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Prolog

Was würde sich ein Diktator wünschen, um so viele Menschen wie mög‐
lich unter seine Kontrolle bringen zu können? Er würde sich wünschen,
dass möglichst viele Menschen technologisch miteinander verbunden sind,
überall und immer, und dass er Zugang zu diesem digitalen Netz hat.

Was würde sich ein Unternehmen wünschen, um auf möglichst viele
Menschen Einfluss nehmen und sie zu seinen Kunden machen zu können?
Das Unternehmen würde sich wünschen, dass möglichst viele Menschen
immer und überall technologisch miteinander verbunden sind und dass es
Zugang zu diesem digitalen Netz hat.

Wie würden sich Menschen, die durch Armut oder armutsbedingte Ursa‐
chen ums Leben kommen, wünschen, dass die meisten finanziellen Mittel
eingesetzt werden?

Was würden sich die Menschen wünschen, anstatt auf Algorithmen und
Daten reduziert zu werden?

Was würden sich die Menschen wünschen, anstatt weginnoviert zu wer‐
den?

Was würden sich die Menschen wünschen, um als Träger:innen der
Menschenwürde und der Menschenrechte respektiert zu werden?

Möchte der Mensch Herr:in oder Sklav:in von Algorithmen und Daten
sein?

7
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Inhaltsverzeichnis

Einführung1 15

Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie2 35

Einführung2.1 35
Ziele und Mittel2.2 36

Ziele rechtfertigen2.2.1 36
Mittel bereitstellen2.2.2 37
Funktionsweise des technologischen Fortschritts2.2.3 41

Wechselseitige Interaktionen2.3 43
Wechselseitige Herausforderungen2.4 49
Ethische Prinzipien und ethische Referenzpunkte für
Technologie

2.5
52

Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert
werden?

3
57

Einführung3.1 57
Verletzbarkeit3.2 58
Gewissen3.3 67
Freiheit3.4 73
Verantwortung3.5 74
Autonomie3.6 75
Ethisches Urteilen von Menschen3.7 81
Überwindung der Dichotomie «Mensch – Maschine» mit Hilfe
des interaktionistischen Modells

3.8
81

Kritische Überprüfung der Begriffe4 89

Klärung von Begriffen4.1 89
Roboter4.2 89

9
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Künstliche Intelligenz4.3 90
Datenbasierte Systeme4.4 95
Digitale Transformation4.5 100
Maschinenethik – Roboterethik4.6 102

Die Komplexität der Ethik5 105

Ethik ist keine Demokratie5.1 105
Ethik jenseits von Prinzipien und Normen5.2 105

Instrumente für die ethische Bewertung6 111

Einführung6.1 111
Das Prinzip der Verantwortung6.2 114

Einführung6.2.1 114
Kurzer Abriss der historischen Entwicklung des
Begriffs Verantwortung

6.2.2
114

Acht Dimensionen der Verantwortung6.2.3 118
Verantwortung als ethisches Prinzip für datenbasierte
Systeme

6.2.4
127

Das Prinzip der Gerechtigkeit6.3 128
Was ist «Gerechtigkeit»?6.3.1 128
Das Spannungsverhältnis zwischen Recht und
Gerechtigkeit

6.3.2
133

Omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit6.3.3 134
Omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit und
intergenerationelle Gerechtigkeit

6.3.4
138

Gerechtigkeit als ethisches Prinzip für datenbasierte
Systeme

6.3.5
145

Menschenrechte als ethische Referenzpunkte6.4 145
Menschenrechte – ein Minimalstandard6.4.1 145
Die Multidimensionalität der Menschenrechte6.4.2 146
Die Merkmale von Menschenrechten6.4.3 155
Die Notwendigkeit einer ethischen Begründung der
Universalität der Menschenrechte

6.4.4
161

Ethische Begründung der Menschenrechte auf der Basis
des Prinzips der Verletzbarkeit

6.4.5
167

Inhaltsverzeichnis

10
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Universelle Menschenrechte schützen vor Ausgrenzung6.4.6 180
Universelle Menschenrechte fördern die Pluralität6.4.7 186
Menschenrechte als ethische Referenzpunkte für
datenbasierte Systeme

6.4.8
190

Chancen und Herausforderungen aus ethischer Sicht7 197

Illegitimer Weg7.1 197
«Dual Use»7.2 198
Ambivalenz7.3 199
Beta-Versionen7.4 200
Zwanghaftigkeit7.5 202
Das Paradox der potenten Impotenz7.6 203
Gefahr des Anthropozentrismus7.7 205
Transhumanismus7.8 209
Medizin und Gesundheitsversorgung und datenbasierte
Systeme

7.9
223

Zugang zur Gesundheitsversorgung7.9.1 223
Personalisierte Medizin und Gesundheitsversorgung7.9.2 225
Datenbasierte Gesundheitsversorgung7.9.3 226

Digitale Transformation des Finanzwesens7.10 243
Digitalisierung und Automatisierung des Finanzwesens7.10.1 243
Kryptowährungen und Blockchain-Technologie7.10.2 250

Automatisierte Waffen7.11 257
Demokratie und datenbasierte Systeme7.12 265

Datenbasierte Systeme als demokratisierende Kraft7.12.1 265
Datenbasierte Systeme als Bedrohung für die
Demokratie

7.12.2
268

Rassistische Hassrede im Internet7.12.3 275
Automatisierung der Mobilität7.13 294

Es geht nicht nur um «moralische Dilemmata»7.13.1 294
Automatisierte, nicht «autonome» Mobilität7.13.2 297
Subjektivität der Verantwortung7.13.3 300
Sicherheit angesichts der Ironie der Automatisierung7.13.4 301

Inhaltsverzeichnis

11
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Risiken für das Menschenrecht auf Privatsphäre und
auf Datenschutz

7.13.5
302

Weniger Unfälle7.13.6 302
Weniger Umweltverschmutzung7.13.7 303
Weniger Fahrzeuge – mehr Fahrkilometer7.13.8 303
Automatisierte Mobilität als Disruption7.13.9 304
Weltweit ungleiche Verteilung von Vorteilen und
Nachteilen

7.13.10
305

Internet der Dinge7.14 305
Internet der Menschen7.15 309
Wearables7.16 312
Datenschutz und Privatsphäre7.17 317

Es geht nur um Daten7.17.1 317
Daten-Tyrannei7.17.2 321
Datadeologie7.17.3 323
Verstöße gegen das Menschenrecht auf Privatsphäre
und Datenschutz

7.17.4
325

Manipulation von Menschen – Das Beispiel «Nudging»7.17.5 330
Totale Manipulation – das Beispiel des «Hyper-
Nudging»

7.17.6
334

Reduktion der bezahlten Arbeitsplätze7.18 337
Schaffung oder Vernichtung von bezahlten
Arbeitsplätzen?

7.18.1
337

Massive Reduktion der bezahlten beruflichen Aufgaben
– die Einzigartigkeit der digitalen Transformation und
datenbasierter Systeme

7.18.2

338
Globale Ungerechtigkeit7.19 344
Ökologische Auswirkungen7.20 357

Ausblick: Wie man eine Zukunft ethisch gestaltet8 359

Ethischer und rechtlicher Rahmen für den technologischen
Fortschritt

8.1
359

Datenbasierte Systeme sollten den Menschen und der
Erde dienen

8.1.1
359

Menschliche Verantwortung8.1.2 362

Inhaltsverzeichnis

12
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Ethische und rechtliche Normen für datenbasierte
Systeme

8.1.3
363

Datenethik8.1.4 379
Menschenrechtsbasierte datenbasierte Systeme HRBDS8.1.5 379
Internationale Agentur für datenbasierte Systeme IDA8.1.6 381
Das zweite Paradoxon der digitalen Transformation
und datenbasierter Systeme angehen: Ermächtigung
datenbasierter Systeme und menschliche Angst vor
Ohnmacht

8.1.7

384
Ethik-Kommissionen zurück an die Ethiker:innen!8.1.8 386

Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model (SERT)8.2 391
Entlastung als Bürde – das Ende des Strebens nach
Vollbeschäftigung

8.2.1
391

Bedingungsloses Grundeinkommen8.2.2 394
Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model
(SERT)

8.2.3
395

SERT als ethischer Impuls für den interdisziplinären
Dialog

8.2.4
398

Gleichberechtigte Teilhabe an digitaler Transformation und
datenbasierten Systemen

8.3
399

Versicherung8.4 402
Steuern8.5 405
Patente8.6 408

Patente als herkömmliche Innovationsinstrumente8.6.1 408
Die ethische Verantwortung von Unternehmen als
Innovationsmotor

8.6.2
410

Legitime Prüfung herkömmlicher
Innovationsinstrumente

8.6.3
410

Die Auswirkungen von Patenten auf die Innovation und
ihre ethische Bedeutung

8.6.4
411

Möglichkeiten zur Anpassung von Patenten8.6.5 418
Forschung8.7 424
Bildung «befähigt» die Vernunft, nicht nur die «technische
Rationalität»

8.8
425

Inhaltsverzeichnis

13
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Leben mit datenbasierten Systemen8.9 430
Der Mensch und das Leben mit datenbasierten
Systemen

8.9.1
430

Der Mensch als Gestalter der digitalen Transformation
und datenbasierter Systeme

8.9.2
431

Die Verantwortung von Staaten und nichtstaatlichen
Akteuren für die digitale Transformation und
datenbasierte Systeme

8.9.3

434
Von welcher Welt mit datenbasierten Systemen träumen
wir?

8.9.4
445

Eine Welt8.10 448
Vertrauen8.11 450
Nachhaltige Entwicklung8.12 452
«Homo Dignitatis» anstelle von «Homo Digitalis»8.13 454
Die COVID-19-Pandemie und die Bewältigung von
Bedrohungen in Zeiten datenbasierter Systeme

8.14
458

Schlussendlich: Die Frage der Schwerpunkte und Prioritäten8.15 462

Epilog I 463

Epilog II 467

Literaturverzeichnis 469

Inhaltsverzeichnis

14
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


1 Einführung

Das Schreiben oder Lesen eines Buches über den schnell voranschreiten‐
den technologischen Fortschritt könnte zunächst den Verdacht erwecken,
dass der Ansatz anachronistisch sein könnte.1 Scheint der methodische
Ansatz eines Buches nicht im Widerspruch zum Inhalt zu stehen? Besteht
nicht die Gefahr, dass der bunte Strauß an Argumenten schon verwelkt, be‐
vor er zu blühen beginnt, weil die Realität das Geschriebene längst überholt
und überholt hat? Sind die Vielfalt und Komplexität technologiebasierter
Errungenschaften, Phänomene, Produkte und Realitäten überhaupt einem
ethischen Ansatz in Form eines Buches zugänglich? Seien Sie unbesorgt. Es
macht durchaus Sinn, dieses Buch weiter zu lesen. Denn weder die mensch‐
liche Neugier, Neues zu entdecken und zu erfinden, noch die menschliche
Faszination für die Fragen, was der Mensch sein will, von welcher Welt
er träumt und ob alles, was der Mensch technisch kann, auch wirklich
getan werden soll, sind Erfindungen des 21. Jahrhunderts. Beide reichen
weit in die Geschichte der Menschheit zurück, und keine von ihnen wird in
absehbarer Zeit verschwinden.

Darüber hinaus zeichnet sich die ethische Reflexion auch dadurch aus,
dass sie sich bemüht, auf die Fragen nach dem Wozu, Weshalb und Warum
in begründbar zuverlässiger und allgemein verbindlicher Weise Antworten
zu geben. Ethik ist eine Wissenschaft, die über Moral reflektiert. Als wis‐
senschaftliche Disziplin strebt die Ethik auf rationale, logisch kohärente,
methodisch-reflexive und systematische Weise nach Wissen darüber, was
sein soll. Die Ethik strebt nach einer universell, auch generationenüber‐
greifend begründbaren Vorstellung von richtig und falsch sowie von gut
und schlecht. Universalität als notwendiges Merkmal von Ethik, ethischen
Behauptungen, ethischen Prinzipien und ethischen Normen setzt die Erfül‐
lung des Prinzips der Verallgemeinerbarkeit durch rationale und plausible
Argumente – «gute Gründe» – voraus. «Gute Gründe» bedeutet, dass es
denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und
Autonomie sowie ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb ei‐
nes Denkmodells und nicht innerhalb einer realen weltweiten Volksabstim‐

1 Alle wörtlichen Zitate, die ursprünglich in anderen Sprachen als Deutsch verfasst
waren, wurden vom Autor auf Deutsch übersetzt.
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mung – aus ethischen Gründen zustimmen würden. Das ethisch Gebotene
sollte sich nicht von Tag zu Tag ändern. Das ethische Prinzip der Men‐
schenwürde aller Menschen etwa, das die Einzigartigkeit aller Menschen
festschreibt, das sie von materiellen Objekten und anderen Lebensformen
unterscheidet und das es absolut verbietet, dem Menschen ein Preisschild
anzuheften, verliert angesichts neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse
oder neuester technologischer Entwicklungen nichts von seiner Gültigkeit.
Schließlich reagiert die Ethik nicht auf und bleibt nicht hinter technologi‐
schem Fortschritt zurück, sondern interagiert mit Forschung, Entwicklung
und Technologie.

Bei der ethischen Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, Automa‐
tisierung, Maschinisierung, Robotisierung der Gesellschaft und der Wirt‐
schaft sowie dem Einsatz künstlicher Intelligenz in diesem Buch ist episte‐
mische Bescheidenheit geboten, da offensichtlich kein Anspruch erhoben
werden kann, diesen technologiebasierten Wandel in seiner Fülle, Breite
und Tiefe ethisch diskutieren zu können.2 Vielmehr muss beim Verfassen
dieses Buches Selbstbeschränkung geübt werden, um exemplarisch und nur
im Sinne eines einführenden Überblicks einige der wichtigsten Aspekte,
Elemente und Bereiche der digitalen Transformation und des Einsatzes
künstlicher Intelligenz aufzuzeigen und hoffentlich einen bescheidenen
ethischen Anstoß für weitere ethische und interdisziplinäre Forschung
zu geben. Es ist auch zu hoffen, dass die argumentative Strahlkraft der
in diesem Buch vorgestellten Überlegungen auch die ethische Reflexion
bestimmter Aspekte und Felder bereichern kann, die in diesem Buch leider
nicht behandelt werden können.

Epistemische Bescheidenheit ist auch in diesem Buch zu pflegen, wenn
es um Digitalisierung, Automatisierung, Maschinisierung, Robotisierung
und den Einsatz künstlicher Intelligenz im Hinblick auf die sicherlich beab‐
sichtigte, aber leider keineswegs gelungene, umfassende und vollständige
Einbettung in den wissenschaftlichen Diskurs geht. Ich bitte die Kolleg:in‐
nen, die im Rahmen dieses Buches nicht ausreichend berücksichtigt wur‐
den, um Verständnis.

2 Folgende Themen würden ebenfalls Aufmerksamkeit verdienen, was in diesem Buch
nicht möglich ist: unter anderem das Thema Mensch-Roboter-Sex, vgl. z.B. Cheok et
al. 2017; Bołtuć 2017; Mathis 2019; das Thema Smart Cities und digitales Bauen, vgl.
z.B. Kitchin 2016; Calvo 2020; das Thema «Smart Prisons», vgl. Knight / van de Steene
2017; das Thema Roboter, künstliche Intelligenz und Raum, vgl. Abney 2017; oder das
Thema künstliche Kreativität, vgl. Rauterberg 2019.

1 Einführung
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Die Analyse der Digitalisierung, der Automatisierung, der Maschinisie‐
rung, der Robotisierung und des Einsatzes künstlicher Intelligenz ist in
der Form dieses Buches von epistemischer Bescheidenheit aus ethischer
Perspektive (ein Begriff, der in diesem Buch verwendet wird, um die
wissenschaftliche Analyse zu bezeichnen, die sich um die Erfüllung der
Standards bemüht, wie sie oben in der Definition der Ethik beschrieben
wurden) geprägt, was die Tatsache betrifft, dass die Ethik in vielen Fällen
keine andere Wahl hat, als denkbare und plausible Aussagen über die
zukünftige Nutzung des aktuellen Forschungsstandes zu machen. Dabei
besteht natürlich die Gefahr, dass die Zukunft schneller oder langsamer als
erwartet aufholt oder überholt oder dass die Zukunft ganz anders verläuft
als gegenwärtig rational angenommen.

Bescheidenheit bei der ethischen Bewertung des technischen Fortschritts
ist auch wegen der Gefahr eines «futurologischen Fehlschlusses»3 geboten.
Es stellt sich die Frage, ob ethische Prinzipien und Normen, die sich ethisch
begründen lassen, für neue und künftige Stufen der digitalen Transforma‐
tion noch gültig und angemessen sind. «Wir Menschen neigen dazu, die
historische Perspektive zu vernachlässigen und unsere eigene Zeit, unseren
eigenen Ort, unsere eigene Politik und Kultur als normativ zu betrachten.
(...) Ikonisch für diese Tendenz sind der Computer – an dem ich diese
Überlegungen verfasse – und das Smartphone und Tablet an meiner Seite.
Diese Geräte sind zu unverzichtbaren Werkzeugen des täglichen Lebens ge‐
worden, so wichtig wie fließendes Wasser und elektrisches Licht. Eigentlich
sollten wir jedes Mal verblüfft sein, wenn wir uns diesen Geräten zuwen‐
den, die unsere Lebensweise und auch unsere Persönlichkeit verändern.
Noch vor einem Jahrhundert hätte man diese heute allgegenwärtigen Tech‐
nologien für Zauberei gehalten.»4 Es ist unmöglich, Gründe zu nennen,
warum ethische Prinzipien und Normen, die moralisch gerechtfertigt wer‐
den können, für neue und künftige Phasen der digitalen Transformation
nicht mehr gültig und angemessen sein sollten.5

Epistemische Bescheidenheit ist notwendig, weil die Ethik weiterhin mit
der folgenden Frage zu kämpfen hat: «Wie kann die Ethik die Probleme der
fehlenden Expertise, des fehlenden Konsenses und der fehlenden Durch‐
setzbarkeit bewältigen?»6.

3 Sturma 2003: 38.
4 Grassie 2017: v.
5 Vgl. Hilgendorf 2012.
6 Wils / Mieth 1989: X.

1 Einführung
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In aller Bescheidenheit: Ethiker:innen müssen sich im Diskurs über den
digitalen Wandel Gehör verschaffen, vor allem wegen der Natur der Tech‐
nologie als menschliche Schöpfung.7 «Dass […] die Ethik in Angelegenhei‐
ten der Technik etwas zu sagen hat, oder dass Technik ethischen Erwägun‐
gen unterliegt, folgt aus der einfachen Tatsache, dass die Technik eine
Ausübung menschlicher Macht ist, d. h. eine Form des Handelns, und alles
menschliche Handeln moralischer Prüfung ausgesetzt ist.»8 Die Stimme
dieser wissenschaftlichen Disziplin ist notwendig, um die ethischen Fragen
zu beantworten, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung, der
Automatisierung, der Maschinisierung, der Robotisierung und dem Einsatz
künstlicher Intelligenz stellen, und um zu bedenken: die «sozialen und
ethischen Probleme sind nicht einheitlicher Art, nur weil sie die digitale
Technik voraussetzen.»9

Die Ethik sollte sich zu Wort melden, weil Naturwissenschaften und
Technologie die Macht besitzen, «die Wirklichkeit als Inbegriff möglicher
Produkte der Technik [zu antizipieren]»10.

Aufgrund der Einzigartigkeit der digitalen Transformation und der
künstlichen Intelligenz im Vergleich zu früheren technologiebasierten Ver‐
änderungen in der Geschichte der Menschheit sollte die Ethik eingrei‐
fen: «Jetzt lernen Maschinen das Lernen – und wir brauchen mehr Distanz
zu ihnen. Wir müssen verstehen, wann maschinelle Assistenz uns nützt
– und in welchen Kontext sie uns in unserem Denken behindert. […] je
besser Maschinen Entscheidungen treffen können, desto intensiver müssen
wir Menschen uns darüber Gedanken machen, welche Entscheidungen wir
an Künstliche Intelligenz delegieren wollen. […] Menschen müssen mit
ihren Entscheidungen glücklich werden, Computer nicht.»11

Die Ethik sollte mit berechtigtem Vertrauen zur digitalen Transformation
und zum Einsatz künstlicher Intelligenz beitragen, denn Chancen und Risi‐
ken dieser technologiebasierten Ära des Wandels müssen beim Namen ge‐
nannt werden. Denn nur die genaue Identifikation von ethischen Chancen
und ethischen Risiken der künstlichen Intelligenz und der digitalen Trans‐
formation bietet die nötige Klarheit und ermöglicht es letztlich, erstere zu

7 Für einen Überblick über die Geschichte der Technikethik vgl. Ott 2005; Verbeek
2005; Verbeek 2011a: 3-17; Mitcham 2014; Krös 2014.

8 Jonas 1987: 42.
9 Ohly 2019a: 25.

10 Blumerg 2015: 46.
11 Ramge 2019: 27-28.

1 Einführung

18
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


nutzen und letztere zu beherrschen. Sowohl Ethik als auch Technologie
gehören zum Verständnis des Menschen. Die «menschliche Existenz ist von
Anbeginn an mit der Fähigkeit technischer Herstellung verbunden, und in
diesem Sinn gehört Technik geradezu zur Definition des Menschen»12 wie
die moralische Fähigkeit des Menschen. Dies ist auch in Zeiten der Angst
und der euphorischen Begeisterung notwendig: «Die Veränderungen, die
die digitale Technologie mit sich bringt, werden zutiefst segensreich sein.
Wir steuern auf eine Ära zu, die nicht nur anders, sondern besser sein wird,
weil wir die Vielfalt und den Umfang des Konsums steigern können. Wenn
wir es so formulieren – im trockenen Vokabular der Ökonomie – klingt es
fast unsympathisch. Wer will schon immer mehr und mehr konsumieren?
Aber wir verbrauchen nicht nur Kalorien und Benzin. Wir konsumieren
auch Informationen aus Büchern und von Freund:innen, Unterhaltung
von Superstars und Amateuren, Fachwissen von Lehrer:innen und Ärzten
und unzählige andere Dinge, die nicht aus Atomen bestehen. Technologie
kann uns mehr Auswahl und sogar Freiheit bringen.»13 Deshalb sollte sich
die Ethik auch nicht vor dem Vorwurf scheuen, technologiefeindlich zu
sein. Dieser Vorwurf kann unter anderem dadurch entkräftet werden, dass
sich die Ethik im Zuge dieser Bemühungen in einem technologiefreundli‐
chen Umfeld bewegt. Stephen Hawking – der dank des technologischen
Fortschritts die Menschheit mit seinem Genie bereichern konnte – verwen‐
det sehr klare Worte: «Wenn wir nicht lernen, uns auf die potenziellen
Risiken vorzubereiten und sie zu vermeiden, könnte die KI das schlimmste
Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein. Sie birgt Gefahren,
wie mächtige autonome Waffen oder neue Möglichkeiten für die Wenigen,
die Vielen zu unterdrücken. Sie könnte unsere Wirtschaft stark beeinträch‐
tigen.»14 Elon Musk, der durch seine Beteiligung an der Schaffung des
Online-Zahlungssystems PayPal und als Chef von Tesla und SpaceX – dem
Unternehmen, das bis 2023 private Reisen zum Mond anbieten will – dank
der Technologie reich geworden ist, warnt: «KI ist viel gefährlicher als
Atomwaffen [Nuklearsprengköpfe]. Viel.»15

Damit die digitale Transformation und die künstliche Intelligenz weder
auf wirtschaftliches Kalkül und Effizienzsteigerung noch auf ein reines
Instrument des Marketings und der «künstlichen Dummheit» reduziert

12 Wandschneider 1993: 47.
13 Brynjolfsson / McAfee 2014: 9-10.
14 Kharpal 2017.
15 Clifford 2018.
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werden, sondern ihr Potenzial wirklich entfalten können, ist eine Ethik mit
ihrer eigenen Komplexität erforderlich.

Ethik ist notwendig, weil die digitale Transformation und die künstliche
Intelligenz «das Potenzial haben, die Produktivität in einer Vielzahl von
Sektoren erheblich zu steigern»16.

Ethik ist notwendig, weil die digitale Transformation und die künstliche
Intelligenz ethisch relevante Implikationen haben, während die Parameter
für die digitale Transformation und für die Schaffung, das Design, die
Programmierung, die Entwicklung, die Produktion, die Ausbildung und
die Nutzung der künstlichen Intelligenz bisher fast immer nur Effizienz und
Eleganz des Codes umfassen.

Ethik ist notwendig, um die Partikularinteressen, die Public-Relations-
und Marketing-Beiträge zum ethischen Diskurs – Ethik-Poesie17 – und
partikularinteressierte Regulierungsforderungen – Ethik-Märchen18 – über
digitale Transformation und künstliche Intelligenz durch staatliche und
nichtstaatliche Akteure kritisch zu überprüfen und auszugleichen.

Ethik ist notwendig, weil die gegenwärtige Situation und der Status quo
in diesem Bereich so alarmierend sind, auch weil diejenigen, die die grund‐
legenden Probleme und Herausforderungen geschaffen haben, diejenigen,
die die grundlegenden Probleme und Herausforderungen weiter vorantrei‐
ben, und diejenigen, die von den grundlegenden Problemen und Heraus‐
forderungen profitiert haben und weiterhin profitieren, sich als Stimmen
im ethischen Diskurs aufdrängen – mit pseudo-ethischen Beiträgen, die
wiederum nur ihren besonderen Eigeninteressen dienen. Es entbehrt nicht
einer gewissen Ironie, wenn Jeff Bezos, Sergey Brin, Tim Cook, Bill Gates,
Elon Musk, Satya Nadella, Larry Page, Alex Pentland, Sheryl Sandberg,
Eric Schmidt, Brad Smith, Mark Zuckerberg u.a. Teil der Lösung sein wol‐
len, ohne ihr Handeln zu ändern und die Probleme und Herausforderun‐
gen weiter zu fördern. Diese Ironie verwandelt sich in eine Tragödie, wenn
die Menschen in dieser Hinsicht auf sie hören oder ihren Rat befolgen.
Wenn beispielsweise Technologieunternehmen beim Betrug ertappt werden
und die Staaten sie fragen, wie sie reguliert werden sollen, während sie
immer noch eifrig weiter betrügen, ist das wahrscheinlich keine gute Idee.
Das wäre so klug wie eine Lehrperson, die ihre Schüler:innen, die beim

16 OECD 2019a: 37.
17 Vgl. z.B. Pichai 2018; Nadella 2016; Smith / Browne 2019; Anzeigen von Facebook

in Zeitungen weltweit zu künstlicher Intelligenz und Ethik, vgl. z.B. Heuser / Nezik
2019: 9, 11; Intel 2017.

18 Vgl. z. B. Heuser / Nezik 2019.
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Schummeln ertappt wurden, fragt, wie sie während der Prüfungen beauf‐
sichtigen soll, während die Schüler:innen weiterhin immer noch versuchen,
zu schummeln.

Damit der digitale Wandel und der Einsatz von künstlicher Intelligenz
nicht einfach so geschieht, sondern wir ihn gestalten können, ist Ethik
gefragt. «Im Augenblick wird in Sachen Digitalisierung das Pferd am
Schwanz aufgezäumt. Sich von Algorithmen vorschreiben zu lassen, wie
man leben soll, ist der Wiedereintritt der Menschen in die selbst verschul‐
dete Unmündigkeit. Man könnte auch sagen: in künstliche Dummheit.
Eine mündige Gesellschaft versteht Digitalisierung nicht als Schicksal,
sondern als Gestaltungsaufgabe.»19 Wissenschaftler:innen, Politiker:innen,
Entscheidungsträger:innen, Unternehmer:innen, Vertreter:innen der Zivil‐
gesellschaft, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Men‐
schenrechtsaktivist:innen20 fordern die Ethik auf, ethische Leitlinien und
Prinzipien für einen ethischen Rahmen und eine rechtliche Regulierung
von künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation sowie für die
Gestaltung, Entwicklung und Produktion von künstlicher Intelligenz und
Robotern zu schaffen, um die Menschen vor den negativen Auswirkungen
der digitalen Transformation und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz
zu bewahren.21 «Je ne saurai prévoir mais je saurai fonder. Car l'avenir on le
bâtit.»22

Ethik ist notwendig, um die Frage zu stellen, wer wir als Menschen sein
wollen und was in dieser Ära der «Hypergeschichte» sein soll und was
nicht. «Die ICT (...) erfassen, übertragen und vor allem verarbeiten Daten
zunehmend autonom, und die menschlichen Gesellschaften werden von
ihnen und von Informationen als grundlegender Ressource lebenswichtig
abhängig. Die Mehrwerte werden von ICT-bezogen zu ICT-abhängig.»23

Ethik ist notwendig, weil technologiegestützte Innovation auf ethische
Orientierung angewiesen ist. Innovation kann als «etwas Neues schaffen,
das ethische Auswirkungen hat»24 verstanden werden.

19 Welzer 2019.
20 Vgl. Kampagne zum Stoppen von Killerrobotern 2020; Future of Life Institute 2015.
21 Vgl. Russell et al. 2015.
22 De Saint-Exupéry 1948: 115.
23 Floridi 2015a: 38.
24 Enderle 2015a: 10.
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Die Ethik sollte sich zu Wort melden, auch wenn sie automatisch dafür
kritisiert wird, dass sie Innovationen behindert, verlangsamt oder verhin‐
dert, wenn sie kritische Fragen stellt oder nicht auf der Höhe der Zeit ist.25

Ethik ist notwendig, um der «die Überwachung, die Zerstörung der
Privatsphäre, den Mangel an Kontrolle persönlicher Daten, die Schrump‐
fung der Meinungsvielfalt, den drohenden Arbeitsmangel»26, die im Zuge
der digitalen Transformation und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz
entstehen können, zu kritisieren und diesen ethischen Problemen sofort
Einhalt zu gebieten.

Ethik ist notwendig, um der sich ausbreitenden Gleichgültigkeit entge‐
genzuwirken und damit wir uns nicht einfach an alles gewöhnen, was uns
aufgrund der gegenseitigen Verstärkung von globalisierter Wirtschaft und
digitaler Transformation zu überrollen scheint. Neil Postman vergleicht
die Welten von George Orwells «1984»27 und Aldous Huxleys «Brave New
World»28: «Was Orwell fürchtete, waren diejenigen, die Bücher verbieten
würden. Huxley fürchtete, dass es keinen Grund gäbe, ein Buch zu ver‐
bieten, denn es gäbe niemanden, der es lesen wollte. Orwell fürchtete
diejenigen, die uns Informationen vorenthalten wollten. Huxley fürchtete
diejenigen, die uns so viel geben würden, dass wir auf Passivität und
Egoismus reduziert werden würden. Orwell fürchtete, dass man uns die
Wahrheit vorenthalten würde. Huxley fürchtete, die Wahrheit würde in
einem Meer der Belanglosigkeit ertrinken. Orwell fürchtete, wir würden
zu einer gefangenen Kultur werden. Huxley befürchtete, wir würden zu
einer trivialen Kultur werden. Kurz gesagt, Orwell fürchtete, dass unsere
Angst uns ruinieren könnte. Huxley fürchtete, dass unser Begehren uns
ruinieren könnte.»29 Die gegenwärtige Realität neigt zu Huxleys Position.
Die gegenwärtige Realität macht Dave Eggers’ Roman «The Circle»30 eher
zu einem Dokumentarfilm als zu einem Stück Fiktion. Und das liegt nicht
an einem Fehler von Dave Eggers ...

Vergleicht man die digitale Transformation mit früheren Epochen des
technologischen Wandels, vor allem im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf
den Menschen, so lässt sich generell sagen, dass die politischen Haltungen

25 Vgl. Zimmer 2019: 43.
26 Hofstetter 2017: 87.
27 Vgl. Orwell 1949.
28 Vgl. Huxley 1932.
29 Postmann 1985: XIX-XX.
30 Vgl. Eggers 2013.
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der Menschen nun durch die bisher nicht vorhandenen Möglichkeiten be‐
troffen sind, Menschen zu analysieren, zu profilieren und zu Gruppen zu‐
sammenzufassen,31 Kaufempfehlungen zu geben, Wege und Ansprechpart‐
ner zu empfehlen, Informationen über die Menschen und die politischen
Haltungen der Menschen zu beeinflussen, Kontaktpersonen zu empfeh‐
len,32 über das «Internet der Dinge» Daten über das menschliche Verhalten
zu generieren,33 «algorithmische Verhaltensmodifikationen»34 und Verhal‐
tensänderungen herbeizuführen,35 die Informationen, die Menschen erhal‐
ten, zu beeinflussen36 und zu vermarkten (Ressourcen, Expertenwissen,
Know-how, Talent, Kreativität, Macht)37. Man kann auch sagen, dass die
Menschen das Neue auf dem Markt wollen – unabhängig davon, ob sie da‐
von profitieren, ob es wirklich einen Fortschritt bedeutet oder ob es wirk‐
lich einen Komfort bringt. Das bedeutet, dass sich die Menschen schneller
und umfassender als früher an Neues gewöhnen – auch an ethisch nicht
vertretbare Nutzungen der Technologie, einschließlich solcher, die Mensch
und Umwelt gefährden.

Darüber hinaus hat die Digitalisierung von Forschung und Lehre starke
Auswirkungen auf das menschliche Denken und auf die Wissenschaft.38 Die
digitale Transformation und der Einsatz von künstlicher Intelligenz verän‐
dern unser Denken.39 «Die digitale Moderne hat ihrerseits einen großen
Konstruktionsfehler: die vollständige algorithmische Quantifizierung des
Menschen – dadurch nähert sich unsere ‘Denkweise’ der von intelligenten
Robotern an, und alle anderen menschlichen Eigenschaften, die nicht zu
Geld gemacht werden können, verkümmern.»40

Forschungsinstitute, Forschungsprojekte, ja sogar ganze Universitäten41

werden von einigen wenigen multinationalen Technologiekonzernen finan‐

31 Vgl. Floridi 2012.
32 Vgl. de Vries 2010: 81.
33 Vgl. Portmess / Tower 2014.
34 Lanier 2018: 11.
35 Vgl. Srivastava 2010; Bavelier et al. 2011.
36 Vgl. Newell / Marabelli 2015; Taddeo / Floridi 2015.
37 Vgl. Ferrell 2017; Chow 2017; Hinds 2018; Plummer 2017; Hong 2017; Waid 2018;

Brodmerkel 2017; de Jesus 2018.
38 Vgl. Budde / Oevel 2016.
39 Vgl. Prensky 2001.
40 Thun-Hohenstein 2017: 21.
41 Z. B. die Singularity University, die hauptsächlich von Bill Gates (Gründer von

Microsoft), Larry Page (Mitbegründer von Google) und Sergey Brin (Mitbegründer
von Google) finanziert wird.
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ziert, um Ideen zu fördern, die ihren wirtschaftlichen Vorteilen und ihrem
besonderen Eigeninteresse dienen. So ist beispielsweise «die Singularität
nicht die große Vision für die Gesellschaft (...). Es sind reiche Leute, die ein
Rettungsboot bauen und das Schiff verlassen.»42 Steven A. Edwards, Ameri‐
can Association for the Advancement of Science (AAAS), weist ebenfalls
darauf hin, dass sich die Wissenschaft von Peer-Reviews wegbewegt, die
sich um das Interesse der Öffentlichkeit bemühen, um bestimmte Präferen‐
zen und Interessen zu bedienen.43

Die universitäre Forschung steht im Hinblick auf die Talente in starker
Konkurrenz zur Unternehmensforschung.44

Maschinelle Übersetzung beeinflusst die Art und Weise, wie wir spre‐
chen und schreiben.45 Die Digitalisierung von Texten46 und ganzen Biblio‐
theken47 sowie der damit verbundenen Literatur- und Informationsversor‐
gung eröffnet weitere Horizonte. Sie löst aus ethischer Sicht Zweifel aus,
denn sie untergräbt die demokratisch legitimierte Macht dieser Institutio‐
nen, Wissen bereitzustellen und öffentlich zugänglich zu machen. Gleich‐
zeitig kann die Kommerzialisierung von Wissen durch das Internet, insbe‐
sondere durch Suchmaschinen, die Informationssouveränität gefährden,48

denn nicht die Qualität entscheidet darüber, was im Internet am schnells‐
ten gefunden wird und was in Suchmaschinen ganz oben angezeigt wird,
sondern die Quantität der jeweils eingesetzten Marketingmittel. «Plattfor‐
men, die profitgetrieben sind, kommen naturgemäß zu einer anderen Ant‐
wort als nicht profitgetriebene Plattformen».49 Unter anderem aus diesem
Grund gibt es den Ruf nach öffentlich-rechtlichen Plattformen.

Die Wissenschaft und das menschliche Denken werden durch die digi‐
tale Transformation und den Einsatz von künstlicher Intelligenz ebenfalls
grundlegend verändert. «Die Grundphilosophie von Google ist, dass wir
nicht wissen, warum diese Seite besser ist als jene: Wenn die Statistik
der eingehenden Links dies aussagt, ist das gut genug. Es ist keine se‐
mantische oder kausale Analyse erforderlich.»50 Die Frage nach dem «War‐

42 Vance 2010; vgl. auch die Initiative 2045.com.
43 Vgl. Broad 2014.
44 Vgl. Wegner 2018.
45 Vgl. Gunkel 2021.
46 Vgl. Herrmann / Rohlfs 2011.
47 Vgl. Eiholzer 2019.
48 Vgl. Mittler 2014.
49 Grobner 2018: 25.
50 Anderson 2008.
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um» scheint obsolet zu werden. Die Suche nach Gründen scheint über‐
flüssig zu werden. «Die wissenschaftliche Methode ist auf überprüfbaren
Hypothesen aufgebaut. Bei diesen Modellen handelt es sich größtenteils
um Systeme, die in den Köpfen der Wissenschaftler:innen visualisiert
werden. Die Modelle werden dann getestet, und Experimente bestätigen
oder widerlegen die theoretischen Modelle, wie die Welt funktioniert. Auf
diese Weise arbeitet die Wissenschaft seit Hunderten von Jahren. Wissen‐
schaftler:innen sind darin geschult, zu erkennen, dass Korrelation nicht
gleichbedeutend mit Kausalität ist und dass keine Schlussfolgerungen allein
auf der Grundlage der Korrelation zwischen X und Y gezogen werden
sollten (es könnte sich auch nur um einen Zufall handeln). Stattdessen
muss man die zugrunde liegenden Mechanismen verstehen, die die beiden
miteinander verbinden. Sobald man ein Modell hat, kann man die Daten‐
sätze mit Sicherheit miteinander verbinden. Daten ohne ein Modell sind
nur Rauschen. (...) Doch angesichts der riesigen Datenmengen wird dieser
wissenschaftliche Ansatz – Hypothesen aufstellen, Modelle erstellen, testen
– immer mehr zum Auslaufmodell. (...) Es gibt jetzt einen besseren Weg.
Petabytes erlauben es uns zu sagen: 'Korrelation ist genug'. Wir können auf‐
hören, nach Modellen zu suchen. Wir können die Daten analysieren, ohne
Hypothesen darüber aufzustellen, was sie zeigen könnten. Wir können die
Zahlen in die größten Computercluster werfen, die die Welt je gesehen hat,
und statistische Algorithmen Muster finden lassen, die die Wissenschaft
nicht finden kann.»51

Darüber hinaus übernehmen die digitale Transformation und die künstli‐
che Intelligenz unser Wirtschaftssystem. «In der neuen Art der datengesteu‐
erten Wirtschaft, in der wir leben, dem sogenannten ‘Überwachungskapita‐
lismus’, sind Algorithmen die neuen ‘Gesetze unserer Gesellschaft’. Obwohl
sie zunehmend die Konsummuster, Meinungen, Emotionen, Entscheidungen
und  das  allgemeine  Verhalten  der  Menschen  beeinflussen,  bedürfen  die
algorithmischen De-facto-Gesetze keiner Genehmigung durch unsere Parla‐
mente. Richtig verstanden, sind Facebook, Google & Co. damit die neuen
quasi-königlichen Herrscher. Ihre nahezu absolute – und gänzlich unkon‐
trollierte – Macht erstreckt sich nicht nur auf alle Bereiche der kommerziellen
Einflussnahme. Sie sind auch dabei, ein neues politisches System zu formen:
Indem sie als begehrte Plattformen dienen, um die Meinungen der Menschen
und die Entscheidungen der Wähler zu manipulieren, untergraben sie sowohl

51 Anderson 2008.
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die Demokratien als auch den freien, unvoreingenommenen Wettbewerb der
Ideen.»52  Leben  wir  in  einer  Gesellschaft  des  «Überwachungskapitalis‐
mus»53? Zweifellos leben wir in einer kapitalistischen Gesellschaft, aber ist
dieser Kapitalismus auf «Überwachung» gegründet, von ihr genährt und auf
sie ausgerichtet? Um diese Frage beantworten zu können, braucht man eine
klarere  begriffliche  Vorstellung davon,  was  mit  «Überwachungskapitalis‐
mus» gemeint ist: «1. eine neue Wirtschaftsordnung, die die menschliche
Erfahrung als freies Rohmaterial für versteckte kommerzielle Praktiken der
Extraktion, der Vorhersage und des Verkaufs beansprucht; 2. eine parasitäre
Wirtschaftslogik, in der die Produktion von Waren und Dienstleistungen
einer neuen globalen Architektur der Verhaltensmodifikation untergeordnet
wird; 3. eine abtrünnige Mutation des Kapitalismus, die durch eine in der
Geschichte der Menschheit beispiellose Konzentration von Reichtum, Wis‐
sen und Macht gekennzeichnet ist; 4. das Grundgerüst einer Überwachungs‐
wirtschaft; 5. eine ebenso große Bedrohung für die menschliche Natur im
21. Jahrhundert, wie es der industrielle Kapitalismus für die natürliche Welt im
19. und 20. Jahrhundert war; 6. der Ursprung einer neuen instrumentellen
Macht, die die Gesellschaft beherrscht und die Marktdemokratie in erschre‐
ckender Weise in Frage stellt; 7. eine Bewegung, die darauf abzielt, eine neue
kollektive Ordnung auf der Grundlage totaler Gewissheit durchzusetzen;
8. eine Enteignung kritischer Menschenrechte, die am besten als Staatsstreich
von oben verstanden werden kann: ein Umsturz der Souveränität des Volkes.
»54  Vielleicht helfen die in diesem Buch folgenden Überlegungen bei der
Beantwortung der Frage, ob dieses Konzept der Realität die Beschreibung der
gegenwärtigen Realität oder eine unrealistische Dystopie ist.

Darüber hinaus erfordern die durch digitale Transformation und künst‐
liche Intelligenz ausgelösten Veränderungen und die damit verbundenen
weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten eine ethische Orientierung.

Des Weiteren vollzieht sich der Wandel schneller und in kürzeren Ab‐
ständen, und die Menschen sind mit einer allumfassenden, vielschichtigen
Unsicherheit konfrontiert, was die Zukunft bringen wird. Veränderungen
geschehen schneller und in kürzeren Abständen, was bei den Menschen
nicht nur Hoffnung, sondern auch Unsicherheit, Angst und Sorge auslöst.

Außerdem sind im Zuge des digitalen Wandels die Intensität und die
Interaktion zwischen Mensch und Maschine anders als bei früheren tech‐

52 Helbing 2018; vgl. Bajari et al. 2019; Varian 2018.
53 Vgl. Zuboff 2019.
54 Zuboff 2019: 1.
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nologischen Fortschritten. Im Jahr 2021 wird es in den USA mehr digitale
Assistenten als Menschen geben, und die Hälfte aller US-Haushalte wird
mit einem oder mehreren «Smart Speakers» ausgestattet sein.55 Das gesam‐
te menschliche Leben – sowohl das Geschäfts- als auch das Privatleben
– wird von der digitalen Transformation durchdrungen sein. So begleitet
und überwacht ein mobiles Gerät die Menschen sieben Tage die Woche,
vierundzwanzig Stunden am Tag – «es kann das meiste sehen, hören und
verstehen, was wir tun. Alles wird aufgezeichnet. Nichts wird vergessen.»56

Schließlich ist auch die sprachpolitische Verwendung von Begriffen zu
beachten, etwa wenn von «autonomen Maschinen»57, «moralischen Tech‐
nologien»58 oder «vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz»59 die Rede
ist. Die technologiebasierte Innovation führt zu neuen Fragen in Bezug auf
das menschliche Verständnis von Maschinen: Was passiert, wenn es mög‐
lich werden sollte, technische Systeme mit Emotionen60 oder Ähnlichem zu
entwickeln? Sollten technische Systeme Rechte erhalten?61 Werden Maschi‐
nen zu Menschen? Ginni Rometty, Präsidentin und CEO von IBM, begann,
den Roboter «Watson» mit «er» statt «es»62 zu bezeichnen ...

Die zunehmende Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird di‐
gitale Dinge und künstliche Intelligenz als menschliche Produkte ebenso
verändern wie den Menschen selbst63 – sie wird den Menschen zum Pro‐
dukt seiner eigenen Produkte machen. Die komplexe Beziehung zwischen
Menschen und Robotern64 hat Einfluss auf das Selbstverständnis des Men‐
schen.65 Angesichts der Technologie, die das Potenzial besitzt, dem Men‐
schen in bestimmten Fähigkeiten ähnlich zu werden, reflektiert der Mensch
über sein eigenes Wesen.66 Daher muss die Frage nach dem Begriff des
Menschen neu und anders gestellt werden – und damit auch die Frage

55 Vgl. Smith 2018.
56 Hunter 2002: XXII.
57 Vgl. z. B. Bendel 2015.
58 Vgl. z. B. Verbeek 2011a.
59 Vgl. z. B. die High-Level Expert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der

Europäischen Kommission 2019.
60 Vgl. Manzeschke et al. 2016; Wolfangel 2019.
61 Vgl. Kersten 2016.
62 Vgl. Wallace-Wells 2015.
63 Vgl. Ramge 2019.
64 Vgl. Dittmann 2016.
65 Vgl. Heilinger / Müller 2016.
66 Vgl. Battaglia 2016.
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nach dem Verständnis von Maschinen, Robotern usw.67 Wird der Mensch
nun zum «homo digitalis»68? Wird der Mensch zur Maschine? Sind Men‐
schen Maschinen, wie Julien Offray de la Mettrie meint: «Concluons donc
hardiment que l'Homme est une Machine; et qu'il n'y a dans tout l'Univers
qu'une seule substance diversement modifiée»69? Oder ist es bei einem
solchen Ansatz notwendig, der menschlichen Eigenschaft besondere Auf‐
merksamkeit zu schenken: «Les corps humain est une Machine qui monte
elle-meme ses resorts»70?

Gleichzeitig ist es bei der ethischen Betrachtung der digitalen Transfor‐
mation und der künstlichen Intelligenz wichtig, einerseits dafür zu sor‐
gen, «die großen Worte des Sollens und die großen Scheine des Wollens
ins harte Kleingeld des Könnens einzulösen»71, und andererseits den Bezug
zur Realität nicht zu verlieren. Letzteres unterstreicht die Notwendigkeit,
die Realität nicht konzeptionell zu überhöhen. Ausgangspunkt für diesen
Gedanken sind «funktionale Äquivalenzen»72 – ein Hinweis darauf, dass
etwas auf dieselbe Weise dasselbe Ergebnis hervorbringt. «Die grösste Ge‐
fahr der Robotik sehe ich darin, dass wir menschliche Fähigkeiten durch
Roboterfähigkeiten ersetzen können und daraus fälschlicherweise folgern,
dass Roboter unsere Fähigkeiten haben. Zum Vergleich: Mit einem Fahrrad
kann man sich schneller fortbewegen als zu Fuss. Aber daraus folgt nicht,
dass Fahrräder Füsse haben, nur schnellere. Wenn Roboter menschliche
Tätigkeiten ersetzten, dann heisst das nicht einmal, dass sie selbst Tätigkei‐
ten ausüben. Wenn sie menschliche Entscheidungen ersetzen, heisst das
nicht, dass sie selbst etwas entscheiden. Und wenn sie menschliche Gefühle
ersetzen, fühlen sie nicht selbst etwas.»73 Von diesem Ausgangspunkt aus
müssen wir einen weiteren Schritt machen und fragen, was genau Roboter
ersetzen. Roboter ersetzen weder den Menschen in seiner Gesamtheit noch
seine Fähigkeiten, aber sie erfüllen eine Aufgabe oder eine Funktion, die
früher von Menschen erledigt wurde. Das heißt, sie ersetzen den Menschen
bei der Erfüllung einer Aufgabe oder einer Funktion. Folglich sind «funk‐
tionale Äquivalenzen» nicht geeignet, diese technologiebasierten Möglich‐
keiten zu erfassen, wenn sie wie folgt definiert werden: «Dieselbe Funktion

67 Vgl. Fuchs 2021; Misselhorn 2018.
68 Vgl. Capurro 2017.
69 La Mettrie 2009: 136.
70 La Mettrie 2009: 34.
71 Wohlfart 2002: 102.
72 Ohly 2019a: 18.
73 Ohly 2019a: 17.
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lässt sich auf unterschiedliche Weise erfüllen. Menschen erkennen das Ge‐
fühl anderer Menschen durch Menschenkenntnis, Intuition und Empathie.
Künstliche Intelligenz kann dieselbe Funktion erfüllen, indem sie Daten
generiert – etwa durch Bildererkennungsprogramme –, um die Laune eines
Menschen erkennen zu können. Wie jeweils die Laune erkannt wird, ist
unterschiedlich. Gleich ist nur, dass sie erkannt wird.»74 Warum sollte
dieser Begriff der «funktionalen Äquivalenzen» nicht verwendet werden,
um die Robotisierung begrifflich einzuordnen? Wenn ein Roboter eine
Funktion oder eine Aufgabe erfüllt, bleibt es immer nur eine Annäherung
an die Erfüllung einer Funktion oder Aufgabe durch den Menschen; es ist
nicht identisch. Zum Beispiel ist und bleibt die Erfüllung der Funktion des
Erkennens von Gefühlen bei einem anderen Menschen anders, wenn sie
von einem Menschen ausgeführt wird, als wenn sie von einer Maschine
ausgeführt wird, die der Funktion des Erkennens der Gefühle eines ande‐
ren Menschen nahekommt. Sie ist ihr ähnlich, wird aber niemals dieselbe
sein, weil der Maschine die menschliche Emotionalität fehlt. «Funktionale
Äquivalenzen» bleiben unterkomplex und reduktionistisch in dem Sinne,
dass die Erfüllung einer Funktion oder Aufgabe nie in einem Vakuum
stattfindet, sondern in einem Kontext, in dem Menschen als Subjekte der
Funktions- oder Aufgabenerfüllung und der Prozess der Funktions- oder
Aufgabenerfüllung interagieren – entweder als Folge davon oder unabhän‐
gig davon. Erfüllt der Mensch beispielsweise die Funktion, Gefühle in
einem anderen Menschen zu erkennen, so ist der Mensch Subjekt der
Erfüllung dieser Funktion, aber auch die Erfüllung dieser Funktion selbst.
Letzteres bedeutet, dass sich der Mensch als Subjekt auch in der Interak‐
tion mit dem beobachteten Menschen verändert, was sich auch auf den
beobachteten Menschen auswirkt. Und die Gefühle des anderen Menschen
werden sich verändern – als Folge davon oder unabhängig davon.

Zweifellos profitieren aus ethischer Sicht die Menschen von der digitalen
Transformation und der künstlichen Intelligenz. «In der Zukunft wird die
gegenseitige Abhängigkeit von Mensch und Maschine verstärkt werden,
um gemeinsame Ziele zu erreichen, die keiner von beiden allein erreichen
könnte. (...) Aktuelle Analysen deuten darauf hin, dass die symbiotische
Partnerschaft zwischen Mensch und Computer intellektuelle Operationen
viel effizienter durchführen wird, als es der Mensch allein könnte»75. Da‐

74 Ohly 2019a: 18.
75 Tzafestas 2016: 32.
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rüber hinaus werden Menschen mit Behinderungen in die Lage versetzt,
ein selbstbestimmteres Leben zu führen; Chirurg:innen können Routine‐
aufgaben ihres Berufsalltags delegieren, um sich mehr Zeit für ihre Pati‐
ent:innen und die Forschung zu nehmen; selbstfahrende Fahrzeuge fahren
nicht betrunken, wütend oder müde und verursachen daher weniger Un‐
fälle, was zu einer Verringerung der Zahl der Unfallopfer führt – dies
sind nur einige Beispiele für positive Auswirkungen der Digitalisierung,
Automatisierung, Maschinisierung und Robotisierung der Gesellschaft und
der Wirtschaft sowie des Einsatzes künstlicher Intelligenz, die alle aus einer
ethischen Perspektive heraus betrachtet werden können –76 im Dienste der
Menschen und der Gesellschaft.77 Es ist nichts Neues, dass der technologi‐
sche Fortschritt moralisch guten Zwecken dienen kann (z. B. kann die
Technologie als Prothese verstanden werden78).

Gleichzeitig können die Digitalisierung, Automatisierung, Maschinisie‐
rung und Robotisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft sowie der Ein‐
satz künstlicher Intelligenz ethisch negativen Zwecken dienen, zu ethisch
negativen Ergebnissen führen, ethisch negative Mittel einsetzen oder
ethisch negative Wege verfolgen, um ein Ziel zu erreichen. Ethische Ori‐
entierung scheint notwendig zu sein, um unter den technologiebasierten
Möglichkeiten diejenigen zu wählen, die das menschliche und ökologische
Wohlbefinden fördern und eine humane und nachhaltige Zukunft aufbau‐
en. «Die Zukunft muss ethisch sein, sie kann nicht mehr nur technisch
gesteuert werden».79

Vielleicht ist es hilfreich, dass dieses Buch von jemandem geschrieben
wurde, der Universitätsprofessor an einer öffentlich-rechtlichen Universität
und an deren Institut ist, wo weder die Universität noch das Institut von
Amazon, Apple, Facebook, Google oder Microsoft finanziert werden?

Dieses Buch befasst sich mit Fragen der «Maschinenethik» (Ethik
für Maschinen), der «Ethik der Technologie» (Ethik für Menschen, die
Technologie entwerfen, kreieren, entwickeln, produzieren und nutzen),
der «Ethik der künstlichen Intelligenz» (die beide Wege im Bereich der
künstlichen Intelligenz kombiniert), der «Roboterethik»80 (die beide Wege
im Bereich der Roboter kombiniert, wobei der Schwerpunkt auf der Ethik
der Technologie liegt) und der «Ethik der digitalen Transformation» (die

76 Vgl. Kirchschläger 2017a.
77 Vgl. Schuurman 2010.
78 Vgl. Sudmann 2015.
79 Auer 1982: 25.
80 Zum Verhältnis zwischen Roboterethik und Roboterrecht vgl. Kim 2017.
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beide Wege im Bereich der Digitalisierung, Automatisierung und Maschini‐
sierung kombiniert).

Nach einer Analyse des Zusammenhangs zwischen Ethik und Techno‐
logie im zweiten Teil des Buches und einer kritischen Bewertung der
Moralfähigkeit von Technologien im dritten Teil werden einige Begriffe
des Diskurses über digitale Transformation und künstliche Intelligenz aus
ethischer Sicht kritisch überprüft (vierter Teil). Die Komplexität der Ethik
wird im fünften Teil des Buches analysiert.

Im anschließenden sechsten Teil werden ethische Prinzipien vorgestellt
und ethisch begründet, die der ethischen Bewertung der Digitalisierung,
Automatisierung, Maschinisierung und Robotisierung der Gesellschaft und
der Wirtschaft sowie des Einsatzes von künstlicher Intelligenz dienen. Die‐
se Prinzipien sind natürlich nicht die einzigen ethischen Prinzipien, die
helfen könnten, ethische Orientierung im Hinblick auf die digitale Trans‐
formation zu finden. Sie bilden natürlich keine abschliessende Liste. Diese
ethischen Prinzipien wurden für diese spezifische Aufgabe ausgewählt, weil
ihre normative Gültigkeit ethisch begründet werden kann81 und weil sie
grundlegend sind.

Im siebten Teil werden einige Beispiele für die digitale Transformation
und den Einsatz von künstlicher Intelligenz aus ethischer Sicht analysiert
und ethische Chancen und Herausforderungen anhand von Beispielen dis‐
kutiert. Natürlich wird es nicht möglich sein, eine sich erschöpfende Liste
von Fällen und Anwendungen der digitalen Transformation und der künst‐
lichen Intelligenz zu betrachten, sondern nur einige illustrative Beispiele,
um eine grundlegende Vorstellung von den Chancen und Herausforderun‐
gen dieses Wandels (und davon, wie sie zu identifizieren sind) aus einer
ethischen Perspektive zu bekommen – in Anerkennung der Tatsache, dass
die Frage der digitalen Transformation und des Einsatzes von künstlicher
Intelligenz natürlich so viele weitere Realitäten, Erfindungen, Möglichkei‐
ten, Optionen, technologische Systeme sowie Schichten und Dimensionen
umfasst.

Im achten Teil werden im Hinblick auf die Herausforderungen konkrete
Lösungen aus ethischer Sicht als Ausblick entwickelt. Auch hier kann es
sich nur um eine punktuelle Annäherung handeln, wie solche Lösungen im
Bereich der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz aus
ethischer Sicht gefunden werden könnten, die vielleicht auch den Weg zu

81 Vgl. Kirchschläger 2013c; Kirchschläger 2014a; Kirchschläger 2016e.
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Lösungen für andere Herausforderungen in diesem Bereich aus ethischer
Sicht aufzeigen könnten.

In den ersten Jahren der 2000er Jahre begann meine Reise mit dem
Thema der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz – als
Beitrag zur Konzeption und Organisation einer internationalen Menschen‐
rechtskonferenz, die 2010 stattfand.82 Damals wurde mir als Mitbegründer
und damalige Co-Leiter des IHRF83 die Kritik an der Themenwahl für
das damalige Internationale Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) vorge‐
tragen, dass das Thema nicht relevant genug sei, um im Mittelpunkt dieser
jährlichen Konferenz zu stehen. Das würde heute wahrscheinlich nicht
mehr passieren ...

Mein besonderer Dank gilt Professor Thomas Pogge, Yale University, für
die ausführlichen Gespräche, die ich mit ihm als Visting Fellow an der Yale
University in den Studienjahren 2015-2017 führen konnte, für sein Interesse
an meiner Forschung und für seinen Beitrag zur Konzeption dieser Studie.

Mein besonderer Dank gilt auch den Fakultätsmitgliedern und Wissen‐
schaftler:innen der Divinity School und des Philosophy Department der
Yale University, mit denen ich während meines Aufenthaltes an der Yale
University themenbezogene Gespräche führen konnte, insbesondere Pro‐
fessor Jennifer Herdt.

Für wichtige Beiträge während der Entstehung dieser Studie in Form
von Leitfragen, wesentlichen Kommentaren und anregenden Diskussionen
danke ich meinen Kolleg:innen an der Theologischen Fakultät der Univer‐
sität Luzern, dem Team des Instituts für Sozialethik ISE der Theologischen
Fakultät der Universität Luzern (Sonia Arfaoui, Aaron Butler, Melina Fäh,
Seline Fankhauser, Adrienne Hochuli Stillhard, Noemi Honegger, Birgit
Rath, Anna Maria Riedl, Kaja Schmid, Claudia Schmutz, Carmen Staub,
Chantal Studer, Evelyne Tauchnitz, Ernst von Kimakowitz, Yan Wagner)
und den ehemaligen Teammitgliedern, mit denen ich die Ehre hatte, zu‐
sammenzuarbeiten (Silvia Choinowski, Estefania Cuero, Monika De Col,
Matteo Frey, Leonie Mathis, Ramatu Musa, Karin Nordström, Manfred
Stüttgen, Dorian Winter, Juliette Wyler), der Forschungsgruppe «Digitale
Transformation, Künstliche Intelligenz und Ethik» am ISE und den Teil‐
nehmenden der Lucerne Graduate School in Ethics LGSE am ISE (u.a.
Sara Ilić, Darius Meier und Jan Thomas Otte), mit denen ich aktuelle
Diskussionen führen konnte. Besonders dankbar bin ich für die wertvollen

82 Vgl. Kirchschläger / Kirchschläger 2010.
83 Vgl. Zentrum für Menschenrechtsbildung (ZMRB) n.d.
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Kommentare zu diesem Buch von Aaron Butler und für die Unterstützung
bei der formalen Erstellung des Manuskripts durch Kaja Schmid, Claudia
Schmutz, Carmen Staub und Chantal Studer.

Ich bin auch sehr dankbar für den konstruktiven Diskurs mit meinen
Kolleg:innen der Universität Luzern; der Arbeitsgruppe Mobilität 4.0 des
Bundesamtes für Strassen (ASTRA) im Eidgenössischen Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK); der Fokusgrup‐
pe (kleines Expertengremium im Bereich der Künstlichen Intelligenz) im
Dienste des Beirats für Digitale Transformation des Schweizerischen Bun‐
desrats; dem Stiftungsrat der Stiftung Schweiz der Europäischen Akade‐
mie der Wissenschaften und Künste; dem wissenschaftlichen Beirat des
Europäischen Forums Alpbach; dem Beirat des Think Tanks «Dezentrum»,
einem Think Tank zu neuen Technologien des Trust Square (Zürcher
Blockchain-Hub); dem Think Tank «RedBit»; dem Council for a 21st Cen‐
tury Progressive Economy; meinen Kolleg:innen des Editorial Boards der
Zeitschrift «AI Perspectives»; den Mitgliedern der Faculty der Lucerne
Summer University: Ethics in a Global Context LSUE unter dem Patro‐
nat der UNESCO 2018 und 2019, und den Gastreferent:innen der bishe‐
rigen «EthikImpulse» am Institut für Sozialethik ISE der Theologischen
Fakultät der Universität Luzern, insbesondere Professor Wilfried Stadler
(WU Wien und Universität Salzburg).

Das forschungsorientierte Umfeld der Theologischen Fakultät der Uni‐
versität Luzern, in dem ich diese Forschung durchführen konnte, hat we‐
sentlich zur Entstehung dieser Studie beigetragen. Ich bin dankbar, dass
ich die Thesen und die Zwischenergebnisse meiner Forschung während
der Entstehungsphase in vielen Gremien und an verschiedenen Tagungen
und Veranstaltungen vorstellen und mit mehreren Gesprächspartner:innen
diskutieren konnte, wie z. B. mit meinen Kolleg:innen an der Jahrestagung
des Innsbrucker Kreises von Moraltheolog:innen und Sozialethiker:innen
2020; bei der International Ethics in Action-Conference «The Future of
Work» im Vatikan 2018, die von Professor Jeffrey Sachs (Direktor des
Earth Institute, Columbia University; Sonderberater des UN-Generalsekre‐
tärs António Guterres zu den Zielen nachhaltiger Entwicklung; Direktor
des UN Sustainable Development Solutions Network) einberufen und ge‐
leitet wurde; mit den Teilnehmenden u.a. der Lucerne Summer University:
Ethics in a Global Context LSUE unter dem Patronat der UNESCO 2018
und 2019, des «IDEA Lab: Artificial Intelligence and Ethics» der Österrei‐
chischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG» 2019, der NZZ X.Days
2018 in Interlaken, der Swisscom Dialog Arena 2018, des Europäischen
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Forum Alpbach 2018, der Globart Academy 2017, des Jahresseminars der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA 2017 in Bern, der Sommer-
Akademie «Automatisierung der Mobilität aus ethischer Perspektive» der
Schweizerischen Studienstiftung in Magliaso 2016, und den Kolleg:innen
und Studierenden von Institutionen wie der Universität Luzern, der Uni‐
versität St. Gallen, der Universität Zürich, der Kirchlich-Pädagogischen
Hochschule KPH Wien (Österreich), der Universität Salzburg (Österreich),
dem Institute of Science and Technology in Gwangju (Südkorea), der Seoul
National University of Education (Südkorea) und der University of Oxford
(UK).

Mein besonderer Dank gilt Dr. Martin Reichinger und Dr. Sandra Frey
vom Nomos Verlag, die diese Studie in ihr Programm aufgenommen haben.
Bei der Abgabe des Manuskripts zum Druck waren Dr. Sandra Frey und
Sonja Schmitt sehr hilfreich, wofür ich mich bedanke.

Meine Frau Miriam und unsere Töchter Sara und Mia, meine gesamte
Familie und meine Freunde haben die Entwicklung dieser Forschung mit
ihrer Liebe und Freundschaft, mit ermutigendem Interesse und großer
Unterstützung verfolgt. Mein ganzer Dank geht an meine «kleine Welt».

Luzern, 8. Februar 2021 Peter G. Kirchschläger
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2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie84

2.1 Einführung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die Ethik die wissenschaftliche
Disziplin, die sich mit der Analyse moralischer Fragen und Probleme, der
Diskussion über legitime oder illegitime Entscheidungen und Handlungen
sowie der Analyse von gut/schlecht und richtig/falsch beschäftigt.

Aus dem griechischen Begriff technologia abgeleitet, der sich aus tech‐
ne (Kunst, Technologie) und logos (belebendes Prinzip, das das Univer‐
sum durchdringt) zusammensetzt, bedeutet Technologie das Streben nach
einem höheren oder grundlegenden Ziel oder Sinn. «Wenn wir von Tech‐
nik sprechen, denken wir an die Macht, die wir dank unseres Wissens
auszuüben vermögen auf die Welt, die uns umgibt und von der unser Kör‐
per, sterblich und verletzlich ein Teil ist.»85 Die folgende Kritik an dem Be‐
griff «Technologie» wird berücksichtigt und bereichert die Überlegungen
in diesem Buch: «Es gibt nicht so etwas wie Technologie im Allgemeinen
oder Technologie als solche: Stattdessen gibt es immer Konstellationen von
Artefakten und Technologien, real existierende und auch imaginierte. Tech‐
nologien werden benutzt, missbraucht, verbraucht, deponiert, repariert,
gewartet, kreativ wiederverwendet, entwickelt, suchen Risikokapital, un‐
terliegen der Regulierung, werden gefördert, vermarktet, missverstanden,
neu verpackt, für Neuheiten gehalten. Manche Artefakte und Technologien
scheinen aus dem Nichts aufzutauchen, blenden uns mit Versprechungen
und Drohungen, um uns in der Regel schon bald wieder zu enttäuschen,
oder zumindest bis die nächste Ablenkung die Pop-Tech-Presse und den
Bildschirm füllt.»86 Dennoch wird «Technologie» verwendet, um die Viel‐
falt und Pluralität der Technologien zu kategorisieren, wobei man sich der
Grenzen dieser Kategorisierung bewusst ist, um dieses Bewusstsein bei der
spezifischeren ethischen Bewertung, die sich auf konkrete Technologien
konzentriert, fruchtbar zu machen.

Die Beziehung zwischen Ethik und Technologie kann als eine Interakti‐
on zwischen einer Quelle von Zielen (Ethik) und einer Quelle von Mitteln

84 Vgl. Kirchschläger 2020a.
85 Hersch 1992: 67.
86 Carrico 2013: 48.
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(Technologie) verstanden werden. Nach der Bewertung dieses möglichen
Zugriffs auf das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie wird das The‐
ma, was die Technologie der Ethik bringt (z. B. Innovation) und was die
Ethik der Technologie bringt (z. B. Orientierung), ausgearbeitet. Auf dieser
Grundlage werden die Herausforderungen erörtert, die Ethik für Technolo‐
gie und Technologie für Ethik schafft.

2.2 Ziele und Mittel

2.2.1 Ziele rechtfertigen

«Wenn es etwas gibt, was die großen Institutionen der modernen Welt
nicht können, dann ist es, Sinn zu vermitteln. Die Wissenschaft sagt uns
wie, aber nicht warum. Die Technologie gibt uns Macht, kann uns aber
nicht zeigen, wie wir diese Macht nutzen sollen. Der Markt gibt uns Wahl‐
möglichkeiten, aber er lässt uns im Unklaren darüber, wie wir diese Wahl
treffen sollen. Der liberal-demokratische Staat gibt uns die Freiheit, so zu
leben, wie wir es wollen, weigert sich aber grundsätzlich, uns zu zeigen,
wie wir uns entscheiden sollen.»87 Die Ethik könnte die Rolle der Sinnge‐
berin spielen. Sie könnte eine Quelle von Zielen darstellen – Ziele wie z.B.
physisches Überleben und menschenwürdiges Leben für alle Menschen,88

friedliche Koexistenz, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.89 Die Ethik sollte
eine Rolle spielen «bei der Aussonderung von Zielsetzungen, die nicht
unbedingt erforderlich sind […]. Des Unverzichtbaren bleibt genug, um
das technische Genie der Menschen sowohl im Vervollkommnen wie im
Berichtigen und Abbremsen weiterer Entwicklungen zu beschäftigen.»90

Dies spiegelt sich auch in einer Aussage von Wolfgang Wahlster, Direktor
des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, wider: «Wir
müssen nur den Nutzen für den Menschen immer in den Mittelpunkt der
KI-Forschung stellen.»91

In der ethischen Dimension werden Fragen nach der ethischen Legiti‐
mität von Sinnhorizonten und ethischen Zielen diskutiert. Der Mensch

87 Säcke 2015.
88 Vgl. Kirchschläger 2013a: 194-195.
89 Vgl. Armand 2012.
90 Jonas 1984: 86.
91 Brost / Hamann 2018: 26.
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analysiert, was sein soll und warum es sein soll. Der Mensch bewertet,
entscheidet und fällt ein ethisches Urteil. Es ist Teil der Ethik, entsprechend
zu handeln – ethisch zu handeln –,92 was mit anderen Worten bedeutet,
den ethisch gerechtfertigten Zielen zu folgen. «Ethik, sei es in Form direk‐
ter Aufforderungen, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen, sei es
in Form der Festlegung von Prinzipien für solche Aufforderungen, sei es
in Form der Festlegung des Grundes für die Verpflichtung zur Befolgung
solcher Prinzipien, befasst sich mit Werten, die das menschliche Verhalten
betreffen. Sie befasst sich mit dem Handeln oder Nichthandeln.»93

Schließlich umfasst die Ethik sowohl die ethische Begründung von
ethischen Zwecken als auch die ethische Begründung von Zielen. Wegen
des Universalitätsanspruchs der Ethik müssen diese Begründungen dem
Prinzip der Verallgemeinerbarkeit genügen, indem sie rationale und plau‐
sible Argumente – «gute Gründe» – vorbringen. Das Konzept der «guten
Gründe» bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer
effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen
Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen
globalen Referendums – aus ethischen Gründen zustimmen würden. Für
die Entwicklung der obigen Definition inspirierend wirkte ein anderer An‐
satz, diese Anforderungen an die Ethik zu formulieren: «Eine rationale oder
kritische Moral ist eine, die für ihre Prinzipien den Anspruch rationale Be‐
gründbarkeit erhebt. Moralische Prinzipien sind rational begründet, wenn
sie allgemein zustimmungsfähig sind, d.h. annehmbar für alle betroffenen
Personen unter der Voraussetzung ihrer vollkommenen Gleichberechtigung
und Selbstbestimmungsfähigkeit.»94

2.2.2 Mittel bereitstellen

Um diese ethischen oder ethisch vertretbaren Ziele zu erreichen, setzt der
Mensch angemessene Mittel ein. Diese Mittel können auch durch Techno‐
logie erzeugt werden – Technologie, die auf Grundlagenforschung und
angewandter Forschung basiert, die zu Wachstum und Wohlstand95 führt

92 Vgl. Pieper 1994: 17-48.
93 Armand 2012: 114.
94 Koller 1995: 75.
95 Vgl. Bacon 2003.
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und in den Plan eingebettet ist, mit der Natur zu leben (nicht so sehr im
Sinne einer Beherrschung der Natur)96 zum Nutzen der Menschen.

Technologie kann ethisch guten Zwecken dienen. So kann Technologie
z.B. als Prothese verstanden werden – im Dienste des Lebens und der
Gesellschaft.97 «Kontinuierliche Fortschritte bei wissenschaftlichen und
technologischen Innovationen sind für moderne Gesellschaften unerläss‐
lich. Historisch gesehen haben solche Entwicklungen die Lebensbedingun‐
gen sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern verbes‐
sert.»98 Aus diesem Verständnis des Verhältnisses zwischen Technologie
und Ethik ergibt sich die folgende aktuelle Herausforderung: «Es ist eine
Zeit, in der die Technologie Wunder für das eigene Leben bewirken kann.
Es ist eine Zeit, in der ich mich frage, ob all diese technischen Errungen‐
schaften uns zu besseren Menschen gemacht haben! Ein Roboter kann so
programmiert werden, dass er gut oder schlecht handelt, aber wer wird die
menschlichen Handlungen abgrenzen?»99

Es wäre jedoch zu reduktionistisch, Technologie als instrumentelles
Streben nach einem Zweck mit einem Mittel zu beschreiben, das zum
Erreichen dieses Zwecks produziert wird.100 Die Technologie schafft auch
die Bedingungen für den Erfolg des instrumentellen Strebens nach einem
Ziel und arbeitet weiter an diesen Bedingungen. Die Natur wird durch
die Technologie in einem Umfeld technologischer Systeme zum Nutzen
des Menschen umgestaltet, der versucht, die Ressourcen und Gefahren der
Natur in kalkulierbaren und abschätzbaren Chancen und Risiken abzuwä‐
gen.101

Darüber hinaus kann die Technologie auch ihre eigenen Gesetze entwi‐
ckeln und von der Automatik zur «Autonomie» übergehen.102 Mögliche
Ziele, die sich aus der Technologie ergeben, könnten u.a. «Technologie um
der Technologie willen», «was gemacht werden kann, muss gemacht wer‐
den»103 oder «Effizienz» sein. Die derzeitige digitale Transformation von
Gesellschaft und Wirtschaft und der Einsatz von künstlicher Intelligenz104

96 Vgl. Bacon 2000; Bacon 2004; Bacon 2007.
97 Vgl. Schuurman 2010: 107-127.
98 Lucchi 2016: 4.
99 Bashir 2000: 92.

100 Vgl. Ortega y Gasset 1949: 90-105; Hubig 2007: 48.
101 Vgl. Hubig 2011: 170.
102 Vgl. Ellul 1980: 125-150; Kirchschläger 2016b.
103 Schuurman 2010: 123.
104 Vgl. Kirchschläger 2016b.
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können als konkrete Beispiele für dieses Potenzial «autonomer» Technolo‐
gie dienen, da in ihrem Zentrum selbstlernende Systeme105 stehen, die
keinen menschlichen Input mehr benötigen, um ihre eigene Leistung zu
verbessern und zu optimieren.106 «Die ethischen Risiken, die von KI-ge‐
steuerten Robotern ausgehen, sind (...) ernst zu nehmen – vor allem, weil
sich selbstlernende Systeme auf eine Art und Weise verhalten, die selbst
von ihren Programmierern nicht immer vorhergesehen oder vollständig
verstanden werden kann.»107

Dieses Selbstlernen kann auch aus «Intuition» bestehen, wie z.B. der Ge‐
winn des Go-Spiels durch Roboter, die auch auf «intuitiven» Entscheidun‐
gen beruhen, zeigen kann;108 aus strategischem Denken mit unvollkomme‐
nen Informationen, wie z.B. der Gewinn eines 20-tägigen Poker-Marathons
zeigen kann;109 oder aus «der Fähigkeit eines Systems, externe Daten richtig
zu interpretieren, aus diesen Daten zu lernen und diese Erkenntnisse zu
nutzen, um bestimmte Ziele und Aufgaben durch flexible Anpassung zu
erreichen.»110

Wenn das Streben nach Effizienz der ausschließliche Aufgabenbereich
der Technologie ist, ergeben sich drei Feststellungen: Erstens ist die nach
Effizienz strebende Technologie weder unabhängig von irgendwelchen
Zwecken oder ein Selbstzweck noch ethisch neutral, sondern dient einem
klaren Zweck: der Effizienz. Auch die Behauptung, dass die Technologie
kein Mittel ist, das irgendeinem ethischen Zweck dient, ist an sich eine nor‐
mative Aussage, die keinen Zweck oder die Technologie als Zweck für die
Technologie voraussetzt – eine normative Aussage, die ethisch begründet
werden muss, vorbehaltlich des oben genannten erforderlichen Kriteriums
für ethische Begründungen.

Zweitens besitzt die Technologie eine soziale und ethische Dimensi‐
on. «Technologie kann nicht als ein Instrument zur Erreichung von Zielen
verstanden werden, die außerhalb der Kontexte liegen, in denen sie funk‐
tioniert, sondern die relationalen Kontexte, in denen Technologie funktio‐
niert, sind mit Werten durchdrungen, die berücksichtigt werden müssen.
Somit hat die Technologie, so wie sie in konkreten Situationen tatsächlich

105 Vgl. Taddy 2019; Bishop 2006; Goodfellow et al. 2017; Agrawal et al. 2018; LeCun et
al. 2018; Jain 2017.

106 Vgl. Frey / Osborne 2013; Rotman 2013.
107 Vallor / Bekey 2017: 338.
108 Vgl. Nature 2016; Kirchschläger 2017a.
109 Vgl. Spice 2017.
110 Kaplan / Hänlein 2018: 17.
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funktioniert, eine kontextabhängige ethische Qualität. Technologie schafft
eine ethische Situation, und diese Situation sollte den Kontext für die
Entscheidungsfindung liefern.»111

Drittens: Das Streben nach Effizienz als ausschließliche Aufgabe der
Technologie lässt die Technologie ohne jede Daseinsberechtigung. «Der
Prozess der technologischen Entwicklung schreitet blindlings voran, ohne
ein normales Gleichgewicht zu finden. Wie wir an den Atomwaffen und der
Umweltzerstörung sehen können, sind die Auswirkungen auf die menschli‐
che Gesellschaft immens.»112 So wie sie voranschreitet, läuft die Technolo‐
gie Gefahr, sich von jedem Sinnhorizont zu lösen und sich von Mensch und
Natur zu entfremden. «Die von Menschenhand geschaffene Welt trennt
die menschliche Existenz von allen rein tierischen Umgebungen, aber das
Leben selbst liegt außerhalb dieser künstlichen Welt, und durch das Leben
bleibt der Mensch mit allen anderen lebenden Organismen verbunden.
Seit einiger Zeit sind viele wissenschaftliche Bestrebungen darauf gerichtet,
auch das Leben 'künstlich' zu machen, das letzte Band zu zerschneiden,
durch das auch der Mensch zu den Kindern der Natur gehört (...) Die
Frage ist nur, ob wir unsere neuen wissenschaftlichen und technischen
Erkenntnisse in dieser Richtung einsetzen wollen, und diese Frage kann
nicht mit wissenschaftlichen Mitteln entschieden werden; sie ist eine poli‐
tische Frage ersten Ranges und kann daher kaum der Entscheidung von
Berufswissenschaftler:innen oder Berufspolitiker:innen überlassen werden.
»113 Mit anderen Worten: Die Daseinsberechtigung der Technologie ist
nicht technologiebasiert; sie kann nicht durch Technologie herausgefun‐
den, definiert und begründet werden.114

Darüber hinaus kann die Technologie auch für andere Zwecke miss‐
braucht werden,115 indem sie sich von ihren ursprünglichen Zielen entfernt,
ausschließlich nach Effizienz strebt und jeden höheren Zweck oder Sinn
außer Acht lässt.116

Die ethischen Ziele sind jedoch weiterhin von anderen Zielen zu unter‐
scheiden. Diese anderen Ziele würden einer ethischen Beurteilung auf der
Grundlage ethischer Ziele unterzogen. Ernesto Bertarelli, ehemaliger CEO

111 Buchholz / Rosenthal 2002: 48.
112 Shibasaki 2005: 497.
113 Arendt 1958: 2-3.
114 Vgl. Jennings 2010: 27.
115 Vgl. European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European

Commission 2014.
116 Vgl. Shibasaki 2005.
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von Serono, erklärt: «Wir führen niemals Forschung um der Forschung
willen durch. (...) Wenn es keinen Zweck und keinen Grund gibt, lehnen
wir die Innovation ab und verfolgen sie nicht weiter.»117 Der erste Punkt
unterstreicht die Ausrichtung auf einen anderen Zweck der Forschung; der
zweite zeigt, dass die Merkmale der Innovation eine ethische Bewertung
von Innovationen erfordern.118

Man sollte die naive Annahme überwinden, dass jeder technische Fort‐
schritt und jede Innovation eine ethisch gute Innovation ist. «Angesichts
der immensen Mehrdeutigkeit von Innovationen – in sich selbst und in
ihren Folgen – ist die ethische Prüfung von Innovationen ein Gebot der
Vernunft, das nicht länger ignoriert werden sollte.»119

Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass der technologische Fortschritt
auch von der Grundlagenforschung abhängt, die um der Grundlagenfor‐
schung willen betrieben wird. Auch in diesem Bereich muss eine Entschei‐
dung getroffen werden, die sich an ethischen Zielen orientieren kann, in
der die Grundlagenforschung priorisiert und finanziert wird. Angesichts
knapper finanzieller Ressourcen für Forschung und Technologie und
gleichzeitig drängender globaler Probleme erscheint eine Schwerpunktset‐
zung und Prioritätensetzung notwendig. Schließlich muss die Frage geklärt
werden, wer von den Ergebnissen und Erfolgen der Technologie profitiert –
und zwar am meisten.120

2.2.3 Funktionsweise des technologischen Fortschritts

Bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen ethischen und ethisch ver‐
tretbaren Zielen und Mitteln, die von der Technologie in einem teilweise
durch die Technologie geschaffenen Kontext bereitgestellt werden, muss ein
weiteres Element berücksichtigt werden. Die Vorstellung von technologi‐
scher Entwicklung und technischem Fortschritt als einem linearen Prozess,
der einem genau definierten Ziel folgt, würde wahrscheinlich nicht mit der
heutigen Theorie und Realität der Technologie übereinstimmen.121 Tech‐
nologische Innovationen sind oft das Ergebnis kleiner Schritte und sind

117 Bertarelli 2002: 49-50.
118 Vgl. Kirchschläger 2013b.
119 Enderle 2015b.
120 Vgl. Hunt 2008; Shaver 2015; Donders 2015; Chapman 2009.
121 Vgl. Kuhn 1962.

2.2 Ziele und Mittel

41
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


häufig Zufallsprodukte.122 «Technologie wird in der Regel nicht nach sorg‐
fältiger Abwägung der verschiedenen möglichen Auswirkungen entwickelt.
In den meisten Fällen wird eine neue Technologie entwickelt, weil sie
kurzfristig große Vorteile verspricht und als unproblematisch eingeschätzt
wird.» 123

Ein weiteres Merkmal der Funktionsweise der Technologie ist, dass
der technologische Fortschritt schneller voranschreitet als die normativen
Überlegungen.

Darüber hinaus gibt es einige ethische Normen aufgrund bestimmter
technologischer Entwicklungen, weil die Notwendigkeit, eine ethische Re‐
gel aufzustellen, in einer technologiebasierten Realität entsteht.

Zudem sollte die Komplexität der technologischen Entwicklung und des
Fortschritts nicht unterschätzt werden. «Erstens findet die Entwicklung
von Technik und Technologie in der Regel in einem kollektiven Umfeld
statt, in dem neben den beteiligten Ingenieur:innen eine Vielzahl von
Akteur:innen die entwickelte Technologie und ihre sozialen Folgen mitge‐
stalten. Zweitens handelt es sich bei der Entwicklung von Technik und
Technologie um komplexe Prozesse, die durch lange Kausalketten zwischen
den Handlungen von Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen und den
letztendlichen Auswirkungen gekennzeichnet sind, die ethische Bedenken
aufwerfen. Drittens lassen sich die sozialen Folgen der Technologie oft nur
schwer vorhersagen.»124

Es ist auch bemerkenswert, dass die sozialen Folgen der Technologie
so beschaffen sind, dass eine bestimmte Technologie, wenn sie eine so‐
ziale Rolle erfüllt, die damit verbundenen «sozialen Anforderungen» über‐
nimmt.125

Außerdem sollte technologisches Handeln eher als verteilt und kollek‐
tiv denn als individuell126 betrachtet werden, ohne jedoch Kategorien wie
Schicksal und Tragödie einzuführen, um nicht zu hart mit der Technologie
umzugehen.127 Daher sollten verschiedene Akteur:innen als Subjekte der
Verantwortung identifiziert werden.128 Sie zu identifizieren ist eine kom‐
plexe Aufgabe. Die Identifizierung von Verantwortungsträger:innen sollte

122 Vgl. Boutellier et al. 2010: 136.
123 Shibasaki 2005: 489.
124 Dorn / van de Poel 2012: 2.
125 Vgl. Bostrom / Yudkowsky 2014.
126 Vgl. Lenk / Maring 2001: 100.
127 Vgl. Coeckelbergh 2012: 35-48.
128 Vgl. Coeckelbergh / Wackers 2007.
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dennoch durchgeführt werden, um eine Atmosphäre der Professionalität
und der Verantwortung zu schaffen – nicht nur aus Respekt vor den Objek‐
ten der Verantwortung.129 Komplexität kann nicht als Entschuldigung für
die Vernachlässigung rechtlicher oder ethischer Verpflichtungen und Ver‐
antwortung dienen, da ethische und rechtliche Normen auch in komplexen
Situationen und Kontexten ihre Gültigkeit behalten.

Durch die Überwindung des allzu simplen Zweck-Mittel-Rahmens und
die Berücksichtigung der Eigenschaften der Technologie einerseits und
der Ethik als Quelle ethischer Ziele (und der ethischen Legitimität von
Zielen) andererseits könnte vielleicht ein Versuch, die gegenseitigen Wech‐
selwirkungen und die gegenseitigen Herausforderungen zu erfassen, das
Verständnis der Beziehung zwischen Ethik und Technologie beeinflussen.

2.3 Wechselseitige Interaktionen

Der Zusammenhang zwischen Ethik und Technologie kann auf der Grund‐
lage einer reziproken Interaktion verstanden werden, da sowohl Ethik
als auch Technologie einen Beitrag zur jeweils anderen Seite leisten. So
haben beispielsweise bahnbrechende Ideen in der Technologie und ihre
erfolgreiche Anwendung konkrete Auswirkungen auf die Ethik, da die
Technologie Werte, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und
Innovationen schafft. «Wissenschaft und Technologie haben die moderne
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Recht und Kultur geprägt. Sie wirken sich
tief auf das Leben aller Menschen aus und sind heute ein zentraler Bestand‐
teil unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Landschaft.»130 Auch
und gerade in der ethischen Dimension führt Technologie zu Innovation
und Dynamik,131 denn der gesellschaftliche und individuelle Wandel, der
auf Technologie beruht, muss auch in der Ethik berücksichtigt werden.132

Darüber hinaus beeinflusst die Technologie133 und insbesondere die in‐
telligente Technologie (z. B. durch «Nudging»134) zumindest das individu‐
elle Leben – und vielleicht sogar die ethische Dimension des individuellen

129 Vgl. Lenk / Maring 2001.
130 Lucchi 2016: 6.
131 Vgl. Manzeschke 2015.
132 Vgl. Kernaghan 2014.
133 Vgl. Borgmann1995.
134 Vgl. Mathis / Tor 2016.
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Lebens.135 «Indem sie dazu beitragen, menschliche Handlungen und Erfah‐
rungen zu gestalten, nehmen Technologien auch an unserer Art und Weise
teil, Ethik zu betreiben.»136 Während die Auswirkungen der Technologie
auf den Menschen als Subjekt der Ethik anerkannt werden, bleibt die
Technologie – im Gegensatz zur Idee einer «nichthumanistischen Ethik
der Technologie»137 – ein Objekt der Ethik und der Mensch ein Subjekt
der Ethik. Denn der Mensch kann sich bei seinen technologischen Ent‐
scheidungen für eine ethische Grundlage oder eine Orientierung an einem
ethischen Bezugsrahmen entscheiden: ob er eine Technologie schafft oder
nicht, wie und ob er eine Technologie entwirft, entwickelt, produziert, ver‐
breitet und nutzt oder nicht, ob er eine Technologie abschafft oder nicht,
ob er – bis zu einem gewissen Grad – zulässt, dass eine Technologie sein
Leben beeinflusst oder nicht, und wie er eine Technologie aus ethischer
Sicht bewertet. All dies ist Sache des Menschen, nicht der Technologie.

Schließlich – und damit verbunden – sind die Beiträge der Technolo‐
gie zum menschlichen Leben ethisch relevant und können ethisch bewer‐
tet werden.138 Die ethische Relevanz des «menschlichen Herstellens und
Benutzens»139, von «Werkzeugen und ihrem bewussten Gebrauch»140 als
Grundlage der Zivilisation, muss jedoch von der ethischen Subjektivität
oder der moralischen Handlungsfähigkeit unterschieden werden. So ist
beispielsweise ein selbstfahrendes Auto ethisch relevant, weil es Menschen‐
leben retten kann oder weil es in der Lage ist, Menschen zu schädigen oder
zu töten. Aber ein selbstfahrendes Auto als materielles Objekt – auch wenn
es eine hochentwickelte Technologie darstellt – ist kein ethisches Subjekt
oder moralischer Akteur, weil es – unter anderem (vgl. für weitere Argu‐
mente unten Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien
delegiert werden?) – nicht für einen Schaden oder eine Tötung verantwort‐
lich gemacht werden kann. Die Menschen hinter dieser Technologie blei‐
ben das ethische Subjekt oder der moralische Akteur. Sie treffen Entschei‐
dungen über die Interaktivität (Reaktion auf Stimulus durch Zustandsände‐
rung) – «Autonomie» (Fähigkeit, sich ohne Stimulus zu verändern) und
Anpassungsfähigkeit (Fähigkeit, die «Übergangsregeln» zu ändern, nach

135 Vgl. Guthrie 2013.
136 Verbeek 2011a: 1.
137 Vgl. unter anderem Verbeek 2011a: 21-40.
138 Vgl. Verbeek 2011a: 1-20.
139 Mitcham 2014: 11.
140 Bloch 1959: 731.
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denen der Zustand verändert wird) der Technologie; sie erschaffen, entwer‐
fen, entwickeln, produzieren, verbreiten, benutzen die Technologie oder
schaffen sie ab. Hinter den vermeintlichen «politischen Brücken»141, hinter
den vermeintlich «fehlenden Massen der Moral»142, hinter den vermeint‐
lich «künstlichen moralischen Agenten»143, hinter den vermeintlichen «Ar‐
tefakten mit Moral»144, hinter den vermeintlichen «moralischen Agenten
und vermittelten Subjekten»145 und hinter der vermeintlichen «Moral im
Design»146 steht der Mensch als ethisches Subjekt und moralischer Agent.
Der Mensch kann entscheiden, ob er Brücken zum Nachteil der Menschen
baut oder nicht – und damit seine politische Überzeugung nachhaltig ma‐
nifestiert. Menschen können zum Beispiel entscheiden, ob sie zum Schutz
des menschlichen Lebens Bodenwellen zur Geschwindigkeitsbegrenzung
bauen oder nicht. Der Mensch kann entscheiden, eine Technologie zu
schaffen, zu entwerfen, zu entwickeln, zu bauen, zu produzieren, zu ver‐
breiten, zu nutzen oder nicht zu nutzen, die eine «moralisch qualifizierbare
Handlung» ausführen kann. «Eine Handlung ist dann und nur dann mora‐
lisch vertretbar, wenn sie moralisch Gutes oder Böses bewirken kann»147.
Der Mensch kann entscheiden, ob eine Technologie diese Handlung aus‐
führen sollte, und ob eine Technologie in der Lage sein sollte, selbst zu
entscheiden, ob sie diese Handlung ausführen sollte. Nur weil eine Techno‐
logie ethisch relevant ist, weil sie ethisch positive und ethisch negative Wir‐
kungen hervorrufen kann, besitzt sie noch keine moralische Handlungsfä‐
higkeit, da es erstens einen Unterschied zwischen Leistung und moralischer
Handlungsfähigkeit gibt. Zweitens ist es eine ethische Entscheidung des
Menschen, ob eine Technologie mit solchen Entscheidungen betraut wer‐
den soll (wie weiter unten in Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen
an Technologien delegiert werden? weiter ausgeführt wird). Drittens: Selbst
wenn eine Technologie von Menschen so gestaltet wird, dass sie «autono‐
me» Entscheidungen über ethisch relevante Fragen trifft, trifft eine Techno‐
logie diese Entscheidungen nicht mit dem Wissen, der Wahrnehmung oder
dem Bewusstsein der ethischen Qualität dieser Entscheidungen (dieser

141 Vgl. Winner 1980.
142 Vgl. Latour 1992.
143 Vgl. Floridi / Sanders 2004a; Introna 2014; Hanson 2014.
144 Vgl. Verbeek 2011a: 41-65.
145 Vgl. Verbeek 2011a: 66-89.
146 Vgl. Verbeek 2011a: 90-119.
147 Floridi / Sanders 2004a: 361.
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Punkt wird weiter unten in Kapitel 5 Die Komplexität der Ethik näher
erläutert).

Der Mensch kann Entscheidungen über die Vermittlung durch Techno‐
logie, ihre Intensität und ihren Umfang treffen. Der Mensch kann entschei‐
den, eine Technologie, die möglicherweise vermitteln kann, zu schaffen,
zu entwerfen, zu entwickeln, zu bauen, zu produzieren, zu verbreiten, zu
nutzen oder nicht zu nutzen, und er kann entscheiden, ob eine Techno‐
logie vermitteln soll oder nicht. Der Mensch kann sich der Vermittlung
durch Technologie bewusst sein, und der Mensch kann selbstkritisch über
die Vermittlung durch Technologie reflektieren. Der Mensch ist ihr nicht
machtlos und fremdbestimmt ausgeliefert.

Der Mensch kann Entscheidungen über die Vermittlung durch Design,
ihre Intensität und ihr Ausmaß treffen. Menschen können entscheiden, ein
Design zu entwerfen, das vermittelt oder nicht vermittelt, und Menschen
können entscheiden, ob ein Design vermitteln soll oder nicht. Der Mensch
kann sich der Mediation durch Design bewusst sein, und der Mensch kann
selbstkritisch über Mediation durch Design nachdenken. Auch hier ist der
Mensch der Technologie nicht machtlos und fremdbestimmt ausgesetzt.

Um ein mögliches Missverständnis des eben Ausgeführten zu vermei‐
den, muss betont werden, dass gesellschaftlichen Auswirkungen, Wirkun‐
gen, Handlungen, Einflüsse, Gestaltungen und Vermittlungen möglich und
ethisch höchst relevant sind. Daran besteht kein Zweifel. So kann Design
beispielsweise die ethische Dimension des menschlichen Lebens beeinflus‐
sen – wie das inspirierende Beispiel von «Eternally Yours» zeigt.148 «‚Eter‐
nally Yours‘ verfolgt einen unorthodoxen Ansatz innerhalb des Ökodesigns.
Anstelle der üblichen Betonung der Verringerung der Umweltverschmut‐
zung bei gleichzeitiger Wahrung von Schönheit und Sparsamkeit konzen‐
triert sich das Unternehmen auf die Verlängerung der so genannten ‚psy‐
chologischen Lebensdauer‘ des Produkts. Die meisten Produkte werden
weggeworfen, lange bevor sie kaputt oder veraltet sind, in der Regel auf‐
grund von wechselnden Geschmäckern und Moden. ‚Eternally Yours‘ ver‐
sucht, dieser Tendenz, dass Produkte vorzeitig auf der Mülldeponie landen,
entgegenzuwirken, indem es Produkte entwirft, die die Menschen dazu
einladen, sich mit ihnen zu verbinden.»149 Es wird jedoch argumentiert,
dass hinter den gesellschaftlichen Auswirkungen, Effekten, Handlungen,

148 Vgl. Verbeek 2005b: 203-234.
149 Verbeek 2005b: 12.
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dem Einfluss, der Gestaltung und der Vermittlung durch Technologie und
Design der Mensch das ethische Subjekt und der moralische Akteur ist.

Gleichzeitig finden Wissenschaft und Technologie statt, werden betrie‐
ben und stehen in einem ethisch informierten Kontext. «Doch selbst die
einsamste und radikalste Reflexion muss als Denken mit intersubjektivem
Gültigkeitsanspruch die Sprache und damit eine Kommunikationsgemein‐
schaft voraussetzen. Damit aber ist die Grenze auch der wertfreien Welt‐
distanzierung der modernen Naturwissenschaft bezeichnet. Die wertfreie
Naturwissenschaft selber muss als Unternehmen der Wahrheitssuche in
der Dimension der Intersubjektivität auch eine Ethik voraussetzen. Doch
das wäre freilich nur eine Ethik des Unternehmens Wissenschaft, die nicht
einmal die Frage beantworten könnte, ob Wissenschaft denn sein soll. An‐
ders, wenn wir auf die subjektiven und intersubjektiven Bedingungen der
Möglichkeit des Denkens als Argumentieren reflektieren; denn hinter die‐
se Bedingungen kann niemand zurückgehen, der überhaupt irgendwelche
Fragen ernsthaft aufwirft und sie damit zur Diskussion stellt.»150

Darüber hinaus trägt die Ethik zur Technologie bei, indem sie beispiels‐
weise technologische Innovationen anregt,151  technologische Erfindungen
anerkennt152 und ethische Orientierungshilfen bietet. «Da alle Technologien
Ausdruck der Werte ihrer Erfinder sind, wird sich das, wenn wir uns um Ethik
und Moral kümmern, in den Maschinen zeigen, die wir bauen.»153 Teil dieses
Wertesystems sollten aus ethischer Sicht unter anderem auch ökologische
Belange sein. «Die industrielle Moderne – der größte Innovationsschub für
die menschliche Entwicklung seit der Erfindung des Buchdrucks – hatte
einen großen Konstruktionsfehler:  Sie  wälzte  ihre Umweltkosten auf  die
kommenden Generationen ab. Eine zentrale Aufgabe der digitalen Revoluti‐
on könnte also logischerweise darin bestehen, diesen Fehler rückgängig zu
machen. Doch stattdessen wird diese Revolution genutzt, um das exponenti‐
elle  Wachstum des  Massenkonsums anzuheizen.  Ebenso  ist  es  ihr  nicht
gelungen, die Vorteile der technologischen Innovation gerechter zu verteilen.
Auch hier deutet alles auf eine Verschärfung der sozialen Ungleichheit hin.»154

150 Apel 1986: 28.
151 Vgl. Lucchi 2016: 7.
152 Vgl. Lucchi 2016: 1-2.
153 Sullins 2013: 16.
154 Thun-Hohenstein 2017: 19.
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Der ethische Diskurs über Technologie hängt von dem Verständnis ab,
dass Technologie «etwas Gemachtes» und «nichts Gegebenes»155 ist. «Die
Technologie muss das Leben ergänzen, wo sie es kann, aber sie darf nicht
willkürlich Lebensweisen unterdrücken. Ethik wendet sich also nicht gegen
den technologischen Wandel, sondern muss ein Teil der Formulierung sein,
wie der Wandel in Fortschritt oder Unterdrückung umgesetzt wird.»156

Man muss sogar noch weiter gehen und sagen, dass die Ethik zur
Technologie gehört. «Die Vorstellung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
wertneutral sind, ist schlichtweg falsch. Werte sind der Entstehung von
Wissenschaft und Technologie immanent, und sie reflektieren und trans‐
formieren bestimmte Werte.»157 Sinnhorizonte und ethische Ziele prägen
die Technologie in einem ethischen Sinne. «Wissenschaft und Technik zie‐
len in ihren gegenständlichen Bereichen bei aller Verschiedenheit ihrer
Methoden schließlich immer auf den Menschen. Darum lassen sich Wis‐
senschaft und Technik auch in keinem Bereich von ethischer Einsicht und
Entscheidung trennen.»158 Die Diskussion um den Unterschied zwischen
Begriffen wie «ethische Technologien», «technische Werkzeuge»159, «intel‐
ligente Computerschnittstellen»160 oder «sozio-technische Systeme»161 zeigt
die Offenheit der Technologie für die Ethik. Letztendlich impliziert diese
Diskussion die Verbindung zwischen Technologie und Ethik.

Darüber hinaus ist sich die Technologiegemeinschaft zwar ihrer recht‐
lichen Verpflichtungen und der Einhaltung von Rechtsnormen bewusst,
bemüht sich aber auch um die Einhaltung ethischer Prinzipien bei ihrer
Arbeit, z. B. Ehrlichkeit, Objektivität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit,
Fairness und Verantwortung für künftige Generationen.

Gleichzeitig ist eine globalisierte Technologiegemeinschaft mit verschie‐
denen Traditionen, Kulturen, Religionen, Weltanschauungen und Werte‐
systemen konfrontiert, die zu ethischen Chancen und Herausforderungen
führen können. Ethische Orientierung kann die Technologie dabei unter‐
stützen, diese Herausforderungen zu meistern und die Chancen dieser
Vielfalt und Heterogenität zu nutzen.

155 Heesen 2014: 253; 268.
156 Rainey / Goujon 2011: 174.
157 De Melo-Martín 2010: 9.
158 Auer 1982: 18.
159 Engineering and Physical Sciences Research Council 2011.
160 Van Est / Stemerding 2012.
161 Manzeschke et al. 2013.

2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie

48
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Darüber hinaus kann die Ethik die rechtlichen Verpflichtungen und
rechtlichen Compliance-Standards der Technologie-Community regelmä‐
ßig kritisch überprüfen. Dies soll zu einer kontinuierlichen Optimierung
des rechtlichen Rahmens für Technologie führen.

Ausserdem kann die Ethik beim Agenda-Setting für Technologie helfen;
und zwar nicht nur bei der Festlegung der richtigen Prioritäten, sondern
auch bei der angemessenen Abgrenzung des Einfluss- und Verantwortungs‐
bereichs der Technologie.

Und schließlich trägt die Technologie zwar zum Fortschritt der Ethik bei,
aber es liegt auf der Hand, dass es gleichzeitig eine Ethik in der Technologie
geben muss, um die notwendigen Forschungen, Diskussionen und Studien
überhaupt durchführen zu können. Die Technologie kann Opfer von Ein‐
griffen in ihre Freiheit, von Versuchen, innovative und kreative Ansätze
zu blockieren, und von Unterdrückung von Ideen, Konzepten und Entde‐
ckungen sein. Gründe für diese Übergriffe können vermeintlich «absolute
Wahrheiten» oder die Durchsetzung alter und bestehender wirtschaftlicher
oder politischer Machtstrukturen sein. Es besteht nach wie vor die Gefahr,
dass Mitglieder der Technologiegemeinschaft ihre Forschung nicht frei und
unabhängig betreiben können. Daher bedarf es rechtlicher und ethischer
Normen, die den technischen Fortschritt unterstützen und schützen.

Diese reziproke Interaktion zwischen Ethik und Technologie entspricht
dem «interaktionistischen Modell», das die Beiträge der Technologie zur
Ethik und die Beiträge der Ethik zur Technologie würdigt.

2.4 Wechselseitige Herausforderungen

Gleichzeitig kann die Ethik die Technologie auch einschränken. Zu dieser
Kategorie gehören zum Beispiel Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien,
Patente, rechtliches Eigentum an geistigem Eigentum, Wettbewerbspolitik,
Verbraucherschutz und ethische Verhaltenskodizes. Diese Auswirkungen
der Ethik können als blockierend und behindernd für die technologische
Innovation empfunden werden.162

Darüber hinaus muss die Technologie ethische Prinzipien respektieren.
Zum Beispiel sollten «Entwickler:innen danach streben, künstliche Agen‐
ten zu schaffen, deren Handlungen so eingeschränkt sind, dass unethische

162 Vgl. Gurkaynak et al. 2016.
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Ergebnisse vermieden werden können.»163 Unter anderem kann die Würde
aller Menschen eine Grenze für die Technologie sein (vgl. unten Unterka‐
pitel 6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte). Deshalb darf die
Technologie den Menschen nicht als Mittel, sondern nur als Zweck behan‐
deln – z.B. auf der Grundlage des kategorischen Imperativs von Immanuel
Kant.164 Darüber hinaus muss die Technologie auch die Privatsphäre aller
Menschen respektieren (vgl. unten Unterkapitel 7.17 Datenschutz und Pri‐
vatsphäre). Auf diese Weise wird die Technologie durch ethische Normen
herausgefordert.165

Im Bereich der Digitalisierung, Automatisierung, Maschinisierung, Ro‐
botisierung und des Einsatzes künstlicher Intelligenz kann die Technologie
paradigmatisch einer ethischen Programmierung durch den Menschen fol‐
gen, die heteronom ist.166

Gleichzeitig wird die Ethik auch durch die Technologie herausgefordert.
Der technologische Fortschritt  beschleunigt  sich.  Die Abstände für neue
Technologien  und  technologische  Anwendungen  werden  immer  kleiner.
Ethik und Recht laufen Gefahr, ständig von der Technologie überholt zu
werden. Es fällt ihnen schwer, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu
halten. Die Wahrnehmung dieses Risikos beruht jedoch auf zwei falschen
Annahmen: Erstens wird die Ethik als reaktiv und nicht als proaktiv verstan‐
den, und zweitens «stellen einige Beobachter der modernen Kultur Ungleich‐
heiten und Spannungen zwischen zeitgenössischem Tun und Machen, zwi‐
schen Ethik und Technologie fest. Sie beklagen, dass sich zwar die Technolo‐
gie dramatisch weiterentwickelt hat, nicht aber unsere ethische Haltung im
Umgang mit ihr. Aber diese Klage ist ebenso radikal falsch wie die allgemeine
Trennung von Tun und Machen. Sie verkennt, dass eine technische Errun‐
genschaft, die Entwicklung und Einführung eines technischen Geräts immer
und bereits eine ethische Entscheidung darstellt.»167

Darüber hinaus wird die Ethik immer mehr herausgefordert, nicht nur
durch die menschliche Neugierde, die nach neuen Erfindungen und Lösun‐
gen strebt, sondern auch durch erhebliche wirtschaftliche Interessen und

163 Krenn 2016: 25.
164 Vgl. Kant 1974: 61; Düwell 2010: 77.
165 Über den technischen Fortschritt, seine Ziele, seine Grundwerte, seine gesellschaft‐

liche Bedeutung und seine Grenzen am Beispiel der Stammzellenforschung und der
Forschung am Menschen, vgl. Kirchschläger et al. 2003; Kirchschläger et al. 2005.

166 Vgl. Wallach / Allen 2009; Kirchschläger 2017b.
167 Borgman 1992: 110.
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Macht.168 So muss sich die Ethik beispielsweise im Bereich der Digitalisie‐
rung, Automatisierung, Maschinisierung, Robotisierung und des Einsatzes
künstlicher Intelligenz mit der Haltung auseinandersetzen, dass die Rechts‐
ordnung eines Nationalstaates verletzt wird, solange die wirtschaftlichen
Vorteile dieser Handlungen höher sind als die Sanktionen. Die Verteidi‐
gung der ethisch vertretbaren Position, dass nicht alles, was machbar ist,
auch ethisch gut ist, stößt auf den Widerspruch von Nutzenpotenzial und
ökonomischen Anreizen. Ähnliche pragmatische Argumentationsmuster
aus einer Technologieperspektive dominieren die Diskussion, z.B.:

– dass es überhaupt keine Option ist, sich der Technologie zu verschließen;
– dass es in einer globalisierten Welt unmöglich ist, den technologischen

Fortschritt mit rechtlichen und ethischen Normen in Einklang zu brin‐
gen;

– dass die Bestimmung der Zuständigkeitsbereiche im Bereich der Techno‐
logie zu komplex ist;

– und dass die Risikobewertung von Technologien nach wie vor ungenau
und ineffektiv ist.

Schließlich entsteht der Eindruck, dass sich «bisher […] die normativen
Regelungen den gesellschaftlichen Umwälzungen bloss angepasst [haben].
Die sozialen Veränderungen, die durch technische Innovationen in den
Bereichen von Produktion und Austausch, Kommunikation und Verkehr,
Militär und Gesundheit ausgelöst werden, waren dabei stets in Führung ge‐
gangen. Die klassische Gesellschaftstheorie hat noch die posttraditionalen
Rechts-und Moralvorstellungen selbst als Ergebnis jener kulturellen und
gesellschaftlichen Rationalisierung beschrieben, die sich parallel mit den
Fortschritten der modernen Wissenschaft und Technologie vollzogen hat.
Die institutionalisierte Forschung gilt als der Motor dieser Fortschritte. Die
Autonomie der Forschung verdient aus der Sicht des liberalen Verfassungs‐
staates Schutz. Denn mit der wachsenden Reichweite und Tiefenschärfe der
technischen Verfügung über Natur verbinden sich sowohl das ökonomische
Versprechen auf Produktivitätsfortschritte und Wohlstandsgewinne wie
auch die politische Aussicht auf grössere individuelle Entscheidungsspiel‐
räume. Weil wachsende Wahlfreiheiten die private Autonomie des Einzel‐
nen fördern, standen Wissenschaft und Technik bislang in einem zwanglo‐
sen Bündnis mit der liberalen Grundvorstellung, dass alle Bürger:innen die

168 Vgl. Buchholz / Rosenthal 2002.
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gleiche Chance haben sollen, ihr eigenes Leben autonom zu gestalten. […]
Der Wunsch nach autonomer Lebensführung verbindet sich stets mit den
kollektiven Zielen von Gesundheit und Lebensverlängerung. Der medizin‐
historische Blick mahnt deshalb gegenüber Versuchen einer ‚Moralisierung
der menschlichen Natur‘ zur Skepsis. Aus dieser empirisch ernüchternden
Sicht erscheinen die legislativen Eingriffe in die Freiheit von biologischer
Forschung und gentechnischer Entwicklung als vergebliche Versuche, sich
gegen die dominierende Freiheitstendenz der gesellschaftlichen Moderne
zu stemmen. […] Ein ganz anderes Bild ergibt sich freilich, wenn man die
‚Moralisierung der menschlichen Natur‘ im Sinne der Selbstbehauptung
eines gattungsethischen Selbstverständnisses begreift, von dem es abhängt,
ob wir uns auch weiterhin als ungeteilte Autor:innen unserer Lebensge‐
schichte verstehen werden und uns gegenseitig als autonom handelnde
Personen anerkennen können.»169

Während es offensichtlich zu wechselseitigen Herausforderungen zwi‐
schen Technologie und Ethik kommen kann, wächst auch die Verantwor‐
tung170 des Menschen durch die sich ständig ausweitende Schaffung einer
künstlichen Welt und eines «technologischen Simulakrums des natürlichen
Lebens»171 sowie die entsprechende Macht und der Einfluss des Menschen.
Was muss der Mensch tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden?
Wie soll man mit den oben genannten wechselseitigen Herausforderungen
umgehen? Ist «anything goes» die Lösung für diese Situation? Es besteht
Bedarf an ethischer Orientierung, die durch die im Folgenden diskutierten
ethischen Prinzipien und ethischen Referenzpunkte gegeben werden kann.

2.5 Ethische Prinzipien und ethische Referenzpunkte für Technologie

Die ethische Orientierung bei ethischen Fragen, Themen und Problemen
im Zusammenhang mit der Technologie kann ihren Ursprung in Traditio‐
nen, Kulturen, Religionen, Weltanschauungen und Philosophien haben. In

169 Habermas 2001a: 147-49. Hier bezieht sich J. Habermas auf W. van den Daele:
„Von den Anfängen der Impfung und den ersten Operationen am Herzen und
am Gehirn, über die Organtransplantation und künstliche Organe bis hin zur
Gentherapie gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob nicht nun mehr eine
Grenze erreich sei, an der auch medizinische Zwecke die weitere Technisierung
des Menschen nicht mehr rechtfertigen können. Keine dieser Diskussionen hat die
Technik gestoppt.“ (van den Daele 2000, 24-31, 25).

170 Vgl. Kirchschläger 2014a.
171 Jennings 2010: 26.
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einer globalisierten Welt kann Technologie jedoch einerseits den gesamten
Planeten betreffen und andererseits Auswirkungen auf alle Menschen her‐
vorrufen. Daher gewinnt eine mögliche ethische Orientierung für die Tech‐
nologie an Relevanz, wenn sie Universalität beanspruchen kann und unab‐
hängig von einer bestimmten Tradition, Kultur, Religion, Weltanschauung
und Philosophie ist.

Diese ethischen Prinzipien und ethischen Referenzpunkte bereichern
die Beziehung zwischen Mensch und Technologie, die aus einer «Verkör‐
perungsbeziehung» (Technologien als Erweiterungen des Körpers, z.B.
Brille, Hörgerät), einer «hermeneutischen Beziehung» (Technologien als
Zugang zur Welt, z.B. Thermometer), einer «Alteritätsbeziehung» (Tech‐
nologien und Menschen interagieren, z.B. Menschen bedienen einen
Computer), einer «Hintergrundbeziehung» (Technologien wirken sich un‐
bemerkt auf den Menschen und seine Beziehung zur Welt aus)172, «Immer‐
sion» (Technologien verschmelzen mit der Welt und interagieren mit dem
Menschen) und «Augmentation» (Technologien bieten eine Repräsentati‐
on der Welt)173 bestehen indem man diese Beziehungen um eine «kon‐
struktivistische und dekonstruktivistische Beziehung» (Menschen erschaf‐
fen und zerstören Technologien), eine «interplaying relation» (Menschen
nutzen Technologien und Technologien nutzen Menschen, z. B. ihre
Daten), ein «interproduktives Verhältnis» (Menschen erschaffen Technolo‐
gie/Technologien und Technologie/Technologien erschaffen Teile von oder
in Menschen, wie z. B. Versuche, das spezifisch menschliche Denken zu si‐
mulieren, künstliche Intelligenz), eine «ethisch leitende Beziehung» (Men‐
schen entscheiden auf der Grundlage ethischer Prinzipien, ethischer Re‐
ferenzpunkte und ethischer Normen, welche Technologien sie entwerfen,
produzieren und nutzen und welche nicht) und eine «ethisch gestaltende
Beziehung» (Menschen entscheiden auf der Grundlage ethischer Prinzipi‐
en, ethischer Bezugspunkte und ethischer Normen, wie sie Technologien
entwerfen, produzieren und nutzen) ergänzt.

Diese Erweiterung mag auf den ersten Blick die Kritik provozieren, dass
sie die ethische Argumentation an einen Punkt zurückführt, an dem sie
sich zuvor befand und von dem sie sich befreit hat, nämlich die Beziehung
zwischen Mensch und Technologie als einen Konflikt zwischen beiden
wahrzunehmen. Dies ist nicht die Absicht. Vielmehr wird versucht, Michel

172 Vgl. Ihde 1990.
173 Vgl. Verbeek 2015a: 211-212.

2.5 Ethische Prinzipien und ethische Referenzpunkte für Technologie

53
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Foucaults «Kritik»174 mit der Subjektivität des Menschen, die von der Ob‐
jektivität der Technologien unterschieden wird, in Einklang zu bringen, in‐
dem «die grundlegende Verflechtung»175 von Menschen und Technologien
anerkannt wird, was bedeutet, «dass die Rahmen, von denen aus wir Tech‐
nologien kritisieren, immer durch diese Technologien selbst vermittelt wer‐
den»176, und indem die kritischen Eigenschaften der Ethik wieder gestärkt
werden, indem auch die Möglichkeit einer grundlegenden Infragestellung
technologiebasierter Innovationen und Technologien als solche einbezogen
werden. Sowohl eine Ethik innerhalb als auch außerhalb von Technologien
ist ethisch notwendig, und die Menschen können beides anstreben – auf
der konzeptionellen Grundlage des Verständnisses der Beziehung zwischen
Technologie/Technologien und Ethik als Interaktion. Die ethische Grund‐
lage für diese Versöhnung umfasst einerseits die selbstkritische Akzeptanz
der Grenzen des Menschen und der menschlichen Vernunft, die es dem
Menschen unmöglich macht, sich vollständig aus der Verflechtung von
Mensch und Technologie zu befreien. Andererseits vertraut sie auf die
Subjektivität des Menschen, die es ihm erlaubt, sich rational genug von
der Technologie zu distanzieren, um den Gegenstand «Technologie» aus
ethischer Perspektive zu analysieren, zu diskutieren, zu bewerten und zu
beurteilen. Ohne diesen letztgenannten Aspekt liefen die Menschen Gefahr,
wieder in der von Immanuel Kant kritisierten «Unmündigkeit» gefangen
zu sein, Autoritäten zu akzeptieren und ihren Befehlen zu folgen – in
der heutigen Zeit den Autoritäten des technologischen Fortschritts, der
Innovation und der wirtschaftlichen Imperative unreif zu gehorchen. Oh‐
ne diesen letztgenannten Aspekt würden die Menschen zu unreifen und
machtlosen Adressat:inen, Nutzer:innen und Konsument:innen mächtiger
Technologie reduziert.177 Ohne diesen Aspekt würde die Technologie eine
absolute und fatalistisch determinierte, vom Menschen nicht beeinflussbare
Realität darstellen, die sich z. B. wie folgt darstellt: «Die technologische
Entwicklung wird weitergehen, und die menschliche Existenz wird sich
mit ihr verändern.»178 Der Mensch ist der Technologie ausgesetzt und mit
ihr verflochten, während er z.B. eine Waffe in der Hand hält – um die
Bildsprache von Bruno Latour zu verwenden: «Du bist anders, wenn du

174 Vgl. Foucault 1984: 32-50.
175 Verbeek 2015a: 215.
176 Verbeek 2015a: 215.
177 Vgl. Weizenbaum 1976.
178 Verbeek 2015a: 214.
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eine Waffe in der Hand hältst; die Waffe ist anders, wenn du sie in der
Hand hältst. Sie sind ein anderes Subjekt, weil Sie die Waffe in der Hand
halten; die Waffe ist ein anderes Objekt, weil sie eine Beziehung zu Ihnen
eingegangen ist. Die Waffe ist nicht mehr die Waffe im Waffenschrank oder
die Waffe in der Schublade oder die Waffe in der Tasche, sondern die Waffe
in Ihrer Hand, die auf jemanden gerichtet ist, der schreit. Was für das Sub‐
jekt, den Schützen, gilt, gilt auch für das Objekt, die Waffe, die man in der
Hand hält. Ein guter Bürger wird zum Verbrecher, ein Bösewicht wird zum
Schlimmeren; eine stille Pistole wird zur abgefeuerten Pistole, eine neue
Pistole wird zu einer gebrauchten Pistole, eine Sportpistole wird zu einer
Waffe. Der doppelte Fehler der Materialisten und Soziologen besteht darin,
von Essenzen auszugehen, von Subjekten oder Objekten. Dieser Ausgangs‐
punkt macht es uns unmöglich, die vermittelnde Rolle der Technologien zu
messen. Weder Subjekt noch Objekt (noch deren Ziele) sind festgelegt.»179

Diese Vermittlung muss berücksichtigt werden, weil sie in der Lage ist, die
Art und Weise zu erfassen, wie Menschen mit der Welt interagieren. «Ei‐
nerseits hilft der Begriff der Vermittlung zu zeigen, dass Technologien den
Charakter der Mensch-Welt-Beziehungen aktiv gestalten. Der menschliche
Kontakt mit der Realität ist immer vermittelt, und Technologien bieten
eine mögliche Form der Vermittlung. Andererseits bedeutet es, dass eine
bestimmte Vermittlung nur innerhalb bestimmter Nutzungs- und Interpre‐
tationskontexte entstehen kann. Technologien steuern Vermittlungsprozes‐
se nicht von selbst, denn die Formen der Vermittlung sind immer kontext‐
abhängig»180. Diese Vermittlung bietet eine Alternative zu einem «instru‐
mentalistischen» Technologieverständnis (neutrales Mittel des Menschen
zur Erreichung seiner Ziele) und zu einem «substantivistischen» Technolo‐
gieverständnis (bestimmender und kontrollierender Einfluss auf Individu‐
um, Gesellschaft und Kultur).181 Das interaktionistische Verständnis des
Verhältnisses zwischen Technologie/Technologien und Ethik prägt diese
Beziehung jedoch als dynamisch – mit unterschiedlichen Intensitätsgraden
in Bezug darauf, wie Menschen, Technologie/Technologien und die Welt
miteinander interagieren, und unter Einbeziehung verschiedener Arten von
Zusammensetzungen, wie sehr jede von ihnen dazu beiträgt, eine immer
neue Realität aus menschlicher Sicht zu schaffen. Zum Beispiel die Schaufel
als Vermittler zwischen Mensch und Boden zu verstehen, wie der Künstler

179 Latour 1994: 33.
180 Verbeek 2015b: 11.
181 Vgl. Verbeek 2015b: 1-12.
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Tomi Ungerer.182 Das interaktionistische Modell umfasst die Möglichkeiten
der Vermittlung, der instrumentalistischen Verengung von Technologien,
der substantivistischen Überhöhung von Technologien, des ideologischen,
durch Technologie definierten menschlichen Selbstverständnisses bis hin
zur Selbstaufgabe zugunsten von Technologie unter der Illusion von Tech‐
nologie als Selbstzweck und der technologiekritischen Zurückhaltung von
Technologie sowie ihrer dynamischen Kombination in vielfältigen Zusam‐
mensetzungen. Der interaktionistische Ansatz stellt die Ethik in den Dialog
mit und unter den Einfluss dieser Dynamik und dieser Möglichkeiten. Er
versteht Ethik mit der Fähigkeit zu einer gewissen Distanz – genügend
Distanz für eine ethische Analyse, Diskussion, Bewertung, Einschätzung
und Beurteilung von Technologie/Technologien. Dieses interaktionistische
Verständnis von Technik/Technologien und Ethik vertraut darauf, dass der
Mensch als Subjekt letztlich in der Lage bleibt, die Waffe als Objekt abzule‐
gen und diese konkrete Waffe in diesem spezifischen Kontext als Technolo‐
gie zu reflektieren, in einem demokratischen Prozess die Produktion, die
Zugänglichkeit, den Verkauf und den Gebrauch von Waffen zu diskutieren,
sich eine politische Meinung zu bilden und eine politische Entscheidung
darüber zu treffen, Waffen im Allgemeinen als Technologie unter ethischen
Gesichtspunkten zu reflektieren, wie auch Technologie/Technologien im
Allgemeinen unter ethischen Gesichtspunkten. Dieses interaktionistische
Verständnis von Technologie/Technologien und Ethik vertraut darauf, dass
Menschen in der Lage sind, Technologie/Technologien unter ethischer An‐
leitung zu schaffen und zu zerstören.

Die Ethik sollte sich darauf konzentrieren, Technologien zu identifizie‐
ren, die ethische Möglichkeiten eröffnen und daher je nach der ethischen
Qualität der Interaktion zwischen Menschen und Technologien zugelassen
werden sollten. Die Ethik sollte von dem grundlegenden Paradigma ausge‐
hen, dass «künstliche Intelligenzen (machinae sapientes) keine evolutionä‐
ren Gegner des homo sapiens sind, sondern Instrumente (Artefakte), die
als kooperativ mit dem Menschen betrachtet werden müssen.»183

182 Vgl. Ungerer 2019: 18.
183 Benanti 2018: 114.
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3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert
werden?184

3.1 Einführung

Angesichts der hohen Komplexität des Umgangs mit künstlicher Intelligenz
und der digitalen Transformation aus ethischer Sicht, wie oben dargestellt,
wäre es für den Menschen verlockend, die ethische Verantwortung an
die künstliche Intelligenz zu delegieren und auf «moralische Technologi‐
en» und eine «ethische künstliche Intelligenz» zu vertrauen.185 Darüber hi‐
naus «werden KI-Systeme aufgrund ihrer zunehmenden Intelligenz, Auto‐
nomie und Interaktionsmöglichkeiten zunehmend als moralische Agenten
wahrgenommen und erwartet.»186 Begriffe wie «moralische Technologien»,
die im aktuellen Diskurs über Digitalisierung, Automatisierung, Maschini‐
sierung, Robotisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz verwen‐
det werden, legen eine solche Option nahe. Sie drücken die Erwartung aus,
dass es möglich wäre, moralische Technologien zu schaffen. Das Hauptziel
wäre es, zu verhindern, dass Roboter beispielsweise Menschen Schaden zu‐
fügen. Der Begriff «moralische Technologien» bezieht sich auf deren Fähig‐
keiten, ethische Regeln zu befolgen, moralische Entscheidungen zu treffen
und auf dieser Grundlage Handlungen auszuführen. Der Begriff «morali‐
sche Technologien» bringt den Wunsch zum Ausdruck, Maschinen mit
ethischen Prinzipien und Normen auszustatten. Dies würde nicht durch
Programmierung, sondern durch Lernen erreicht werden.

Die Rede von «moralische Technologien» kann zu Irritationen führen.
Können technische Erfindungen wirklich moralisch sein? Kann künstliche
Intelligenz ethisch sein? Kann man technologischen Systemen eine Moral
zutrauen? Kann man ihnen eine moralische Handlungsfähigkeit zuschrei‐
ben?187 Oder verfügen sie über eine begrenzte, aber nicht vollständige Mo‐
ral, wie eine «funktionale Moral»188, die es ihnen erlaubt, die ethischen

184 Vgl. Kirchschläger 2017c.
185 Vgl. Anderson / Anderson 2011: 1-4.
186 Dignum 2019: 36.
187 Vgl. Sullins 2006.
188 Wallach / Allen 2009: 39.
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Folgen ihrer Handlungen abzuschätzen, oder eine geistlose Moral, ohne
die Eigenschaften zu erlangen, die Menschen als Grundlage für ihre Moral
besitzen?189 Oder ist es unmöglich, an Technologien mit Moral zu denken?
Im Folgenden wird die Charakterisierung als «moralische Technologien»,
die über Moralfähigkeit verfügen, aus ethischer Sicht kritisch untersucht.

3.2 Verletzbarkeit

«Moralische Technologien» und «ethische künstliche Intelligenz» sind zu‐
nächst mit einer der Besonderheiten der moralischen Fähigkeit des Men‐
schen konfrontiert, die den Menschen von Maschinen und künstlicher
Intelligenz unterscheidet: die Verletzbarkeit des Menschen in Verbindung
mit seiner «Erste-Person-Perspektive» und seinem «Selbstverhältnis». Der
Begriff «Verletzbarkeit»190 umfasst die Möglichkeit, angegriffen oder ver‐
letzt zu werden, und gleichzeitig die fehlende Fähigkeit oder die fehlenden
Mittel, sich aus dieser Situation zu befreien und sich vor Verletzungen
zu schützen.191 Die Verletzbarkeit hat ihren Ursprung in der physischen
und psychischen Hilflosigkeit des Menschen gegenüber sich selbst, seinen
Mitmenschen, seinem Umfeld und seiner Umwelt192 sowie in seiner Ab‐
hängigkeit von der Welt. Der Mensch ist insofern von sich selbst, den
Mitmenschen, dem Kontext und der Umwelt abhängig, als er einerseits
von ihnen verletzt werden kann und andererseits von ihnen vor Verletzung
geschützt werden kann.193 Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied
zwischen dem Verständnis von «Verletzbarkeit» und dem Begriff «Demü‐
tigung»194. «Demütigung» bezieht sich nur auf menschliche Handlungen
oder Unterlassungen und nicht auf die natürliche Umwelt.195 Die Umwelt
(verstanden als menschliche und natürliche Umwelt) ist hier aber auch
in ihrem zweiten Sinn gemeint, nämlich als Quelle der Verletzbarkeit des
Menschen, weil sie wesentliche Elemente und Bereiche der menschlichen
Existenz berühren kann und weil der Mensch verschiedene Möglichkeiten
hat, mit ihr umzugehen und auf sie zu reagieren. So sollten Menschen,

189 Vgl. Floridi / Sanders 2004a.
190 Vgl. Kirchschläger 2013a: 241-267.
191 Vgl. Schröder / Gefenas 2009: 113-121; Kottow 2004.
192 Vgl. Ong-Vang-Cung 2010: 119.
193 Vgl. auch Butler 2004: 77.
194 Vgl. Margalit 1998.
195 Vgl. Margalit 1998: 9-10.
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die Opfer einer Naturkatastrophe geworden sind, nicht einfach sich selbst
überlassen werden, sondern Unterstützung erfahren.

Man kann zwischen zwei Arten der Verletzbarkeit unterscheiden, wobei
die zweite Art in drei Herleitungen unterteilt werden kann:

– Grundlegende Verletzbarkeit (A), die eine Eigenschaft aller Menschen ist
und vom Menschen nicht beeinflusst werden kann (z. B. menschliche
Vergänglichkeit);

– Selektive und variable Verletzbarkeit (B),
– die auf Ungerechtigkeit zurückgeführt werden kann;
– die auf Unglücksfälle zurückgeführt werden kann;
– die auf eigenes Verschulden zurückgeführt werden kann.

Alle Arten der Verletzbarkeit können verschiedene Bereiche bzw. Aspekte
der menschlichen Existenz umfassen. Zum einen kann es sich um physi‐
sche oder psychische Verletzbarkeit handeln. Physische und psychische
Verletzbarkeit gehören gleichsam zum Individuum und können daher als
„innere Bereiche und Aspekte der Verletzbarkeit“ (C) bezeichnet werden.
Die Verletzbarkeit wird zu Verletzungen bei Folter, Gewalt, … Beide –
sowohl physische als auch psychische Verletzbarkeit – werden durch die
menschliche Heterogenität nicht eingegrenzt. Z. B. sind Menschen mit Be-
hinderungen subjektiv und objektiv in gleichem Masse der Verletzbarkeit
ausgesetzt wie Menschen ohne Behinderungen.

Die «inneren Bereiche und Aspekte der Verletzbarkeit» sind von
den «äußeren Bereichen und Aspekten der Verletzbarkeit» (D) zu unter‐
scheiden, wie z. B. Glaube, Religiosität und Weltanschauung,196 Recht,
Nahrung, medizinische Versorgung, Bildung, finanzielle Zuwendungen,
Infrastruktur usw. Die Verletzbarkeit verwandelt sich in Verletzungen,
Entbehrungen, Diskriminierung und Ausgrenzung, wenn sie missachtet
wird.197 Im Gegensatz zu den «inneren Bereichen und Aspekten der Ver‐
letzbarkeit» (C) findet die Umwandlung von Verletzbarkeit in Verletzung in
den «äußeren Bereichen und Aspekten der Verletzbarkeit» (D) außerhalb
der Person statt. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Umwandlung
keine Auswirkungen auf die Person oder ihre inneren Sphären hat – im
Gegenteil.

Von den inneren und äusseren Bereichen und Aspekten der Verletzbar‐
keit zu unterscheiden sind die oben eingeführte äussere Form (E) (Mög‐

196 Vgl. Barnes 2002: 3.
197 Vgl. Ferrarese 2009.
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lichkeit des Angriffs und der Verletzung von aussen) und innere Form
(F) (Unfähigkeit und Mangel an Mitteln für einen korrespondierenden
Schutz) der Verletzbarkeit, die ebenfalls bei beiden Arten der Verletzbarkeit
vorkommen können.

Was die zweite Art von selektiver und variabler Verletzbarkeit und ihre
Unterformen betrifft, so besteht ein Interesse daran, die verschiedenen
disziplinären Positionen zu messen und operationell zu machen, um auf die
Verletzbarkeit mit geeigneten Maßnahmen zu reagieren.198

Der Mensch teilt die Verletzbarkeit mit anderen Lebewesen, was die
moralische Relevanz der Letzteren begründet.199 Wenn die eigenen Ent‐
scheidungen und Handlungen einem anderen Lebewesen Schmerz zufügen
würden, ist dies moralisch relevant. Denn wenn die Moral nach dem guten
Leben und dem richtigen Handeln strebt, dann ist der Schmerz eines
anderen Lebewesens aus zwei Perspektiven wichtig: Die eine Perspektive
ist die Sicht des Moralfähigen. Moralfähig bedeutet, dass der moralfähige
Mensch in der Lage ist, selbstbestimmt über das gute Leben und das rechte
Handeln zu reflektieren, moralische Regeln zu definieren und nach ihnen
zu urteilen und zu handeln. Die andere Perspektive vertritt die Sichtweise
des moralbedürftigen Wesens oder des Wesens mit moralischer Geduld.
Moralische Bedürftigkeit wird hier nicht in dem kantischen Sinne verstan‐
den, dass es eine Eigenart des Menschen ist, dass er auf Moralisierung
angewiesen ist.200 «Ein Tier ist schon alles durch seinen Instinkt; eine
fremde Vernunft hat schon alles dasselbe getan. Aber der Mensch braucht
seine eigene Vernunft. Er hat keinen Instinkt und muss sein Verhalten
selbst planen»201. Dieses Verständnis des Bedürfnisses nach Moralität zeigt
eine große Nähe zum sittlichen Vermögen, da Ersteres auch als Teil des
Letzteren gedacht werden kann, nämlich als Hinweis darauf, dass das
sittliche Vermögen durchaus ein Entwicklungs- und Aktivierungspotential
enthält («Der Mensch soll erst seine Anlagen zum Guten entwickeln; die
Vorsehung hat sie noch nicht fertig in ihn gelegt; sie sind bloße Anlagen
und ohne den Unterschied der Sittlichkeit. Der Mensch muss sie selbst
machen, sich selbst kultivieren und (...) die Sittlichkeit in sich selbst er‐
zeugen»202). Moralisches Bedürfnis oder moralische Geduld bedeutet hier

198 Vgl. Alwang et al. 2002.
199 Vgl. Ladwig 2007.
200 Vgl. Ladwig 2007.
201 Kant 1995b:697.
202 Kant 1995b:702.
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vielmehr, dass die Objekte von Entscheidungen und Handlungen sittlichen
Charakters (z. B. Tiere), die von den Moralfähigen getroffen oder vollzogen
werden, auf die sittliche Qualität dieser Entscheidungen und Handlungen
angewiesen sind; d.h. in diesem Sinne, dass sie einer Sittlichkeit bedürfen,
welche die Entscheidungen und Handlungen der Moralfähigen prägt. Um‐
gekehrt sind diese Objekte nicht moralisch gleichgültig gegenüber den
Entscheidungen und Handlungen moralfähiger Menschen, d.h. sie machen
einen Unterschied, wenn die moralfähigen Menschen nach dem guten
Leben und dem richtigen Handeln streben, was im Beispiel der Tiere durch
ihre Verletzbarkeit gerechtfertigt ist. Moralisches Bedürfnis oder moralische
Geduld hängt nicht von der Moralfähigkeit ab. Um moralische Relevanz
aufzuzeigen, kann man sowohl vom Moralbedürftigen als auch vom Mo‐
ralfähigen ausgehen. Vom Standpunkt des Moralbedürftigen oder Moralge‐
duldigen aus ist es zum Beispiel moralisch falsch, wenn jemand es schlägt.
Gleichzeitig ist es aus der Sicht des Moralfähigen moralisch falsch, einen
Moralbedürftigen oder einen Moralgeduldigen zu schlagen, d.h. Schmerzen
zuzufügen (schlechtes Gewissen). Mit der Verletzbarkeit ist es möglich, die
Beziehung zwischen Moralbedürfnis (oder Moralgeduld) und Moralfähig‐
keit neu zu überdenken und die moralische Relevanz von Moralbedürfnis
oder Moralgeduld sowie Moralfähigkeit aufzuzeigen. In der moralischen
Relevanz der Verletzbarkeit liegt auch ein Anspruch auf einen Schutz
derselben, der in besonderer Weise durch das «Recht auf Leben» geltend
gemacht wird. Weil der Mensch als moralisch relevantes Wesen aufgrund
seiner Verletzbarkeit des Schutzes bedarf, ist er Subjekt des «Rechts auf
Leben». Die Verletzbarkeit des Menschen dient also als Hinweis auf die
Notwendigkeit des «Rechts auf Leben». Diese Verletzbarkeit gilt sowohl für
moralfähige als auch für moralbedürftige Wesen bzw. für moralgeduldige
Wesen. Dementsprechend ist der Schutz sowohl für moralfähige als auch
für moralbedürftige bzw. moralgeduldige Wesen moralisch notwendig. Da‐
raus ergibt sich die Forderung, die Subjektivität des «Rechts auf Leben» des
Menschen auch auf Tiere auszudehnen.203

Im Hinblick auf das, was weiter unten in Unterkapitel 6.4 Menschen‐
rechte als ethische Referenzpunkte beschrieben wird, um die Menschen‐
rechte auf der Grundlage des Prinzips der Verletzbarkeit zu begründen,
wird eine Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren in Bezug auf
das «Recht auf Leben» in folgender Weise vorgeschlagen: Menschen teilen

203 Vgl. Ladwig 2007.
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die Verletzbarkeit mit Tieren. Bedeutet dies, dass die Subjektivität der Men‐
schenrechte auch auf die Tiere ausgedehnt wird? Weist der Unterschied
zwischen Moralbedürftigkeit bzw. Moralgeduld und Moralfähigkeit auch
auf einen Unterschied in den Schutzansprüchen hin, der nur im Falle der
letzteren den besonderen Schutz des «Rechts auf Leben» einschließt? Oder
verlangt das neu konzipierte Verhältnis von Moralbedürftigkeit bzw. Moral‐
geduld und Moralfähigkeit zugleich den besonderen Schutz des «Rechts
auf Leben» für Moralbedürftige bzw. Moralgeduldige und Moralfähige?
Zunächst lässt sich feststellen, dass dieser Ansatz, der auch Moralbedürftig‐
keit oder Moralgeduld als moralisch relevant ansieht, den für die Definition
des moralischen Status von Maschinen und künstlicher Intelligenz relevan‐
ten Grenzbereich zwischen Moralfähigkeit und Moralbedürftigkeit oder
Moralgeduld berücksichtigt.204

Wenn die erste Frage bejaht wird, dient Moralfähigkeit dazu, das «Recht
auf Leben» zu rechtfertigen.

Eine entsprechende Verneinung würde zu einer Ausweitung von mo‐
ralisch fähigen auf moralisch bedürftige Wesen oder Wesen mit morali‐
scher Geduld führen, was einer Bejahung der zweiten Frage gleichkäme.
Dann stellt sich die Frage, ob wirklich alle moralisch bedürftigen oder
moralisch geduldigen Wesen den Schutz des «Rechts auf Leben» beanspru‐
chen können (z.B. Tiere). Dies würde dem menschenrechtlichen Konzept
des «Rechts auf Leben» widersprechen, so dass innerhalb der moralisch
bedürftigen bzw. moralisch geduldigen Wesen zwischen menschlichen mo‐
ralisch bedürftigen bzw. moralisch geduldigen Wesen und nicht-menschli‐
chen moralisch bedürftigen Wesen zu differenzieren ist.

In dieser Frage sollte also eine Abgrenzung zu Tieren vorgenommen
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Abgrenzungsdiskussion hier
nicht abschließend geführt wird, sondern nur insoweit und ausschließlich,
als sie für eine Begründung der Menschenrechte unmittelbar relevant ist.
Das Ausschlusskriterium ist, ob ein direkter Beitrag zur Beantwortung der
Frage zu erwarten ist, warum Menschen sich gegenseitig Menschenrechte
gewähren, oder eine Antwort auf eine Frage, die sich in der Diskussion
dieser Grundfrage stellt. Mit diesem kurzen Einbezug der Frage nach der
Abgrenzung von Mensch und Tier werden daher – in Anerkennung dieser
Einschränkungen – keine Lösungsvorschläge für die vielen in diesem Zu‐
sammenhang auftretenden Fragen gemacht.

204 Vgl. LaBossiere 2017.
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Es liegt auf der Hand, darauf hinzuweisen, dass Menschenrechte
trotz aller möglichen Überschneidungen mit Tieren nicht zwangsläufig
als Tierrechte anzusehen sind, zumal der Begriff «Menschenrechte» das
Wort «Mensch» und nicht «Tier» enthält und somit keine Tierrechte dar‐
stellt. Dieser Hinweis auf die Terminologie reicht jedoch nicht aus, um
die Frage zu beantworten, warum nur der Mensch Träger:in von Men‐
schenrechten ist. Der Hinweis hilft ein wenig weiter: «Die Menschenrechte
haben keineswegs den diskriminierenden Sinn, den Menschen vom Tier zu
unterscheiden und ihm etwaige höherwertige Rechte gegenüber ‚niederen‘
Lebensformen zuzuerkennen. Sie zielen lediglich auf ein zwischenmenschli‐
ches Rechtsverhältnis, das auch dann der Regelung bedürfte, wenn Tiere
ähnliche Rechte haben sollen.»205 Definitionsgemäß erweist sich also der
Mensch, nicht das Tier, als Träger:in von Menschenrechten. Zugleich ist
darauf hinzuweisen, dass dies nicht automatisch bedeutet, dass die Mög‐
lichkeit kategorisch verneint wird, dass theoretisch ähnliche oder im We‐
sentlichen gleiche moralische Rechte gewährt werden könnten.206

Man kann sich dem Umstand der gemeinsamen Verletzbarkeit von
Mensch und Tier auch auf andere Weise nähern, nämlich indem man
feststellt, dass es einige Anhaltspunkte für die Annahme gibt – die hier
nur kurz angedeutet werden soll, da sie nicht im Zentrum des Versuchs
steht, einen begründenden Ansatz für die Menschenrechte zu formulieren
–, dass der Mensch wegen der Verletzbarkeit der Tiere Tierschutzgesetze
formuliert. Die unmittelbare Schlussfolgerung, dass Menschen und Tiere
die gleichen Rechte haben sollten, weil sie beide verletzlich sind, ist inso‐
fern nicht zulässig, als drei Punkte (und insbesondere der dritte Punkt)
zu beachten sind: Erstens verständigen sich Menschen – aufgrund ihrer
Verletzbarkeit – auf Rechte, die für sie selbst als Menschen gelten. Darüber
hinaus entwerfen Menschen auch für andere Lebewesen, wie z.B. Tiere,
mit denen sie die Verletzbarkeit teilen, entsprechende Tierschutzgesetze.
Diese beruhen auf ihrer Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung ihrer
eigenen Verletzbarkeit und, getrennt davon, auf der Wahrnehmung von
Tieren und deren Verletzbarkeit.

Zweitens ist es denkbar, dass Menschen sich so vorstellen oder wahrneh‐
men, dass die Verletzbarkeit von Menschen und die Verletzbarkeit von
Tieren phänomenologisch unterschiedlich ist. Dieser Zusammenhang be‐
inhaltet nicht den Versuch zu behaupten, dass dies empirisch tatsächlich

205 Menke / Pollmann 2007: 140, Hervorhebung im Text.
206 Vgl. Menke / Pollmann 2007: 140-141.
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der Fall ist, weder in der Unterscheidung zwischen menschlicher Selbst‐
wahrnehmung und der davon abweichenden Wahrnehmung von Tieren,
noch in der Feststellung von Unterschieden im Zuge der phänomenologi‐
schen Betrachtung der Verletzbarkeit von Menschen und Tieren. Dies ist
für diesen Ansatz irrelevant. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass Menschen
– im Bewusstsein und in der Anerkennung der Verletzbarkeit von Tieren –
sich selbst als Menschen anders denken als Tiere, oder dass Menschen ihre
eigene Verletzbarkeit, die sie mit anderen Menschen teilen, anders denken
als die Verletzbarkeit von Tieren.

Drittens unterscheidet die sich anschließende Bewusstwerdung der
eigenen Verletzbarkeit, die sich der «Erste-Person-Perspektive»207 und
dem «Selbstverhältnis» öffnet und in das Prinzip der Verletzbarkeit mün‐
det, den Menschen von anderen Lebewesen. Beim Prinzip der Verletzbar‐
keit – weiter unten im Unterkapitel 6.4 Menschenrechte als ethische Re‐
ferenzpunkte – geht es nicht nur um die rein empirisch wahrnehmbare
Verletzbarkeit, sondern vor allem darum, wie der Mensch seine eigene
Verletzbarkeit wahrnimmt und über sie denkt. Im Mittelpunkt stehen
die Untersuchung und Reflexion von Verletzbarkeit und die moralischen
Konsequenzen, die das Prinzip der Verletzbarkeit im Menschen auslöst.
Verletzbarkeit kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Mensch, der heute
gesund ist, weiß, dass er morgen krank werden könnte. Oder – während er
heute glücklich lebt – dass er morgen von anderen getötet werden könnte.
In diesem Denkprozess durchläuft diese Person einen Prozess der Verun‐
sicherung. Denn sie wird sich ihrer eigenen Verletzbarkeit und in letzter
Konsequenz auch ihrer Vergänglichkeit bewusst.208 Diese Möglichkeit der
Selbstwahrnehmung gilt für alle Menschen.

Die Bewusstwerdung der eigenen Verletzbarkeit ist ein Selbstwahrneh‐
mungsprozess des Menschen, dessen empirische Korrektheit nicht relevant
ist. Während dieses Bewusstwerdungsprozesses, wenn sich ein Mensch
seiner eigenen Verletzbarkeit bewusst wird, erkennt er ex negativo die «Ers‐
te-Person-Perspektive»209. Dies umfasst das Bewusstsein der Menschen,
dass sie als singuläre Personen Subjekte der Selbsterfahrung sind, durch das
sie Zugang zu ihrer eigenen Verletzbarkeit haben. Andererseits erfahren sie
diese anthropologische Grundsituation der Verletzbarkeit als Subjekt (d.h.
in der ersten Person Singular). Die Handlungen, Entscheidungen, Leiden

207 Vgl. Runggaldier 2003.
208 Vgl. Hoffmaster 2006: 42.
209 Vgl. Runggaldier 2003.
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und das Leben eines Menschen gehen von ihnen als Subjekte aus. Darüber
hinaus interpretieren sie diese anthropologische Grundsituation der Ver‐
letzbarkeit als Subjekt: «Denn handelnd und erleidend erfährt er sich als
das Lebewesen, das nicht einfach lebt wie alle anderen Lebewesen, sondern
das nur lebt, indem es sein Leben führt. Sich zu sich zu verhalten, weder
naturnotwendig noch beliebig zu handeln, sondern sich an Gründen zu
orientieren und frei gewählte Zwecke zu verfolgen, macht die Lebensform
aus, die ihn mit allen Menschen als seinesgleichen verbindet. Sie macht ihn
zugleich verletzbar, ist doch das zu seiner Lebensform gehörende Selbstver‐
hältnis auf fundamentale Realisierungsbedingungen angewiesen.»210 Der
Mensch ist in der Lage, mit sich selbst in ein «Selbstverhältnis» zu treten.

Da die Menschen sich ihrer Verletzbarkeit bewusst sind, aber gleichzeitig
nicht wissen, ob und wann sich diese Verletzbarkeit manifestiert und in
eine konkrete Verletzung oder Übertretung umschlägt, sind sie bereit, allen
Menschen die «Erste-Person-Perspektive» und das «Selbstverhältnis» auf
der Grundlage der Gleichheit aller Menschen zuzugestehen, weil dies für
sie die rationalste, klügste und vorteilhafteste Lösung darstellt. Das heißt,
allen Menschen Rechte – also Menschenrechte – zuzugestehen, um sich
selbst und alle anderen zu schützen, denn die Verletzbarkeit beinhaltet auch
die «Erste-Person-Perspektive» und das «Selbstverhältnis». (Dies wird wei‐
ter unten in Unterkapitel 6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte
näher erläutert).

Der Mensch ist also nicht deshalb Träger:in von Menschenrechten, weil
er verletzbar ist, sondern wegen des Prinzips der Verletzbarkeit, das zum
Genuss der Menschenrechte für alle Menschen führt, den Unterschied zur
Verletzbarkeit von Tieren deutlich macht und als differentia specifica dient,
die ein unterschiedliches Verständnis der Verletzbarkeit von Menschen und
der Verletzbarkeit von Tieren begründet. Die Tatsache, dass Verletzbarkeit
Menschen und Tiere betrifft, widerspricht daher nicht der Relevanz des
Prinzips der Verletzbarkeit für die Begründung der Menschenrechte.

Verletzbarkeit, «Erste-Person-Perspektive» und «Selbstverhältnis»: Das
Prinzip der Verletzbarkeit deckt wahrscheinlich das ab, was «Bewusst‐
sein», «Willensfreiheit», «Selbstreflexivität»211 und «Subjektivität»212 als
Unterscheidungsmerkmale zwischen Menschen und Maschinen bzw.
künstlicher Intelligenz vorsehen. Gleichzeitig gehen Verletzbarkeit, «Erste-

210 Honnefelder 2012: 171-172.
211 Misselhorn 2018: 214.
212 Ohly 2019a: 49-72.
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Person-Perspektive» und «Selbstverhältnis» in ihrer argumentativen Wir‐
kung auf die Unterscheidung zwischen Menschen und Maschinen
(oder künstlicher Intelligenz) über diese Unterscheidungsmerkmale hi‐
naus, weil sie erstens nicht von der Bedingung eines angenommenen
Dualismus zwischen Geist (oder Seele) und Körper abhängen und
es daher erlauben, diese kontroverse Frage zu vermeiden. Zweitens –
und das ist noch wichtiger – schaffen sie kein Potenzial für Diskri‐
minierung. Wenn man «Bewusstsein», «Willensfreiheit», «Selbstreflexivi‐
tät» und «Subjektivität» zu den Merkmalen oder Fähigkeiten unter den vie‐
len menschlichen Merkmalen oder Fähigkeiten macht, die den Menschen
von Maschinen und künstlicher Intelligenz unterscheiden, läuft man Ge‐
fahr, diejenigen Menschen zu diskriminieren, die sich in diesen Merkmalen
oder Fähigkeiten unterscheiden, wie Menschen mit Behinderungen, Koma‐
patient:innen oder Embryonen. Die Gefahr der Diskriminierung bleibt
auch dann bestehen, wenn sie potenziell zur Rechenschaft gezogen wird.
Martha C. Nussbaum zeigt dieses Diskriminierungspotential besonders
deutlich, wenn sie – dieser Argumentationslinie folgend – so weit geht,
Menschen mit Behinderungen ihre Menschlichkeit abzusprechen, weil ih‐
nen bestimmte Fähigkeiten fehlen, ihnen aber dennoch moralische Rele‐
vanz zubilligt, um ihre Argumentation abzuschwächen: «[...] dass bestimm‐
te schwer behinderte Säuglinge niemals Menschen sind, selbst wenn sie
von zwei menschlichen Eltern geboren werden: wiederum solche mit einer
globalen und totalen Sinnesunfähigkeit und/oder ohne Bewusstsein oder
Denken; auch, so denke ich, solche, die überhaupt nicht in der Lage sind,
andere zu erkennen oder eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. (Das sagt
natürlich nichts darüber aus, was wir ihnen moralisch schulden, es trennt
diese Frage nur von moralischen Fragen über Menschen.)»213

Das Fehlen des Prinzips der Verletzbarkeit ist ein erstes Argument ge‐
gen die Moralfähigkeit von Maschinen und künstlicher Intelligenz. Das
Fehlen der Verletzbarkeit ist ein Argument dagegen, Maschinen und künst‐
liche Intelligenz als moralbedürftig oder als Wesen mit Moralgeduld zu
betrachten. Als Gegenargument könnte angeführt werden, dass der Status
der Moralbedürftigkeit oder der Moralgeduld von den Menschen in Abhän‐
gigkeit von ihren Beziehungen zu den Maschinen und zur künstlichen
Intelligenz zugewiesen werden sollte.214 Die implizite Willkür, die dieser

213 Nussbaum 1995: 82.
214 Vgl. Coeckelbergh 2012.
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Sichtweise entspricht, erfüllt nicht die Anforderungen einer kritischen
rationalen Ethik. Darüber hinaus könnte das Gegenargument angeführt
werden, dass es ethisch besser ist, ein moralisch wertvolles Wesen besser
zu behandeln, als es sein Status verdient, und es nicht als bloßes Objekt
zu behandeln.215 Die Grenze dieses Arguments ist jedoch, dass dies voraus‐
setzen würde, dass Maschinen und künstliche Intelligenz Wesen und mehr
als Objekte sind. Beides konnte bisher nicht nachgewiesen werden.216 Im
Gegenteil, die fehlende Verletzbarkeit und die fehlende Identität217, die
oben dargelegt wurden, widersprechen der Vorstellung, dass Maschinen
und künstliche Intelligenz Wesen sind, und sprechen dafür, sie als Objekte
zu verstehen. Diese Wahrnehmung als Objekte bedeutet nicht automatisch,
dass der Mensch ihnen gegenüber keine ethischen Verpflichtungen hat,218

weil eine Misshandlung eines Objekts das menschliche Subjekt in ethisch
negativer Weise verändern würde219 und weil es nicht ausschließt, dass
Objekte insofern moralische Relevanz haben, als ihr materieller Wert unter
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit einschließlich der ökonomischen,
ökologischen und sozialen Dimension betrachtet werden muss.

3.3 Gewissen220

Eine zweite Infragestellung des Begriffs «moralische Technologien» basiert
auf dem Konzept des Gewissens, das für den Menschen und seine Mo‐
ral von zentraler Bedeutung ist. Das Gewissen vereint das, was objektiv
geboten ist, und das, was subjektiv in einer spezifischen und konkreten
Situation, in einem spezifischen Kontext, bei einer einzigartigen Begegnung
mit einzigartigen Menschen erlebt wurde. «Das Gewissen ist ein aktives
Vermögen, das in der Komplexität einer jeden Situation das Gute entdeckt
und erkennt»221. Das Gewissen schafft in einer Person eine Autorität, die
sich a priori, aber auch a posteriori auf eine Handlung auswirkt. Das Gewis‐
sen ist ein Prozess, der einer Handlung vorausgeht, sich aber auch auf die

215 Vgl. LaBossiere 2017.
216 Vgl. zu dieser Frage Gunkel 2018.
217 Vgl. DiGiovanna 2017.
218 Vgl. Bryson 2010.
219 Vgl. Kant 1990.
220 Vgl. Kirchschläger 2017d.
221 Hogan 2004: 86-87.
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kritische Befragung und Prüfung nach einer Handlung bezieht.222 Aber das
Gewissen handelt nicht selbst.223 «Das Gewissen macht man nicht geltend,
wenn es einem in den Kram passt. Das Gewissen macht sich selber geltend,
oft wenn es uns gar nicht in den Kram passt. Was das Gewissen ist, ist
uns nicht im letzten verfügbar. […] Diese Erfahrung hört nicht auf. Daraus
lernen wir, dass das Gewissen im Werden ist, einen Prozess darstellt, der
uns zugleich vorgegeben und aufgegeben ist.»224 Das Gewissen erschließt
also den Unterschied zwischen der Seinsebene und der Sollensebene.225

Als Zeugnis der menschlichen Moralfähigkeit verbindet das Gewissen
die Menschen über Kulturen, Traditionen, Religionen und Weltanschauun‐
gen hinweg. Das Gewissen kann daher auf einer konstituierenden Ebene
des Menschseins verortet werden. Es umfasst das Potenzial, das moralisch
Richtige und Gute zu erkennen und in den jeweils spezifischen Kontext
einzuordnen.226

Darüber hinaus beschreibt das Gewissen eine Wechselwirkung zwischen
dem normativen System, auf dem es beruht, und den inneren Aspekten des
Individuums.227 Ersteres drückt sich auch durch die Einordnung des Indivi‐
duums in einen gesellschaftlichen Kontext mit den daraus resultierenden
Pflichten und der entsprechenden Verantwortung aus.228 Letzteres garan‐
tiert eine kritische Distanz des Individuums gegenüber dem normativen
System einer Gesellschaft.229

Das Selbstverhältnis, die Beziehung zur Normativität und die Beziehung zu
einem normativen System beruhen also auf dem Gewissen oder sind darin
vereint.230 Bei näherer Betrachtung kann das Gewissen verstanden werden als
die «Fähigkeit des menschlichen Geistes zur Erkenntnis der sittlichen Werte,
Gebote und Gesetze (Synderesis), im engeren Sinne aber deren Anwendung
auf  das  eigene,  unmittelbar  zu  vollziehende  Handeln.»231  Das  Gewissen
übernimmt die Rolle einer inneren Stimme des Menschen in moralischen

222 Vgl. auch Holzhey 1975: 7; Schüller 1980: 40-57.
223 Vgl. auch Wolbert 2008: 170.
224 Mieth 1992: 225.
225 Vgl. Reiter 1991: 11.
226 Vgl. Schuster / Kerber 1996: 144.
227 Vgl. Kranich-Strötz 2008: 124.
228 Zum Diskurs über konkrete Gewissensfragen vgl. Schaupp 2014; Höfling 2014;

Martinsen 2004.
229 Vgl. Reiter 1991: 15.
230 Vgl. Kranich-Strötz 2008: 125.
231 Schuster / Kerber 1996: 144; zum philosophischen Diskurs über das «Gewis‐

sen» vgl. Hübsch 1995.
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Fragen und Entscheidungen. Diese innere Stimme ist nicht immer eindeutig,
sondern das Gewissen kämpft mit sich und seinen Entscheidungen, wie die
Definition von Immanuel Kant zeigt: «Das Bewusstsein eines inneren Ge‐
richtshofes  im  Menschen  (‚vor  welchem  sich  seine  Gedanken  einander
verklagen oder entschuldigen‘) ist das Gewissen.»232 Anstelle eines heterono‐
men Gewissensverständnisses, bei dem das Gewissen durch etwas bestimmt
wird, das der menschlichen Freiheit und Vernunft fremd ist, verwendet Kant
die Autonomie zur Wahrung der Unabhängigkeit des moralischen Phäno‐
mens  oder  der  Pflicht.  Moral  im  engeren  Sinne  bedeutet,  dass  sie  rein
subjektbezogen  ist.  Sittlichkeit  ist  die  Pflicht,  die  der  Mensch  als  etwas
anerkennt, was ihm seine praktische Vernunft als seine Pflicht vorgibt. Nicht
nur pflichtgemäßes Handeln, sondern Handeln aus Pflichtgefühl ist mora‐
lisch gut und moralisch richtig, denn rein pflichtgemäßes Handeln kann aus
verschiedenen Gründen geschehen, die nichts mit Moral oder gar Unmoral zu
tun haben. Da das Gewissen sich nur an sich selbst misst, ist ein falsches
Gewissen nach Kant unmöglich. Nach seinem Gewissen zu handeln, kann
keine zusätzliche Pflicht  sein,  sonst  bräuchte es  ein Gewissen über dem
Gewissen, das das gesuchte Gewissen wäre. Es ist auch Sache des Gewissens
selbst, zu erkennen, was eine Pflicht ist. Die Pflicht zur Gewissensbildung
ergibt sich aus dem Gewissen selbst. Nur dann ist sie eine moralische Pflicht.
In jedem anderen Fall käme die Pflicht von außen, wäre fremdbestimmt und
daher nicht moralisch, sondern legalistisch.

Die praktische Vernunft ist gewissermaßen der Gegenpol zum Gewissen.
Die praktische Vernunft erinnert uns daran, ob eine Handlung pflichtge‐
mäß ist oder nicht und bestimmt die Objekte, die pflichtgemäß sind. Das
heißt, ihr werden alle inhaltlich bestimmten Funktionen entzogen. Stattdes‐
sen ist das Gewissen die Pflicht an sich. Nicht das Gewissen, sondern die
praktische Vernunft entscheidet über den Inhalt der Pflicht. Das Gewissen
beurteilt nur das Verhältnis des Menschen zu seiner Pflicht wie «eines inne‐
ren Gerichtshofes im Menschen (‚vor welchem sich seine Gedanken einan‐
der verklagen oder entschuldigen‘)»233. Auf der Grundlage der Autonomie
der Moral ist das Gewissen mit einer Selbstverpflichtung des Menschen
gleichzusetzen.

Hilfreich ist auch die von Thomas von Aquin eingeführte Unterschei‐
dung zwischen dem «Urgewissen» (synteresis) – dem natürlichen Habitus,

232 Kant 1997: 572.
233 Kant 1997: 572.

3.3 Gewissen

69
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


in dem der Mensch an der ewigen Wahrheit der praktischen Vernunft
teilhat, die auch den obersten Grundsatz des moralischen Gewissens «Du
sollst das Gute tun und das Böse unterlassen» enthält – als Grundlage
des Handelns und dem darauf aufbauenden konkreten Gewissen bzw.
Funktionsgewissen, das in seiner Anwendung auf das konkrete Handeln
(conscientia) besteht.234 «Das Gewissen hilft, in der Gestaltung der Freiheit
realistisch und vernünftig zu sein – ja, auch seine moralischen Grenzen und
Abhängigkeiten zu erkennen. Aber es macht zugleich immer wieder Mut,
nicht zu resignieren und an die Möglichkeit zu glauben, dass man sein Le‐
ben nach moralischen Überzeugungen und Idealen tatsächlich verändern
kann.»235

Darauf aufbauend geht die Unterscheidung des Gewissens in ein «Urge‐
wissen», ein «Wertegewissen» und ein «Situationsgewissen» noch weiter.236

Während sich das «Urgewissen» auf die grundsätzliche Forderung konzen‐
triert, das Gute dem Bösen vorzuziehen und entsprechend zu handeln, ent‐
scheidet das «Situationsgewissen» anhand der konkreten Situation, welche
konkreten Handlungen von moralischem Wert zu setzen sind, und berück‐
sichtigt dabei persönliche Bedürfnisse, natürliche Neigungen, persönliche
Werte, Pflichten und Verantwortlichkeiten. Das «Wertegewissen» vermittelt
zwischen dem «Urgewissen» und dem «Situationsgewissen», indem es die
persönlichen Eindrücke und Einstellungen berücksichtigt. Die Vermittlung
des Gewissens beinhaltet also die verschiedenen Dimensionen der Moral,
die sich auch in der Reifung des Gewissens manifestieren kann. Auf die‐
ser Grundlage lässt sich über das Gewissen Folgendes sagen: «In seinem
Vollzug als Urteil ist es wie das sittliche Urteil ein mannigfach bedingtes,
nämlich mehrfach gestuftes und inhaltlich von höchst vielfältigen Grössen
bestimmtes Geschehen. In dem Anspruch dagegen, den es habituell festhält
und im Urteil zur Geltung bringt, ist es gänzlich unbedingt, kommt doch in
ihm im Modus des Selbstbezugs nichts anderes zum Ausdruck als das, was
Grund sittlicher Verbindlichkeit überhaupt ist, nämlich das Selbstsein des
Menschen als Vernunft- und Freiheitswesen.»237

Das Gewissen verbindet also die Moral oder die Pflicht mit den ver‐
schiedenen Ebenen des Menschen und seiner Existenz. Letztere sind von

234 Thomas von Aquin Summa theologiae 1 q 79 a 12-13; vgl. Anzenbacher 2015; Noichl
1993: 264-274.

235 Römelt 2011: 58.
236 Vgl. Teichtweiter 1976.
237 Honnefelder 1993: 121.
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unterschiedlicher Qualität und Intensität und werden durch individuelle
Entwicklung oder gesellschaftliche Einflüsse geprägt.238 Der Mensch bildet
auch sein bzw. ihr Gegenstück. «Jede Beanspruchung von Gewissen greift
auf Selbstbejahung zurück und wiederholt sie. Wie das Selbst der Bejahung
nichts Einsames ist, so handelt auch das Gewissen nicht lautlos-verschwie‐
gen, verallgemeinerungsunfähig, selbstisch. […] Wiederholt Gewissen im
Rückbezug auf Selbstbejahung den entscheidenden Augenblick der Einlei‐
tung von Individuation und Sozialisation, dann unternimmt es dabei nichts
zur 'einsamen’ und 'nackten' Selbstfindung, Selbstwahl und Selbstverwirkli‐
chung.»239

Darüber hinaus geht es beim Gewissen um Entscheidungen, Handlun‐
gen und Unterlassungen des Menschen in einer einzigen Lebenssituation,
die nicht übersehen werden kann. Alle diese Situationen erheben Anspruch
auf Moral. Der Mensch betrachtet diesen Anspruch auf unterschiedlichste
Art und Weise. Der Gegenstand des moralischen Handelns ist die Gestal‐
tung der eigenen Lebensgeschichte. In die jeweiligen bewussten Entschei‐
dungen werden auch emotionale Momente einbezogen. Weil «nur die Ver‐
nunft das Vermögen sein [kann], das (im Akt des Gewissens) die Vielheit
der Handlungen auf eine letzte Einheit, nämlich auf das Gelingen der
menschlichen Existenz als ganzer bezieht.»240 Diese umfassende Besorgnis
lässt auch viele Wege zur Erkenntnis und Wahrnehmung des Gewissens
zu. «Das Gewissen missrät nur dann nicht zur autoritären Kontrollinstanz,
wenn es sich öffnet, kontextuell agiert und aus eigener – kritisch begleiteter
– Anschauung der Wirklichkeit seine sozialpraktische Sensibilität und Ur‐
teilskraft aufbaut.»241

Zugleich wird der Mensch nachdrücklich dazu angehalten, die objekti‐
ven und subjektiven Bedingungen zu überprüfen, indem er sich seiner ei‐
genen Identität, seines Selbstverständnisses und seiner Selbsteinschätzung
im Gewissen durch die Reflexion über Normen und die Gestaltung und
Setzung von Normen bewusst wird. Das Gewissen stellt sich also in den
Dienst der Verwirklichung des Willens im Menschen, damit dieser sich
dem ersten so weit wie möglich annähert.

Darüber hinaus wirkt sich der Horizont des Gewissens aus, der nicht bei
einer einzigen Entscheidung oder Handlung endet, sondern die gesamte

238 Vgl. Schmitt 2008.
239 Marten 1975: 124.
240 Honnefelder 1982: 32-33; vgl. Honnefelder 1993.
241 Schmitt 2008: 162.
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Existenz des Menschen umfasst. Das Gewissen erweist sich als «der gedul‐
dige Weg der lernenden Freiheit.»242

Die im Gewissen erfahrene moralische Vernunft des Menschen und
sein moralisches Vermögen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden,
macht das Gewissen schließlich zu einer absoluten Herausforderung für
den Menschen – immer wieder, wenn er in einem letzten praktischen
Urteil, das zum Handeln führt, eine Handlung plant und erwägt, und
wenn er nach einer Handlung die Infragestellung dieses Urteils hinsichtlich
seiner Stellung zur moralischen Vernunft, seines Beitrags zum Gelingen des
Menschseins und seines Verhältnisses zu den eigenen Handlungsprinzipien
kritisch überprüft.

Schließlich drückt das Gewissen ein Vertrauen in den einzelnen Men‐
schen aus. Vom einzelnen Menschen wird erwartet, dass er diese innere
Stimme in moralischen Fragen hat, dass er sie erkennt, auf sie hört und
dann verantwortungsvoll handelt. Es wird respektiert und hochgehalten,
dass die Würde des Gewissens dem einzelnen Menschen zukommt.

Auch wenn im Sinne der epistemischen Bescheidenheit einerseits darauf
hingewiesen werden muss, dass die Bestimmung des Gewissens äußerst
komplex ist, und andererseits daran erinnert werden muss, dass man ver‐
sucht, auf der Grundlage des gegenwärtigen Forschungsstandes denkbare
und plausible Aussagen über die Zukunft zu treffen, so lässt sich doch
Folgendes festhalten: Man kann nicht sagen, dass Technologien ein Gewis‐
sen haben. Die Möglichkeiten, die Technologien in Bezug auf ethische
Entscheidungen und Handlungen besitzen, reichen bei weitem nicht an
das menschliche Gewissen heran. Es fehlt ihnen an verschiedenen Ebenen
der Moral oder der Pflicht sowie an einer im Gewissen verankerten Exis‐
tenz in unterschiedlicher Qualität, Intensität und geprägt von individueller
Entwicklung oder gesellschaftlichem Einfluss.243 Daher kann man nicht
sagen, dass Technologien ein Gewissen haben. Wenn man das Gewissen als
wesentlich für die Moral versteht, ist das Fehlen des Gewissens ein zweites
Argument gegen die Moralfähigkeit der Technologien.

Es ist nicht das stärkste Argument, denn im gegenwärtigen Diskurs gerät
das Gewissen sowohl aus psychologischer und soziologischer als auch aus
neurowissenschaftlicher Perspektive unter Druck. In der ersten belassen
sie es bei tiefenpsychologischen Ansätzen, die die Selbstbestimmung zwar

242 Römelt 2011: 58-61.
243 Vgl. Schmitt 2008.
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noch hochhalten, ihr aber einige Einschränkungen auferlegen. Letztere
beruft sich auf Hinweise auf neuronale Prozesse und chemisch-biologische
Vorgänge, die es nur zulassen, dass die Autonomie des Gewissens tatsäch‐
lich nur vorgetäuscht wird und das Gewissen in empirischer Wahrheit
nichts anderes als das Ergebnis dieser Vorgänge ist.244 Diesen beiden Argu‐
mentationslinien zur Infragestellung des Gewissens kann man im Sinne
einer Analogie zu den Argumenten Immanuel Kants bezüglich der geistigen
Freiheit des Menschen entgegentreten:245 Wenn dies zuträfe, d.h. wenn der
Mensch in seiner Selbstbestimmung eingeschränkt wäre und nichts als che‐
mische und biologische Prozesse wäre, wie wäre es dann zu erklären, dass
sich der Mensch gegen «sinnliche Reize» entscheiden und entsprechend
handeln kann oder dass sich der Mensch von «Bewegursachen, welche nur
von der Vernunft vorgestellt werden»246 leiten lassen?

3.4 Freiheit

Ein  drittes  Fragezeichen hinsichtlich  der  Moralfähigkeit  von  Maschinen
ergibt sich aus der Freiheit. Freiheit ist eine conditio sine qua non für die
Moral, denn erst die Freiheit eröffnet die Möglichkeit, sich für oder gegen das
Gute bzw. das Richtige zu entscheiden. Freiheit ist vieldeutig. Als formale
Beziehung kann Freiheit als «Freiheit von...» und «Freiheit zu...» beschrieben
werden.  Freiheit  bedeutet,  nach  den  eigenen  Wünschen  und  Plänen  zu
handeln. Sie kann die Freiheit umfassen, zu wollen, was man will, und die
Freiheit, zu wollen, was man nicht will. Letzteres bedeutet, dass Freiheit auch
bedeuten kann, das «Gesollte», d.h. das ethisch Gesollte zu wollen, auch wenn
dies nicht den eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Vorlieben oder Interessen
entsprechen mag. Damit öffnet sich der soziale Horizont der Freiheit.

Darüber hinaus ist die Freiheit der Ursprung von Wissenschaft, For‐
schung und Technologie. Dieser Aspekt muss in einer Zeit hervorgehoben
werden, in der manche Stimmen die Existenz der Freiheit gänzlich leug‐
nen.247 «Freiheit, die nun verneint wird, hat die Entwicklungen der Wissen‐
schaft, im Namen derer sie nun verneint wird, erst möglich gemacht. In

244 Vgl. Roth 2003.
245 Vgl. auch Nida-Rümelin 2005.
246 Kant 1995a: 675.
247 Zu diesem Diskurs vgl. Holderegger et al. 2007; Fink / Rosenzweig 2006; Fleischer

2012; Bloch 2011; Bauer 2007; Achtner 2010; Guckes 2003.
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der Tat hätte es nie eine Wissenschaft gegeben ohne die dem menschlichen
Geist eigene Fähigkeit, zwischen Falsch und Wahr zu unterscheiden und
das Wahre dem Falschen gegenüber vorzuziehen. Falsch und Wahr ergeben
keinen Sinn, wenn nicht für einen freien Geist, der fähig ist, das eine an‐
zustreben und das andere zu verwerfen. Ohne diese wesentliche Vorausset‐
zung bleibt jede Erklärung bloss ein lautstarker, sinnloser Akt. Aus diesem
Grund kann mit Fug und Recht gesagt werden, dass die Wissenschaft das
glanzvollste Denkmal ist, das die Freiheit sich selbst errichtet hat, und dass
wissenschaftliche Forschung ohne Freiheit völlig undenkbar ist.»248

Maschinen haben keine Freiheit. Technologien werden von Menschen
entworfen, entwickelt und gebaut, das heißt, sie werden heteronom pro‐
duziert. Daher wird auch das Erlernen von ethischen Prinzipien und Nor‐
men von Menschen geleitet. In letzter Konsequenz würden Maschinen
immer von außen gesteuert werden. Bildlich gesprochen: Maschinen –
auch selbstlernende Maschinen – werden auf eine erste Codezeile zurück‐
gehen, die immer vom Menschen stammt. Freiheit ist ein drittes, wichtiges
Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen.

3.5 Verantwortung

Die Freiheit zu wollen, was man nicht will, zeichnet Verantwortung aus.249

Verantwortung gelingt es, die eigene Freiheit mit der Freiheit aller anderen
Menschen zu verbinden und die Menschenwürde aller Menschen zu ach‐
ten. Verantwortung ermöglicht die Freiheit, über die eigenen Bedürfnisse
und Interessen hinaus den Horizont für die Freiheit aller anderen Men‐
schen und für gesellschaftliche Aufgaben und Ziele zu entdecken. «Die Ver‐
antwortung bricht die individualistische und auf eigene Bedürfnisse kon‐
zentrierte Freiheit auf und bindet sie ein in soziale Gefüge, in gemeinsame
Aufgaben und Ziele.»250 Verantwortung ist auch eine conditio sine qua non
für Moral. Um Verantwortung zu tragen oder übertragen zu bekommen
– um ein Subjekt der Verantwortung sein zu können – sind Freiheit und
Rationalität notwendig.

Es stellt sich die Frage, ob Verantwortung von Maschinen übernommen
werden kann. Die Antwort muss negativ ausfallen, denn Maschinen kön‐

248 Hersch 1992: 60-61.
249 Vgl. Kirchschläger 2014a.
250 Holderegger 2006: 401.
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nen kein Verantwortungssubjekt darstellen, weil ihnen die Freiheit fehlt –
ein viertes, wichtiges Argument gegen die Moralfähigkeit von Maschinen.

3.6 Autonomie

Eine fünfte grundsätzliche Frage bezüglich der Zuschreibung von Moral
an Maschinen ergibt sich aus der vom Menschen für sich proklamierten
Autonomie. Immanuel Kant verknüpft die Würde des Menschen mit seiner
Autonomie.251 Der Mensch ist Träger:in der Würde und darf deshalb nicht
instrumentalisiert werden, weil er als vernünftiges Wesen allgemeine mora‐
lische Regeln und Prinzipien für sich selbst erkennt, sie selbst bestimmt
und seinem Handeln zugrunde legt.252 Die Würde des Menschen «als ver‐
nünftiges Wesen, das keinen anderen Gesetzen gehorcht als denen, die
er sich selbst gegeben hat»253, beruht auf der Fähigkeit des Menschen,
sich selbst Vernunftregeln zu setzen. Das bedeutet, dass moralische Regeln
und Prinzipien, die der Mensch in seiner Autonomie formuliert, den fol‐
genden Anforderungen einer kritischen, rationalen Moral genügen müssen,
was ihre Universalität garantiert: Universalität setzt die Erfüllung des Prin‐
zips der Verallgemeinerbarkeit durch die Vorlage rationaler und plausibler
Argumente – «guter Gründe» – voraus. «Gute Gründe» bedeutet, dass es
denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und
Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb
eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen globalen Referendums
– aus ethischen Gründen zustimmen würden.

Entspricht die Beschreibung der menschlichen Autonomie, die von
Menschen zum Ausdruck gebracht werden kann, dem Potenzial von Tech‐
nologien,254 moralischen Regeln zu folgen, dementsprechend moralische
Entscheidungen zu treffen und entsprechende Handlungen auszuführen?
Hinsichtlich des Begriffs «Autonomie» besteht eine Kluft zwischen Tech‐
nologie und Ethik.255 Während der Mensch allgemeine moralische Regeln
und Prinzipien für sich selbst erkennt, sie für sich selbst festlegt und sein
Handeln daran ausrichtet, ist dies bei Technologien nicht möglich. Techno‐

251 Vgl. Kant 1974: 69.
252 Vgl. Kant 1974: 74.
253 Kant 1974: 67.
254 Vgl. z. B. Decker 2019a; Decker 2019b; Thimm/Bächle 2018.
255 Vgl. Kirchschläger 2017c.
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logien sind in erster Linie auf ihre Tauglichkeit hin gemacht und können als
selbstlernendes System Regeln aufstellen, zum Beispiel um ihre Effizienz zu
steigern. Aber diese Regeln enthalten keine ethischen Qualität. Maschinen
scheitern an dem oben erwähnten Prinzip der Verallgemeinerbarkeit. Diese
Negation ist ein fünftes, wichtiges Argument gegen den Begriff «moralische
Technologien». Verstärkt wird diese Verneinung noch dadurch, dass Tech‐
nologien ohne Freiheit keine Autonomie haben können.256

 
Was ist mit «selbstlernenden Systemen» und ihrer Moralfähigkeit? Unter

selbstlernenden Systemen versteht man Maschinen, die danach streben,
keinen oder so wenig wie möglich menschlichen Input zu benötigen, um
ein Ziel zu erreichen. «Der Unterschied ist, dass Maschinen nun denken
können, wenn auch limitiert. Sie lösen Probleme, treffen Entscheidungen
und – am wichtigsten: Sie lernen.»257 Wenn sich selbstlernende Systeme
auch ohne menschliches Zutun verbessern könnten, bestünde die Möglich‐
keit, dass sie ethisch besser werden, was letztlich zu ihrer Autonomie füh‐
ren könnte. Selbst im Fall von «selbstlernenden Systemen» würde das Feh‐
len von Verletzbarkeit, Gewissen, Freiheit, Verantwortung und Autonomie,
wie oben gezeigt wurde, ihrer Moralfähigkeit widersprechen. (Dies würde
auch für die künstliche allgemeine Intelligenz gelten.) Da ihr Selbstlernen
auf praktischen Fehlern beruht, kann die Möglichkeit eines solchen morali‐
schen Lernprozesses wegen des Vorrangs des Prinzips der Nichtschädigung
des Menschen grundsätzlich bezweifelt werden.258

Ändert sich diese Einschätzung hinsichtlich der Moralfähigkeit von
Maschinen im Falle der «Superintelligenz»? Unter «Superintelligenz»259

versteht man Systeme, die generell intelligenter sind als der Mensch. Da
Maschinen den Menschen bereits heute in verschiedenen Bereichen der
Intelligenz massiv übertreffen (z.B. Gedächtnis, Umgang mit großen Daten‐
mengen etc.), ist zu erwarten, dass weitere Bereiche der Intelligenz hinzu‐
kommen werden.

Es lassen sich drei Formen von Superintelligenz unterscheiden: Superin‐
telligenz in Bezug auf die Geschwindigkeit (wie menschliche Intelligenz,

256 Dieser Aspekt wurde z.B. auch in der Stellungnahme der European Group on Ethics
in Science and New Technologies to the European Commission berücksichtigt,
vgl. European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European
Commission 2018a.

257 Metzler 2016.
258 Vgl. Neuhäuser 2012.
259 Vgl. Bostrom 2014.
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aber viel schneller)260, kollektive Superintelligenz («überlegene Leistung
durch die Zusammenfassung einer großen Zahl kleinerer Intelligenzen»261)
und qualitative Superintelligenz (welche die menschliche Intelligenz bei
einer Geschwindigkeit, die mindestens so hoch ist wie die menschliche
Intelligenz, deutlich übertrifft)262.

Die Frage nach der Moralfähigkeit der «Superintelligenz» erweist sich
als äußerst relevant. «Die Herausforderung, die die Aussicht auf Superintel‐
ligenz darstellt, und die Frage, wie wir am besten darauf reagieren können,
ist möglicherweise die wichtigste und entmutigendste Herausforderung, der
sich die Menschheit je gestellt hat. Und – ob wir Erfolg haben oder nicht
–, es ist wahrscheinlich die letzte Herausforderung, der wir uns jemals
stellen werden.»263 Unter anderem stellt sich die ethische Frage, was mit
den Menschen geschieht, wenn superintelligente technologische Systeme,
die selbstlernend sind, beschließen, sich ihre eigenen Ziele zu setzen.

Aufgrund der obigen Ausführungen kann auch nicht gesagt werden, dass
eine Superintelligenz Verletzbarkeit, Gewissen, Freiheit, Verantwortung
und Autonomie hätte. Daher wäre es auch nicht möglich, bei ihr eine
Moralfähigkeit zu denken.

Dieses technologische Potenzial schafft jedoch die ethische Chance, dass
superintelligente technologische Systeme ethisch bessere Entscheidungen
treffen und ethisch bessere Handlungen vollziehen als Menschen, obwohl
sie beides tun, weil sie die langfristigen Vorteile für sich selbst sehen, die
sich aus ethischen Entscheidungen und ethischem Verhalten ergeben, also
letztlich auf pragmatischen Gründen beruhen. (Dies würde natürlich streng
genommen die ethische Natur ihrer Entscheidungen und ihres Verhaltens
in Frage stellen). Dennoch könnten superintelligente technische Systeme
diese positiven Auswirkungen aus ethischer Sicht haben.

Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen, wenn die Moralfä‐
higkeit von Maschinen negiert wird: Maschinen können mit ethischen
Prinzipien und Regeln programmiert oder trainiert werden, um ethisch
legitime Entscheidungen und Handlungen einer Maschine zu erreichen,264

auch wenn sie selbst diese nicht erkennen und bestimmen können und
auch wenn sie die ethische Qualität von Prinzipien und Regeln mangels
Moralfähigkeit nicht erkennen können.

260 Vgl. Bostrom 2014: 53-54.
261 Bostrom 2014: 54.
262 Vgl. Bostrom 2014: 55-57.
263 Bostrom 2014: vii.
264 Vgl. Wallach / Allen 2009; Moor 2006.
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Auf dieser Grundlage ist es schließlich notwendig, die bereits vorhan‐
denen Möglichkeiten und Fähigkeiten von Technologien genau zu ord‐
nen und begrifflich zu fassen. Deshalb sollte zum Beispiel im Bereich
der Automatisierung der Mobilität der Begriff «autonomes Fahrzeug» ver‐
mieden und durch «automatisiertes Fahrzeug» oder «selbstfahrendes Fahr‐
zeug» ersetzt werden.265 Es ist beispielsweise zweifelhaft, ob die Behaup‐
tung, dass Roboter, die es geschafft haben, beim Go-Spiel – einem Spiel, das
nicht nur auf logischer Schlussfolgerung, sondern auch auf Intuition266 be‐
ruht – gegen Menschen zu gewinnen, über «Intuition» oder «strategisches
Denken» verfügen, angemessen wäre, oder ob die Phänomene, die bei
Robotern als «Intuition» oder «strategisches Denken» angesehen werden,
nicht in letzter Konsequenz auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beru‐
hen. Es erscheint auch unangemessen, einem Roboter ein «Pokerface» zu‐
zutrauen, wenn er in einem 20-tägigen Pokermarathon gegen menschliche
Spieler gewinnt.267 Realistischerweise könnte dies auf die Fähigkeit zurück‐
geführt werden, mit unvollkommenen Informationen strategisch zu den‐
ken. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff «moralische Technologien».
Roboter werden in erster Linie wegen ihres Nutzens gebaut. Sie können
aber auch in ethischen Regeln geschult oder mit ethischen Regeln program‐
miert werden, um ein aktives Robotersystem in die Lage zu versetzen, auf
ethisch vertretbare Weise zu handeln.268 Dieses Potenzial führt zu dem
Begriff «moralische Technologien». Dabei darf aber Folgendes nicht außer
Acht gelassen werden: «Wenn wir über Roboterethik sprechen, sollten wir
über normative Ethik für den Einsatz von Robotern sprechen, d.h. das
richtige und falsche Verhalten von Robotern liegt in der Verantwortung der
Roboterbenutzer:innen und nicht der Roboter selbst. (...) ein Roboter sollte
nicht von sich aus ethisch sein; er sollte ethisch genutzt werden.»269

Daher wären andere Begriffe als «moralische Technologien» angemes‐
sener, wie «technische Werkzeuge»270, «intelligente Computerschnittstel‐
len»271, «soziotechnische Systeme»272 oder «impliziter ethischer Agent»273.

265 Vgl. Kirchschläger 2017b.
266 Vgl. Natur 2016.
267 Vgl. Spice 2017.
268 Vgl. Wallach/Allen 2009.
269 Krenn 2016: 17.
270 Vgl. Engineering and Physical Sciences Research Council 2011.
271 Vgl. Van Est / Stemerding 2012.
272 Vgl. Manzeschke et al. 2013.
273 Vgl. Krenn 2016.
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Der letzte Begriff ist allerdings auch problematisch, da er Roboter
als «Agenten» oder «ethische Agenten» bezeichnen würde, was morali‐
sche Autonomie als Voraussetzung voraussetzen würde.274 Denn «Agen‐
ten» «überlegen, bewerten, wählen und handeln, um das zu erreichen, was
wir als ein gutes Leben für sie ansehen»275.

Eine andere Lösung könnte in der Einführung mehrerer Ebenen
der «Autonomie» (oder der Moral) bestehen: «Autonomie bei Maschinen
und Robotern sollte in einem engeren Sinne als beim Menschen (d.h.
metaphorisch) verwendet werden. Insbesondere kann die Autonomie von
Maschinen und Robotern nicht absolut definiert werden, sondern nur
relativ zu den erforderlichen Zielen und Aufgaben. Natürlich kann es häufig
vorkommen, dass die Ergebnisse der Handlungen einer Maschine/eines
Roboters der menschlichen Designer:in und Operator:in nicht im Voraus
bekannt sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Maschine/der Roboter
ein (völlig) autonomer und unabhängiger Akteur ist, der selbst entschei‐
det, was zu tun ist. Tatsächlich können Maschinen und Roboter als teilau‐
tonome Agenten betrachtet werden, in diesem Fall können wir mehrere
Ebenen der 'Autonomie' (...) [bzw.] mehrere Ebenen der 'Moral'«276 haben.
Diese Ebenen umfassen die «operationelle Moral» («die moralische Bedeu‐
tung und Verantwortung liegt vollständig bei den Menschen, die an ihrer
Entwicklung und Nutzung beteiligt sind, weit entfernt von einer vollstän‐
digen moralischen Handlungsfähigkeit. Die Computer- und Software-Wis‐
senschaftler:innen und -Ingenieur:innen, die heutige Roboter und Software
entwerfen, können in der Regel alle möglichen Situationen vorhersagen,
mit denen der Roboter konfrontiert wird»277), «funktionelle Moral» («die
Fähigkeit des ethischen Roboters, moralische Urteile zu fällen, wenn er
ohne direkte Anweisungen von oben nach unten eine Handlungsweise
beschließt. In diesem Fall können die Designer:innen die Handlungen des
Roboters und ihre Folgen nicht mehr vorhersagen»278) und «vollständige
Moral» («ein Roboter, der so intelligent ist, dass er seine Handlungen völlig
autonom auswählt und somit voll verantwortlich dafür ist. Tatsächlich
kann die moralische Entscheidungsfindung als natürliche Erweiterung der
technischen Sicherheit für Systeme mit mehr Intelligenz und Autonomie

274 Vgl. Griffin 2001: 311-312.
275 Griffin 2008: 32.
276 Tzafestas 2016: 2.
277 Tzafestas 2016: 73.
278 Tzafestas 2016: 73.
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betrachtet werden»279). Selbst die Einführung von Autonomiestufen oder
von Moral kann die oben dargelegten grundlegenden Kritikpunkte nicht
ausräumen. Es bleibt problematisch, «Moral» oder «Autonomie» für ein
technologisches System zu verwenden, das heteronom programmiert ist,
um heteronom definierten Prinzipien und Regeln zu folgen, anstatt in der
Lage zu sein, diese autonom für sich selbst zu definieren, autonom zu
entscheiden, sie zu befolgen oder nicht, und sich deren ethischen Qualität
bewusst zu sein. Es bleibt problematisch, «Moral» oder «Autonomie» für
ein technologisches System zu verwenden, dem es an Verletzbarkeit, Gewis‐
sen, Freiheit, Verantwortung und Moralfähigkeit fehlt.

Ein mögliches Gegenargument könnte darin bestehen, auf die Stadien
der moralischen Entwicklung des Menschen – z. B. im Modell von Kohl‐
berg280 – zu verweisen, eine Ähnlichkeit der Stufen mit diesen Stadien zu
behaupten und den Grund abzuleiten, warum, wenn sogar Menschen auf
niedrigeren Stufen der moralischen Entwicklung als «moralisch» gelten,
dies nicht auf die Stufen der «Moral» von Robotern zutreffen sollte. Die‐
ser Herausforderung könnte man begegnen, indem man auf das Potenzial
verweist, das Menschen ergreifen können, um ihre moralischen Fähigkei‐
ten weiterzuentwickeln (was realisiert werden kann oder auch nicht), als
Grundlage für die Angemessenheit des Verständnisses von Menschen auf
niedrigeren Stufen der moralischen Entwicklung als «moralisch».

Während die Definition dieser Ebenen als Ebenen der «Autono‐
mie» und «Moral» kritisiert wird, ohne sie mit «Autonomie» und «Mo‐
ral» zu verbinden und ohne sie als «autonom» und «moralisch» zu verste‐
hen, kann die Unterscheidung dieser Ebenen hilfreich sein, um die ver‐
schiedenen Ebenen der Fähigkeit technischer Systeme zu kategorisieren,
rechtliche und ethische Prinzipien und Regeln zu befolgen und – im Falle
der letzten Ebene – zu unterscheiden, was für technische Systeme aufgrund
ihrer fehlenden «Autonomie» und ihrer fehlenden Moralfähigkeit unmög‐
lich ist.

279 Tzafestas 2016: 73.
280 Vgl. Kohlberg 1981; Kohlberg 1984.
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3.7 Ethisches Urteilen von Menschen

Die obige Kritik führt zu der Hauptkonsequenz, dass der Mensch dafür
verantwortlich ist, ethische Entscheidungen zu treffen,281 ethische Prinzipi‐
en sowie ethische und rechtliche Normen festzulegen, den Rahmen, die
Ziele und die Grenzen der digitalen Transformation und des Einsatzes von
künstlicher Intelligenz zu definieren und technologiebasierte Innovationen
aus ethischer Sicht zu untersuchen, zu analysieren, zu bewerten und zu
beurteilen. Aufgabe der Ethik ist es, «die moralischen Instrumente bereit‐
zustellen, die die Gesellschaft und den Einzelnen dazu ermutigen, den
Missbrauch der technologischen Errungenschaften der Robotik gegen die
Menschheit zu verhindern. Die Gesetzgebung sollte wirksame und gerechte
rechtliche Instrumente zur Verfügung stellen, um von einem solchen Miss‐
brauch abzuschrecken und ihn zu verhindern, und die Haftung in Fällen
von Schäden durch Robotermissbrauch und menschliches Fehlverhalten zu
regeln.»282 Es ist notwendig, dass die Menschen einen ständigen ethischen
und rechtlichen Diskurs über den Einsatz, die Prioritäten, die Zusammen‐
hänge und die Grenzen des technologischen Fortschritts führen.283

3.8 Überwindung der Dichotomie «Mensch – Maschine» mit Hilfe des
interaktionistischen Modells

Wenn man diese Verantwortung des Menschen akzeptiert und sie mit der
oben in Kapitel 2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie dargeleg‐
ten Interaktion zwischen Technologie und Ethik verbindet, sollte man den‐
noch eine Unterscheidung zwischen Menschen und Maschinen aufgrund
ihrer wesentlichen Unterschiede treffen, von denen einige eine unmittel‐
bare ethische Relevanz haben, wie sie gerade in diesem Kapitel erörtert
wurde. Gleichzeitig sollte die Dichotomie «Mensch – Maschine» mit dem
oben in Kapitel 2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie vorge‐
stellten interaktionistischen Modell dahingehend aufgelockert werden, dass
der Mensch seiner ausschließlichen Verantwortung gerecht wird, indem er
sich mit den notwendigen Aspekten auseinandersetzt: Der Mensch muss
ethische Prinzipien, ethische und rechtliche Normen sowie einen Rahmen,

281 Vgl. Johnson 2006a; Yampolski 2013.
282 Tzafestas 2016: 2.
283 Vgl. Kirchschläger 2013b.
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Ziele und Grenzen für Maschinen, aber vor allem für die Interaktion zwi‐
schen Mensch und Maschine – für die «technologische Begleitung284«–
und für das «hybride sozio-technische System aus Menschen, Maschinen
und Programmen»285 definieren, implementieren und realisieren.

Dies könnte die Kritik hervorrufen, dass die Lockerung der Dichoto‐
mie «Mensch – Maschine» nicht weit genug geht. «Menschen und techni‐
sche Artefakte sind in unserem Alltag so eng miteinander verbunden, dass
sogar unsere moralischen Wahrnehmungen und Entscheidungen techno‐
logisch vermittelt sind. Nur wenn wir diese Verflechtung von Menschen
und Technologien anerkennen, können wir Verantwortung für die Art und
Weise übernehmen, in der sich Technologien auf die Gesellschaft und
die menschliche Existenz auswirken – in den Praktiken des Technologie‐
designs, der Implementierung und der Nutzung.»286 Das Verständnis von
Artefakten als «moralische Einflussfaktoren»287 oder als «moralische Fakto‐
ren» hebt den positiven oder negativen Beitrag eines Artefakts zur Verwirk‐
lichung eines ethischen Grundsatzes in einer Handlung oder einem Ergeb‐
nis288 hervor. Während über die Verflechtung von Menschen und Techno‐
logien völlige Einigkeit besteht, muss zunächst die Frage gestellt werden,
ob die Berufung auf den «Beitrag» nicht zu dem Ergebnis führt, dass je‐
des materielle Objekt zu einer positiven oder negativen Handlung oder
zu einem positiven oder negativen Ergebnis gegenüber einem ethischen
Prinzip beitragen kann. So kann z.B. ein Stein die Handlung, jemanden
zu schlagen, negativ beeinflussen, indem er die Gewalt dieser Handlung
verstärkt, und er kann das Ergebnis des Schlagens negativ beeinflussen, da
der Zustand des Opfers dieser Gewalttat schwer verletzt werden kann. Da
also alles ein moralischer Faktor sein kann, kann man nicht sagen, dass
dies nur für Artefakte gilt. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die
Bezeichnung «moralischer Faktor» überhaupt eine erkenntnistheoretische
Bedeutung hat.

Zweitens kann die Lockerung der Dichotomie «Mensch – Maschi‐
ne» nicht weiter gehen, weil die «Forderung nach der Bewahrung der Ein‐
heit des Subjektes gegen die drohende Gefahr seiner funktionalen Aufspal‐
tung [besteht]. Es ist wichtig zu sehen, dass diese Forderung nicht selber

284 Verbeek 2011b: 43.
285 Rammert 2003: 15.
286 Verbeek 2014: 76.
287 Moor 2006: 18.
288 Vgl. Brey 2014.
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als moralische missverstanden werden darf. Sie ist – und hinter dieses
‚Paradigma‘ der Kantischen Moralphilosophie kann nicht zurückgegangen
werden – Bedingung der Möglichkeit von Ethik.»289 Es bleibt ein grundle‐
gender Unterschied zwischen Menschen und Technologien in Bezug auf
ethische Subjektivität und moralische Handlungsfähigkeit, denn eine Wir‐
kung oder einen Einfluss zu haben – was der Fall ist: Technologien können
einen Einfluss auf das menschliche Leben haben, einschließlich der ethi‐
schen Dimension – ist nicht gleichbedeutend damit, ethische Subjektivität
oder moralische Handlungsfähigkeit zu besitzen. So kann beispielsweise
das Wetter einen Einfluss auf die Stimmung des Menschen haben, aber
niemand würde behaupten, dass das Wetter moralische Handlungsfähigkeit
hinsichtlich der Stimmung des Menschen hat. Wie oben in diesem Kapitel
gezeigt wurde, gibt es einige Voraussetzungen für ethische Subjektivität und
Moralfähigkeit, die den Technologien fehlen. Daher besitzen Technologien
– obwohl sie eng mit dem Menschen verwoben sind – keine ethische Sub‐
jektivität oder Moralfähigkeit. Die Unterscheidung zwischen der «kausalen
Wirksamkeit von Artefakten bei der Erzeugung von Ereignissen und Zu‐
ständen», dem «Handeln für oder im Namen einer anderen Entität» und
der «moralischen Handlungsfähigkeit»290 bekräftigt diese Position, zumal
es begrifflich nicht notwendig ist, alle drei unter «Handlungsfähigkeit» zu‐
sammenzufassen, während sich die ersten beiden von der Handlungsfähig‐
keit unterscheiden. Betrachtet man schließlich die Verflechtung zwischen
Menschen und Technologien selbst genauer, so führt eine noch intensivere
Form der Verflechtung nicht zur Auflösung des Unterschieds zwischen den
beiden. Wenn zum Beispiel zwei Menschen ineinander verliebt sind, und
zwar so tief wie möglich, und daher die denkbar intensivste Verflechtung
erleben, würde man dennoch nicht für die Auflösung der beiden Individu‐
en in einen Menschen plädieren.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu überwinden und dennoch Tech‐
nologien in ethische Subjektivität und moralisches Handeln hineinzufor‐
cieren, besteht darin, das Verständnis von Moral zu ändern. «Moral ist
weder in den Objekten selbst, noch in autonomen Subjekten zu finden.
Sie kommt nur in den Beziehungen zwischen Subjekten und Objekten
vor, wo die Objekte moralische Bedeutung haben und die Subjekte in
vermittelte Beziehungen mit der Welt treten.»291 Das würde z.B. bedeuten,

289 Mathwig 2000: 288.
290 Vgl. Johnson / Noorman 2014.
291 Verbeek 2014: 87.
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das Wetter für die Stimmung der Menschen verantwortlich machen zu
können, obwohl die Stimmung unabhängig vom Wetter sein kann, wie sie
ist. Mit anderen Worten, und das ist ein erstes Gegenargument gegen diese
Anpassung des Moralverständnisses, gibt es auch eine Moral ohne Techno‐
logien. Zweitens: Auch wenn Technologien als Objekte ethisch bedeutsam
sein können, so gehört die Fähigkeit, das ethisch Legitime zu erkennen,
sich entsprechend zu entscheiden und danach zu handeln, nicht ihnen,
sondern dem Menschen als ethischem Subjekt und moralischem Agenten,
und zwar aus dem oben erwähnten Mangel an Verletzbarkeit, Gewissen,
Freiheit, Verantwortung und Autonomie. Drittens können Technologien
als Objekte zwar «unabhängig von den Menschen, die sie geschaffen ha‐
ben, moralisch relevante Handlungen ausführen und 'künstlich Gutes' und
'künstlich Böses' bewirken»292, doch ist dies kein Grund, das Konzept der
moralischen Handlungsfähigkeit so weit auszudehnen, dass Technologien
in dieses Konzept passen.293 Technologien können Gutes und Böses bewir‐
ken, aber sie tun dies, ohne die ethische Qualität dieser Handlungen zu
erkennen, zu kennen oder sich ihrer bewusst zu sein. Es stimmt, dass «ein
Computer Emotionen darstellen kann, ohne selbst Emotionen zu haben,
und dass Computersysteme in der Lage sein können, so zu tun, als ob
sie die Bedeutung von Symbolen verstehen, ohne tatsächlich über das zu
verfügen, was man als menschliches Verständnis bezeichnen würde.»294 In
beiden Fällen mangelt es der Darstellung und dem Funktionieren an Au‐
thentizität, die als wesentlich für Emotionen und Moralfähigkeit angesehen
wird. Mit anderen Worten: Die Darstellung von Emotionen hängt für die
Erfüllung ihrer Aufgabe davon ab, dass die Darstellung emotional ist, und
das Funktionieren hängt für die Erfüllung seiner Aufgabe davon ab, dass
es Moralfähigkeit als Grundlage für dieses Funktionieren besitzt. In beiden
Fällen würden Emotionalität und Moralfähigkeit für Maschinen verneint.

Viertens besitzt nur der Mensch – wie oben ausgeführt – Verletzbarkeit,
Gewissen, Freiheit, Verantwortung, Autonomie und Moralfähigkeit. Des‐
halb sollte man vermeiden, «alles Seiende – sich selbst eingeschlossen – aus
dem Blickwinkel des technisch Machbaren zu sehen. Beispielsweise sind
viele bereit, sich selbst als hochperfektionierte Roboter zu sehen – oder
aber, gemäss der anfänglich gewählten wissenschaftlichen Sehweise, als
Ergebnis von biologisch vererbten Merkmalen. Eine solche Auffassung des

292 Floridi 2014: 187.
293 Vgl. Floridi 2014; zu dieser Frage vgl. auch Torrance 2008; Torrance 2011.
294 Wallach / Allen 2009: 9.
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Selbst hat einen tiefen Einfluss auf das ‚Ich‘. Diejenigen, die sich selbst so
sehen, tendieren dazu, das ‚Ich‘ auf eine Summe von ‚Wirkungen‘ zu redu‐
zieren, deren ‚Ursachen‘ analysiert werden können, damit der Anspruch auf
Freiheit und auf ihre Unbeugsamkeit in der Verantwortung an der Wurzel
zersetzt werden kann.»295

Fünftens ist es ausschließlich Sache des Menschen, Technologien ethi‐
sche Werte, Prinzipien und Normen einzuprogrammieren und/oder ihnen
diese anzutrainieren, die sie zu respektieren haben – auch wenn die Tech‐
nologien deren ethische Qualität nicht erkennen. Dies führt zu der Frage,
welche ethischen Werte, Prinzipien und Normen den Technologien beige‐
bracht werden sollten296 – ein Thema, das weiter unten in Kapitel 6 Instru‐
mente für die ethische Bewertung näher erläutert wird.

Sechstens umfasst die ausschließliche Fähigkeit des Menschen, das
ethisch Legitime zu erkennen, sich entsprechend zu entscheiden und da‐
nach zu handeln, auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, Technologien
gar nicht erst zu schaffen, zu entwerfen, zu produzieren, zu verbreiten
oder als Objekte zu nutzen, oder die Möglichkeit, sich zu entscheiden,
Technologien abzuschaffen oder zu zerstören.

Gleichzeitig könnte diese Überwindung der Dichotomie «Mensch – Ma‐
schine» durch das interaktionistische Modell die Kritik provozieren, dass
die Aufweichung der Dichotomie «Mensch – Maschine» zu weit geht. Das
interaktionistische Modell könnte in der Weise wahrgenommen werden,
dass es den Vorschlag aufgreift, den Ausgangspunkt des Subjekt-Objekt-
Dualismus zu beseitigen, der dann durch die Beendigung des Maschinen‐
denkens überwunden werden soll, indem «Nicht-Maschinen» und «Post-
Maschinen» sowie entsprechende «neue, nicht-moderne Formen der Sub‐
jektivität» postuliert werden.297 Dies ist nicht der Fall, denn das interak‐
tionistische Modell unterscheidet zwischen Menschen als Subjekten und
Maschinen als Objekten und betont die wesentliche gegenseitige Beeinflus‐
sung. «Menschen und andere hoch entwickelte Lebewesen sind keine Ma‐
schinen. Die Natur als Ganzes ist keine Maschine. Viele Mythen seit der
Antike bis ins heutige Hollywood kreisen um dieses Verhältnis Mensch/
Maschine. In manchen Mythen ist der Mensch nur eine Maschine, in
anderen ist die Natur als Ganzes eine Maschine, in anderen unterjochen
Maschinen Menschen, und manche Utopisten glauben, dass das endgültige

295 Hersch 1992: 60.
296 Vgl. Bhargava/Kim 2017.
297 Vgl. Coeckelbergh 2017.
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Reich der Freiheit darin bestehen wird, ausschliesslich Maschinen arbeiten
zu lassen. Ein digitaler Humanismus transformiert den Menschen nicht in
eine Maschine und interpretiert Maschinen nicht als Menschen. Er hält an
der Besonderheit des Menschen und seiner Fähigkeiten fest und bedient
sich der digitalen Technologien, um diese zu erweitern, nicht um diese zu
beschränken.»298

Diese Unterscheidung von Mensch und Technologie aus ethischer Sicht
liefert die Grundlage dafür, dass es aus ethischer Sicht ausgeschlossen ist,
Maschinen und künstlicher Intelligenz Rechte und Rechtspersönlichkeit
zuzusprechen. «Einem Computer Menschenrechte zuzugestehen, würde
die Menschenwürde herabsetzen. Als Saudi-Arabien beispielsweise einem
Roboter namens Sophia die Staatsbürgerschaft verlieh, erhoben menschli‐
che Frauen, darunter auch feministische Wissenschaftler:innen, Einspruch
und stellten fest, dass der Roboter mehr Rechte erhielt, als viele saudische
Frauen haben.»299

Andere Risiken unterstreichen, warum Maschinen und künstliche Intel‐
ligenz keine Träger von Rechten sein sollten. «Zwei weitere Aspekte von
Unternehmen machen die Menschen noch anfälliger für KI-Systeme mit
menschlichen Rechten: Sie sterben nicht, und sie können politischen Kan‐
didaten und Gruppen unbegrenzte Geldbeträge zukommen lassen. Künst‐
liche Intelligenzen könnten Geld verdienen, indem sie Arbeitnehmer aus‐
beuten, Algorithmen zur Preisgestaltung von Waren und zur Verwaltung
von Investitionen einsetzen und neue Wege zur Automatisierung wichti‐
ger Geschäftsprozesse finden. Über lange Zeiträume hinweg könnte sich
dies zu enormen Gewinnen summieren – die niemals unter den Nachkom‐
men aufgeteilt würden. Dieser Reichtum könnte leicht in politische Macht
umgewandelt werden. Politiker:innen, die von algorithmischen Einheiten
finanziell unterstützt werden, wären in der Lage, gesetzgebende Gremien
anzugreifen, Präsidenten anzuklagen und die Ernennung von Aushänge‐
schildern am Obersten Gerichtshof zu unterstützen. Diese menschlichen
Galionsfiguren könnten dazu benutzt werden, die Rechte von Unterneh‐
men zu erweitern oder sogar neue Rechte speziell für Systeme der künstli‐
chen Intelligenz einzuführen – was die Bedrohung der Menschheit noch
weiter ausdehnen würde.»300

298 Nida-Rümelin 2018: 10-11; Zum Humanismus vgl. Mayer-Tasch 2006; Holderegger
et al. 2011.

299 Yampolskiy 2018.
300 Yampolskiy 2018.
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Angesichts der ethischen Chancen und Risiken der digitalen Transfor‐
mation und der künstlichen Intelligenz ist aus ethischer Perspektive begriff‐
liche Klarheit über den Bereich möglicher Verantwortungssubjekte notwen‐
dig. Innerhalb des interaktionistischen Modells macht diese Unterschei‐
dung von Mensch und Technologie aus ethischer Perspektive einen wesent‐
lichen Unterschied, um der ausschließlichen Verantwortung des Menschen
für die Technologie gerecht zu werden, denn sie macht glasklar, wer das
Sagen hat und wer das Subjekt der Verantwortung für die Technologie ist:
der Mensch.
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4 Kritische Überprüfung der Begriffe

4.1 Klärung von Begriffen

Ein weiterer Aspekt der begrifflichen Klarheit aus ethischer Sicht sind die
Begriffe, die man im Diskurs über digitale Transformation und künstliche
Intelligenz verwendet. Warum muss man diese Begriffe klären? «Ich weiß
nicht recht, ob gerade die Informatik oder ihre Teildisziplin Künstliche
Intelligenz eine so große Vorliebe für Euphemismen hat. Wir sprechen so
spektakulär und so bereitwillig von Computersystemen, die verstehen, die
sehen, die entscheiden, die urteilen (...), ohne dass wir selbst unsere eigene
Oberflächlichkeit und unermessliche Naivität in Bezug auf diese Begriffe
erkennen. Und indem wir so sprechen, betäuben wir unsere Fähigkeit, (...)
uns ihres Endnutzens bewusst zu werden (...) Man kann diesem Zustand
nicht entkommen, ohne sich immer wieder zu fragen: ‘Was tue ich eigent‐
lich?’ ‘Was ist die endgültige Anwendung und Verwendung der Produkte
meiner Arbeit?' und schließlich: 'Bin ich zufrieden oder schäme ich mich,
zu dieser Verwendung beigetragen zu haben?'»301

Darüber hinaus wird man bei der Frage nach der Definition von «Robo‐
ter», «künstlicher Intelligenz» und «digitaler Transformation» (ein Ober‐
begriff, der Automatisierung, Maschinisierung, Maschinisierung, Roboti‐
sierung, Digitalisierung umfasst) auf deren begriffliche Unschärfe302 auf‐
merksam, die es zu überwinden gilt.

4.2 Roboter

Ein «Roboter» kann definiert werden als «eine automatisch gesteuerte,
programmierbare, bewegliche Mehrzweckmaschine mit mehreren Frei‐
heitsgraden, die entweder ortsfest oder mobil für den Einsatz in indus‐
triellen Automatisierungsanwendungen sein kann»303. Der Begriff «Robo‐
ter» stammt aus einem Theaterstück mit dem Titel «W.U.R. Werstands

301 Weizenbaum 1987: 45.
302 Vgl. Ohly 2019a: 20.
303 Europäische Norm 1992.
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universal Robots», das von Karel Čapek geschrieben und 1920 veröffent‐
licht wurde.304 Der Titel deckt sich mit dem Namen eines Unternehmens,
das humanoide Maschinensklaven herstellt, die den Menschen von der
Arbeit befreien sollen, stattdessen aber versuchen, den Menschen zu ver‐
nichten. Aus ethischer Sicht ist die Zuschreibung von «mehreren Freiheits‐
graden» aufgrund der obigen Ausführungen in Kapitel 3 Kann ethisches
Urteilsvermögen an Technologien delegiert werden? problematisch.

Weitere Attribute, die Robotern zugeschrieben werden, sind ein «Kör‐
per», die Fähigkeit, über Sensoren «auf vielfältige Weise mit seiner räum‐
lich nahen Umgebung in Kontakt zu treten», die «Auswirkungen auf die
räumliche Umgebung» und ein Computer.305

Ein «intelligenter Roboter» kann verstanden werden als «eine Maschine,
die in der Lage ist, Informationen aus ihrer Umgebung zu extrahieren
und das Wissen über ihre Arbeit zu nutzen, um sich sicher in einer sinn‐
vollen und zielgerichteten Weise zu bewegen»306, während ein «autonomer
Roboter» «ohne menschliches Eingreifen arbeiten kann und mit Hilfe ver‐
körperter künstlicher Intelligenz in seiner Umgebung agieren und leben
kann»307. Aus ethischer Sicht ist die Zuschreibung von «Autonomie» auf
der Grundlage der obigen Ausführungen in Kapitel 3 Kann ethisches Ur‐
teilsvermögen an Technologien delegiert werden? problematisch.

4.3 Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz kann definiert werden als «Maschinen, die in der
Lage sind, auf menschenähnliche Weise zu 'denken' und höhere intellektuel‐
le Fähigkeiten und berufliche Fertigkeiten zu besitzen, einschließlich der
Fähigkeit, sich selbst aus ihren eigenen Fehlern zu korrigieren»308 oder
als «die Wissenschaft und Technologie von Maschinen mit Fähigkeiten,
die nach dem Standard der menschlichen Intelligenz als intelligent gel‐
ten»309. Der Begriff «künstlich» in «künstliche Intelligenz» unterstreicht,

304 Vgl. Čapek 2017.
305 Ohly 2019a: 21-22.
306 Arkin 1998: 2.
307 Tzafestas 2016: 37.
308 Tzafestas 2016: 22-25.
309 Jansen et al. 2018: 5.
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dass die «Intelligenz durch technische Mittel dargestellt oder simuliert
wird»310.

Diese beiden Definitionen von künstlicher Intelligenz sind anthropozen‐
trisch. Künstliche Intelligenz kann auch unabhängig von der menschlichen
Intelligenz definiert werden als das Bestreben, «Computer dazu zu bringen,
die Art von Dingen zu tun, die der Verstand tun kann»311.

1950 warf die Veröffentlichung von Alan Turing über Rechenmaschinen
und Intelligenz die Frage auf, ob Maschinen denken können. Ein einfacher
heuristischer Test – der so genannte «Turing-Test» – sollte helfen, diese
Hypothese zu überprüfen: Könnte ein Computer auf der Grundlage von
getippten oder weitergeleiteten Nachrichten ein Gespräch führen und Fra‐
gen so beantworten, dass ein misstrauischer Mensch den Computer für
einen Menschen halten würde?312 John Searle stellt dieses Argument in
Frage, indem er mit dem «Chinese Room Thought Experiment» den Un‐
terschied zwischen Denken und dem Vortäuschen von Denkfähigkeit her‐
vorhebt: Ausgehend von der Eingabe chinesischer Schriftzeichen kann eine
künstliche Intelligenz eine Ausgabe in Form anderer chinesischer Schrift‐
zeichen erzeugen, indem sie den Anweisungen eines Computerprogramms
folgt, wie die chinesischen Schriftzeichen zu kombinieren sind. Wenn die
Ausgabe einen menschlichen Chinesisch-Sprechenden so überzeugt, dass
dieser glaubt, sie stamme von einem menschlichen Chinesisch-Sprechen‐
den, wäre der «Turing-Test» zwar bestanden, aber würde dies wirklich
bedeuten, dass die künstliche Intelligenz Chinesisch versteht? Oder zeigt
es nur die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz an, die Fähigkeit zu simu‐
lieren, Chinesisch zu verstehen? Würde man einen Menschen in einen
geschlossenen Raum setzen und ihm Eingaben und Anweisungen geben,
wie er diese Eingaben zu einer Ausgabe verarbeiten soll, die den Eindruck
erweckt, dass er Chinesisch versteht, könnte der Mensch zwar vortäuschen,
Chinesisch zu verstehen, aber er würde es nicht wirklich verstehen.313

310 Coeckelbergh 2020: 203.
311 Boden 2016: 1.
312 Vgl. Turing 2009.
313 Einer der wichtigsten Punkte, die man aus dem Gedankenexperiment des «Chinese

Room Argument» ziehen kann, ist, dass Syntax weder gleichwertig noch ausrei‐
chend für Semantik ist. Das Argument des «Chinese Room» zeigt, dass symbolische
Manipulation, so überzeugend sie auch erscheinen mag, aufgrund der entscheiden‐
den Rolle, die die Semantik beim Verstehen spielt, weder gleichwertig noch ausrei‐
chend für das Verstehen ist.
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Ebenfalls 1950 schlug Claude Shannon die Entwicklung einer Maschine
vor, der man das Schachspielen314 mit roher Gewalt oder durch Auswertung
einer kleinen Menge strategischer Züge des Gegners beibringen könnte.315

Künstliche Intelligenz ist auch die Bezeichnung für ein wissenschaftli‐
ches Gebiet, das sich um das Verständnis von Intelligenz bemüht und
mit Informatik, Algorithmen und Logik verbunden ist. Ausgangspunkt für
die Forschung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz war die Überzeu‐
gung, dass «jeder Aspekt des Lernens oder jedes Merkmal der Intelligenz
im Prinzip so genau beschrieben werden kann, dass eine Maschine dazu
gebracht werden kann, es zu simulieren»316.

Die künstliche Intelligenz als wissenschaftlicher Bereich unterscheidet
sich von der «Kognitionswissenschaft (cognitive science)», die sich eben‐
falls mit der Erforschung allgemeiner Prinzipien der Intelligenz befasst,317

aber mit Psychologie, Biologie, Neurobiologie usw. verbunden ist,318 und
der «embodied cognitive science», die sich auf die Mechanismen konzen‐
triert, die intelligentem Verhalten zugrunde liegen, und die von der Über‐
zeugung ausgeht, dass «das individuelle Gehirn nicht der einzige Ort des
kognitionswissenschaftlichen Interesses sein sollte. Kognition ist kein Phä‐
nomen, das erfolgreich untersucht werden kann, wenn man die Rolle des
Körpers, der Welt und des Handelns ausklammert»319.

Künstliche Intelligenz kann definiert werden als «die Lehre von den
Berechnungen, die es ermöglichen, wahrzunehmen, zu denken und zu
handeln»320. Eine weitere Dimension wird durch die folgende Prägung
der künstlichen Intelligenz hinzugefügt:321 «Ein KI-System besteht aus drei
Hauptelementen: Sensoren, Betriebslogik und Aktoren. Die Sensoren sam‐
meln Rohdaten aus der Umgebung, während die Aktoren den Zustand
der Umgebung verändern. Die entscheidende Stärke eines KI-Systems liegt
in seiner operativen Logik. Für eine gegebene Reihe von Zielen und auf
der Grundlage von Eingabedaten von Sensoren liefert die Betriebslogik
Ausgaben für die Aktoren. Diese haben die Form von Empfehlungen, Vor‐
hersagen oder Entscheidungen, die den Zustand der Umwelt beeinflussen

314 Vgl. Shannon 1950.
315 Vgl. Universität von Washington 2006.
316 McCarthy et al. 2006: 12.
317 Pfeifer / Scheier 1999: 5.
318 Vgl. Pfeifer / Scheier 1999: 5-6.
319 Clark 1999: 350.
320 Winston 1992: 5.
321 Vgl. Russel / Norvig 2009; Gringsjord / Govindarajulu 2018.
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können.322 Die folgende Definition ermöglicht ein umfassendes Verständ‐
nis: «KI-System: Ein KI-System ist ein maschinenbasiertes System, das für
eine gegebene Reihe von vom Menschen definierten Zielen Vorhersagen,
Empfehlungen oder Entscheidungen treffen kann, die reale oder virtuelle
Umgebungen beeinflussen. KI-Systeme sind so konzipiert, dass sie mit
unterschiedlichem Grad an Autonomie arbeiten.

– Lebenszyklus von KI-Systemen: Der Lebenszyklus von KI-Systemen um‐
fasst folgende Phasen: i) ‚Entwurf, Daten und Modelle‘, eine kontextab‐
hängige Abfolge, die Planung und Entwurf, Datenerfassung und -verar‐
beitung sowie Modellbildung umfasst; ii) ‚Verifizierung und Validierung‘;
iii) ‚Einsatz‘; und iv) ‚Betrieb und Überwachung‘. Diese Phasen laufen
oft iterativ ab und sind nicht unbedingt aufeinander folgend. Die Ent‐
scheidung, ein KI-System aus dem Betrieb zu nehmen, kann zu jedem
beliebigen Zeitpunkt während der Betriebs- und Überwachungsphase
getroffen werden.

– KI-Wissen: KI-Wissen bezieht sich auf die Fähigkeiten und Ressourcen
wie Daten, Code, Algorithmen, Modelle, Forschung, Know-how, Schu‐
lungsprogramme, Governance, Prozesse und bewährte Verfahren, die
erforderlich sind, um den Lebenszyklus von KI-Systemen zu verstehen
und daran teilzunehmen.

– KI-Akteure: KI-Akteure sind diejenigen, die eine aktive Rolle im Lebens‐
zyklus des KI-Systems spielen, einschließlich Organisationen und Einzel‐
personen, die KI einsetzen oder betreiben.»323

KI-Systeme haben einen Lebenszyklus mit den folgenden Phasen:

– «1) Entwurf, Daten und Modellierung umfassen mehrere Aktivitäten,
deren Reihenfolge bei verschiedenen KI-Systemen unterschiedlich sein
kann:
– Die Planung und Gestaltung des KI-Systems umfasst die Formulie‐

rung des Konzepts und der Ziele des Systems, der zugrundeliegenden
Annahmen, des Kontexts und der Anforderungen sowie möglicher‐
weise den Bau eines Prototyps.

– Die Datenerfassung und -verarbeitung umfasst das Sammeln und Kor‐
rigieren von Daten, die Prüfung auf Vollständigkeit und Qualität sowie
die Dokumentation der Metadaten und Merkmale des Datensatzes.
Zu den Metadaten eines Datensatzes gehören Informationen darüber,

322 OECD 2019a.
323 OECD 2019c: I.
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wie ein Datensatz erstellt wurde, wie er zusammengesetzt ist, welche
Verwendungszwecke er hat und wie er im Laufe der Zeit gepflegt
wurde.

– Die Modellbildung und -interpretation umfasst die Erstellung oder
Auswahl von Modellen oder Algorithmen, deren Kalibrierung und/
oder Training und Interpretation.

– 2. Die Verifizierung und Validierung umfassen die Ausführung und
Abstimmung von Modellen mit Tests zur Bewertung der Leistung in
verschiedenen Dimensionen und Bereichen.

– 3. Die Einführung in die Live-Produktion umfasst Pilotprojekte, die
Überprüfung der Kompatibilität mit bisherigen Systemen, die Einhal‐
tung gesetzlicher Vorschriften, das Management organisatorischer Verän‐
derungen und die Bewertung der Benutzer:innenfreundlichkeit.

– 4. Der Betrieb und die Überwachung eines KI-Systems umfassen den
Betrieb des KI-Systems und die kontinuierliche Bewertung seiner Emp‐
fehlungen und (beabsichtigten und unbeabsichtigten) Auswirkungen im
Hinblick auf die Ziele und ethischen Erwägungen. In dieser Phase wer‐
den Probleme identifiziert und Anpassungen vorgenommen, indem auf
andere Phasen zurückgegriffen wird oder ein KI-System gegebenenfalls
aus der Produktion genommen wird.324

Heutzutage wird die künstliche Intelligenz in «schwache künstliche
Intelligenz» und «starke künstliche Intelligenz» unterteilt.325 Während
eine «schwache KI» entwickelt wird, um eine bestimmte, begrenzte Aufga‐
be zu erfüllen, will eine «starke KI» der menschlichen Intelligenz ähnlich
sein oder sie sogar übertreffen. Eine andere Definition bezeichnet «Artifici‐
al Narrow Intelligence» als «KI, die sich auf einen Bereich spezialisiert. Es
gibt eine KI, die den Schachweltmeister im Schach schlagen kann, aber
das ist das Einzige, was sie kann»326. «Künstliche allgemeine Intelligenz (...)
oder KI auf menschlichem Niveau (...) bezieht sich auf einen Computer,
der in allen Bereichen so intelligent ist wie ein Mensch – eine Maschine,
die jede intellektuelle Aufgabe ausführen kann, die auch ein Mensch kann.
»327 (Darüber hinaus gibt es eine «Superintelligenz», die oben in Kapitel 3
Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert werden? kurz

324 OECD 2019a.
325 Vgl. UNESCO 2018.
326 Urban 2015.
327 Urban 2015.

4 Kritische Überprüfung der Begriffe

94
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


angesprochen wurde und weiter unten in Unterkapitel 7.7 Transhumanis‐
mus diskutiert wird.) Ob und wann eine «Künstliche Allgemeine Intelli‐
genz» jemals erreicht wird, wird diskutiert, ist aber umstritten.328

4.4 Datenbasierte Systeme

Aus ethischer Sicht ist zu beachten, dass künstliche Intelligenz oft nicht
für sich allein steht, sondern ihr Potenzial in Kombination mit anderen
Technologien entfaltet,329 und dass künstliche Intelligenz «immer auch so‐
zial und menschlich ist: Bei KI geht es nicht nur um Technologie, sondern
auch darum, was Menschen damit machen, wie sie sie nutzen, wie sie sie
wahrnehmen und erleben und wie sie sie in ein größeres sozio-technisches
Umfeld einbetten.»330

Aus ethischer Sicht wird der oben genannte Ansatzpunkt kritisiert: «In‐
telligenz ist nicht darauf beschränkt, ein bestimmtes kognitives Problem
zu lösen, sondern es kommt darauf an, wie das geschieht.»331 Angesichts
des Charakters der künstlichen Intelligenz sind aus ethischer Sicht Zweifel
angebracht, ob der Begriff überhaupt angemessen ist, da die künstliche
Intelligenz zwar die menschliche Intelligenz zu imitieren versucht, dies aber
auf einen bestimmten Bereich der Intelligenz (z.B. bestimmte kognitive
Fähigkeiten) beschränkt ist.332 Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass
künstliche Intelligenz der menschlichen Intelligenz allenfalls in bestimm‐
ten Bereichen der Intelligenz ähnlich, aber niemals gleich werden kann.
Wie oben in Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien
delegiert werden? ausgeführt, ist beispielsweise die moralische Fähigkeit
einer der Bereiche menschlicher Intelligenz, die künstliche Intelligenz nicht
erreichen kann.

Schließlich ist die Kritik an der «künstlichen Intelligenz» auf konzep‐
tioneller Ebene ethisch relevant, was sich z.B. an der Verwendung des
Begriffs «vertrauenswürdige künstliche Intelligenz» zeigen lässt: «Der zu‐
grundeliegende Leitgedanke einer ‚vertrauenswürdigen KI‘ ist zunächst
schon mal begrifflicher Unsinn. Maschinen sind nicht vertrauenswürdig,

328 Vgl. Brooks 2017.
329 Vgl. Coeckelbergh 2020: 78-81.
330 Coeckelbergh 2020: 80.
331 Misselhorn 2018: 17.
332 Vgl. Dreyfus 1972: 29; Dreyfus / Dreyfus 1986.
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nur Menschen können vertrauenswürdig sein – oder eben auch nicht.
Wenn ein nicht vertrauenswürdiger Konzern oder eine nicht vertrauens‐
würdige Regierung sich unethisch verhält und in Zukunft eine gute, robuste
KI-Technologie besitzt, dann kann er oder sie sich noch besser unethisch
verhalten. Die Geschichte von der Trustworthy AI ist eine von der In‐
dustrie erdachte Marketing-Narrative, eine Gute-Nacht-Geschichte für die
Kund:innen von morgen. In Wirklichkeit geht es darum, Zukunftsmärkte
zu entwickeln und Ethikdebatten als elegante öffentliche Dekoration für
eine groß angelegte Investitionsstrategie zu benutzen.»333

Es bestand die Versuchung, es in diesem Buch bei dieser Kritik zu belas‐
sen, keine Definition, nur eine Arbeitsdefinition oder nur ein Modell vor‐
zulegen. Nun soll aber doch ein konkreter Vorschlag in Form einer Defini‐
tion gemacht werden – im Dienste der begrifflichen Substanz, der Konkret‐
heit, der Bestimmtheit und der konzeptionellen Schärfe. Der Begriff «da‐
tenbasierte Systeme» wäre angemessener als «künstliche Intelligenz», weil
dieser Begriff das beschreibt, was «künstliche Intelligenz» eigentlich aus‐
macht: Erzeugung, Sammlung und Auswertung von Daten; datenbasierte
Wahrnehmung (sensorisch, sprachlich); datenbasierte Vorhersagen; daten‐
basierte Entscheidungen. Darüber hinaus hilft der Begriff «datenbasierte
Systeme» auch, die Hauptstärke und die Hauptschwäche der gegenwärtigen
technologischen Errungenschaft in diesem Bereich hervorzuheben. Die
Beherrschung einer enormen Datenmenge ist die wichtigste Stärke daten‐
basierter Systeme.

Der Hinweis auf ihre Kerneigenschaft – nämlich auf Daten zu beruhen
und sich in all ihren Prozessen, ihrer eigenen Entwicklung und ihren
Handlungen (genauer gesagt ihren Reaktionen auf Daten) ausschließlich
auf Daten zu stützen – lüftet den Schleier der unangemessenen Zuschrei‐
bung des Mythos der «Intelligenz», der wesentliche Probleme und He‐
rausforderungen datenbasierter Systeme verdeckt, und ermöglicht mehr
Genauigkeit, Angemessenheit und Präzision bei der kritischen Reflexion
datenbasierter Systeme. Die Unnachvollziehbarkeit, Unvorhersehbarkeit
und Unerklärbarkeit der algorithmischen Prozesse, die zu datenbasierten
Auswertungen, datenbasierten Vorhersagen und datenbasierten Entschei‐
dungen führen («Black-Box-Problem»334), ihre große Anfälligkeit für sys‐
temische Fehler, ihre ausgeprägte Anfälligkeit für die Verwechslung von

333 Metzinger 2019.
334 Vgl. Knight 2017a; Bathäe 2018; Weinberger 2018; Knight 2017b; Castelvecchi 2016.
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Kausalität und Korrelation (z. B. ein hoher Eis-Konsum von Kindern in
einem Sommermonat und eine hohe Anzahl von Kindern, die aufgrund
von mehr Mobilität in den Ferien im selben Sommermonat in Autounfäl‐
le verwickelt sind, korrelieren zwar miteinander, es besteht jedoch kein
kausaler Zusammenhang zwischen den beiden Statistiken, was bedeutet,
dass der Eis-Konsum keine Autounfälle verursacht)335, und die hohe Wahr‐
scheinlichkeit, dass voreingenommene und diskriminierende Daten zu vor‐
eingenommenen und diskriminierenden datenbasierten Bewertungen, da‐
tenbasierten und diskriminierenden Vorhersagen und datenbasierten und
diskriminierenden Entscheidungen führen, stellen die größten Nachteile
dar.336 «Algorithmen sind Meinungen, in Codes eingebettet. Sie sind nicht
objektiv.»337 Sie sind nicht neutral. Sie dienen bestimmten Zielen und Zwe‐
cken. Sie müssen beherrscht werden.338

Diese oben genannten Hauptnachteile werden durch ethische Herausfor‐
derungen der Algorithmen als Teil datenbasierter Systeme begründet oder
verstärkt:339 epistemische Bedenken: «nicht schlüssige Beweise»340 («wahr‐
scheinliches, aber zwangsläufig unsicheres Wissen»), «undurchschauba‐
re Beweise»341 («Verbindung zwischen den Daten und der Schlussfolge‐
rung» nicht zugänglich), «fehlgeleitete Beweise»342 («Schlussfolgerungen
können nur so zuverlässig (aber auch so neutral) sein wie die Daten»);
normative Bedenken: «ungerechte Ergebnisse»343 (diskriminierende Wir‐
kung), «transformative Effekte»344 («Algorithmen können die Art und
Weise beeinflussen, wie wir die Welt konzeptualisieren»), «Nachvollzieh‐
barkeit»345 («Algorithmen sind Software-Artefakte, die bei der Datenverar‐
beitung eingesetzt werden, und bringen als solche die ethischen Heraus‐
forderungen mit sich, die mit dem Design und der Verfügbarkeit neuer
Technologien sowie mit der Manipulation großer Mengen personenbezo‐
gener und anderer Daten verbunden sind. Dies bedeutet, dass Schäden, die

335 Vgl. Iversen / Gergen 1997: 317-318.
336 Vgl. UNESCO 2019; Fortmann-Roe 2012; Bartoletti 2018; Counts 2018; Europarat

2018a; Europarat 2018b; Wildhaber / Lohmann / Kasper 2019; Coeckelberg 2020.
337 Demuth 2018: 16.
338 Lohmann 2018.
339 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 4-5.
340 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 5.
341 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 6-7.
342 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 7-8.
343 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 8-9.
344 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 9-10.
345 Vgl. Mittelstadt et al. 2016: 10-12.
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durch algorithmische Aktivitäten verursacht werden, schwer zu beheben
sind (d. h. den Schaden zu erkennen und seine Ursache zu finden), aber
auch, dass es selten einfach ist, zu bestimmen, wer für den verursachten
Schaden verantwortlich gemacht werden sollte.»346)

Leider können diese ethischen Herausforderungen nur bis zu einem
gewissen Grad durch die Verbesserung der Algorithmen und ihrer Anwen‐
dungen bewältigt werden. Natürlich wäre es daher von erheblichem Nut‐
zen, wenn Daten keine Entscheidungen treffen dürften, sondern lediglich
als Informationsquelle dienen könnten.

Darüber hinaus wäre es ein wesentlicher positiver Unterschied, wenn
datenbasierte Systeme nicht so konstruiert würden, dass das «Black-Box-
Problem» entsteht und man dann versucht, die «Black-Box»347 zu öffnen,
sondern von Anfang an mit einem Ansatz gestaltet würden, der nicht nur
erklärbar ist («KI, die dem Menschen ihre Handlungen, Entscheidungen
oder Empfehlungen erklären oder hinreichend Auskunft darüber geben
kann, wie sie zu ihren Ergebnissen gekommen ist»348), sondern auch inter‐
pretierbar ist,349 d.h den Menschen in die Lage versetzt, angesichts von
Daten eine informierte und durchdachte Position einzunehmen, weil er
nicht nur die Datenverarbeitung versteht, die zu diesen Ergebnissen führt,
sondern auch in der Lage ist, die Datenverarbeitung zu bewerten und ein‐
zuschätzen, was auch in seine Sichtweise integriert ist. Der Mensch sollte
nur das entscheiden und tun, was er versteht. Letztlich ist die Forderung
nach einem technologischen Ansatz, der das «Black-Box-Problem» vermei‐
det, eine ethische Grundforderung,350 kein hoher ethischer Anspruch. Es
wird lediglich gefordert, dass Technologien so konzipiert, entwickelt und
produziert werden, dass aus ethischer Sicht das Problem vermieden wird,
dass man nicht garantieren kann, dass negative Risiken, Auswirkungen
oder Folgen vermieden werden können, weil man einfach nicht weiß, was
in der «Blackbox» passiert. Dazu gehört auch die Akzeptanz möglicher
negativer Auswirkungen auf die technologische Leistungsfähigkeit.351 Um
dies einfach mit einer Analogie zu verdeutlichen: Etwas Ähnliches wie
ein «Black-Box-Ansatz» wäre es, in der pharmazeutischen Industrie ein
Medikament zu produzieren, von dem man nicht weiß, was es enthält, son‐

346 Mittelstadt et al. 2016: 4-5.
347 Vgl. Samek et al. 2017.
348 Coeckelberg 2020: 204.
349 Vgl. Rudin 2019.
350 Vgl. Göbel et al. 2018.
351 Vgl. Seseri 2018.
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dern nur hofft, dass es die gewünschten positiven Wirkungen hervorruft,
und – falls nicht – ein anderes Medikament zu entwickeln, falls negative
Wirkungen auftreten sollten. Niemand würde in diesem Fall akzeptieren,
dass man nur die Daumen drückt und hofft, dass nichts Negatives passiert.

Das «Black-Box-Problem» besteht nicht nur in der technologischen
Komplexität und der Zweckmäßigkeit,352 sondern auch in einer Lücke
zwischen Mathematik und Ethik, auf die weiter unten in Kapitel 5 Die
Komplexität der Ethik eingegangen wird. Selbst wenn alles erklärbar353

und interpretierbar ist, kann der Prozess, wie man eine Brücke zwischen
Mathematik und Ethik schlägt und wie man ethische Prinzipien und
Normen in Algorithmen umwandelt, undurchsichtig bleiben.354 Darüber
hinaus umfasst das «Black-Box-Problem» auch implizit verbleibende nor‐
mative Vorstellungen innerhalb der Datenverarbeitung, wie z. B. Vorurteile,
diskriminierende Muster. Weltanschauliche, kulturelle oder soziale Normen
provozieren auch eine imperialistische Form der normativen Universalität.
Schließlich besteht das «Black-Box-Problem» auch in der Unklarheit über
ethisch relevante und ethisch irrelevante Aspekte – was einen Teil der Kom‐
plexität der Ethik darstellt, die weiter unten in Kapitel 5 Die Komplexität
der Ethik erläutert wird. Aus ethischer Sicht müssen alle diese Aspekte
des «Black-Box-Problems» überwunden werden, um die Herausforderung
der Intransparenz zu bewältigen.

Dennoch muss man berücksichtigen, dass dies aus ethischer Sicht nicht
die Lösung, sondern ein Teil der Lösung ist. «Der gesamte konzeptionelle
Raum der ethischen Herausforderungen, die sich aus der Verwendung von
Algorithmen ergeben, kann jedoch nicht auf Probleme reduziert werden,
die mit leicht zu identifizierenden erkenntnistheoretischen und ethischen
Unzulänglichkeiten zusammenhängen.»355 Die erstgenannten ethischen
Herausforderungen und das letztgenannte grundlegende ethische Problem
von Algorithmen machen deutlich, dass es unangemessen ist, «die Ethik
algorithmischer Assemblagen mit der Transparenz von algorithmischem
Code gleichzusetzen»356.

352 Vgl. Rudin 2019.
353 Vgl. Müller-Dott 2019; Horizon 2020 Commission Expert Group 2020.
354 Ich bin Justus Piater und Aaron Butler dankbar, dass wir diese Idee unabhängig

voneinander entwickelt und auf der Jahrestagung des «Innsbrucker Kreises von Mo‐
raltheolog:innen und Sozialethiker:innen» vom 2. bis 4. Januar 2020 miteinander
diskutiert haben.

355 Mittelstadt et al. 2016: 15.
356 Ananny 2016: 109.
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Darüber hinaus kommen die Anforderungen an die Menschen, die da‐
tenbasierte Systeme nutzen, ins Spiel. Menschen, die datenbasierte Systeme
nutzen, datenbasierte Entscheidungen treffen usw. müssen in die Lage ver‐
setzt werden, die Verarbeitung von Daten und die datenbasierten Ergebnis‐
se kritisch zu reflektieren, Daten mit kritischem Denken zu nutzen und
datenbasierten Systemen oder Daten gegebenenfalls zu widersprechen.

4.5 Digitale Transformation

Dieser konzeptionelle Vorschlag der «datenbasierten Systeme» hat Aus‐
wirkungen auf andere Begriffe, z. B. auf die «digitale Transformation».
Der Begriff «digitale Transformation» steht für verschiedene technologie‐
basierte Veränderungen wie «Digitalisierung», «Automatisierung», «Robo‐
tisierung», «Maschinisierung», «Mechanisierung», den «Einsatz datenba‐
sierter Systeme» und den «Umgang mit datenbasierte Supersystemen». Es
handelt sich um einen Oberbegriff, der die Begriffe Automatisierung,
Maschinisierung, Mechanisierung, Robotisierung, Digitalisierung, «Nut‐
zung datenbasierter Systeme» und «Umgang mit datenbasierten Supersys‐
temen» umfasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Objekte, Phänomene
und Realitäten als «digitale Transformation» bezeichnet werden, obwohl
sie selbst nicht digital sind, sondern Produkte oder Ergebnisse digitaler
Prozesse sind.357 «Digital» bedeutet «Aufzeichnung oder Speicherung von
Informationen als eine Reihe der Zahlen 1 und 0, um zu zeigen, dass ein
Signal vorhanden ist oder nicht, unter Verwendung von oder im Zusam‐
menhang mit digitalen Signalen und Computertechnologie, Darstellung
von Informationen in Form eines elektronischen Bildes, unter Verwendung
eines Systems, das von einem Computer und anderen elektronischen Ge‐
räten verwendet werden kann, in dem Informationen in elektronischer
Form als eine Reihe der Zahlen 1 und 0 gesendet und empfangen werden,
im Zusammenhang mit Computertechnologie, insbesondere dem Internet,
Darstellung von Informationen als ganze Zahlen und nicht in einer ande‐
ren Form wie einem Bild, einer Grafik usw.»358

Aus ethischer Sicht ist vor allem der Unterschied zwischen der aktuel‐
len technologiebasierten «digitalen Transformation» und früheren techno‐
logiebasierten Wandelepochen von besonderem Interesse für das Verständ‐

357 Vgl. Ohly 2019a: 25-29.
358 Cambridge Dictionary n.d.
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nis der digitalen Transformation. Seine Analyse erfolgt weiter unten im
Unterkapitel 7.18 Reduktion der bezahlten Arbeitsplätze – unter anderem
mit dem folgenden Aspekt: Im Unterschied zu früheren technologiebasier‐
ten Epochen des Wandels359 geht es bei der «digitalen Transformation» u.a.
nicht um Arbeitserleichterungen für Menschen, sondern um den Ersatz
von Menschen durch datenbasierte Systeme in der Wertschöpfungskette
(z.B. zielen automatische Kassen im Supermarkt nicht darauf ab, die be‐
rufliche Tätigkeit einer Kassiererin zu erleichtern, wie es beim Bauern
der Fall war, als der Pflug durch einen Traktor ersetzt wurde). Die Kern‐
konsequenz der digitalen Transformation und des Einsatzes datenbasierter
Systeme kennzeichnen diesen technologiebasierten Wandel: Immer weniger
Menschen werden direkt an einer effizienteren und effektiveren Wertschöp‐
fungskette teilnehmen und teilhaben.360 Aus ethischer Sicht bedeutet dies,
dass aus makroökonomischer Perspektive die Herausforderung nicht in der
Menge der zur Verfügung stehenden Mittel liegt, sondern in der Gestaltung
eines gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftssystems,361 u.a. im Hinblick
auf die Verteilung der finanziellen Mittel und der Rechte und Möglichkei‐
ten der Teilhabe und Partizipation, im Hinblick auf die Chancengleichheit
für alle, im Hinblick auf die Gewährleistung des Überlebens und eines
menschenwürdigen Lebens für alle und die Wahrung des friedlichen Zu‐
sammenlebens.

Schließlich kann die zunehmende Interaktion zwischen Mensch und
Maschine (z.B. die massive Auswirkung der hohen Präsenz sozialer Me‐
dien im Alltag auf soziales Verhalten, soziale Kompetenz und persönli‐
che Interaktion) und deren Eingriffe in soziale und persönliche Prozes‐
se und Beziehungen durch die Veränderung der Lebensbedingungen zu
einer Technologisierung und Robotisierung von Ideen, Begriffen, Vorstell‐
ungen und Konzepten, des Menschenbildes, der menschlichen Denkweise
und einer Infragestellung der Menschenwürde führen. Wenn beispielswei‐
se das Wort «Freiheit» so weit reduziert wird, dass das, was man «Frei‐
heit» nennt, nur noch in dem besteht, was in Parametern beschreibbar, in
Algorithmen programmierbar und für technologische Systeme wahrnehm‐
bar ist, dann wird der Reichtum, die Vielfalt, die Präzision und die Tiefe
des menschlichen Denkens, der Reflexion und der Sprache dramatisch
nivelliert, normalisiert und standardisiert.

359 Vgl. Hessler 2016.
360 Vgl. Kirchschläger 2017a; Kirchschläger 2016b.
361 Vgl. Kirchschläger 2013c.
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4.6 Maschinenethik – Roboterethik

Am Ende dieser kritischen Überprüfung von Begriffen sollen Begriffe von
dieser Überprüfung nicht ausgeschlossen werden, welche dieses Buch diszi‐
plinär verorten – wie oben in Kapitel 1 Einleitung angegeben. Die «Maschi‐
nenethik» zielt darauf ab, ein System der Ethik zu entwickeln, das dann in
eine Maschine362 eingesetzt werden kann, um das Gedeihen der Menschen
und des Planeten Erde zu fördern, zu unterstützen, zu maximieren, zu er‐
halten und zu schützen. Dieses Ziel gewinnt angesichts des technologischen
Fortschritts in Form von selbstlernenden Maschinen, automatisierten Ma‐
schinen (z. B. selbstfahrende Fahrzeuge), datenbasierten Systemen und Su‐
per-Datenbasierten Systemen an Bedeutung. «Maschinenethik» diskutiert
u.a. die Möglichkeit der Implementierung von Ethik in Maschinen,363 die
materielle Definition der Ethik, die in Maschinen implementiert werden
soll,364 und die Art und Weise, wie diese Implementierung verfolgt werden
könnte.365

Die «Roboterethik»366 ist mit der Entwicklung, der Produktion und
dem Einsatz von Robotern befasst und wendet sich an Menschen, die mit
Robotik zu tun haben (z. B. Designer:innen, Hersteller:innen und Benut‐
zer:innen von Robotern). Ein anderes Verständnis – auch als «Ethik in
der Robotik» bezeichnet – bringt die oben genannten Aspekte der Maschi‐
nenethik und der Roboterethik zusammen: «Erstens können wir darüber
nachdenken, wie Menschen durch oder mit Robotern ethisch handeln
können. In diesem Fall sind die Menschen die ethischen Akteur:innen.
Darüber hinaus könnten wir praktisch darüber nachdenken, wie man Ro‐
boter so gestaltet, dass sie ethisch handeln, oder theoretisch darüber, ob
Roboter wirklich ethische Akteure sein können. Hier sind die Roboter die
fraglichen ethischen Subjekte. Schließlich gibt es mehrere Möglichkeiten,
die ethischen Beziehungen zwischen Menschen und Robotern zu gestalten:
Ist es ethisch, künstliche moralische Agenten zu schaffen? Ist es unethisch,
hochentwickelte Roboter nicht mit ethischen Argumentationsfähigkeiten
auszustatten? Ist es ethisch vertretbar, Roboter-Soldaten, -Polizeibeamte
oder -Krankenschwestern zu schaffen? Wie sollten Roboter Menschen be‐

362 Vgl. Moor 2006; Moor 1995.
363 Vgl. Allen / Wallach 2014; Floridi 2011; Johnson 2011.
364 Vgl. Mackworth 2011; McLaren 2011; Pereira 2016.
365 Vgl. Segal 2017; Wallach et al. 2008.
366 Vgl. Veruggio / Operto 2008: 1504.

4 Kritische Überprüfung der Begriffe

102
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


handeln, und wie sollten Menschen Roboter behandeln? Sollten Roboter
Rechte haben?»367

367 Asaro 2006: 10.
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5 Die Komplexität der Ethik

5.1 Ethik ist keine Demokratie

Bei der Untersuchung, Analyse, Bewertung und Beurteilung der digitalen
Transformation und datenbasierter Systeme und ihrer Nutzung unter ethi‐
schen Gesichtspunkten ist etwas zu beachten, was auch für z.B. Ethikkom‐
missionen368 eine grundlegende konzeptionelle Herausforderung bleibt:
Ethik als Wissenschaft ist nicht demokratisch. Ein demokratischer Prozess
garantiert nicht per se Legitimität. Es ist denkbar, dass ein demokratischer
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess auch zu Ergebnissen führen
kann, die ethisch schlecht oder falsch sind. Ethik muss auf rationale und
kritische Weise dem Prinzip der Verallgemeinerbarkeit genügen, indem
sie rationale und plausible Argumente – «gute Gründe» – vorbringt. «Gute
Gründe» bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer
effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen
Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen
weltweiten Referendums – aus ethischen Gründen zustimmen würden.

5.2 Ethik jenseits von Prinzipien und Normen

Datenbasierte Systeme sind in der Lage, moralischen Regeln zu folgen und
auf dieser Grundlage moralische Entscheidungen zu treffen und entspre‐
chend zu handeln. Datenbasierte Systeme können mit ethischen Regeln
programmiert oder trainiert werden, um als Maschine ethisch legitime Ent‐
scheidungen zu treffen und ethisch legitime Handlungen auszuführen.369

Um der Komplexität der Realität gerecht zu werden, braucht es weit
mehr als Regeln wie «Asimovs Gesetz»: «1. ein Roboter darf einen Men‐
schen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch zu
Schaden kommt. 2. Ein Roboter muss die Befehle befolgen, die ihm von
Menschen gegeben werden, es sei denn, diese Befehle würden dem ersten
Gesetz widersprechen. 3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen,

368 Vgl. Huriet 2009; Bobbert / Scherzinger 2019; Düwell 2005: 225-274.
369 Vgl. hierzu Misselhorn 2018: 70-135; Wallach / Allen 2009.
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solange dieser Schutz nicht im Widerspruch zum ersten oder zweiten Ge‐
setz steht.»370 Isaac Asimov war sich dessen wahrscheinlich selbst bewusst,
was er unter anderem dadurch zum Ausdruck brachte, dass er das Genre
der Kurzgeschichte wählte, um diese Gesetze zu veröffentlichen.

Man könnte meinen, dass datenbasierte Systeme den Menschen im Be‐
reich der Ethik einfach simulieren könnten. «Wenn die KI die menschli‐
che Moral verstehen kann, ist es schwer zu erkennen, wo die technische
Schwierigkeit liegt, sie dazu zu bringen, dieser Moral zu folgen.»371 Das ers‐
te Gegenargument lautet, dass der Sinn vom Menschen geschaffen wird.372

Das zweite Gegenargument umfasst das von Stuart Russell373 identifizier‐
te «value alignment problem»374 oder das «value-loading-problem», das
die komplexen Zusammenhänge betont, mit denen datenbasierte Systeme
interagieren.

Das dritte Gegenargument gegen diese reduktionistische Sicht der
menschlichen Moral375 besteht in den oben erwähnten Punkten in Kapitel
2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie. «Mit einem Computer
können wir fast alle menschlichen Probleme in Statistiken, Diagramme und
Gleichungen verwandeln. Das wirklich Beunruhigende ist jedoch, dass wir
damit die Illusion erwecken, dass diese Probleme mit Computern gelöst
werden können.»376

Das vierte Gegenargument gegen diese reduktionistische Sichtweise der
Ethik erkennt die Tatsache an, dass Ethik über Prinzipien, Normen und Re‐
geln hinausgeht. Um der Komplexität der Ethik gerecht zu werden,377 muss
keine mathematische oder digitale Ethik verwendet werden. Es ist wichtig
festzuhalten, dass Ethik in ihrer Komplexität und in ihrer Gesamtheit
aufgrund ihrer Sensibilität für die regeltranszendierende Einzigartigkeit
des Konkreten nicht in die Sprache der Mathematik und der Programmie‐
rung übersetzbar ist378. Das ist unter anderem der Grund, warum Ethik
keine Kasuistik ist. Bestimmte Aspekte der Ethik können als Regeln für
datenbasierte Systeme programmiert oder trainiert werden. Einige ethische

370 Asimov 1982: 67. Vgl. Tezuka2009.
371 Davis 2014: 3; vgl. Agar 2016; Soares / Fallenstein 2017.
372 Vgl. Searle 1980; Boden 2016.
373 Vgl. Russell 2015.
374 Vgl. Bostrom 2012.
375 Vgl. auch Graves 2017.
376 Yehya 2005: 15.
377 Vgl. Kirchschläger 2020c.
378 Vgl. Klincewicz 2017.
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Elemente sind jedoch mit digitalen Instrumenten nicht zu erreichen.379

Beispielsweise können datenbasierte Systeme das Prinzip der Menschen‐
würde für alle, die Menschenrechte und ethische Leitprinzipien (Verbot des
Lügens, Stehlens usw.) lernen. Doch selbst im Rahmen der Möglichkeiten
sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass datenbasierte Systeme diese
Regeln zwar erlernen und befolgen können, aber sie befolgen die Regeln,
ohne über die ethische Qualität dieser Regeln Bescheid zu wissen (siehe
oben 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert wer‐
den?) Mit anderen Worten, datenbasierte Systeme würden nicht-ethische
oder unethische Regeln auf dieselbe Weise respektieren. «Ich glaube nicht,
dass sie am Ende einen moralischen oder ethischen Roboter haben werden.
Dafür brauchen wir eine moralische Handlungsfähigkeit. Dazu müssen wir
andere verstehen und wissen, was es bedeutet, zu leiden. Der Roboter wird
vielleicht mit einigen ethischen Regeln ausgestattet, aber es wird ihm egal
sein. Er wird der Vorstellung einer menschlichen Designer:in von Ethik
folgen.»380 Ein datenbasiertes System kann diese Beschränkungen nicht
überwinden. «KI wird diese menschlichen Züge nicht teilen, es sei denn,
wir schaffen sie speziell dafür. Sie arbeiten aufgaben- und zielorientiert.»381

Diese Einschränkungen gehören zu datenbasierten Systemen, weil sie sich
– wie oben in Kapitel 4 Kritische Überprüfung der Begriffe ausgeführt –
ausschließlich auf Daten ohne Theorie stützen, eine Lösung akzeptieren,
ohne die Frage nach dem «Warum» zu stellen und die Suche nach Grün‐
den vernachlässigen. Dies gilt auch für ethische Regeln.

Dies hat aus ethischer Sicht die problematische Konsequenz, dass es
notwendig sein kann, datenbasierten Systemen ethische Werte, Prinzipien
und Normen zu vermitteln, die man für falsch hält, nur weil sie nicht in der
Lage sind, mit den richtigen umzugehen (z.B. konsequentialistischer statt
deontologischer Ansatz).382

Die Übertragung der Ethik auf die Mathematik oder das Programmieren
wird schwierig oder gar unmöglich, wenn die Leitprinzipien divergieren
oder kollidieren. Durch die zunehmende Komplexität der Alltagswirklich‐
keit ist der Mensch gefordert, Einsichten in realitätsadäquate Normen zu
finden und differenzierter und besser zu berücksichtigen, was von datenba‐
sierten Systemen aufgrund ihrer fehlenden Moralfähigkeit zu viel verlangt

379 Vgl. Moor 1995.
380 Sharkey 2014.
381 Gurkaynak 2016: 756.
382 Vgl. Talbot et al. 2017a.
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wäre. In Situationen und Fällen, in denen beim Menschen die Tugend der
Epikie und das Gewissen ins Spiel kommen, ist eine Übersetzung der Ethik
in die Sprache der Mathematik, der Programmierung und der Digitalisie‐
rung unmöglich. Epikie dient der «Berichtigung des Gesetzes da, wo es
infolge seiner allgemeinen Fassung lückenhaft ist»383. Epikie ist «eigenstän‐
dige praktische Urteilskraft, die den sittlichen Anspruch einer konkreten
Situation im Licht moralischer Prinzipien und sittlicher Normen erfasst.
»384. Epikie besteht in der «Suche nach der größeren Gerechtigkeit»385, sie
hat «die Suche nach der Sinngerechtigkeit zu stimulieren und aufrechtzu‐
erhalten»386. Epikie trägt der Tatsache Rechnung, dass in der konkreten
Begegnung mit konkreten Menschen in einer konkreten Situation Regeln
an ihre Grenzen stoßen, weil das Konkrete in seiner Einzigartigkeit die
Regel überragt. «Die generell geltenden konkreten ethischen, die positiv‐
rechlichen und die vielen anderen Normen sind zwar unerlässliche Voraus‐
setzung, reichen aber nicht aus, um jenen tragfähigen Grundbestand an
Humanität zu gewährleisten, der diese Gesellschaft angesichts der Vielfalt
vor dem Zerreissen und den schlimmen Folgen, die sich daraus ergeben,
bewahrt. Unweigerlich müssen wir in den konkreten Situation bisweilen
auch Normen übertreten, um menschlich zu handeln, ohne dass wir deswe‐
gen die Notwendigkeit von Normen bestreiten oder leugnen, dass diese im
allgemeinen gelten.»387 Ethische und rechtliche Normen und ihre Gültig‐
keit werden von Epikie natürlich nicht in Frage gestellt. Epikie «leitet nicht
nur zur Anwendung von Normen an, sondern auch dazu, die dringlichsten
zu erkennen.»388 Sie werden durch diese nach Gerechtigkeit strebende Tu‐
gend bekräftigt. Zugleich sorgt Epikie dafür, dass die ethischen und rechtli‐
chen Normen dem Menschen dienen und nicht umgekehrt.389 «Mit Hilfe
der Epikie gelingt es, situationsadäquat und dem Menschen dienlich zu
agieren.»390 Epikie erfordert jedoch eine ethisch kritische und konstruktive
Mitwirkung,391 «was den Menschen als verantwortliche Person voraussetzt,

383 Aristoteles, Nikomachische Ethik: V, 14, 1137b, 26.
384 Schockenhoff 2014a: 601.
385 Schlögl-Flierl 2016: 29.
386 Schlögl-Flierl 2016: 29-30.
387 Virt 2007: 42-43.
388 Keenan 2010: 155.
389 Vgl. Schlögl-Flierl 2016: 39.
390 Schlögl-Flierl 2016: 39.
391 Vgl. Demmer 2010: 110-113.

5 Die Komplexität der Ethik

108
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


die in der Lage ist, Normen und Gesetze kreativ zu bedenken und zu
interpretieren.»392

In diesem Zusammenhang wird vom Menschen erwartet, dass er die
Verantwortung für die Gestaltung von Normen übernimmt, was für da‐
tenbasierte Systeme mangels Moralfähigkeit unerreichbar ist. Diese Verant‐
wortung für die Gestaltung von Normen zielt darauf ab, dass diese Regeln
immer wieder kritisch hinterfragt werden müssen und im Dienste einer
perspektivischen, ethischen Verbesserung von Menschen angepasst werden.

Diese prospektive, schöpferische Ebene beinhaltet auch eine menschli‐
che Verantwortung, Normen zu schaffen. «Die Wahrnehmung des sittli‐
chen Anspruches bedeutet ja keineswegs bloss ein Ablesen von normativ
festgelegten Sach- und Sinnverhalten, sondern ist immer schon ein schöpfe‐
risches Sehen und Entdecken. Schöpferisch ist dieses Sehen und Entdecken
dadurch, dass der Mensch aufgefordert ist, in seiner Phantasie neue sinn‐
volle Momente der Lebensgestaltung zu riskieren, die im bisherigen Regel‐
system nicht vorkamen. Die sittliche Gutheit der Person drängt ihn dazu,
das menschlich Richtige in Form von Modellen weiterzuentwickeln.»393

Die Verantwortung, Normen zu schaffen, geht weit über das hinaus, was
sich in die Sprache der Mathematik oder der Programmierung übersetzen
lässt, und lässt sich daher nicht auf datenbasierte Systeme übertragen.

Eine Übertragbarkeit auf Mathematik und Programmierung schließt
auch die Tugendethik mit ihrem Fokus auf Charaktereigenschaften und
Haltungen aus, weil die moralische Fähigkeit des Menschen nicht digita‐
lisiert werden kann. Ausgehend von seinem Paradoxon würde es Hans
Moravec wohl nicht überraschen, dass die Komplexität der Ethik zu uner‐
reichbaren Bereichen für datenbasierte Systeme führt. Moravecs Paradoxon
lässt sich wie folgt zusammenfassen: «Die schweren Probleme sind leicht,
und die leichten Probleme sind schwer.»394 Das folgende Beispiel kann
seine Kernbedeutung verdeutlichen: «In einer Schachpartie mehrere Züge
vorauszudenken, ist für einen Menschen schwierig. Es war unerwartet
einfach, Computer zu programmieren, die dies können. Schachcomputer
schlagen inzwischen die besten menschlichen Spieler. Praktische Aufgaben,
insbesondere solche, die mit sensomotorischen Fähigkeiten zusammenhän‐
gen, also Aufgaben, die der Mensch mühelos bewältigt, haben sich als

392 Schlögl-Flierl 2016: 39.
393 Virt 2007: 43.
394 Pinker 2007: 190.

5.2 Ethik jenseits von Prinzipien und Normen

109
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


sehr schwierig erwiesen.»395 Auch wenn die Ethik für den Menschen nicht
einfach ist, verfügt er dennoch über Moralfähigkeit und ist daher in der
Lage, ethische Herausforderungen zu bewältigen. Eine angepasste Version
des Moravec-Paradoxons kann den Hauptpunkt der Komplexität der Ethik
hervorheben: Die unlösbaren Probleme sind für datenbasierte Systeme
lösbar, und die lösbaren Probleme (Ethik) sind für datenbasierte Systeme
unlösbar. Der Mensch ist und bleibt daher in der Verantwortung, sich
nicht in der Illusion ethischer datenbasierter Systeme zu verlieren, sondern
datenbasierte Systeme mit Ethik zu schaffen, zu gestalten, zu produzieren
und zu nutzen.

395 Agar 2016: 76.
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6 Instrumente für die ethische Bewertung

6.1 Einführung

Die ethische Analyse, Prüfung und Bewertung der digitalen Transformati‐
on und datenbasierter Systeme unter ethischen Gesichtspunkten erfordert
ethische Prinzipien und Normen als Orientierungshilfe. Es gibt Forderun‐
gen, von einer Tabula rasa auszugehen und neue ethische Prinzipien und
Normen für ein neues digitales Zeitalter der Menschheit zu schaffen oder
die bestehenden ethischen Prinzipien und Normen aufgrund der technolo‐
giebasierten Veränderungen zu überdenken.396 Die in diesem Buch vorge‐
schlagene Methode besteht darin, dass wir das Rad nicht neu erfinden
müssen, da die bestehenden ethischen Prinzipien und Normen ihre Gül‐
tigkeit nicht allein aufgrund einer technologiebasierten Innovation verlie‐
ren. Zum Beispiel bleibt der Mensch Träger:in der Menschenwürde, auch
wenn datenbasierte Systeme geschaffen werden. Darüber hinaus sollten
ethische Prinzipien und Normen, die über Jahrhunderte mühsam erkämpft
wurden, nicht einfach durch die digitale Transformation und datenbasierte
Systeme ausgelöscht werden, sondern vielmehr die Digitalisierung, Auto‐
matisierung, Maschinisierung, Robotisierung und datenbasierte Systeme
informieren und beeinflussen sowie mit ihnen interagieren (siehe oben
Kapitel 2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie). Im Rahmen
dieser Interaktion ist eine Anpassung der Durchsetzung bestehender ethi‐
scher Prinzipien und Normen erforderlich – wie oben in Unterkapitel 5.2
Ethik jenseits von Prinzipien und Normen ausgeführt –, um die ethischen
Prinzipien und Normen, vor allem aber deren Umsetzung und Realisierung
im Zuge der digitalen Transformation und des Einsatzes datenbasierter
Systeme zu erhalten.

Im Folgenden werden ethische Prinzipien, die der ethischen Bewertung
der Digitalisierung, Automatisierung, Maschinisierung, Robotisierung und
datenbasierter Systeme dienen, diskutiert und begründet. Wegen ihres Uni‐
versalitätsanspruchs als Teil der Ethik müssen sie das Prinzip der Verallge‐
meinerbarkeit erfüllen, indem sie rationale und plausible Argumente – «gu‐
te Gründe» – vorlegen. «Gute Gründe» bedeutet, dass es denkbar sein

396 Vgl. Bynum 2004; Floridi / Sanders 2004b; Moor 1985; Sullins 2010; Tavani 2004.
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muss, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie
in ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines Denkmodells
und nicht innerhalb eines realen weltweiten Referendums – aus ethischen
Gründen zustimmen würden.

Das Naturrecht als ethisches Instrument wird nicht angewandt, weil es
dieses Kriterium nicht erfüllen würde und in sich die Gefahr eines natura‐
listischen Fehlschlusses birgt.

Auch ein diskursethischer Ansatz wird nicht verfolgt, da er das Risiko
kennt, Menschen zu diskriminieren, die nicht an einem Diskurs teilnehmen
können (z. B. Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung usw.).

Aus praktischer und pragmatischer Sicht würde ein utilitaristischer An‐
satz gut zu den wirtschaftlichen Überlegungen und dem Streben nach
Effizienz passen, das in erster Linie die digitale Transformation und da‐
tenbasierte Systeme vorantreibt, die sich auf das Prinzip des Nutzens kon‐
zentrieren. «Unter dem Nützlichkeitsprinzip versteht man den Grundsatz,
der jede Handlung nach der Tendenz billigt oder missbilligt, die sie zu
haben scheint, um das Glück desjenigen zu vermehren oder zu vermindern,
dessen Interesse in Frage steht: oder, was dasselbe ist, mit anderen Worten,
um dieses Glück zu fördern oder ihm entgegenzuwirken.»397 Aus ethischer
Sicht stehen dem Nützlichkeitsprinzip folgende Gegenargumente entgegen,
die seine Fähigkeit, ethische Orientierung für die digitale Transformation
und die Nutzung datenbasierter Systeme zu geben, schwächen. Es stellt sich
die Frage, ob der hedonistische Begriff des «Glücks» der Aufgabe gerecht
werden kann, die digitale Transformation und datenbasierte Systeme mit
ihren fundamentalen Auswirkungen auf die Menschheit und den Plane‐
ten Erde ethisch zu steuern. (Es muss jedoch eingeräumt werden, dass
dieses Problem angepasst werden kann, um «Leiden und seine Abwesen‐
heit» als einen Weg zur Anwendung des Konzepts der «Nützlichkeit» in
diesem Bereich zu nutzen, was bei den folgenden Punkten nicht der Fall
ist.) Zudem ist ein utilitaristischer Ansatz nicht in der Lage, als ethischer
Bezugspunkt für die Identifizierung ethisch richtiger oder falscher Mittel
an sich zu dienen, die oben als Teile der Realität diskutiert wurden, die
ethisch analysiert werden müssen. Darüber hinaus erweist sich die rein
empirisch zugängliche Anthropologie als zu eng, um die Auswirkungen
der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme auf das Selbst‐
verständnis des Menschen aus ethischer Perspektive zu untersuchen. Des
Weiteren kennt ein utilitaristischer Ansatz die Grenze, dass «Glück» nicht

397 Bentham 2007: 1.

6 Instrumente für die ethische Bewertung

112
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


immer quantifizierbar ist, weil die menschliche Existenz eine viel komple‐
xere Realität bildet. Ausserdem ist ein utilitaristischer Ansatz nicht in der
Lage, mit der oben dargelegten Komplexität der Ethik umzugehen: Ein
Nutzen ist nicht immer allgemein bestimmbar. Weiters ist der Utilitarismus
der Aufgabe nicht gewachsen, da er nicht robust und umfassend genug
ist, um zu bestimmen, was richtiges Handeln für diese Art von Fällen
bedeuten würde. Auch die besondere Konzentration des Utilitarismus auf
die Quantifizierung ist irreführend, da viele wichtige Faktoren die Antwort
auf die Frage, nämlich «Was ist richtiges Handeln unter den Umständen
X?» nicht quantifizierbar oder zumindest nicht auf einfache Weise quan‐
tifizierbar sind. Gleichzeitig birgt die Anwendung eines utilitaristischen
Ansatzes bei der ethischen Bewertung der digitalen Transformation und
datenbasierter Systeme die Gefahr, das «Glück» einer Mehrheit auf Kosten
des «Unglücks» einer Minderheit zu fördern. Schließlich – und das ist wohl
das wichtigste Gegenargument – könnte ein utilitaristischer Ansatz für die
Irrelevanz des einzelnen Menschen stehen und die Menschenwürde aller
Menschen missachten.

Die ethischen Prinzipien «Gerechtigkeit», «Verantwortung» und «Men‐
schenrechte», die im Folgenden für die ethische Bewertung vorgeschlagen
werden, sind natürlich nicht die einzigen ethischen Prinzipien, die bei der
Suche nach ethischen Leitlinien für den Umgang mit der digitalen Trans‐
formation und datenbasierten Systemen hilfreich sein könnten. Natürlich
stellen sie keine erschöpfende Liste dar. Diese drei ethischen Prinzipien
wurden für diese spezifische Aufgabe ausgewählt, weil ihre normative Gül‐
tigkeit ethisch begründet werden kann398 und weil sie grundlegend sind.
Darüber hinaus und speziell im Hinblick auf die Menschenrechte war man
sich während des Vorbereitungsprozesses der juristischen Menschenrechts‐
konventionen, die das politische Programm der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948399 in ein rechtsverbindliches Instrument umwan‐
delten, bewusst, dass: «Die Mitglieder der Kommission müssen die Tatsa‐
che berücksichtigen, dass ihre Arbeit die Zukunft und nicht die Vergangen‐
heit betrifft; niemand kann vorhersehen, welche Informationsmedien in
hundert Jahren eingesetzt werden»400.

398 Vgl. Kirchschläger 2013c; Kirchschläger 2014a: 54; Kirchschläger 2016e.
399 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948.
400 UN 1950.
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6.2 Das Prinzip der Verantwortung401

6.2.1 Einführung

Der Begriff «Verantwortung» wird heute nicht nur in Politik und Wirt‐
schaft häufig verwendet, sondern ist auch im normativen Diskurs zen‐
tral. Auffällig ist, dass Verantwortung im politischen und wirtschaftli‐
chen Diskurs im Sinne von «Zuständigkeit» verwendet wird. Erstens be‐
inhaltet «Zuständigkeit» einen Träger von Zuständigkeit. Zweitens beinhal‐
tet «Zuständigkeit» eine genaue Definition des Objekts oder der Situation,
für die man zuständig ist. Drittens ist der zeitliche Rahmen der Zuständig‐
keit klar definiert und begrenzt. Betrachtet man die Verwendung dieses
Begriffs, so drängt sich der Verdacht auf, dass ihm mindestens drei relevan‐
te Elemente des Begriffs Verantwortung fehlen: das Merkmal der Fürsorge,
die zeitliche Definition der Fürsorge als ständige Pflege und die ethische
Verpflichtung, die zur Verantwortung gehört.

Ausgehend von diesem Verdacht hinsichtlich der gegenwärtigen Verwen‐
dung des Begriffs «Verantwortung» wird der Begriff «Verantwortung» aus
einer ethischen Perspektive untersucht.

6.2.2 Kurzer Abriss der historischen Entwicklung des Begriffs
Verantwortung

Die Verwendung des Begriffs «Verantwortung» ist im Deutschen als Verb
im 12. Jahrhundert und als Substantiv in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun‐
derts nachweisbar.402 Der Begriff «Verantwortung» wird verwendet, wenn
jemand eine Entscheidung oder eine Handlung vor einem Richter erklärt
oder rechtfertigt. Dieses Gericht kann irdisch oder himmlisch sein. Von
diesem ursprünglichen Sitz im Leben, der einen juristischen Charakter hat,
wird auch deutlich, wie die Grundlage, von der sich «Verantwortung» ab‐
leitet, nämlich «eine Antwort geben», einzuordnen ist und zum Begriff der
Verantwortung führt. Menschen verantworten sich vor Gott und/oder dem
Gericht für ihre Entscheidungen und Handlungen. Der Begriff der Verant‐
wortung bezieht sich auf die Notwendigkeit, diesen Instanzen bezogen
auf das eigene Handeln Antwort zu geben. Der Begriff der Verantwortung

401 Vgl. Kirchschläger 2014a.
402 Vgl. Grimm / Grimm 1956: Sp. 79-82.
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erweist sich also von vornherein als Beziehungsbegriff, weil er nur in Bezie‐
hungen gedacht werden kann – in diesem Fall in der Beziehung zwischen
einer Person, die vor einem Gericht oder vor Gott normativ Verantwortung
übernimmt, und dem Gericht oder Gott, dem gegenüber sie normativ
antwortet (d.h. Verantwortung im Sinne von Rechenschaft übernimmt).

Im 18. Jahrhundert beginnt der Siegeszug der Emanzipation, die auch mit
Verantwortung zu tun hat. «Die Emanzipation der Bürger im 18. Jahrhun‐
dert, die der Juden und der Arbeiter im 19., die der Frauen und der Schwar‐
zen im 20. und der Homosexuellen und der diversen Minderheiten im 21.
Jahrhundert verbindet ein Anspruch auf Mündigkeit im politischen wie im
privaten Bereich. Daraus resultiert die Freiheit, die eigene Lebensform zu
wählen und diese nach den eigenen Vorstellungen auszugestalten.»403

Rückblickend  lässt  sich  auch  feststellen,  dass  die  Verwendung  dieses
Begriffs im 19. Jahrhundert an Intensität gewinnt.404 Ein Grund dafür ist, dass
der Begriff Verantwortung den Begriff Pflicht ablöst. Dies ist darauf zurück‐
zuführen, dass sich mit «,Pflicht’ – sofern sie in einem konkret materialethi‐
schen Sinne und nicht als moralische Bindung an Sittlichkeit (Kant) über‐
haupt  verstanden  wird  –  […]  die  Vorstellung  eines  fest  umschriebenen
Aufgaben-  und  Funktionsfeldes,  von  verbindlichen  und  überschaubaren
Aufgaben (Verpflichtungen), die gegenüber der eigenen Person (und ihres
letzten Grundes) bestehen oder mit der spezifischen Position einer Person in
einer Gruppe oder Gesellschaft gegeben sind. Dies setzt mehr oder weniger
klare Situationsdefinitionen voraus,  auf die die Pflichten leicht appliziert
werden können. Doch die Dynamisierung der Sachbereiche und die sehr oft
mehrschichtige Problembereiche können selten noch durch die Festlegung
von eindeutigen,  klar  abgrenzenden Pflichten  erfasst  und im Sinne  von
eindeutigen Zuständigkeitsbereichen umschrieben werden.»405 Verantwor‐
tung ist ein offener und weniger greifbarer Begriff, der dem «weitaus an‐
spruchsvolleren gesellschaftlichen Komplexitätsgrad»406 gerecht werden soll.
Diese Komplexität setzt sich zusammen aus der unübersichtlichen Verursa‐
chung menschlicher Entscheidungen oder Handlungen und ihrer Folgen in
industriellen  und  postindustriellen  Kontexten,  der  Anonymisierung  von
Subjekten und Objekten von Entscheidungen und Handlungen sowie der
menschlichen Anerkennung und generellen Infragestellung von Institutio‐

403 Schönherr-Mann 2010: 7-8.
404 Vgl. Heidbrink 2003.
405 Holderegger 2006: 396.
406 Korff / Wilhelms 2001: Spalte 598.
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nen, die auf dem begrenzten Selbstbewusstsein der Menschen beruhen. «Im
Zeichen der Technologie aber hat es die Ethik mit Handlungen zu tun […], die
eine beispiellose  kausale  Reichweite  in die  Zukunft  haben,  begleitet  von
einem Vorwissen, das ebenfalls, wie immer unvollständig, über alles ehema‐
lige weit hinausgeht. All dies rückt Verantwortung ins Zentrum der Ethik»407.
Das oben erwähnte Selbstbewusstsein führt einerseits dazu, dass der Mensch
es  auf  sich  nimmt,  das  Geschehen zu  lenken,  trotz  der  komplexen und
unübersichtlichen Ausgangslage. Dies wird durch den Begriff der «Verant‐
wortung» ausgedrückt. «Bei einer Diskussion über die Zukunft der Mensch‐
heit geht es darum, wie sich die wichtigen Grundzüge der conditio humana
auf Dauer verändern oder konstant bleiben können.»408

Zum anderen soll der Begriff Verantwortung darauf hinweisen, dass
jemand Verantwortung für die Folgen industrieller und postindustrieller
Zusammenhänge übernehmen muss, die sich vor allem in den Spuren
massiver Eingriffe des Menschen in die Natur manifestieren und nicht
mehr als Ergebnisse natürlicher Prozesse angesehen werden können. Das
bedeutet zunächst eine Verengung des Begriffs durch Öffnung und Erweite‐
rung auf «Zuständigkeit», die die Bewältigung von «Handlungssituationen,
die zunehmend schwieriger vorausdefinierbar und schwieriger abwägbar
geworden sind, aber dennoch unaufgebbar in den Zuständigkeitsbereich
der Handelnden gehören»409, meint. Auch wenn es anspruchsvoll ist und
eine Herausforderung bleibt, einen kausalen Zusammenhang z.B. zu Welt‐
hunger, Armut, Umweltzerstörung, Klimazerstörung usw. herzustellen, ist
jemand dafür verantwortlich und muss die Schuld auf sich nehmen.

Das bedeutet aber zweitens auch, dass sich in der Abgrenzung zum
Naturgeschehen ein Träger von Verantwortung herauskristallisiert, der ein
entscheidendes und handelndes Subjekt ist, das Freiheit hat. Denn nur
mit Freiheit kann das Verantwortungssubjekt die Verantwortung für etwas
übernehmen. Dieser Zusammenhang geht auf Aristoteles zurück, der zwi‐
schen «freiwillig» und «unfreiwillig» unterscheidet und Freiwilligkeit als
Voraussetzung für eine zu kritisierende Handlung nennt.410

Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass das Subjekt der Verantwortung mo‐
ralisch fähig sein muss. So wird erst nach 1850 der Verwendungsbereich des
Begriffs «Verantwortung» um den Begriff der moralischen Zuständigkeit

407 Jonas 1985: 8-9.
408 Bostrom 2009: 186.
409 Holderegger 2006: 396.
410 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik: V, 15.
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erweitert, was Freiheit und moralische Befähigung des Subjekts der Verant‐
wortung impliziert. «Verantwortung ist eine allgemeine Notwendigkeit im
Leben des Menschen als sittlichen, aus Einsicht und Freiheit handelnden
und an die Pflicht gebundenen Wesens.»411 Die Ideen der Autonomie und
der Person trugen zu dieser Entwicklung bei. John Lockes Verständnis
der Person als Zurechnungssubjekt412 und Immanuel Kants Definition der
Person als «Subjekt, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind»413,
legten den Grundstein für ein Verständnis, das den Begriff der Verantwor‐
tung mehr und mehr in den Mittelpunkt rückte. Sie verdeutlichen auch den
engen Zusammenhang zwischen Autonomie, Person und Verantwortung.

Jean-Paul Sartre schließlich unterstreicht diese enge Verbindung, indem
er anerkennt, «dass der Mensch, der verurteilt ist, frei zu sein, das ganze
Gewicht der Welt auf seinen Schultern trägt: er ist, was seine Seinsweise
betrifft, verantwortlich für die Welt und für sich selbst.»414 Für Sartre
bedeutet Verantwortung, im Zentrum des «Bewusstseins, der unbestreitba‐
re Urheber eines Ereignisses oder eines Gegenstandes (zu) sein.»415 Nach
Sartre muss der Mensch akzeptieren, dass er das Subjekt der Verantwor‐
tung ist.

Wenn man sich mit der Entwicklung des Begriffs Verantwortung aus
heutiger Sicht befasst, wird deutlich, dass bestimmte Elemente der heu‐
tigen Verwendung des Begriffs «Verantwortung» wiederentdeckt werden
können. Auf einer formalen Ebene geht es bei Verantwortung um die Bezie‐
hung zwischen einem Subjekt und einem Objekt, die auf einem Maßstab
vor einer Instanz beruht.

Die oben genannten Gedanken Sartres werden insofern radikalisiert,
als der Mensch in dem oben eingeführten, als Zuständigkeit verstandenen
Verantwortungsbegriff häufig Subjekt der Verantwortung ist, ohne zugleich
Subjekt des Handelns zu sein. Während aus der Perspektive der Pflicht der
Mensch nur dann pflichtgebunden ist, wenn das Pflichtsubjekt mit dem
entscheidenden und handelnden Subjekt identisch ist, lässt Verantwortung
im Sinne von Zuständigkeit auch zu, dass jemand Träger:in von Verant‐
wortung ist, unabhängig davon, ob er oder sie auch das entscheidende
und handelnde Subjekt ist. So kann sich z.B. ein Finanzminister als Verant‐

411 Der Grosse Herder 1935.
412 Vgl. Locke 2006: 435-436. Vgl. auch Trotter Cockburn 1702.
413 Kant 1997: 223.
414 Sartre 1943: 696.
415 Sartre 1943: 696.
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wortlicher für eine Finanzkrise erweisen und muss zurücktreten, obwohl
er höchstwahrscheinlich nicht das entscheidende und handelnde Subjekt
für die gesamte Finanzkrise in ihrer Komplexität war. Vielmehr stellen
sich in einer so genannten «Risikogesellschaft», die sich durch eine «Viel‐
dimensionalität […] interagierenden Folgen zwangsläufig mit immer neu
zu bewältigenden Unsicherheiten»416 auszeichnet, tatsächlich strukturelle
Fragen, die jedoch individuell als Verantwortung zugewiesen werden.

Die moderne Säkularisierung führte schließlich zu folgenden Verände‐
rungen im Verständnis von Verantwortung: «An die Stelle Gottes als Ver‐
antwortungsinstanz tritt die Gesamtheit aller vernünftigen Wesen in Ge‐
genwart und Zukunft und ggf. auch die außermenschliche Natur, der
Verantwortungsbereich wird um die Menge aller neuen Technologien er‐
weitert, zumal um jene, bei denen eine grundsätzliche Nichtvorhersehbar‐
keit ihrer Folgen dem Menschen bewußt ist, was eng mit der grundsätzli‐
chen Veränderung des Verantwortungssubjekts zusammenhängt, das ganz
offenkundig sowohl seine Begrenzung auf das Individuum als auch seine
Einschränkung auf jene Handlungen, für die es selbst in bewusstem Sinne
steuernd verantwortlich war, aufgeben muß.»417

Neben seinem konzeptionellen Ursprung im theologischen, philosophi‐
schen und juristischen Diskurs führt seine Bedeutung zu einer Analyse des
Verantwortungsprinzips aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
(z. B. der Soziologie)418.

6.2.3 Acht Dimensionen der Verantwortung

Wenn Verantwortung als Zuständigkeit verstanden wird, besteht die Ge‐
fahr, dass Verantwortung nur und ausschließlich individuell und retrospek‐
tiv verstanden wird und sich nur auf die Zurechnung von Ergebnissen und
Wirkungen an jemanden konzentriert. Diese Gefahr gilt es zu überwinden,
zum einen mit einem Verständnis von Verantwortung, das die Perspektive
in den Vordergrund stellt und dafür Sorge trägt, dass Entscheidungs- und
Handlungskompetenzen so verteilt werden, dass die heutige Welt und die

416 Korff / Wilhelms 2001: Sp. 599.
417 Zimmerli 1993: 105.
418 Vgl. Arnaldi / Bianchi 2016.
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Umwelt heute und in Zukunft nicht unter dem aktuellen Handeln und
Nichthandeln leiden müssen.419

Andererseits muss neben der individuellen Verantwortung auch die Ver‐
antwortung für strukturelle und institutionelle Fragen in den Mittelpunkt
rücken. So muss beispielsweise die lückenhafte soziale Absicherung, die
zu Ungerechtigkeiten führt, als strukturelles Problem verantwortungsvoll
angegangen werden. Darüber hinaus ist z.B. die Globalisierung nach wie
vor der Schlüssel zum Erfolg für einige Länder dieser Welt, aber nicht für
alle. Im Rahmen der Globalisierung lag der Schwerpunkt auf Wachstum
und der Schaffung von Wohlstand. Doch in der Praxis und überraschen‐
derweise auch in der Theorie wurde die Frage der Verteilung vernachläs‐
sigt.420 Einige Länder sind nach wie vor von den positiven Auswirkungen
der Globalisierung ausgeschlossen, sei es durch eigenes Verschulden (z.B.
mangelnde politische Stabilität, Korruption) oder durch unfaires Verhalten
ihrer Globalisierungspartner (z.B. Schutzzölle, Protektionismus). Während
einige Länder in den Jahren der zunehmenden Globalisierung große wirt‐
schaftliche Sprünge gemacht haben, stagnieren andere Länder oder fallen
zurück, weil sie vom globalen Spielfeld ausgeschlossen sind oder nur unter
schlechteren Bedingungen am wirtschaftlichen und politischen Wettbewerb
teilnehmen dürfen. Die Folgen sind Armut, Krieg und Terrorismus. Dies
deckt sich mit der Forderung von Karl-Otto Apel nach einer «solidarischen
Verantwortung der Menschheit»421.

Thomas Pogge beispielsweise fordert die Übernahme von Verantwortung
für institutionelle Fragen im Hinblick auf die Durchsetzung der Menschen‐
rechte. Er fordert, Institutionen und «Institutionssysteme, und auch unser
globales Institutionssystem […] im Hinblick auf ihren relative Beitrag zur Er‐
füllung der Menschenrechte zu bewerten und zu reformieren.»422 Ausgangs‐
punkt seiner Überlegungen ist die Charakterisierung der relevanten Fragen
als institutionelle Herausforderungen, weil «die Erfüllung der Menschen‐
rechte signifikant von der Struktur nationaler und globaler Grundordnungen
abhängt und […] solche Ordnungen sich im Hinblick auf diesen Zweck
intelligent (um-)strukturieren liessen.»423 Natürlich sind auch Personen und
Regierungen in Regionen mit Menschenrechtsdefiziten für institutionelle

419 Vgl. Jonas 1985.
420 Vgl. Enderle 2002: 21.
421 Apel 1988: 15.
422 Pogge 1999: 379, Hervorhebung im Text.
423 Pogge 1999: 379, Hervorhebung im Text.
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Fragen verantwortlich. Pogge weist aber zu Recht darauf hin, dass die Re‐
gierungen und Bürger reicherer Staaten aufgrund ihrer Macht noch mehr
Verantwortung dafür tragen, dass die gegenwärtige Weltordnung, in der
die Menschenrechte die Rechte einer Minderheit sind, in eine Ordnung
umgewandelt wird, in der die Menschenrechte wirklich allen Menschen zu‐
gänglich sind. Mit dem Verweis auf Artikel 28 weist Pogge den Standpunkt
zurück, dass Menschenrechtsverletzungen, die von Menschen in anderen
Staaten begangen werden, keine direkten normativen Auswirkungen auf
uns haben.424

Die Ansätze einer «kollektiven Verantwortung»425 und einer «Verant‐
wortung des Systems»426 gehen in eine ähnliche Richtung.

In einer in ihrer ethischen Tiefe reflektierten Verantwortung und insbe‐
sondere im Hinblick auf die kontinuierlichen Entwicklungen des begriff‐
lichen Verständnisses von Verantwortung in Bezug auf Struktur, Instituti‐
on, Kollektiv und System sind die impliziten Verantwortungsbeziehungen
zu klären. Auch bedarf es einer Begründung, wer das Subjekt der Verant‐
wortung ist und warum, wer oder was das Objekt der Verantwortung
bedeutet und warum, in welchem Umfang und warum, in welcher Form
und warum, in welcher Intensität und warum, vor welcher Instanz und
mit welchem Maßstab diese Verantwortung gemessen wird und warum.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass die drängenden Herausforderungen
und Probleme und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten durch
einen offenen und nicht greifbaren Verantwortungsbegriff überdeckt wer‐
den. Die Begründung, wer das Subjekt der Verantwortung und wer oder
was das Objekt der Verantwortung ist, sowie vor welcher Instanz und mit
welchem Maßstab diese Verantwortung gemessen wird, ist nicht einfach.
Es «erscheint […] äusserst schwierig, eine intersubjektiv gültige normative
Basis rational begründen zu können, an der sich eine gebieterisch eingefor‐
derte verantwortliche Grundeinstellung ausrichten und legitimieren könn‐
te.»427

Bevor der Versuch unternommen werden soll, wie eine Bestimmung und
Begründung der in Verantwortung enthaltenen Relationen erfolgen kann,
muss man zunächst versuchen zu definieren, was „Verantwortung“ bedeu‐
tet. Verantwortung ist ein moralisches Entscheidungs- und Handlungsprin‐

424 Vgl. Pogge 1999: 394, Hervorhebung im Text.
425 Vgl. Wolf 1993.
426 Vgl. Bühl 1998.
427 Holderegger 2006: 395.
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zip, das die Beziehung zwischen einem Subjekt einer Entscheidung und
Handlung in einer bestimmten Form (einstellig, zweistellig, dreistellig)
bzw. einem davon betroffenen Menschen oder den Folgen der Entschei‐
dung und Handlung innerhalb eines bestimmten Umfanges (alleinige
oder geteilte Verantwortung; Intensität; Verantwortungsbereich), auf eine
gewisse Art (Zuständigkeit; Rechenschaftsverantwortung; Haftungsverant‐
wortung; retrospektive Folgenverantwortung; prospektive Fürsorge- oder
Präventionsverantwortung)428 unter Bezugnahme auf einen Maßstab vor
einer beurteilenden Instanz umfasst.

Basierend auf den Relationen, die Verantwortung in sich birgt, ist Ver‐
antwortung in eine achtdimensionale Matrix – Dimension Verantwortungs‐
subjekt, Dimension Verantwortungsform, Dimension Verantwortungsob‐
jekt, Dimension Verantwortungsumfang, Dimension Verantwortungsart,
Dimension Verantwortungsumfang, Dimension Maßstab der Verantwor‐
tung und Dimension bewertende Instanz – zu integrieren. Die einzelnen
Dimensionen der Verantwortung können unterschiedlich bestimmt und
miteinander kombiniert werden, so dass sich aufgrund des relationalen
Charakters der Verantwortung verschiedene Ausprägungen der Verant-
wortung ergeben.

In der Dimension des Verantwortungssubjekts sind Individuen, Kollek‐
tive wie Staaten, religiöse, kulturelle, traditionelle oder weltanschauliche
Gemeinschaften, Unternehmen, Organisationen, Institutionen (d.h. «ein
organisiertes Kollektiv»429) Subjekte der Verantwortung. Auf den ersten
Blick könnten auch «zufällige oder latente Gruppen»430 als Subjekte der
Verantwortung wahrgenommen werden. Die Tatsache, dass sie «keine in‐
nere Struktur und keine gemeinsamen Ziele und Normen»431 haben, führt
dazu, dass eine Beziehung zu anderen Dimensionen nicht definiert werden
kann. Sie können daher nicht als Verantwortungssubjekte dienen, weil
sonst die oben erwähnte Verschleierung von dringendem Handlungsbedarf
und drängenden Herausforderungen durch unklare Verantwortlichkeiten
verursacht wird. Bei «zufälligen oder latenten Gruppen» müssen die Sub‐
jekte der Verantwortung innerhalb der Gruppe sorgfältig zurückverfolgt
und bestimmt werden, um eine solche Verschleierung zu vermeiden.

428 Vgl. Holderegger 2006: 398-399; Bayertz 2010: 2862.
429 Vgl. Bayertz 2010: 2861-2862.
430 Vgl. Bayertz 2010: 2862.
431 Bayertz 2010: 2862.
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Die «Verantwortungsorientierung»432 ergibt sich aus dem Subjekt der
Verantwortung. Der entscheidende Filter für die Definition der Dimension
des Verantwortungssubjekts ist die Tatsache, dass Verantwortung, wie oben
ausgeführt, Freiheit voraussetzt. Nur Lebewesen, die frei sind, können
Subjekte der Verantwortung werden. «Verantwortung und Freiheit sind
einander korrespondierende Begriffe. Verantwortung setzt sachlich – nicht
zeitlich – Freiheit voraus, wie Freiheit nur in der Verantwortung bestehen
kann. Verantwortung ist die in der Bindung an Gott und den Nächsten
allein gegebene Freiheit des Menschen.»433.

Neben der Grundfunktion der Freiheit für die Verantwortung und der
daraus resultierenden entscheidenden Wirkung auf die Bestimmung des
Subjekts der Verantwortungsdimension prägt die Verantwortung auch die
Freiheit: «Die Freiheit des Menschen ist eine ,bezügliche’ und hat sich im
Blick auf das ihm vorgegebene Geschehen in seinem Tun und Lassen zu
vermitteln. Die Verantwortung ist dann gleichsam jene Instanz, welche
in der Spannung interveniert, die zwischen persönlicher Freiheit und Vor‐
gegebenem und Aufgetragenem immer vorhanden ist.»434 Verantwortung,
insbesondere ein «umfassender, fürsorglicher Charakterzug der Verantwor‐
tung»435, ermöglicht es der Freiheit, über den Selbstbezug hinaus in einen
gesellschaftlichen Bezug zu wachsen. «Freiheit erhält damit einen ‚vorsorg‐
lichen’ Charakter, denn man signalisiert die Bereitschaft, mit Aufgaben,
Mandaten, Verpflichtungen usw., die einem zugewachsen oder übertragen
wurden oder die man sich angeeignet hat, schöpferisch umzugehen, und
zwar im Hinblick auf das Leben anderer. Die Verantwortung bricht die in‐
dividualistische und auf eigene Bedürfnisse konzentrierte Freiheit auf und
bindet sie ein in soziale Gefüge, in gemeinsame Aufgaben und Ziele.»436

Diese gesellschaftliche Einbettung von Freiheit durch Verantwortung
wird dadurch verstärkt, dass nach Julian Nida-Ruemelin und in Anlehnung
an Immanuel Kant auch die Rationalität die Trias von Freiheit, Rationalität
und Verantwortung vervollständigt.437 «Rationalität äußert sich in einer
Lebensform, die die Vielfalt der Gründe in kohärenter Weise integriert.
Sofern wir uns von Gründen leiten lassen, ist unsere Lebensform nicht

432 Holderegger 2006: 400.
433 Bonhöffer 1992: 283.
434 Holderegger 2006: 400.
435 Holderegger 2006: 400.
436 Holderegger 2006: 401.
437 Vgl. Nida-Rümelin 2011: 14-18.
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lediglich das Ergebnis naturwissenschaftlich beschreibbarer Prozesse, wir
verfügen über ein gewisses Maß an Freiheit. Andere halten uns für unsere
Lebensform, unser Handeln, Urteilen und Fühlen, in den Grenzen für
verantwortlich, in denen Gründe wirksam sind. Dort, wo Gründe keine
Rolle mehr spielen, dort, wo natürliche Tatsachen und Gesetze unser Ver‐
halten bestimmen, gelten wir nicht mehr als verantwortlich.»438 Einerseits
beschränkt die Rationalität als Voraussetzung der Verantwortung die Ver‐
antwortung darauf, dass sie in Fällen, in denen das vermeintliche Subjekt
der Verantwortung nicht frei entscheiden und handeln kann und in denen
die Vernunft irrelevant ist, nicht in ein Verhältnis zur Verantwortung mit
dem vermeintlichen Subjekt der Verantwortung gebracht werden kann.
Andererseits fordert das Begründungserfordernis Verantwortung und Frei‐
heit in der Weise heraus, dass Verantwortung nicht nur als individuelle
Verantwortung bzw. Freiheit in ihrem reinen Selbstbezug, sondern auch als
fürsorgliche Verantwortung bzw. Freiheit in ihrem sozialen Bezug erkannt
werden kann.

Was zu Freiheit und Rationalität und der Trias Freiheit, Rationalität und
Verantwortung auf individueller Ebene gesagt wurde, lässt sich auch auf
die anderen oben genannten möglichen Subjekte in der Dimension des
Subjekts der Verantwortung übertragen, wenn z.B. besondere Interessen
von Institutionen berücksichtigt werden.

Diese Trias aus Freiheit, Rationalität und Verantwortung hat einen direk‐
ten Einfluss auf die Dimension Subjekt der Verantwortung, indem er die
Definition der Dimension Subjekt der Verantwortung prägt. Sie hat aber
auch einen Einfluss auf die anderen Dimensionen.

Die Dimension Form der Verantwortung beinhaltet die Anzahl der Zif‐
fern, mit denen Verantwortung verstanden werden kann, z.B. einstellig
(«Ich bin verantwortlich»), zweistellig («Ich bin für meine Handlungen
verantwortlich»), dreistellig («Ich bin für meine Handlungen dir gegenüber
verantwortlich»), usw. In Bezug auf die Möglichkeit einer einstelligen Form
der Verantwortung kann man Julian Nida-Ruemelin zustimmen, «dass das
normative Sollen in dem Sinne unbedingt ist, als es kein Sollen gegenüber
einer befehls- oder normgebenden Instanz ist und dass dieses normative
Sollen vollkommen verständlich und in unserer lebensweltlichen Praxis tief
verankert ist.»439

438 Nida-Rümelin 2011: 17, Hervorhebung im Text.
439 Nida-Rümelin 2011: 24.
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Die Art und Weise, wie die Dimension «Verantwortungsform» bestimmt
wird, hat unmittelbare Auswirkungen auf alle Dimensionen, mit Ausnah‐
me der Dimension «Veranwortungsobjekt», da das Verantwortungsobjekt
bestimmt werden muss, um in die logische Struktur der Dimension «Ver‐
antwortungsform» zu passen.

Die Dimension «Verantwortungsobjekt» beschreibt, für wen oder wo‐
für die Verantwortung getragen wird. Individuen und die oben genann‐
ten Kollektive, «Handlungen»440, «Überzeugungen»441, «Einstellungen»442,
Folgen, Wirkungen und Ergebnisse von Entscheidungen und Handlungen
sowie Gegenstände sind in der Dimension «Verantwortungsobjekt» zu ver‐
orten.

Insbesondere in der Dimension des Verantwortungsobjekts kann die
Interdependenz der der Matrix zugrunde liegenden Verantwortungsdimen‐
sionen aufgezeigt werden. Will man beispielsweise das Verhältnis zwischen
der Dimension des Verantwortungsobjekts und der Dimension der Verant‐
wortungsart (s. u.) analysieren, so sind im Falle der retrospektiven Fol‐
genverantwortung als Verantwortungsart eher die Folgen, Wirkungen und
Ergebnisse von Entscheidungen und Handlungen die Verantwortungsob‐
jekte. Bei der Betrachtung der prospektiven Fürsorge- oder Präventions‐
verantwortung sollten in erster Linie Individuen, Kollektive und Objekte
betrachtet werden. Bei der genaueren Bestimmung z.B. der oben genannten
potentiellen Verantwortungsobjekte – Individuen, Kollektive und Objekte
– hat die Dimension des Verantwortungsvolumens einen entscheidenden
Einfluss, weil sie die Bestimmung des Verantwortungsobjekts definiert, ob
man das Verantwortungsvolumen global, intergenerationell etc. versteht.

Die Dimension des Verantwortungsumfangs legt in zweierlei Hinsicht
fest, wie weit die Verantwortung reicht: erstens, ob das Subjekt der Verant‐
wortung diese Verantwortung mit einem anderen Subjekt der Verantwor‐
tung teilt oder sie allein trägt; zweitens, ob die Verantwortung, die das
Subjekt der Verantwortung trägt, eine ethische, moralische und rechtliche,
eine moralische und politische oder eine moralische, rechtliche und politi‐
sche Verantwortung ist, was die Intensität der Verantwortung bestimmt.

Die Dimension des Verantwortungsvolumens wirft die Frage auf, ob
der Verantwortungsbereich als lokal, regional, international, global, aktuell
oder generationenübergreifend definiert wird.

440 Vgl. Nida-Rümelin 2011: 19-33.
441 Vgl. Nida-Rümelin 2011: 33-47.
442 Vgl. Nida-Rümelin 2011: 48-52.
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Die Dimension der Verantwortungsart kann im Sinne der Zuständig‐
keit «für Tun und Lassen ganz allgemein, im Speziellen für Aufgaben,
Rollen, Funktionen oder Ämter, die derselben zugerechnet werden kön‐
nen.»443 gesehen werden. Letzteres kann im Zusammenhang mit «Rechen‐
schaft» verstanden werden, wenn «man vor einer Instanz (seien es Mit‐
menschen, Gerichte, das eigene Gewissen oder Gott) Rechenschaft abzule‐
gen [hat]»444. Eine andere Art könnte die «Haftung» sein, bei der «man
für Verfehlungen oder Vernachlässigungen von Zuständigkeiten, Aufgaben,
Pflichten usw. Einzustehen [hat]»445.

Darüber hinaus ist es möglich, die Art der Verantwortung als retrospek‐
tive Verantwortung für Ergebnisse zu definieren. Dies beruht auf der Klä‐
rung der Schuldfrage in einer bestimmten Situation.

Schließlich kann die Art der Verantwortung als eine prospektive Verant‐
wortung der Fürsorge oder der Prävention gesehen werden: Der oben
erwähnte Gedanke, die kausale Reichweite nicht auf Dinge in der Vergan‐
genheit zu beschränken, sondern auch die Gegenwart und insbesondere
die Zukunft einzubeziehen und zu berücksichtigen, wie die Entscheidungs-
und Handlungsmacht verteilt ist, führt zu einer Verantwortung der Fürsor‐
ge und der Prävention als eine Verantwortungsart, um zu verhindern, dass
die gegenwärtige Welt und die Umwelt mit den Ergebnissen des heutigen
Handelns, heute oder in der Zukunft, zu kämpfen haben.

Die Dimension des Verantwortungsmassstabs wird zur Bewertung der
Folgen, Auswirkungen und Ergebnisse von Entscheidungen und Handlun‐
gen, der Bedingungen von Personen und der Bedingungen von Gegenstän‐
den verwendet. «Die kausale Zuschreibung als solche ist normative neutral;
sie gewinnt ihre moralische Dimension erst durch einen Akt der Bewer‐
tung»446. Diese Bewertung basiert auf dem Maßstab, der durch ein System
von Werten und Normen formuliert wird.

Die Dimension Verantwortungsinstanz leitet sich aus dem rechtlichen
Hintergrund des Begriffs Verantwortung ab und zeigt, dass man sich vor
einer Instanz verantworten muss. Die Dimension Verantwortungsinstanz

443 Holderegger 2006: 398.
444 Holderegger 2006: 399.
445 Holderegger 2006: 399.
446 Bayertz 2010: 2862.
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kann das Gewissen,447 die moralische Gemeinschaft, die betroffenen Men‐
schen oder das Göttliche, Gott oder das Transzendente sein.448

Nach dem Versuch, den Begriff der «Verantwortung» zu fassen, geht
es in einem nächsten Schritt darum, die Dimensionen und Relationen
der Verantwortung zu bestimmen und zu begründen. Dabei wird bewusst
der Schwerpunkt auf eine prozedurale und nicht auf eine materielle Be‐
stimmung gelegt, da erstere der Fülle möglicher Konkretisierungen der
einzelnen Dimensionen und Relationen eher gerecht wird. Zudem ist es
angesichts dieser Fülle dennoch notwendig, von einem Verantwortungsbe‐
griff mit identischem Kern auszugehen und nicht von unterschiedlichen
Verantwortungsbegriffen.449

Die Definition und Begründung der in der Verantwortung enthalte‐
nen Dimensionen und Relationen muss den Anforderungen der Ethik
gerecht werden, nämlich der Erfüllung des Prinzips der Verallgemeiner‐
barkeit durch die Vorlage rationaler und plausibler Argumente – «guter
Gründe». «Gute Gründe» bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle
Menschen in ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vol‐
len Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht
innerhalb eines realen weltweiten Referendums – aus ethischen Gründen
zustimmen würden. Das bedeutet, dass die Begründung gegenüber den
Subjekten der Verantwortung und gegebenenfalls den Objekten der Ver‐
antwortung so erfolgen muss, dass sie für die Subjekte und Objekte der
Verantwortung akzeptabel ist, indem die verschiedenen Dimensionen der
Verantwortung – insbesondere die Dimension Maßstab und die Dimension
Instanz – berücksichtigt werden.

Der Begriff «Meta-Verantwortung»450 macht deutlich, dass der Mensch
nicht nur für die Folgen seines Handelns, sondern auch für die Folgen
seiner Theorien einzustehen hat. Die Hoffnung ist, dass mit diesem Beitrag
die Folgen dieser theoretischen Erklärungen nicht theoretisch bleiben.

447 Vgl. Kant 1997: 438.
448 Vgl. Bayertz 2010: 2863.
449 Vgl. Nida-Rümelin 2011: 14.
450 Bayertz 1995: 60.
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6.2.4 Verantwortung als ethisches Prinzip für datenbasierte Systeme

Wie oben in Unterkapitel 3.5 Verantwortung ausgeführt, kann Verantwor‐
tung nicht von Maschinen übernommen werden, weil Maschinen nicht
frei sind und daher kein Verantwortungssubjekt sein können, da Freiheit
und Rationalität notwendige Bedingungen für die Verantwortungssubjek‐
tivität sind. Auf dieser Grundlage verbleibt die Verantwortung ausschließ‐
lich beim Menschen aufgrund seiner Moralfähigkeit. Diese menschliche
Verantwortung besitzt zum einen einen langen Zeithorizont: «Wenn die
neue Natur unseres Handelns also eine neue Ethik der weitreichenden
Verantwortung verlangt, die sich mit der Reichweite unserer Macht deckt,
dann verlangt sie im Namen eben dieser Verantwortung auch eine neue Art
von Demut – eine Demut nicht wie die frühere Demut, d.h. aufgrund der
Kleinheit, sondern aufgrund der übermäßigen Größe unserer Macht, die
das Übermaß unserer Macht zu handeln über unsere Macht zu sehen und
unsere Macht zu bewerten und zu beurteilen ist.»451 Andererseits verschlägt
es einem den Atem wegen «der kritischen Verletzbarkeit der Natur durch
die technische Intervention des Menschen – eine Verletzbarkeit, die nicht
vermutet war, bevor sie sich in schon angerichtetem Schaden zu erkennen
gab. Diese Entdeckung […] verändert die ganze Vorstellung unserer selbst
als eines kausalen Faktors im weiteren System der Dinge. Sie bringt durch
die Wirkungen an den Tag, dass die Natur menschlichen Handelns sich de
facto geändert hat, und dass ein Gegenstand von gänzlich neuer Ordnung,
nicht weniger als die gesamte Biosphäre des Planeten, dem hinzugefügt
worden ist, wofür wir verantwortlich sein müssen, weil wir Macht darüber
haben.»452

Die Gültigkeit der Position, dass ausschließlich der Mensch Verantwor‐
tungssubjekt ist – z.B. auch für Handlungen datenbasierter Systeme – bleibt
auch bei Konfrontation mit den drei «Menschliche Verantwortung-Parado‐
xen datenbasierter Systeme» unangetastet. Das erste «Menschliche Verant‐
wortung-Paradoxon datenbasierter Systeme» besagt, dass die Interaktion
zwischen Menschen und datenbasierten Systemen sich zwar stark intensi‐
viert, die Verantwortung aber ausschließlich beim Menschen verbleibt und
aufgrund der intensivierten Interaktion auf der Grundlage des interaktio‐
nistischen Modells und seiner verantwortlichen prozeduralen Elemente,
verantwortlichen Wirkungen und Konsequenzen weiter wächst.

451 Sandler 2014: 45.
452 Jonas 1985: 26-27, Hervorhebung im Text.
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Das zweite «Menschliche Verantwortung-Paradoxon datenbasierter Sys‐
teme» besteht darin, dass der Mensch ausschließlich und in gleichem Maße
Träger:in der Verantwortung für datenbasierte Systeme bleibt, auch wenn
datenbasierte Systeme zunehmend automatisiert und technisch unabhängig
vom Menschen werden. Mit anderen Worten: An der Verantwortung des
Menschen für die Maschinen ändert sich nichts, obwohl sich die Maschi‐
nen von einfachen analogen Maschinen über digitale selbstlernende Syste‐
me bis hin zu datenbasierten Systemen mit Super-Performance entwickelt
haben. Das bedeutet letztlich, dass sich an der Verantwortung des Men‐
schen für die Maschinen nichts ändert, auch wenn sich die Maschinen
immer mehr vom Menschen zu entfernen scheinen. Vielmehr wächst, wie
oben in Unterkapitel 2.4 Wechselseitige Herausforderungen erläutert, die
Verantwortung453 des Menschen durch die ständig erweiterte Schaffung
einer künstlichen und technologiebasierten Welt sowie die damit verbunde‐
ne Macht und der Einfluss des Menschen sogar noch. Das zweite «Mensch‐
liche Verantwortung-Paradoxon datenbasierter Systeme» besteht also in
einer wachsenden Verantwortung für datenbasierte Systeme, die immer
weniger menschlichen Input erfordern.

Das dritte «Menschliche Verantwortung-Paradoxon datenbasierter Syste‐
me» erkennt an, dass die zunehmende Verantwortung der Menschen auf
mehreren Ebenen immer weniger den Verantwortungsträger:innen zuzu‐
schreiben ist – teils aufgrund der Komplexität der Verantwortungsbezie‐
hungen, teils aufgrund der Vielfalt der Verantwortungsträger:innen und
teils aufgrund der vermeintlich kollektiven Natur der Verantwortung.

6.3 Das Prinzip der Gerechtigkeit

6.3.1 Was ist «Gerechtigkeit»?

Gerechtigkeit kann auf unterschiedliche Weise definiert werden, z. B.
schreibt Platon, «dass jeder das Eigene und Seinige hat und tut.»454 Ulpi‐
an meint, Gerechtigkeit sei der starke und beständige Wille, jedem sein
Recht zu geben («iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique

453 Vgl. Kirchschläger 2014a.
454 Platon, Republik: 434a.
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tribuendi»455) Eine andere Möglichkeit ist die Forderung, «Gleiches grund‐
sätzlich gleich zu behandeln»456 oder mit anderen Worten: «Gerecht ist
eine Handlung, wenn sie jedem das gibt, was ihm zukommt»457. Bereits
deutlich geworden ist, dass Gerechtigkeit ein «relationaler Begriff»458 ist.

Eine andere Option geht sogar noch weiter und setzt die Gerechtigkeit in
Beziehung zur Moral im Allgemeinen: «Wenn Gerechtigkeit als moralische
Tugend betrachtet werden soll, muss sie in einem sehr weiten Sinne ver‐
standen werden, der einen Menschen charakterisiert, der keine der mora‐
lischen Regeln ungerechtfertigt verletzt. In diesem Sinne ist die Gerechtig‐
keit natürlich nicht nur eine moralische Tugend unter vielen, sondern die
Kombination aller moralischen Tugenden, die mit den moralischen Regeln
verbunden sind.»459 Dies schließt ein, dass Gerechtigkeit für das moralisch
Gute notwendig, aber nicht hinreichend ist.460 Versteht man Gerechtigkeit
im Zusammenhang mit der Moral, so wird deutlich, dass man zwischen
Gerechtigkeit als «ein Massstab der äusseren Beziehungen von Personen
und sozialen Strukturen […]» und «[…] eine Tugend bzw. innere Haltung
des Menschen»461 unterscheiden muss.

«Innere» und «äußere» Gerechtigkeit bauen auf der Moralfähigkeit als
Voraussetzung für menschliches Entscheiden und gerechtes Handeln auf.
Gerechte Handlungen und Entscheidungen sind nur möglich, wenn man
sie aus freien Stücken treffen kann und damit auch für sie verantwortlich
ist. Subjekte der Gerechtigkeit müssen also diese Voraussetzungen erfüllen.

Es kann verschiedene Objekte der Gerechtigkeit geben: u.a. Personen
und ihre Handlungen, Entscheidungen, Institutionen im weiteren Sinne,
analytische Überlegungen, kreative Gedanken, Ergebnisse menschlicher In‐
teraktionen (z. B. Verträge), Biografien, Güterverteilung, politische Lösun‐
gen.462

Darüber hinaus kann Gerechtigkeit nach Peter Koller in vier Gerechtig‐
keitskonzeptionen unterteilt werden.463 Diese Differenzierung kann eine
Orientierung für Entscheidungs- und Handlungsspielräume geben, die es

455 Ulpian 2005: 1-10.
456 Honecker 1990: 188.
457 Gosepath 2010: 835.
458 Gosepath 2010: 835.
459 Geert 1970: 157.
460 Vgl. Geert 1970: 157.
461 Veith 2004: 316.
462 Vgl. Gosepath 2010: 836.
463 Vgl. Koller 2005.

6.3 Das Prinzip der Gerechtigkeit

129
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


ermöglichen, in jeder spezifischen und individuellen Situation gerecht und
fair zu sein:

1. Tauschgerechtigkeit (z. B. Gleichheit von Leistung und Gegenleistung
[z. B. Lohn])

2. Politische Gerechtigkeit (demokratische Mitbestimmungsprozesse, bei
denen eine unparteiische Machtausübung dazu dient, jedem Einzelnen
seine Rechte und soziales Miteinander zu gewähren)

3. Korrektive Gerechtigkeit (Schadensersatzzahlungen zur Wiedergutma‐
chung von Schäden und Bestrafung für die Wiedergutmachung von
Unrecht)

4. Verteilungsgerechtigkeit (gleiche Verteilung von Gemeinschaftsgütern
[z.B. Bildungsmöglichkeiten, Zugang zum Arbeitsmarkt, Einkommens‐
chancen] und Lasten [z.B. Steuern]).

Gerechtigkeit strebt nach Gleichheit oder Gleichbehandlung. In der erst‐
genannten Gerechtigkeitsonzeption wird Gleiches gleich und Ungleiches
ungleich behandelt.464 In der zweiten und dritten Gerechtigkeitskonzep‐
tion werden alle Menschen gleich behandelt. In der vierten Gerechtig‐
keitskonzeption, der Verteilungsgerechtigkeit, kann die Gleichheit oder
Gleichbehandlung anhand der folgenden drei Kriterien gemessen werden:
Die Gleichbehandlung basiert entweder auf Leistung, auf Bedarf oder auf
Gleichheit.

Gleichbehandlung aufgrund von Leistung bedeutet, dass gleiche Leistung
zu gleicher Gegenleistung führt. Auf diese Weise werden Ungleichheiten
(z. B. bei Löhnen, Eigentum usw.), die aufgrund ungleicher Leistung entste‐
hen, gerechtfertigt.

Bedarfsgerechte Gleichbehandlung bedeutet, dass allen Menschen das
gleiche Maß an Bedürfnisbefriedigung zusteht. Zur Individualität des Men‐
schen gehören jedoch unter anderem unterschiedliche Bedürfnisse, die
spezifische, ungleiche Maßnahmen erfordern, um das gleiche Maß an
Bedürfnisbefriedigung zu erreichen (z. B. besondere Fördermaßnahmen,
soziale Sicherheit usw.).

Gleichbehandlung auf der Basis von Gleichheit bedeutet, dass Güter und
Lasten gleichmäßig auf die Menschen verteilt werden (unabhängig von
Leistung, Bedürftigkeit etc.), um der Gleichheit aller Menschen möglichst
genau zu entsprechen (z.B. Zugang zu Bildung). Unterschiede hinsichtlich
von Leistung, Bedürfnis etc. werden vernachlässigt. So haben alle Men‐

464 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik V, 6-7.
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schen den gleichen Zugang zu der gleichen Anzahl von Dienstleistungen,
ohne dass ihre Unterschiede berücksichtigt werden. Die Gleichheit der
Leistungen entspricht den Unterschieden der Individuen: Menschen sind
nur dann gleich, wenn alle Menschen ihre unterschiedlichen Bedürfnisse in
gleichem Maße befriedigen können.

Mit anderen Worten: Einerseits werden Ungleichheiten oder Ungleich‐
behandlungen aufgrund von Leistung, Bedarf und Gleichheit unter be‐
stimmten Umständen akzeptiert. Andererseits wird deutlich, dass je nach
Gerechtigkeitsbegriff die moralische Bewertung z.B. einer Entscheidung,
einer Handlung oder eines Status unterschiedlich ausfallen kann. Schließ‐
lich kann eine Entscheidung oder eine Handlung auch dann ungerecht
sein, wenn ihr Entscheidungsprozess auf dem freien Willen der zustimmen‐
den Personen beruht. All dies macht unter anderem die Weite des Begriffs
der Gerechtigkeit aus. Gleichzeitig besteht gerade an dieser Stelle Klärungs‐
bedarf.

Auch die Definition des Horizontes der Gerechtigkeit erweist sich als
umstritten. Die Pflichten, die sich aus der Gerechtigkeit ergeben, werden
mit einer universellen oder partikularen Dimension verstanden.

Mit beiden Problemen verbunden ist die Frage nach der Bezugsebene
der Gerechtigkeit, denn diese trägt dazu bei, Klarheit zu schaffen. Worauf
bezieht man sich, wenn man entscheidet, welche Gerechtigkeitskonzeption
man in welchem Ausmaß verwendet?

Alle vier Gerechtigkeitskonzeptionen können unter dem Gesichtspunkt
der «sozialen Gerechtigkeit»465 betrachtet werden. Luigi Taparelli versteht
soziale Gerechtigkeit als «giustizia fra uomo e uomo»466. «Soziale Gerech‐
tigkeit» ist kein eigenständiger Begriff von Gerechtigkeit, sondern beein‐
flusst einen oder mehrere Gerechtigkeitsbegriffe.467 Soziale Gerechtigkeit
muss dynamisch verstanden werden, wobei «Programme und Rollen ent‐
sprechend neu zu formulieren [sind], um der veränderten Wirklichkeit ge‐
recht zu werden»468. Soziale Gerechtigkeit zielt vor allem auf eine «gerechte
Ordnung, in der die unterschiedlichsten Interessen von Gruppen und Ein‐
zelnen auszugleichen und ins rechte Verhältnis zueinander gebracht werden
müssen»469. Die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit kann sogar erweitert

465 Vgl. Kramer 1992: 45.
466 Taparelli 1855: Nummer 354.
467 Vgl. Giers 1957; Anzenbacher 1998: 221-224.
468 Glatzel 2000: 148.
469 Glatzel 2000: 148.
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werden «als die sittliche Berücksichtigung solcher prinzipiell gleichen Frei‐
heiten bzw. das fortgesetzte sittlich-praktische Bemühen um die Schaffung
der Möglichkeitsbedingungen, unter denen sich Freiheit im sozialen Raum
als Partizipation an allen sie betreffenden Vorgängen verwirklichen kann,
wobei diese Verwirklichung durch ein Ethos getragen werden muss, das solche
Verwirklichungen von Freiheit in Strukturen und Institutionen Form und
Stabilität verleiht»470. Eine ähnliche Sichtweise besteht darin, soziale Ge‐
rechtigkeit als Gerechtigkeit für das Gemeinwohl zu verstehen, was «Räu‐
me [eröffnet] für die Thematisierung von Gerechtigkeitsproblemen nicht
nur im Hinblick auf den Staat, sondern auf eine Vielzahl gesellschaftli‐
cher Akteure. Dies wird zunehmend wichtiger dort, wo aus verschiedenen
Gründen jedenfalls die Rolle des Staates, wenn nicht sogar die der Politik
im allgemeinen immer weiter reduziert und die Verantwortung für soziale
Zuträglichkeit oder Unzuträglichkeit der obwaltenden Verhältnisse entspre‐
chend stärker auf Institutionen im zivilgesellschaftlichen Bereich bzw. im
privatwirtschaftlichen Sektor verlagert wird»471.

Abgesehen von den Entscheidungen, die nach dem oben Gesagten einer
Begründung bedürfen, muss auch die Verwendung des Begriffs Gerechtig‐
keit begründet werden. Wenn z.B. Menschen und ihre Handlungen, Ent‐
scheidungen, Institutionen im weiteren Sinne, analytische Überlegungen,
kreative Gedanken, Ergebnisse menschlicher Interaktionen (z.B. Verträge),
Biographien, Güterverteilung, politische Lösungen als gerecht bezeichnet
werden, wird eine Begründung gefordert. In dieser Herausforderung ist
die Unparteilichkeit richtungsweisend: Wenn man einen unparteiischen
Standpunkt einnimmt, wird man jemanden oder etwas als gerecht oder
ungerecht beurteilen. Um diesen unparteiischen Standpunkt einnehmen
zu können, gibt es im aktuellen Gerechtigkeitsdiskurs vier Denkmodel‐
le:472 den zufälligen unabhängigen Beobachter,473 einen Rollentausch der
Beteiligten,474 die Universalisierbarkeit475 oder den «Schleier des Nichtwis‐
sens»476.

Darüber hinaus müssen Gründe angegeben werden, wenn ein Anspruch
auf Gerechtigkeit formuliert wird oder sich aus einem Anspruch auf Ge‐

470 Nothelle-Wildfeuer 1999: 85, Hervorhebung im Text.
471 Hoppe 2002: 37.
472 Vgl. Gosepath 2010: 837.
473 Vgl. Smith 2004.
474 Vgl. Baier 1974.
475 Vgl. Hase 1992.
476 Vgl. Rawls 1971.
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rechtigkeit moralische Pflichten ergeben. Dies können unter anderem ein
Verweis auf das Naturrecht, die Achtung der Menschenwürde, ein Recht auf
Begründung, die Gegenseitigkeit der Vorteile für die Beteiligten oder ein
ideeller Diskurs sein.477

6.3.2 Das Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit

Gerechtigkeit kann bedeuten, gesellschaftliche Gesetze zu erlassen, um für
Ordnung zu sorgen. Wenn es noch keine Ordnung gibt oder der Zustand
einer Gesellschaft nicht der Gerechtigkeit entspricht, ist es Aufgabe der
Gerechtigkeit, dies zu ändern und eine gerechte Ordnung einzuführen.

Wenn es in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft eine Ordnung gibt,
müssen die Regeln und Vorschriften, die diese Ordnung umsetzen, im
Interesse der allgemeinen Gerechtigkeit respektiert werden. Aristoteles lässt
sich wie folgt zusammenfassen: Gerecht ist, wer die Gesetze achtet. Da die
Gesetze auf einem Gesetzgebungsakt beruhen, erhalten sie dadurch ihre
Legitimität.478 Das bedeutet, dass z.B. die Exekutive und die Behörden eines
Staates die geltenden Gesetze präzise und professionell umsetzen müssen.

Dennoch kann die solidarische Gerechtigkeit die Spannung zwischen
Recht und Gerechtigkeit hervorheben. Diese kann sich aus der Tatsache er‐
geben, dass die bestehende Ordnung einer Gemeinschaft oder Gesellschaft
nie so sein kann, wie sie sein sollte. Das Streben nach einem reinen und
perfekten Ausdruck der Gerechtigkeit an sich erfordert ständige Korrektu‐
ren und Anpassungen an eine sich verändernde Realität. Gesetze, die als
Ausdruck einer rechtlichen Überlegung formuliert wurden, können ihre
Ziele verfehlen, der Gemeinschaft schaden oder in einem neuen, realen
Kontext unrechtmäßig sein. In dieser Situation werden diejenigen, die
von dieser Situation profitieren, versuchen, diese Ungerechtigkeit als po‐
sitives Recht aufrechtzuerhalten. Die Benachteiligten werden versuchen,
gegen diese ungerechte Behandlung zu kämpfen, um sich aus dieser Situa‐
tion zu befreien. In diesem Zusammenhang wird Gerechtigkeit nicht als
Pflicht verstanden, die auf der Bejahung des Gesetzes beruht, sondern
als soziale Gerechtigkeit, die unmittelbar auf das Gemeinwohl bezogen ist.
Aristoteles versteht Gerechtigkeit in diesem Sinne auch als Gleichheit:479

477 Vgl. Gosepath 2010: 837.
478 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik: V, 1-3.
479 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik: V, 1-2.
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Soziale Gerechtigkeit480 verlangt z.B. von der Exekutive und den Behörden
eines Staates, aber auch von der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung in
einem Staat, die über die Entscheidungen und Handlungen der Regierung
und der Behörden wachen muss, dass diese ihren Entscheidungs- und
Handlungsspielraum so nutzen, dass sie in jeder der konkreten und indivi‐
duellen Situationen gerecht und fair sind. Zu enge und strenge Gesetze,
die keinen Spielraum für Interpretationen lassen, würden in bestimmten
Fällen zu ungerechten Situationen führen. Die Notwendigkeit der Kontext‐
ualisierung wird daran deutlich, dass es weder Aufgabe noch Möglichkeit
rechtlicher Regelungen ist, alle möglichen Situationen der menschlichen
Existenz präzise zu regeln. Der Entscheidungs- und Handlungsspielraum
ist eine Herausforderung, weil im Zuge der Kontextualisierung die Gefahr
der Beliebigkeit besteht. Die Menschenrechte können als klar definierter
ethischer Referenzpunkt gegen Beliebigkeit eingesetzt werden. Der Ethik
kommt bei dieser kritischen Bewertung eine besondere Bedeutung zu, denn
sie prüft, «ob die real existierenden gesellschaftlichen Systeme, Verhältnisse
und Einrichtungen als Voraussetzungen für ein gutes Leben aller Einzelnen
den Kriterien der Gerechtigkeit und des Gemeinwohls entsprechen.»481

Diese kritische Aufgabe ist möglich aufgrund einer normativen Haltung
gegenüber Gesetzen und Institutionen, die offen für Veränderungen ist.
Diese Haltung beruht auf der Wahrnehmung einer komplementären Ge‐
horsamsverantwortung gegenüber Normen, Ordnungen und Institutionen
sowie einer Gestaltungsverantwortung.482

6.3.3 Omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit

Angesichts der vier oben vorgestellten Gerechtigkeitskonzeptionen, der
Tauschgerechtigkeit, der politischen Gerechtigkeit, der korrektiven Gerech‐
tigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit sowie ihrer jeweiligen Schwierig‐
keiten oder Herausforderungen kann sich die Frage stellen, wie mit diesen
vier Gerechtigkeitskonzeptionen aus einer ethischen Perspektive umzuge‐
hen ist und welche der vier Gerechtigkeitskonzeptionen zu bevorzugen
ist. Das Konzept der omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit adressiert
diese Frage. Ausgehend von den obigen Ausführungen geht es nicht darum,

480 Vgl. Nothelle-Wildfeuer 1999: 86-343.
481 Remele 2009: 194.
482 Vgl. Remele 2009: 194.
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ein oder mehrere Gerechtigkeitskonzeptionen auszuschließen, sondern sie
aus ethischer Perspektive zunächst in Verbindung mit dem Leitprinzip der
sozialen Gerechtigkeit zu denken und dieses auf alle vier Gerechtigkeits‐
konzeptionen prägend einwirken zu lassen.

Zweitens sind diese vier Gerechtigkeitskonzeptionen zusammen zu den‐
ken, um eine einseitige Betrachtungsweise der Gerechtigkeit zu vermeiden
und zu einem umfassenden Verständnis von Gerechtigkeit zu gelangen. Alle
vier Gerechtigkeitskonzeptionen werden in einer negativen Zusammenge‐
hörigkeit zueinander wahrgenommen. Im Gegensatz zur positiven Zusam‐
mengehörigkeit bedeutet dies nicht, dass Gerechtigkeit immer alle vier Ge‐
rechtigkeitskonzeptionen umfassen muss. Negative Zusammengehörigkeit
bedeutet, dass alle vier Gerechtigkeitskonzeptionen integriert oder rationa‐
le Gründe angeführt werden müssen, wenn ein oder mehrere Gerechtig‐
keitskonzeptionen nicht berücksichtigt werden können. Gerechtigkeit wird
also als omni-dynamisch verstanden (da sie in der Interaktion aller vier
Gerechtigkeitskonzeptionen gedacht wird).

Drittens ist es auf der Grundlage des bisher Gesagten aus ethischer Sicht
sinnvoll, die Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen – zum
einen bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Verteilungsgerechtig‐
keit und den anderen Gerechtigkeitskonzeptionen, zum anderen bei ihrer
praktischen Umsetzung. In beiden Fällen wird die Verteilungsgerechtigkeit
zusammen mit dem Leitprinzip der sozialen Gerechtigkeit gedacht. In die‐
sem Sinne ist die Gerechtigkeit als omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit zu
verstehen.

Der Vorrang der Verteilungsgerechtigkeit für die Gleichheit aller Men‐
schen lässt sich mit der Menschenwürde aller Menschen und mit den
Menschenrechten begründen, die im nachfolgenden Unterkapitel erläutert
und ethisch begründet werden.

Die Menschenwürde aller Menschen und die Menschenrechte werden
auch bei der materiellen Definition der omni-dynamischen sozialen Gerech‐
tigkeit und bei der Formulierung von Kriterien als Referenzbegriffe oder
tertium comparationis verwendet. Denn omni-dynamisch soziale Gerech‐
tigkeit muss sich an etwas orientieren. Bei der Verteilungsgerechtigkeit
beispielsweise muss zum einen definiert werden, was gerecht verteilt wer‐
den soll, und zum anderen, nach welchen Kriterien sichergestellt werden
kann, dass die Verteilung des zu Verteilenden auch wirklich gerecht ist.
Bei der Entscheidung über die materielle Höhe der Abgaben stellt sich u.a.
die folgende Herausforderung: «Gerechtigkeitsvorstellungen sind insofern
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pluralistisch, als sie sich nicht alle durch ein einziges grundlegendes Vertei‐
lungsprinzip erklären lassen; vielmehr berufen sich Menschen, wenn sie die
Gerechtigkeit einer Güterverteilung beurteilen sollen, typischerweise auf
mehrere Verteilungskriterien und kommen durch Abwägen dieser Kriteri‐
en gegeneinander zu einem Gesamturteil.»483 In diesem Zusammenhang
bietet die Ethik eine Orientierung: «Alle modernen Konzeptionen der Ge‐
rechtigkeit akzeptieren eine gemeinsame Grundnorm: Alle Menschen sind
als prinzipiell gleichwertig zu achten, d. h. mit gleicher Würde versehen.
Deshalb soll jeder Mensch mit gleicher Achtung und gleicher Rücksicht be‐
handelt werden. Je nachdem, wie die verschiedenen Konzeptionen der Ge‐
rechtigkeit die Grundnorm gleicher Würde näher verstehen, ergeben sich
unterschiedliche Auffassungen über das jeweils Angemessene bzw. Gerech‐
te unter Gleichen.»484 Es gibt eine Notwendigkeit einer solchen Grund‐
norm: «Im Blick auf das Gemeinwohl als Zielwert erweist sich folgender
Gedanke als zentral: Einerseits herrscht in den zeitgenössischen Überle‐
gungen die weit verbreitete Überzeugung, dass sich unter den Bedingun‐
gen neuzeitlich-modernen Denkens und mit Blick auf pluralistische und
individualisierte Gesellschaften keine inhaltlich gefüllte, gemeinsame und
allgemein verbindlich zu machende Vorstellung des guten oder gelingenden
Lebens mehr entfalten lässt, an die sowohl das politische Gemeinwesen als
auch das Individuum gebunden wäre. Andererseits artikuliert sich in der
Rede vom Gemeinwohl die gegenwärtig höchst aktuelle Erkenntnis, dass
menschliches Zusammenleben in der Gesellschaft nur dann gelingen kann,
wenn es zumindest einen Minimalkonsens im Blick auf bestimmte unver‐
zichtbare Grundlagen des wertgebundenen Zusammenlebens der Glieder
einer Gesellschaft gibt.»485

Die Menschenwürde verlangt z.B., dass die Verteilungsgerechtigkeit die
Menschenwürde unabhängig von oder sogar gegen menschliches Verhalten
bei der Herstellung von Gerechtigkeit und Gleichheit achtet,486 dass die
Menschenwürde nicht in etwas Verwirklichbares umgewandelt wird487 und
dass Menschen die Menschenwürde nicht aufgrund von ihnen begangener
besonders schwerer Menschenrechtsverletzungen abgesprochen wird.

483 Miller 1992: 558.
484 Gosepath 2010: 837.
485 Nothelle-Wildfeuer 2008: 148.
486 Vgl. Wolbert 2003: 167.
487 Vgl. Wetz 1998: 181.
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Darüber hinaus dominiert die Menschenwürde die materielle Bestim‐
mung der Verteilungsgerechtigkeit insofern, als sie die moralische Dimen‐
sion des Menschen zu beachten hat, «die Fähigkeit des Menschen zur
Moralität. Als Person hat der Mensch einen Selbststand, da er sich in
ein Verhältnis zu sich selbst und seinen Handlungen setzen, über sich
selbst reflektieren und seine Lebensformen und Grundhaltungen frei selbst
bestimmen kann.»488 Andererseits darf sie die wesentlichen, nicht-mora‐
lischen Elemente der menschlichen Existenz (wie Nahrung, Unterkunft,
medizinische Grundversorgung usw.) nicht außer Acht lassen.489

Eine Antwort auf die Frage, welchen Horizont die Verteilungsgerechtig‐
keit zu umfassen hat, lässt sich aus der Menschenwürde ableiten. Durch
die Berücksichtigung der Menschenwürde wird deutlich, dass der Mensch
im Zentrum der materiellen Bestimmung von Verteilungsgerechtigkeit ste‐
hen muss. Wenn Verteilungsgerechtigkeit um den Menschen kreist (und
nicht etwa um besondere Beziehungsnähe, die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Kollektiv, die Herkunft aus einem bestimmten Territorium
usw.), muss Verteilungsgerechtigkeit universell gedacht werden und sich
auf den globalen Horizont beziehen. Vor dem Hintergrund der Menschen‐
würde müsste eine Begründung für einen lokalen Horizont gute (d.h.
rational begründete) Gründe vorbringen, warum zwischen Menschen Un‐
terscheidungen getroffen werden können, die einen lokalen Horizont der
Verteilungsgerechtigkeit rechtfertigen. Beispielsweise könnte sie u.a. die
Unterschiede in den Gerechtigkeitshorizonten aufführen, die sich aus dem
Vergleich von John Rawls' «A Theory of Justice»490 und John Rawls' «Law
of Peoples491« ergeben:492 Während Rawls in «A Theory of Justice» ein Ge‐
rechtigkeitssystem mit einem Ausgleich zwischen den Wohlhabenden und
den Benachteiligten für eine Gesellschaft mit einem lokalen Horizont für
das Gemeinwohl entwirft, lehnt er in «Law of Peoples» einen solchen Aus‐
gleich ab. Letzteres beinhaltet implizit eine Unterscheidung zwischen Men‐
schen, die nicht legitimiert werden kann, weil sie nicht rational begründbar
ist. Diese Unterscheidung kann also rational nicht überzeugend sein, weil
sie mit der Menschenwürde brechen würde, da diese die Gleichheit aller
Menschen als Menschen manifestiert. «1) Jede Form von Solidarisierung,

488 Witschen 2002: 14.
489 Vgl. Witschen 2002: 15.
490 Vgl. Rawls 1971.
491 Vgl. Rawls 1999.
492 Vgl. Singer 2004: 176-180.
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die sich auf gleichzeitiger Missachtung des Allgemeingültigkeitsanspruchs
der Menschenwürde gründet, ist ethisch verwerflich. [...] 2. Jede Form von
Solidarisierung, die dem Anspruch der Menschenwürde faktisch nur im
Blick auf die eigene Gruppe und deren Zielsetzung Rechnung trägt, bleibt
ethisch defizitär.»493

Nach diesen Überlegungen besteht Gerechtigkeit nicht nur aus verant‐
wortungsvollen Beziehungen zwischen dem Einzelnen und seinen Mitmen‐
schen, zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, sondern auch zwi‐
schen der Gesellschaft und den Gesellschaften – mit einem universellen
Horizont.

Wenn aber omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit mit einem globalen
Horizont gedacht werden muss, so folgt daraus zum einen, dass auch die
entsprechenden Pflichten mit einem universellen Maßstab gedacht werden
müssen. Zum anderen ist hinsichtlich der materiellen Reichweite der Ver‐
pflichtung zu bedenken, dass nicht «nur» alle Menschen Adressat:innen
dieser Verpflichtung sind, sondern alle Menschen als Menschen (d.h. Men‐
schen, denen die Möglichkeit gegeben wird, als Menschen mit Menschen‐
würde zu leben).

Schließlich sind alle drei Beziehungen – zwischen dem Einzelnen und
seinen Mitmenschen, zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, aber
auch zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaften – nicht vertretbar
zeitlich zu begrenzen. Das bedeutet, dass Verteilungsgerechtigkeit genera‐
tionenübergreifend und mit einem universellen Horizont gedacht werden
muss. Die intergenerationelle Gerechtigkeit besteht im Wesentlichen aus
vier Postulaten: bei allen Handlungen die kommenden Generationen zu
berücksichtigen; nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als nachwachsen;
die Ressourcen global gerecht zu verteilen; die natürlichen Rhythmen zu
respektieren.494

6.3.4 Omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit und intergenerationelle
Gerechtigkeit

Als ethisches Instrument für die digitale Transformation und die Nutzung
datenbasierter Systeme sollte das Prinzip der Gerechtigkeit, verstanden
als omni-dynamisch soziale Gerechtigkeit, die Zukunftsperspektive stärker

493 Korff 1989: 45.
494 Vgl. Vogt 2005: 141-159.
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gewichten, indem künftige Generationen als Subjekte und Objekte der
Gerechtigkeit sowie die Zukunft als Horizont der Gerechtigkeit einbezogen
werden. «Intergenerationelle Gerechtigkeit» kann wie folgt definiert wer‐
den: «Eine Gesellschaft ist intergenerationell gerecht, wenn jede Generati‐
on ihren fairen Anteil dazu beiträgt, dass die Mitglieder der nachfolgenden
Generationen innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen ihre Bedürfnisse
befriedigen, ernsthaften Schaden vermeiden und die Möglichkeit haben,
Dinge von Wert zu genießen.»495 «Generationenübergreifende Gerechtig‐
keit» rahmt den Horizont der Gerechtigkeit nicht nur als global ein –
wobei alle Menschen als potenzielle Subjekte und Objekte der Gerechtig‐
keit betrachtet werden –, sondern auch als ein «generationenübergreifendes
Kontinuum, das sich unbegrenzt in die Zukunft erstreckt»496 und das sich
zur Vergangenheit hin öffnet – in Anerkennung dessen, was frühere Gene‐
rationen beigetragen und geopfert haben497 und welche Ungerechtigkeiten
sie ebenfalls erlitten haben. Die Grenzen dieses generationsübergreifenden
Kontinuums bleiben offen. Das macht es schwieriger, sich eine genaue Vor‐
stellung davon zu machen, was Generationengerechtigkeit bedeutet, weil
man vor allem im Falle der Zukunft nicht genau weiß, was zu erwarten
ist.498 «In unserem Bemühen, künftigen Generationen gerecht zu werden,
bewegen wir uns in einem Nebel der Unsicherheit. Ungewissheit bedeutet
nicht, dass Gerechtigkeit zwischen den Generationen unmöglich ist oder
dass es egal ist, was wir tun. Die Antwort auf die Ungewissheit besteht
darin, so rational wie möglich zu sein – die verfügbaren Beweise zu prüfen
und entsprechend zu handeln – und das Beste zu tun, was wir können, um
bekannte Risiken zu mindern.»499

Das Konzept der «intergenerationellen Gerechtigkeit» scheint ein ad‐
äquates Prinzip zu bilden, um die Bedürfnisse und Interessen nicht nur der
gegenwärtigen Menschen, sondern auch vergangener und zukünftiger Ge‐
nerationen in fairer Weise auszugleichen. Die «intergenerationelle Gerech‐
tigkeit» steht vor der Herausforderung, dass die Herausforderungen und
Probleme der Gegenwart dringlicher sind als die der Zukunft, und dass die
unbestimmte zeitliche Offenheit von «intergenerationell» einen Klärungs‐
bedarf und eine Distanz zwischen den gegenwärtigen Subjekten und Ob‐
jekten der Gerechtigkeit und den zukünftigen Subjekten und Objekten

495 Thompson 2010: 6; vgl. auch Vogt 2005: 141-159.
496 Thompson 2010: 6.
497 Vgl. Thompson 2010: 6.
498 Vgl. Wolf 2003.
499 Thompson 2010: 9.
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der Gerechtigkeit provoziert. Darüber hinaus muss die praktische Rele‐
vanz der «intergenerationellen Gerechtigkeit» angesichts der hochkomple‐
xen und schwer überschaubaren Welt der Gegenwart bewiesen werden.
Die Vorstellung, zukünftige Entwicklungen mit der notwendigen Präzision
abschätzen zu können, um gerechtigkeitsrelevante Verantwortlichkeiten,
Pflichten, Rechte und Ansprüche definieren zu können, scheint für den
Menschen unerreichbar.

Darüber hinaus muss die Legitimität der «intergenerationellen Gerech‐
tigkeit» ethisch begründet werden, u.a. weil sie unendlich ist und vermut‐
lich einen Ansatzpunkt für jeden Wunsch darstellt. Im folgenden Unterka‐
pitel wird dies bei der Begründung der Menschenrechte auf der Grundlage
des Prinzips der Verletzbarkeit angesprochen.

Die Beantwortung der Frage, wie wir intergenerationelle Gerechtigkeit
begründen können, verschärft die Beweislast, weil eine Bewertung der Ge‐
rechtigkeit in der Gegenwart durch die Konstruktion der Unparteilichkeit
(oder eines unparteiischen Standpunkts) innerhalb des Diskurses der ge‐
genwärtigen moralischen Gemeinschaft (z.B. mit dem «Schleier des Nicht‐
wissens»500) gerechtfertigt werden kann, während die intergenerationelle
Gerechtigkeit auch begründen muss, warum zu den potenziellen Subjek‐
ten und Objekten der intergenerationelle Gerechtigkeit auch zukünftige
Generationen von Menschen gehören.501 Bei dieser Frage spielen die Men‐
schenrechte als ethischer Referenzpunkt eine wesentliche Rolle, denn man
kann die Herausforderung der Begründung intergenerationeller Gerechtig‐
keit mit dem Hinweis angehen, dass, wenn sich begründen lässt, dass alle
Menschen (auch künftige) Träger:innen von Menschenrechten sind, ihre
Menschenrechte in der Gegenwart und in der Zukunft geachtet werden
müssen und es daher eine ethische Notwendigkeit intergenerationeller Ge‐
rechtigkeit gibt.

Darüber hinaus ist die Idee der intergenerationelle Gerechtigkeit mit
Zweifeln und Skepsis behaftet, ob sie überhaupt realistisch ist. «Diese Argu‐
mentation beruht auf zwei Annahmen: dass die Menschen überwiegend
eigennützig sind und dass ihre Interessen ihnen keinen Anlass geben,
sich um das Schicksal künftiger Generationen oder von Menschen in ande‐
ren Ländern zu kümmern.»502 Diese Annahmen können in Frage gestellt
werden, indem «die Unsicherheit darüber, was zu tun ist und wie es zu

500 Vgl. Rawls 1971: 136-142; Dierksmeier 2006.
501 Vgl. Gosseries 2008.
502 Thompson 2010: 18.
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tun ist, und die Angst derjenigen, die glauben, dass sie ernsthaft benach‐
teiligt werden»503, als Hauptherausforderung für die Verwirklichung der
intergenerationelle Gerechtigkeit hervorgehoben wird, die «eher aus dem
Versagen der Institutionen als aus Mängeln der menschlichen Natur»504

resultiert. Kombiniert man diese Beobachtung mit den Menschenrechten
als ethischem Referenzpunkt, kommt man mit diesem institutionellen An‐
satz einem institutionellen Verständnis von Menschenrechten nahe: «Nach
dem interaktionellen Verständnis der Menschenrechte haben Regierungen
und Individuen die Verantwortung, die Menschenrechte nicht zu verletzen.
Nach meinem institutionellen Verständnis hingegen besteht ihre Verant‐
wortung darin, sich für eine institutionelle Ordnung und eine öffentliche
Kultur einzusetzen, die allen Mitgliedern der Gesellschaft einen sicheren
Zugang zu den Objekten ihrer Menschenrechte gewährleisten.»505 Wäh‐
rend das institutionelle Verständnis der Menschenrechte eine wichtige Kraft
für die Verwirklichung der Menschenrechte – und als Konsequenz der
intergenerationellen Gerechtigkeit – in Betracht zieht, scheint es schwie‐
rig zu zeigen, warum Institutionen oder Institutionen-Systeme oder das
globale Institutionen-System (die Gesamtheit aller Institutionen weltweit)
auf einer anderen Ebene als staatliche und nichtstaatliche Akteure stehen
sollten und warum auf diese Weise menschenrechtsrelevante Bedrohungen
(oder Anliegen der intergenerationellen Gerechtigkeit) nur offizielle Bedro‐
hungen sind, weil dies der Rolle staatlicher und nichtstaatlicher Akteure
für die Umsetzung und Verwirklichung der Menschenrechte506 oder der
intergenerationellen Gerechtigkeit nicht angemessen ist. Die mangelnde
Angemessenheit wird aus der Perspektive einer Menschenrechtsträger:in,
eines Opfers einer Menschenrechtsverletzung oder eines Objekts der inter‐
generationellen Gerechtigkeit deutlich. Für eine Träger:in von Menschen‐
rechten, für ein Opfer einer Menschenrechtsverletzung oder für ein Objekt
von intergenerationeller Gerechtigkeit kann die Erfüllung von Menschen‐
rechten, die Beendigung einer Menschenrechtsverletzung oder die Verwirk‐
lichung von intergenerationeller Gerechtigkeit auch ohne die Beteiligung
oder den Einfluss einer Institution, eines Institutionensystems oder des glo‐
balen Institutionensystems erfolgen. Wer das Subjekt ist, ändert nichts an
der Bedeutung und dem Gewicht der Verwirklichung der Menschenrechte

503 Thompson 2010: 19.
504 Thompson 2010: 19.
505 Pogge 2002: 65.
506 Vgl. Kirchschläger et al. 2005.
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oder der intergenerationellen Gerechtigkeit oder einer Menschenrechtsver‐
letzung aufgrund des fundamentalen Charakters der wesentlichen Elemen‐
te und Bereiche der menschlichen Existenz, die von den Menschenrechten
geschützt werden. Aus der Perspektive einer Rechtsträger:in, eines Opfers
einer Menschenrechtsverletzung oder eines Objekts der intergenerationel‐
len Gerechtigkeit versteht man die jeweilige Handlung als Verwirklichung
von Menschenrechten oder intergenerationeller Gerechtigkeit oder als Ver‐
letzung von Menschenrechten als Teil der Frage, ob die jeweilige Handlung
offiziell ist oder nicht.

Das praktische Potential des institutionellen Verständnisses von Men‐
schenrechten und Generationengerechtigkeit macht einen Unterschied für
Theorie und Praxis, aber seine ausschließliche Priorität ist nicht nachweis‐
bar, was auch im Folgenden festgehalten wird: Während Thomas Pogge die
individuelle Verantwortung von institutionellen Entscheidungsträger:innen
einbezieht, kann die gleiche Partizipationsmöglichkeit und der gleiche Ein‐
flussbereich für Individuen außerhalb einer Institution beansprucht werden
– sei es als politische/r Bürger:in, sei es als politische/r Konsument:in
(als «Konsum-Actor»507), ... Eine Ausweitung einer Art «interaktionalen
Menschenrechtsverständnisses», das Thomas Pogge den Entscheidungsträ‐
ger:innen im Innenleben einer Institution und den Individuen in der Welt
außerhalb einer Institution aufgrund ihrer Macht und ihres Einflusses
zuschreibt, ist möglich und notwendig, um den Beitrag staatlicher und
nichtstaatlicher Akteure nicht zu unterschätzen. Nach Thomas Pogge ist
der Einzelne in einer solchen Situation dazu verpflichtet, entweder seine
Verstrickung in die Institution zu beenden oder zu einer entsprechenden
Reform der Institution beizutragen.508 Es besteht eine Verpflichtung, die
Menschenrechtssituation zu verändern, wenn man die Macht und den Ein‐
fluss dazu besitzt. Es erscheint schwierig, diese Einschätzung nur auf das
Innenleben von Institutionen zu beschränken, da Individuen als politische
Bürger:innen, als politische Konsument:innen (als «Konsum-Actors»509)
Macht und Einfluss auf die Verwirklichung der Menschenrechte bzw. der
intergenerationellen Gerechtigkeit haben.

Ein möglicher Einwand gegen diese Ausweitung auf staatliche und nicht‐
staatliche Akteure außerhalb von Institutionen könnte lauten, dass die offi‐
ziellen Akteure so intervenieren müssen, dass sie private Menschenrechts‐

507 Vgl. Kirchschläger 2016c.
508 Vgl. Pogge 2002: 48.
509 Vgl. Kirchschläger 2016c.
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verletzungen vermeiden oder Beiträge zur Verwirklichung von Menschen‐
rechten und intergenerationeller Gerechtigkeit vorschreiben. Die diesem
Einwand zugrunde liegende Annahme würde vermutlich von einem recht
weitgehenden Verständnis des Einflusshorizonts von Institutionen auf eine
individuelle Einflusssphäre ausgehen, das zu weit ginge, da es in Wider‐
spruch zu Elementen des Kerns der Menschenrechte selbst geraten würde,
nämlich der Autonomie des Individuums.

Auch hier kann das institutionelle Verständnis der Menschenrechte bzw.
intergenerationeller Gerechtigkeit einen weiteren zentralen Akteur für die
Umsetzung und Verwirklichung der Menschenrechte und intergeneratio‐
neller Gerechtigkeit – Institutionen, Institutionensysteme und das globa‐
le Institutionensystem – präsentieren, der bisher noch nicht im Fokus
des Diskurses stand. Anstatt diesem Akteur die primäre oder alleinige
Verantwortung zuzuschreiben, erscheint es angemessener, die primäre Ver‐
antwortung für die Umsetzung und Verwirklichung der Menschenrechte
und der intergenerationellen Gerechtigkeit wegen der Durchsetzbarkeit bei
den Staaten zu belassen und zu den Akteur:innen, die mit den Staaten
die Verantwortung für die Umsetzung und Verwirklichung der Menschen‐
rechte und der intergenerationellen Gerechtigkeit teilen – nichtstaatliche
Akteure wie z.B. die Privatwirtschaft, die Zivilgesellschaft, Individuen usw.
–, Institutionen, Institutionensysteme und das globale Institutionensystem
hinzuzufügen. Die Verwirklichung intergenerationeller Gerechtigkeit hängt
weder nur von adäquaten Reformen der Institutionen, des Institutionen‐
systems und des globalen Institutionensystems ab, noch liegt sie allein
in den Händen der Institutionen, des Institutionensystems und des globa‐
len Institutionensystems, sondern sie ist vielmehr von den Staaten510 und
nichtstaatlichen Akteuren wie z.B. dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft
und Individuen abhängig. Angedacht ist eine Überwachung der Einhaltung
der intergenerationellen Gerechtigkeit durch einen globalen Gerichtshof511

oder «auch eine der UN-Menschenrechtskommission vergleichbare Kom‐
mission ohne Sanktionsbefugnis wäre hilfreich, die lediglich in der Lage
wäre, Verletzungen von Interessen zukünftiger Generationen wie die Ab‐

510 Zu konkreten Versuchen von Staaten, einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit
zu leisten, vgl. Tremmel 2006; Bourg 2006; Shoham / Lamay 2006; Jávor 2006; van
Opstal / Timmerhuis 2006.

511 Vgl. Brown 1989: 121.
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holzung von Regenwäldern, Wüstenbildung und den Ausstoß von Treib‐
hausgasen öffentlich zu machen und anzuprangern»512.

Schließlich steht die intergenerationelle Gerechtigkeit vor folgender He‐
rausforderung: «Eine Tatsache, die die Praxis der Übernahme von Zu‐
kunftsverantwortung erschwert, ist die Anonymität künftiger Generatio‐
nen, die Ungewissheit des prognostischen Wissens. Beide Tatsachen er‐
leichtern es uns, erkannte Zukunftsgefahren psychologisch zu verdrängen
und im Vergleich zu gegenwärtigen Gefahren zu unterschätzen. Die Ten‐
denz, sich für rein statistische Opfer verantwortlich zu fühlen, ist viel weni‐
ger ausgeprägt als die Tendenz, sich für bekannte Opfer verantwortlich zu
fühlen. Die Tendenz, bestimmte zukünftige Schäden zu vermeiden oder be‐
stimmte zukünftige Vorteile zu nutzen, ist viel ausgeprägter als die Tendenz,
Risiken zu vermeiden oder auf Chancen zu verzichten.»513 Dies ist insbe‐
sondere im Bereich der digitalen Transformation und datenbasierter Syste‐
me relevant. Auch der Einwand, dass man durch heutige Entscheidungen
und Handlungen nicht auf künftige Generationen einwirkt, weil nur durch
das eigene Handeln bestimmt wird, wer später lebt, und dies in der Gegen‐
wart nicht bekannt ist,514 unterstützt diese Herausforderung weiter. Die
folgende Begründung der Menschenrechte liefert eine ethische Grundlage,
auf deren Basis die intergenerationelle Gerechtigkeit zur Überwindung
dieser Herausforderung beitragen kann, indem sie «gute Gründe» (d.h. es
muss denkbar sein, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und
Autonomie sowie ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines
Denkmodells und nicht innerhalb eines realen globalen Referendums – aus
ethischen Gründen zustimmen würden) für die ethische Legitimität der in‐
tergenerationellen Gerechtigkeit skizziert und die ethische Notwendigkeit
nachweist, die intergenerationelle Gerechtigkeit zu respektieren sowie für
ihre Verwirklichung zu entscheiden und zu handeln. Letzteres beinhaltet
auch die Aufforderung an alle gesellschaftlichen Akteure – staatliche und
nichtstaatliche –, ihre Rolle entsprechend ihrer Macht und ihres Einflusses
bei der Verwirklichung der intergenerationellen Gerechtigkeit zu spielen.

512 Birnbacher 2006: 37.
513 Birnbacher 2006: 37.
514 Vgl. Parfit 1984: 367.
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6.3.5 Gerechtigkeit als ethisches Prinzip für datenbasierte Systeme

Ausgehend von den bisherigen Überlegungen ist die Achtung und Verwirk‐
lichung der intergenerationellen, omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit
eine Aufgabe für Menschen und nicht für datenbasierte Systeme. Der
Mensch muss datenbasierte Systeme dazu bringen, gerecht zu handeln.
Der Mensch muss den gerechten Zugang zu datenbasierten Systemen und
deren Nutzen gewährleisten. Der Mensch muss sich bemühen, datenbasier‐
te Systeme unter Berücksichtigung des Prinzips der intergenerationellen,
omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit zu schaffen, zu gestalten, zu pro‐
duzieren und zu nutzen. Datenbasierte Systeme können ihren Teil zu einer
Realisierung der intergenerationellen, omni-dynamischen sozialen Gerech‐
tigkeit beitragen, aber die Menschen müssen sie so enwickeln und herstel‐
len, dass datenbasierte Systeme diesem Ziel dienen, und die Menschen
müssen dafür sorgen, dass sie zu einer Realisierung der intergenerationel‐
len, omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit beitragen.

6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte515

6.4.1 Menschenrechte – ein Minimalstandard

Die Menschenrechte sind ein Mindeststandard, der jedem Menschen das
Überleben und ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.516 Eigentlich ist
es schade, dass dieser Minimalstandard manchmal als Ideal oder gar als
Utopie517 bezeichnet wird, denn die Menschenrechte bilden einen eher mi‐
nimalistischen Ansatz. Die Menschenrechte schützen die Menschenwürde.
Menschenrechte sind weder maximale moralische Ansprüche noch ein hö‐
heres Ethos. Das bedeutet, dass sie die digitale Transformation und daten‐
basierte Systeme nicht mit ethischen Ansprüchen überfrachten. Vielmehr
sind sie für diesen technologiebasierten Fortschritt realisierbar. Die Men‐
schenrechte haben einen präzisen Fokus, der eine klare Prioritätensetzung
auf der Basis von Minimalstandards, die zuerst eingehalten werden müssen,
fördern kann. Daher können die Menschenrechte beim Agenda-Setting

515 Vgl. Kirchschläger 2019b; Kirchschläger 2018.
516 Vgl. Kirchschläger 2013a: 194-195.
517 Vgl. Moyn 2010.
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in der Technologie bei der Festlegung der richtigen Prioritäten und bei
der angemessenen Definition der Einfluss- und Verantwortungsbereiche
helfen.518

6.4.2 Die Multidimensionalität der Menschenrechte

Die Achtung, die Umsetzung, der Schutz und die Verwirklichung der Men‐
schenrechte finden in verschiedenen Dimensionen der Menschenrechte
statt: rechtlich, politisch, historisch und moralisch.

Die rechtliche Dimension der Menschenrechte umfasst Folgendes: «In‐
ternationale Menschenrechte sind völkerrechtlich garantierte Rechtsan‐
sprüche von Personen gegenüber dem Staat oder staatsähnlichen Gebilden,
die grundlegende Aspekte des Menschen und seine Würde in Zeiten der
Freiheit und des Krieges schützen.»519 Die Menschenrechte verpflichten al‐
so in erster Linie den Staat zum Schutz der Menschenrechte. Die Verpflich‐
tungen des Staates umfassen das Handeln (positiv) und das Unterlassen
(negativ). Dies kann auch bedeuten, dass die Menschenrechte rechtlich in
die Souveränität des Staates zum Schutz des Einzelnen eingreifen können.

In seiner rechtlichen Dimension wird der nationale Menschenrechts‐
schutz durch regionale und internationale Menschenrechtsmechanismen
ergänzt, um staatliches Handeln zu überwachen und den universellen
Menschenrechtsschutz durch «doppelte Positivierung» wesentlich zu er‐
gänzen.520 Beide stehen in einem Verhältnis der «gegenseitigen Bestätigung
und Legitimation»521. Auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948, die man auch als politisches Programm be‐
zeichnen kann, weil sie rechtlich nicht bindend ist, wurden zahlreiche
Menschenrechtsverträge vereinbart (z.B. der Internationale Pakt über bür‐
gerliche und politische Rechte von 1966, der Internationale Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966, die UN-Kinder‐
rechtskonvention von 1989), welche die Menschenrechte rechtsverbindlich
machten.522

Die rechtliche Dimension ist für die Verwirklichung der Menschenrechte
von zentraler Bedeutung, denn die Verrechtlichung der Menschenrechte

518 Vgl. Kirchschläger 2013b.
519 Kälin 2004: 17.
520 Neuman 2003: 1864.
521 Besson 2015: 299.
522 Vgl. Nowak 2002; Opitz 2002; Weiss 2007.
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führte zu einer besseren Durchsetzbarkeit und zur Entwicklung des mo‐
dernen Menschenrechtsschutzes auf der Grundlage der Allgemeinen Erklä‐
rung der Menschenrechte von 1948.

Die Menschenrechte wurden in gesetzlichen Bestimmungen auf nationa‐
ler, regionaler und internationaler Ebene verankert. Auf nationaler Ebene
werden die Menschenrechte zu positivem Recht, indem sie in das nationale
Recht aufgenommen werden, z. B. als Grundrechte in einer staatlichen Ver‐
fassung. Diese nationale Verrechtlichung erhöht die Durchsetzungschancen
von Menschenrechten erheblich523 und löst Schwierigkeiten bei der Ausle‐
gung und Konkretisierung durch einen geregelten und kontrollierbaren
rechtlichen Entscheidungsprozess. Sie führt auch zur Schaffung von staatli‐
chen Organen, welche die entsprechenden menschenrechtlichen Aufgaben
des Staates übernehmen. Zugleich müssen nationale und regionale Gesetze
die Universalität der Menschenrechte respektieren, wenn sie Unterschie‐
de zwischen Staatsangehörigen eines Landes oder Kontinents und Bewoh‐
ner:innen eines Landes oder Kontinents und allen anderen festlegen. Es
besteht die Gefahr der Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit, wie sich
heute im Zusammenhang mit der Migration zeigt.524 Angesichts dieser
Herausforderung muss diese Partikularisierung durch die Umwandlung der
Menschenrechte in positives Recht auf internationaler Ebene und durch die
Schaffung internationaler Institutionen und Mechanismen zum Schutz der
Menschenrechte ausgeglichen werden, was eine gute Entwicklung darstellt.
Dieser Prozess muss jedoch ständig hinterfragt werden, um sicherzustellen,
dass die Sache der Menschenrechte immer im Mittelpunkt aller Verände‐
rungen steht. Diese Überprüfung wird notwendig, weil die Menschenrech‐
te auf internationaler Ebene rechtlich begründet sind.525

Die Menschenrechte in ihrer rechtlichen Dimension sind das Ergebnis
von Meinungsbildungs- und Konsensfindungsprozessen, welche die poli‐
tische Dimension der Menschenrechte ausmachen.526 Zur politischen Di‐
mension der Menschenrechte gehören Argumente, die für die Verrechtli‐
chung der Menschenrechte sprechen, wie die leichtere Einklagbarkeit, die
geregelte und kontrollierbare Entscheidungsfindung, die Gewährleistung
der Rechte durch ihre Institutionalisierung sowie mögliche Gegenargumen‐
te. Menschenrechte sind also der Inhalt und – in letzter Konsequenz –

523 Vgl. Alexy 1999.
524 Vgl. Kirchschläger 2016d.
525 Vgl. Buchanan 2015.
526 Vgl. Kirchschläger 2013e; Kirchschläger 2014d.
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das Ergebnis eines politischen Diskurses. Schematisch betrachtet werden
moralisch begründete Menschenrechte durch einen politischen Meinungs‐
bildungs- und Entscheidungsprozess in rechtliche Menschenrechte umge‐
wandelt. Im Mittelpunkt des politischen Diskurses stehen nicht die Men‐
schenrechte im Allgemeinen, sondern eine Auswahl von Elementen und
Bereichen, die als wesentlich für die menschliche Existenz angesehen wer‐
den und daher als schützenswert gelten und in den Kanon der Menschen‐
rechte aufgenommen werden sollten. Der politische Diskurs konzentriert
sich auch darauf, wie die für diesen Schutz notwendigen Maßnahmen und
Institutionen geschaffen werden können. Auch öffentliche Erfahrungen
und Überlegungen fließen in diese Diskussion ein.

Die Menschenrechte an sich können auch als erstrebenswerte politische
Aufgabe gesehen werden. Auch wenn die Menschenrechte nur Minimal‐
standards wesentlicher Elemente und Bereiche der menschlichen Existenz
schützen, die der Mensch zum Überleben und Leben als Mensch braucht,
bleiben sie doch ein Diktum, das sich vom realen Leben unterscheidet.
Um diesen Unterschied zu verringern und zu beseitigen, sind politische
Entscheidungen und Handlungen notwendig.

Das Verständnis der Menschenrechte als politische Aufgabe kann dazu
führen, dass Menschenrechte missbraucht und politisch für andere Zwecke
instrumentalisiert werden, was den Menschenrechten schweren und lang‐
fristigen Schaden zufügen kann.

In der politischen Diskussion werden die Menschenrechte angesichts
von Unrechtsrealitäten häufig zur Unterstützung politischer Anliegen her‐
angezogen. Die Forderung nach Menschenrechten kann auch als «Ant‐
wort auf exemplarische Ungerechtigkeiten»527 verstanden werden. Als Teil
der politischen Dimension der Menschenrechte werden individuelle Un‐
rechtserfahrungen oder Ungerechtigkeiten im Allgemeinen sowie Verlet‐
zungen grundlegender Aspekte und Bereiche der menschlichen Existenz
mit der Sprache der Menschenrechte bekämpft. «[D]ie Menschenrechte
[sprechen], trotz der anhaltenden interkulturellen Auseinandersetzungen
über ihre richtige Interpretation, eine Sprache, in der Dissidenten ausdrü‐
cken können, was sie erleiden und was sie von ihren repressiven Regimen
fordern – in Asien, Südamerika und Afrika nicht weniger als in Europa und
den Vereinigten Staaten.»528

527 Brugger 1992: 21.
528 Habermas 1998: 221.
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Zu bedenken ist auch, dass freie politische Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozesse ohne den Schutz der Menschenrechte nicht denk‐
bar wären, denn nur durch die Menschenrechte ist ein freier politischer
Diskurs möglich: direkt u.a. durch den Schutz des Demokratieprinzips,
der Meinungs- und Informationsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und
indirekt durch den Schutz des Rechts auf Leben, des Rechts auf Bildung
etc. Die Menschenrechte selbst schützen das Individuum in seiner Autono‐
mie529 und befähigen und ermutigen das Individuum, sich an politischen
Prozessen zu beteiligen. Demokratische Meinungsbildung und Entschei‐
dungsfindung ist daher auf die Menschenrechte angewiesen; der politische
Diskurs muss sich an den Menschenrechten als rechtlichem und ethischem
Bezugsrahmen orientieren.

Damit verbunden ist die Notwendigkeit, den politischen Diskurs auf
der Grundlage der Menschenrechte als rechtlichem und ethischem Bezugs‐
rahmen zu führen. Politische Debatten müssen sich an bestimmte Regeln
halten, die durch die Menschenrechte definiert sind (z. B. das Recht auf
Nichtdiskriminierung), und sie müssen innerhalb bestimmter Grenzen
bleiben.530

In der politischen Dimension der Menschenrechte wird auch deutlich,
dass die Verwirklichung der Menschenrechte – und der Rechte im Allge‐
meinen – einen bestimmten politischen Konsens erfordert.531

Im Zentrum der politischen Dimension der Menschenrechte steht, wie
oben beschrieben, der politische Diskurs. Er steht nicht für sich allein,
sondern stützt sich unter anderem auf philosophische, religiöse und welt‐
anschauliche Ideen, Überzeugungen, Konzepte, Gedanken und Theorien,
die den Schutz des Menschen in wesentlichen Elementen und Bereichen
der menschlichen Existenz anstreben. Diese philosophischen, weltanschau‐
lichen und religiösen Ideen, Überzeugungen, Begriffe, Gedanken und
Theorien bilden den ersten Teil der moralischen Dimension der Menschen‐
rechte. Die Menschenrechte werden als Rechte verstanden, die über dem
Staat stehen und daher unabhängig vom Staat sind. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass die Menschenrechte eine natürliche Eigenschaft des Menschen
sind. Die Menschenrechte in ihrer moralischen Dimension stellen mensch‐
liche Konstruktionen dar, die auf gegenseitigen und absoluten moralischen

529 Vgl. Kirchschläger 2016h.
530 Der Rahmen der politischen Entscheidungsfindung zum Schutz von Minderheiten

vor der Diktatur der Mehrheit, vgl. z.B. Kirchschläger 2014d.
531 Arendt 1949.
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Pflichten beruhen. Sie sind Teil eines moralischen Kodex, der aus einem
System von Pflichten besteht, das auch andere Pflichten (asymmetrische,
bedingte usw.) enthält. Auf der Grundlage dieser reziproken, unbedingten
moralischen Pflichten erkennen sich alle Menschen gegenseitig als Mitglie‐
der dieser moralischen Gesellschaft und als Träger:innen von Menschen‐
rechten an. Dies ist notwendig, da die reziproken Pflichten allein die
Subjekte und Objekte dieser Pflichten nicht zu Träger:innenn von Rechten
machen können. Es bedarf einer bewussten Entscheidung, um Rechte zu
verleihen.

Wie diese Entscheidungen bzw. die Schaffung von Menschenrechten
und die gegenseitige Anerkennung aller Menschen als Träger:innen von
Menschenrechten begründet werden können, ist Gegenstand der morali‐
schen Dimension der Menschenrechte. Diese Debatte um die Frage, wie
Menschenrechte zu begründen sind, ist auch der Grund dafür, dass die
moralische Dimension der Menschenrechte konstitutiv für die anderen Di‐
mensionen der Menschenrechte und die Menschenrechte insgesamt ist.532

Denn nur die moralische Dimension kennt die conditio sine qua non,
dass eine moralische Begründung notwendig ist, damit die Gründe univer‐
sell anwendbar sind.533 Aufgrund dieser universellen Voraussetzung kann
die moralische Dimension der Menschenrechte die Universalität der Men‐
schenrechte begründen.

Die moralische Dimension der Menschenrechte ist entscheidend für die
Menschenrechtspraxis, weil die Menschenrechtstheorie im Allgemeinen –
entsprechend der Menschenrechtspraxis – eine notwendige Grundlage für
die Menschenrechtspraxis ist: «Die Menschenrechte sind eine soziale Kon‐
struktion, die theoriegeleitet ist. Unter einer Menschenrechtspraxis werden
gemeinhin Aktionen verstanden, in denen wir uns für den Schutz der Men‐
schenrechte einsetzen […] Ein faktisches soziales Handeln und Verhalten,
in dem wir die Menschenrechte beachten, für ihren Schutz uns einsetzen,
gegen ihre Verletzung protestieren, Aktionen organisieren oder Institutio‐
nen schaffen, die die Menschenrechte verwirklichen und schützen, bleibt
dabei von theoretischen Überlegungen geleitet. Freilich, die Theorie darf
hier nicht Selbstzweck werden, es gibt so etwas wie ein Selbstbefriedigungs‐
verbot für Menschenrechtstheorie. Aber eine Praxis, die auf theoretische

532 Vgl. Kirchschläger 2007a.
533 Vgl. Tugendhat 1999.
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Überlegungen verzichtet, wird, wie sonst auch, blind und gerät in Gefahr,
sich zu verlaufen oder etwas Falsches zu tun.»534

Schließlich kann die Notwendigkeit, die Menschenrechte in ihrer mora‐
lischen Dimension und nicht nur in ihrer rechtlichen, politischen und
historischen Dimension zu verstehen, anhand von fünf Situationen veran‐
schaulicht werden, in denen die Menschenrechte überhaupt nicht oder
zumindest nicht vollständig eingefordert werden könnten, wenn ihre mora‐
lische Dimension nicht berücksichtigt würde:

– Auch wenn jemand in einem Staat lebt, in dem die Menschenrechte nicht
rechtlich eingefordert  werden können, ist  jeder Mensch Träger:in von
Menschenrechten, unabhängig von der offiziellen Sichtweise des Staates.
Gerade in solchen Situationen ist es umso bedeutsamer, dass die Men‐
schenrechte auch als vorstaatliche Rechte gelten, d.h. bevor sie zu gesetzli‐
chen  positiven  Rechten  werden,  also  in  ihrer  moralischen  Dimensi‐
on. «‚Vor‘ bezeichnet nicht die Genesis (Entstehung) dieser Rechte, son‐
dern  ihren  Geltungsgrund;  sie  werden  nicht  vom  Staat  ‚gewährt‘.»535

Würden  die  Menschenrechte  nicht  mit  einer  moralischen  Dimension
verstanden, die ihren vorstaatlichen Ursprung einschließt (logisch, onto‐
logisch und axiologisch vorgängig ist), könnten die Menschenrechte gar
nicht oder zumindest nicht ganzheitlich eingefordert werden.

– Auch wenn der Umsetzung theoretische und praktische Hindernisse im
Wege stehen oder der politische Wille nicht mit den Menschenrechten
übereinstimmt, ist es wichtig, dass jeder Mensch eine Träger:in der Men‐
schenrechte ist, was aufgrund ihrer moralischen Dimension möglich ist.

– Auch wenn Mehrheitsentscheidungen versuchen, die Rechte einer Min‐
derheit zu beschneiden, treten die Menschenrechte in ihrer moralischen
Dimension für die Minderheit ein und schützen die Angehörigen der
Minderheit gemeinsam mit allen Menschen in ihren wesentlichen Ele‐
menten und Bereichen der menschlichen Existenz.

– Auch wenn bestimmte Strömungen in Traditionen, Kulturen, Religionen
und Weltanschauungen versuchen, die Menschenrechte so zu interpre‐
tieren, dass ein Recht oder einige Rechte (z.B. die Gleichheit von Frauen
und Männern, das Verhältnis von individuellen und kollektiven Rechten
usw.) geleugnet oder eingeschränkt werden, ist jeder Mensch Träger:in
von Menschenrechten, d.h. – ausgehend vom oben erwähnten Prinzip

534 Lohmann 2004: 307.
535 Sandkühler 2010: 1539.
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der Unteilbarkeit – des gesamten Katalogs der Menschenrechte in glei‐
chem Maße und ohne jede Differenz.

– Auch wenn die Menschenrechte horizontale (zwischen Individuen) und
vertikale (zwischen Individuum und Staat) Beziehungen mit einem kri‐
tischen Potential regeln, ist jeder Mensch in seiner moralischen Dimen‐
sion Träger:in der Menschenrechte, was sicherstellt, dass die Menschen‐
rechte in beiden Fällen angewendet werden können.

Daher ist die Einbeziehung der moralischen Dimension der Menschen‐
rechte in das Verständnis der Menschenrechte für die Verwirklichung der
Menschenrechte notwendig.

Die Fähigkeit, eine ethische Begründung der Menschenrechte zu liefern,
die der Universalität der Menschenrechte gerecht wird, markiert einen
bedeutenden Unterschied zwischen der ethischen und der rechtlichen, po‐
litischen oder historischen Begründung: Eine Begründung der Menschen‐
rechte in ihrer rechtlichen Dimension, die auf einem nationalen demokra‐
tischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess beruht, kann die
Universalität der Menschenrechte nicht rechtfertigen, weil diese Begrün‐
dung für Menschen, die nicht in diesem spezifischen Land leben, irrelevant
ist. So hat beispielsweise die demokratische Entscheidung eines von der
Bevölkerung des Landes A gewählten Parlaments, die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2006 zu ratifizieren, keine
direkten Auswirkungen auf Menschen, die in anderen Ländern leben. Sie
hat allenfalls eine exemplarische Wirkung. Deshalb kann man nicht von
einer universellen Strahlkraft sprechen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der politischen oder historischen Di‐
mension der Menschenrechte: Abgesehen von der gleichen Schwierigkeit
mit der Partikularität, die im Widerspruch zur Universalität der Menschen‐
rechte steht, konzentriert sich die historische Dimension (die im folgen‐
den Absatz näher erläutert wird) auf die Entstehung der Menschenrechte
und nicht auf ihre Gültigkeit. Bei der politischen Dimension ergibt sich
eine weitere Schwierigkeit daraus, dass politische Begründungsmodelle oft
ungenau und eng sind, wie der Ansatz des «overlapping consensus» von
John Rawls zeigt.536 John Rawls' Verständnis der Menschenrechte scheint
innerhalb nationaler Grenzen zu bleiben und schließt willkürlich einige
Menschenrechte aus, obwohl sie in der Allgemeinen Erklärung der Men‐
schenrechte von 1948 verankert sind (z. B. das Recht auf Bildung), es

536 Vgl. Rawls 1971; Rawls 1993.
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respektiert nicht das Prinzip der Unteilbarkeit und das Prinzip der Interde‐
pendenz der Menschenrechte und ist zu tolerant gegenüber Staaten, die die
Menschenrechte verletzen.537

Die philosophischen, weltanschaulichen und religiösen Ideen, Überzeu‐
gungen, Konzepte, Gedanken und Theorien, auf denen die Menschenrechte
beruhen bzw. die sie beinhalten, lassen sich auch von ihrem geographi‐
schen und historischen Ursprung her betrachten und in den Kontext der
Entstehung der Menschenrechte aus historischer Sicht stellen. Hier geht es
um die historische Dimension der Menschenrechte. Ausgangspunkt ist die
Erkenntnis der historischen Kontingenz der Menschenrechte: Menschen‐
rechte haben sich historisch entwickelt und sind daher von der jeweiligen
Zeit ihrer Entstehung und Entwicklung geprägt. Am Beispiel der Allge‐
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 lässt sich die historische
Prägung der Menschenrechte deutlich erkennen. Grundlage und Ausgangs‐
punkt der Erklärung ist die Erkenntnis, dass allen Menschen das gleiche
Maß an Würde, Freiheit und Rechten zusteht. Eine aktuelle Betrachtung
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 kommt zu dem
Schluss, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und der Katastrophe und dem
Leid, die diese schreckliche Phase der Menschheitsgeschichte mit sich
brachte, der Wunsch nach einer Erklärung verstärkt wurde, die die Men‐
schenrechte auf globaler Ebene in den Vordergrund rückt. Die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte von 1948 kann historisch als eine Reaktion
auf die Verletzung und den Versuch, die Menschenwürde während des Ho‐
locausts zu negieren, verstanden werden. «Die meisten Artikel und Rechte
in der Erklärung wurden als direkte und unmittelbare Reaktion auf die
Schrecken des Holocausts verabschiedet.»538 Samuel Moyn versucht jedoch
zu zeigen, dass sich die Menschenrechte erst in den 1970er Jahren durchge‐
setzt haben.539

Der wissenschaftlich aufschlussreiche, auf historischen Analysen und
Erklärungen beruhende Beitrag, der sicherlich zur historischen Dimensi‐
on der Menschenrechte gehört,540 zeigt unter anderem die besondere Aus‐
strahlung, die historische Ereignisse auf die Entstehung der Menschenrech‐
te haben. Sie bleiben partikular und sollten in ihrer Rezeption auch nur in
ihrer Partikularität gewürdigt werden, um eine doppelte Diskriminierung

537 Vgl. Kirchschläger 2013a: 192.
538 Morsink 2010: 27.
539 Vgl. Moyn 2010: 83.
540 Vgl. Gut 2008; Kirchschläger 2013d.

6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte

153
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


der Menschen zu vermeiden, die an bestimmten historischen Ereignissen
beteiligt waren. Dies würde erstens bedeuten, dass die Geschichtsschrei‐
bung sie nicht zur Kenntnis nimmt, und zweitens, dass ihr Beitrag zur
Entwicklung der Menschenrechte nicht anerkannt wird (so wird beispiels‐
weise die internationale Rezeption des Zweiten Weltkriegs im Großen und
Ganzen von der europäischen Perspektive dominiert, während die afrikani‐
sche Erfahrung und Wahrnehmung viel zu wenig Beachtung findet).

Singuläre historische Ereignisse erzeugen nur eine partikulare und keine
universelle Ausstrahlung und können daher nur bedingt zur Begründung
herangezogen werden, es sei denn, es bestehen grundlegende strukturelle
Ähnlichkeiten, auf deren Basis eine Verallgemeinerbarkeit erreicht werden
kann. Mit der historischen Erklärung der Entwicklung der Menschenrechte
kann keine moralische Begründung dafür gegeben werden, warum alle
Menschen Träger:innen von Menschenrechten sind. Es ist notwendig, zwi‐
schen Genese (Entstehung) und Geltung (Begründung) zu unterscheiden,
da beide versuchen, Antworten auf unterschiedliche Fragen zu geben. Wäh‐
rend die Genese zu erklären versucht, wann und von wem ein Gedanke
und ein Ansatz entwickelt wurden, geht es bei der Geltung um die Frage,
ob ein Verständnis universell gültig und wahr ist. Genese und Geltung müs‐
sen in Beziehung zueinander gesetzt, aber getrennt voneinander gehalten
werden.541

An dieser Stelle muss ein mögliches Missverständnis ausgeräumt werden:
Diese Überlegungen sollten nicht dazu führen, die zufällige zeitliche und
örtliche Herkunft der Menschenrechte als Hindernis für ihre universelle
Gültigkeit zu interpretieren. Dies wäre ein «genetischer Trugschluss», weil
man von einer Genese eines Verständnisses auf dessen Wahrheitsgehalt
schließen würde, was auch der Fall wäre, wenn man z.B. behaupten würde,
der kategorische Imperativ von Immanuel Kant habe keine universelle
Gültigkeit, weil er in Königsberg oder weil er vor mehr als 200 Jahren
entwickelt wurde.

Eine historische Betrachtung der Entwicklung der Menschenrechte kann
daher nur bestimmte historische Ereignisse und historische Unrechtserfah‐
rungen exemplarisch erfassen. Es handelt sich weniger um eine moralische
Bewertung, sondern vielmehr um eine kontingente Wertung als besonde‐
re Bedrohung oder Verletzung der wesentlichen Elemente und Bereiche
menschlicher Existenz, die sich historisch entwickelt hat und auf politische
Veränderungen zielt. Hier wird die Dynamik der Menschenrechte deutlich:

541 Vgl. Lachs 1983: 25-32.
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Die Menschenrechte erweisen sich als offen für weitere Bestimmungen zum
Schutz aller Menschen vor neuen, derzeit noch nicht erkennbaren Bedro‐
hungen wesentlicher Elemente und Bereiche menschlicher Existenz, die der
Mensch zum Überleben und Leben als Mensch braucht und die sich in
Zukunft abzeichnen können. Dies bedeutet nicht, dass sie willkürlich und
beliebig verändert werden können und daher relativ sind, wie im folgenden
Abschnitt gezeigt wird.

Dieses Verständnis der historischen Dimension der Menschenrechte als
Dynamik unterstreicht ihre Erfolgsgeschichte (oder zumindest eine gewisse
Erfolgsgeschichte), ihre Aktualität, ihre Relevanz für die Gegenwart und
ihre bleibende Bedeutung für die Zukunft. «Die Menschenrechtsverletzun‐
gen, an die die Verfasser von 1948 dachten, fanden während des Holocausts
statt, während wir heute nicht nur auf die Gräueltaten der Nazis verwei‐
sen können, sondern auch auf die Gräueltaten in Bosnien, Kambodscha,
Ruanda, Darfur und in anderen Zusammenhängen.»542 Wenn man sie
in einer historischen Dimension als klare Reaktionen der Menschheit auf
Unrechtserfahrungen sieht, als kritischen Stachel, um Menschen heute vor
solchen Unrechtserfahrungen zu schützen, gewinnen die Menschenrechte
an Bedeutung und sind ein Zeichen an die Zukunft, nie wieder etwas
Ähnliches geschehen zu lassen.543

Es sind Merkmale der Multidimensionalität der Menschenrechte, dass

– sich die vier Dimensionen – die rechtliche, die politische, die historische
und die moralische – gegenseitig ergänzen und zusammen eine stärkere
Erklärung als jede Dimension für sich allein ergeben,

– die Linien zwischen den Dimensionen nicht immer eindeutig zu ziehen
sind,

– sich die vier Dimensionen überschneiden können.

6.4.3 Die Merkmale von Menschenrechten

«Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie
sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der
Brüderlichkeit begegnen.» Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Men‐

542 Morsink 2010: 36.
543 Vgl. auch Fields / Narr 1992.
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schenrechte von 1948544 bringt eines der acht wesentlichen Charakteristika
der Menschenrechte zum Ausdruck: ihre Universalität.545 Die Menschen‐
rechte sind universell, weil alle Menschen Träger:innen von Menschen‐
rechten sind – immer, überall und ohne Ausnahme. Ohne ihre Universalität
würden die Menschenrechte nicht allen Menschen in allen wesentlichen
Bereichen und Elementen, die von den spezifischen Menschenrechten ge‐
schützt werden, den notwendigen Schutz bieten.

Obwohl eine allgemein erkennbare positive Tendenz der Akzeptanz der
Menschenrechte durch Staaten und nichtstaatliche Akteure, eine zuneh‐
mende internationale Institutionalisierung des Menschenrechtsschutzes,
Fortschritte bei den Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der
Menschenrechte durch die Staaten und einige Beiträge der Wirtschaft im
Bereich der Menschenrechte zu verzeichnen sind, muss gleichzeitig festge‐
stellt werden, dass die Umsetzung der Menschenrechte noch nicht dort
ist, wo sie sein sollte. Die überwiegende Mehrheit der Menschen leidet
immer noch unter Menschenrechtsverletzungen. Die Menschenrechte sind
immer noch ein Minderheitenphänomen: Nur eine Minderheit der Men‐
schen genießt die Menschenrechte ganz oder teilweise. Die Schwierigkeiten
bei der Umsetzung der Menschenrechte werfen die Frage auf, ob die Men‐
schenrechte überhaupt erreichbar sind, ob sie nicht nur abstrakte Ideale
sind und ob einige von ihnen aufgegeben werden sollten. Wie bereits zu
Beginn dieses Kapitels erwähnt, werden sie von manchen sogar als «letzte
Utopie»546 bezeichnet. Der Status quo der Umsetzung der Menschenrechte
wird der Universalität der Menschenrechte nicht gerecht. Das bedeutet
natürlich nicht, dass die Menschenrechte nicht universell sind, denn die
Universalität der Menschenrechte lässt sich in der moralischen Dimension
der Menschenrechte begründen547 und ist daher weiterhin gültig. Aber es
zeigt, dass es dringend notwendig ist, die Umsetzung der Menschenrechte
als Recht zu verbessern, das nicht vollständig umgesetzt und respektiert
wird sowie in der Realität seine konkrete Bedeutung sowie letztlich seine
rechtliche Wirkung verlieren kann – beides führt zu seiner Auflösung. Dies
ist bei den Menschenrechten schwer vorstellbar, denn die Menschenrechte

544 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948.
545 Vgl. Kirchschläger 2011.
546 Moyn 2010.
547 Vgl. Kirchschläger 2013a.
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sind ein «Monument»548, das nicht übersehen und übergangen werden
kann, ohne es zur Kenntnis zu nehmen.

Darüber hinaus gibt es im Menschenrechtsdiskurs Kritik, die die Uni‐
versalität der Menschenrechte in Frage stellen und in drei Gruppen ein‐
geteilt werden kann:549 Die dritte Anfechtung der Universalität der Men‐
schenrechte ist ein kritischer Relativismus, der auf der Skepsis gegenüber
dem geringen Verwirklichungspotenzial der Menschenrechte und den Un‐
terschieden innerhalb dieses Potenzials zwischen den drei Kategorien von
Menschenrechten beruht. Diese Kritik führt das Scheitern der Umsetzung
bestimmter Menschenrechte als Grund für ihre Streichung aus dem Men‐
schenrechtskatalog auf. Auch hier lässt sich natürlich begründen, warum
diese Streichung nicht weiterverfolgt werden kann, aber der Gedanke selbst
sollte schon als ernstes Warnzeichen und als Problemhinweis verstanden
werden. Eine positive Veränderung zugunsten der Menschenrechte liegt vor
allem in den Händen derjenigen, die – seien es staatliche oder nichtstaatli‐
che Akteure – über mehr Macht und Einfluss verfügen.

Das Konzept der Universalität der Menschenrechte wird auch durch
sieben weitere wesentliche Charakteristika der Menschenrechte beeinflusst:
Aufgrund ihres kategorialen Charakters machen die Menschenrechte alle
Menschen bedingungslos zu Träger:innen von Menschenrechten. Mit an‐
deren Worten: Niemand muss irgendwelche Bedingungen oder Pflichten
erfüllen, um in den Genuss der Menschenrechte zu kommen (Menschsein
genügt).

Aber ist es überhaupt legitim, dass Menschenrechte mit entsprechen‐
den Pflichten verbunden sind? Ist es gerechtfertigt, dass alle Menschen
Träger:innen von Menschenrechten sind, die z.B. die persönliche Freiheit
einschränken können, weil jeder Rechtsträger:innen auch die Menschen‐
rechte aller anderen Menschen zu achten hat? Haben die spezifischen
Menschenrechte, die das Handeln des Einzelnen konkret einschränken,
überhaupt eine Legitimation? Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit einer
Begründung der Menschenrechte.

Menschenrechte bedürfen einer moralischen Begründung, um ihre Le‐
gitimität zu beweisen und um mit ihrem eigenen Kernkonzept der Auto‐
nomie des Individuums kohärent zu bleiben, denn Autonomie umfasst
den Anspruch, den Grund zu kennen, warum die eigene Freiheit durch

548 Joas 2011: 280.
549 Vgl. Lohmann 2008a.
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Menschenrechte eingeschränkt werden soll. Diese Herausforderungen füh‐
ren zu der Frage, wie die Menschenrechte gerechtfertigt werden können.
Jeder Mensch verdient eine Begründung, warum er Rechtsträger:in und
auch Pflichtenträger:in von Menschenrechten ist, denn die mit den Men‐
schenrechten korrespondierende Verantwortung, die Menschenrechte aller
anderen Menschen zu achten, schränkt seine Freiheit ein.550 Robert Alexy
knüpft die Existenz von Menschenrechten ausschließlich an die Möglich‐
keit ihrer Begründung.551 Die Betonung des Status quo der Menschenrechte
als historischer, politischer und rechtlicher Konsens, der sich globaler Ak‐
zeptanz erfreut, genügt als Begründung aufgrund ihres deskriptiven und
nicht-normativen Charakters und aufgrund des besonderen Ursprungs des
historischen, politischen und rechtlichen Konsenses im Allgemeinen nicht.

Die Gleichheit der Menschenrechte besagt, dass alle Menschen gleichbe‐
rechtigte Träger:innen von Menschenrechten sind.

Darüber hinaus sind die Menschenrechte als individuelle Rechte konsti‐
tuiert und dienen dem Schutz des Menschen als Individuum. Das bedeutet,
dass die Menschen als Individuen durch die Menschenrechte geschützt
werden, ohne dass sie Teil eines bestimmten Kollektivs sein müssen.

Den Menschen als Träger:in von Menschenrechten zu sehen, bedeutet
jedoch nicht, dass die Menschenrechte individualistisch sind. Die Men‐
schenrechte werden zunächst allen Menschen aufgrund ihrer Menschen‐
würde, d.h. ihres Status̕ als Mensch, zugestanden. Das heißt, die Menschen‐
rechte sind erstens keine exklusiven Rechte, sondern Rechte, die jeder
Mensch mit allen anderen Menschen teilt. Mit anderen Worten: Menschen‐
rechte sind keine «Peter-Kirchschläger-Rechte», sondern Menschenrechte.
Da man sie mit allen anderen Menschen teilt, sind mit diesen Rechten
auch die entsprechenden Pflichten verbunden, zur Verwirklichung der
Menschenrechte aller anderen Menschen beizutragen.

Dies führt uns zweitens zu den Pflichten, die den Menschenrechten eines
jeden Menschen entsprechen. Der Einzelne hat zur Verwirklichung der
Menschenrechte aller anderen Menschen beizutragen. Das bedeutet auch,
dass die Pflichten, die den Menschenrechten oder den Menschenrechten
aller anderen Menschen entsprechen, den Einzelnen einschränken. Die
mit den Menschenrechten verbundenen Pflichten sind als dynamisch zu
verstehen, denn je nach Kontext werden von den Pflichtenträger:innen un‐

550 Vgl. Kirchschläger 2007a.
551 Vgl. Alexy 1998.
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terschiedliche Verhaltensweisen verlangt, um die Menschenrechte aller an‐
deren Menschen zu achten, zu schützen, umzusetzen und zu realisieren.552

Hier ist jedoch zu erwähnen, dass es sich um ein «asymmetrisches Ver‐
hältnis»553 zwischen Rechten und Pflichten handelt. Der Mensch ist und
bleibt immer Träger:in von Menschenrechten, unabhängig davon, ob er
die den Menschenrechten entsprechenden Pflichten erfüllt. «Diese Rechte
werden durch Fehlverhalten nicht verwirkt. Der Mensch muss sich nicht
als würdig für die Gewährung von Menschenrechten erweisen.»554

James W. Nickel formuliert in diesem Zusammenhang die Einschrän‐
kung, dass es nur fair wäre, wenn man sich zwischen zwei Träger:innenn
von Menschenrechten entscheiden müsste, demjenigen den Vorzug zu ge‐
ben, der sich moralisch überlegen verhält.555 Der oben erwähnte kategori‐
sche Charakter der Menschenrechte spricht gegen eine solche Einschrän‐
kung: Alle Menschen haben das Recht auf Menschenrechte, bedingungslos.

Als drittes Argument gegen den Verdacht, dass Menschenrechte indivi‐
dualistisch sind, kann man anführen, dass Rechte immer einen sozialen
Charakter haben, da sie Beziehungen zwischen mindestens zwei Parteien
regeln. Das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass «Rechte Pflichten bei
anderen begründen»556.

Viertens heißt es in Artikel 29 der Allgemeinen Erklärung der Menschen‐
rechte von 1948: «Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der
allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.»557 In
Artikel 29 wird festgehalten, dass sich der Einzelne nur in einem Kollektiv
entfalten kann und dass er diesem Kollektiv gegenüber Pflichten hat.

Fünftens erfordern die individuellen Rechte und Freiheiten eine be‐
stimmte Form von Beziehungen und einen bestimmten sozialen Kontext,
damit eine solche universelle Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Träger:innen von Menschenrechten, die ihre Rechte achten, überhaupt
denkbar ist.558

Sechstens haben Rechte immer eine soziale und nicht eine «individua‐
listische» Komponente, da sie Teil eines sozialen Systems sein müssen,

552 Vgl. Raz 1986: 170-171.
553 Wolbert 2003: 176.
554 Wolbert 2003: 176.
555 Vgl. Nickel 2015.
556 Raz 1986: 167.
557 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948: Artikel 29. Vgl. Kirchschläger

2014b.
558 Vgl. auch Gould 2015.
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denn ohne mindestens einen zweiten Mensch gäbe es keinen Bedarf an
Gesetzen.559

Darüber hinaus weist die Fundamentalität als Charakteristikum der
Menschenrechte darauf hin, dass die Menschenrechte Mindeststandards
schützen – die wesentlichen Elemente und Bereiche der menschlichen
Existenz, die für das Überleben und für ein Leben als Mensch, ein Leben in
Menschenwürde, notwendig sind – und keinen Luxus.

Die Justizierbarkeit als Charakteristikum der Menschenrechte bedeutet,
dass die Menschenrechte in einem Rechtssystem einklagbar sind.

Und die Menschenrechte sind unveräußerliche Rechte, das heißt, sie
können weder erworben noch verloren werden, und jeder Mensch hat
Anspruch auf sie.560

Schließlich müssen die Menschenrechte, wie oben erläutert, in ihrer
Multidimensionalität gedacht werden:561 Die Menschenrechte enthalten
eine rechtliche, eine politische, eine moralische und eine historische Di‐
mension. Die Universalität der Menschenrechte lässt sich jedoch insbeson‐
dere in der moralischen Dimension der Menschenrechte aufzeigen.

Angesichts des aktuellen Diskurses über die Universalität der Menschen‐
rechte könnte man den Eindruck gewinnen, dass der Begriff «Universa‐
lität» das Gegenteil von «Relativismus» ist. In Wirklichkeit wäre jedoch
das direkte Gegenteil des ersten Wortes «Partikularismus» und «Absolutis‐
mus» des zweiten.562 «Die gängige Auffassung [folgert], dass ein Universa‐
lismus nur absolut begründet werden kann, und, wenn dies nicht möglich
ist, eine nur relative Begründung zum Aufgeben des Universalismus führt
und damit zu einer nur partikularen Geltung.»563 Diese Beobachtung hat
Einfluss auf die Begründung der Menschenrechte, die nach dieser Beobach‐
tung durchaus relativ sein könnte,564 kann aber auch zeigen, wie man mit
der Kritik an der Universalität der Menschenrechte umzugehen hat, die
in den meisten Fällen auf individuellen Positionen und Sonderinteressen
beruht.

559 Dies hat Auswirkungen auf die von Lorena Jaume-Palasi und Matthias Spielkamp
vorgeschlagene Taxonomie (vgl. Jaume-Palasi / Spielkamp 2017).

560 Vgl. Willoweit 1992.
561 Vgl. Kirchschläger 2013d.
562 Vgl. Lohmann 2008a.
563 Lohmann 2008a: 219, Hervorhebung im Text.
564 Vgl. Lohmann 2008a.
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6.4.4 Die Notwendigkeit einer ethischen Begründung der Universalität der
Menschenrechte

Die Universalität der Menschenrechte bedeutet also, dass alle Menschen
Träger:innen von Menschenrechten sind, unabhängig davon, was sie tun
oder nicht tun, woher sie kommen, wo sie leben, welche Nationalität sie
haben und welcher Gesellschaft und Gemeinschaft sie angehören. Die For‐
mulierung «everybody matters»565 zeigt, dass die Menschenrechte, ohne
den Anspruch auf universelle Gültigkeit zu erheben, nicht allen Menschen
den notwendigen Schutz in allen wesentlichen Bereichen und Elementen
geben würden, die durch spezifische Menschenrechte geschützt werden,
um als Menschen, zu überleben und zu leben. Gleichzeitig zeigt auch die
Formulierung «everybody matters», dass die Universalität der Menschen‐
rechte die Vielfalt der Menschen respektiert und schützt. «Ein universalisti‐
scher Anspruch kann den Menschenrechten aber nur insoweit zugestanden
werden, als sie sich selbstkritisch adressieren und nicht unmittelbar mit
einem kulturellen Überlegenheitsanspruch verbunden sind.»566

Die Universalität der Menschenrechte erkennt den Menschen im Allge‐
meinen als Träger:in von Menschenrechten an – in der Vergangenheit,
in der Gegenwart und in der Zukunft. Joseph Raz problematisiert diesen
zeitlichen Aspekt, da er die Träger:innen der Menschenrechte auf heute le‐
bende Personen beschränkt, indem er argumentiert, dass bestimmte Men‐
schenrechte für Menschen, die vor langer Zeit gelebt haben, keinen Sinn
ergeben würden, wie etwa das Recht auf Bildung für Steinzeitmenschen.567

Raz hat insofern recht, als diese Rechte schwer vorstellbar sind, wenn man
sie auf die ferne Vergangenheit bezieht. Gegen diese Einschränkung lässt
sich jedoch argumentieren, dass, wenn Menschenrechte moralisch gerecht‐
fertigt werden können, die moralische Gültigkeit von Menschenrechten
nicht auf die Gegenwart oder eine nahe Vergangenheit beschränkt werden
kann. Außerdem wäre es gemäss Raz zwar schwierig, im Nachhinein Ge‐
rechtigkeit und Wiedergutmachung für Menschenrechtsverletzungen zu
fordern, doch sollte dies möglich sein, um alle Menschen als Menschen‐
rechtsträger:innen anzuerkennen. Und ganz allgemein gilt: Nur weil eine
Gruppe von Menschen nicht versteht, dass etwas für sie gilt, heißt das
nicht, dass es deshalb nicht für sie gilt.

565 Appiah 2006: 144.
566 Huber 2015: 13.
567 Vgl. Raz 2015: 226-227.

6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte

161
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Die Universalität der Menschenrechte bedeutet, dass die Menschen über‐
all Menschenrechtsträger:innen sind. Daraus lässt sich schließen, dass die
Menschenrechte aller Menschen nicht von kulturellen, religiösen und welt‐
anschaulichen Gemeinschaften oder Kontexten abhängig sind. Auf den
Punkt gebracht bedeutet die Universalität der Menschenrechte auch, dass
Menschen Träger:innen von Menschenrechten sind und dass ihre Men‐
schenrechte geachtet, geschützt, umgesetzt und verwirklicht werden müs‐
sen, auch wenn sie Teil von Kontexten sind,

– die die Menschenrechte im Allgemeinen oder einige spezifische Men‐
schenrechte nicht anerkennen und achten;

– wo es theoretischen und/oder praktischen Widerstand gegen die Men‐
schenrechte im Allgemeinen oder gegen bestimmte Menschenrechte
gibt;

– die bestimmte Personen, Gruppen oder Minderheiten in ihrer Gemein‐
schaft von den Menschenrechten im Allgemeinen oder von einigen spe‐
zifischen Menschenrechten ausschließen;

– wo es Tendenzen gegen die Menschenrechte im Allgemeinen, gegen
die Universalität der Menschenrechte oder gegen einige spezifische Men‐
schenrechte gibt;

– wenn es Tendenzen gibt, die den eigenen Glauben, die eigene Weltan‐
schauung oder Philosophie, Lehren und religiöse Überzeugungen, Werte
und Prinzipien so auslegen, dass sie der Universalität der Menschen‐
rechte, den Menschenrechten im Allgemeinen oder einigen spezifischen
Menschenrechten widersprechen;

– wo einige Personen die Menschenrechte anderer verletzen, ohne dass der
Staat, die Gesellschaft oder die Gemeinschaft eingreifen.

Der Anspruch auf Universalität der Menschenrechte bedeutet schließlich,
dass die Menschenrechte überall und immer gelten.

Die Universalität der Menschenrechte unterstreicht die Notwendigkeit
einer ethischen Begründung der Menschenrechte und ihrer Universali‐
tät,568 denn Menschen, Gesellschaften und Gemeinschaften verlangen
Gründe dafür, warum die Menschenrechte auch für ihre Gesellschaften,
Gemeinschaften, Institutionen und Mitglieder gelten. «Die Begründungen
sind daher zwischen Rechtsinhaber und den Adressaten der aus den Rech‐
ten resultierenden Pflichten anhängig. Beide Seiten werden eine Begrün‐

568 Vgl. auch Perry 2005; Tasioulas 2015.

6 Instrumente für die ethische Bewertung

162
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


dung nur dann akzeptieren können, wenn diese Relationierung auch ge‐
wahrt ist, und eine Begründung scheint nur dann eine angemessene zu
sein, wenn sie für alle Betroffenen und insofern allgemein gilt.»569

Wenn die Menschenrechte allgemein vertretbare Rechte sind, dann ist
jede Menschenrechtsverletzung keine allgemein vertretbare Einschränkung
der Selbstbestimmung des Einzelnen mehr.570

Außerdem schützen die Menschenrechte indirekt die Vielfalt. Sie können
diesen Schutz aber nur dann gewähren, wenn sie selbst und ihre universelle
Gültigkeit auch ethisch begründet sind. Angesichts der Vielfalt wird die
Notwendigkeit einer ethischen Begründung der Menschenrechte und ihrer
Universalität offensichtlich.

Gegen die Notwendigkeit einer Begründung der Menschenrechte im
Allgemeinen kann eingewandt werden, dass das Phänomen der Menschen‐
rechte bereits dafür gesorgt hat, dass die Menschenrechte «un hecho-del-
mundo«571– eine Tatsache der Welt – sind. Daher ist die Idee einer ethi‐
schen Basis oder einer moralischen Begründung der Menschenrechte heut‐
zutage überholt und nicht mehr relevant.572

Ein Gegenargument zu dieser Position besteht in der oben erwähnten
Multidimensionalität und dem Verhältnis zwischen den menschenrechtli‐
chen Dimensionen, die eine Begründung der Menschenrechte verlangen,
denn ein rein rechtliches Verständnis der Menschenrechte wäre reduktio‐
nistisch. Eine juristische, politische oder historische Begründung der Men‐
schenrechte allein würde ebenfalls den Charakter der Menschenrechte
verfehlen, was dem oben beschriebenen Argument widersprechen würde.
Keine dieser Begründungen würde für sich genommen den Universalitäts‐
anspruch der Menschenrechte genügen.

Darüber hinaus könnten zwei weitere Argumente für die Notwendigkeit
einer Begründung der Menschenrechte angeführt werden, die beide für
sich genommen eher schwach sind: Zum einen zeigt die kulturelle, religiöse
und weltanschauliche Vielfalt als Herausforderung für die Universalität der
Menschenrechte die Notwendigkeit einer ethischen Begründung der Men‐
schenrechte. Ohne eine ethische Begründung wären die Menschenrechte
in kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften nichtig.
Ohne eine ethische Begründung können die Menschenrechte weder die

569 Lohmann 2000: 10.
570 Vgl. Lohmann 2000: 11.
571 Rabossi 1990: 161.
572 Vgl. Rabossi 1990.
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kulturelle, religiöse und weltanschauliche Differenz schützen noch die kul‐
turellen, religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften im Dienste der
Achtung der Menschenrechte beeinflussen, denn ohne eine ethische Be‐
gründung wären die Grenzen der kulturellen, religiösen und weltanschauli‐
chen Gemeinschaften auch die Grenzen der Gültigkeit der Menschenrech‐
te.573

Andererseits zeigt die Praxis, dass die Menschenrechte keineswegs als
selbstverständlich angesehen werden können. Sie stehen nach wie vor
vor großen Herausforderungen und bedürfen dringend einer Begründung,
denn in der Praxis sind die Menschenrechte in Gefahr, wenn

– die Menschen ihre Rechte nicht kennen, und die Menschenrechte daher
eine leere Hülle bleiben. «Was nützt es, Menschenrechte zu haben und
sie nicht zu kennen und was wiederum nützt es, sie zu kennen, sie aber
nicht zu verstehen!? Und letztendlich: wem wäre geholfen, wenn man die
Menschenrechte nur verstünde, aber nicht bereit wäre, sie zu achten und
sich für sie einzusetzen?»574

– Menschenrechtsverletzungen keine Sanktionen nach sich ziehen und
damit das Gewicht, die Bedeutung und die Glaubwürdigkeit der Men‐
schenrechte mindern, was zu einer Degeneration der Menschenrechte
von Rechten zu bloßen Ideen im Sinne eines wechselseitigen «Gewohn‐
heitsrechts» führen würde. Die Verwirklichung der Menschenrechtsidee
durch internationale Verträge,575 die als «stille Revolution» des Völker‐
rechts bezeichnet worden ist, droht zu stagnieren. «Wenn wir dem
Schutz der Rechte einen hohen Stellenwert beimessen, sollten wir dafür
sorgen, dass die Institutionen, die auf diesen Schutz abzielen, effektiv
sind; andernfalls bleibt ein Element aufsichtsrechtlicher Irrationalität,
denn wir hätten ein klares Ziel mit einem Mittel, das nicht in der Lage
ist, dieses Ziel zu erreichen.»576

– Skeptikern keine überzeugende Begründung gegeben werden kann. «Die
zentrale Idee der Menschenrechte als etwas, das die Menschen haben,
und zwar auch ohne spezifische Gesetzgebung, wird von vielen als
grundsätzlich fragwürdig und wenig überzeugend angesehen. Eine im‐
mer wiederkehrende Frage lautet: Woher kommen diese Rechte? [...]

573 Vgl. Kirchschläger 2013a: 213-222.
574 Fritzsche 2016: 181.
575 Vgl. Klein 1997.
576 Jones 1999: 228.
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die Bedenken beziehen sich auf die vermeintliche 'Weichheit' [...] der
begrifflichen Grundlage der Menschenrechte.»577

Ein weiteres Argument gegen die Notwendigkeit einer Begründung der
Menschenrechte besteht in dem Standpunkt, dass der Versuch, eine Be‐
gründung für die Menschenrechte zu finden, überholt ist. In einer metae‐
thischen Reflexion wird argumentiert, dass die Philosophie die Aufgabe
hat, eine Kultur der Menschenrechte zu stärken, anstatt anderen Kulturen
ihre Überlegenheit und Universalität aufzuzeigen. Rationalität ist der Akt
des Strebens nach einer kohärenten und verständlichen Struktur unserer
Überzeugungen. Die Philosophie kann nur hoffen, kulturabhängige Intui‐
tionen zu bündeln, indem sie sie verallgemeinert, um daraus unanfechtba‐
re Intuitionen abzuleiten. Diese Verallgemeinerungen rechtfertigen diese
Intuitionen nicht, sondern fassen sie zusammen und erhöhen damit ihre
Vorhersagbarkeit, Kraft und Effizienz sowie das Gefühl einer gemeinsamen
moralischen Identität einer moralischen Gesellschaft. Die Abkehr von der
Begründbarkeit wäre effizienter, «weil sie uns die Möglichkeit gäbe, unsere
Energie auf die Kultivierung oder Erziehung der Gefühle zu konzentrie‐
ren.»578

Diese von Richard Rorty vorgeschlagene Betonung der Intuition wirft
die Frage auf, ob damit nicht der Willkür und Irrationalität Tür und Tor
geöffnet werden. Denn sowohl die Bejahung als auch die Verneinung von
Menschenrechten könnte theoretisch auf eine Intuition zurückgeführt wer‐
den, auch wenn man zugeben muss, dass Letzteres schwer vorstellbar ist.
Dennoch müsste man auch im ersten Fall die damit verbundenen Risiken
anerkennen, die gravierende Auswirkungen auf das Verständnis der Men‐
schenrechte und die Menschenrechte selbst haben können. Wenn man die
Menschenrechte einfach als gegeben hinnimmt, werden sie zu absoluten
und für immer unveränderlichen Rechten, die keiner Begründung bedür‐
fen. Infolgedessen hätten sie eine absolute und alternativlose Gültigkeit,
was sie immun gegen religiöse und weltanschauliche Unterschiede machen
würde und zu Indoktrination führen könnte. Man könnte einwenden, dass
die Menschenrechte, in ihrer oben beschriebenen Multidimensionalität
verstanden, keine absolute Wahrheit darstellen. Sie sind auch keine natürli‐
chen Eigenschaften des Menschen. Sie sind ein menschliches Konstrukt.
Die Menschenrechte haben sich historisch entwickelt. Sie sind das Ergeb‐

577 Sen 2004: 315.
578 Rorty 1996: 155.
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nis eines Einigungsprozesses zwischen Menschen. Dieser Konsens stützt
sich auf Gründe, die zusammen eine Begründung ergeben. Wenn die Men‐
schenrechtstradition nicht über ihre Begründung diskutiert, läuft sie Ge‐
fahr, den autonomen Menschen aus dem Blick zu verlieren, der ein Recht
hat, die Frage der Begründung zu diskutieren, denn die Notwendigkeit
einer Begründung beruht auch auf dem engen Zusammenhang zwischen
der Idee der Menschenrechte und der Idee einer Begründung. «Wir hätten
gar keine Menschenrechte, würden wir Menschen als Träger:innen von
Rechten nicht so verstehen, dass sie für alles, was ihre subjektiven Freihei‐
ten legitimerweise einschränkt, Begründungen verlangen können.»579 Jeder
Mensch hat als Träger:in von Menschenrechten ein Recht zu wissen, war‐
um seine Autonomie durch Menschenrechte und entsprechende Pflichten
eingeschränkt wird. Denn man hat Ansprüche oder Rechte, die den Pflich‐
ten der anderen entsprechen. Man hat nicht nur Pflichten oder Verpflich‐
tungen gegenüber anderen, und in diesem Sinne hat man einen Anspruch
auf sie, sondern man hat auch die normative Fähigkeit, Ansprüche an sie
zu stellen. Man kann dem Unterdrücker sagen, dass er die eigenen Rechte
verletzt hat. Wenn man kein kompetenter Akteur ist, können andere in
seinem Namen Ansprüche geltend machen.580 Dieser Punkt lässt sich wie
folgt zusammenfassen: «Begründe, was du mir antust!»581 Menschenrechte
brauchen eine moralische Begründung, um ihre Legitimität zu beweisen
und um mit ihrem eigenen Kernkonzept der Autonomie des Individuums
kohärent zu bleiben, denn Autonomie umfasst den Anspruch, den Grund
zu kennen, warum die eigene Freiheit durch Menschenrechte eingeschränkt
werden sollte.

Außerdem ist es reduktionistisch, den Menschen auf seine Intuition re‐
duzieren zu wollen. Der starke Fokus, den Richard Rorty auf die Intuition
legt, erweist sich als sehr relevant im Bereich der Menschenrechtsbildung
bzw. des Einsatzes für die Förderung der Menschenrechte. An dieser Stelle
verwechselt oder vertauscht Rorty jedoch zwei Ebenen. Denn die Feststel‐
lung, dass Intuition und Gefühle in der Menschenrechtsbildung und im
Engagement für die Förderung der Menschenrechte von großer Relevanz
sind, darf nicht mit einer grundsätzlichen Kritik am Bemühen um die
Begründung der Menschenrechte verbunden werden, weil diese auf einer

579 Lohmann 2000: 9-10.
580 Vgl. Reeder 2015: 100.
581 Lohmann 2000: 10.
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anderen Ebene stattfindet als die Ebene der Menschenrechtsbildung oder
des Menschenrechtsengagements.

Schließlich wird die Frage nach der Begründung der Menschenrechte
noch relevanter, wenn beispielsweise versucht wird, eine bestimmte Grup‐
pe von Menschen von den Menschenrechten im Allgemeinen oder von
einigen Rechten auszuschließen, wenn die Menschenrechte im Allgemeinen
vernachlässigt oder einige Rechte verweigert werden oder wenn staatliche
Eingriffe bestimmte Menschenrechte verletzen oder die Menschenrechte im
Allgemeinen missachten könnten. Angesichts dieser Realitäten sind Gründe
notwendig, die die Menschenrechte begründen. Ein ethisches Modell der
Begründung von Menschenrechten, das auf dem Prinzip der Verletzbarkeit
beruht, trägt dazu bei, dieser Herausforderung zu begegnen, und zeigt, dass
Menschenrechte ethisch begründet werden können.582

6.4.5 Ethische Begründung der Menschenrechte auf der Basis des Prinzips
der Verletzbarkeit

Menschenrechte können als ethisches Prinzip dienen, das der digitalen
Transformation und der Nutzung datenbasierter Systeme ethische Orien‐
tierung gibt, weil sie ethisch begründbar sind – z.B. auf der Basis des
Prinzips der Verletzbarkeit.583 Als Einstieg in die ethische Begründung
von Menschenrechten ist es nun sinnvoll, die Metafrage zu untersuchen,
welche Anforderungen eine ethische Begründung von Menschenrechten
erfüllen muss. Ein Versuch, Menschenrechte zu begründen, muss zunächst
die folgenden beiden Fragen beantworten: Warum sind alle Menschen Trä‐
ger:innen von Menschenrechten? Warum sind alle Menschen Träger:innen
dieser spezifischen Menschenrechte? (z.B.: Warum können Menschenrech‐
te nicht für andere Elemente und Bereiche der menschlichen Existenz
beansprucht werden?)

Zweitens müssen die Antworten auf diese beiden Fragen einen herme‐
neutischen Kreis bilden, in dem die Antwort auf die Frage, wie die spezifi‐
schen Menschenrechte zu rechtfertigen sind, auf der Frage aufbaut, wie die
Menschenrechte im Allgemeinen zu rechtfertigen sind.

Drittens muss der Versuch, die Menschenrechte durch diese beiden sich
ergänzenden Begründungsschritte zu rechtfertigen, für eine kritisch-ratio‐

582 Vgl. Kirchschläger 2013a; Kirchschläger 2016e; Kirchschläger 2015a.
583 Vgl. Kirchschläger 2013a; Kirchschläger 2016e; Kirchschläger 2015a.
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nale Ethik, wie sie in der obigen Einleitung definiert wurde, geeignet sein.
Bei der Begründung der Menschenrechte und ihrer Universalität ist es auch
notwendig, «das Verständnis der Menschenrechte vom metaphysischen
Ballast der Annahme eines vor aller Vergesellschaftung gegebenen Indivi‐
duums, das mit angeborenen Rechten gleichsam auf die Welt kommt»584

befreit wird.
Viertens: Ein Begründungsversuch muss nicht nur in einem ersten

Schritt die «Menschenrechte» rechtfertigen, sondern die folgenden Aussa‐
gen tatsächlich belegen:

– «Alle Menschen haben die gleichen Menschenrechte».
– «Wenn jemand ein Mensch ist, sprechen wir ihm oder ihr Menschen‐

rechte zu.»
– «Alle Menschen sind Träger:innen von Menschenrechten.»
– «Alle Menschen sind Träger:innen dieser spezifischen Menschenrechte.»

Fünftens: Ein Begründungsversuch muss so angelegt sein, dass er in einem
zweiten Begründungsschritt ethisch begründen kann, dass alle Menschen
Träger:innen spezifischer Menschenrechte sind. Die Begründung muss also
für jedes einzelne Menschenrecht funktionieren.

Die Frage, wie sich die vier obigen Aussagen begründen lassen, kann
mit dem Begründungsansatz auf der Basis des Prinzips der Verletzbarkeit
beantwortet werden. Zunächst muss zwischen «Verletzbarkeit» und dem
Prinzip der Verletzbarkeit unterschieden werden. Wenn der Mensch sich
seiner Verletzbarkeit bewusst wird, hat er die Möglichkeit, sich der «Erste-
Person-Perspektive» und des «Selbstverhältnisses» bewusst zu werden. Das
Prinzip der Verletzbarkeit umfasst das moralische Bestreben, die «Erste-
Person-Perspektive» und das «Selbstverhältnis» aller Menschen zu schüt‐
zen, um die Möglichkeit eines Lebens als Mensch zu wahren.

Die verschiedenen Überlegungen zu diesem Begründungsansatz für die
Menschenrechte, die auf dem Prinzip der Verletzbarkeit beruhen, beinhal‐
ten einen ersten, zweiten und dritten Filterungsschritt, der zu einer ethi‐
schen Begründung der Menschenrechte im Allgemeinen und für die spezi‐
fischen Menschenrechte führen wird.

584 Habermas 1999b: 399.
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Erster Filterungsschritt
Der Begründungsweg auf der Basis des Prinzips der Verletzbarkeit geht von
der Beobachtung aus, dass der Mensch seine eigene Verletzbarkeit erkennt
– ein erstes Element des Prinzips der Verletzbarkeit.585 Der Mensch, der
heute gesund ist, weiß beispielsweise, dass er morgen krank werden könnte.
Oder – während er in der Gegenwart glücklich lebt – dass er morgen
von anderen getötet werden könnte. In diesem Denkprozess durchläuft die
Person einen Prozess der Unsicherheit. Denn sie wird sich ihrer eigenen
Verletzbarkeit und in letzter Konsequenz auch ihrer Vergänglichkeit be‐
wusst.586 Diese Möglichkeit der Selbstwahrnehmung gilt für alle Menschen.

Zweitens ist ein wesentlicher Bestandteil des Prinzips der Verletzbarkeit
die «Erste-Person-Perspektive»587. Die Bewusstwerdung der eigenen Ver‐
letzbarkeit ist ein Selbstwahrnehmungsprozess des Menschen, dessen em‐
pirische Richtigkeit nicht relevant ist. Entscheidend ist, dass der Mensch
bereit ist, aus diesem Bewusstsein seiner Verletzbarkeit heraus etwas zu tun,
nämlich sich vor der Verletzbarkeit zu schützen oder einen vernünftigen
Umgang mit ihr zu finden. Das betrifft auch alle Menschen.

Während dieses Bewusstwerdungsprozesses, in dem sich der Mensch
seiner eigenen Verletzbarkeit bewusst wird, erkennt er ex negativo die «Ers‐
te-Person-Perspektive» und das «Selbstverhältnis». Die «Erste-Person-Per‐
spektive» umfasst das Bewusstsein eines Menschen, dass er Subjekt der
eigenen Lebenserfahrung ist, durch die er Zugang zu seiner eigenen Ver‐
letzbarkeit hat. Andererseits erfährt er diese anthropologische Grundsitua‐
tion der Verletzbarkeit als Subjekt (d.h. in der ersten Person Singular). Die
Handlungen, Entscheidungen, Leiden und das Leben eines Menschen ge‐
hen von ihm als Subjekt aus. Darüber hinaus interpretiert der Mensch die‐
se anthropologische Grundsituation der Verletzbarkeit als Subjekt: «Denn
handelnd und erleidend erfährt er sich als das Lebewesen, das nicht einfach
lebt wie alle anderen Lebewesen, sondern das nur lebt, indem es sein Leben
führt. Sich zu sich zu verhalten, weder naturnotwendig noch beliebig zu
handeln, sondern sich an Gründen zu orientieren und frei gewählte Zwecke
zu verfolgen, macht die Lebensform aus, die ihn mit allen Menschen als
seinesgleichen verbindet. Sie macht ihn zugleich verletzbar, ist doch das zu
seiner Lebensform gehörende Selbstverhältnis auf fundamentale Realisie‐

585 Vgl. Kirchschläger 2013a: 231-267.
586 Vgl. Hoffmaster 2006: 42.
587 Vgl. Runggaldier 2003.
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rungsbedingungen angewiesen.»588 (Letzteres589 gehört zu den beiden oben
vorgestellten Arten von Verletzbarkeit – der grundlegenden Verletzbarkeit
und der selektiven und variablen Verletzbarkeit – sowie zu den inneren
und äußeren Sphären und Aspekten der Verletzbarkeit und kann in einer
inneren und einer äußeren Form auftreten). In diesem Prozess nimmt der
Mensch das «Selbstverhältnis» wahr; er setzt sich in Beziehung zu sich
selbst.

Drittens wird die Verletzbarkeit von den Menschen aus ihrer «Erste-
Person-Perspektive» sowie für die «Erste-Person-Perspektive» selbst und
das «Selbstverhältnis» wahrgenommen.

Dieser Bewusstwerdungsprozess der eigenen Verletzbarkeit und
der «Erste-Person-Perspektive» führt viertens dazu, dass der Mensch sich
zu allen anderen Menschen in Beziehung setzt. In diesem Prozess erkennen
sie, dass sie sich durch ihre Verletzbarkeit nicht von anderen Menschen
unterscheiden, sondern dass sie diese Verletzbarkeit mit allen Menschen
teilen.

Fünftens: Der Prozess der Bewusstwerdung der eigenen Verletzbarkeit
und der Verletzbarkeit aller anderen Menschen ermöglicht es den Men‐
schen wahrzunehmen, dass sie nicht nur die Verletzbarkeit mit allen ande‐
ren Menschen teilen, sondern auch die individuelle «Erste-Person-Perspek‐
tive» auf die individuelle Verletzbarkeit und die Verletzbarkeit aller ande‐
ren Menschen sowie das individuelle «Selbstverhältnis»: Jeder Mensch ist
Subjekt seines eigenen Lebens. Der Mensch erkennt daher, dass die «Ers‐
te-Person-Perspektive» und das «Selbstverhältnis» eine Bedingung für die
Möglichkeit eines Lebens als Mensch sind.

Ausgehend von der Wahrnehmung der Verletzbarkeit ihrer eigenen «Ers‐
te-Person-Perspektive» und ihres eigenen «Selbstverhältnisses» werden sie
sich der gleichen Verletzbarkeit aller anderen Menschen bewusst. Men‐
schen, die in erster Linie überleben und als Menschen – mit Menschenwür‐
de – leben wollen, werden sich bewusst, dass die Verletzbarkeit sowohl ihr
eigenes Überleben als auch das Überleben aller anderen Menschen und
auch ihr eigenes Leben als Menschen und das Leben aller anderen als
Menschen betrifft, denn die Verletzbarkeit betrifft auch die «Erste-Person-
Perspektive» und das «Selbstverhältnis» als Bedingungen der Möglichkeit
eines Lebens als Mensch. Angesichts der eigenen Verletzbarkeit will der
Mensch in erster Linie physisch überleben und ein menschenwürdiges

588 Honnefelder 2012: 171-172.
589 Vgl. Höffe 1991; Nussbaum 1993.
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Leben führen. Das physische Überleben und ein menschenwürdiges Leben
dürfen dem Menschen nicht genommen werden. Sie müssen rechtlich ein‐
klagbar sein, um einen wirklichen Schutz zu bieten, und sie müssen auf
die verschiedenen Dimensionen anwendbar sein, denn Verletzbarkeit kann
die rechtliche, politische, historische und moralische Dimension umfassen.
Aufgrund der oben erwähnten hohen Priorität, die sie besitzen, und auf‐
grund der Unvorhersehbarkeit der Gefährdung sollten das physische Über‐
leben und ein Leben mit Menschenwürde nicht an Bedingungen geknüpft
sein. Den Wunsch, physisch zu überleben und ein Leben in Menschenwür‐
de zu führen, teilen die Menschen mit allen anderen Menschen gleicherma‐
ßen. Dieser Wunsch ist nicht individualistisch, auch wenn es sich um ein
Anliegen jedes Menschen als Individuum handelt, das jeder Einzelne durch
seine «Erste-Person-Perspektive» und sein «Selbstverhältnis» entdeckt.

Weil sich die Menschen sechstens ihrer Verletzbarkeit bewusst sind, aber
gleichzeitig nicht wissen, ob und wann sich diese Verletzbarkeit manifes‐
tiert und in eine konkrete Verletzung oder Übertretung umschlägt, sind
sie bereit, allen Menschen die «Erste-Person-Perspektive» und das «Selbst‐
verhältnis» auf der Grundlage der Gleichheit aller Menschen zuzugestehen,
weil dies für sie die rationalste, vernünftigste und vorteilhafteste Lösung
darstellt. Das heißt, allen Menschen Rechte – also Menschenrechte – zu‐
zugestehen, um sich selbst und alle anderen zu schützen, weil die Verletz‐
barkeit auch die «Erste-Person-Perspektive» und das «Selbstverhältnis» be‐
inhaltet. Dieser Schutz durch die Menschenrechte zielt einerseits darauf ab,
die Transformation der Verletzbarkeit in eine konkrete Verletzung zu ver‐
meiden und andererseits – im Falle einer Transformation der Verletzbarkeit
in eine konkrete Verletzung – eine aktive Kompensation zu erhalten. Die
Menschen sind sich dabei bewusst, dass der Schutz der Menschenrechte
auch die mit den Menschenrechten korrespondierenden Pflichten umfasst,
denn es handelt sich nicht um exklusive Rechte, sondern um Rechte, die
allen Menschen zustehen.

Hinsichtlich dieses sechsten Punktes stellt sich die Frage, ob es wirklich
rational, klug und vorteilhaft ist, sich auf Menschenrechte zu einigen. Denn
es ist denkbar, dass ein Mensch z.B. aufgrund seines religiösen oder weltan‐
schaulichen Hintergrunds Verletzbarkeit oder Verletzungen nicht scheut,
sondern sucht, oder dass Verletzbarkeit für ihn (auf der Suche nach Erlö‐
sung) irrelevant ist. Ein Argument gegen diesen Einwand wäre, dass auch
die Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit anfällig für Verletzungen
wäre. Das bedeutet, dass es auch in diesem Fall rational, klug und vorteil‐
haft wäre, für den Schutz der Menschenrechte zu plädieren.
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Ein Einwand, der zu weiteren Fragen führen würde, wäre jedoch, dass
gerade diese Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit einem Men‐
schen, der sich als religiös versteht, ein Dorn im Auge sein könnte. In
seinen Augen wäre diese Freiheit überflüssig, denn es ginge nicht darum,
die richtige Religion zu suchen und zu finden, sondern die richtige Religion
wäre bereits definiert. Auch hier könnte man argumentieren, dass, auch
wenn die richtige Religion bereits definiert ist, die Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit dem Leben, der Pflege und der Ausübung dieser
Religion dient und dafür notwendig ist.

Ein weiteres Argument gegen den sechsten Punkt des ersten Filterschritts
wäre, dass man, wenn man sich die derzeitige Umsetzung der Menschen‐
rechte anschaut, zu dem Schluss kommen könnte, dass es für den Einzel‐
nen nachteilig ist, wenn man sich einseitig auf die Menschenrechte einigt
und sie einhält. Dagegen ließe sich jedoch einwenden, dass die derzeitige
Situation ohne die Menschenrechte noch schlimmer wäre. Außerdem sind
die Menschenrechte bereits ein globaler Konsens, zu dem keine ähnlich
global akzeptierten Alternativen bekannt sind und der als Institution be‐
reits existiert. Daher scheint es keine bessere Alternative als die Menschen‐
rechte zu geben. Darüber hinaus lässt die Unvorhersehbarkeit der Verletz‐
barkeit oder die Unvorhersehbarkeit einer möglichen Transformation der
Verletzbarkeit in eine Verletzung es als irrational und nachteilig erscheinen,
die Menschenrechte einseitig zu missachten.

Darüber hinaus bildet sich der Einwand, dass es nicht mehr sinnvoll ist,
sich selbst und allen anderen die Menschenrechte zuzugestehen und die
vereinbarten Pflichten einzuhalten, wenn die Menschenrechte nicht durch‐
gesetzt werden oder bei Verletzung keine Sanktionen nach sich ziehen.
Hier würde auch die Unvorhersehbarkeit der Verletzbarkeit oder die Un‐
vorhersehbarkeit einer möglichen Transformation der Verletzbarkeit in eine
Verletzung als Gegenargument dienen. Denn angesichts der Unsicherheit in
Bezug auf die eigene individuelle Situation und die individuelle Perspektive
erweisen sich die Menschenrechte mit ihrer inhärenten Gerechtigkeit und
Gleichbehandlung aller Menschen als die beste Lösung.

Darüber hinaus stellt sich angesichts des oben beschriebenen Bewusst‐
seinsbildungsprozesses für die Menschenrechte die Frage, warum der
Mensch nicht eine andere Form der Selbstbeschränkung oder einen ande‐
ren Umgang mit dieser Situation (z.B. Gewalt, Unterordnung etc.) wählen
sollte. Wie oben erläutert, geht es dem Menschen in erster Linie darum, zu
überleben und ein Leben mit Menschenwürde zu führen. Die Menschen‐
rechte können diesen Wunsch am besten unterstützen, was für die Men‐
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schenrechte spricht. Darüber hinaus können Gewalt oder Unterordnung –
d.h. alternative Formen des Schutzes vor Verletzbarkeit und Verletzung, die
auf Ungleichheit und Ungerechtigkeit unter den Menschen (z.B. Mächtige
und Ohnmächtige, Tyrannen und Untergebene, Unterdrücker und Unter‐
drückte) beruhen – angesichts der Unvorhersehbarkeit einer möglichen
Transformation von Verletzbarkeit in Verletzung als rationale, kluge und
vorteilhafte Alternativen ausgeschlossen werden, weil man aufgrund der
Unvorhersehbarkeit einer möglichen Transformation von Verletzbarkeit in
Verletzung nicht weiß, auf welcher Seite man steht oder stehen wird.

Schließlich ist an dieser Stelle zu erläutern, warum es vorstellbar oder
denkbar ist, dass z.B. auch Führungspersonen oder Entscheidungsträger:in‐
nen bereit sind, sich selbst und, ausgehend von der Gleichheit aller Men‐
schen, allen Menschen die «Erste-Person-Perspektive» und das «Selbstver‐
hältnis» zuzugestehen sowie sich und alle anderen durch Menschenrech‐
te zu schützen. Bei beiden ist davon auszugehen, dass sie ebenfalls mit
der oben beschriebenen Verletzbarkeit konfrontiert sind und sich ihrer
Verletzbarkeit auf der Grundlage des Prinzips der Verletzbarkeit bewusst
werden. Es gibt keine «guten Gründe», warum eine Führungsperson oder
eine Entscheidungsträger:in in dieser Hinsicht anders sein sollte als andere
Menschen.

Natürlich kann man davon ausgehen, dass im Falle von Führungsper‐
sönlichkeiten oder Entscheidungsträger:innen ihre Macht und ihr Einfluss
ihre Sorge um die Verletzbarkeit mindern könnten, sie aber dennoch in be‐
stimmten Elementen und Bereichen der menschlichen Existenz Verletzbar‐
keit erfahren würden – und sei es nur die Angst vor Machtverlust, die sie
an ihre eigene Verletzbarkeit erinnern sollte. Es gibt also in beiden Fällen
genügend Situationen, in denen sie ihre eigene Verletzbarkeit erleben könn‐
ten, was ihre Zustimmung zur Schaffung von Menschenrechten plausibel
basierend auf der Wahrnehmung und dem Bewusstsein des Prinzips der
Verletzbarkeit macht, sowie auf der oben eingeführten Unvorhersehbarkeit
von Verletzbarkeit oder einer möglichen Transformation von Verletzbarkeit
in Verletzung.

Diese sechs Punkte zum Prinzip der Verletzbarkeit erklären, dass sieb‐
tens die Verletzbarkeit an sich keine moralische Qualität hat, sondern das
Prinzip der Verletzbarkeit mit der Verletzbarkeit, der «Erste-Person-Per‐
spektive» und dem «Selbstverhältnis» als moralischer Anspruch normativ
aufgeladen ist. Das Prinzip der Verletzbarkeit betrifft alle Menschen und
unterscheidet sie von allen anderen Lebewesen. Aufgrund des Prinzips der
Verletzbarkeit gestehen sich die Menschen gegenseitig Menschenrechte zu.
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Denn sie sind sich einig, dass mit den Menschenrechten für sich und alle
anderen Menschen eine Transformation von Verletzbarkeit in eine konkrete
Verletzung verhindert werden kann oder im Falle einer möglichen Trans‐
formation von Verletzbarkeit in eine konkrete Verletzung eine aktive Kom‐
pensation für alle Menschen vorgesehen wäre. Es wäre eine Entscheidung
der moralischen Gemeinschaft, dass Menschen sich gegenseitig Menschen‐
rechte nach dem Prinzip der Verletzbarkeit zuweisen und alle Menschen zu
Menschenrechtsträger:innen machen.

Menschen sind also nicht aufgrund ihrer Verletzbarkeit Menschenrechts‐
träger:innen, sondern sie sind Menschenrechtsträger:innen, weil sie sich
mit ihrer eigenen Verletzbarkeit und deren Relevanz auseinandersetzen.
Sie werden sich der «Erste-Person-Perspektive» und des «Selbstverhältnis‐
ses» ihrer selbst und aller Menschen bewusst und lernen diese als Bedin‐
gung der Möglichkeit eines Lebens als Mensch kennen. Sie nehmen sogar
die Verletzbarkeit der «Erste-Person-Perspektive» und des «Selbstverhält‐
nisses» aller Menschen wahr – aufgrund des Prinzips der Verletzbarkeit.
Die Menschen differenzieren die Verletzbarkeit aufgrund von Unrechts-
und Verletzungserfahrungen und begründen aufgrund des Prinzips der
Verletzbarkeit einen Schutz von Elementen und Bereichen menschlicher
Existenz mit spezifischen Menschenrechten. Das Prinzip der Verletzbarkeit
ist daher ein Ausgangspunkt für die Begründung von Menschenrechten an
sich und von spezifischen Menschenrechten.

Achtens: Es ist durchaus möglich, dass das Prinzip der Verletzbarkeit
die Grundlage für die Anerkennung neuer Leiden und Unrechtserfahrun‐
gen sein kann, die aufgrund ihres bedrohlichen Charakters den Schutz
der Menschenrechte erforderlich machen werden. Diese Notwendigkeit
erfordert die Formulierung von Rechten, die über die heute bestehenden
Menschenrechte hinausgehen. Damit bleiben die Menschenrechte offen für
neue Herausforderungen, die auftreten können. Das Prinzip der Verletzbar‐
keit enthält eine «Entdeckungsfunktion»590 und führt zu neuen Aktualisie‐
rungen und Differenzierungen des Menschenrechtsschutzsystems.

Diese acht Punkte bilden den ersten Filterungsschritt des Begründungs‐
modells auf der Basis des Prinzips der Verletzbarkeit. Nicht alle Elemente
und Bereiche der menschlichen Existenz kommen für den Schutz durch
die Menschenrechte in Frage, sondern nur diejenigen, die aufgrund des
Prinzips der Verletzbarkeit notwendig sind und mit denen die Menschen
sich und andere schützen wollen.

590 Habermas 2011a: 18.
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Zweiter Filterungsschritt
Der zweite Filterungsschritt baut auf den obigen Überlegungen auf und
vertieft die Schutzbereiche, die allen Menschen als Träger:innen von Men‐
schenrechten zustehen, denn der Konsens über den Schutz vor Verletzbar‐
keit umfasst nicht alle Elemente und Bereiche der menschlichen Existenz.
Doch welche Elemente und Bereiche der menschlichen Existenz sollen
unter den Schutz der Menschenrechte gestellt werden? Nach welchen Kri‐
terien sollte die Auswahl dieser Elemente und Bereiche der menschlichen
Existenz erfolgen?

Ausgangspunkt sind historische Leidens- und Unrechtserfahrungen, de‐
nen Menschen aufgrund des Prinzips der Verletzbarkeit ausgesetzt sind
oder sein können. Angesichts dieser historisch schwerwiegenden Unrechts-
und Gewalterfahrungen und aufgrund des Prinzips der Verletzbarkeit ver‐
einbaren Menschen, für sich und alle anderen Menschen die Transformati‐
on von Verletzbarkeit zu konkreter Verletzung zu verhindern und für den
Fall einer Transformation von Verletzbarkeit zu konkreter Verletzung eine
aktive Kompensation vorzusehen.

Der Menschenrechtsschutz gilt nicht für alle historischen Unrechtserfah‐
rungen. Es ist notwendig, eine Auswahl historischer Unrechtserfahrungen
zu treffen, die einen Menschenrechtsschutz erfordern, was wiederum Kri‐
terien für diesen Auswahlprozess erfordert. Diese lassen sich aus den obi‐
gen Beschreibungen von Menschen und der oben beschriebenen Gewich‐
tung ableiten, denn sie zeigt, wovor sich Menschen schützen wollen. Sie
gibt Aufschluss darüber, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine
historische Unrechtserfahrung den Schutz durch die Menschenrechte be‐
gründet. Zunächst einmal wollen Menschen überleben und als Menschen
leben – mit Menschenwürde (Fundamentalität). Menschen werden sich
bewusst, dass Verletzbarkeit ihr eigenes Überleben und das Überleben aller
Menschen sowie ihr eigenes Leben als Menschen mit Menschenwürde und
das Leben aller anderen als Menschen mit Menschenwürde betrifft (Uni‐
versalität), denn Verletzbarkeit macht nicht Halt vor der «Erste-Person-Per‐
spektive» und dem «Selbstverhältnis» als Bedingung der Möglichkeit eines
Lebens als Mensch. Das Überleben und ein menschenwürdiges Leben dür‐
fen den Menschen nicht genommen werden (Unveräußerlichkeit). Sie müs‐
sen rechtlich einklagbar sein (Justizierbarkeit) und auf die verschiedenen
Dimensionen anwendbar sein (Multidimensionalität), denn Verletzbarkeit
kann die rechtliche, politische, historische und moralische Dimension um‐
fassen. Aufgrund der oben erwähnten hohen Priorität, die sie besitzen,
und aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Verletzbarkeit oder einer mög‐
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lichen Transformation von Verletzbarkeit in Verletzung sollten das Überle‐
ben und ein menschenwürdiges Leben nicht an Bedingungen geknüpft
sein (kategorischer Charakter). Die Menschen teilen diesen Wunsch, zu
überleben und ein menschenwürdiges Leben zu führen, mit allen ande‐
ren Menschen gleichermaßen (Gleichheit). Er ist nicht individualistisch,
auch wenn jeder Einzelne ihn durch seine eigene «Erste-Person-Perspek‐
tive» und das «Selbstverhältnis» entdeckt (individuelle Geltung). Daher
bestimmen die folgenden acht Kriterien die Auswahl derjenigen histori‐
schen Unrechtserfahrungen und Verletzbarkeiten, vor denen alle Menschen
durch spezifische Menschenrechte geschützt werden sollten: Fundamenta‐
lität, Universalität, Unveräußerlichkeit, Justizierbarkeit, Multidimensionali‐
tät, kategorischer Charakter, Gleichheit und individuelle Geltung.

Der zweite Schritt bei der Filterung des Begründungsmodells auf der
Grundlage des Prinzips der Verletzbarkeit kennzeichnet eine inhärente
Offenheit für neue Bedrohungen, Risiken und Unrechtserfahrungen, die
derzeit noch nicht im Bewusstsein oder in der Vorstellung vorhanden sind
oder noch nicht stattgefunden haben, sowie eine Offenheit für Unrechtser‐
fahrungen, die in verschiedenen Religionen, Kulturen, Traditionen, Zivili‐
sationen und Weltanschauungen auftreten.

Gleichzeitig stellt sich der zweite Filterungsschritt den Herausforderun‐
gen bei der Anwendung dieser acht Kriterien auf historische Unrechtserfah‐
rungen, z. B. den Herausforderungen der historischen Kontingenz und der
Universalisierung bestimmter Unrechtserfahrungen.

Dritter Filterungsschritt
Dieser Schritt umfasst die Anwendung der oben erwähnten acht Kriterien,
um die Elemente und Bereiche der menschlichen Existenz zu ermitteln, die
durch die Menschenrechte geschützt werden müssen.

Das Kriterium der «Fundamentalität» ist erfüllt, wenn eine historische
Unrechtserfahrung ein Element oder einen Bereich der menschlichen Exis‐
tenz berührt, der für das physische Überleben oder das Leben als Mensch
notwendig ist.

Damit das Kriterium «Universalität» und die oben erwähnte Herausfor‐
derung der historischen Kontingenz und Universalisierung partikularer
Unrechtserfahrungen erfüllt werden können, bedarf es rationaler Gründe,
warum eine Unrechtserfahrung menschenrechtsrelevant ist und ein Ele‐
ment oder einen Bereich der menschlichen Existenz berührt, die für alle,
überall und immer geschützt werden muss. Rationale Gründe sind notwen‐
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dig, um den Übergang von einer subjektiven Erfahrung von Ungerechtig‐
keit oder Verletzung zu einer universellen Erfahrung von Ungerechtigkeit
oder Verletzung zu ermöglichen.591

Das Kriterium der «Unveräußerlichkeit» setzt voraus, dass das Recht,
das einem bestimmten Element oder Bereich der menschlichen Existenz
entspricht, weder erworben noch verloren werden kann, und dass jeder
Mensch Anspruch auf dieses Recht hat.

Das Kriterium «Justizierbarkeit» ist erfüllt, wenn das entsprechende
Recht in einer Rechtsordnung durchgesetzt werden kann.

Das Kriterium «Multidimensionalität» ist erfüllt, wenn es in der recht‐
lichen, politischen, moralischen und historischen Dimension gedacht wer‐
den kann.

Was das Kriterium «kategorischer Charakter» betrifft, so muss gezeigt
werden, dass der Mensch nichts tun muss, um diese Verletzbarkeit oder
Verletzung oder das entsprechende Recht, das vor dieser Verletzbarkeit
oder Verletzung schützt, zu haben.

Damit das Kriterium «Gleichheit» erfüllt ist, muss jeder Mensch ohne
Unterschied in den Genuss des entsprechenden Rechts kommen können.

Das Kriterium «individuelle Geltung» ist erfüllt, wenn ein/e Einzelne/r
das entsprechende Recht unabhängig von einem Kollektiv haben kann.

 

Das Prinzip der Verletzbarkeit als Begründung für die Menschenrechte ist
nicht unumstritten:
Erstens sind – wie oben in Unterkapitel 3.2 Verletzbarkeit ausgeführt – nicht
nur Menschen, sondern auch Tiere verletzbar und sollten daher in diesen
Konsens einbezogen werden. Als erstes Argument gegen diesen Einwand
kann der folgende Punkt angeführt werden: Die Menschenrechte wollen
keineswegs zwischen Mensch und Tier diskriminieren oder dem Menschen
Rechte einräumen, die denen der «niederen» Lebensformen überlegen sein
könnten. Sie zielen lediglich auf ein rechtliches, zwischenmenschliches
Verhältnis, das auch geregelt werden müsste, wenn Tiere ähnliche Rechte
hätten.592

Definitionsgemäß sind also Menschen, nicht Tiere, Träger:innen von
Menschenrechten. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass dies
nicht automatisch und kategorisch verhindern würde, dass Tieren theore‐

591 Vgl. Hörnle 2011: 67.
592 Menke / Pollmann 2007: 140.
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tisch ähnliche oder im Wesentlichen gleiche moralische Rechte zuerkannt
werden.593 Dazu gehört allerdings, dass Menschen sich auf Rechte einigen,
die für sie als Menschen selbst gelten. Darüber hinaus entwickeln Men‐
schen Tierrechte für andere Lebewesen wie Tiere, die die Verletzbarkeit
mit den Menschen teilen. Die Rechte der Menschen basieren auf ihrer
Bewusstwerdung und Selbstwahrnehmung der eigenen Verletzbarkeit. Tier‐
rechte beruhen auf der menschlichen Wahrnehmung von Tieren und ihrer
Verletzbarkeit.

Darüber hinaus könnte man meinen, dass Menschen sich die Verletz‐
barkeit von Menschen und die Verletzbarkeit von Tieren aus phänomeno‐
logischer Sicht unterschiedlich vorstellen oder wahrnehmen. Bei der Un‐
terscheidung zwischen der Selbstwahrnehmung von Menschen und dem
Bewusstsein von Tieren sowie der Feststellung von Unterschieden (aus
phänomenologischer Sicht) in der Verletzbarkeit von Menschen und Tieren
ist dies nicht unbedingt empirisch belegt. Dies ist jedoch für den Begrün‐
dungsansatz, wie oben bereits erwähnt, irrelevant. Vielmehr ist darauf hin‐
zuweisen, dass der Mensch – obwohl er sich der Verletzbarkeit von Tieren
bewusst ist und diese anerkennt – wahrscheinlich anders über sich selbst
denkt als über ein Tier,594 oder dass der Mensch über seine Verletzbarkeit,
die er mit anderen Menschen teilt, anders denkt als über die Verletzbarkeit
von Tieren.

Darüber hinaus – und dies erweist sich als das Hauptargument gegen
diesen Einwand – geht es beim Prinzip der Verletzbarkeit nicht nur um die
empirisch beobachtbare Verletzbarkeit, sondern insbesondere darum, wie
sich der Mensch seiner Verletzbarkeit bewusst wird bzw. wie er sie sieht. Im
Zentrum stehen das Bewusstsein, die Auseinandersetzung und die Reflexi‐
on über die Verletzbarkeit, die «Erste-Person-Perspektive» und das «Selbst‐
verhältnis» als Voraussetzungen für ein mögliches Leben als Mensch so‐
wie die moralischen Konsequenzen, die das Prinzip der Verletzbarkeit im
Menschen hervorruft. Der Mensch ist also nicht deshalb Träger:innen der
Menschenrechte, weil er verletzbar ist, sondern aufgrund des Prinzips der
Verletzbarkeit, das zur gegenseitigen Gewährung der Menschenrechte an
alle Menschen führt und das sich deutlich von der Verletzbarkeit der Tie‐
re unterscheidet und als differentia specifica dient, die einen Unterschied
zwischen dem Verständnis der Verletzbarkeit des Menschen und der Ver‐
letzbarkeit der Tiere rechtfertigt. Da das Prinzip der Verletzbarkeit nicht für

593 Vgl. Menke / Pollmann 2007: 140-141.
594 Vgl. Bondolfi 2009: 506-507.
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Menschen und Tiere gelten kann, entspricht er der Relevanz des Prinzips
der Verletzbarkeit für die Begründung der Menschenrechte.

Zweitens kann man argumentieren, dass das Prinzip der Verletzbarkeit
nur für die Begründung der sozialen Teilhaberechte, nicht aber für die
Begründung der beiden anderen Menschenrechtskategorien nützlich ist.
Diese Kritik beruht auf einem engeren Begriff der «Verletzbarkeit», wes‐
halb sie an Relevanz verliert, wenn man diesen Begründungsansatz auf
das oben eingeführte Verständnis des Begriffs der «Verletzbarkeit» stützt.
In diesem Verständnis sehen sich die Menschen nicht nur in den wesentli‐
chen Elementen und Bereichen menschlicher Existenz bedroht, die durch
die sozialen Teilhaberechte geschützt werden, sondern das Prinzip der
Verletzbarkeit hat auch einen weitergehenden Einfluss auf die menschliche
Existenz.595

Drittens kann man argumentieren, dass der medizinische und technische
Fortschritt die Verletzbarkeit des Menschen immer weiter verringert. Daher
kann das Prinzip der Verletzbarkeit nur bis zu einem gewissen Grad zur
Begründung der Menschenrechte herangezogen werden, denn Verletzbar‐
keit ist etwas, das der Mensch immer mehr beseitigen kann. Auch diese
Kritik verwendet den Begriff «Verletzbarkeit» sehr eng und schränkt die
Verletzbarkeit so weit ein, dass sie nur Phänomene umfasst, denen der
Mensch mit medizinischen und technischen Innovationen begegnen kann.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass auch die grundlegende Verletzbarkeit
einbezogen werden muss, die der Mensch auch mit medizinischem und
technischem Fortschritt im Grunde nicht ändern kann.

Darüber hinaus verwendet diese Kritik den Begriff der Verletzbarkeit
in einer reduktionistischen Weise, wie vor dem Hintergrund des oben
eingeführten Begriffs deutlich wird, denn sie sieht Verletzbarkeit als etwas
ausschließlich Negatives, das es zu beseitigen gilt.

Schließlich stellt sich die grundsätzliche Frage, ob ein solcher Fort‐
schrittsglaube überhaupt gerechtfertigt ist.596

 
Eine Begründung für die Menschenrechte und ihre universelle Gültigkeit

muss so formuliert sein, dass sie nicht nur die Menschenrechte an sich
rechtfertigt, sondern an jedem einzelnen Menschenrecht überprüft werden
kann. Die Begründung der Menschenrechte auf der Grundlage des Prinzips

595 Vgl. Turner 2006: 36-37.
596 Vgl. Kirchschläger 2013b.
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der Verletzbarkeit lässt sich auf jedes einzelne Menschenrecht anwenden,
wie bereits an einigen Beispielen gezeigt werden konnte.597

6.4.6 Universelle Menschenrechte schützen vor Ausgrenzung

Auf diesem ethischen Fundament stellen die Menschenrechte einen univer‐
sellen Konsens dar. Letzteres bedeutet, dass kein anderer Normenkatalog
weltweit in gleichem Maße akzeptiert wird. Sie haben Glaubwürdigkeit und
sind ein weithin respektierter ethischer Standard.

Außerdem beruhen die Menschenrechte nicht auf einer bestimmten Tra‐
dition, Kultur, Religion, Weltanschauung oder einem Wertesystem.598 Die
Menschenrechte bieten «eine gemeinsame Basis für ein menschenwürdiges
Dasein über weltanschauliche Differenzen hinweg»599.

Aus bestimmten Perspektiven wird versucht, die Menschenrechte im All‐
gemeinen, einige Menschenrechte, die Menschenrechte einiger Menschen
im Allgemeinen oder einige Menschenrechte einiger Menschen zu unter‐
graben. Die Menschenrechte werden in ihrer Universalität durch Partiku‐
larstandpunkte sowie durch bestimmte Eigeninteressen in Frage gestellt.
Der folgende Teil zielt darauf ab, einige Argumente und Kategorien aus
ethischer Sicht zu bewerten. Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass die
kritische Auseinandersetzung mit einigen Argumenten und Kategorien im
Hinblick auf die Menschenrechte und ihre Universalität aufgrund der Kür‐
ze der jeweiligen Ausführungen niemals jedem einzelnen Ansatz gerecht
werden kann. Das Ziel, exemplarische Argumente und Kategorien zu unter‐
suchen und in diesem Sinne die Begründungen systematisch zusammen‐
zufassen, um sie kritisch analysieren zu können, macht es noch schwieri‐
ger. Schließlich können aus einer Fülle von vielfältigen Argumenten und
Kategorien nur einige Beispiele herausgegriffen werden, die besonders
bemerkenswert und wichtig für den Menschenrechtsdiskurs sind. Diese
Reflexion kann daher keinen abschließenden Charakter haben. Auf eine
exemplarische Argumentation kann bei dieser normativen Fragestellung
nicht verzichtet werden, da nur anhand einiger Beispiele die argumentati‐
ven Herausforderungen aufgezeigt werden sollen und angetönt werden soll,
welche Argumentationslinie der Förderung der Menschenrechte dienen
würde.

597 Vgl. Kirchschläger 2013a: 290-335; Kirchschläger 2015a.
598 Vgl. Gut 2008; Joas 2015a; Kirchschläger 2016f.
599 Habermas 2001a: 125; vgl. auch Habermas 1999a.
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Der erste Schritt besteht darin, allgemeine Argumentationsmuster an
einem konkreten Beispiel aufzuzeigen. In einem zweiten Schritt wird ge‐
prüft, ob diese allgemeinen Argumentationsmuster kontextabhängig sind
oder ob sie in gleicher oder ähnlicher Form auch in anderen Kontexten von
anderen Autoren verwendet werden könnten. In diesem Beispiel soll eine
bestimmte Gruppe von Menschen von einem bestimmten Menschenrecht
ausgeschlossen werden. Folgt man der oben erwähnten Kategorisierung
von Georg Lohmann, so würde dies einer Infragestellung der Universali‐
tät der Menschenrechte aus kulturrelativistischer Sicht entsprechen: Men‐
schenrechte im Allgemeinen oder spezifische Menschenrechte aller oder
bestimmter Menschen werden unter Bezugnahme auf die eigene Kultur,
Tradition, Religion, Weltanschauung, Zivilisation oder das eigene Werte‐
system in Frage gestellt.600 Das folgende Beispiel kann dies eindrücklich
zeigen: Das Frauenstimmrecht gibt es in der ganzen Schweiz erst seit
1990. Auf nationaler Ebene war es bereits am 7. Februar 1971 mit einer
knappen Zweidrittelmehrheit angenommen worden. Das war bereits im
Vergleich zu vielen anderen Ländern ziemlich spät. Aber es dauerte bis
zum 25. März 1990, bis die Schweizerinnen in der ganzen Schweiz als
Stimmberechtigte anerkannt wurden. Erst nachdem die Frauen im Kanton
Appenzell Innerrhoden geklagt hatten und das Bundesgericht entschieden
hatte, dass die Kantonsverfassung gegen die Bundesverfassung verstößt,
erhielten die Frauen im Kanton Appenzell Innerrhoden das Stimmrecht.
Gestützt auf diesen Bundesgerichtsentscheid wurde am 27. November 1990
das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene eingeführt – gegen den Willen
der Mehrheit der Stimmberechtigten im Kanton. Damit führte der letzte
Kanton der Schweiz das Frauenstimmrecht ein.601

Die folgenden zehn Argumente gegen das Frauenwahlrecht wurden an‐
geführt – die alle aus ethischer Sicht inakzeptabel sind:

1. die Rolle, die den Frauen als Individuen vom Kollektiv zugewiesen
wurde – die Rolle der Mutter – wäre nicht mit der Politik vereinbar;

2. den Beitrag der Frauen als Individuen zum Kollektiv: «Die Gesell‐
schaft braucht Frauen ohne Stimm- und Wahlrecht, um zu funktionie‐
ren, sich zu entwickeln und zu überleben»;

3. eine Änderung würde die Tür zu etwas öffnen, das die Mehrheit
der Gesellschaft ablehnt und als «böse» betrachtet – im Fall des Frau‐

600 Vgl. Lohmann 2008b: 50-51.
601 Vgl. Neue Zürcher Zeitung 2011.
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enstimmrechts in der Schweiz wurde argumentiert, dass das Frauen‐
stimmrecht den Bolschewismus in die Schweiz bringen würde;602

4. das vermeintliche Selbstverständnis der Frauen: «Wenn man die Frau‐
en fragen würde, würden sie sich nicht an der Politik beteiligen wol‐
len»;

5. angeblich fehlen den Frauen die notwendigen Kompetenzen, um die‐
ses Menschenrecht wahrzunehmen;

6. die eigene Tradition und Kultur: «Das entspricht unserer Tradition
und Kultur» oder «Das ist unsere Tradition und Kultur» oder «Wir
sind ein Sonderfall, der gut ist und nicht verändert werden sollte»;

7. die eigene Geschichte: «Das haben wir schon immer so gemacht»;
8. die eigene Geschichte als Erfolgsmodell: «Bisher sind wir mit diesem

Weg gut gefahren»;
9. die eigene Souveränität: «Das ist unsere eigene Angelegenheit»;
10. innerer Zusammenhalt gegen Einflüsse von außen: «Wir lassen uns

von niemandem von außen vorschreiben, wie wir etwas tun».

Diese zehn Argumente wurden in verschiedenen Kombinationen und Rei‐
henfolgen bei den damaligen Meinungsbildungs- und Entscheidungspro‐
zessen verwendet.

Die Gegenargumente finden sich erstens in der Begründung der Men‐
schenrechte auf der Basis des Prinzips der Verletzbarkeit. Zweitens kann
das Gegenargument der Beweislastumkehr dazu beitragen, diese zehn Ar‐
gumente zu entkräften. Im Zuge der Beweislastumkehr werden von der
Gegenseite im Diskurs «gute Gründe» gefordert, die für jedes Argument
sprechen würde, d.h. es muss denkbar sein, dass alle Menschen in ihrer
effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen
Gründen (innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen
globalen Referendums) aus ethischen Gründen zustimmen würden. Es ist
unmöglich, «gute Gründe» für diese zehn Argumente zu finden.

Drittens wird die folgende Beobachtung die Überzeugungskraft dieser
zehn Argumenationsmuster der Exklusion schwächen. Ganz gleich, ob man
z.B. mit einem Staat über seine schwache Menschenrechtsperformance
streitet, ob man mit einer Religionsgemeinschaft über die Diskriminierung
von Frauen diskutiert oder ob man auf eine weltanschaulich begründete
menschenrechtswidrige Praxis hinweist, diese zehn Argumente scheinen in
gleicher oder ähnlicher Form in allen Religionen, Weltanschauungen oder

602 Vgl. Gariup 2011.
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Staaten aufzutreten, wenn man versucht, allen Menschen, einer bestimmten
Gruppe von Menschen oder einigen Individuen alle oder bestimmte Men‐
schenrechte abzusprechen. Es geht nicht darum, empirisch zu beweisen,
dass diese zehn Argumentationsmuster der Exklusion immer und überall
verwendet werden, wenn versucht wird, Menschenrechte einzuschränken
oder zu verweigern. Vielmehr sollte die Frage lauten, ob diese zehn Ar‐
gumentationsmuster der Exklusion nicht an jenem Zeitpunkt verwendet
werden oder ob sie nicht in Mustern über Staaten, Religionen, Kulturen,
Traditionen, Zivilisationen und Weltanschauungen hinweg zu erkennen
sind.

Diese beiden Fragen schwächen die zehn Argumentationsmuster der
Exklusion in einem Maße ab, dass ihre für die Argumentation wesent‐
liche Kontextbezogenheit an Bedeutung verliert, weil die gleichen oder
ähnliche Ausgrenzungsargumente auch in anderen Kontexten verwendet
werden, in denen versucht wird, anderen Menschen ihre Menschenrechte
zu verweigern. Die Hauptgründe für diese zehn Argumentationsmuster
der Exklusion – u.a. das eigene Kollektiv-, Staats-, Kultur-, Traditions-,
Religions-, Weltanschauungs- und Wertesystemverständnis – verlieren ihre
Überzeugungskraft, wenn man sich bewusst macht, dass genau dieselben
Argumente auch von anderen Staaten, Kulturen, Traditionen, Religionen,
Weltanschauungen, Zivilisationen und Wertesystemen verwendet werden.
Das bedeutet, dass die Ausgrenzung nicht durch die Einzigartigkeit der Si‐
tuation bestimmt wird, sondern durch etwas, das allen staatlichen, religiö‐
sen und weltanschaulichen Gemeinschaften gemeinsam ist. An dieser Stelle
beginnen die Argumente zu wackeln. Denn plötzlich ist es nicht etwa «ty‐
pisch schweizerisch», den Frauen das Stimmrecht zu verweigern, sondern
etwas, das von gewissen Kreisen in der Schweiz und gewissen Kreisen
ausserhalb der Schweiz getragen wird – unabhängig vom schweizerischen
Staat, vom schweizerischen Kontext, von der schweizerischen Geschichte,
von der schweizerischen Tradition, von den schweizerischen Werten, usw.
Das bedeutet, dass diese zehn Argumentationsmuster der Exklusion nicht
auf der eigenen Einzigartigkeit oder dem Eigenen beruhen, sondern auf
etwas anderem. Sie bauen also auf etwas anderem auf als das, was die
gegnerische Partei in der Diskussion behauptet.

Viertens entlarven diese Fragen nach etwas Verbindendem für Staaten
sowie Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften die wohl zutreffen‐
deren Gründe, die weniger vom Kontext, der Kultur, der Tradition, der
Religion, der Weltanschauung, dem Wertesystem, der Geschichte usw. ab‐
hängig sind, sondern vielmehr von einem anderen verbindenden Faktor,
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der nichts mit Staat, Religion oder Weltanschauung zu tun hat. Dieser
verbindende Faktor ist durch eine angeblich grundsätzlich konservative
Ausrichtung gekennzeichnet – angeblich, weil eine «grundsätzlich konser‐
vative» Ausrichtung durchaus mit den Menschenrechten vereinbar sein
könnte, im Sinne von konservativ als Wahrung der Menschenrechtskonfor‐
mität innerhalb eines Kollektivs. Dieser verbindende Faktor führt dazu,
dass man den nicht ganz unberechtigten Verdacht entkräften muss, dass
man versucht, die eigene Kultur, Tradition, Religion, Weltanschauung, das
Wertesystem, die Geschichte, die Souveränität usw. so zu verdrehen, dass
sie zu den Partikularinteressen bestimmter Menschen oder einer bestimm‐
ten Gruppe passt. Diese Ausrichtung kann man als illiberal bezeichnen,
denn indem man sich weigert, die Menschenwürde und die Universalität
der Menschenrechte zu respektieren, oder indem man bereitwillig allen
Menschen alle Menschenrechte, bestimmten Menschen alle Menschenrech‐
te oder bestimmten Menschen alle oder einige spezifische Menschenrechte
verweigert, nimmt diese Position in Kauf, dass Menschen ihre Menschen‐
rechte ganz oder teilweise verweigert werden.

Die zehn Argumentationsmuster der Exklusion könnten auch auf den
Souveränitäts- und Machtanspruch bestimmter Individuen oder Gruppen
innerhalb eines Kollektivs zurückgeführt werden. Wenn dies im Diskurs
nicht widerlegt werden kann, dann lässt sich zeigen, dass die Machtha‐
benden und Entscheidungsträger:innen in Staaten sowie Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften mit diesen zehn Argumentationsmustern
der Exklusion bestimmte Interessen verfolgen oder institutionelle Politik
betreiben.603

Im Hinblick auf den Souveränitäts- und Machtanspruch bestimmter In‐
dividuen oder Gruppen innerhalb eines Kollektivs ist auf der Grundlage
der obigen Begründung der Menschenrechte in ihrer Universalität zu er‐
wähnen, dass alle Staaten und nichtstaatlichen Akteure die Menschenrechte
einhalten und zu ihrer Durchsetzung beitragen müssen. Daher stellen die
Menschenrechte eine Grenze für den Souveränitäts- und Machtanspruch
bestimmter Individuen oder Gruppen innerhalb eines Kollektivs dar.

Fünftens wird deutlich, dass es keine Divergenz zwischen den Menschen‐
rechten und der eigenen Kultur, Tradition, Religion, Weltanschauung, dem
Wertesystem, der Geschichte, religiösen oder weltanschaulichen Traditio‐
nen und Lehren gibt. Damit wird auch die Möglichkeit einer kontextab‐
hängigen Aushöhlung der Menschenrechte ausgeschlossen.

603 Vgl. Langan 1982: 31-34.
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Sechstens: Bei der Auseinandersetzung mit den zehn Argumentations‐
mustern der Exklusion und den sich daraus ergebenden Widersprüchen
und Entlarvungen treten mögliche Glaubwürdigkeits- und Kohärenzpro‐
bleme auf, ebenso wie eine abnehmende Überzeugungskraft der jeweiligen
Gesellschaft gegenüber Menschen innerhalb und außerhalb dieser Gesell‐
schaft. Oft sind Menschenrechtsverletzungen, Druck, Zwang, Gewalt, Ex‐
tremismus und illiberales Denken und Handeln in oder durch ein Kollektiv
Zeichen ihrer Schwäche und des allmählichen Niedergangs ihrer Bedeu‐
tung. Oder mit anderen Worten: Warum sollte man einen Menschen zwin‐
gen, etwas zu tun, wenn man ihn von etwas überzeugen kann?

Siebtens zeigt die Diskussion der zehn Argumentationsmuster der Exklu‐
sion, die auch die Widerstände und Widersprüche gegen die Ausgrenzung
in den jeweiligen Staaten sowie Religions- und Weltanschauungsgemein‐
schaften festhält, dass weder Staaten noch Religions- und Weltanschau‐
ungsgemeinschaften homogene, monolithische, genau definierbare und
greifbare, ewig unveränderliche, ewig existierende Gebilde sind, die sich
niemals verändern. Kollektive sind in ihrer Zusammensetzung höchst kom‐
plex. Sie sind ein heterogenes Gebilde (z. B. konservative, liberale Strömun‐
gen usw.), sind gekennzeichnet durch Wandel (z. B. Entwicklungen, Fort‐
schritte usw.), Entstehung, Wachstum und Niedergang sowie Beiträge und
Widerstand zur Entstehung der Idee der Menschenrechte. Staaten, Religi‐
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften kennen in ihrer Vergangenheit,
Gegenwart und wohl auch in ihrer Zukunft Vielfalt, Unterschiede, inter‐
ne Diskussionen, Auseinandersetzungen, Reibungen und konkurrierende
Argumente und Begründungen – wohl in unterschiedlicher Offenheit, In‐
tensität und Öffentlichkeit. Erhaltene Spuren mündlicher und schriftlicher
Überlieferungen zeugen von solchen Prozessen.

Wenn es beispielsweise um Unterdrückung, die Bekämpfung und Ver‐
nichtung von Minderheiten, das Aufeinandertreffen der Macht des Kollek‐
tivs mit der Ohnmacht des Einzelnen, Ungerechtigkeiten, Konflikte zwi‐
schen sozioökonomischen Gruppen usw. geht, erheben Staaten, Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften ihre Stimme für die Menschenrechte.
Konkrete Fragen, Probleme, Herausforderungen und historische Erfahrun‐
gen von Ungerechtigkeit und Verletzungen, die wesentliche Elemente und
Bereiche der menschlichen Existenz betreffen, die jeder Mensch braucht,
um physisch zu überleben und als Mensch mit Menschenwürde zu leben,
führen zu menschenrechtlichen Widersprüchen, denn alle Menschen sind
und bleiben Menschenrechtsträger:innen, innerhalb und außerhalb von
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Staaten oder religiösen oder weltanschaulichen Kollektiven, wie oben ge‐
zeigt.

Achtens besteht die Tendenz, die Unterschiede zwischen Staaten, Gesell‐
schaften, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu vergrößern
und zu verstärken. «Gesellschaften verändern sich schneller als die Bilder,
die Ausländer von ihnen haben. [...] Es ist wahr, dass verschiedene Teile der
Welt manchmal eine radikal unterschiedliche Geschichte hatten, die immer
noch einen Einfluss auf ihr Vokabular, ihre Denkweisen, ihre Religionen
und ihre Werte ausübt. Aber die Einflüsse auf die Mitglieder praktisch aller
Gesellschaften sind heute viel mehr eine Mischung aus lokal und global als
noch vor hundert Jahren.»604

6.4.7 Universelle Menschenrechte fördern die Pluralität

Abgesehen von den zehn Argumentationsmustern der Exklusion, die
über Staaten, Religionen, Kulturen, Traditionen, Zivilisationen und Welt‐
anschauungen hinweg verwendet werden und die oben identifiziert und
diskutiert wurden, stößt man im Menschenrechtsdiskurs immer wieder auf
Kategorien (wie West/Ost, global/lokal...), die eine normative Begründung
für eine Aussage oder eine Position entweder für oder gegen die Menschen‐
rechte suggerieren, die sich auf einen bestimmten geographisch definierten
Ort oder ein bestimmtes Gebiet bezieht. Diese Kategorien rufen jedoch
Zweifel in Bezug auf ihre epistemische Bedeutung hervor.

Kategorien wie z. B. Ost/West beruhen auf der Annahme oder Konstruk‐
tion von angeblich definierbaren, greifbaren, monolithischen, homoge‐
nen, ewig bestehenden, unveränderlichen, gegensätzlichen und getrennten
Welten. Es scheint klar zu sein, was der so genannte «Westen» oder «Os‐
ten» umfasst und auf welchen Traditionen, Prinzipien und Werten die‐
se beiden Teile der Welt beruhen. Auf dieser Grundlage werden die
Kategorien «Osten» oder «Westen» in der Argumentation verwendet, zum
Beispiel in folgendem Satz: «Weil die Menschenrechte im 'Westen' ent‐
standen sind, gelten sie nicht im 'Osten'». Abgesehen von der Relevanz
zeitlicher und lokaler Gegebenheiten für die Geltung universeller Nor‐
men, die im folgenden Abschnitt diskutiert wird, begründen die Katego‐
rien «Ost» und «West» eine normative Aussage («Menschenrechte gelten
nicht im 'Osten'»). Eine weitere Kritik an der epistemischen Bedeutung sol‐

604 Griffin 2015: 562.
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cher Kategorien, die zugleich das obige Beispiel einer Argumentationslinie
abschwächt, ist aus folgenden Gründen angebracht:

– Diese Kategorien scheinen auf rassistischem Gedankengut zu beruhen,
denn sie suggerieren, dass sich Menschen in einem bestimmten Kon‐
text in den wesentlichen Elementen und Bereichen der menschlichen
Existenz, die Menschen zum Überleben und zum Leben als Menschen
benötigen, grundlegend von Menschen außerhalb dieses Kontexts unter‐
scheiden – und dass es bei den Menschenrechten nur um diese wahrge‐
nommenen Unterschiede geht.

– Ein Argument, das sich auf diese Kategorien stützt, geht von der unzu‐
treffenden Annahme aus, dass der «Westen» über eine bestimmte über‐
legene Qualität verfügt, die dem «Osten» fehlt. Die Aussage «weil die
Menschenrechte im 'Westen' entstanden sind...» enthält auch die Annah‐
me, dass der «Westen» angeblich über eine Innovations- und Schaffens‐
kraft verfügt, die der «Osten» angeblich nicht hat.605

– Diese Kategorien bleiben immer relativ zum Ausgangspunkt, was des‐
halb relevant ist, weil sie ihrem Inhalt nach geographische Kategorien
sind. Es stellt sich die Frage, von welchem Punkt aus dieser Blickwinkel
eingenommen wurde und wie festgestellt wurde, dass ein Ort im «Os‐
ten» und ein anderer im «Westen» liegt. Z. B. liegt Wien «östlich» von
Luzern, aber im normalen Gebrauch der beiden Kategorien im Men‐
schenrechtsdiskurs würde man Wien wohl dem «Westen» zuordnen.

– Es stellt sich heraus, dass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist,
diese Kategorien – zum Beispiel den so genannten «Osten» und «Wes‐
ten» – und ihre jeweiligen Werte, auf denen diese beiden Kategorien
beruhen, zu verstehen. Wenn man versucht, eine umfassende Definition
des so genannten «Westens» und «Ostens» zu entwickeln und anzuneh‐
men, dass man die Werte kennt, auf denen sie beruhen, muss man
angesichts der vorherrschenden Pluralität, Heterogenität und Dynamik
im «Osten» oder «Westen» Vorsicht walten lassen. Ein erkenntnistheore‐
tischer Ansatz würde wahrscheinlich scheitern, weil diese Kategorien
nicht endgültig definiert werden können, abgesehen von ihrer Bezeich‐
nung als geografische Positionen. Die Realität ist viel komplexer, und die
vermeintlich kategorisierenden Werte – etwa im geographischen «Os‐
ten» und «Westen» – erweisen sich aufgrund der religiösen und weltan‐
schaulichen Pluralität und Heterogenität, der normativen Vielfalt und

605 Vgl. Frezzo 2015: xxi.
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der unterschiedlichen Rechts- und Politiksysteme sowie aufgrund großer
Unterschiede in der Wirtschaftskraft als unzugänglich.

– Die in diesen Kategorien enthaltene Schematisierung, die auf der An‐
nahme und Konstruktion von angeblich definierbaren, umfassenden,
monolithischen, homogenen, ewigen, unveränderlichen, getrennten und
widersprüchlichen Welten (z.B. «Osten» – «Westen», ...) beruht, ist eine
zu starke Vereinfachung. Sie reduziert die Vielfalt, die in solchen Katego‐
rien enthalten ist und die für die Gestaltung der Diskussion sehr wichtig
ist. Die beiden vermeintlichen Pole erweisen sich in ihrer inneren Struk‐
tur als vielfältig und heterogen und enthalten verschiedene Strömungen
(z.B. konservativ, liberal, etc.). Es wäre für die Subjekte des jeweiligen
Diskurses bei der Verwendung dieser Kategorien wichtig, dies zu be‐
achten. Diese Art der Schematisierung entspricht der Vorstellung von
monolithischen, definierbaren, umfassenden, homogenen, ewigen und
unveränderlichen inneren Strukturen und lässt die unterschiedlichen
Grundlagen, Entwicklungen und die Dynamik des Wandels außen vor.

– Inhalte einem bestimmten geographischen Ort oder Gebiet zuzuordnen,
ist nicht überzeugend, denn ein bestimmter Inhalt A oder eine Tendenz
B kann sowohl in dem, was wir «Osten» nennen, als auch in dem, was
wir «Westen» nennen, gefunden werden, und die widersprechende Posi‐
tion C oder Tendenz D kann ebenfalls überall gefunden werden.606 Diese
Argumentationsmuster hängen nicht primär von ihrer geographischen
oder zeitlichen Herkunft ab, wie eine solche Schematisierung suggerieren
möchte. Vielmehr handelt es sich um eine liberale Position, die an allen
Orten und in allen Himmelsrichtungen zu finden ist, ebenso wie ihre
Gegenpositionen. Liberale und illiberale Positionen existieren unabhän‐
gig von Längen- und Breitengraden. Wenn ein geographischer Bezug
zu einem bestimmten Ort hergestellt wird – etwa in Aussagen wie «im
Osten denkt man so» oder «im Westen macht man das so» –, besteht die
Gefahr, dass «im Osten» oder «im Westen» zu einem Argument wird,
das alles andere, insbesondere die wirklichen Gründe und Faktoren,
ausblendet. Dabei kann das Argument die Prüfung der wirklichen Grün‐
de und Faktoren auf ihre Qualität als «gute Gründe» behindern – was
bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in ihrer tatsäch‐
lichen Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit diesen
Gründen – innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines rea‐
len globalen Referendums – aus ethischen Gründen zustimmen würden.

606 Vgl. auch Joas 2015a: 78.
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Diese kritische Prüfung wäre jedoch im Hinblick auf die normative
Gültigkeit und Argumentationskraft der realen Gründe und Faktoren
notwendig.

Natürlich haben historische Hintergründe, Kontext, Ort und Zeit usw.
einen Einfluss auf Denkweisen und Meinungen. Letzteres ist jedoch – wenn
die Argumentation nur auf Ort oder Zeit der Entstehung beruht – in seiner
normativen Gültigkeit und Argumentationskraft zu hinterfragen. Dies lässt
sich besonders gut am Beispiel der Menschenrechte mit ihrer Universalität
und historisch kontingenten Entstehung zeigen, weil die Menschenrechte
in ihrer Universalität durch den Hinweis auf ihre historisch kontingente
Entstehung in Frage gestellt werden.

Menschenrechte sind nicht einfach «vom Himmel gefallen», sondern
historisch gewachsen – aus bestimmten Kontexten heraus und meist als Re‐
aktion auf eine Unrechtserfahrung mit universeller Geltung. Ein selektiver
Blick auf die historische Entwicklung der Menschenrechte, der nur «west‐
liche» Quellen berücksichtigt, ist aufzubrechen und in eine Anerkennung
der Beiträge zur Menschheitsgeschichte aus unterschiedlichen Traditionen,
Kulturen, Religionen, Weltanschauungen, Philosophien, Zivilisationen und
Wertesystemen, aus verschiedenen Staaten sowie der internationalen Ge‐
meinschaft insgesamt umzuwandeln.607 Die Menschenrechte sind ein Kon‐
sens, der sich im Laufe der Geschichte herausgebildet hat und der offen
ist für eine weitere Entwicklung, die von der Geschichte abhängt. Die
Menschenrechte sind auf dem Vormarsch. Die Menschenrechtstradition
und ihre Fortschreibung schreiben Geschichte. Die Menschheit sieht sich
mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Bislang unbekannte Gefahren
bedrohen Grundelemente der menschlichen Existenz.608 Es ist unausweich‐
lich, dass wir reagieren, um die Menschenwürde jedes Einzelnen zu schüt‐
zen.

Eine historische Einordnung der Menschenrechte, wie sie in der histori‐
schen Dimension der Menschenrechte vorgenommen wird, muss in ihrem
Beitrag zu den Menschenrechten, wie oben erläutert, angemessen eingeord‐
net werden. Hier wird die Genese der Menschenrechte in den Blick genom‐
men, während der Begründungsdiskurs die Geltung der Menschenrechte
in den Mittelpunkt stellt. Ausgehend von diesen Überlegungen stoßen An‐
sätze, die bestimmte historische Ereignisse als Anknüpfungspunkte für die
Begründung von Menschenrechten heranziehen, an ihre argumentativen

607 Vgl. Kirchschläger 2016f.
608 Vgl. Kirchschläger 2016g.
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Grenzen, weil dieses Argument der Universalität der Menschenrechte zuwi‐
derläuft. Zugleich trägt die historische Kontingenz der Menschenrechte in
hohem Maße zum Verständnis der Menschenrechte bei. Ausgehend von
historischen Unrechtserfahrungen haben sich die Menschen gegenseitig
mit Menschenrechten ausgestattet. Dies prägt die Menschenrechte bis in
die Gegenwart in dem Sinne, dass die Menschenrechte darauf abzielen,
Unrecht zu beenden, und dass sie immer wieder erkämpft werden müssen.
Weder die zeitliche noch die geografische Einbettung der Entstehung der
Menschenrechte ist jedoch entscheidend für die heutige normative Geltung
der Menschenrechte. Vielmehr sind es rationale Gründe, die ausschlagge‐
bend sind. Ähnlich wie bei anderen Theorien kommt es in erster Linie
darauf an, ob die Menschenrechte rational überzeugen und plausibel ge‐
macht werden können, d.h. ob «gute Gründe» für sie sprechen. Spielt es
bei der Betrachtung der Relativitätstheorie von Albert Einstein eine Rolle,
wann und wo sie entwickelt wurde? Wahrscheinlich nicht. Entscheidend
ist vielmehr, ob die Relativitätstheorie widerlegt werden kann oder nicht.
Macht die Tatsache, dass Immanuel Kant vor mehr als 200 Jahren in Kö‐
nigsberg den kategorischen Imperativ entwickelt hat, seine Theorie mehr
oder weniger überzeugend?

Im Hinblick auf die Universalität der Menschenrechte ist auch die histo‐
risch kontingente Entstehung der Menschenrechte kein Argument für oder
gegen sie. Denn auch in diesem Fall ist auf die rationalen Gründe für
die menschenrechtliche Begründung (z.B. auf der Basis des Prinzips der
Verletzbarkeit) und die daraus resultierende Irrelevanz der historisch kon‐
tingenten Entstehung der Menschenrechte für ihren Universalitätsanspruch
hinzuweisen. Gleichzeitig macht der kontingente zeitliche und geographi‐
sche Ursprung eines Anspruchs dessen Universalität nicht unmöglich.
Schließlich gewährleistet die Universalität der Menschenrechte, dass jeder
Mensch frei und autonom ist, und auf diese Weise fördern die universellen
Menschenrechte die Pluralität.609

6.4.8 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte für datenbasierte
Systeme

Über diese Überlegungen hinaus sind die Menschenrechte in hohem Maße
auf die reale Welt anwendbar und bieten konkrete ethische Leitprinzipien

609 Vgl. Kirchschläger 2020d; Kirchschläger 2020e.
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für die digitale Transformation und die Nutzung datenbasierter Systeme.
Im Vergleich zu anderen ethischen Prinzipien umfassen die Menschen‐
rechte nicht nur die ethische, sondern auch die rechtliche Dimension:
Menschenrechte sind rechtlich definiert, haben einen rechtlichen Rahmen
und sind durchsetzbar. Institutionen wie der UN-Menschenrechtsrat in
Genf, das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Genf
und die regionalen Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte in den
verschiedenen Kontinenten sind Elemente der Verwirklichung der Idee
der Menschenrechte und können die Kultur der Menschenrechte fördern.
Sie zeigen, dass die Menschenrechte real sind und keine Illusion. Die Men‐
schenrechte sind in allen Teilen der Welt eine rechtliche Realität.

Es liegt auf der Hand, dass die Durchsetzung der Menschenrechte über‐
all auf Herausforderungen stößt. Die Rechtsmechanismen, Instrumente
und Menschenrechtsinstitutionen geben der Idee der Menschenrechte als
Inbegriff des Schutzes der Menschenwürde jedoch ein klares Gesicht. Eine
Herangehensweise an diese rechtliche Dimension, die auf lokaler Ebene
ansetzt, ermöglicht es, im Kontext der Adressat:innen zu beginnen und sie
in die Lage zu versetzen, sich den Menschenrechten aus ihrer realen Erfah‐
rung und aus ihrem Verständnis von Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit
heraus zu nähern – immer unter Berücksichtigung der Universalität der
Menschenrechte.

Darüber hinaus haben die Menschenrechte als ethisches Instrument
für die digitale Transformation und die Nutzung datenbasierter Systeme
den Vorteil, dass sie von Natur aus mit der rechtlichen Dimension der
Menschenrechte verknüpft sind, die als Grundlage für die Einhaltung
rechtlicher Standards dient. Dieser Aspekt sollte nicht als Vernachlässigung
des Unterschieds zwischen Legal Compliance und Ethik missverstanden
werden. Er ist gleichzeitig eine Betonung der Unterscheidung zwischen
Legal Compliance und Ethik und der inhärenten Verbindung zwischen der
moralischen Dimension der Menschenrechte als ethischem Referenzpunkt
für die Wissenschaft und der rechtlichen Dimension der Menschenrechte
als Grundlage für die rechtlichen Compliance-Standards.

Des Weiteren ist sich die Wissenschaft ihrer rechtlichen Verpflichtungen
und der Normen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften bewusst. Zusätz‐
lich zu diesen rechtlichen Verpflichtungen ist die Wissenschaft bestrebt,
in ihrer Forschung ethische Prinzipien zu beachten – zum Beispiel Ehr‐
lichkeit, Objektivität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Fairness und Ver‐
antwortung gegenüber künftigen Generationen. Für diese ethische Ebene
der Wissenschaft ist der Beitrag der Menschenrechte als ethischer Referenz‐
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punkt aufgrund ihrer ethisch begründbaren Universalität wesentlich und
notwendig.

Ausserdem steht eine globalisierte Wissenschaftsgemeinschaft verschie‐
denen Traditionen, Kulturen, Religionen, Weltanschauungen und Werte‐
systemen gegenüber. Diese Heterogenität wird von den Menschenrechten
geschützt. Zugleich geben die Menschenrechte dieser Heterogenität klare
Grenzen, die es zu respektieren gilt: Auch innerhalb von Traditionen,
Kulturen, Religionen, Weltanschauungen und Wertesystemen schützen die
Menschenrechte die wesentlichen Elemente und Bereiche der menschli‐
chen Existenz. Daher können die Menschenrechte als ethische Referenz
die Wissenschaft unterstützen, wenn sie im Sinne der Menschenrechte
handelt und sich den Herausforderungen von Tradition, Kultur, Religion,
Weltanschauung und Wertesystemen stellt. 610

Die Menschenrechte sind ein universeller Konsens, was diesem ethi‐
schen Instrument für die Wissenschaft ein größeres Gewicht verleiht, da
dieser ethische Referenzpunkt nicht auf einer bestimmten Tradition, Kul‐
tur, Religion, Weltanschauung oder einem Wertesystem beruht, was bei
der Betrachtung der Diskussion z.B. über den Entstehungsprozess der All‐
gemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 deutlich wird. Jacques
Maritain berichtet, dass die Verfasser es ablehnten, die Menschenrechte auf
eine bestimmte Tradition, Kultur, Religion, Weltanschauung oder ein Wer‐
tesystem zu gründen – aus Respekt vor der Universalität der Menschen‐
rechte und vor der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Vielfalt
und Pluralität: «Ja, wir sind uns über die Rechte einig, aber nur unter der
Bedingung, dass uns niemand fragt, warum»611.

Die Menschenrechte als ethisches Instrument befreien die Wissenschaft‐
ler:innen vom Verdacht der Willkür in ihrer ethischen Selbsteinschätzung,
denn die Menschenrechte sind ein weithin anerkannter ethischer Standard.

Ein weiterer pragmatischer Grund für ihre Gültigkeit stammt aus
dem Entstehungsprozess der juristischen Menschenrechtsverträge auf der
Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Er
besteht in folgendem Gedanken, der schon damals im Bewusstsein der
Menschen war und der die Abfassung der Menschenrechtsdokumente
beeinflusste: «Die Mitglieder der Kommission müssen der Tatsache Rech‐
nung tragen, dass ihre Arbeit die Zukunft und nicht die Vergangenheit be‐

610 Vgl. Kirchschläger 2013b.
611 Maritain 1948: I. Vgl. Kirchschläger 2015d; Kirchschläger 2016f.
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trifft; niemand kann voraussehen, welche Informationsmedien in hundert
Jahren eingesetzt werden.»612

Außerdem muss an dieser Stelle der dynamische Charakter der Men‐
schenrechte hervorgehoben werden. Die Menschenrechte waren schon im‐
mer offen für Anpassungen, um neue Risiken, Gefahren und Verletzungen
der Menschenwürde zu stoppen und zu verhindern. Daher sind die Men‐
schenrechte bereit, sich an künftige Herausforderungen anzupassen.613

Darüber hinaus sind die an der Technologie beteiligten Personen
durch die Menschenrechte in wesentlichen Bereichen und Elementen der
menschlichen Existenz geschützt, die der Mensch zum Überleben und für
ein Leben als Mensch benötigt. Einige von ihnen sind von besonderer Be‐
deutung für die technologische Forschung, Entwicklung und Anwendung,
z.B, das Recht auf Freiheit (Art. 2); das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit (Art. 18); das Recht auf Meinungsfreiheit und freie
Meinungsäußerung (Art. 19); das Recht auf friedliche Versammlung und
Vereinigung (Art. 20); das Recht, frei am kulturellen Leben der Gemein‐
schaft teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaft‐
lichen Fortschritt und seinen Vorteilen teilzuhaben (Artikel 27 Absatz 1),
und «jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen und materi‐
ellen Interessen, die sich aus jeder wissenschaftlichen, literarischen oder
künstlerischen Produktion ergeben, deren Urheber er ist» (Artikel 27 Ab‐
satz 2), wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von
1948614 heißt. Seit Jahrhunderten ist die Wissenschaft Opfer von Eingriffen
in ihre Freiheit, von Versuchen, innovative und kreative Ansätze zu blockie‐
ren, und von Unterdrückung von Ideen, Konzepten und Entdeckungen
durch vermeintlich «absolute Wahrheiten» aus Partikularinteressen und
zur Durchsetzung alter und bestehender Machtstrukturen. Und dieses Ka‐
pitel ist leider noch nicht abgeschlossen. Vielmehr besteht nach wie vor die
Gefahr, dass die Mitglieder der Wissenschaftsgemeinschaft ihre Forschung
nicht frei betreiben könnten. Deshalb brauchten und brauchen sie Schutz.
Die Frage war an dieser Stelle nur, ob der Schutz der Wissenschaft mit den
Mitteln der Menschenrechte – der grundlegendsten und höchsten Form
des Rechtsschutzes, die es gibt – betrieben werden muss. Vereinfacht aus‐
gedrückt würde der Schutz der Wissenschaft durch die Menschenrechte
bedeuten, dass die Wissenschaft als ein wesentliches Element oder ein

612 UN 1950.
613 Vgl. Kirchschläger / Kirchschläger 2010.
614 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948.
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Bereich der menschlichen Existenz betrachtet wird, der es jedem Menschen
ermöglicht, physisch zu überleben und ein menschenwürdiges Leben zu
führen, wie z. B. das Recht auf Leben, das Recht auf Nahrung, das Recht auf
Gesundheitsversorgung. Ausgehend von einer positiven Antwort auf diese
Frage, die besagt, dass die Wissenschaft ein wesentliches Element oder ein
Bereich der menschlichen Existenz ist, der jedem Menschen das Überleben
und ein Leben in Menschenwürde ermöglicht, schützen, wie oben erwähnt,
mehrere spezifische Menschenrechte die akademische Freiheit.615

Bis heute werden die Menschenrechte von Mitgliedern der Wissen‐
schaftsgemeinschaft verletzt oder es besteht die Gefahr, dass sie Opfer
von Menschenrechtsverletzungen werden, die in direktem Zusammenhang
mit ihrer Forschung stehen. Daher ist es nach wie vor notwendig, Initia‐
tiven fortzusetzen oder Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte
in der Wissenschaft zu ergreifen, um die Achtung der Menschenrechte
von Forscher:innen bei ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit zu gewährleisten,
über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Wissenschaftler:innen zu in‐
formieren und das Bewusstsein für die Bedeutung und Funktion der Men‐
schenrechte für Wissenschaftler:innen zu schärfen.

Grenzen des eigenen Menschenrechts sind erstens – im Falle eines spezi‐
fischen Menschenrechts – die anderen spezifischen Menschenrechte nach
dem Prinzip der Unteilbarkeit. Dieser Grundsatz besagt, dass alle Men‐
schenrechte Hand in Hand gehen müssen. Das bedeutet, dass der gesamte
Katalog der Menschenrechte beachtet werden muss. Deshalb muss jedes
Menschenrecht optimal und in Übereinstimmung mit allen anderen Men‐
schenrechten, die gleichzeitig optimal umgesetzt werden, realisiert werden.
Zweitens: Die eigenen Menschenrechte werden durch die Menschenrechte
aller anderen Individuen begrenzt. So gilt beispielsweise das eigene Recht
auf Freiheit nur insoweit, als es mit dem Recht auf Freiheit aller anderen
Menschen vereinbar ist. Aus beiden Grenzen ergeben sich auch entspre‐
chende Pflichten für eine/n Rechtsträger:in, weshalb jede/r Rechtsträger:in
auch ein/e Träger:in von mit den Rechten korrespondierenen Pflichten
ist.616

Menschen, die sich mit Wissenschaft, Technologie und Forschung be‐
schäftigen, sind Träger:innen von Rechten und Pflichten. Diese Pflichten

615 Arthur Fine hat für eine «natürliche ontologische Haltung» plädiert, die besagt,
dass die Dinge, die mit der Ausübung der Wissenschaft verbunden sind, dem
Menschsein gemeinsam sind (vgl. Fine 2001; vgl. auch Musgrave 2001).

616 Vgl. Corillon 1989; Kirchschläger 2014b.
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können negativ (etwas nicht tun, um zur Verwirklichung der Menschen‐
rechte beizutragen) oder positiv (etwas tun, um zur Verwirklichung der
Menschenrechte beizutragen) sein. Ausgehend von dieser konzeptionellen
Grundlage kann die Wissenschaft bzw. können Mitglieder der Wissensch‐
schaftsgemeinschaft zur Realisierung der Menschenrechte beitragen, aber
leider auch an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig sein oder diese
begehen. Die Wissenschaft kann zur Verwirklichung der Menschenrechte
beitragen, wenn der technische Fortschritt die Menschenrechte respektiert.
Technischer Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung können folglich
kein «Selbstzweck» sein, sondern müssen der Menschheit dienen. Sowohl
der technische Fortschritt als auch die wirtschaftliche Entwicklung müssen
im Rahmen der Menschenrechte funktionieren, um die Verwirklichung
der Menschenrechte zu fördern. Um die Realisierung der Menschenrechte
noch effektiver zu fördern, müssen die Menschenrechte in die Ziele des
wissenschaftlichen Fortschritts einbezogen werden.617

Die Wissenschaft kann auch an Menschenrechtsverletzungen beteiligt
sein oder diese begehen, z. B. wenn sie die Menschenwürde nicht achtet
und bei ihrer eigenen Forschung die Menschenrechte verletzt oder wenn
ihre Arbeit Parteien in bewaffneten Konflikten ermöglicht, schreckliche
Gewalttaten und Völkermord zu begehen.

Der digitale Wandel und datenbasierte Systeme umfassen Bereiche, die
für die Menschenrechte relevant sind, wie die Nutzung von Micro-Targe‐
ting bei der Verbreitung kommerzieller und politischer Botschaften, die
Personalisierung von Nachrichten, die elektronische Personalbeschaffung,
die prädiktive Diagnostik im Gesundheitswesen und die prädiktive Poli‐
zeiarbeit bei der Strafverfolgung. «Alle, die sich für Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit einsetzen, stehen vor einer großen globalen Heraus‐
forderung: Wie können Staaten, Unternehmen und die Zivilgesellschaft
sicherstellen, dass Technologien der künstlichen Intelligenz die Menschen‐
rechte stärken und respektieren, anstatt sie zu untergraben und zu gefähr‐
den?»618 Die Menschenrechtsdimensionen der digitalen Transformation
und der datenbasierten Systeme umfassen unter anderem die Menschen‐
würde, Freiheit und Gleichheit, das Recht auf Nichtdiskriminierung, das
Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz,

617 Über den technischen Fortschritt, seine Ziele, seine Wertebasis und seine gesell‐
schaftliche Bedeutung am Beispiel der Stammzellenforschung und der Forschung
am Menschen, vgl. Kirchschläger et al. 2003; Kirchschläger et al. 2005.

618 Kaye 2018: Art. 1.
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das Recht auf politische Partizipation und Demokratie, das Recht auf freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit – die Liste ist lang. Öffent‐
lichkeit und Demokratie sowie die Rolle, die Medien und Journalismus für
einen funktionierenden demokratischen Meinungsbildungs- und Entschei‐
dungsprozess spielen, müssen ebenfalls geschützt werden.
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7 Chancen und Herausforderungen aus ethischer Sicht

Bei der Anwendung der ethischen Prinzipien der «Verantwortung»,
der «intergenerationellen omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit» und
der «Menschenrechte» auf die digitale Transformation und datenbasierte
Systeme ließen sich natürlich eine Vielzahl und Vielfalt von ethischen
Chancen und Risiken identifizieren. Sowohl die Chancen als auch die
Risiken müssen thematisiert werden, denn erstere eröffnen fundamentale
Potenziale für die Menschheit, letztere bergen existenzielle Risiken für den
Menschen.619

7.1 Illegitimer Weg

Ethische Risiken gehen von datenbasierten Systemen und der digitalen
Transformation aus, wenn sie einerseits für etwas ethisch Gutes konzipiert,
entwickelt, programmiert und produziert wurden, andererseits aber ein
illegitimer Weg zur Erfüllung dieses legitimen Zwecks eingeschlagen wird.
Der Befehl an ein selbstfahrendes Fahrzeug, eine Person so schnell wie
möglich von A nach B zu bringen, ist ethisch legitim, solange die Men‐
schenwürde und die Menschenrechte geachtet werden. Aber die Mittel,
um dieses Ziel zu erreichen, können ethisch illegitim sein, etwa wenn das
selbstfahrende Fahrzeug dabei jemanden überfährt.

Andererseits entstehen ethische Risiken auch durch böswilliges De‐
sign,620 böswillige Entwicklung, böswillige Programmierung, böswillige
Produktion oder böswillige Nutzung datenbasierter Systeme und der digita‐
len Transformation, z. B. Datenvergiftung,621 Cyberwar und Cyberkrimina‐
lität,622 die technologische Fortschritte und Möglichkeiten für Kriege oder
kriminelle Handlungen nutzen.623

619 Vgl. Bostrom 2013.
620 Vgl. Franssen 2014.
621 Vgl. Brundage et al. 2018.
622 Vgl. Shaw 2019.
623 Vgl. Ohly 2019a: 107-124.
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7.2 «Dual Use»

Das so genannte «Dual-Use»-Problem624 beruht auf der Möglichkeit, dass
ein und dasselbe datenbasierte System sowohl für einen legitimen als auch
für einen illegitimen Zweck verwendet werden kann.625 Es ergibt sich aus
der Eigenschaft datenbasierter Systeme als Mehrzweckinstrumente. Dieses
Dual-Use-Problem lässt sich am Beispiel einer Drohne veranschaulichen:
Drohnen können eingesetzt werden, um Menschen in Katastrophengebie‐
ten, die für Menschen nicht erreichbar sind, mit lebenswichtigen Nah‐
rungsmitteln zu versorgen. Dieselben Drohnen können aber auch zum
Töten eingesetzt werden – als sogenannte «Killerdrohnen». Natürlich wird
die ethische Bewertung solcher Maschinen in diesen beiden Situationen
diametral entgegengesetzt ausfallen. Dieses Problem des Dual-Use zeigt
die Grenzen der allgemeinen Bewertung von Drohnen auf. Für eine diffe‐
renzierte ethische Analyse muss eine allgemeine Bewertung von Drohnen
durch eine Betrachtung der konkreten Anwendung von Drohnen ergänzt
werden.

Das «Dual-Use»-Problem wird in seiner Relevanz durch den «regulato‐
rischen konzeptionellen Rahmen» mit dem Titel «Dual Use Research of
Concern (DURC)» anerkannt, der von nationalen und internationalen Or‐
ganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder dem US
National Institute of Health (NIH) verwendet wird.626

Die Beschreibung des Dual-Use-Problems als «Absichtsabweichung»627

erweist sich als zu reduktionistisch, weil auch die Möglichkeit in Betracht
gezogen werden muss, dass ein Forschungs- und Innovationsprozess mit
einer ethisch negativen Zielsetzung beginnen kann. Wie oben ausgeführt,
kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass Innovationspro‐
zesse immer einen ethisch positiven Zweck verfolgen.

Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass die Dual-Use-Problematik we‐
niger als ein Dilemma beinhaltet, wie es der US National Research Council
konzeptionell zu fassen versucht,628 da sie nicht zwingend eine Dilemma-
Struktur aufweisen muss und somit eine ethische Analyse durchaus in der
Lage ist, das ethisch Positive vom ethisch Negativen zu unterscheiden.
Betrachtet man die digitale Transformation und datenbasierte Systeme aus

624 Vgl. Rath et al. 2014.
625 Vgl. Sevini et al. 2018; Europäische Kommission 2018; Miller 2018.
626 Vgl. Weltgesundheitsorganisation (WHO) n.d.
627 DiEuliis / Giordano 2018: 239.
628 Vgl. Imperiale / Casadevall 2015.
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einer ethischen Perspektive, so bedeutet dies also, dass nicht nur die Tech‐
nologie als solche, sondern auch ihre Anwendungen untersucht werden
müssen.

7.3 Ambivalenz

Ambivalenz beschreibt die Möglichkeit, dass datenbasierte Systeme für
einen ethisch guten Zweck eingesetzt werden, gleichzeitig aber auch etwas
ethisch Schlechtes beinhalten oder bewirken können. Im Unterschied zu
Hans Jonas' «Ambivalenz der Wirkungen»629 umfasst die Ambivalenz eben‐
falls die Handlungen, also sowohl die Ursache als auch die Wirkungen.630

Am Beispiel der Automatisierung der Mobilität lässt sich die Ambivalenz
verdeutlichen: Ein Grund für Staus ist die unterschiedliche Geschwindig‐
keit und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der einzelnen Fahrzeu‐
ge. Wenn beides minimiert werden könnte, gäbe es weniger Staus. Die
automatisierte Mobilität umfasst sowohl die Verringerung der Geschwin‐
digkeitsschwankungen durch einen Verkehrsfluss, der mit der gleichen
Geschwindigkeit läuft, als auch die Harmonisierung der Geschwindigkeit
aller Fahrzeuge durch die Kommunikation zwischen den einzelnen Fahr‐
zeugen. Auch sind weit weniger Unfälle zu erwarten, weil die Fahrsysteme
untereinander kommunizieren müssen. Das heißt aber nicht, dass Unfälle
völlig vermieden werden können, denn auch bei Fahrsystemen können
Fehler auftreten. «Unfälle (...) werden weiterhin passieren, das ist eine
physikalische Tatsache. Nehmen wir noch einmal das autonome Auto:
Selbst wenn es über die besten und perfektesten Sensoren, Software und
Hardware verfügt, die die Zukunft zu bieten hat, wird es immer noch
ein Unfallrisiko geben. Jedes Mal, wenn ein Auto ein anderes Fahrzeug
überholt oder von einem anderen Fahrzeug überholt wird, gibt es ein
kurzes Zeitfenster, in dem es für das Roboterauto keine Möglichkeit gibt,
einen Unfall zu vermeiden oder heftig ausweichen zu müssen, wenn das
andere Fahrzeug plötzlich auf es zukommt.»631 Aber Unfälle passieren viel
seltener, weil Unfallursachen wie Ablenkung, Müdigkeit, Stress, Emotionen
usw. ausgeschlossen werden können632 und sie aus anderen Gründen –

629 Vgl. Jonas 1985a: 42-43.
630 Vgl. Scholz et al. 2018; Kavanagh 2019.
631 Lin et al. 2017: 2.
632 Vgl. Axhausen 2016.
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z.B. Kommunikationsfehlern – passieren. Weniger Staus, weniger Unfälle
– positive Aussichten, die sich auch aus einer ethischen Sicht auf die
Automatisierung der Mobilität ergeben. Hinzu kommen weitere positive
Folgen wie z.B. weniger Umweltverschmutzung durch weniger Staus. In
Szenarien mit automatisierter Mobilität kann gezeigt werden, dass die
mit der automatisierten Mobilität verbundene gemeinsame Nutzung von
Fahrzeugen die Zahl der im Umlauf befindlichen oder im Besitz von Per‐
sonen befindlichen Fahrzeuge massiv reduzieren wird. Es ist zu erwarten,
dass nur noch 10% der heutigen Fahrzeuge für die gleiche Mobilität wie
heute benötigt werden.633 Gleichzeitig wird diese viel geringere Anzahl von
Fahrzeugen viel mehr Kilometer zurücklegen, weil durch den Komfort der
automatisierten Mobilität und die damit verbundene Zeitersparnis mehr
Menschen unterwegs sein werden. Dieser positive Umwelteffekt wird noch
dadurch verstärkt, dass davon auszugehen ist, dass die Fahrzeuge leichter
werden, da durch das verringerte Unfallrisiko auf ein umfassendes, schwer‐
gewichtiges Sicherheitskonzept verzichtet werden kann. Außerdem werden
aufgrund der niedrigeren, aber gleichmäßigeren Geschwindigkeiten keine
schweren Motoren mehr durch die Landschaft fahren. Und weil es keinen
Stop-and-Go-Verkehr mehr gibt, werden auch weniger Schadstoffe ausge‐
stoßen. Eine solche Entwicklung ist aus ethischer Sicht im Hinblick auf die
Prinzipien der Verantwortung, der Gerechtigkeit und der Menschenrechte
zu begrüßen.

Zugleich gefährdet die Automatisierung der Mobilität die Privatsphäre
und den Datenschutz. Sie trägt auch zur globalen Ungerechtigkeit (d. h.
zur weltweit ungleichen Verteilung von Vor- und Nachteilen) bei. Während
reiche Länder auf automatisierte Mobilität umsteigen können, leiden Men‐
schen in ärmeren Ländern unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingun‐
gen, die ihre Menschenrechte verletzen, oder moderner Sklaverei sowie
unter der Zerstörung der Umwelt durch die Ausbeutung von Rohstoffen,
die für automatisierte Mobilität oder die Produktion von automatisierten
Fahrzeugen notwendig sind.

7.4 Beta-Versionen

Datenbasierte Systeme fallen nicht als perfektes Ergebnis vom Himmel.
Es bedarf eines hochkomplexen, nicht linearen und nicht immer vorher‐

633 Vgl. Bösch et al. 2016.
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sehbaren Innovationsprozesses, der aus mehreren Versuchen besteht, um
zu einer endgültigen Version zu gelangen. Beta-Versionen sind Teil dieses
Prozesses. Sie ermöglichen die Verbesserung des datenbasierten Systems
auf der Grundlage des Feedbacks der Nutzer:innen vor der endgültigen
Freigabe. Bei der Einführung einer Betaversion ist man sich darüber im
Klaren, dass diese Version noch nicht endgültig ist, sondern noch Probleme
enthält, die sogar ethisch relevant sein können. Es gehört zum Konzept
einer Betaversion, dass es effizienter ist, eine noch nicht ganz ausgereifte
Version freizugeben, anstatt die endgültige Version mit den Nutzer:innen
zu testen, die mehr von den Rückmeldungen der Nutzer:innen für die
vollständige Entwicklung profitiert, was die Motivation der Nutzer:innen
erhöht, sich an der Feedbackschleife zu beteiligen, um gemeinsam die Reife
eines datenbasierten Systems zu erreichen, den Nutzer:innen ein Gefühl
der Eigenverantwortung für das datenbasierte System zu vermitteln und die
Erwartungen der Nutzer:innen an die Zuverlässigkeit des datenbasierten
Systems zu steuern.

Im Bewusstsein der Tatsache, dass es für den Menschen kaum möglich
ist, Perfektion zu erreichen, ist es dennoch erwähnenswert, dass einerseits
die Nutzer:innen absichtlich einem unvollkommenen datenbasierten Sys‐
tem ausgesetzt werden und dabei in Kauf nehmen, dass diese Betaversion
ungewollt negative Auswirkungen – in einigen Fällen von ethischer Rele‐
vanz – verursachen könnte. Andererseits muss aus ethischer Sicht auch
berücksichtigt werden, dass Beta-Versionen dem Zweck dienen, die endgül‐
tigen Versionen so nah wie möglich an die Perfektion heranzuführen – in
einigen Fällen ein Beitrag zum Streben nach einem ethischen Positivum.
Die ethische Relevanz von Marktzwängen, Zielen und wirtschaftlichen An‐
reizen muss ebenfalls berücksichtigt werden. Sind Betaversionen ethisch
vertretbar? Wie lange kann eine Betaversion oder eine endgültige Versi‐
on aufgrund ethischer Erwägungen im Bewusstsein der ethisch positiven
Auswirkungen der Innovation verzögert werden, was auch eine Verzöge‐
rung der ethisch positiven Auswirkungen bedeutet? Aus ethischer Sicht –
unter Berücksichtigung von Gerechtigkeit, Verantwortung und Menschen‐
rechten – können ungerechte und unverantwortliche Handlungen sowie
Menschenrechtsverletzungen nicht durch den Einsatz von Betaversionen,
die zu einer ethisch positiv wirkenden Endversion führen, vermeintlich
legitimiert werden, weil Ungerechtigkeit und Verantwortungslosigkeit nicht
Teil der eine Betaversion kennzeichnenden Erprobung sind und vor einer
Betaversion ausgeschlossen werden sollten und weil Menschenrechte uni‐
versell gültig sind – immer, überall, für alle Menschen. Daher können diese
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Rechte in der Phase einer Betaversion nicht vernachlässigt werden. Über
die Menschenrechte hinaus muss eine Abwägung mit den zu erwartenden
ethisch positiven Auswirkungen vorgenommen werden.

7.5 Zwanghaftigkeit634

Die ethische Reflexion der digitalen Transformation und datenbasierter
Systeme unter Anwendung der ethischen Prinzipien der «Verantwortung»,
der «omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit» und der «Menschenrech‐
te» beinhaltet die ethische Herausforderung, dass der Mensch im Bereich
der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme Schwierigkeiten
hat, «zu verlernen»635. «Im Allgemeinen bedeutet Besitz einer Fähigkeit
oder Macht (bei Individuen oder Gruppen) noch nicht ihren Gebrauch.
Sie kann beliebig lange ruhen, gebrauchsbereit, um bei Gelegenheit und
auf Wunsch und nach Ermessen des Subjekts in Tätigkeit zu treten.»636

Im Bereich der digitalen Transformation und der datenbasierten Systeme
ist das anders. «Dies so einleuchtende Verhältnis von Können und Tun,
Wissen und Anwendung, Besitz und Ausübung einer Macht gilt jedoch
nicht für den Fundus technischer Vermögen einer Gesellschaft, die wie die
unsrige ihre ganze Lebensgestaltung in Arbeit und Musse auf die laufende
Aktualisierung ihres technischen Potentials im Zusammenspiel aller seiner
Teile gegründet hat.»637 Einerseits verursacht allein die technische Erfin‐
dung an sich oder die technologiebasierte Innovation an sich eine ethische
Belastung bei der Entscheidung, sie zu nutzen oder nicht zu nutzen. Die
Menschen können nicht so tun, als gäbe es eine neue technische Erfindung
oder technologiebasierte Innovation nicht, sobald sie von ihrer Existenz
erfahren haben. Diese Eigenschaft der Interaktion zwischen Technologie
und Ethik stellt den ethischen Zwang der Technologie dar.

Andererseits beeinflussen der Drang, die Besessenheit, die Sucht und der
soziale Druck, technologiebasierte Innovationen um jeden Preis anzuwen‐
den und zu nutzen, die ethische Durchdringung der digitalen Transforma‐
tion und datenbasierter Systeme.638 Die Menschen sehen sich mit einem
Vorwärtsweg voller technologiebasierter Innovationen konfrontiert, der mit

634 Vgl. Jonas 1985a: 44.
635 Vgl. Dürrenmatt 1962.
636 Jonas 1987: 44.
637 Jonas 1987: 44.
638 Vgl. Pagallo 2014.
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einer vorausgesetzten Absolutheit als der einzig mögliche Weg nach vorne
präsentiert wird – ohne Alternativen. Die Frage nach dem guten Leben
scheint sich nicht mehr zu stellen, denn es gibt nur die eine digitale und
datenbasierte Antwort.

7.6 Das Paradox der potenten Impotenz

Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit besitzt der Mensch
die Macht, technologiegestützte Realitäten zu schaffen und/oder eine Rea‐
lität mit einer noch nie dagewesenen technologischen Durchdringung,
Prägung und Dominanz. Datenbasierte Systeme sind überall, alles ist da‐
tenbasiert. «Die Technologie, als ein Universum von Instrumenten, kann
sowohl die Schwäche als auch die Macht des Menschen vergrößern.»639

Mit anderen Worten: Der heutige Mensch hat eine größere Potenz bei der
Gestaltung der Realität als je zuvor. Ein noch nie dagewesener Teil der Welt
wird von Menschen geschaffen. Gleichzeitig ist der Mensch aufgrund des
enormen Tempos des technologischen Fortschritts im Bereich der digitalen
Transformation und der datenbasierten Systeme, aufgrund der Intranspa‐
renz mancher Prozesse,640 aufgrund der Unnachvollziehbarkeit mancher
Ergebnisse und aufgrund der hohen Komplexität der digitalen Transforma‐
tion und der datenbasierten Systeme nicht in der Lage, sein Handeln und
die Folgen seines Handelns vorherzusehen. «Die Kluft zwischen Kraft des
Vorherwissens und Macht des Tuns erzeugt ein neues ethisches Problem.
Anerkennung der Unwissenheit wird dann die Kehrseite der Pflicht des
Wissens und damit ein Teil der Ethik, welche die immer nötiger werdende
Selbstbeaufsichtigung unserer übermässigen Macht unterrichten muss.»641

Diese Ohnmacht wird aus der Perspektive des Individuums noch erwei‐
tert. «Das Ich, die freie Subjektivität, hat diese Sachordnung geschaffen;
aber es weiss sie nicht mehr zu umspannen und nicht mehr mit sich
selbst zu durchringen.»642 Indem sich das Kollektiv als das Handelnde in
den Vordergrund drängt, wird das denkende und handelnde Individuum
überrollt, beiseitegeschoben oder in den Hintergrund gedrängt. «Wenn
nichts so gelingt, wie das Gelingen, so nimmt auch nichts so gefangen,

639 Marcuse 1964: 185.
640 Vgl. Kosack / Fung 2014; Wachter et al. 2017; Doshi-Velez et al. 2017.
641 Jonas 1985: 28.
642 Cassirer 1985: 76; vgl. auch Ellul 1964: 418.
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wie das Gelingen. Was immer sonst zur Fülle des Menschen gehört, wird
an Prestige überstrahlt durch die Ausdehnung seiner Macht, und so ist
diese Ausdehnung, indem sie mehr und mehr der Kräfte des Menschen an
ihr Geschäft bindet, begleitet von einer Schrumpfung seines Selbstbegriffs
und Seins. In dem Bilde, das er von sich selbst unterhält – der programma‐
tischen Vorstellung, die sein aktuelles Sein so sehr bestimmt wie sie es
spiegelt – ist der Mensch jetzt immer mehr der Hersteller dessen, was er
hergestellt hat, und der Tuer dessen, was er tun kann – und am meisten
der Vorbereiter dessen, was er demnächst zu tun imstande sein wird. Doch
er ist ‚er‘? Nicht ihr oder ich: es ist der kollektive Täter und die kollektive
Tat, nicht der individuelle Täter und die individuelle Tat, die hier eine Rolle
spielen; und es ist die unbestimmte Zukunft viel mehr als der zeitgenössi‐
sche Raum der Handlung, die den relevanten Horizont der Verantwortung
abgibt.»643

Darüber hinaus nehmen sich die Menschen selbst als machtlos wahr,
während sie legitimerweise und notwendigerweise versuchen, die Dimen‐
sionen, Beziehungen und Sphären der Verantwortung zu identifizieren
– z. B. mit der Idee einer «ethischen Blackbox»644 in datenbasierten Sys‐
temen. «Eine zentrale Erfahrung in unserer heutigen sozio-technischen
Lebenswelt – die oft zu Ängsten führt – betrifft Verantwortung und Re‐
chenschaftspflicht: nämlich die Schwierigkeit, Verantwortung zuzuordnen
und Rechenschaftspflicht in immer mehr verteilten und verschränkten
sozio-technischen Systemen zu lokalisieren. Denken Sie im Kleinen: Wie
schwierig ist es, die Person zu finden und zu erreichen, die im Falle
einer nicht funktionierenden Internetverbindung verantwortlich gemacht
werden kann? Denken Sie im Großen: Wer ist verantwortlich – rechen‐
schaftspflichtig und haftbar – für die Finanzkrise?»645

Der Mensch ist in diesem Paradox der potenten Ohnmacht gefangen,
was sich auf die ethische Diskussion der digitalen Transformation und
datenbasierter Systeme auswirkt. Der Vorteil des homo faber socialis gegen‐
über dem homo sapiens singularis und der Eindruck, dass es derzeit nach
einem Sieg des homo faber socialis aussieht, stellt die Ethik aufgrund der
Bedeutung der Autonomie des Individuums für die Menschenwürde und
für die Ethik als solche grundlegend in Frage. «[J]edesmal, wenn wir in
solcher Weise den menschlichen Weg der Behandlung menschlicher Pro‐

643 Jonas 1985: 32.
644 Vgl. Winfield / Jirotka 2017.
645 Simon 2015: 136.
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bleme umgehen und durch den Kurzschluss eines unpersönlichen Mecha‐
nismus ersetzen, haben wir etwas von der Würde persönlicher Selbstheit
hinweggenommen und einen weiteren Schritt voran auf dem Wege von ver‐
antwortlichen Subjekten zu programmierten Verhaltenssystemen getan»646

– datenbasierten Systeme? Der Homo faber singularis gibt jedoch nicht
auf. «Technik, Apparat und Massendasein erschöpfen nicht das Sein des
Menschen. […] Sie stoßen auf ihn selbst, der noch anderes ist.»647

Noch grundsätzlicher drückt sich das Paradox der potenten Ohnmacht
im Streben nach datenbasierten Systemen per se aus: «Wenn Menschen
intelligente Maschinen erschaffen oder von ihnen phantasieren, dann ent‐
weder, weil sie insgeheim an ihrer eigenen Intelligenz verzweifeln oder weil
sie in Gefahr sind, der Last einer monströsen und nutzlosen Intelligenz
zu erliegen, die sie dadurch austreiben wollen, dass sie sie auf Maschinen
übertragen, wo sie mit ihr spielen und sich über sie lustig machen können.
Indem wir diese lästige Intelligenz den Maschinen anvertrauen, werden wir
von jeglicher Verantwortung für das Wissen befreit, so wie wir, wenn wir
die Macht den Politiker:innen anvertrauen, jegliches eigene Streben nach
Macht verachten können. (...) So wie Brillen und Kontaktlinsen sich wohl
eines Tages zu implantierten Prothesen für eine Spezies entwickeln werden,
die ihr Augenlicht verloren hat, so ist zu befürchten, dass künstliche Intelli‐
genz und die sie unterstützende Hardware zu einer geistigen Prothese für
eine Spezies ohne Denkvermögen wird.»648 Der Mensch läuft Gefahr, sich
selbst aus dem Spiel zu nehmen, das Steuer abzugeben und es datenbasier‐
ten Systemen zu überlassen.649 Potente Menschen laufen Gefahr, sich selbst
impotent zu machen ...

7.7 Gefahr des Anthropozentrismus650

Der Anthropozentrismus stellt eine doppelte ethische Herausforderung der
digitalen Transformation und datenbasierter Systeme dar. Erstens bleiben
die digitale Transformation und datenbasierten Systeme sowie insbesonde‐
re die ethische Reflexion beider innerhalb der Grenzen der menschlichen

646 Jonas 1985: 52.
647 Jaspers 1931: 61.
648 Baudrillard 1993: 51-52.
649 Vgl. Spielkamp 2019a; Käser 2019.
650 Vgl. Jonas 1985a: 46-48; Kirchschläger 2010a; Kirchschläger 2012a.

7.7 Gefahr des Anthropozentrismus

205
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Vernunft und müssen dies akzeptieren. Zweitens muss die ethische Bewer‐
tung der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme die Gefahr
überwinden, sich nur auf den Menschen zu konzentrieren. «Aber jetzt be‐
ansprucht die gesamte Biosphäre des Planeten mit all ihrer Fülle von Arten,
in ihrer neu enthüllten Verletzbarkeit gegenüber den exzessiven Eingriffen
des Menschen, ihren Anteil an der Achtung, die allem gebührt, das seinen
Zweck in sich selbst trägt – d. h. allem Lebendigen.»651 Die Anwendung
der Menschenrechte auf den Bereich der digitalen Transformation und
der datenbasierten Systeme könnte den Eindruck erwecken, dass dieser
Herausforderung nicht entsprochen wird. Diese grobe Vorstellung beruht
auf einem Missverständnis.

Der Schutz der Menschenrechte ist ohne den Schutz der Umwelt nicht
möglich. Jakob J. von Uexkuell hat die Bedeutung von «Umwelt» dahinge‐
hend erweitert, dass «Umwelt» aus einer «Merkwelt» (Gesamtheit ihrer Ei‐
genschaften) und einer «Wirkwelt» (Gesamtheit ihrer Wirkungen) besteht.
Auf diese Weise definiert umfasst die Umwelt die Summe aller ihrer
Teile, und jedes Lebewesen, das in der Umwelt enthalten ist, wird Teil
ihrer Charakterisierung.652 Wenn man die Umwelt als den menschlichen,
sozialen, physischen und ökologischen Kontext des menschlichen Lebens
versteht, ist die Beziehung zwischen Umwelt und Menschenrechten offen‐
sichtlich. Die Umwelt, wie sie oben definiert wurde, ist für den Schutz
der Menschenrechte von Bedeutung. Wie oben dargelegt schützen die
Menschenrechte die wesentlichen Bestandteile des menschlichen Lebens.
Wenn man sich diese Elemente vor Augen führt, wird deutlich, dass es
eine sehr enge Beziehung zwischen den Menschenrechten und der Umwelt
gibt. Wie könnten wir an das Recht auf Leben denken, wenn die Umwelt
dem Menschen die Möglichkeit des Lebens verwehrt?653 Umweltfaktoren
können zum Tod von Menschen führen oder ihr Leben entscheidend
verkürzen. Die Zerstörung der Umwelt führt zu Menschenrechtsverletzun‐
gen.654 Deshalb ist der Schutz der Menschenrechte ohne den Schutz der
Umwelt nicht möglich. Während auf regionaler und nationaler Ebene das
Recht auf Umwelt in einigen rechtsverbindlichen Instrumenten geschützt
ist (z.B. Verfassung der Republik Südafrika: «Jeder hat das Recht auf eine
Umwelt, die seine Gesundheit und sein Wohlbefinden nicht beeinträchtigt,

651 Jonas 1985a: 46.
652 Vgl. Fritsche / Zerling 2002.
653 Vgl. UN 1948: Artikel 3.
654 Vgl. Ziemer 2001.
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und auf Schutz der Umwelt zum Wohle der heutigen und der künftigen
Generationen»655), heißt es auf internationaler Ebene in der UN-Erklärung
über die Rechte der indigenen Völker wie folgt: «Indigene Völker haben das
Recht auf die Erhaltung und den Schutz der Umwelt und der produktiven
Kapazität ihrer Länder oder Gebiete sowie Ressourcen»656. Darüber hinaus
sind die folgenden Instrumente zu berücksichtigen: Afrikanische Charta
der Menschenrechte und der Rechte der Völker von 1981: «Alle Völker
haben das Recht auf eine allgemeine zufriedenstellende Umwelt, die ihre
Entwicklung begünstigt»657; Protokoll von San Salvador von 1988: «Jeder
hat das Recht, in einer gesunden Umwelt zu leben und Zugang zu grundle‐
genden öffentlichen Dienstleistungen zu haben»658.

Der Schutz der Menschenrechte hat mit dem Umweltschutz zu tun,
wenn die betroffene Umwelt von unmittelbarer und direkter Bedeutung für
das menschliche Leben ist. Viele der Aspekte des menschlichen Lebens,
die durch die Menschenrechte geschützt werden, sind im Wesentlichen
umweltbezogen. Daher kann man sagen, dass die Menschenrechte in gewis‐
ser Weise die Umwelt schützen. Die Menschenrechte könnten als Prioritä‐
tenskala dienen, wenn man sich mit verschiedenen Umweltfragen befasst.
Gleichzeitig kann der Umweltschutz insofern von den Menschenrechten
profitieren, als sie zu einer Stärkung der Opfer von Umweltzerstörung
führen und den Kampf gegen die Umweltzerstörung unterstützen.

Schon aus ökologischer Sicht ist ein Teil der ökologischen Umwelt direkt
und unmittelbar für das menschliche Überleben und die Lebensqualität
des Menschen relevant. Trotz der Innovationskraft, die der Mensch besitzt,
ist er dennoch von biophysikalischen Bedingungen und ökologischen Ge‐
setzen abhängig. William Catton und Riley Dunlap entwickelten ein neues
ökologisches Paradigma: Der Mensch wird nicht mehr als Ausnahme von
der Natur verstanden (Exemptionalismus), sondern als von den biophysi‐
kalischen Bedingungen und ökologischen Gesetzen abhängig, abgesehen
von seiner unbestrittenen Innovationsfähigkeit.659 Diese besondere Stel‐
lung des Menschen innerhalb der Umwelt führt zu dem Bewusstsein, dass
Veränderungen in der Umwelt für die Menschenrechte relevant sind, da sie
auch Veränderungen in der Menschenrechtssituation mit sich bringen.

655 Südafrikanische Regierung 1996: Artikel 24.
656 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 2007: Artikel 29.
657 Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker 1981: Artikel 24.
658 Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) 1988: Artikel 24.
659 Vgl. Catton / Dunlap 1980.

7.7 Gefahr des Anthropozentrismus

207
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Es ist wichtig anzuerkennen, dass die Betrachtung der Umwelt in diesem
Zusammenhang ein anthropozentrisches Verständnis zur Folge hat. Die
Umwelt nur aus der Perspektive des Menschen zu betrachten und zu verste‐
hen, wie sie sich auf das menschliche Leben bezieht, ist umstritten und
kann problematisch sein. Zweifellos ist nicht die gesamte ökologische und
physische Umwelt unmittelbar für das menschliche Leben relevant; es er‐
weist sich jedoch als schwierig, eine Grenze zwischen dem Teil, der relevant
ist, und dem Teil, der nicht relevant ist, zu ziehen. Diese Schwierigkeit
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die verschiedenen Aspekte der
Umwelt nicht isoliert sind. Da das Netz des Lebens so eng miteinander ver‐
knüpft ist, ist es nicht möglich, die Bedeutung oder «Unwichtigkeit» eines
einzelnen Aspekts zu definieren. Das gesamte System der Umwelt und der
Ökologie kann aufgrund der organischen Einheit der Umwelt von einem
scheinbar «irrelevanten» Aspekt abhängen.660

Und selbst wenn es möglich wäre, eine solche Grenze zu ziehen, würde
dies der Umwelt jeglichen Eigenwert absprechen. Wenn wir zwischen rele‐
vanten und nicht relevanten Aspekten der Umwelt unterscheiden, führt
dies dazu, die Umwelt in einer dienenden Rolle zum Nutzen des mensch‐
lichen Lebens zu verstehen, d.h. als «Mittel» zum «Zweck» des menschli‐
chen Lebens, nicht als «Zweck an sich». Ein vom Aussterben bedrohtes
Tier würde beispielsweise nur im Hinblick auf seine Bedeutung für das
menschliche Leben und nicht im Hinblick auf seinen Eigenwert oder sei‐
nen Platz in der Umwelt beurteilt werden.661 Dieser Eigenwert der Umwelt
– anstelle eines instrumentellen Wertes – kann als subjektiver Eigenwert
(Wert dessen, was sie ist, und nicht dessen, was sie bewirken kann)662 oder
als objektiver Eigenwert (Wert der eigenen Eigenschaften oder Merkmale,
unabhängig von den Einstellungen oder Urteilen anderer)663 verstanden
werden. Dieses begrenzte Verständnis der Umwelt endet in der willkürli‐
chen Ausbeutung der Umwelt und ihrer zügellosen Unterdrückung, um
die kurzfristigen wirtschaftlichen Ziele und Bedürfnisse der Menschheit zu
erreichen.664 Angesichts dieser schwierigen Situation sollte man aufhören
zu versuchen, eine absolute Grenze zwischen den für das menschliche
Leben relevanten und den irrelevanten Teilen der Umwelt zu ziehen, denn
der Begriff scheint dies nicht zu erlauben. Als Alternative sollte man den

660 Vgl. Ziemer 2000.
661 Vgl. Birnie / Boyle 1992.
662 Vgl. Callicott 1989; Elliot 1992.
663 Vgl. Katz 1992; Rolston 1986.
664 Vgl. Shelton 1991.
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Eigenwert der Umwelt respektieren und eine minimale und moderate Rolle
der menschlichen Perspektive für die Prioritätensetzung im Umweltschutz
akzeptieren, anstatt dabei eine vollständige Bewertung der Umwelt vorzu‐
nehmen. Darüber hinaus könnten die Menschenrechte die Opfer von Um‐
weltverschmutzung und -zerstörung stärken und unterstützen sowie dazu
dienen, Umweltaktivist:innen in ihrem Kampf zu stärken.

Die Überwindung des Risikos des Anthropozentrismus ist für die ethi‐
sche Diskussion über die digitale Transformation und datenbasierte Syste‐
me von großer Bedeutung.

7.8 Transhumanismus

Der Transhumanismus hat einige – wenn auch nicht alle – seiner konzep‐
tionellen Wurzeln in dem Gedanken, dass «die menschliche Spezies, wenn
sie will, über sich selbst hinauswachsen kann. (...) Wir brauchen einen
Namen für diesen neuen Glauben. Vielleicht wird der Transhumanismus
dazu dienen: der Mensch bleibt Mensch, aber er transzendiert sich selbst,
indem er neue Möglichkeiten für seine menschliche Natur verwirklicht.»665

Der Transhumanismus versteht sich als eine Befreiungsbewegung. «So wie
der Humanismus uns von den Ketten des Aberglaubens befreit hat, soll
der Transhumanismus uns von unseren biologischen Ketten befreien.»666

In diesem Horizont der Befreiung weckt der Transhumanismus Hoffnun‐
gen auf therapeutische Anwendungen, Gefahrenminderung, Gesundheits‐
verbesserung und Sinnesverbesserung. Gleichzeitig weckt er aus ethischer
Sicht Bedenken hinsichtlich Machtmissbrauch, Sucht, Identitäts- oder Per‐
sönlichkeitsverlust, schädlicher Auswirkungen und Überbevölkerung.667

Natürlich kann aus ethischer Sicht nicht der Anspruch erhoben werden,
dass alle Ideen, Konzepte und Theorien, die unter «Transhumanismus» fal‐
len, im Rahmen dieses Buches umfassend bewertet werden. In diesem Buch
muss sich die Betrachtung auf das beschränken, was eine transhumanisti‐
sche Perspektive aus ethischer Sicht im Kern eint.

Der Transhumanismus umfasst eine breite Bewegung, die sich auf
die Überwindung der Grenzen des Menschen konzentriert. Im Kern
geht es um den technologischen Fortschritt zur Verbesserung der intel‐

665 Huxley 1967: 195.
666 Jung 2006: 87.
667 Vgl. Mikkelae 2015.
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lektuellen, physiologischen oder psychologischen Fähigkeiten des Men‐
schen, und zwar sowohl um den Fortschritt, den die Menschen bereits
erreicht haben, als auch um den Fortschritt, den sie anstreben.668 Er
umfasst669 den «Transhumanismus» (Streben nach einer Transformation
vom Menschen 1.0 zum Menschen x.0), den «technologischen Posthuma‐
nismus» (Streben nach Überwindung der Menschlichkeit durch Schaffung
einer künstlichen Alterität), den «kritischen Posthumanismus» (Streben
nach Überwindung eines humanistischen Menschenbildes). Während der
Transhumanismus nicht die Überwindung des Menschen an sich anstrebt,
sondern den Menschen technologisch optimieren und verbessern will,670

strebt der Posthumanismus danach, den Menschen zu übertreffen und
ihn als Spitze der Schöpfung durch eine künstliche «Superintelligenz» zu
ersetzen.671

Alternativ kann der Transhumanismus unterschieden werden in «Sin‐
gularität», «Superintelligenz» und die Optimierung des Menschen durch
Technologie, um die als Grenze empfundene «conditio humana» zu per‐
fektionieren oder zu überwinden.672

Die «Singularität» wird als der Zeitpunkt definiert, an dem datenbasierte
Systeme der menschlichen Intelligenz ebenbürtig sind.673 Forschungspro‐
jekte, die nach Ganzhirn-Emulationen (WBEs) streben,674 wie z.B. das Blue
Brain Project der EPFL Lausanne, oder die Möglichkeit einer «Explosion
der Intelligenz»675 (datenbasierte Systeme, die durch rekursive Selbstver‐
besserung in kurzer Zeit an Intelligenz gewinnen) sind Schritte in Rich‐
tung dieses Punktes.676 Die Singularität beschreibt auch den Zustand, in
dem es der Computerintelligenz gelingt, die menschliche Intelligenz zu
integrieren und zu einem globalen Bewusstsein,677 einer «erweiterten den‐
kenden Einheit»678 oder einem «globalen Gehirn»679 zu verschmelzen –

668 Vgl. z. B. Bostrom 2008a.
669 Zum Folgenden vgl. Loh 2018: 17-31.
670 Vgl. Loh 2018: 32-91.
671 Vgl. Loh 2018: 92-129.
672 Vgl. van Est / Stemerding 2012.
673 Vgl. Singularity 2030 n.d.
674 Vgl. Bostrom / Sandberg 2008.
675 Vgl. Solomonoff 1985; Chalmers 2010.
676 Vgl. Good 1966; Schmidhuber 2006.
677 Vgl. Kurzweil 1999.
678 Moravec 1988: 116.
679 Heylighen 2015; Lenartowicz 2017.
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der Mensch wird zum Post- oder Transhumanen.680 «Der derzeitige Globa‐
lisierungsprozess erfolgt in enger Kopplung und Wechselwirkung mit dem
seit Jahren beobachtbaren Prozess der Digitalisierung von Information, d.
h. mit dem historisch singulären technischen Fortschritt im Bereich der
ICT. Die Menschheit entwickelt sich in diesem Kontext auf Basis kulturel‐
ler Kooperation in einer bestimmten Interpretation zu einem hybriden
Mensch-Technologie-System, einem Superorganismus als autopoietisches
System mit etwa 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050, verknüpft mit
vielen Milliarden technischen Systemen, die grösstenteils durch das Inter‐
net der Dinge auch untereinander vernetzt sein werden. Insgesamt ergibt
sich eine weltumspannende Netzstruktur, die eine Form technischer Intelli‐
genz umfasst, die in der Lage ist, immer mehr von dem selbstständig zu
erledigen, wozu heute noch Menschen gebraucht werden. Entsprechende
Algorithmen erledigen immer mehr Aufgaben.»681

Wie in Kapitel 3.6 Autonomie erläutert, bedeutet «Superintelligenz»,
dass Maschinen den Menschen in verschiedenen Bereichen der Intelli‐
genz682 oder mit einer ganz anderen Form der Intelligenz massiv übertref‐
fen werden. «Superintelligenz» ist «viel klüger als die besten menschlichen
Gehirne in praktisch jedem Bereich, einschließlich wissenschaftlicher Krea‐
tivität, allgemeiner Weisheit und sozialer Fähigkeiten. Diese Definition lässt
offen, wie die Superintelligenz implementiert wird: Sie könnte ein digitaler
Computer, ein Ensemble von vernetzten Computern, gezüchtetes Kortikal‐
gewebe oder was auch immer sein. Sie lässt auch offen, ob die Superin‐
telligenz ein Bewusstsein hat und subjektive Erfahrungen macht.»683 Ge‐
genwärtig ist die Überlegenheit der Maschinen gegenüber dem Menschen
bereits der Fall, z. B. beim Gedächtnis und bei der Verarbeitung großer Da‐
tenmengen. Es ist daher zu erwarten, dass weitere Bereiche der Intelligenz
folgen werden – in einem beeindruckenden Zeithorizont. «Moore’s Gesetz
(...) besagt, dass sich die Prozessorgeschwindigkeit alle achtzehn Monate
verdoppelt. Früher betrug die Verdopplungszeit zwei Jahre, aber das hat
sich vor etwa fünfzehn Jahren geändert. Die jüngsten Daten deuten auf eine
Verdopplungszeit von nur noch zwölf Monaten hin. Das würde bedeuten,
dass die Rechenleistung in zehn Jahren um das Tausendfache steigen wird.
Die Chiphersteller stützen sich auf Moore’s Gesetz, wenn sie entscheiden,

680 Vgl. Grassie 2012.
681 Ünver 2015.
682 Vgl. Bostrom 2014.
683 Bostrom 2006: 11.
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welche Art von Chip sie entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu blei‐
ben.»684 Dieses exponentielle Wachstum des technologischen Fortschritts
spiegelt sich auch im Gesetz des sich beschleunigenden Ertrags685 und
allgemein in der Geschichte der Technologie wider.686 Die folgende Er‐
klärung macht exponentielles Wachstum leichter verständlich: «Bakterien
wachsen durch Verdoppelung. Ein Bakterium teilt sich und wird zu zwei,
die zwei teilen sich und werden zu 4, die 4 werden zu 8, 16 und so weiter.
Angenommen, wir hätten Bakterien, deren Anzahl sich auf diese Weise
jede Minute verdoppelt. Nehmen wir an, wir geben eine dieser Bakterien
um 11:00 Uhr morgens in eine leere Flasche und stellen dann fest, dass
die Flasche um 12:00 Uhr voll ist. Das ist unser Fall eines gewöhnlichen,
stetigen Wachstums: Es hat eine Verdopplungszeit von einer Minute, es
befindet sich in der endlichen Umgebung einer Flasche. Ich möchte Ihnen
drei Fragen stellen. Nummer eins: Zu welchem Zeitpunkt war die Flasche
halb voll? Nun, glauben Sie 11:59 Uhr, eine Minute vor 12:00 Uhr? Denn
die Anzahl der Flaschen verdoppelt sich jede Minute. Und die zweite Frage:
Wenn Sie eine durchschnittliche Bakterie in dieser Flasche wären, wann
würden Sie zum ersten Mal merken, dass Ihnen der Platz ausgeht? Nun,
betrachten wir einfach die letzten Minuten in der Flasche. Um 12:00 Uhr
mittags ist sie voll; eine Minute vorher ist sie halb voll; 2 Minuten vorher
ist sie ein Viertel voll; dann ein Achtel; dann ein Sechzehntel. Ich frage
Sie: Wie viele von Ihnen würden 5 Minuten vor 12:00 Uhr, wenn die
Flasche nur noch zu 3 % gefüllt ist und zu 97 % offener Raum ist, der
nur darauf wartet, erschlossen zu werden, erkennen, dass es ein Problem
gibt?»687 Diese Dringlichkeit muss aus ethischer Sicht mit Maßnahmen
gegen bereits bestehende ethische Herausforderungen verbunden werden,
um zu vermeiden, dass die Probleme der Zukunft von den gegenwärtigen
ablenken.688

Im Zusammenhang mit «Superintelligenz» oder «Super-Datenbasierten
Systemen» muss auch überlegt werden, wie sich diese einzigartigen Eigen‐
schaften auf die Interaktion zwischen Mensch und Maschine auswirken
werden. Abgesehen von der Möglichkeit, dass «Super-Datenbasierte Syste‐
me» den Menschen und der Welt helfen werden, sind auch andere Szenari‐

684 Bostrom 2006: 11.
685 Vgl. Kurzweil 2001.
686 Vgl. Kurzweil 1999.
687 Bartlett: 2007.
688 Vgl. Crawford / Calo 2016.
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en denkbar. Bei gleicher Intelligenz ist davon auszugehen, dass sich Mensch
und Maschine gegenseitig in Ruhe lassen würden, da sie über die gleiche
Intelligenz verfügen und sich somit in einer Patt-Situation befinden. Wären
die Menschen leicht unterlegen, könnte dies zur Unterdrückung der Men‐
schen durch die Maschinen führen, um jede Bedrohung der Überlegenheit
der Maschinen von vornherein auszuschalten. Im Falle einer offensichtli‐
chen Überlegenheit der Maschinen werden die Maschinen die Menschen
als irrelevant betrachten – wahrscheinlich so, wie die Menschen derzeit
beispielsweise Ameisen betrachten. Denn es erscheint nicht plausibel, dass
eine «Superintelligenz» ein anderes Verhältnis zum Menschen haben wird
als der Mensch heute zu den Ameisen.689 Und es könnte sein, dass nicht
nur der Mensch irrelevant wird. Das Gleiche könnte mit der Umwelt pas‐
sieren, denn «Super-Datenbasierte Systeme» sind nicht auf die Erde ange‐
wiesen – unter anderem wegen ihrer Körperlosigkeit.

Es ist auch denkbar, dass sich «Super-Datenbasierte Systeme» so weit
verselbstständigen, dass die ursprünglichen Gründe und Ziele für ihre Ent‐
wicklung nicht mehr erkennbar sind. «Irgendwann könnte es dann sein,
dass niemand mehr weiss, was die ursprüngliche Programmierung solch
eines Roboters war, sondern er uns sehr selbstständig erscheint, ganz so, als
verfolge er seine eigenen Ziele.»690

Aus ethischer Sicht müssen wir auch die Möglichkeit in Betracht zie‐
hen, dass ethische Prinzipien und Regeln verwässert werden, wenn sich
selbstlernende Systeme mit «Super-Datenbasierten Systemen» verbinden.
So könnte beispielsweise ein automatisches Waffensystem, das «Feinde» tö‐
ten soll, einem selbstfahrenden Fahrzeug sagen, dass es die Menschenwür‐
de aller Menschen nicht mehr respektieren und eine Person überfahren
soll, um seinen Zweck – einen Fahrgast so schnell wie möglich von A
nach B zu befördern – zu optimieren. «Niemand kann vorhersagen, wie
sich eine hypothetische Superintelligenz verhalten würde. Warum sollte
sich eine Superintelligenz überhaupt mit der Spezies Homo sapiens be‐
fassen? Sie könnte diesen durch die industrielle Revolution verseuchten
Planeten genauso gut komplett vom Menschen befreien. Die derzeitige
aktive Unterstützung – oder zumindest Duldung – der Entwicklung einer
Superintelligenz ist vergleichbar damit, die Entwicklung von Atomwaffen
in den Forschungslabors der Welt zu fördern oder zuzulassen oder die

689 Vgl. Harari 2017: 116.
690 Neuhäuser 2014: 270.
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Notwendigkeit ihrer Kontrolle erst dann zu erkennen, wenn der Planet
nuklear verwüstet wurde ... Es wäre weitaus sinnvoller, den Wettbewerb
zwischen Superintelligenzen von vornherein zu verhindern!»691

Aus ethischer Sicht schließlich müssen wir die plausible Möglichkeit in
Betracht ziehen, dass sich datenbasierte Systeme eine grundsätzlich unethi‐
sche Position aneignen könnten, indem sie sich selbst als etwas Besonderes
in moralischer Hinsicht betrachten692 – jenseits von Ethik und Moral.

 
Im Folgenden wird der Fokus auf die technologiebasierte Optimierung

des Menschen gelegt mit dem Ziel, die als Einschränkung empfundene
conditio humana mit technologiebasierten Mitteln zu ergänzen oder zu
überwinden.

Die technologiebasierte Optimierung des Menschen kann medizin‐
technische und neurotechnische Anwendungen (z. B. Gehirn-Computer-
Schnittstellen) umfassen, die als «Cyborgs» bezeichnet werden.693 Das
Wort ‚Cyborg‘ ist ein Schachtelwort der Bestandteile ‚cybernetic‘ und ‚orga‐
nism‘. Ein Cyborg ist ein hybrides Wesen, das eine organische ‚Basis‘ oder
organische Anteile hat, die ‚kybernetisch‘ ergänzt oder erweitert werden.
Der mit ‚cyb‘ auf ‚cybernetic‘ oder ‚cyber‘ verweisende Wortteil ist eine eher
lose Anknüpfung an die ‚Kybernetik‘ im engeren Sinne; in den meisten Fäl‐
len sind damit verschiedene Formen von Technologie gemeint. ‚Cyber‘ ist
eine Chiffre für eine informationsverarbeitende Hochtechnologie (vgl. ‚Cy‐
berspace‘).»694 Der Paradigmenwechsel im Zuge der Weltraumforschung
hat die Entstehung dieses Begriffs entscheidend beeinflusst, bei dem es
nicht mehr primär um die Anpassung der Umwelt an den Menschen ging
(wie bei der Technologie auf der Erde), sondern um die Anpassung des
Menschen an die Umwelt.695 Im aktuellen ethischen Diskurs bietet der
Begriff «Cyborg» begriffliche Klarheit. «Mithilfe des Cyborgs können wir
über Formen von Selbsttechnisierung reflektieren.»696

Wenn von Cyborgs die Rede ist, muss jedoch berücksichtigt werden,
dass angesichts des «Sorites-Paradoxons»697 auch eine «scala cyborgen‐
sis» erforderlich ist, in der «die unterschiedlichen Grade der ‚Cyborghaftig‐

691 Thun-Hohenstein 2017: 21.
692 Vgl. Petersen 2017.
693 Vgl. Warwick 2002.
694 Heilinger / Müller 2016: 48.
695 Vgl. Clynes / Kline 1995.
696 Heilinger / Müller 2016: 63.
697 Sorensen 2003.
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keit‘ des Menschen anhand der zum Einsatz kommenden Mittel auf einer
Skala angeordnet sind.»698 Das «Sorites-Paradoxon» (sorites bedeutet im
Griechischen «Haufen») betont, dass ein Haufen von hundert Körnern
auch dann noch ein Haufen ist, wenn ein Korn weggenommen wird und
nur 99 Körner übrig bleiben. «Analog zu diesem klassischen Paradox wird
man auch in Bezug auf die Definition des Cyborg in Schwierigkeiten
geraten. Wenn eine Brille noch keinen Cyborg ausmacht, dann macht es
auch kein Hörgerät. Wenn ein Hörgerät keinen Cyborg ausmacht, dann
auch kein Cochlea-Implantat. Wenn ein Cochlea-Implantat keinen Cyborg
ausmacht, dann auch kein Retina-Implantat. Wenn kein Retina-Implantat,
dann auch kein Hirnstamm-Implantat. Wenn kein Hirnstamm-Implantat,
dann kein künstliches Gehirn etc.»699 Die «scala cyborgensis» ermöglicht
es, die Nützlichkeit und den Informationswert des Begriffs Cyborg zu er‐
halten, indem man über die allzu allgemeine, kriteriengestützte Definition
von «Mensch-Maschine-Hybrid»700 hinausgeht. Als Kriterien könnten die
folgenden dienen: 701

– Intim: «Personen, die eine intime (...) Beziehung zu einer Maschine ha‐
ben»702.

– «Personen, die eine (...) gelegentlich notwendige Beziehung zu einer Ma‐
schine haben»703: lebenswichtig, lebensverbessernd, nach «menschlicher
Normalität» strebend (z. B. ein Cochlea-Implantat: elektronisches Gerät,
das das Gehör von Menschen teilweise wiederherstellt, die aufgrund
einer Schädigung des Innenohrs schwerhörig sind und von Hörgeräten
nur begrenzt profitieren).

– Biokompatibilität: technische Substitution von organischen Bestandtei‐
len zusätzlich zu einer bestimmten technischen Handhabung des organi‐
schen Substrats.

– Neuro: «Die Cyborg-Technologie zeichnet sich durch die Integration
von Elektronik und Nervengewebe aus»704.

– Kontrolle: «Eine echte Cyborg-Technologie übt eine Art von Kontrolle
über den Körper aus. Ein Herzschrittmacher ist eine Cyborg-Technolo‐

698 Heilinger / Müller 2016: 51.
699 Heilinger / Müller 2016: 50.
700 Irrgang 2005: 214.
701 Vgl. Heilinger / Müller 2016: 53-57.
702 McGee / Maguire 2001: 1.
703 McGee / Maguire 2001: 1.
704 Rippe 2004: 24; vgl. Zoglauer 2006.
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gie, denn er greift ein, um die Herzfunktion zu regulieren, wenn er eine
Defibrillation feststellt. Diese Art der Kontrolle trifft sozusagen den Kern
dessen, was es bedeutet, ein Cyborg zu sein: eine kybernetische, d. h.
'algorithmische und automatisierte' Kontrolle über den Organismus zu
haben.»705

– Verbesserung: «Ein Cyborg ist ein Mensch-Maschine-Hybrid, der im
Verhältnis zu einer anthropologischen Norm merklich verbessert oder
optimiert ist. So könnte auch schon ein relative geringe technische
Erweiterung des menschlichen Leistungsspektrums den Menschen zu
einem Cyborg machen, wenn diese eine optimierende Qualität mit sich
bringt, während eine quantitative breite technische Substituierung ohne
optimierende Qualität kein Kriterium einer eindeutigen Cyborgisierung
des Menschen wäre.»706

Dem bisherigen Cyborg-Diskurs sollte ein weiteres Kriterium hinzugefügt
werden:

– «digitaler Wandel»: Der digitale Wandel umfasst eine technologiebasier‐
te Veränderung des Menschen, ohne zu spezifizieren, ob dies zu einer
technologiebasierten Optimierung des Menschen führt. Auf konzeptio‐
neller Ebene soll damit die Möglichkeit abgedeckt werden, dass der
Begriff «Cyborg» sich auch auf Fälle bezieht, in denen eine technolo‐
giebasierte Optimierung des Menschen in einem bestimmten Aspekt
erreicht – oder auch nur angestrebt – wird, aber nur dann, wenn es
sich um eine digitale Veränderung und nicht um eine technologiebasierte
Verbesserung des Menschen handelt.

Zusammenfassend finden sich im ethischen Diskurs über die technologie‐
basierte Optimierung des Menschen folgende Positionen:707

– Der Aufruf zur Begrenzung, wie er von der Tugendethik formuliert wird,
würde uns nahelegen, Demut zu üben, das eigene Schicksal zu akzeptie‐
ren, die menschliche Erlösungsbedürftigkeit, die Fragmentierung und
die Gefährdung oder Verletzbarkeit der menschlichen Existenz anzuneh‐
men.708

705 Chorost 2005: 41.
706 Heilinger / Müller 2016: 56.
707 Vgl. Zimmermann 2015a.
708 Vgl. Sandel 2007; Jessen 2013; Jessen 2014; Hofheinz 2008: 69-87.
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– Es werden allgemeine ethische Einwände gegen technische Eingriffe er‐
hoben und der Schutz der Integrität der menschlichen Gattung gefor‐
dert.709

– Die Freiheit zur Selbstbestimmung wird hochgehalten, indem die Re‐
de von der historisch gewachsenen Natur des Menschen relativiert
wird: «Wenn es etwas in der Natur des Menschen Feststehendes gibt,
dann deren kulturelle Variabilität und Offenheit für fortwährende Neu-
und Umdefinitionen.»710 Daraus ergibt sich eine Verantwortung des
Menschen im Umgang mit neuen technologiebasierten Erfindungen.711

Diese Freiheit zur Selbstbestimmung kann auch bedeuten, dass jeder
Mensch selbst entscheiden kann, welche technologiebasierte Optimie‐
rung er nutzen möchte.712 Schließlich kann sie auch als Dreh- und An‐
gelpunkt einer ethischen Bewertung von technologiebasiertem Enhance‐
ment dienen.713 «Ausgehend von der These, dass die Autonomie einer
Person sowie ein diese enthaltendes gutes Leben im objektiven Sinne
ethisch entscheidend sind im Hinblick auf die normative Beurteilung
von gerechtfertigten Eingriffen des Enhancement, ist die ethische Befür‐
wortung bzw. Ablehnung einer Intervention von der Beförderung bzw.
Beeinträchtigung dieser Bestimmungen sowie der Autonomie der Ent‐
scheidung selbst abhängig zu machen.»714

– Eine Pflicht zur Verbesserung umfasst, dass der Mensch die ihm zur
Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten nutzen sollte, um den
Menschen zu verbessern.715

– Der Abschied von einer Sonderstellung würdigt eine posthumanistische
Perspektive, die den Menschen als Teil einer großen Lebensenergie ein‐
ordnet und von ihm erwartet, dass er sich der Entwicklung von Maschi‐
ne, Tier und Erde positiv hingibt.716

Wenn man darüber hinaus die Menschenrechte als ethisches Instrument
betrachtet, stößt die technologiebasierte Optimierung des Menschen auf
Kritik, da sie dazu führen könnte, dass der Mensch in dreifacher Hinsicht

709 Vgl. Habermas 2001a; Nussbaum 2006; Fukuyama 2002; vgl. auch Herzberg 2019.
710 Birnbacher 2009: 238.
711 Vgl. Birnbacher 2009; Bayertz 2009.
712 Vgl. Sorgner 2016.
713 Vgl. auch Kipke 2011.
714 Runkel 2010: 297.
715 Vgl. Savulescu / Kahane 2009.
716 Vgl. Braidotti 2014.
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unrechtmäßig vom Anspruch auf die Menschenrechte ausgeschlossen wird:
Erstens führt sie zu einem Ausschluss von Menschen, weil sie nach willkür‐
lich festgelegten Kriterien optimiert werden sollen. Dies wirkt sich diskri‐
minierend auf diejenigen Menschen aus, die durch genau diese Kriterien
charakterisiert sind. Es besteht die Gefahr, dass die eigene Selbstoptimie‐
rung sogar das Potenzial schafft, einzelne Menschen, Gruppen von Men‐
schen oder Menschen als Störelemente zu vernichten. Zweitens könnte der
Zugang zur technologiebasierten Optimierung eingeschränkt werden. Drit‐
tens werden alle Menschen als Menschen ausgeschlossen. «Der Wunsch
nach technischer Transzendenz ist Ausdruck des modernen Strebens nach
Beherrschung und Kontrolle, aber sein Erfolg setzt voraus, dass der Mensch
obsolet wird.»717

Darüber hinaus provoziert die technologiebasierte Optimierung des
Menschen eine hermeneutische Kritik aufgrund des überraschend naiven
blinden Glaubens an den technischen Fortschritt. So heißt es zum Bei‐
spiel in der «Transhumanistischen Erklärung»: «Die Menschheit wird in
Zukunft von Wissenschaft und Technologie tiefgreifend beeinflusst wer‐
den. Wir stellen uns die Möglichkeit vor, das menschliche Potenzial zu
erweitern, indem wir das Altern, die kognitiven Defizite, das unfreiwillige
Leiden und unsere Beschränkung auf den Planeten Erde überwinden.»718

Dieser blinde Glaube wird offensichtlich: «Das Schlagloch im transhuma‐
nistischen Weg (...) ist die Naivität, mit der die Fortschrittsgläubigen die
Zweideutigkeiten der menschlichen Geschichte ausblenden, was sie dazu
bringt, das Vertrauen in das Gute, das der Fortschritt bringen kann, auf‐
rechtzuerhalten, während sie das potenzielle Wachstum des Bösen leugnen.
»719 Das ethisch negative Potenzial muss erkannt und angegangen wer‐
den. «Bei der Entwicklung von KI-Systemen, die das menschliche Niveau
allgemeiner Intelligenz übertreffen können oder die Schaffung solcher Sys‐
teme erleichtern können, ist unbedingt Vorsicht geboten.»720

Verbunden mit dieser kritischen Einschätzung ist die kritische Beobach‐
tung der Proklamation, dass diese Art von technologischem Fortschritt das
Ende der Schicksalshaftigkeit und den Sieg der menschlichen Freiheit über
das Schicksal bedeuten wird. «So irren die neuen Super-Humanisten z. B.
in der Annahme, dass der eugenische Einsatz der Gentechnik zur endgülti‐

717 Tirosh-Samuelson 2017: 279.
718 Humanity Plus 2009; vgl. auch Wertheim 1999: 199.
719 Peters 2011: 80-81; vgl. Childs 2015.
720 Soares / Fallenstein 2017: 1; vgl. auch Müller / Bostrom 2014; Müller / Bostrom 2016.
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gen Befreiung des Menschen vom Schicksal führe. In Wahrheit führen die
Fortschritte auf den Gebieten der medizinischen Genetik, der prädiktiven
Medizin und der Reproduktionsmedizin zu neuen Erscheinungsformen des
Schicksals.»721

Dies führt zu kritischen Fragen hinsichtlich des wirtschaftlichen Markt‐
potenzials transhumanistischer Perspektiven sowie des Einsatzes von Ta‐
lenten und Ressourcen in einer Welt mit begrenzten Ressourcen.

Im Zusammenhang mit diesem Aspekt sind die sozialdarwinistischen
Merkmale des Transhumanismus («Es ist der wirtschaftliche Imperativ
eines wettbewerbsorientierten Marktes, der die primäre Kraft ist, die die
Technologie vorantreibt und der das Gesetz der sich beschleunigenden
Erträge vorantreibt. (...) Der wirtschaftliche Imperativ ist das Äquivalent
des Überlebens in der biologischen Evolution»722) kombiniert mit einem
neoliberalen blinden Vertrauen in den freien Markt («Ich glaube, dass
die Aufrechterhaltung eines offenen Systems des freien Marktes für den
schrittweisen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, in dem
jeder Schritt der Marktakzeptanz unterliegt, das konstruktivste Umfeld für
die Technologie bieten wird, um weit verbreitete menschliche Werte zu
verkörpern»723) rufen ethische Kritik hervor, weil sie die Notwendigkeit
einer ethischen Legitimation des technologischen Fortschritts sowie dessen
Steuerung und Kontrolle durch den Menschen leugnen. «Um die Techno‐
logie zu kontrollieren, um die Richtung der menschlichen Evolution zu
steuern, müssen wir eine Vorstellung davon haben, wohin wir gehen und
wie weit wir kommen, sonst sind wir nur Passagiere und nicht Fahrer des
Wagens der Evolution.»724

Die technologiebasierte Optimierung des Menschen dient auch als
Gleichheit in der Gleichheit, d.h. sie birgt die Gefahr der Auflösung von
Differenz, was zu einer Homogenisierung, Uniformierung und Nivellie‐
rung des Menschen führen würde.

Des Weiteren widerspricht die Festlegung bestimmter Bedingungen für
ein lebenswertes Leben der Vorstellung, dass es keine Voraussetzungen für
die Menschenwürde aller Menschen gibt.

721 Körtner 2010: 131.
722 Kurzweil 2005: 96.
723 Kurzweil 2005: 420.
724 Ferkiss 1969: 203.
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Zudem wird es sich auf alle Menschen auswirken, wenn sie zum «langsa‐
men und zunehmend ineffizienten Teil»725 werden.

Darüber hinaus würde es sich diskriminierend auf Menschen auswirken,
die in den zu optimierenden Eigenschaften und Merkmalen anders sind.

Außerdem bestünde die Gefahr, dass das Streben nach Perfektion den
Sinn für Solidarität unter den Menschen aufhebt.

Zusätzlich muss bezweifelt werden, dass der Mensch überhaupt in der
Lage ist, der Verantwortung gerecht zu werden, die er für sich selbst als
Subjekt der Verantwortung anstrebt: «diesen ehrgeizigen Traum des homo
faber […], dass der Mensch seine eigene Evolution in die Hand nehmen
will, mit dem Ziel nicht bloss der Erhaltung der Gattung in ihrer Integrität,
sondern ihrer Verbesserung und Veränderung nach eigenem Entwurf. Ob
wir dazu das Recht haben, ob wir für diese schöpferische Rolle qualifiziert
sind, ist die ernsteste Frage, die dem plötzlich im Besitz solch schicksals‐
hafter Macht sich findenden Menschen gestellt sein kann. Wer werden
die ‚Bild‘-Macher sein, nach welchen Vorbildern, und aufgrund welchen
Wissens?»726

Darüber hinaus ist die technologiebasierte Optimierung des Menschen
Eugenik. «‚Eugenisch‘ heisst die gezielte Einflussnahme auf das organische
Substrat eines Menschen, wenn die Manipulation das Ziel verfolgt, kör‐
perliche oder geistige Funktionen oder Fähigkeiten dieser Person zu ‚stei‐
gern‘. Zwar kann die Grenze zwischen der Therapie einer Krankheit und
der ‚Verbesserung‘ einer Disposition oder eines Zustandes nicht immer
scharf gezogen werden. Das ist aber kein Grund, auf die Unterscheidung
zwischen der Wiederherstellung eines gestörten Gesundheitszustandes und
der Erzeugung neuer Eigenschaften zu verzichten. Unter normativen Ge‐
sichtspunkten ist nämlich die Abgrenzung zwischen therapeutischen und
‚verbessernden‘ Eingriffen von grundsätzlichem Interesse.»727 Bei der Frage
der Abgrenzung zwischen therapeutischen und verstärkenden Eingriffen
ist die Selbstbestimmung der Betroffenen zu respektieren – insbesonde‐
re unter Berücksichtigung der «Erste-Person-Perspektive» und des «Selbst‐
verhältnisses», wie oben in Unterkapitel 6.4 Menschenrechte als ethische
Referenzpunkte erwähnt.728

725 Armstrong 2014: 23.
726 Jonas 1985: 52-53.
727 Habermas 2018: 9.
728 Vgl. Heilinger 2010; Mukerji / Nida-Rümelin 2014.
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Zudem wird der Mensch im Prozess der technologiebasierten Optimie‐
rung nicht mehr als Subjekt, sondern als Objekt verstanden, das es zu
verändern oder zu optimieren gilt.729 «Wer heute nach dem Menschen
fragt, fragt immer auch danach, ob wir überhaupt noch Menschen sein
wollen. Sein Glück so liesse sich pointiert formulieren, findet der rezente
Mensch nur in den Bildern seines Nichtmenschseins. Das Bild, das der
moderne Mensch von sich zeichnet, ist also immer schon durchgestrichen.
Die zeitgenössische Antwort auf die Frage: Was ist der Mensch? Lautet: das,
was nicht sein soll. Vielleicht ist es an der Zeit, den Menschen, dieses fragile
und fragliche Wesen, das nach älteren Leseart immer zwischen Freiheit
und Notwendigkeit, zwischen Geist und Körper, zwischen Endlichkeit und
Unendlichkeit, zwischen Natur und Kultur schwanken muss […] zu vertei‐
digen.»730 Von einem ethischen Standpunkt aus, der von den Menschen‐
rechten zum Schutz der Menschenwürde geprägt ist, muss der Mensch
gegen diese «Enttäuschungserklärung»731 des Transhumanismus verteidigt
werden.

Aus einer transhumanistischen Perspektive wird der Mensch seiner Mit‐
sprache- und Partizipationsmöglichkeiten beraubt. «Nun wird die Techne
zum Produkt des Willens zu Herrschaft, Macht und Kontrolle (...) eine
Macht für sich, die alle Kultur nivelliert; die alle Beheimatung im Kosmos
auslöscht, alle anderen Fragen zugunsten der von ihr kontrollierten Fragen
entwurzelt; die eine planetarische Gedankenwelt hervorbringt, in der die
instrumentelle Vernunft, und nur sie, einen Gedanken durchsetzen wird.
(...) Das Objekt kann nicht denken. Das Subjekt will nicht. Wir begannen
als technische Agenten unseres willentlichen Schicksals. Wir scheinen als
technisierte Zuschauer unserer eigenen Hinrichtung zu enden.»732

Sollte – im Sinne der oben eingeführten «Singularität» – die menschli‐
che Intelligenz durch Verschmelzung mit der Computerintelligenz in das
globale Bewusstsein integriert werden, würde dies auch die Aufgabe der
individuellen Subjektivität bedeuten, was das Ende der menschlichen Auto‐
nomie und der Moralfähigkeit wäre.733 «Wenn wir in unsere Technologie

729 Vgl. Palazzani 2017: 386.
730 Liessmann 2016: 24; vgl. auch Alexander 2003: 51.
731 Alexander 2003: 51.
732 Tracy 1981: 352.
733 Vgl. Habermas 2008: 7-14.
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heruntergeladen werden, wie groß sind dann die Chancen, dass wir danach
noch wir selbst oder gar menschlich sein werden?»734

Darüber hinaus sind die beiden Arten der Entmenschlichung, die Fran‐
cis Fukuyama im Sinne einer Kritik am Transhumanismus wahrnimmt,
zu berücksichtigen:735 Erstens würden die Menschenwürde aller Menschen
und die Menschenrechte dem technologiebasierten Fortschritt untergeord‐
net werden. Zweitens würden nicht-menschliche, post-menschliche Kreatu‐
ren geschaffen, die den Menschen ausrotten würden. (Francis Fukuyama
übertreibt nicht: Jean-Francois Lyotard bezeichnet «eine Art und Weise,
das moderne Projekt zu zerstören und gleichzeitig den Eindruck seiner
Erfüllung zu erwecken» als «Liquidation»736.) Und als dritte Art der Ent‐
menschlichung könnte man die reduktionistische Verkleinerung des Men‐
schen «auf die Gehirnfunktion, die Höherbewertung der Intelligenz gegen‐
über der Liebe oder dem Mitgefühl, die Entmenschlichung durch die Tech‐
nologie, die Unterschätzung der Einbettung des Menschen in seinen Kör‐
per und die Ablehnung der biblischen Verheißungen eines auferstandenen
geistigen Körpers»737 hinzufügen. Für ein Konzept der Würde zu plädieren,
das so umfassend ist, dass es auch auf die vielen möglichen posthumanen
Wesen angewandt werden kann,738 scheint daher ein anderes Verständnis
dessen vorauszusetzen, was Menschenwürde ausmacht. Vielleicht ist der
konzeptionelle Hintergrund für diesen Versuch ein Verständnis von Würde
als einer Eigenschaft.739

Darüber hinaus würde die Forderung nach der Überschreitung der
Grenzen zwischen Menschen und datenbasierten Systemen – die in dem
oben in Kapitel 2 Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie vorge‐
stellten interaktionistischen Modell auch durch die gleichzeitige Beibehal‐
tung und Betonung der Differenz zwischen menschlichen Subjekten und
datenbasierten Systemen als Objekten aufgegriffen würde – in einer posthu‐
manistischen Version740 zur Verschmelzung von Menschen und Maschinen
führen sowie in einer nicht-humanistischen Version von der Vorstellung
ausgehen, dass es keinen Unterschied mehr zwischen datenbasierten Syste‐

734 Freude 2000.
735 Vgl. Fukuyama 2003.
736 Lyotard 1988: 36.
737 Peters 2015: 146.
738 Vgl. Bostrom 2005.
739 Vgl. Bostrom 2008b.
740 Vgl. Haraway 1991.
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men und Menschen gibt741 und dass der Mensch nicht der Orientierungs‐
punkt bei der Schaffung von als Nicht-Maschinen wahrgenommenen da‐
tenbasierten Systemen sein sollte.742

Schließlich bietet das oben in Unterkapitel 6.4 Menschenrechte als ethi‐
sche Referenzpunkte vorgestellte Prinzip der Verletzbarkeit eine Möglich‐
keit, die verschiedenen Verletzbarkeiten zu differenzieren. Dies wiederum
erlaubt es, die Verletzbarkeit des Menschen nicht als diskriminierend oder
negativ konnotiert zu verstehen – im Gegensatz zur transhumanistischen
Dämonisierung der menschlichen Begrenztheit –, sondern vielmehr als
ein wesentliches Merkmal des Menschen und der menschlichen Existenz
sowie der «menschlichen Verkörperung»743. Im Prinzip der Verletzbarkeit
wird der menschenrechtsbasierte Ansatz zur Verletzbarkeit in Form der
Verhinderung der Tranformation von Verletzbarkeit in eine konkrete Ver‐
letzung (z.B. Menschenrechtsschutz zur Verhinderung von Verletzungen
der körperlichen oder geistigen Integrität aller Menschen) oder – wenn sich
Verletzbarkeit in eine Verletzung tranformiert – in Form von Kompensati‐
on (z.B. Zugang zu Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall) konzipiert.

7.9 Medizin und Gesundheitsversorgung und datenbasierte Systeme

7.9.1 Zugang zur Gesundheitsversorgung

Die Hälfte der Menschen auf dieser Welt hat keinen Zugang zu grundlegender
Gesundheitsversorgung. Hinzu kommt ein weltweiter Mangel an 18 Millio‐
nen medizinischen Fachkräften. Der digitale Wandel eröffnet die Möglich‐
keit, den Zugang zur Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern.744 Im
Bericht des High-Level Panel on Digital Cooperation des UN-Generalsekre‐
tärs vom Juni 2019  heißt es: «Bis 2030  sollte jeder Erwachsene einen er‐
schwinglichen Zugang zu digitalen Netzen sowie zu digital basierten (...)
Gesundheitsdienstleistungen haben, um so wesentlich zur Erreichung der
SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  beizutragen.»745  «Digital
Health» hat das Potenzial, zu erheblichen Verbesserungen in diesem Bereich

741 Vgl. Coeckelbergh 2017.
742 Vgl. Coeckelberg 2020: 43.
743 Vgl. Pugh 2017.
744 Zur Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten vgl. z. B. Frehe et al. 2016.
745 UN Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation 2019, 1A.
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zu führen und dazu beizutragen, dass die Bedeutung der globalen Gesund‐
heitsversorgung anerkannt wird: «Eine flächendeckende Gesundheitsver‐
sorgung ist von grundlegender Bedeutung für die Erreichung der nachhalti‐
gen Entwicklungsziele, die sich nicht nur auf Gesundheit und Wohlbefinden
beziehen, sondern auch auf die Beseitigung der Armut in all ihren Formen
und Dimensionen.»746 Die Initiative «The International Digital Health & AI
Research Collaborative I-DAIR» ist ein Beispiel dafür. «Das I-DAIR-Projekt
zielt darauf ab, die Empfehlungen des High-Level Panel on Digital Coopera‐
tion des UN-Generalsekretärs in Bezug auf die digitale Gesundheit sowie die
Ziele  der  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  für  eine  universelle  und
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung voranzutreiben. Der vorge‐
schlagene Weg besteht darin, mit verschiedenen Interessengruppen zusam‐
menzuarbeiten, um eine internationale Plattform zur Förderung einer ver‐
antwortungsvollen und inklusiven KI-Forschung und der Entwicklung digi‐
taler  Technologien  unter  anderem für  die  Gesundheit  zu  schaffen.  Dies
geschieht durch die Entwicklung von Daten für die Gesundheit als globales
öffentliches Gut und durch die Bewältigung der wichtigsten Herausforde‐
rungen  in  den  Bereichen  Governance,  Validierung,  Benchmarking  und
Zusammenarbeit in der Forschung zu KI und digitaler Gesundheit. (...) Ziel
des Projekts ist es, eine neutrale, vertrauenswürdige Plattform zu schaffen, um
globale Forschungskooperationen zu digitaler Gesundheit und KI für die
Gesundheit zu ermöglichen und Akteure zusammenzubringen, um globale
öffentliche  Güter  zu  entwickeln  und  zu  teilen  sowie  Probleme  für  den
inklusiven, gerechten und verantwortungsvollen Einsatz von Daten und KI
für die Gesundheit zu lösen.»747 Internetgestützte Gesundheitskommunika‐
tion,748 KI-gestützte Gesundheitskommunikation,749 Telemedizin, medizini‐
sche Online-Konsultationen, Online-Psychotherapie usw. sind weitere digi‐
tale Möglichkeiten, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern,750

was  aus  ethischer  Sicht  positiv  ist,  insbesondere  auf  der  Grundlage  des
Prinzips der Gerechtigkeit und der Menschenrechte.

Aus ethischer Sicht ergeben sich bei einem solchen Vorhaben Herausfor‐
derungen insbesondere im Hinblick auf das Menschenrecht auf Privatsphäre
und Datenschutz – insbesondere die informationelle Selbstbestimmung –,
Vertrauen, unsachgemäße und/oder unzureichende Beteiligung von Jugend‐

746 UN 2019.
747 Digital Health & AI Research Collaborative (I-DAIR) n.d.
748 Vgl. Schulz / Rubinelli 2010.
749 Vgl. Green et al. 2013.
750 Vgl. Heinrich 2018; Schumann 2018: 39.
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lichen, die Qualität der Datensätze, geeignete Referenzdaten und das Horten
von Daten.

7.9.2 Personalisierte Medizin und Gesundheitsversorgung

Die digitale Transformation, z.B. die Blockchain-Technologie, kann der
Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit dienen, indem sie die
Möglichkeit bietet, die persönliche Gesundheitsakte751 (die z.B. auch aus
genomischen Daten besteht)752 dezentral zu speichern und darauf zuzugrei‐
fen, was eine personalisierte,753 unabhängigere, präzisere, effizientere, effek‐
tivere754 und mobile755 Gesundheitsversorgung ermöglichen würde. Aus
ethischer Sicht kann dies als ein innovativer Versuch angesehen werden,
zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit beizutragen.

Gleichzeitig birgt diese vermeintliche Personalisierung der Medizin und
des Gesundheitswesens die Gefahr, die Individualität aller Menschen zu ge‐
fährden, indem man sie alle zu einer Gesundheitsgruppe oder Risikogrup‐
pe usw. zusammenfasst und den einzelnen Menschen vernachlässigt. Dies
wäre aus ethischer Sicht problematisch. «Was wie Individualisierung aus‐
sieht, ist doch nur Vermassung als Konsumentengruppe, Gemütszustand,
politische Einstellung. Bedenkenlos und praktisch ohne Widerspruch ge‐
ben sich die Menschen jener ‚Dämonie der Zahl‘ hin.»756 Das Individuum
wird zu einem Knotenpunkt in einem datenbasierten Netzwerk von Daten
– ein «Ort der unendlichen Rückkoppelung»757. «Personalisierte Medizin
und Gesundheitsfürsorge» setzen auf eine algorithmische Analyse der Pro‐
file von Menschen statt auf eine persönliche medizinische Untersuchung.
Nicht der einzelne Mensch ist für die personalisierte Medizin und Gesund‐
heitsversorgung von Interesse, sondern seine Daten und Zahlen und/oder
seine Muster. Tatsächlich gibt es zwei Möglichkeiten, das, was als «persona‐
lisierte Medizin und Gesundheitsversorgung» bezeichnet wird, als «entper‐
sonalisierte Medizin und Gesundheitsversorgung» oder «entmenschlichte
Medizin und Gesundheitsversorgung» zu entlarven: Nicht der einzelne

751 Vgl. Lee 2017; Herbst 2016.
752 Vgl. Raisaro et al. 2014; Mathieu et al. 2013.
753 Vgl. für einen Überblick Schildmann et al. 2013; Winkler 2013.
754 Vgl. Schleidgen / Marckmann 2013; Kersten 2013.
755 Vgl. OECD 2019a.
756 Hofstetter 2017: 86.
757 Tiqqun 2007: 31.
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Mensch, sondern seine Daten und Zahlen bzw. seine Muster stehen im Mit‐
telpunkt und sind das Objekt des Interesses. Auch der Prozess der Medizin
und des Gesundheitswesens selbst wird entpersonalisiert und entmensch‐
licht, indem möglichst viele Bereiche durch datenbasierte Systeme auto‐
matisiert werden, die möglichst wenig menschlichen Input und mensch‐
liche Interaktion anstreben. Diese «Entpersönlichung» und «Entmenschli‐
chung» der Medizin und der Gesundheitsversorgung ist auf der Grundlage
der Menschenrechte und der Menschenwürde ethisch problematisch.

Darüber hinaus gilt es zu beachten: «Personalisierung und Assistenz
haben dabei immer die Kehrseite von Überwachung und Kontrolle»758. Die
beiden Letztgenannten müssen vermieden und bekämpft werden, da sie
vom ethischen Standpunkt aus, der durch den ethischen Referenzpunkt der
Menschenrechte geprägt ist, problematisch sind.

Schließlich muss die «personalisierte Medizin und Gesundheitsversor‐
gung» natürlich die Menschenwürde aller Menschen respektieren (und sich
daher von der Instrumentalisierung oder Objektivierung von Menschen
distanzieren), sie muss das Menschenrecht auf Privatsphäre respektieren
– basierend auf dem Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrechte –,759

sie muss das Menschenrecht auf Datenschutz760 und das Menschenrecht
auf informationelle Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf Nicht‐
wissen, respektieren,761 sie muss die erheblichen Herausforderungen von
Big Data «Volumen – Geschwindigkeit – Vielfalt – Wahrhaftigkeit»762 be‐
wältigen, und sie muss das Risiko von Big Data als Quelle systematischer
Diskriminierung angehen.763

7.9.3 Datenbasierte Gesundheitsversorgung

«Das Spektrum der gesammelten Informationen, einschließlich klinischer,
genetischer, verhaltensbezogener und umweltbezogener Daten, hat enorm
zugenommen. Jeden Tag erzeugen Angehörige der Gesundheitsberufe, bio‐
medizinische Forscher:innen und Patient:innen riesige Datenmengen mit

758 Steil 2019: 32.
759 Vgl. Kirchschläger 2015a.
760 Vgl. Grimm / Bräunlich 2015.
761 Vgl. Duttge 2016.
762 Helbing 2015a: 3; vgl. Helbing 2015b; Kshetri 2014; Weichert 2014; Witt 2015.
763 Vgl. Buolamwini / Gebru 2018.
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einer Vielzahl von Geräten. Dazu gehören elektronische Gesundheitsakten
(EHR), Genomsequenzierungsgeräte, hochauflösende medizinische Bild‐
gebung, Smartphone-Anwendungen und allgegenwärtige Sensorik sowie
Geräte des Internets der Dinge (IoT), die die Gesundheit der Patient:in‐
nen überwachen.»764 Diese Daten unterstützen das Management von Ge‐
sundheitssystemen765 und fördern das «Lernen» von «lernenden Gesund‐
heitssystemen». «Die Gesundheitssysteme stehen weltweit vor der Heraus‐
forderung, dass sich die Muster übertragbarer und nicht übertragbarer
Krankheiten ändern, die Bevölkerung altert, der technologische Fortschritt
zunimmt und die Ressourcen immer knapper werden. Um die Zweckmä‐
ßigkeit, Wirksamkeit und Effizienz der Gesundheitssysteme zu gewährleis‐
ten, muss die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen des Systems durch
die besten verfügbaren Erkenntnisse unterstützt werden. Die verwendete
Evidenz sollte sich auf qualitativ hochwertige Forschung beziehen, die
sich mit den Bedürfnissen des Gesundheitssystems befasst, einschließlich
der Bewertung von Nutzen und Kosten verschiedener Handlungsoptionen.
In lernenden Gesundheitssystemen (LHS) wird die Forschungsagenda ge‐
meinsam entwickelt, um den aktuellen Bedürfnissen des Gesundheitssys‐
tems gerecht zu werden und den Informationsfluss auf den Ebenen von
Politik, Forschung und Praxis zu erleichtern. Auf diese Weise fördern die
LHS eine evidenzbasierte Politik und Entscheidungsfindung und schaffen
kontinuierliche Lernprozesse, die den Bedürfnissen der Gesundheitssyste‐
me entsprechen. Dies wiederum führt zu einer Kultur der gemeinsamen
Verantwortung und schafft ein Lernumfeld, das alle Akteur:innen des Ge‐
sundheitssystems – Patient:innen, Leistungserbringer:innen, Versicher:in‐
nen, Forscher:innen und gesundheitspolitische Entscheidungsträger:innen
– in dem gemeinsamen Anliegen verbindet, das Gesundheitssystem zu
stärken, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und letztlich ein
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Gesundheitswesen zu erreichen.»766

Darüber hinaus ist das Gesundheitswesen einer der Bereiche, die von
der digitalen Transformation und dem Einsatz datenbasierter Systeme
durchdrungen werden767 (z. B. Roboter oder Roboter in Interaktion mit
Menschen, die an Menschen operieren und die Präzisionsmedizin weiter
verbessern). Solche chirurgischen Eingriffe profitieren von der hohen Prä‐

764 OECD 2019a; vgl. OECD 2015.
765 Vgl. OECD 2019a.
766 Swiss Learning Health System n.d.
767 Vgl. Gigerenzer et al. 2016.
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zision, der Zuverlässigkeit, dem fehlenden Ruhe- und Erholgungsbedürfnis
(Roboter können sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag arbeiten, ohne
zu ermüden) und dem Fehlen von Emotionen bei Robotern. Sie dienen
der Verbesserung der Lebensqualität und der Würde der Patient:in, indem
sie die Schmerzen der Patient:in, ihre bzw. seine Genesungszeiten usw.
verringern. Unter ethischen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung
der Menschenrechte als ethischem Instrument ist dies positiv zu bewerten.

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht einen weiteren positiven Aspekt der
datenbasierten Gesundheitsfürsorge aus ethischer Sicht: «Ein Assistent für
Menschen mit einer Sehbehinderung veranschaulicht, wie ein maschinen‐
gestütztes System seine Umgebung beeinflusst. Es gibt Empfehlungen (z.
B. wie ein Mensch mit einer Sehbehinderung einem Hindernis ausweichen
oder die Straße überqueren kann) für eine bestimmte Zielsetzung (Reise
von einem Ort zum anderen). Dazu verwendet es maschinelle und/oder
menschliche Eingaben (große Datenbanken mit getaggten Bildern von Ob‐
jekten, geschriebenen Wörtern und sogar menschlichen Gesichtern) für
drei Zwecke. Erstens nimmt es Bilder der Umgebung wahr (eine Kamera
nimmt ein Bild von dem auf, was sich vor einer Person befindet, und
sendet es an eine Anwendung). Zweitens abstrahiert es solche Wahrneh‐
mungen automatisch zu Modellen (Objekterkennungsalgorithmen, die eine
Ampel, ein Auto oder ein Hindernis auf dem Gehweg erkennen können).
Drittens werden mithilfe der Modellinferenz Handlungsoptionen empfoh‐
len (Bereitstellung einer Audiobeschreibung der in der Umgebung erkann‐
ten Objekte), so dass die Person entscheiden kann, wie sie handeln und
damit die Umgebung beeinflussen kann.»768

Außerdem können datenbasierte Bildanalysesysteme Ärztinnen und Ärz‐
te bei der Erstellung medizinischer Diagnosen unterstützen, z. B. bei der
Erkennung von Gesundheitsproblemen durch eine/n Radiologin/Radiolo‐
gen. «Vereinfacht könnte man die Arbeit eines Radiologen so beschreiben,
dass er ein Bild untersucht, um es zu charakterisieren und zu klassifizieren
und dem Arzt eine Bewertung zu übermitteln. Während diese Beurteilung
oft eine Diagnose ist (z. B. 'die Patient:in hat eine Lungenentzündung'), ist
die Beurteilung in vielen Fällen negativ (z. B. 'Lungenentzündung nicht
ausgeschlossen'). Es handelt sich also um eine prädiktive Aufgabe, die
die Ärztin/den Arzt über die Wahrscheinlichkeit des Zustandes der Welt
informiert. Auf dieser Grundlage kann die Ärztin/der Arzt dann eine Be‐

768 OECD 2019a.
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handlung planen. Diese Vorhersagen sind es, die die Maschinen liefern
sollen. Insbesondere könnte sie eine Differentialdiagnose der folgenden
Art erstellen: Auf der Grundlage der demografischen Daten und der Bildge‐
bung von Herrn Patel besteht eine 66,6 %ige Chance, dass die Masse in
der Leber gutartig ist, eine 33,3 %ige Chance, dass sie bösartig ist, und eine
0,1 %ige Chance, dass sie nicht echt ist.»769 Aus ethischer Sicht und unter
Berücksichtigung der Menschenrechte als ethisches Instrument ist dies po‐
sitiv zu bewerten. Bei «autonomen» prädiktiven Systemen in der Gesund‐
heitsfürsorge wird aus ethischer Sicht zwischen der Abwesenheit und der
Anwesenheit von Menschen im Vorhersageprozess unterschieden. Es ist
unmöglich, «autonomen» prädiktiven Systemen zu vertrauen, da Vertrauen
– wie in Kapitel 4 Kritische Überprüfung der Begriffe kurz erwähnt – eine
zwischenmenschliche Beziehung und damit Menschen voraussetzt.770 Die
zunehmende Abwesenheit von Menschen in medizinischen und Gesund‐
heitsversorgungsprozessen stellt eine ethische Herausforderung für das Ver‐
trauen in Medizin und Gesundheitsversorgung dar.771

Aus der Perspektive der Verantwortung stellen sich ethische Fragen, wie
sehr sich der Mensch auf datenbasierte Systeme verlassen sollte – das Risiko
des «Übervertrauens» muss entschlossen angegangen werden –,772 wie weit
die Entscheidungsbefugnis datenbasierter Systeme gehen sollte und wer
im Falle eines möglichen Fehlers zur Verantwortung gezogen wird. Hier
können die Überlegungen aus Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen
an Technologien delegiert werden? konkret angewendet werden. Letztlich
kann keine Maschine Verantwortung tragen, weil ihr die Moralfähigkeit
fehlt. Es ist immer der Mensch, der die Verantwortung trägt.773 Dies führt
zu einer klaren Einschränkung der Entscheidungsbefugnis von Robotern.
Andererseits zeigt es klare Linien auf, wo eine Lösung für die Zuweisung
von Verantwortung gefunden werden kann, denn der Mensch ist das Sub‐
jekt der Verantwortung. Das können z. B. die Chirurg:innen, die Leiter:in
der Klinik, das Unternehmen, das den Roboter entwickelt hat (und auf‐
grund der Komplexität der Programmierung solcher Systeme wahrschein‐
lich nicht die einzelne Software-Ingenieur:in) usw. sein.

769 Agrawal et al. 2018: 7.
770 Vgl. Hartmann 2011: 82-85; Nickel/Franssen/Kroes 2010.
771 Vgl. Nickel/Frank 2020.
772 Vgl. Borenstein et al. 2017.
773 Vgl. Manzeschke 2014.
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Chirurgieroboter als Beispiel eröffnen auch die Möglichkeit, dass Robo‐
ter eines Tages menschliche Chirurginnen und Chirurgen vollständig erset‐
zen werden. Man könnte es auch so organisieren und strukturieren, dass
der/die Chirurg:in, der von Routineaufgaben in seinem Berufsleben entlas‐
tet werden kann, mehr Zeit für Aufgaben aufwenden kann, für die ein/e
menschliche/r Chirurg:in benötigt wird, z.B. für die zwischenmenschliche
Interaktion mit Patient:innen oder für die Forschung. Aus ethischer Sicht
ist es jedoch wahrscheinlich, dass die meisten der realistischen Beispiele
eine gewisse Ambivalenz beinhalten. Bei den eben genannten Beispielen
führen sie z.B. auch zur Reduktion von bezahlten beruflichen Aufgaben,
worauf weiter unten noch eingegangen wird (vgl. ausführlicher unten in
Unterkapitel 7.18 Reduktion von bezahlten Arbeitsplätzen und Unterkapi‐
tel 8.2 Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model [SERT]). Das
letztgenannte Beispiel wirft aus der Perspektive der sozialen Gerechtigkeit
Fragen auf, da die medizinische Hightech-Behandlung sehr teuer ist (u.a.
oft aufgrund von Patenten), was einige Menschen ausschließen oder dis‐
kriminieren könnte. Andere ethische Fragen ergeben sich aus der entspre‐
chenden rechtlichen Diskussion.774

Im Gesundheitswesen befähigt die robotisierte, automatisierte oder
maschinelle Unterstützung von Menschen mit Behinderungen zu einem
autonomen Leben – mit Health Enabling Technologies, «Informations‐
werkzeuge, die systematisch Daten, Informationen und Wissen über den
Gesundheitszustand einer Person und gegebenenfalls deren Umgebung
verarbeiten, insbesondere in ihrem natürlichen Lebensumfeld. Dies mit
dem Ziel, den Gesundheitszustand dieser Person zu erhalten, zu verbes‐
sern und/oder die negative Folgen einer Erkrankung zu mindern, um
damit zu einer möglichst langen selbstständigen und selbstbestimmten
Lebensführung in guter Lebensqualität und bei sozialer Teilhabe sowie
in Selbst- und Mitverantwortung beizutragen.»775 Dieses so genannte «Am‐
bient Assisted Living»776, «Pervasive Healthcare»777, «Ubiquitous Health‐
care»778, «eHealth»779 oder «Smart Homes»780 haben in dieser Hinsicht
und mit Blick auf die Menschenrechte ein positives Potenzial, denn sie

774 Vgl. Winter 2005.
775 Haux et al. 2016: 131.
776 Vgl. Koch et al. 2009; Bachinger / Fuchs 2013; Ewers 2010.
777 Vgl. Anrich et al. 2010.
778 Vgl. Marschollek et al. 2013.
779 Vgl. Haux 2010.
780 Vgl. Ludwig et al. 2010.
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fördern insbesondere das Menschenrecht auf Leben, das Menschenrecht
auf Sicherheit (indem sie verschiedene Facetten von Sicherheit adressieren
– objektive Sicherheit einschließlich Versorgungssicherheit und Betriebssi‐
cherheit – und subjektive Sicherheit einschließlich des individuellen Sicher‐
heitsempfindens)781 und das Menschenrecht auf Freiheit und Selbstbestim‐
mung. Wie kann man sich das konkret vorstellen? «Assistierende Gesund‐
heitstechnologien können körperbezogen am Körper (bspw. in Form einer
Pulsuhr, eines Beschleunigungssensors oder eines Mobiltelefons) oder im
Körper (bspw. in einem Herzschrittmacher oder in einer Kniegelenkspro‐
these) sowie raumbezogen (bspw. in der Wohnung) gesundheitsrelevante
Daten bei Menschen aufnehmen, analysieren und gegebenenfalls weiterlei‐
ten. Ihre Aufgabe umfasst unter anderem die Alarmierung und Notfalliden‐
tifikation (z.B. bei Sturz) sowie die Unterstützung bei (v.a. chronischen)
Erkrankungen und Funktionsdefiziten. Sie werden teilweise zusätzlich auch
für nicht mit der Gesundheitsversorgung in Zusammenhang stehende
Zwecke verwendet, etwa zur Unterstützung der Kommunikation, der so‐
zialen Einbindung, und bei Alltagsaktivitäten.»782 Gesundheitsprävention,
Diagnostik, Therapie und Pflege können von diesen neuen, kostengünsti‐
gen Möglichkeiten profitieren. Die digitale Selbstvermessung ermöglicht es
dem Menschen, die medizinische Überwachung des eigenen Körpers und
seiner Funktionen sowie die präsymptomatische Medikation zu steuern.783

Wenn der Mensch auf diese Weise vollständig überwacht wird und seine
Wohnung784 zum «neuen Gesundheitsstandort»785 wird, kommt das Men‐
schenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz, insbesondere der Aspekt
der informationellen Selbstbestimmung (vgl. dazu ausführlicher Unterkapi‐
tel 7.17 Datenschutz und Privatsphäre), ins Spiel, dessen Schutz oberste
Priorität haben muss. Letzteres – konsequenter Menschenrechtsschutz und
Verwirklichung der Menschenrechte – wird aufgrund des enormen wirt‐
schaftlichen Potenzials besonders dringlich.

Wenn zum Beispiel multinationale Konzerne danach streben, den ge‐
samten datenbasierten Prozess (Gesundheitsprävention, Diagnose, Thera‐
pie, Pflege) selbst abzudecken, ist es ihr Ziel, unabhängige Ärzte zu elimi‐
nieren. Wenn Menschen von ein und demselben Akteur darüber informiert

781 Vgl. Grewe 2015.
782 Haux et al. 2016: 132.
783 Vgl. Karsch / Roche 2016.
784 Vgl. Meyer / Huffziger 2015.
785 Vgl. Haux et al. 2016.
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werden, was sie tun sollen, um einer Krankheit vorzubeugen, was sie tun
sollen, wenn sie krank sind, dass sie krank sind, und welche Medikamente
gegen diese Krankheit helfen, die ebenfalls von ein und demselben Akteur
– demselben multinationalen Konzern – vertrieben werden, läuten die
Alarmglocken. Mit anderen Worten: Auf der Grundlage der gesammelten
Daten sagt einem ein Pharmaunternehmen, wo Gesundheitsrisiken beste‐
hen und was man dagegen tun könnte (und dasselbe Unternehmen macht
einem konkrete entsprechende Angebote). Aus wirtschaftlicher Sicht ist es
nicht verwunderlich, dass multinationale Konzerne der Pharmaindustrie
strategische Kooperationen mit Tech-Unternehmen786 eingehen, um ihren
Zugang zu Daten und ihr Know-how im Umgang mit solchen Datenmen‐
gen zu maximieren.

Dieser «geschlossene Kreislauf» in der Gesundheitsversorgung wirft die
grundsätzliche Frage auf, welche Ziele mit dem Einsatz dieser unterstüt‐
zenden Gesundheitstechnologien verfolgt werden und warum ganz allge‐
mein immer mehr datenbasierte Systeme im Gesundheitswesen eingeführt
werden. «Zunehmend richten politische Entscheidungsträger:innen und
Gesundheitsdienstleister:innen ihre Aufmerksamkeit auf Roboter als eine
Lösung unter anderen, um den weltweit erwarteten Mangel an Ressour‐
cen und Personal im Gesundheitswesen zu überwinden.»787 Geht es beim
zunehmenden Einsatz datenbasierter Systeme im Gesundheitswesen um
Kosteneffizienz, um die Vermeidung eines unbequemen öffentlichen Dis‐
kurses über die Notwendigkeit, dem Gesundheitssystem mehr finanzielle
Mittel zuzuweisen, um Gewinnmaximierung oder um den Menschen und
seine Würde? Diese Frage erweist sich als besonders relevant, wenn man
bedenkt, dass das Gesundheitswesen ein personalintensiver Sektor ist, weil
es personenbezogene Dienstleistungen erbringt.788

Diese Frage erweist sich als besonders relevant im Hinblick auf
die «Googlisierung der Gesundheitsforschung»789, d. h. das Phänomen,
dass große Technologieunternehmen (z. B. Amazon, Apple, Facebook,
Google, IBM, Microsoft) aufgrund ihrer besonderen Kompetenz bei der
Sammlung, Verwaltung und Analyse von Daten in der Gesundheits- und
Biomedizin aktiv werden.

786 Z.B. Novartis und Microsoft vgl. Aiolfi 2019, Roche und die Online-Plattformen
Flatiron Health und Mysugr vgl. Finanzen.ch 2018.

787 Van Wynsberghe 2015: 1.
788 Vgl. Schönauer / Horneber 2011: 441.
789 Vgl. Sharon 2016.
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Diese Frage erweist sich als wesentlich, weil multinationale Technologie‐
konzerne versuchen, die Hauptakteure in der Biopolitik zu werden – einem
Bereich, der in den Händen des demokratisch legitimierten Staates liegen
sollte –, und diese Konzerne versuchen, die Menschen zu regieren. «Man
hat verstanden, dass nicht durch Repression, sondern durch verlockende
Kommunikation; nicht durch rüde Disziplinierung, sondern durch moti‐
vierte, kybernetisch orchestrierte Selbstregulierung sehr viel umfänglicher
regiert werden kann: Angebote statt Verbote.»790

Diese Frage ist von grundlegender Bedeutung, da diese wirtschaftliche
Entwicklung eine noch nie dagewesene Bedrohung für das Recht auf Pri‐
vatsphäre und das Recht auf Datenschutz darstellt.791

Diese Frage erweist sich als relevant für das aktuelle Szenario im Gegen‐
satz zu den möglichen zukünftigen Szenarien. Ein Beispiel: «Eine Partner‐
schaft zwischen Google DeepMind und dem NHS zur gemeinsamen Nut‐
zung von Daten veranschaulicht, wie sich einige dieser Probleme bereits
auswirken. Die 2016 angekündigte Zusammenarbeit zwischen DeepMind
und dem Royal Free London, einem NHS Foundation Trust, gewährte
DeepMind Zugang zu identifizierbaren Informationen über 1,6 Millionen
seiner Patient:innen, um eine App zu entwickeln, die medizinischen Fach‐
kräften helfen soll, Patient:innen mit dem Risiko einer akuten Nierenverlet‐
zung (AKI) zu identifizieren. Die Bedingungen dieser Vereinbarung (...)
waren intransparent und litten unter einer unzureichenden rechtlichen und
ethischen Grundlage. Nach einer Untersuchung entschied das Information
Commissioner's Office (...), dass diese Datenübermittlung und ihre Verwen‐
dung zum Testen der App gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Die Pati‐
ent:innen waren sich nämlich überhaupt nicht bewusst, dass ihre Daten
verwendet wurden. Nach britischem Gewohnheitsrecht können Patient:in‐
nendaten ohne Zustimmung verwendet werden, wenn sie der Behandlung
der Patient:in dienen, ein Prinzip, das als «direkte Pflege» bekannt ist und
auf das sich der Trust zu seiner Verteidigung berief. Kritiker argumentieren
jedoch, dass nur eine kleine Minderheit der Patient:innen, deren Daten
an DeepMind übermittelt wurden, jemals auf AKI getestet oder behandelt
worden war, so dass die Berufung auf die unmittelbare Versorgung die
Tragweite der Datenübermittlung nicht rechtfertigen konnte.»792

790 Nosthoff / Maschewski 2019: 72-73.
791 Vgl. Schaar 2016.
792 Sharon 2018.
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Google verkündet: «Wir haben die Welt kartiert. Jetzt wollen wir die
menschliche Gesundheit kartieren.»793 In seinem «Project Baseline» geht
es um Gesundheitsförderung durch Reality Mining. Mit seiner Firma Ver‐
ily (die im Rahmen der COVID-19-Pandemie viel Aufmerksamkeit und
kostenlose Werbung durch den ehemaligen Präsidenten der USA erhielt)794

entwickelt Google Wearables (auf Wearables wird weiter unten in Unterka‐
pitel 7.16 eingegangen), um die persönlichen Gesundheitsdaten möglichst
vieler Menschen zu erhalten. Google verkauft seine Aktivitäten mit Slo‐
gans wie «sharing is caring», «together, we can invent the future of data-
powered healthcare», «take action and tackle the challenge of preventing
disease for future generations!» und «make your mark on the map of
human health»795. Die Idee ist, die Menschheit zu «quantifizieren».796

Tim Cook, CEO von Apple, erklärt: «Wenn Sie in die Zukunft zoomen
und zurückblicken und die Frage stellen: 'Was war der größte Beitrag
von Apple zur Menschheit?' Es wird um die Gesundheit gehen»797. Die
menschliche Verletzbarkeit ist ein vielversprechender Markt. «Für Apple
und Co. erweist sich die Datierung von Körper und Geist dabei als kei‐
ne ferne Utopie, sondern ein Spielfeld profitabler Möglichkeiten, einen
konkreten Sehnsuchtsort, den es zu erobern, aufzuteilen gilt – allein der
Markt in den USA birgt ein Potenzial jenseits der 3 Milliarden Dollar:
So gründete Amazon unlängst eine Krankenversicherung, baut ähnlich
wie Apple Kliniken – zunächst für die eigene Belegschaft – und hat mit
dem Sprachassistenten Alexa ein System entwickelt, das schon beim ersten
Niesen medizinischen Rat gibt und proaktiv Medikamente empfiehlt, die
– ganz praktisch – über die 2018 erworbene Internetapotheke Pillpack
bezogen werden können. Auch Facebook sorgt sich schon länger um das
Wellbeing seiner User, erforscht besonders ihre mentale Zustände und
verhandelte bereits mit Krankenhäusern über Gesundheitsdaten, um sie
im Namen eines besseren Services mit denen seiner Nutzer:innen abzuglei‐
chen.»798 Die Verletzbarkeit des Menschen wird als algorithmisch lösbares
Problem dargestellt, wenn Menschen Wearables tragen – und wenn sie auf
multinationale Konzerne hören, wie Eric Schmidt als CEO von Google

793 Projekt Baseline n.d.
794 Vgl. Bensinger 2020.
795 Projekt Baseline n.d.
796 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 71.
797 Gurdus 2019.
798 Nosthoff / Maschewsk 2019: 67.
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sagte: «Ich glaube, die meisten Leute wollen nicht, dass Google ihre Fragen
beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als Nächstes tun
sollen.»799

Wearables, die eine absolute Kontrolle und totale Überwachung des in‐
dividuellen Lebens der Menschen einschließlich ihrer Gesundheit ermögli‐
chen, werden zum Rückgrat von Krankenversicherern, z. B. John Hancock
mit seinem Fitness-Tracker-System, das einen gesunden Lebensstil mit
besseren Versicherungspolicen, Produktrabatten bei Partnerunternehmen
usw. fördert,800 aber auch von anderen Unternehmen. Das Gesundheitsun‐
ternehmen CVS zwingt seine Mitarbeiter dazu, ihre persönlichen Gesund‐
heitsdaten mit CVS zu teilen.801

Natürlich sind datenbasierte Systeme und Roboter bereits Teil der Me‐
dizin und des Gesundheitswesens, und ihre Rolle, ihre Präsenz und ihr
Einfluss nehmen stetig zu. Patient:innentransport, Transport von Kranken‐
hausmaterial, Reinigung, Sicherheit und Überwachung, Inspektion im Nu‐
klearbereich, Automatisierungssysteme für Apotheken, integrierte chirurgi‐
sche Systeme, Unterhaltung –802 aus ethischer Sicht können Roboter in
positiver Weise zum effektiven und effizienten Funktionieren von Medizin-
und Gesundheitseinrichtungen sowie zur Bereitstellung einer kompetenten
medizinischen Versorgung für alle Menschen beitragen.803 Der Transport
von Patient:innen durch Roboter entlastet beispielsweise das Gesundheits‐
personal und gibt ihm die Möglichkeit, seine Zeit und seine berufliche
Kompetenz medizinischen Aufgaben zu widmen, die Menschen erfordern,
einschließlich zwischenmenschlicher Gespräche und Pflege, die Teil der
Achtung der Menschenwürde der Patient:innen sind. Dasselbe gilt für
technische Systeme, die Sicherheit und Überwachung gewährleisten und
das Recht auf Sicherheit garantieren. Darüber hinaus könnte beispielsweise
Self-Tracking die Autonomie der Menschen stärken und sie befähigen.804

Darüber hinaus bietet ein Roboter, der für bestimmte Aufgaben oder
zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten anstelle einer Pflegekraft eingesetzt
wird, die Möglichkeit, Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit und des
Missbrauchs auszuräumen und die Pflege zu jeder Tageszeit zu gewähr‐

799 Wardrop 2010.
800 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 91-96.
801 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 96.
802 Vgl. Tzafestas 2016: 47-49.
803 Vgl. Hülsken-Giesler 2015.
804 Vgl. Karsch / Roche 2016; Krings et al. 2014.
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leisten: «Der Roboter kann als Mittel zur Regulierung des Verhaltens des
menschlichen Pflegepersonals eingesetzt werden, um das Risiko des Miss‐
brauchs oder der Misshandlung von Patient:innen zu vermeiden»805.

Generell besteht die Hoffnung,806 die Herausforderungen der professio‐
nellen Pflege mit Hilfe datenbasierter Systeme zu meistern,807 deren Erfül‐
lung noch abzuwarten ist.808 Zu diesen Herausforderungen gehören der
demografische Wandel,809 der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, die
Zunahme der pflegebedürftigen Menschen, der wirtschaftliche Wettbewerb
unter finanziellen Zwängen.810 All dies sind Gründe, datenbasierte Systeme
als «Teil einer umfassenden Lösung [...], die jedoch voraussetzt, dass wir in
einem gesellschaftlichen Diskurs zu einer Vorstellung davon gelangen, in
welcher Form wir in unserer Gesellschaft mit und als ältere pflegebedürfti‐
ge Menschen leben wollen»811 zu sehen, und wie wir das tun sollen.

Die Ambivalenz technologischer Systeme in der Medizin und der Ge‐
sundheitsversorgung812 wird besonders deutlich, wenn man beispielsweise
die oben erwähnten Health-Enabling Technologies näher betrachtet. Ge‐
sundheitsfördernde Technologien sind computergestützte Instrumente, die
Daten, Informationen und Wissen über den Gesundheitszustand einer Per‐
son und ihres Umfelds verarbeiten, um ihre Gesundheit zu erhalten oder
zu verbessern oder die negativen Folgen einer Krankheit oder eines medizi‐
nischen Problems zu verringern. Diese Unterstützung soll dazu beitragen,
ein möglichst langes autonomes Leben mit guter Lebensqualität, sozialer
Teilhabe und Selbstverantwortung zu gewährleisten.813 Diese Beiträge der
Gesundheitstechnologien sind aus ethischer Sicht positiv, weil sie der Auto‐
nomie, Freiheit und Menschenwürde des Menschen dienen. Gleichzeitig
ergeben sich Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und des Schutzes
der Privatsphäre, da diese Daten von wirtschaftlichem Interesse sind und
daher ein höheres Risiko besteht, dass diese Daten missbraucht, ohne
informierte Zustimmung an Dritte weitergegeben oder nicht ausreichend
geschützt werden. Um diesem Risiko zu begegnen, sollten aus ethischer

805 Wynsberghe 2015: 3.
806 Vgl. Meissner 2017; Nienaber 2017.
807 Vgl. Beck et al. 2013.
808 Vgl. Elsbernd et al. 2014; Hülsken-Giesler 2014.
809 Vgl. Institut für Innovation und Technik 2011.
810 Vgl. Hielscher et al. 2013; Bauernhansl 2015.
811 Misselhorn 2018: 155.
812 Vgl. Linke 2015.
813 Vgl. Haux et al. 2016: 131.
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Sicht Daten, Informationen und Kenntnisse über den Gesundheitszustand
einer Person und ihr Umfeld von dieser Person lokal gespeichert werden
(z. B. auf ihrem eigenen Computer), jeder Vorschlag für eine Übermittlung
der Daten dieser Person transparent sein und nur mit der vorherigen infor‐
mierten Zustimmung dieser Person erfolgen, und nur diese Person darf
befugt sein, Entscheidungen über ihre Daten zu treffen.814

Darüber hinaus können Roboter, wie bereits erwähnt, das menschliche
Gesundheitspersonal im funktionellen Bereich entlasten, beispielsweise bei
körperlich hoch belastenden Tätigkeiten wie der Mobilisierung von Pati‐
ent:innen. Dabei wird jedoch vergessen, dass auch solche Tätigkeiten eine
zwischenmenschliche Komponente und Interaktion beinhalten. «Verdrängt
eine technische Unterstützung die menschliche Zuwendung als solche
und unterläuft sie damit ein Kernelement der professionellen Pflege und,
darüber hinaus, der menschlichen Sorge füreinander überhaupt?»815 Aus
einer Menschenrechtsperspektive muss man dieser zwischenmenschlichen
Ebene in der Pflegearbeit große Bedeutung beimessen, um die Menschen‐
würde aller Menschen zu respektieren. Ein entscheidender Teil dieser zwi‐
schenmenschlichen Ebene in der Pflegearbeit ist die Authentizität, die für
Menschen wichtig und für Roboter unmöglich zu erreichen ist. Roboter
sind nur in der Lage, «Interaktion auf einer persönlichen Ebene» und «Be‐
ziehungen» zu simulieren. «In der Gegenwart von Beziehungsartefakten
und neuerdings auch von Roboterwesen empfinden Menschen Gefühle,
die an das erinnern, was wir als Vertrauen, Fürsorge, Empathie, Fürsorge
und sogar Liebe bezeichnen würden, wenn sie durch Begegnungen mit
Menschen hervorgerufen würden. Es erscheint jedoch seltsam, diese Wor‐
te zur Beschreibung von Maßstäben in Mensch-Roboter-Begegnungen zu
verwenden, weil wir sie traditionell für Beziehungen reserviert haben, in
denen alle Parteien in der Lage waren, diese Gefühle zu empfinden – das
heißt, in denen alle Parteien Menschen waren. Bei Robotern spielen die
Menschen ‘beide Hälften’ komplexer Beziehungen, sie projizieren sowohl
die Seite des Roboters als auch ihre eigene. Natürlich können wir uns auch
so verhalten, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sich weigern,
sich auf uns einzulassen, aber Menschen sind zumindest zu Gegenseitigkeit
fähig. Wir können von Menschen enttäuscht sein, aber zumindest sind
wir enttäuscht über echtes Potenzial. Bei Robotern geht es nicht um Ent‐

814 Vgl. Haux et al. 2016: 137; Office of the UN High Commissioner for Human Rights
(n.d.)

815 Manzeschke 2019: 4.
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täuschung, denn die Idee der Gegenseitigkeit ist reine Fantasie»816. Die
fehlende Authentizität von Robotern in der Gesundheitsversorgung ist
problematisch für die Achtung der Menschenwürde aller Menschen, wie
der folgende Erfahrungsbericht unterstreicht: «Als ich dieses Forschungs‐
projekt durchführte, diskutierte ich sie mit einem ehemaligen Kollegen,
Richard, der durch einen Autounfall schwer behindert wurde. Er ist jetzt zu
Hause an den Rollstuhl gefesselt und braucht fast rund um die Uhr Pflege.
Richard interessierte sich für die Entwicklung von Robotern, die Menschen
in seiner Situation praktische Hilfe und Begleitung bieten sollten. Seine Re‐
aktion auf diese Idee war vielschichtig. Er begann mit den Worten: ‘Zeigen
Sie mir einen Menschen in meiner Situation, der einen Roboter sucht, und
ich zeige Ihnen jemanden, der einen Menschen sucht und keinen findet’,
doch dann lieferte er das bestmögliche Argument für Roboter-Helfer. Er
lenkte das Gespräch auf die menschliche Grausamkeit: ‘Einige der Helfer
und Krankenschwestern im Reha-Zentrum tun einem weh, weil sie unge‐
schult sind, und andere tun einem weh, weil sie es so wollen. Ich hatte
beides. Eine von ihnen hat mich an den Haaren gezogen. Eine zerrte mich
an meinen Schläuchen. Ein Roboter würde das nie tun,’ sagte er. ‘Aber weißt
du, am Ende hatte die Person, die mich an meinen Schläuchen gezogen
hat, eine Geschichte. Ich könnte sie herausfinden.’ Für Richard gab ihm das
Zusammensein mit einem Menschen, selbst mit einem unangenehmen, sa‐
distischen Menschen, das Gefühl, dass er noch am Leben war. Es bedeutete,
dass seine Art, in der Welt zu sein, immer noch eine gewisse Würde besaß,
die für ihn mit Authentizität gleichzusetzen war, auch wenn der Umfang
und das Ausmaß seiner Aktivitäten radikal reduziert waren. Das hat ihm
Halt gegeben. Obwohl er nicht wollte, dass sein Leben in Gefahr gerät,
zog er den Sadisten dem Roboter vor. Richards Perspektive auf das Leben
ist ein warnendes Wort an diejenigen, die zu schnell oder zu einfach von
rein technischen Maßstäben für unsere Interaktionen sprechen würden.
Welchen Wert haben Interaktionen, die kein Verständnis für uns enthalten
und nichts zu einem gemeinsamen Bestand an menschlicher Bedeutung
beitragen?»817 Da sie für die Achtung der Menschenwürde relevant ist,
muss Authentizität Teil der Gleichung in der datenbasierten Gesundheits‐
versorgung und beim Einsatz von «Pflegerobotern» sein. «In dem Maße, in
dem das zwischenmenschliche Moment der Zuwendung und Hilfe immer

816 Turkle 2007: 504-505.
817 Turkle 2007: 515.
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weniger erfahrbar ist, in dem Maße könnte es auch als eine vielleicht
wohltuende, aber letztlich unrealistische Vorstellung verabschiedet werden.
Das wäre in jedem Fall als ein Verlust an Menschlichkeit zu verbuchen,
denn das Vermögen zur Empathie und Sorge für den Anderen betrifft eine
wesentliche Seite unserer Humanität. Dieser Verlust kommt aber nicht etwa
zustande, weil Roboter als menschlicher Widerpart uns Menschen solche
Vorstellungen austreiben würden, sondern weil wir Menschen es an Phan‐
tasie und Verantwortung mangeln lassen, um unser Gesundheitssystem
entsprechend zu gestalten und nicht nur auf die technische Innovation
zu setzen, sondern zugleich unsere sozialen Systeme und unsere morali‐
schen Einstellungen weiterzuentwickeln.»818 Aus ethischer Sicht – unter
Berücksichtigung von Gerechtigkeit, Verantwortung und Menschenrechten
– muss der Fokus bei der Evaluation von datenbasierten Systemen und Ro‐
botern im Gesundheitswesen vor allem auf der Menschenwürde und – eng
damit verbunden – auf der Authentizität liegen,819 auf dem Wohl der Men‐
schen (statt auf Effizienz), dem Recht auf Selbstbestimmung und Autono‐
mie, einschließlich des Rechts auf informierte Zustimmung (das Recht, an
Entscheidungsprozessen über die eigene Gesundheit teilzunehmen), dem
Recht auf Beteiligung an gesundheitspolitischen Entscheidungsprozessen,
dem Recht, mit Würde und Respekt behandelt zu werden,820 Partizipati‐
on (statt kosteneffizientem Ausschluss), Transparenz (statt ökonomischem
Nutzen), wirksame Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen
(statt technologiebasiertem Ersatz),821 Verfügbarkeit von Gesundheitsein‐
richtungen, Gütern und Dienstleistungen für alle Menschen (statt exklusi‐
ver Preisstrategien), Zugänglichkeit (Nicht-Diskriminierung, physische Zu‐
gänglichkeit, ökonomische Erschwinglichkeit), Akzeptanz (ethisch respekt‐
voll), Qualität (wissenschaftlich und medizinisch angemessen und von
guter Qualität),822 Sicherheit, Privatsphäre, Datenschutz, Haftung, Vielfalt
von Altersbildern, Individualität (statt übermäßiger Standardisierung)823.
Darüber hinaus müssen datenbasierte Systeme für den Menschen verständ‐

818 Manzeschke 2019: 5-6.
819 Vgl. Turkle 2007.
820 Vgl. OSZE 2013: 27-33.
821 Vgl. Rügger 2016.
822 Vgl. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2000: Para. 12.
823 Es besteht die Gefahr, den Menschen in einer Weise zu standardisieren, die die

Pluralität und Einzigartigkeit des Menschen nivellieren würde, vgl. zur Veranschau‐
lichung z.B. den Diskurs über die Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion,
vgl. Neuss 2020.
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lich und anpassungsfähig sein824 sowie Ausstiegsmöglichkeiten aus Ver‐
tragsverhältnissen, regelmäßige Fortbildung für alle Akteure und zum Nut‐
zen der Nutzer:innen bieten.825 Darüber hinaus müssen die emotionalen
Bedürfnisse der Menschen, die menschliche Gebrechlichkeit und die infor‐
mierte Zustimmung respektiert werden. Transparenz, Nachvollziehbarkeit,
Rekonstruierbarkeit, Erklärbarkeit, Vorhersagbarkeit im Verhalten daten‐
basierter Systeme, Echtzeit-Statusindikatoren und Opt-Out-Mechanismen
sind zu integrieren, Anthropomorphisierung datenbasierter Systeme,826 hu‐
manoide Morphologie und Funktionalität sind, wo nötig, sorgfältig zu
berücksichtigen und Turing-Täuschungen, rassistische, sexistische und dis‐
kriminierende Morphologien und Verhaltensweisen sind zu vermeiden.827

Gleichzeitig müssen die Menschenrechte des Gesundheitspersonals re‐
spektiert, geschützt, umgesetzt und verwirklicht werden, insbesondere das
Recht auf gerechte, günstige und sichere Arbeitsbedingungen, das Recht,
Gewerkschaften und andere Vereinigungen zu gründen und ihnen beizu‐
treten, sowie das Recht auf Pflege (einschließlich der Bewältigung von
durch die Arbeit bedingter Ermüdung)828. Darüber hinaus muss aus ethi‐
scher Sicht die oben erwähnte ethische Ambivalenz technologiebasierter
Lösungen in diesem Bereich besonders berücksichtigt werden. Zu beach‐
ten sind auch die «Kipppunkte», d.h. «jene heiklen Übergänge, an denen
die technisch positiven Effekte und moralisch vorzugswürdigen Momente
altersgerechter Assistenzsysteme in ihr Gegenteil […] von einer hilfreichen
Unterstützung in eine kontraproduktive Belastung umschlägt.»829

Diesem Punkt wird noch mehr Gewicht verliehen durch die zunehmen‐
de Forderung an die Menschen, sich mit der Interaktion mit Robotern in
Situationen zufrieden zu geben,830 in denen es früher zwischenmenschliche
Interaktion gab. «Für mich ist ein geselliger Roboter in der Lage, mit uns
zu kommunizieren und zu interagieren, uns zu verstehen und sogar eine
Beziehung zu uns aufzubauen, und zwar auf eine persönliche Art und
Weise. Er sollte in der Lage sein, uns und sich selbst in sozialer Hinsicht zu
verstehen. Wir wiederum sollten in der Lage sein, ihn auf dieselbe Weise zu
verstehen, uns mit ihm zu identifizieren und mit ihm mitzufühlen. (...) Auf

824 Vgl. Benanti 2018: 119-122.
825 Vgl. Manzeschke et al. 2013: 22-26.
826 Vgl. Zlotowski et al. 2014; Darling 2020.
827 Vgl. Howard/Riek 2015: 6.
828 Vgl. OSZE 2013: 34.
829 Manzeschke et al. 2013: 27; vgl. für einige Beispiele Manzeschke et al. 2013: 27-31.
830 Vgl. Meacharm / Studley 2017.
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dem Gipfel der Leistung könnten sie sich mit uns anfreunden, so wie wir
mit ihnen.»831

Es geht darum, die Kosten zu senken, und die Unbeteiligten fordern
von den Beteiligten «mehr Offenheit für Innovation und technologischen
Fortschritt». «Es sieht danach aus, dass wir Menschen im Begriff stehen,
eine neue Existenzweise zu konstruieren, mit der wir nicht nur auf funktio‐
nale Weise in Interaktion treten, wie wir das schon länger mit Maschinen
und einfachen Werkzeugen tun, sondern dass wir zu ihr auch in eine so‐
ziale und emotionale Beziehung treten werden.»832 Würden Patient:innen
ausschließlich von Robotern ohne wesentliche Interaktion mit Pflegefach‐
personen gepflegt, würde aus menschenrechtlicher Sicht die Menschenwür‐
de aller Menschen fehlen. Diese Menschenwürde im Bereich der Pflege
zu respektieren bedeutet auch, dass Menschen sowohl mit Robotern als
auch mit anderen Menschen Kontakt haben müssen. Auch wenn z.B. au‐
tistische Kinder Roboterbegleiter menschlichen Freund:innen vorziehen
sollten,833 und auch wenn Menschen aufgrund ihres Gesundheitszustandes
nicht mehr unterscheiden können, ob sie mit Menschen oder mit Robotern
interagieren (z.B. Menschen mit schwerer Demenz),834 ist es aus menschen‐
rechtsethischer Perspektive geboten, ihren Gesundheitszustand nicht zu
missbrauchen und ihnen keinen falschen Eindruck zu vermitteln,835 nur
weil die Gesellschaft nicht mehr bereit ist, die notwendigen Kosten zu
tragen und die finanziellen Mittel lieber für andere Belange einsetzt. Die
folgende Frage könnte als Denkanstoß dienen: Wenn Sie die Wahl hätten,
würden Sie sich lieber ausschließlich von einem Roboter oder von einem
Menschen pflegen lassen? Unter Berücksichtigung der Menschenrechte, der
Menschenwürde und der Gerechtigkeit wäre das Szenario der digitalen
Transformation von Medizin und Pflege problematisch, wenn eine «Ge‐
sundheitsversorgung (fast) ohne Menschen» oder eine «Pflege (fast) ohne
Menschen» den Normalfall der Gesundheitsversorgung bzw. der Pflege
darstellen würde und man für jede menschliche Anwesenheit und jede
menschliche Interaktion extra bezahlen müsste.

Darüber hinaus offenbaren die Menschenrechte und die Menschenwür‐
de aller Menschen die ethische Bedeutung einer weiteren Dimension der

831 Breazal 2002: 1.
832 Manzeschke 2019: 7.
833 Vgl. Ältester 2017.
834 Vgl. Ziegler 2016; Albert 2016; Flaiz / Meiler 2014; Frebel 2015.
835 Vgl. Remmers 2016.
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Robotisierung, Digitalisierung, Maschinisierung und Automatisierung von
Medizin und Pflege und des Einsatzes datenbasierter Systeme in Medizin
und Pflege: «Bei einem von Menschen konstruierten Roboter werden diese
Grenzen jedoch nicht von ‚innen‘ durch den Prozess des Lebens reguliert,
sondern durch andere Menschen, die zunächst ein bestimmtes Programm
schreiben. Allerdings muss man hierbei bedenken, dass es bei selbstlernen‐
den Algorithmen, die in einem Roboter ein ‚Lernen‘ ermöglichen, irgend‐
wann nicht mehr kausal rekonstruierbar sein, warum der Roboter eine
bestimmte Handlungsoption wählt. Das wäre einem Lebewesen in seiner
Eigenständigkeit vielleicht sogar vergleichbar. Aber es bleibt nach wie vor
die merkwürdige und schwer einzuordnende Tatsache bestehen, dass einem
Menschen in einem Roboter zunächst die Ziele und Vorstellungen von an‐
deren Menschen begegnen. Zugleich sind es eben gerade keine Menschen,
die man vor sich hat.»836 Gerechtigkeit, Verantwortung und Menschen‐
rechte sollten Robotern als ethische Säulen mitgegeben werden, aber es
muss bedacht werden, dass Maschinen keine Moralfähigkeit haben (vgl.
oben Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert
werden?) und dass Ethik komplex ist (vgl. oben Kapitel 5 Die Komplexität
der Ethik). Auf der Grundlage dieser normativen Säulen und unter Berück‐
sichtigung der fehlenden Moralfähigkeit datenbasierter Systeme müssen
datenbasierte Systeme ethische Prinzipien und Normen zuverlässig einhal‐
ten837 und eine Stigmatisierung in ihrer Interaktion mit Menschen vermei‐
den. Sie müssen die Menschen befähigen, anstatt ihnen die Selbstkontrolle
und Freiheit zu nehmen, und sie müssen die Datensicherheit wie oben be‐
schrieben gewährleisten.838 Es ist notwendig, ethische, rechtliche und sozia‐
le Aspekte zu Beginn und während des gesamten Prozesses des Entwurfs,
der Entwicklung und der Produktion einer technischen Innovation einzu‐
beziehen (ein Beispiel dafür, wie dies erreicht werden kann, ist das Modell
zur ethischen Bewertung soziotechnischer Vereinbarungen MEESTAR)839.
Dieser Prozess sollte partizipativ organisiert und strukturiert werden.840

Schließlich ist der Einsatz von Robotern und datenbasierten Systemen
im Gesundheitswesen ein Beispiel für die Maschinisierung des Menschen,

836 Manzeschke 2019.
837 Vgl. Michels-Riess / Johnigk 2017.
838 Vgl. Meyer 2016: 21-22.
839 Vgl. Manzeschke et al. 2013: 13-21; Weber 2015; Weber / Wackerbarth 2014; Weber

2014; Henne / Friedhof / Kopp 2016; vgl. für einen anderen Ansatz Wynsberghe
2015.

840 Vgl. Weber / Wackerbarth 2014.
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wie sie oben in Unterkapitel 7.8 Transhumanismus erörtert wurde. Künstli‐
che Gelenke, Herzschrittmacher usw. können zwar das Bewusstsein für den
eigenen Körper beeinflussen,841 aber sie verändern nicht die Persönlichkeit
einer Patient:in, wie es ein Hirnschrittmacher tut.842 Wenn die Maschini‐
sierung des Menschen eine Veränderung der Persönlichkeit der Patient:in
mit sich bringt, wirft der medizinische Einsatz von Robotern und datenba‐
sierten Systemen zusätzliche ethische Fragen auf, z. B. ob Menschen mit
solchen Geräten noch schuldfähig wären, ob diese Art der medizinischen
Behandlung begrenzt werden sollte, ob solche Forschung finanziert werden
sollte usw.843

7.10 Digitale Transformation des Finanzwesens

7.10.1 Digitalisierung und Automatisierung des Finanzwesens

«Maschinen übernehmen die Kontrolle über das Investieren – nicht nur
über den alltäglichen Kauf und Verkauf von Wertpapieren, sondern auch
über die Überwachung der Wirtschaft und die Zuteilung von Kapital auf
höchster Ebene. Von Computern betriebene Fonds, die von Menschen
aufgestellten Regeln folgen, machen 35% des amerikanischen Aktienmark‐
tes, 60% des institutionellen Aktienvermögens und 60% der Handelsakti‐
vitäten aus. Neue Programme mit künstlicher Intelligenz schreiben auch
ihre eigenen Anlageregeln, und zwar auf eine Art und Weise, die ihre
menschlichen Lehrmeister nur teilweise verstehen.»844 Die Digitalisierung
und Automatisierung der Finanzmärkte nimmt zu.845 Staatliche Behörden
zwingen Finanzinstitute sogar zur Vollautomatisierung, z. B. reagierte die
Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA auf schweres Fehlverhalten, indem
sie den UBS-Konzern im November 2014 verpflichtete, mindestens 95% des
weltweiten Devisenhandels zu automatisieren.846

Unter anderem «ermöglichen FinTech-Kreditplattformen den Verbrau‐
chern, innerhalb von Sekunden online Kredite zu suchen, zu beantragen

841 Vgl. Gesang 2007: 25.
842 Vgl. Gesang 2007: 26-27.
843 Vgl. Beck 2012: 13.
844 The Economist 2019; vgl. Hofstetter 2014: 192.
845 Vgl. Li et al. 2015.
846 Vgl. Finanzen.ch 2014.
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und zu erhalten. Sie stellen den Kreditgebern herkömmliche Daten aus Kre‐
ditauskünften zur Verfügung (einschließlich Zahlungsverhalten, geschulde‐
te Beträge, Dauer der Vergangenheit, Anzahl der Konten und mehr). Da‐
rüber hinaus nutzen FinTech-Kreditgeber eine Vielzahl von alternativen
Datenquellen. Dazu gehören Versicherungsansprüche, Social-Media-Akti‐
vitäten, Online-Einkaufsdaten von Marktplätzen wie Amazon, Versandda‐
ten von Postdiensten, Browsing-Muster und die Art des verwendeten Tele‐
fons oder Browsers.»847

Die Bedeutung der digitalen Transformation und des Einsatzes von da‐
tenbasierten Systemen auf den Finanzmärkten wird deutlich, wenn man
die Bedeutung des Finanzsektors für das gesamte Wirtschaftssystem be‐
trachtet. «Bei den Finanzmärkten geht es im Wesentlichen um die Alloka‐
tion von Ressourcen. Sie können als das Gehirn des gesamten Wirtschafts‐
systems betrachtet werden, als zentraler Ort der Entscheidungsfindung;
wenn sie versagen, werden nicht nur die Gewinne des Sektors geringer
ausfallen, als sie es sonst getan hätten, sondern die Leistung des gesamten
Wirtschaftssystems kann beeinträchtigt werden.»848 Die Komplexität der
digitalen Transformation und des Einsatzes datenbasierter Systeme im Fi‐
nanzsektor wäre sicherlich eine umfassende ethische Untersuchung wert.849

Im Folgenden soll nur ein kurzer Überblick über die wichtigsten Chancen
und Risiken aus ethischer Sicht gegeben werden.

Die Finanzmärkte profitieren von einer höheren Geschwindigkeit, einem
größeren Datenvolumen und einer höheren Präzision ihrer Transaktionen,
von Kostensenkungen,850 insbesondere bei der Einhaltung von Rechtsvor‐
schriften,851 und von neuen Möglichkeiten der Betrugserkennung.852 Inno‐
vative Geschäftsmodelle und Geschäftspraktiken eröffnen neue Horizonte
und tragen zum Fortschritt bei. Beide können – vom ethischen Standpunkt
aus betrachtet – zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Entwicklung
beitragen.

Aus ethischer Sicht könnte die Tatsache, dass die grenzüberschreiten‐
de Finanzaufsicht durch Digitalisierung und Automatisierung erleichtert
wird, eine Chance darstellen. Darüber hinaus kann durch die Reduzierung

847 OECD 2019a; vgl. Jagtiani / Lemieux 2019.
848 Stiglitz 1994: 23.
849 Vgl. Davis et al. 2012; Oehler 2015.
850 Vgl. Sokolin / Low 2018; Sohangir et al. 2018.
851 Vgl. Sohn 2017.
852 Vgl. Vögeli 2016.
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von Aufwand, Kosten und menschlichem Einsatz, durch die Größe des
auswertbaren Datenvolumens, durch mehr Präzision, Effizienz und Trans‐
parenz, durch erhöhte Geschwindigkeit sowie durch innovative Geschäfts‐
modelle und neue Formen des Finanzmanagements eine höhere Effizienz
im Markt erreicht werden. Dies führt zu einer Zunahme der Transaktionen
und damit zu wirtschaftlichem Fortschritt. Während Ersteres aus ethischer
Menschenrechtsperspektive positiv zu bewerten ist, wenn ein besser funk‐
tionierender Markt zur Schonung der Ressourcen führt, hängt Letzteres
davon ab, wie sich diese Zunahme der Transaktionen auf die Menschen‐
rechte und die Gerechtigkeit auswirkt (z. B. wird sie zu einem echten
Wirtschaftswachstum führen?853 Trägt sie damit zur Verwirklichung des
Menschenrechts auf Entwicklung bei?854 Wer wird von dieser Zunahme der
Transaktionen profitieren?855).

Darüber hinaus könnte die digitale Transformation und die Nutzung
datenbasierter Systeme im Finanzsektor aus Sicht der Menschenrechte
und der Gerechtigkeit die ethische Chance eröffnen, den Marktzugang
für Menschen zu erleichtern. Im Bericht des High-Level Panel on Digital
Cooperation des UN-Generalsekretärs vom Juni 2019 heißt es: «Bis 2030
sollte jeder Erwachsene einen erschwinglichen Zugang zu digitalen Netzen
sowie zu digital gestützten Finanzdienstleistungen (...) haben, um einen
wesentlichen Beitrag zur Erreichung der SDGs (Sustainable Development
Goals) zu leisten»856.

Schließlich könnten technologiebasierte Innovationen auch zu Innova‐
tionen im Bereich der sozialen Finanzen führen.857

Schon jetzt ist einigermaßen klar, dass die digitale Transformation und
die Nutzung datenbasierter Systeme aus ethischer Sicht je nach konkreter
Ausgestaltung und konkreter Anwendung immer das Potenzial haben, posi‐
tive oder negative Auswirkungen zu haben.

Angesichts des disruptiven Charakters der digitalen Transformation und
der Nutzung datenbasierter Systeme im Finanzsektor stellt sich die Frage
nach der Gerechtigkeit für die gesamte Gesellschaft. Der ethische Fokus
liegt dabei nicht so sehr auf dem Abbau von bezahlten beruflichen Aufga‐
ben durch den technologiebasierten Wandel an sich. Vielmehr zieht die
Kernkonsequenz der digitalen Transformation, nämlich dass immer weni‐

853 Vgl. Gabriel et al. 2017.
854 Vgl. Sen 1999.
855 Vgl. Stiglitz 2015.
856 UN Secretary-General’s High Level-Panel on Digital Cooperation 2019: 1A.
857 Vgl. Clarke / Tooker 2017.
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ger Menschen an einer effizienteren und effektiveren Wertschöpfungskette
teilnehmen und teilhaben, die Aufmerksamkeit aus ethischer Sicht auf sich.
Der Fokus sollte auf der Schaffung einer gerechten Gesellschaft und da‐
mit eines gerechten Wirtschaftssystems liegen, das Chancengleichheit für
alle garantiert und allen Menschen ein Leben in Menschenwürde ermög‐
licht. (Beides wird weiter unten im Unterkapitel 7.18 Abbau von bezahlten
Arbeitsplätzen erörtert, und ein ethischer Lösungsansatz wird weiter un‐
ten im Unterkapitel 8.2 Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model
[SERT] vorgeschlagen.)

Wenn man sich an die Finanzkrise von 2008 erinnert, ist der eingangs
erwähnte hohe Automatisierungsgrad ethisch beunruhigend, wenn man
das Prinzip der Verantwortung, das Prinzip der Gerechtigkeit und das
Prinzip der Menschenrechte berücksichtigt. «Automatisierung war eine
Schlüsseltechnologie in der Finanzkrise 2008»858. Dies gibt zu denken und
führt in diesem Zusammenhang zu der Feststellung, dass nach der letzten
Finanzkrise zwar viele Anpassungen vorgenommen wurden, aber nicht die
richtigen.859 Das Argument, dass Hochfrequenzhandelssysteme eine mora‐
lische Handlungsfähigkeit besitzen860 oder dass automatisierte Roboter-Fi‐
nanzberater höheren ethischen Standards gerecht werden würden,861 kann
in erster Linie durch den Mangel an Moralfähigkeit widerlegt werden,862

der oben in Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien
delegiert werden? aufgezeigt wurde.

Da Algorithmen selbstlernender Systeme nicht reproduziert, zurück‐
verfolgt und erklärt werden können, wird eine Situation entstehen, in
der «technisches Versagen an den Börsen […] kein Einzelfall mehr [ist],
sondern die Regel.»863 So kam es beispielsweise im Jahr 2010 zu einem
Börsencrash, der durch die unvorhergesehene Interaktion von Algorithmen
mit den Finanzmärkten ausgelöst wurde und das gesamte Finanzsystem
ins Chaos stürzte. Einige wichtige Aktien verloren innerhalb von Minuten
mehr als 90% ihres Wertes und fielen wieder auf ihren Ausgangswert zu‐
rück.864 Darüber hinaus macht es die Identifizierung der verantwortlichen

858 Hurlburt et al. 2008: 6
859 Vgl. Stadler 2019.
860 Vgl. Romar 2015.
861 Vgl. Jon Stein, CEO von Betterment, in einem Interview in Full Auto, März 2016.
862 Vgl. O'Connor 2016.
863 Hofstetter 2014: 196.
864 Vgl. Lauricella / McKay 2010; Securities & Exchange Commission / The Commodi‐

ty Futures Trading Commission 2010.
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Personen sowie die Ermittlung der Verantwortungsbeziehung sehr schwie‐
rig oder sogar unmöglich, was aus ethischer Sicht zwingend erforderlich
wäre.

Ausserdem besteht für die Finanzaufsichtsbehörden die Gefahr eines
Zielkonflikts, da sie einerseits ihrer Pflicht zum Schutz der Anleger und
des Funktionierens nachkommen müssen, gleichzeitig aber auch mit der
Förderung von Innovation, Wettbewerb und Standort kokettieren.865

Der digitale Wandel und datenbasierte Systeme fördern die Ausweitung
von «Dark Pools». Dabei handelt es sich um Netzwerke, die große Finanz‐
transaktionen ermöglichen, die nicht auf dem breiten Markt veröffentlicht
werden. Auf diese Weise kann das Risiko gegenläufiger Preisentwicklungen,
die sich aus den Transaktionen selbst ergeben, vermieden werden. Nach
dem Prinzip der Verantwortung erweisen sich «Dark Pools» aufgrund ihrer
mangelnden Transparenz als problematisch. Unter dem Gesichtspunkt der
Gerechtigkeit ist die unfaire Bevorteilung institutioneller Großanleger zu
kritisieren.

Der digitale Wandel und datenbasierte Systeme im Finanzsektor eröffnen
die Möglichkeit des Hochfrequenzhandels – «Handel, der auf schnellen
und massiven Aufträgen in Bezug auf Zeit und Menge basiert, um kurzfris‐
tige Preisschwankungen auszunutzen»866. Mit anderen Worten bedeutet
dies «computergestützter Handel, der unglaublich kleine Zeitunterschiede
ausnutzt, um bei minimalem Risiko für denjenigen, der ihn betreibt, Ge‐
winne zu erzielen»867. Im Kern bedeutet es, «häufig zu handeln, um von
kleinen Preisschwankungen zu profitieren»868. Aus ethischer Sicht lässt
sich feststellen, dass der Hochfrequenzhandel viele Praktiken beinhaltet,
die ethisch bewertet werden müssen869 – z.B. unter Berücksichtigung «ethi‐
scher Verpflichtungen gegenüber Investor:innen, externen Marktteilneh‐
mer:innen und der Gesellschaft»870 –, denn ethisch entscheidend ist «der
Einsatz der Technologie und nicht die Technologie selbst»871. Mit Blick
auf die Menschenrechte ist die Senkung der Transaktionskosten und die
verbesserte Preisgestaltung ethisch positiv, weil es sich um eine ressourcen‐
schonende Effizienzsteigerung handelt. Unter Bezugnahme auf das Verant‐

865 Vgl. Contratto 2017: 429.
866 Staszkiewicz 2015: 61.
867 McNamara 2016: 98.
868 Klaus / Elzweig 2017: 13.
869 Vgl. Cooper et al. 2016; Van Vliet 2012; Johansson 2013.
870 Van Vliet 2012: 79.
871 Engel / McCabe 2013: 594.
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wortungsprinzip, das Gerechtigkeitsprinzip und die Menschenrechte ist die
durch den Hochfrequenzhandel872 verursachte Destabilisierung ethisch ne‐
gativ, weil sie sich negativ auf die systemische Robustheit auswirkt («institu‐
tionelle Arrangements der Finanzwirtschaft können nur dann als ethisch
legitim gelten, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es in den nächs‐
ten Jahren zu einer systemischen Finanzkrise kommt»873), die Preisent‐
wicklung und die Vernichtung von Finanzvermögen ohne realwirtschaftli‐
che Entsprechung ethisch negativ, da sie die Wertschöpfung vernachlässigt
(«Institutionelle Arrangements der Finanzwirtschaft können nur dann als
ethisch legitim gelten, wenn sie nicht die Verbreitung von Finanzpraktiken
fördern, bei denen Finanzinstitute Einnahmen ohne Wortschöpfung erzie‐
len»874), die Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung eines Flash Crashs
sind ebenso unzureichend wie die mangelnde Fähigkeit automatisierter
Bots, Anomalien zu kontextualisieren, zu erkennen und entsprechende
Korrekturen vorzunehmen.875 Darüber hinaus ist die Interessenverflech‐
tung zwischen Börsenbetreiber:innen und Hochfrequenzhändler:innen aus
ethischer Sicht zu kritisieren – insbesondere in Bezug auf das Prinzip der
Verantwortung ist dies ethisch problematisch, da die Selbstregulierung den
Börsenbetreiber:innen obliegt.

Darüber hinaus führt die «Co-Location» zu Diskriminierung. Das fol‐
gende Argument könnte dagegen angeführt werden: «Verschafft die «Co-
Location» den Händlern einen unfairen Vorsprung? Bis zu einem gewissen
Grad haben die Händler schon immer viel investiert, um näher am Ort des
Geschehens zu sein»876. Letzterem muss zugestimmt werden. Gleichzeitig
ist aber zu bedenken, dass sich durch die Technologie sowohl die Möglich‐
keiten als auch die Probleme in einem solchen Maße verschärft haben, dass
eine neue negative ethische Bewertung gerechtfertigt ist.

Zudem sind einige Arten der Marktmanipulation, wie z.B. «Quote Stuf‐
fing» oder «Spoofing», unter Berücksichtigung des Gerechtigkeitsprinzips
ethisch inakzeptabel.

Des Weiteren sind Monopolisierungstendenzen auf den Märkten unter
dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit und der Menschenrechte bedenk‐
lich. Zusätzliche Bedenken werden durch die Schwierigkeit hervorgerufen,
die Dimensionen und die Beziehungen der Verantwortung angesichts der

872 Vgl. Farooq et al. 2014.
873 Emunds 2014: 204.
874 Emunds 2014: 199.
875 Vgl. Farooq et al. 2014: 1653.
876 Engel / McCabe 2013: 590-591.

7 Chancen und Herausforderungen aus ethischer Sicht

248
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Komplexität der digitalisierten Geschäftsvorgänge zu identifizieren. Diese
Identifizierungen sind notwendig, um einen Mangel an moralischer und
rechtlicher Verantwortung im Falle von Unfällen und Verbrechen zu ver‐
meiden und um Risikobewertungen, Regeln für die Haftung und Versiche‐
rungen zu ermöglichen, um diesen ethischen Herausforderungen zu begeg‐
nen.

Schließlich müssen aus ethischer Sicht und unter Berücksichtigung von
Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechten die digitale Transfor‐
mation und datenbasierte Systeme im Finanzsektor kritisch daraufhin ge‐
prüft werden, ob sie Finanzkriminalität (Geldwäsche usw.) fördern.877

Um die diskutierten ethischen Chancen nutzen und die ethischen Risi‐
ken überwinden zu können, sollte im Zuge der digitalen Transformation
und des Einsatzes datenbasierter Systeme in der Finanzwirtschaft die Inno‐
vation zum ethischen Wohl gefördert werden. Zudem sollte im Interesse
der Finanzstabilität ein Vorsorgeprinzip eingeführt werden.

Zusätzlich sollten eine Verordnung, ein Feldversuch und eine Zulassung
für neue Finanzprodukte erforderlich sein (ähnlich dem Verfahren für neue
Medikamente).878 Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen in Bezug auf
die digitale Transformation und datenbasierte Systeme im Finanzsektor
sollte aus der obigen Erläuterung der Relevanz dieser ethischen Probleme
für Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechte deutlich geworden
sein. Dieses Gebot wird durch die folgende Aussage des ehemaligen US-
Notenbankchefs Alan Greenspan noch verstärkt: «Ich habe einen Fehler
gemacht, als ich annahm, dass das Eigeninteresse von Organisationen, ins‐
besondere von Banken und anderen, so beschaffen ist, dass sie am besten
in der Lage sind, ihre eigenen Aktionär:innen zu schützen.»879 Die entspre‐
chenden strukturellen Defizite dürfen nicht ignoriert werden. «Der regula‐
torische Wettbewerb (...) verleitete die Bankenaufseher:innen dazu, die Risi‐
ken innovativer Instrumente (...) mit weniger Wachsamkeit zu bewerten,
als diese Instrumente es verdient hätten»880. Erschwerend kommt hinzu,
dass es angesichts der von Grossbanken und Finanzinstituten begangenen
Straftaten (vgl.nachfolgende Übersicht der Bussen von Grossbanken und
Finanzinstituten von 2008 bis 2018) absolut keinen Grund gibt, den Gross‐

877 Vgl. Villhauer 2016: 248.
878 Vgl. Buiter 2009: 13.
879 Andrews 2008.
880 Kane 2008: 21.
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banken und Finanzinstituten einen Vertrauensvorschuss zu gewähren, der
in eine andere Richtung weist:

«Bank Bussen, in Milliarden
Bank von Amerika $76.1
JPMorgan Chase $43.7
Citigroup $19
Deutsche Bank $14
Wells Fargo $11.8
RBS $10.1
BNP Paribas $9.3
Credit Suisse $9.1
Morgan Stanley $8.6
Goldman Sachs $7.7
UBS $6.5»881.

7.10.2 Kryptowährungen und Blockchain-Technologie882

Kryptowährungen besitzen eine Innovationskraft und ein wirtschaftliches
Potenzial. «Eine Kryptowährung ist ein Tauschmittel wie der US-Dollar,
das jedoch digital ist und Verschlüsselungstechniken verwendet, um die
Schaffung von Geldeinheiten zu kontrollieren und den Geldtransfer zu
überprüfen.»883 Ihre technologische Grundlage ist die Blockchain-Techno‐
logie. Die Blockchain-Technologie ist auch die Grundlage für andere neue
Finanzdienstleistungen, für intelligente Verträge usw. Nach Großrechnern,
Personalcomputern, dem Internet und mobilen Geräten kann die Block‐

881 Goldstein 2018.
882 Vgl. Kirchschläger 2021.
883 PricewaterhouseCoopers United States 2017; vgl. auch Eidgenössische Finanzmarkt‐

aufsicht FINMA 2013: 111.
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chain-Technologie als das fünfte disruptive Computerparadigma angesehen
werden.884

Was ist die Blockchain-Technologie? «Sie besteht aus einem permanen‐
ten, verteilten, digitalen Grundbuch, das fälschungssicher ist und von
allen Knotenpunkten des Systems gemeinsam geführt wird. Die enorme
Innovation dieser Technologie besteht darin, dass das Netz offen ist und
die Teilnehmer sich nicht kennen oder einander vertrauen müssen, um
miteinander zu interagieren: Die elektronischen Transaktionen können
von den Knoten des Netzes durch kryptografische Algorithmen automa‐
tisch überprüft und aufgezeichnet werden, ohne dass ein menschliches
Eingreifen, eine zentrale Behörde, ein Kontrollpunkt oder ein Intermediär
(z. B. Regierungen, Banken, Finanzinstitute oder andere Organisationen)
erforderlich ist. Selbst wenn einige Knoten unzuverlässig, unehrlich oder
böswillig sind, ist das Netzwerk in der Lage, die Transaktionen korrekt
zu verifizieren und das Grundbuch durch einen mathematischen Mecha‐
nismus namens Proof-of-Work vor Manipulationen zu schützen, wodurch
menschliches Eingreifen oder eine Kontrollinstanz unnötig werden»885.
Die Blockchain-Technologie beinhaltet somit «eine Verlagerung vom Ver‐
trauen in Menschen zum Vertrauen in die Mathematik»886. Institutionelle
Intermediäre, die Vertrauen vermitteln, scheinen obsolet zu werden. Die‐
ser Wandel könnte eine paradigmatische Verbesserung für Wissenschaft,
Forschung, Innovation, Entwicklung und Technologie im Allgemeinen mit
sich bringen, indem er einen neuen Horizont des akademischen Open-Ac‐
cess-Publizierens auf der Grundlage der Blockchain-Technologie eröffnet –
einschließlich beispielsweise des wissenschaftlichen Diskurses, zu dem die‐
ses Buch gehört. Und warum? Weil die Blockchain-Technologie jedem eine
kontinuierliche Dokumentation garantiert, die niemandem gehört und von
niemandem kontrolliert wird. Sie garantiert auch den jederzeitigen Zugang
zur Überprüfung von kryptografisch verifizierten Peer-to-Peer-Verfahren.
Sie hat das Potenzial, den Prozess der Wissenschaft, Forschung, Innovati‐
on, Entwicklung und Technologie grundlegend zu verändern und zu einem
völlig offenen und transparenten Prozess zu machen. Auf diese Weise wird
das Recht auf geistiges Eigentum respektiert und ein freier, offener und
unabhängiger wissenschaftlicher Diskurs gefördert und motiviert.

884 Vgl. Swan 2015; Polrot 2017.
885 Atzori 2015: 2, Hervorhebung im Text.
886 Antonopolous 2016.
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Darüber hinaus kann die Blockchain-Technologie als eine weitere Ver‐
änderung angesehen werden – von einem Internet der Informationen zu
einem Internet der Werte.887 Obwohl man argumentieren könnte, dass
Wert auf Informationen aufgeschlüsselt werden kann und diese Verschie‐
bung daher anders formuliert werden sollte, betonen Melanie Swan und
Primavera De Filippi angemessen «die sichere, durchgängige und rechne‐
risch validierte Übertragung von Werten (ob in Form von Geld, Vermö‐
genswerten oder vertraglichen Vereinbarungen) über intelligente Netzwer‐
ke»888 als innovativen Kern der Blockchain-Technologie. Daher sollte die
Verschiebung anders definiert werden, nämlich als eine Verschiebung von
einem vermittelten Netzwerk zu einem unmittelbaren Netzwerk.

In Verbindung mit ihrem wirtschaftlichen Potenzial ist aus menschen‐
rechtlicher Sicht die Tatsache positiv zu bewerten,889 dass die Blockchain-
Technologie – neben anderen Vorteilen – etwa zwei Milliarden Menschen
ohne Bankverbindung Zugang zu Geld und Finanzdienstleistungen ver‐
schaffen könnte.890 Man kann argumentieren, dass der Zugang zu einem
Minimum an grundlegenden Finanzdienstleistungen (Geld, ein Mindest‐
kredit, ein Sparkonto und eine kostengünstige Geldtransferoption) zur
Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte beiträgt. Der Haupt‐
grund für diese Position ist die bedeutende Rolle, die finanzielle Ressour‐
cen im täglichen Leben der Menschen als Mittel zur Erreichung verschiede‐
ner Ziele spielen, einschließlich wesentlicher Elemente und Bereiche der
menschlichen Existenz, die ein Mensch zum physischen Überleben und
für ein Leben als Mensch benötigt und die durch die Menschenrechte ge‐
schützt sind. Da die Entwicklungen auf den Finanzmärkten Auswirkungen
auf das tägliche Leben aller Menschen haben, wirken sie sich ausserdem
vor allem auf das tägliche Leben der ärmeren Menschen aus. Daher sollte
jede/r zumindest die Möglichkeit haben, sich an den Finanzmärkten zu be‐
teiligen. Des Weiteren könnte der Zugang zu bestimmten Finanzdienstleis‐
tungen ein Instrument zur Überwindung der ungerechtfertigten globalen
Ungleichheit sein und würde das «gap-closing-principle» erfüllen: «Globa‐
le Gerechtigkeit fördern finanzwirtschaftliche Institutionen und Finanzsys‐
teme dann, wenn ihre Entscheidungen und Handlungen zur Realisierung

887 Vgl. Swan 2015.
888 Swan / De Filippi 2017: 605; vgl. auch Storino et al. 2017.
889 Vgl. World Government Summit 2017; Aste et al. 2018; Internationaler Währungs‐

fonds (IWF) 2018; Adams et al. 2018: 135-136.
890 Vgl. PricewaterhouseCoopers 2016.
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der Menschenrechte aller Menschen beitragen und wenn ihr Handeln
die Schere zwischen Arm und Reich verringert.»891 Das «gap-closing-prin‐
ciple» hält zwar weitestgehend an der ökonomischen Logik der Verfolgung
des eigenen Partikularinteresses fest, führt aber die Perspektive der ärme‐
ren Menschen nur als Korrektiv des «ad infinitum» der Verfolgung des
eigenen Partikularinteresses/der eigenen Partikularinteressen ein.

Zudem könnten Kryptowährungen finanzielle Sicherheit in Fällen insta‐
biler lokaler Währungen bieten. Dies ist sowohl von wirtschaftlicher als
auch ethischer Relevanz, da sie zur Verwirklichung von Gerechtigkeit als
ethischem Bezugspunkt beitragen.

Zusätzlich kann die Blockchain-Technologie auch zur Verwaltung der
Verteilung grüner Energie eingesetzt werden.892

Schließlich könnte die Blockchain-Technologie mit ihrer potenziellen
Rolle bei der Landtitelvergabe und bei Eigentumstransaktionen,893 denen
eine bedeutende Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung zugeschrieben
werden kann, zur wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere in «Entwick‐
lungskontexten» beitragen – was wiederum sowohl aus der Perspektive der
Gerechtigkeit als auch der Menschenrechte von Bedeutung ist.894

Darüber hinaus stellt die Transparenz einen weiteren ethisch positi‐
ven Aspekt der Blockchain-Technologie dar, wenn man den ethischen
Gesichtspunkt der Verantwortung zugrunde legt. Als Open-Source-Code
bietet die Blockchain-Technologie jedem jederzeit Zugang zur Überprü‐
fung kryptografisch verifizierter Peer-to-Peer-Verfahren – sofortige «Echt‐
zeit-Transparenz»895. Daher bietet die Blockchain-Technologie Überprüf‐
barkeit: «Transaktionen sind sofort und in Echtzeit überprüfbar. Als un‐
veränderliches und sequentielles digitales Grundbuch ermöglicht eine
Blockchain die direkte Überprüfung der vollständigen Aufzeichnung von
Transaktionen»896. Da dieser quelloffene Code niemandem gehört und von
niemandem kontrolliert wird,897 fördert die Blockchain-Technologie die
Transparenz, indem sie eine unbemerkte Beeinflussung oder Zensur durch
den Eigentümer oder die kontrollierende Stelle ausschließt. Darüber hinaus
bietet sie Unveränderlichkeit, da alle Knotenpunkte die Daten gleichzei‐

891 Kirchschläger 2016d: 550.
892 Vgl. Aviva Rutkin 2016.
893 Vgl. De Soto 2003.
894 Vgl. De Soto / Cheneval 2006.
895 Seele 2016.
896 LaPointe / Fishbane 2018: 53.
897 Vgl. Atzori 2015: 7.
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tig und konstant aufbewahren und für die entsprechende Redundanz sor‐
gen.898 Sowohl die Transparenz als auch die Unveränderlichkeit führen zu
einer Rückverfolgbarkeit,899 die durch die Blockchain-Technologie ermög‐
licht wird. Diese dient der Verantwortung als ethischer Referenzpunkt, da
sie es ermöglicht, die Dimensionen der Verantwortung (z. B. die Subjekte
und Objekte der Verantwortung), die Beziehungen und die Sphären der
Verantwortung zu identifizieren. Die Blockchain-Technologie könnte auf
diese Weise beim Management von Lieferketten900 und bei der Bekämp‐
fung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten eingesetzt werden.901

Gleichzeitig werden andere Aspekte der Blockchain-Technologie unter
ethischen Gesichtspunkten grundlegend kritisiert. Da es sich bei der Block‐
chain-Technologie noch um eine aufstrebende Technologie handelt, könn‐
te diese ethische Analyse vielleicht zu ihrer weiteren Entwicklung und
Anwendung beitragen. Während der Wirtschaftswissenschaftler und No‐
belpreisträger Paul Krugman die Kryptowährung «Bitcoin» als «böse» be‐
zeichnet,902 gibt der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Jo‐
seph Stiglitz folgende Einschätzung zu Kryptowährungen ab: «Man kann
kein Zahlungsmittel haben, das auf Geheimhaltung basiert, wenn man
versucht, ein transparentes Bankensystem zu schaffen (...) Wenn man ein
Loch wie Bitcoin öffnet, dann werden alle schändlichen Aktivitäten durch
dieses Loch gehen, und keine Regierung kann das zulassen. (...) Indem man
den Missbrauch reguliert, wird man die Existenz des Systems beenden. Es
existiert wegen des Missbrauchs»903.

Als virtuelle oder digitale Währungen erfüllen Kryptowährungen Funk‐
tionen des Tauschs, der Bezahlung, der Wertsteigerung, der Werterhaltung
und des Preisvergleichs. Gleichzeitig ist ihre ökonomische Begrenzung
durch die fehlende Währungsdeckung, da kein wirtschaftliches Leistungs‐
potenzial als Garantie gegeben ist, auch ein ethisches Problem. Nehmen
Sie zum Beispiel «Libra»: «Wenn Libra funktioniert, ist es ein geniales
Geschäftsmodell […] Die Libra-Macher sammeln Geld von Leuten ein,
denen gegenüber sie zu nichts verpflichtet sind und die auch nichts zu
sagen haben.»904 Auf der Grundlage des Prinzips der Verantwortung ist

898 Vgl. Atzori 2015: 7.
899 Vgl. Swan / De Filippi 2017: 603-604.
900 Vgl. Steiner 2015; Adams et al. 2018: 134.
901 Vgl. Kirchschläger 2017e; Kirchschläger 2017f; Kirchschläger 2015c.
902 Krugman 2013.
903 Montag 2018.
904 Bofinger 2019: 21.
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es ethisch negativ, dass Kryptowährungen Gefahr laufen, nicht mehr als
eine Täuschung zu sein. Nach dem Prinzip der Gerechtigkeit ist es ethisch
negativ, dass sich Währungsemittent:innen die Wirtschaftsleistung anderer
Menschen aneignen.

Ausgehend vom ethischen Bezugspunkt der Menschenrechte – genauer
gesagt dem Recht auf Leben, dem Recht auf Gesundheit, dem Recht auf
Arbeit, dem Recht auf einen angemessenen Lebensstandard einschließlich
des Rechts auf Wohnung, Nahrung und Wasser, um nur einige zu nennen
–905 und dem ethischen Bezugspunkt der Gerechtigkeit – genauer gesagt
der intergenerationellen Gerechtigkeit – ist der enorme Energieverbrauch
der Proof-of-Work-Konsensmethode906 ethisch problematisch.907 Dies gilt
nicht nur für Kryptowährungen, sondern für die gesamte digitale Trans‐
formation des Finanzsektors, auch wenn sie beim Einsatz der Blockchain-
Technologie auf den Finanzmärkten besonders dramatisch ist. Für Bitcoin
beispielsweise wird geschätzt, dass es eine Milliarde Watt braucht, um die
Gültigkeit eines Proof of Work zu erreichen.908 Mit anderen Worten: «Der‐
zeit liegt der weltweite Strombedarf für das Mining von Kryptowährungen
bei etwa 22 Terawattstunden (TWh), aber die steigende Nachfrage bedeu‐
tet, dass der Verbrauch im Jahr 2018 auf 125-140 TWh ansteigen könnte
– das entspricht 0,6% des weltweiten Verbrauchs. Obwohl dieses Niveau
noch weit davon entfernt ist, den weltweiten Strombedarf der Versorgungs‐
unternehmen zu decken, ist es erwähnenswert, dass 0,6 % ungefähr dem
Stromverbrauch Argentiniens in einem typischen Jahr entspricht»909.

Versuche, dieses ökologische Problem der Blockchain-Technologie zu lö‐
sen, bestehen darin, das «Mining» umweltfreundlicher zu machen oder den
Mining-Prozess zu umgehen. «Nutzer:innen sperren Mengen von Krypto‐
währungen für eine bestimmte Zeit, wodurch die von dieser Währung ver‐
wendete Blockchain gesichert wird. Im Gegenzug erhalten sie Belohnungen
in Kryptowährung, als hätten sie selbst Kryptowährungen geschürft»910.
Da dieser Ansatz nach wie vor vom «Mining» abhängig ist, scheint er
die ökologischen Probleme der Blockchain-Technologie nicht zu beseiti‐
gen. «Einige Leute fragen sich, ob Kryptowährungen das Finanzsystem stö‐

905 Vgl. Kirchschläger 2012a.
906 Vgl. Böhme et al. 2015.
907 Vgl. Morgan Stanley 2018.
908 Vgl. Aste 2016.
909 Morgan Stanley 2018.
910 Kugler 2018: 17.
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ren werden, während andere sich fragen, ob sie dabei die Umwelt zerstören
werden»911.

Die Blockchain-Technologie steht vor dem ethischen Problem – das
deutlich wird, wenn man die ethischen Bezugspunkte Verantwortung, Ge‐
rechtigkeit und Menschenrechte in den Blick nimmt –, als technologische
Basis für Kryptowährungen und damit auch als Mittel zur straffreien Geld‐
wäsche verstanden oder genutzt zu werden.912

Kryptowährungen, die sich auf die Blockchain-Technologie stützen, wer‐
den auch zur Finanzierung der internationalen Kriminalität und des Terro‐
rismus verwendet –913 auch dies ist unter den ethischen Gesichtspunkten
der Verantwortung, der Gerechtigkeit und der Menschenrechte ethisch
inakzeptabel.914

Darüber hinaus ergibt sich ein offensichtlicher Kritikpunkt zusammen
mit einigen Zweifeln an den positiven Auswirkungen der Blockchain-Tech‐
nologie, nämlich der wirtschaftlichen Ermächtigung der Menschen, und
den erwähnten ethisch positiven Eigenschaften der Blockchain-Techno‐
logie, nämlich Transparenz, Unveränderlichkeit und Rückverfolgbarkeit.
Wenn diese etabliert sind, dann sollten Gegenmaßnahmen gegen Geld‐
wäsche und die Finanzierung von internationaler Kriminalität und Terro‐
rismus leicht umsetzbar, durchsetzbar und erfolgreich sein. An diesem
Punkt – mit dem Prinzip der Verantwortung als ethischer Richtschnur –
taucht aus ethischer Sicht das Problem der Verantwortungssubjektivität in
der Blockchain-Technologie auf. Wer ist das Verantwortungssubjekt? Wie
können die Verantwortungsdimensionen bestimmt werden? Welche Ver‐
antwortungsbeziehungen bestehen? Inwieweit wird der Verantwortungsbe‐
reich dadurch erweitert? All dies zu ermitteln, ist eine komplexe Aufgabe.
Die Verantwortungssubjekte sollten dennoch identifiziert werden, um eine
Atmosphäre der Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu schaffen –
nicht nur aus Respekt vor den Verantwortungsobjekten, sondern auch aus
Gründen der Gerechtigkeit. Komplexität kann nicht als Vorwand dienen,
um sich von rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen und Verantwort‐
lichkeiten zu befreien, denn ethische und rechtliche Normen behalten auch
in komplexen Situationen und Kontexten ihre Gültigkeit.

911 Kugler 2018: 16.
912 Z. B. Scheck / Shifflett 2018.
913 Vgl. Stalinsky 2018.
914 Vgl. Seele 2018; Dierksmeier / Seele 2018.
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Es besteht ein Bedarf an weiterer Forschung und Innovation im Bereich
der Blockchain-Technologie, um «ethisch geführte Kryptowährungssyste‐
me, deren Verhalten von menschlichen ethischen Werten geprägt ist»915,
und «eine erfolgreich funktionierende 'Kryptowährung mit Gewissen'«916

zu erreichen.
Aufgrund der Art und Weise, wie natürliche Ressourcen für die Produk‐

tion von Technologien und technologiebasierten Anwendungen abgebaut
und ausgebeutet werden, und aufgrund der Art und Weise, wie Technolo‐
gien und technologiebasierte Anwendungen produziert werden – beides
besteht aus moderner Sklaverei und sklavereiähnlichen Arbeitsbedingungen
–, wird ein Anstieg der Nachfrage nach diesen natürlichen Ressourcen und
diesen Produktionsprozessen durch den Einsatz der Blockchain-Technolo‐
gie auch diese Menschenrechtsverletzungen erhöhen. Die steigende Nach‐
frage nach natürlichen Ressourcen, die die Verbreitung der Blockchain-
Technologie vorantreibt, erfordert, dass Staaten und der Privatsektor die
Art und Weise optimieren, in der sie ihre bereits bestehenden Menschen‐
rechtsverpflichtungen umsetzen.917

7.11 Automatisierte Waffen918

«Der Einsatz von ferngesteuerten Fernwaffen oder von Waffen, die mit
im Feld positionierten Sensoren verbunden sind, führt zu einer Automati‐
sierung des Schlachtfelds, bei der der Soldat eine immer geringere Rolle
spielt (...) [Alle] Prognosen stimmen darin überein, dass der Mensch von
der Technologie zerstört wird, wenn er sie nicht beherrscht, sondern ihr
erlaubt, ihn zu beherrschen.»919 Wird diese Vision des Internationalen Ko‐
mitees vom Roten Kreuz (IKRK) wahr? Wie sind automatische Waffen aus
ethischer Sicht zu bewerten? Was sollte aus ethischer Sicht, die sich an den
Prinzipien der Gerechtigkeit, der Verantwortung und der Menschenrechte
orientiert, hinsichtlich der Möglichkeit automatisierter Waffensysteme un‐
ternommen werden?

915 Gladden 2015: 96.
916 Gladden 2015: 96.
917 Vgl. Kirchschläger 2015c; Kirchschläger 2017f.
918 In diesem Buch gehe ich bewusst nicht auf die ethisch höchst relevante Frage ein,

ob Kriege überhaupt ethisch gerechtfertigt werden können, da ich mich mit dieser
Frage an anderer Stelle beschäftigt habe, vgl. Kirchschläger 2015b.

919 Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 1977: Art. 36.
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Automatisierte Waffensysteme sind Waffen, die ferngesteuerte Befehle
einer Person ausführen, welche die Waffen aus der Ferne kontrolliert.
Die Waffen unterstützen die Person auch, indem sie die Komplexität der
Aufgabe reduzieren. Dies kann automatisch unter menschlicher Kontrolle
geschehen, oder sie können sogar automatisch einen militärischen Auftrag
ausführen.920 Sie können auch definiert werden als «Roboterwaffen, die,
sobald sie gestartet sind, Ziele ohne weiteres menschliches Eingreifen
auswählen und bekämpfen»921. Sie werden auch als «autonome Waffensys‐
teme» bezeichnet, z. B. als «tödliche autonome Waffen (LAWs)»,922 was
irreführend ist, wie oben in Kapitel 3 Kann die ethische Beurteilung an
Technologien delegiert werden? hinsichtlich des Begriffs «Autonomie» dar‐
gelegt wurde. Automatisierte Waffen werden auch als eine Möglichkeit
dargestellt, feindliche Soldaten zu erkennen und sie in einer militärisch an‐
gemessenen Weise im Einklang mit dem Völkerrecht zu bekämpfen. Diese
begriffliche Irreführung ist höchst relevant. Denn bei der Entlarvung dieser
Täuschung wird deutlich, dass automatisierte Waffen einer Regel folgen,
ohne deren ethische oder unethische Qualität zu berücksichtigen, während
Menschen ethische Normen und Prinzipien als für sich selbst verbindlich
erkennen, definieren und respektieren und sie von Regeln anderer Qualität
– nicht- oder unethischen Regeln – unterscheiden können.

Bei der ethischen Betrachtung automatisierter Waffen923 ist zu beden‐
ken, dass es neben automatisierten Waffen auch «Militärroboter [gibt],
die menschliches Leben schützen, zum Beispiel Bombenentschärfer oder
Abwehrsysteme.»924 Erstere wären aus ethischer Sicht und unter Berück‐
sichtigung der Menschenrechte positiv zu bewerten, da sie zum Schutz des
Lebens beitragen, ohne Menschen zu verletzen oder zu töten. Bei Letzteren
wäre aus ethischer Sicht weiter zu differenzieren, ob bei der Verteidigung
die Menschenrechte verletzt werden. Das Gleiche gilt für automatisierte
Systeme für Navigation, Transport und Logistik im militärischen Kon‐
text.925 Grundsätzlich muss zwischen tödlichen und nichttödlichen Syste‐
men mit ethischen Implikationen unterschieden werden.926 Beide bedürfen
nach wie vor einer ethischen Prüfung und Bewertung, aber natürlich gibt

920 Vgl. Dickow 2015: 9.
921 Altmann et al. 2013: 73.
922 Vgl. Future of Life Institute n.d.
923 Für die rechtliche Diskussion vgl. Meyer 2014a.
924 Ohly 2019a: 145.
925 Vgl. Wegmann 2014.
926 Vgl. Franke / Leveringhaus 2015: 297-311.
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es einen wesentlichen ethischen Unterschied, und daher ist die Beweislast
für die Legitimität bei tödlichen Systemen wesentlich höher.

Im Forschungsdiskurs über automatisierte Waffen werden diese auch als
etwas ethisch Positives dargestellt. «Da Roboter bereits schneller, stärker
und in bestimmten Fällen (z. B. Deep Blue, Watson12) intelligenter sind
als Menschen, ist es da wirklich so schwer zu glauben, dass sie in der Lage
sein werden, uns auf dem Schlachtfeld letztlich menschlicher zu behandeln
als wir uns gegenseitig, wenn man bedenkt, dass es immer wieder zu
grausamen Verhaltensweisen einer beträchtlichen Untergruppe menschli‐
cher Kriegsteilnehmer kommt?»927 Diese Überlegenheit sollte dazu führen,
dass beim Einsatz automatisierter Waffen weniger zivile Opfer zu beklagen
sind.928 Ausgehend von der Forderung, dass im Krieg ein angemessenes
Mittel eingesetzt werden muss,929 sofern es ethisch legitimiert werden
kann, wird folgendes Argument angeführt: «Die Verhältnismässigkeit kann
durch Militärroboter besser gewährleistet werden als durch konventionelle
Waffen.»930 Schließlich geht diese Argumentation sogar so weit, dass das
Asimovsche Gesetz umformuliert wird: «Unter der Voraussetzung, dass
Gewalt gegen Menschen in gewissen Grenzen sogar gerechtfertigt sein
kann, können autonome Roboter humaner handeln als halbautomatische
oder automatische Waffen. Asimovs erstes Gesetz ist nur in friedlichen
Umgebungen anwendbar.»931

Ein weiterer argumentativer Ansatz besteht in der Identifizierung von
Lücken im internationalen Recht im Umgang mit automatisierten Waffen,
z.B. im internationalen Strafrecht.932

Aus ethischer Sicht kommen erste Zweifel auf, ob der Versuch, automati‐
sierte Waffen als legitim darzustellen, mehr mit der versprochenen militäri‐
schen Überlegenheit und weniger mit ihrer ethischen Legitimität zu tun
hat.933 «Der Rückgriff auf Roboter und Drohnen verspricht schon heute
jeder Armee der Welt enorme Vorteile. Roboter ermüden nicht, sie führen
Befehle ohne Widerspruch aus, müssen nicht lange ausgebildet werden und
kennen weder Langeweile noch emotionalen Stress. Kurzum: Es gibt gute

927 Arkin 2013: 3; vgl. auch Toscano 2015; Gütlein 2005; zu den Argumenten gegen das
Verbot vgl. Santos de Carvalho 2018.

928 Vgl. Arkin 2018: 4; Arkin 2009; Klincewicz 2015; Müller 2014.
929 Vgl. Härle 2011: 414.
930 Ohly 2019a: 147; vgl. auch Sassòli 2014.
931 Ohly 2019a: 154.
932 Vgl. Arendt 2016.
933 Vgl. Scharre 2019; Sharkey 2018.
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Gründe, warum sich jeder General weltweit eine eigene Roboterstreitmacht
wünscht.»934

Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch und das Internatio‐
nal Committee for Robot Arms Control fordern, dass automatisierte Waf‐
fen im Rahmen der UN-Waffenkonvention von 1980 verboten werden, da
sie gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte verstoßen
würden.935 Im Jahr 2015 unterzeichneten Stephen Hawking, Steve Wozni‐
ak (Mitbegründer von Apple) und Elon Musk zusammen mit 1’000 For‐
scher:innen im Bereich datenbasierter Systeme und Robotik einen offenen
Brief, der ein Verbot von «offensiven autonomen Waffen, die sich einer
sinnvollen menschlichen Kontrolle entziehen»936, fordert. Im Jahr 2017
forderten Elon Musk und 116 Vorstandsvorsitzende von Technologieunter‐
nehmen ein Verbot tödlicher «autonomer» Waffensysteme aufgrund des
Dual-Use-Problems datenbasierter Systeme,937 das oben in Unterkapitel
7.2 «Dual Use» erläutert wurde.

Aus ethischer Sicht und unter Berücksichtigung der Menschenrechte
werden automatisierte Waffen grundsätzlich kritisiert, da sie nicht in der
Lage sind, in bewaffneten Konflikten zwischen Kombattant:innen und
Nichtkombattant:innen zu unterscheiden und das Prinzip der Verhältnis‐
mäßigkeit938 anzuwenden, was zu mehr Fehlhandlungen und Verbrechen
führt.939 «Es ist fraglich, ob vollautonome Waffen in der Lage wären, die
Normen des humanitären Völkerrechts zu erfüllen, einschließlich der Re‐
geln der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der militärischen
Notwendigkeit, während sie das Grundrecht auf Leben und den Grundsatz
der Menschenwürde bedrohen würden.»940

934 Schörnig 2010.
935 Vgl. auch Richter 2013; Rogers 2014; Thomas 2015; Sullins 2013; Marauhn 2014;

Heyns 2014; Asaro 2012; Dickow / Linnenkamp 2012: 1-8; Geiss 2015: 1-28; Etzioni /
Etzioni 2017: 72-80; Wallach 2017: 28-34; Scharre 2018; Cernea 2018: 67-89; Missel‐
horn 2017: 21-33; El-Hitami 2017: 28-29.

936 Institut Zukunft des Lebens 2015.
937 Vgl. Gibbs 2017.
938 Vgl. Burridge 2003; Sharkey 2007; Sharkey 2012; Asaro 2008; Krishnan 2009a;

Guarini / Bello 2012: 386.
939 Vgl. Sharkey 2011.
940 Human Rights Watch n.d.; zum letzten Aspekt – dem Recht auf Leben und dem

Schutz der Menschenwürde – vgl. auch Wallach 2015.
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Darüber hinaus werden automatisierte Waffen unter ethischen Gesichts‐
punkten kritisiert, da sie ein Mittel der Kriegsführung «malum in se» dar‐
stellen.941

Diese Argumentation erhält weitere Unterstützung, wenn man die Kom‐
plexität von Konfliktsituationen berücksichtigt.942 In Anbetracht dessen
würde man von automatisierten Waffen zu viel erwarten. Eine angemessene
Vorbereitung von automatisierten Waffen wäre unmöglich.943

Darüber hinaus untermauern das «strategische Roboterproblem» und
seine ethischen Implikationen die Idee, dass automatisierte Waffen ethisch
problematisch sind. Das «strategische Roboterproblem» liegt in der Unter‐
grabung von Kommando- und Kontrollstrukturen durch die Schaffung
automatisierter Waffen, die gleichzeitig als Kämpfer und Befehlshaber die‐
nen.944 «Da jede Maschine zu ihrer eigenen ‚Autorität‘ wird, die strategi‐
sche Entscheidungen über den Verlauf und die Richtung des Konflikts
trifft, verschwindet auch die moralische Autorität und Verantwortung, es
sei denn, wir können solche Maschinen in irgendeiner sinnvollen Weise
moralisch verantwortlich machen»945, was nicht möglich ist, wie oben in
Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert wer‐
den? erläutert wurde.

Aus ethischer Sicht würden auch folgende Faktoren gegen automatisier‐
te Waffen sprechen: der Gedanke, dass sie zu mehr Kriegen946 führen
würden, weil die «Fähigkeit, in einer Krise glaubwürdige Drohungen und
Zusicherungen zu machen»947 abnimmt; die wachsende Distanz zwischen
menschlichen Handlungen und ihren Folgen;948 eine geringere menschli‐
che Beteiligung der Akteure,949 die sie einsetzen; eine geringere Zahl von
Opfern zu erwarten wäre950 und ein geringerer politischer Preis gezahlt
werden müsste.951 Letzteres wird unter anderem dadurch deutlich, dass
die grundlegende Reziprozität des Kampfes ersetzt wird, nämlich als Sol‐

941 Vgl. Wallach/Allen 2009; Tomasi 2013; Wagner 2014: 54.
942 Vgl. Wallach 2015.
943 Vgl. Lin et al. 2008: 63-72.
944 Vgl. Roff 2014.
945 Roff 2014.
946 Vgl. Kahn 2017.
947 Leys 2018.
948 Vgl. Singer 2009; Pappenberger 2013.
949 Vgl. Grut 2013.
950 Vgl. Wallach 2015; Leys 2018.
951 Vgl. Wagner 2014.
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dat die Befugnis zu töten und gleichzeitig das ständige Risiko zu tragen,
getötet zu werden.952 Letzteres hätte zur Folge, dass die gesetzgeberische
Aufsicht nicht respektiert würde, was dem System der gegenseitigen Kon‐
trolle zuwiderlaufen würde. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat
beispielsweise den Einsatz bewaffneter Drohnen in Libyen 2011 nicht vom
Kongress legitimieren lassen, mit dem Argument, dass keine Opfer zu
erwarten seien.953 Darüber hinaus würden automatisierte Waffen einen
Rüstungswettlauf entfachen,954 der die Gefahr eines «'Blitzkriegs', bei dem
Konflikte durch unerwartete Interaktionen zwischen autonomen Systemen
oder Hacking schnell außer Kontrolle geraten»955, anheizen und die inter‐
nationale Ordnung destabilisieren würde. Automatisierte Waffen würden
dazu führen, dass «kleine Gruppen von Menschen – sogar Einzelpersonen
– in die Lage versetzt werden, massive Zerstörungen anzurichten und in
großer Zahl zu töten, was eine neue Art von Massenvernichtungswaffen
darstellen würde. (...) Was wird es bedeuten, ein Mensch zu sein? Welche
Art von Gesellschaft werden diese Systeme verteidigen?»956 Die Auswirkun‐
gen automatisierter Waffen auf den internationalen und nationalen norma‐
tiven Rahmen selbst sollten nicht unterschätzt werden.957

Ausgehend von den Ausführungen in Kapitel 3 Kann ethisches Urteils‐
vermögen an Technologien delegiert werden? und der angedeuteten man‐
gelnden Autonomie von Maschinen behält der Mensch beim Einsatz auto‐
matisierter Waffen die Verantwortung für diese Waffen – mit dem Versuch,
den Menschen «aus dem Spiel zu nehmen»958. Mit anderen Worten: Au‐
tomatisierte Waffen können nicht für ihre Handlungen zur Rechenschaft
gezogen werden.

In diesem Zusammenhang bergen automatisierte Waffen die Gefahren,
dass die Verantwortung des Menschen für automatisierte Waffen verwischt
wird959 und eine «Verantwortungslücke»960 entsteht, die auf dem techno‐

952 Vgl. Bröckling 2015; Hood 2015; Kaufmann 2010.
953 Vgl. Bieri / Dickow 2014.
954 Vgl. Roff 2015; Lele 2019.
955 Scharre 2016: 53.
956 Asaro 2019: 552.
957 Vgl. Bode / Hülss 2018.
958 Singer 2009: 123.
959 Vgl. auch Walsh 2015; Geser 2011; Beard 2014; Hammond 2015; Liu 2012; McFar‐

land / McCormack 2014; Gürsenzvaig 2018.
960 Vgl. Matthias 2004: 175-183; Heyns 2013.
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logischen Phänomen des «Schwarms»961 beruht, weil der hohe Automati‐
sierungsgrad dieser Waffen fälschlicherweise ihre «Autonomie» unterstellt
und den Menschen fälschlicherweise von seiner subjektiven Verantwor‐
tung entbindet.962 «Es wird unethisch sein, autonome Systeme, die sich
auf hochentwickelte künstliche Intelligenz berufen, in der Kriegsführung
einzusetzen, wenn nicht jemand für die Entscheidungen, die sie treffen,
verantwortlich gemacht werden kann, wenn diese das menschliche Leben
bedrohen könnten. (...) Je autonomer diese Systeme werden, desto weniger
wird es möglich sein, diejenigen, die sie entworfen oder ihren Einsatz
angeordnet haben, für ihre Handlungen verantwortlich zu machen.»963

Schließlich spricht neben weiteren ethischen und technischen Fragen
die Breite und Tiefe der Ethik,964 wie oben in Kapitel 5 Die Komplexität
der Ethik dargelegt, gegen die Möglichkeit, «ethische automatisierte Waf‐
fen» zu schaffen, gegen automatisierte Waffen, gegen die vermeintlich dar‐
gestellte Möglichkeit, sie im Einklang mit der Theorie des gerechten Krieges
(jus ad bellum und jus in bello) einzusetzen,965 gegen eine Regulierung des
Einsatzes automatisierter Waffen in dem Sinne, dass der Einsatz automati‐
sierter Waffen weiterhin erlaubt wäre,966 und gegen die Annahme, dass
menschliche Interventionen beendet werden könnten, «wenn der Vorge‐
setzte darauf vertraut, dass (...) das Waffensystem dem Völkerrecht und den
geltenden Einsatzregeln entspricht und weiterhin entsprechen wird.»967 Die
Grenzen automatisierter Waffen werden deutlich, wenn man bedenkt, dass
Ethik weiter geht als das «blinde» Befolgen von Regeln. Die Bedeutung der
Anerkennung der Komplexität der Ethik wird noch deutlicher angesichts
des reduktionistischen Arguments, das im Diskurs über automatisierte
Waffen vorgebracht wird und besagt, dass automatisierte Waffen der mi‐
litärischen Befehlskette gehorchen können und dementsprechend die Ver‐
antwortung für Handlungen von automatisierten Waffen leicht zugewiesen
werden kann, indem man der Befehlskette folgt.968

961 Vgl. z. B. zum Schwarmverhalten von Drohnen Grimal / Sundaram 2018.
962 Vgl. Sperling 2007: 62-77.
963 Sperling 2007: 74.
964 Vgl. Sperling 2009: 169-187.
965 Zu einer solchen Möglichkeit vgl. Schulzke 2011.
966 Für eine solche Regelung vgl. Cass 2015; Foy 2014; Hauptman 2013; Krishnan

2009b; Krishnan 2009a; Kastan 2013; Lewis 2015; Lin et al. 2008; Marchant et al.
2011; Newton 2015; Jones 2018; Righetti et al. 2018; Haas / Fischer 2017.

967 Saxon 2014: 107; vgl. Anderson / Waxman 2017.
968 Vgl. Schulzke 2013: 203-219.
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Diese ethischen Einwände führten zur Herausbildung des Grundsat‐
zes der «sinnvollen menschlichen Kontrolle»: «Zukünftige Waffensysteme
müssen eine sinnvolle menschliche Kontrolle über den Einsatz von (tödli‐
cher) Gewalt bewahren, d.h.: Menschen und nicht Computer und ihre
Algorithmen sollten letztlich die Kontrolle über und damit die moralische
Verantwortung für relevante Entscheidungen über (tödliche) militärische
Operationen behalten.»969 Um den Grundsatz der sinnvollen menschlichen
Kontrolle zu wahren, müssen automatisierte Waffen eine «Tracking»- und
eine «Tracing»-Bedingung erfüllen:970

– Bedingung «Tracking»: «Um unter sinnvoller menschlicher Kontrolle zu
stehen, sollte ein Entscheidungssystem nachweislich und nachprüfbar
auf die unter den jeweiligen Umständen relevanten menschlichen mora‐
lischen Gründe reagieren – unabhängig davon, wie viele Systemebenen,
Modelle, Software oder Geräte welcher Art auch immer einen Menschen
von den letztendlichen Auswirkungen in der Welt trennen, von denen
einige tödlich sein können. Das heißt, Entscheidungsfindungssysteme
sollten den (relevanten) menschlichen moralischen Gründen folgen.»971

– Bedingung «Tracing»: «Damit ein System einer sinnvollen menschlichen
Kontrolle unterliegt, sollten seine Handlungen/Zustände auf ein ange‐
messenes moralisches Verständnis seitens einer oder mehrerer relevan‐
ter menschlicher Personen, die das System entwerfen oder mit ihm
interagieren, zurückgeführt werden können, was bedeutet, dass es min‐
destens einen menschlichen Akteur in der Entwurfsgeschichte oder im
Nutzungskontext gibt, der an Entwurf, Programmierung, Betrieb und
Einsatz des autonomen Systems beteiligt ist, der (a) die Fähigkeiten des
Systems und die möglichen Auswirkungen seiner Nutzung in der Welt
versteht oder in der Lage ist, sie zu verstehen; (b) versteht oder in der
Lage ist, zu verstehen, dass andere aufgrund der Art und Weise, wie das
System die Welt beeinflusst, und aufgrund der Rolle, die sie einnehmen,
legitime moralische Reaktionen auf sie haben können.»972

969 Artikel 36 2015.
970 Vgl. Santoni de Sio / van den Hoven 2018: 6-11.
971 Santoni de Sio / van den Hoven 2018: 7.
972 Santoni de Sio / van den Hoven 2018: 9.
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7.12 Demokratie und datenbasierte Systeme

7.12.1 Datenbasierte Systeme als demokratisierende Kraft

Technologie kann als «Medium der Liberalisierung»973 charakterisiert wer‐
den, weil technologiebasierte Innovationen totalitäre Informationsmonopo‐
le verhindern, unabhängige Wissenschaft die technologische Grundlage
einer autoritären Macht untergräbt und die Überprüfung der Geschichts‐
wahrnehmung durch den technologiegestützten Zugang zu historischen
Fakten in hohem Maße möglich wird. Die digitale Transformation und
der Einsatz datenbasierter Systeme verkörpern einen «digitale strukturel‐
le Veränderung der Öffentlichkeit»974. Demokratische Meinungsbildungs-
und Entscheidungsprozesse, politischer Diskurs und politische Partizipati‐
on können dank des Internets von «transnationale[n] Kommunikationsge‐
meinschaften»975 profitieren, die das «einzelne Individuum in seiner phy‐
sisch isolierten Existenz vor dem Computer in die Lage [setzen], umgehend
mit einer großen Gruppe von Personen auf der ganzen Welt zu kommuni‐
zieren, deren Anzahl im Grunde nur durch die eigene Verarbeitungskapa‐
zität und Aufmerksamkeitsspanne begrenzt ist.»976 Wahlkämpfe und poli‐
tische Parteien im Internet sowie virtuelle politische Parteien, aber auch
die politisch relevante «Privatsphäre»977 (persönlicher, weniger anonymer,
massenmedialer Raum der sozialen Medien – auch für den politischen
Diskurs) sind einige Erscheinungsformen dieses technologiebasierten Ver‐
änderungsprozesses.978

Eine notwendige Voraussetzung für die Fairness dieser virtuellen Ele‐
mente der Demokratie ist die Netzneutralität. «Netzneutralität meint die
Gleichbehandlung von Daten, unabhängig von ihrer Herkunft und Art»979.
Andernfalls drohe die wirtschaftliche und politische Ausbeutung der Un‐
gleichbehandlung von Daten und die Diskriminierung in der Kommunika‐
tionsplattform Internet.980

973 Lübbe 1990a: 168.
974 Bieber 2013: 166.
975 Honneth 2011: 565.
976 Honneth 2011: 560-561.
977 Vgl. Papacharissi 2002: 9-27.
978 Vgl. Bieber 2013: 157-164.
979 Bieber 2013: 166.
980 Vgl. Bieber 2013: 166-168.
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Verschiedene digitale Technologieen können die politische Partizipation
und Demokratisierung, die Achtung der Menschenrechte und das Streben
nach politischer Gerechtigkeit sowie die Friedenskonsolidierung fördern,
indem sie den Austausch von Informationen, Meinungen und Ideen er‐
möglichen und verstärken, indem sie mobilisieren, befähigen und mehr
Transparenz schaffen.981 «Die Fortschritte in der Informations- und Kom‐
munikationstechnologie verbessern die Echtzeitkommunikation und den
Informationsaustausch dramatisch. Durch die Verbesserung des Zugangs
zu Informationen und die Erleichterung globaler Debatten fördern sie die
demokratische Beteiligung. Indem sie den Stimmen von Menschenrechts‐
verteidiger:innen mehr Gehör verschaffen und helfen, Missstände aufzude‐
cken, versprechen diese leistungsstarken Technologien eine bessere Wahr‐
nehmung der Menschenrechte.»982

Betrachtet man z.B. die Blockchain-Technologie unter ethischen Ge‐
sichtspunkten und berücksichtigt dabei insbesondere ein Hauptmerkmal
der Blockchain-Technologie, nämlich die Dezentralisierung («[d]ecentra‐
lization describes conditions under which the actions of many agents co‐
here, and are effective despite the fact that they do not rely on reducing
the number of people whose will counts to direct effective action»983),
kann man – insbesondere mit den Menschenrechten als ethischem Refe‐
renzpunkt, aber nur unter der Bedingung der Achtung des Staates und der
Rechtsstaatlichkeit – als ethisch positives Element der Blockchain-Techno‐
logie die von ihr geschaffenen demokratischen Möglichkeiten identifizie‐
ren. Für ein demokratisches System könnte die Blockchain-Technologie
zensurresistente Organisationsmodelle und einen dezentralen Speicher für
die Identitätsüberprüfung bieten. Darüber hinaus könnte sie staatliche
Behörden in die Lage versetzen, ihre Dienstleistungen effizienter und ef‐
fektiver zu erbringen, indem sie sich auf eine dezentralisierte, sich selbst
entwickelnde Digitalisierung stützen.984

Zudem könnte die Blockchain-Technologie dazu beitragen, die Heraus‐
forderungen zu überwinden, die sich für die Demokratie aus der mangeln‐
den Integrität der politischen Entscheidungsträger:innen ergeben. Indem
sie beispielsweise auch die Versprechen von Wahlkämpfen und deren Um‐

981 Vgl. UNESCO 2019: 54-61; Martin-Shields 2013; Kahl / Puig Larrauri 2013; Mug‐
gah / Diniz 2013.

982 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (n.d.)
983 Benkler 2006: 62.
984 Vgl. Adams et al. 2018: 134-135.
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setzung als Folge der von Politiker:innen vertretenen politischen Positionen
dokumentiert, könnte sie eine vertrauenswürdige und inhaltsbasierte politi‐
sche Vertretung ermöglichen. Darüber hinaus könnte sie einen Horizont
der Transparenz der Einflussnahme eröffnen, indem sie z.B. die finanzielle
Unterstützung von Politiker:innen, Parteien und politischen Kampagnen
dokumentiert.985 Beides – vertrauenswürdige und inhaltsbasierte politische
Repräsentation und Transparenz der Einflussnahme – könnte als Motivati‐
onsfaktor die aktive politische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger er‐
höhen. «Die Regierungen und ihre Geheimnisse werden zunehmend dem
demokratischen Blick ausgesetzt»986. Diese Wirkung wird noch durch die
Möglichkeit verstärkt, dass die Blockchain-Technologie im Allgemeinen
selbst von den teilnehmenden Einrichtungen gestaltet werden kann.987

Schließlich kann die Blockchain-Technologie gemäss der Überlegungen
von Langdon Winner988 – als «inhärent politische Technologien, von Men‐
schen geschaffene Systeme, die bestimmte Arten von politischen Beziehun‐
gen zu erfordern scheinen oder mit diesen in hohem Maße kompatibel
sind»989 kategorisiert werden, da die Blockchain-Technologie aufgrund
ihrer dezentralen Natur eher ein demokratisches System als eine repressi‐
ve Autokratie erfordert. (Um diesen Aspekt weiter zu veranschaulichen:
Im Gegensatz dazu verlangt die Atombombe, «da sie überhaupt existiert,
aufgrund ihrer tödlichen Eigenschaften, dass sie von einer zentralisierten,
streng hierarchischen Befehlskette kontrolliert wird, die von allen Ein‐
flüssen abgeschirmt ist, die ihre Funktionsweise unvorhersehbar machen
könnten. Das interne System der Bombe muss autoritär sein»990).

Als Voraussetzung für die Verwirklichung dieser demokratischen
Möglichkeiten der Blockchain-Technologie und aufgrund der Tatsache,
dass «Blockchain-Technologien (nicht) nur eine technische Angelegenheit
sind, sondern in engem Zusammenhang mit der Art und Weise stehen, wie
wir unsere soziale Welt normativ konstruieren bzw. konfigurieren»991, be‐
steht die Notwendigkeit, «zu erforschen, wie wir sie auf eine Art und Weise
implementieren können, die die Menschen befähigt, aber auch Raum für
die Abschwächung der potenziellen Gefahren lässt, die sie mit sich bringen.

985 Vgl. Crichton 2018.
986 Crouch 2008: 21.
987 Vgl. Evans 2014.
988 Vgl. Winner 1980.
989 Gewinner 1980: 123.
990 Winner 1980: 131.
991 Reiijers / Coeckelbergh 2018: 127.
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Dazu muss untersucht werden, wie die Steuerung der Entwicklung und
Nutzung dieser Technologien verbessert werden kann, beispielsweise durch
eine demokratischere Gestaltung des Entwicklungsprozesses»992.

7.12.2 Datenbasierte Systeme als Bedrohung für die Demokratie

Während datenbasierte Systeme die Achtung, den Schutz, die Umsetzung
und die Realisierung des Menschenrechts auf politische Partizipation för‐
dern, indem sie die Kommunikation in Echtzeit, den Informationsaus‐
tausch und den Zugang zu Informationen verbessern, die globale Debatte
erleichtern, die demokratische Mitbestimmung unterstützen, die Stimmen
von Menschenrechtsverteidiger:innen verstärken und Missstände aufde‐
cken, können dieselben Technologien den «vernetzten Autoritarismus»993,
die Machtkonzentration zugunsten einiger weniger unter Ausschluss der
übrigen Menschen, verstärken,994 und die elektronische Überwachung
und das Abhören können das Recht des Individuums auf Privatsphäre,
Meinungs- und Versammlungsfreiheit gefährden. Datenbasierte Systeme
können das freie Funktionieren einer lebendigen Zivilgesellschaft behin‐
dern.995 «Im besten Fall wird die digitale Revolution die Menschen befähi‐
gen, verbinden, informieren und Leben retten. Im schlimmsten Fall wird
sie entmachten, trennen, falsch informieren und Leben kosten.»996 Beide
von der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet her‐
vorgehobenen Potenziale, nicht nur das vielversprechende und positive,
müssen gründlich angegangen werden. «Die Personalisierung von Online-
Inhalten durch künstliche Intelligenz bietet relevante Inhalte und Verbin‐
dungen. Aber sie kann manipulieren, wie Menschen ihr Recht auf Informa‐
tionssuche und Meinungsbildung nutzen. Dies könnte den Pluralismus der
Ideen und den Grad der Exposition gegenüber verifizierten Informationen
schwächen.»997

Die Herausforderungen der Manipulation von Menschen stellen
sich.998 «[H]ier wird das Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie

992 Reiijers / Coeckelbergh 2018, 127.
993 Vgl. McKinnon 2012.
994 Vgl. Noble 2018; Madrigal 2019; Morozov 2013.
995 Vgl. Amnesty International 2020a.
996 Bachelet 2019.
997 UNESCO 2019: 17.
998 Vgl. Tufekci 2019.
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bereits grundlegend eingeschränkt. Sie können nicht mehr bestimmen,
welchen Newsfeed Sie auf Facebook bekommen, Sie bestimmen nicht die
Sortierung Ihrer Suchergebnisse, das macht Google für Sie. Und zwar
nicht, weil Google Sie liebhat, sondern weil es ökonomische Eigeninteres‐
sen verfolgt. Damit sind Sie bereits manipuliert, jeder von uns ist das.
Der Wahnsinn ist ja, dass diese KI-basierten Systeme so tief in unsere
Gesellschaft eingedrungen sind, dass sie quasi alternativlos geworden sind.
Und wenn man bedenkt, welchen demokratiepolitischen Einfluss ein nicht
gewählter Konzernchef damit erhält, ist es wirklich erstaunlich, dass die
Empörung darüber nicht viel größer ist.»999 Tristan Harris, ein ehemaliger
Google-Mitarbeiter, erklärt: «Wir alle sind in dieses System eingebunden
(...) Unser aller Verstand kann gekapert werden. Unsere Entscheidungen
sind nicht so frei, wie wir denken.»1000

Die Manipulation demokratischer Meinungsbildungs- und Entschei‐
dungsprozesse (z. B. durch verhaltensorientiertes Micro-Targeting) und das
Hacken von Abstimmungen und Wahlen stellen eine Herausforderung dar,
da die digitale Transformation und datenbasierte Systeme es ermöglichen,
Individuen, demokratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozes‐
se, Abstimmungen und Wahlen zu manipulieren. «Jahrzehnte nach dem
Aufbau der Infrastruktur des Internets, der Entwicklung seiner Anwendun‐
gen und der Anpassung unseres Sozialverhaltens beginnen wir erst jetzt
zu verstehen, wie es Kernelemente demokratischer Gesellschaften auf un‐
vorhergesehene Weise bedroht.»1001 Angesichts dieser Herausforderungen
betonte der UN-Menschenrechtsrat, dass die Menschenrechte – einschließ‐
lich des Menschenrechts auf politische Partizipation und Demokratie –
selbstverständlich auch in einer digitalen Realität und in einer Realität mit
datenbasierten Systemen universell gültig sind.1002

Diese Gefahr wird noch größer, wenn Technologieunternehmen die
Daten ihrer Nutzer:innen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen an den
Meistbietenden verkaufen, auch wenn dies zu Verbrechen gegen und zur
kriminellen Unterwanderung und Destabilisierung etablierter Demokrati‐
en führt. So verkaufte Facebook die Daten von 87 Millionen Nutzer:innen
an die britische Beratungsfirma Cambridge Analytica, die damit die US-

999 Köszegi 2019.
1000 Lewis 2017.
1001 Asaro 2019: 552.
1002 Vgl. Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 2019.
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amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 beeinflusste.1003 «Es war Eric
Schmidt (...), der diese Büchse der Pandora als Erster öffnete und den
Weg für die Übertragung der Kernmechanismen des Überwachungskapita‐
lismus auf den Wahlprozess ebnete»1004 – in den beiden Präsidentschafts‐
kampagnen von Barack Obama.1005 Auch andere Machthaber sollen demo‐
kratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse manipuliert ha‐
ben.1006 Chris Wylie, Whistleblower von Cambridge Analytica, erklärt: «Ich
denke, es ist schlimmer als Mobbing, weil die Menschen nicht unbedingt
wissen, dass es ihnen angetan wird. Zumindest respektiert Mobbing die
Handlungsfähigkeit der Menschen, weil sie es wissen, wenn man die Hand‐
lungsfähigkeit der Menschen nicht respektiert, ist alles, was man danach
tut, nicht förderlich für eine Demokratie. Und grundsätzlich ist Informati‐
onskrieg nicht förderlich für die Demokratie.»1007 Damit werden die demo‐
kratischen Rechte, die durch die Menschenrechte aller Menschen geschützt
sind, eklatant verletzt.

Der politisch gezielte Einsatz von Fake News und Desinformation, bei
dem Unternehmen von Social-Media-Plattformen deren Verbreitung über‐
wachen und damit zu Komplizen werden sowie auch aktiv Fake News
verbreiten und damit zu Tätern werden, gefährdet ebenfalls demokratische
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse.1008 In letzter Konsequenz
untergräbt dies die Demokratie an sich. So weigerten sich Facebook und
Twitter beispielsweise, ein Video zu entfernen, das zeigt, wie Sprecherin
Nancy Pelosi die Rede von Präsident Donald Trump zur Lage der Nation
zerreißt, und das so bearbeitet wurde, dass es so aussieht, als würde sie
dies tun, während Trump einem Tuskegee-Flieger im Publikum salutiert.
Trump teilte das Video auf Facebook und Twitter. Sowohl Facebook als
auch Twitter erklärten, das Video verstoße nicht gegen ihre Richtlinien.1009

Die grundsätzliche Bedrohung der Demokratie durch Fake News besteht
darin, dass sie auch dann noch verbreitet sind, wenn sie als Fake News
erkannt werden.1010

1003 Vgl. Schweizer Radio und Fernsehen SRF 2018.
1004 Zuboff 2019: 280.
1005 Vgl. Zuboff 2019: 121-127.
1006 Vgl. Hurtz 2018.
1007 Cadwalladr 2018.
1008 Vgl. Javers 2020.
1009 Vgl. Javers 2020.
1010 Vgl. Lazer et al. 2018.
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Darüber hinaus sind die digital basierten «Blasen» nicht gerade förder‐
lich für den demokratischen Diskurs, denn die Menschen müssen sich
nicht mehr mit anderen politischen Ansichten und Meinungen auseinan‐
dersetzen, sondern werden technologisch vor ihnen abeschirmt. Soziale
Medien werden anstelle von professionellem Journalismus zur Hauptin‐
formationsquelle, was nicht nur demokratische Meinungsbildungs- und
Entscheidungsfindungsprozesse vergiftet, sondern auch den unabhängigen
Journalismus als Grundpfeiler einer Demokratie zerstört. Datenbasierte
Systeme entscheiden, welche Informationen die Menschen bekommen –
und zwar nach einem ökonomischen Kalkül und nicht nach einer qua‐
litätsorientierten Triage. Das führt dazu, dass radikalere und extremere
Inhalte gefördert werden. Falsche Nachrichten erhalten mindestens die glei‐
che Aufmerksamkeit wie Fakten und unabhängige Analysen. Randständige
Meinungen werden wie Mainstream-Positionen präsentiert. Falsche Infor‐
mationen können absichtlich verbreitet werden. Politische Akteure können
Menschen manipulieren und diese hocheffektive und effiziente Propagan‐
damaschinerie nutzen.1011

Des Weiteren eröffnet dies Politiker:innen und Parteien die Möglichkeit,
unhinterfragte, unkritische und manipulative Propaganda zu betreiben,
was im Hinblick auf die Menschenrechte – insbesondere die demokrati‐
schen Rechte – ethisch höchst problematisch ist und auch eine systema‐
tische «Nachrichtenkontrolle» beinhaltet. Dank der neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien können Politiker:innen und Parteien
ihre Anhänger mit Propaganda direkt, unmittelbar und ohne journalisti‐
sche Filter (z.B. in Bezug auf Wahrheit, Authentizität und Relevanz) ma‐
nipulieren. Anstatt sich kritischen Fragen z.B. von öffentlich-rechtlichen
Fernsehsendern, die eine Säule der sogenannten «vierten Gewalt» einer
Demokratie sind, und der kritischen Öffentlichkeit stellen zu müssen,
können Politiker:innen ihre Propaganda über eigene Kanäle (eigene di‐
gitale TV-Kanäle, soziale Medien etc.) verbreiten. Sie können sich dem
direkten Kontakt mit den bisherigen Medien und deren kritischen Fragen
fast vollständig entziehen und diktieren so den verbliebenen Resten des
Journalismus die Themen, über die berichtet werden soll. Etatkürzungen
bei den öffentlich-rechtlichen Medien und den Medien im Allgemeinen
sowie der Überlebenskampf um Anzeigen sind ihr gefundenes Fressen.
Friedrich Merz, ehemaliger Kandidat für den Bundesvorsitz der CDU und

1011 Vgl. Piater 2020.
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Kanzlerkandidat in Deutschland, hält beispielsweise die traditionellen Me‐
dien für überflüssig.1012 «Wir brauchen sie nicht mehr». Politiker:innen
können Social-Media-Kanäle wie YouTube für ihre eigenen Interessen nut‐
zen und «ihre eigene Deutungshoheit […] behalten. […] [D]as ist die gute
Nachricht der Digitalisierung. [...] Im Augenblick gibt’s ja eine richtige
Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten verbreiten und de‐
nen, die Nachrichten erzeugen. [...] Sie können heute über Ihre eigenen
Social-Media-Kanäle, über YouTube ein Publikum erreichen, das teilweise
die öffentlich-rechtlichen, auch die privaten institutionalisierten Medien
nicht mehr erreichen. [...]Über diese Kanäle [haben sie] eine Möglichkeit,
Ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, Ihre eigene Deutungshoheit auch
zu behalten über das, was Sie gesagt haben in ganz anderer Form, als wir
das früher gehabt haben.»1013 Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV)
kritisiert: «Hier wird der Versuch unternommen, Journalisten und Medien
als vierte Säule des Staates zu untergraben»1014.

Schließlich klauen Facebook und Google Inhalte aus dem Journalismus,
um die Position der Nachrichtenquelle zu erobern und «radikale Gleich‐
gültigkeit» walten zu lassen. «Radikale Gleichgültigkeit bedeutet, dass es
egal ist, was in den Pipelines ist, solange sie voll sind und fließen.»1015 Face‐
book z.B. hat sich für eine Vereinheitlichung des Aussehens seines News
Feeds entschieden. «Alle Nachrichten sahen in etwa gleich aus (...), egal ob
es sich um Recherchen in der Washington Post, Klatsch und Tratsch in der
New York Post oder um glatte Lügen im Denver Guardian, einer komplett
gefälschten Zeitung, handelte.»1016 Dies hat dramatische Auswirkungen auf
die Rolle des Journalismus und der Medien für eine Demokratie. Es fördert
Falschnachrichten und deren Resonanz und es bietet die Möglichkeit der
Korruption im Zusammenspiel mit Facebook, Google usw.1017

Ausserdem stellt sich aus ethischer Sicht sowie mit Blick auf die Men‐
schenrechte und insbesondere die demokratischen Rechte die Frage: «Viel‐
leicht ist es ja auch so, dass diese ganze Start-up- und Innovations- und
Disruptionsberauschtheit die Menschen zunehmend unter Vollzeitablen‐
kung stellt und kaum noch jemand in der Lage ist, zwischendurch mal

1012 Vgl. Die Zeit 2020.
1013 Die Zeit 2020.
1014 Die Zeit 2020.
1015 Zuboff 2019: 512.
1016 Thompson / Vogelstein 2018.
1017 Vgl. Zuboff 2019: 504-512.
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einen klaren Gedanken zu fassen. Einen Gedanken etwa dazu, dass in der
Demokratie der flächendeckenden Implementierung einer Großtechnolo‐
gie eine Auseinandersetzung vorausgehen muss, ob man das alles eigentlich
will und wenn ja, wie und wofür. Das heißt: Nach einer vielleicht nicht so
überraschenden Überwältigung durch all die Formen, in denen die Digita‐
lisierung gerade über uns kommt, ist es jetzt mal Zeit, die Dinge politisch
zu sortieren, und zwar nach Maßgabe der Frage, was von den zweifellos
hervorragenden Möglichkeiten dieser Technologie für das zivilisatorische
Projekt nützlich ist und was nicht»1018, mit unverschämt hohen Gewinnen
für einige wenige und hohen Kosten für die Mehrheit der Menschen und
die Umwelt – aufgrund der «sich selbst verstärkenden Tendenz zur Kon‐
zentration von Macht, Reichtum und Ressourcen in den Händen einiger
weniger»1019. Die Menschen scheinen ihre Kontrolle über die Welt zu ver‐
lieren. Sie scheinen ihres Lebens beraubt und werden manipulativ degra‐
diert und zu Bedürfnisbefriedigern degeneriert. Sie werden dazu gedrängt,
bestimmte Fähigkeiten zu verlieren, und ihre psychische Gesundheit ist
gefährdet. Der Vormarsch der digitalen Transformation und datenbasierter
Systeme führt dazu, dass auch der letzte Aspekt der Welt, den der Mensch
so gut kannte, neu definiert wird, ohne dass der Mensch die Chance hat,
eine durchdachte Entscheidung zu treffen.1020

Schließlich müssen sich demokratische Systeme darüber im Klaren sein,
dass «Überwachungs- und Propagandainstrumente in Verbindung mit di‐
rekt automatisierten gewalttätigen Angriffen, die durch autonome Waffen
und Gewaltalgorithmen ermöglicht würden, diese Bedrohungen auf ein
erschreckendes neues Niveau heben würden. Tyrannische Regierungen
wären in der Lage, ihre Kritiker mit geringem Aufwand, Kosten oder Risi‐
ko ins Visier zu nehmen. Gewaltbereite Extremisten könnten in weitaus
größerem Umfang Angst und Schrecken verbreiten, und das mit weniger
Aufwand und weniger Risiko, zur Rechenschaft gezogen zu werden. (...)
Der zivile Diskurs, liberale Werte und die grundlegenden Institutionen der
Demokratie könnten unerbittlichen Angriffen ausgesetzt sein.»1021

Demokratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse laufen
aufgrund ihrer prozeduralen Ausrichtung immer Gefahr, Grundprinzipien
aus den Augen zu verlieren. Dies zeigen Entwicklungen der vergangenen

1018 Welzer 2019.
1019 Shanahan 2015: 166.
1020 Vgl. Zuboff 2019.
1021 Asaro 2019: 553.
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Jahre, in denen es Partikular- oder Individualinteressen gelungen ist –
auch unter Rückgriff auf neue Technologien –, Einfluss auf Politik und
Gesetzgebung zu erhalten. Das Grundgesetz enthält diesbezüglich aber
auch ein unverändert aktuelles Korrektiv gegenüber den Gefahren, die
aus einer Sichtweise, die ausschliesslich die ‚Legitimation durch Verfahren‘
in den Mittelpunkt rückt, folgen (können): ein material verstandenes Re‐
publikprinzip. Bei aller Offenheit des demokratischen Prozesses (für On‐
line-Partizipation, Mitwirkung an der Diskussion über Twitter und andere
Dienste, die elektronische Stimmabgabe, die Bereitschaft, Schwarmintelli‐
genz anzuerkennen und als Ergänzung der repräsentativen Demokratie zu
sehen) muss die Gemeinwohlorientierung allen staatlichen Handelns gesi‐
chert bleiben. Das Gemeinwohlethos bildet die bleibende Substanz eines
materialen Verständnisses des Prinzips der Republik. Res publica wird kon‐
stituiert durch das Herrschaftsziel, nicht durch den Herrschaftsträger:innen
oder das Herrschaftsverfahren. Sie ist treuhänderischer Dienst: Herrschaft
für das Volk, nicht notwendigerweise durch das Volk. Der prinzipielle
Unterschied zwischen dem wahren Willen des Volkes und der guten Sache
des Volkes bleibt bestehen. Die Allgemeinheit im Sinne des Allgemeinin‐
teresses hat dabei einen doppelten Bezugspunkt: Sie bezeichnet den Perso‐
nenkreis, auf den sich das Gemeinwohl bezieht, also das Gemeinwesen
(subjektive Allgemeinheit), aber auch die Sache, die das allgemeine Beste
ausmacht (objektive Allgemeinheit). Der alleinige Verweis auf den demo‐
kratischen Prozess, der das Gemeinwohl hervorbringe und konkretisiere,
ist hingegen nicht hinreichend. Dem demokratischen Verfahren kommt
indizielle Wirkung zu, nicht im Sinne einer Richtigkeitsgewähr, sondern im
Sinne einer Richtigkeitsvermutung.»1022 Während demokratische Systeme
vor dem Beginn der digitalen Transformation bewiesen haben, dass sie die
Gemeinwohlorientierung gewährleisten können, muss die digitalisierte und
datenbasierte Demokratie erst noch zeigen, dass sie in der Lage ist, die
gleiche Gemeinwohlorientierung zu gewährleisten.1023

Die Allgegenwart der Medien durch digitale Transformation und daten‐
basierte Systeme, die technische Möglichkeit, allen Menschen einen gleich‐
berechtigten Zugang zu ermöglichen, korrespondiert aus medienethischer
Sicht mit der Verpflichtung, dieses Potenzial auch zu realisieren.1024

1022 Herzog 2016: 7-8, Hervorhebung im Text.
1023 Vgl. Schulz 2016: 136-137.
1024 Vgl. Kirchschläger 2020b.
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Die Allgegenwärtigkeit der Medien durch die digitale Transformation
und datenbasierte Systeme führt gleichzeitig zu einer Zunahme von Mög‐
lichkeiten, Menschen zu verletzen (z.B. neue Formen und Möglichkeiten
der Verletzung der Privatsphäre, des Datenschutzes, etc.) «Diese Techno‐
logien stellen tyrannischen Regierungen und gewalttätigen Extremisten
mächtige neue Überwachungs- und Propagandainstrumente zur Verfü‐
gung. Als solche stellen sie eine kritische Bedrohung für bestehende Demo‐
kratien wie auch für das Wachstum und den Aufstieg neuer Demokratien
dar.»1025 Adaption1026 kennt im Gegensatz zur Interpretation keine inhalt‐
liche Veränderung, sondern eine Kontextualisierung – im Hinblick auf
digitale Transformation und datenbasierte Systeme im Sinne von «Aktuali‐
sierung» und «Visualisierung», die dazu führen soll, dass über Jahrhunder‐
te mühsam erkämpfte Menschenrechte und Gerechtigkeit durch digitale
Transformation und datenbasierte Systeme nicht ausgemerzt werden. Aus
dieser Perspektive ergeben sich zahlreiche Forschungsdesiderate, insbeson‐
dere im Hinblick auf medienethische Fragestellungen, die zum einen in die
empirische Forschung eingebettet werden sollten, wie etwa die Frage, ob
der Zugang zu Informationen wirklich global gleich verteilt ist oder wie das
Recht auf Privatsphäre verletzt wird, und zum anderen auf konzeptioneller
Ebene, wie das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz angesichts neuer,
technologiebasierter Angriffe durchgesetzt werden kann.

7.12.3 Rassistische Hassrede im Internet

Betrachtet man das Internet und die sozialen Medien (wie Twitter, Face‐
book, YouTube etc.), so besteht aus ethischer Sicht u.a. das Spannungsver‐
hältnis zwischen Informationsfreiheit und Zensur zum Schutz vor Rassis‐
mus, da Rassismus und rassistische Hassreden im Internet und in den
sozialen Medien zu finden sind.1027 In einer exemplarischen, vertiefenden
Analyse wird die Frage, wie mit dem Konflikt zwischen diesen beiden
grundsätzlich legitimen Forderungen – einerseits dem Schutz vor Rassis‐
mus, andererseits der Meinungs- und Informationsfreiheit – umzugehen
ist, anhand der Menschenrechte als ethische Referenzpunkte behandelt.1028

1025 Asaro 2019: 552-553.
1026 Vgl. Kirchschläger 2015d.
1027 Vgl. UNESCO 2019: 34-43.
1028 Vgl. Kirchschläger 2016a.
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Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)
des Europarats stellt in ihrem Jahresbericht 2014 fest, dass sich das Internet
zu einem Medium für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entwickelt.
Diese besorgniserregende Entwicklung hat in Europa während des Be‐
richtszeitraums zugenommen.1029 Der Rassismus im Internet hat so stark
zugenommen, dass beispielsweise die deutsche Regierung am 15. Dezember
2015 mit verschiedenen Internetunternehmen eine Vereinbarung getroffen
hat, dass Hassreden innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Entdeckung
aus dem Internet entfernt werden müssen.1030 Rassendiskriminierung im
Internet wird immer mehr zu einem Problem für Jugendliche.1031 Diese Ent‐
wicklung trägt zu einer Tendenz der «Normalisierung» nationalistischer,
fremdenfeindlicher, rassistischer und antisemitischer Rhetorik und der
politischen Parteien und Politiker:innen bei, die diese Art von Sprache
verwenden und damit Angst in der Gesellschaft verbreiten und die Gesell‐
schaft polarisieren.1032

Mutuma Ruteere weist als UN-Sonderberichterstatter für Rassismus da‐
rauf hin: «Die zunehmende (...) Nutzung des Internets und der sozialen
Medien durch extremistische Gruppen und Einzelpersonen für Hassreden
und die Aufstachelung zu rassistischer Gewalt sowie die steigende Zahl
von Vorfällen rassistischer Gewalt und Straftaten, die durch rassistische
Inhalte im Internet ausgelöst wurden, müssen weiterhin angegangen wer‐
den»1033. Der UN-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung weist in seiner
Allgemeinen Bemerkung Nr. 35 darauf hin, dass rassistische Hassreden im
Internet gestoppt werden müssen.1034 Schon damals forderte Google-Chef
Eric Schmidt eine Überwachung des Internets, weil er erkannte, dass zum
Beispiel in Myanmar im Internet gegen die muslimische Minderheit der
Rohingya gehetzt wird. Das zeigt, dass man, so Schmidt, unser Verhältnis
zum Internet grundsätzlich überprüfen muss. Das Internet ist nur ein
Instrument. Es ist unsere Pflicht, seine Macht zu zügeln.1035 So ist zum

1029 Vgl. Europarat: Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)
2014.

1030 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2015.
1031 Vgl. z. B. Brendesha 2015.
1032 Vgl. Wodak 2016.
1033 UN 2012.
1034 Vgl. Massit-Folléa 2013: 75.
1035 Vgl. Schmidt 2015; Massit-Folléa 2013: 89.
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Beispiel YouTube zu einem wichtigen Instrument für Rechtsextremisten
geworden.1036

Zensur im Internet zum Schutz vor Rassismus – verstanden als geplante
und systematische Kontrolle und Unterdrückung von Kommunikation1037

in Form von Informations- und Meinungsverbot oder Löschung von Bei‐
trägen1038 durch Staaten oder private Akteure1039 – könnte ein Ausdruck
dieses steuernden Einflusses von Menschen auf das Instrument «Inter‐
net» sein.1040

Gleichzeitig muss betont werden, dass das Internet dem Ziel der Mei‐
nungs- und Informationsfreiheit dient.1041 Frank La Rue, UN-Sonderbe‐
richterstatter für das Recht auf freie Meinungsäußerung und Information,
weist darauf hin, dass die Menschen nicht nur passive Empfänger:innen,
sondern auch aktive Autor:innen von Informationen sind.1042 Es eröffnet
neue Möglichkeiten der Beteiligung und Meinungsbildung auf nationaler
und internationaler Ebene.1043 Dank des Internets können sich Demokra‐
tiebewegungen in totalitären Staaten vernetzen und trotz massiver Repres‐
sionen überleben. Das Internet kann als eine «demokratisierende Kraft»1044

bezeichnet werden.
Die Wahrung der Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet er‐

möglicht den Austausch von Perspektiven, Erfahrungen, Wissen und Er‐
kenntnissen, die zur Weiterentwicklung der Gesellschaft beitragen, wenn
sie nicht durch Zensur eingeschränkt werden.

Einerseits eröffnet gerade das Internet viele Möglichkeiten für den glo‐
balen Austausch über Länder, Kulturen und Religionen hinweg und für
die Sensibilisierung gegen Rassismus und für Respekt und Toleranz.1045

Andererseits bietet das Internet eine breite Plattform für die Verbreitung
von rassistischem Gedankengut.1046

Sollten rassistische Inhalte für Internetnutzer:innen frei zugänglich sein
und nur von ihnen als mündigen Personen bewertet und verurteilt wer‐

1036 Vgl. Falenczyk 2019: 59.
1037 Vgl. Hoffmann-Riem 2001: Artikel 5, 156; vgl. auch Hüper 2004; Koreng 2010.
1038 Vgl. Hoffmann et al. 2015: 134-135.
1039 Vgl. Fiedler 2002: 18-23.
1040 Vgl. Koreng 2010: 215-217; vgl. auch Hoffmann et al. 2015: 134-135.
1041 Vgl. Benedek 2008; vgl. auch Kirchschläger 2013a: 303-309.
1042 Vgl. La Rue 2011: 19.
1043 Vgl. Mertes 2010: 10-11.
1044 Vgl. Laidlaw 2015; Barlow 1996.
1045 Vgl. UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) 2013.
1046 Vgl. Eliasson 2015.
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den? Oder soll die Informations- und Meinungsfreiheit im Internet einge‐
schränkt werden, um den Rassismus einzudämmen? Oder muss Zensur
als ein Instrument verstanden werden, das sogar Diktatoren in die Hände
spielt und hilft, deren Verbot von Meinungs- und Informationsfreiheit zu
legitimieren?

Die Menschenrechte als ethische Referenzpunkte können zu einer kri‐
tischen Bewertung der aktuellen Herausforderung des Spannungsverhält‐
nisses zwischen Zensur zum Schutz vor Rassismus und der Freiheit der
Meinungsäußerung und Information beitragen.

Auf den ersten Blick mögen die Menschenrechte als ethische Referenz‐
punkte für dieses Spannungsverhältnis im Internet nicht sehr hilfreich er‐
scheinen. Denn beide Pole dieses Spannungsverhältnisses – der Schutz vor
Rassismus und die Meinungs- und Informationsfreiheit – sind durch die
Menschenrechte geschützt. Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Men‐
schenrechte von 1948 schützt alle Menschen vor Rassismus und Diskrimi‐
nierung. Artikel 19 garantiert allen Menschen das Recht auf freie Meinungs‐
äußerung und Informationsfreiheit, das für alle Kommunikationsmittel –
auch das Internet – gilt.1047 Beide Menschenrechte sind nicht nur rechtlich,
sondern auch moralisch begründbar.1048 Dies führt einerseits dazu, dass
– auch unter Berufung auf die Menschenrechte – eine bewusste Zensur
des Internets, einschließlich der Verletzung des Rechts auf Meinungs- und
Informationsfreiheit, gefordert wird, um das Recht auf Diskriminierungs‐
freiheit zu respektieren und umzusetzen.1049

Andererseits kann gegen eine solche Zensur des Internets mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit im Internet
argumentiert werden.1050 Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Infor‐
mationsfreiheit im Internet initiiert und fördert die Verwirklichung von
Menschenrechten.1051 Darüber hinaus würde die obige Argumentation die
Reife der Menschen unterschätzen, indem extremistische Veröffentlichun‐
gen verboten werden, um Menschen zu schützen, die weniger urteilsfähig

1047 Vgl. UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression 2011.
1048 Zur Begründung des Rechts auf Nichtdiskriminierung vgl. Kirchschläger 2015a;

zur Begründung des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit vgl. Kirch‐
schläger 2013a: 303-309.

1049 Vgl. Europarat: Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)
2014.

1050 Vgl. Benedek / Kettemann 2013: 23-44; Electronic Privacy Information Centre n.d.
1051 Vgl. Benedek / Kettemann 2013: 168-169.
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und leichter beeinflussbar sind.1052 Im Gegensatz zum europäischen Konti‐
nent misst die US-Regierung der Meinungs- und Informationsfreiheit mehr
Bedeutung bei und ist daher bereit, Rassismus im Internet zu akzeptie‐
ren.1053 Dies untergräbt den Schutz vor Rassismus und Diskriminierung.1054

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wer letztendlich definiert, was
zensiert werden soll, um die Menschen vor Rassismus im Internet zu
schützen.1055 Regierungen und Technologieunternehmen würden die Be‐
fugnis erhalten, Meinungen und Informationen zu kategorisieren und den
weltweiten Internetnutzer:innen ihre eigenen Ansichten aufzuzwingen.1056

In diesem Zusammenhang wird befürchtet, dass dies eine bereits schnell
wachsende, politisch motivierte Zensur des Internets durch totalitäre Staa‐
ten verstärken würde.1057

Schließlich muss die Einzigartigkeit des Internets respektiert werden, die
darin besteht, dass es die menschlichen Ideen von physischen Zwängen wie
Raum, Zeit und der materiellen Welt im Allgemeinen sowie von der Zensur
befreit.1058 Das Überangebot an Informationen zwingt die Menschen zum
Umdenken. Die Dynamik kennt keine Grenzen, anders als in der realen
Welt.1059

Beide Argumentationslinien erkennen zwei Menschenrechte, die sich in
in diesem Fall widersprechen, an und entscheiden sich für das eine oder
das andere Menschenrecht. Dies führt automatisch zu einer Verletzung
eines der beiden Menschenrechte, die nicht legitimiert werden kann. Denn
der Mensch ist eine Träger:in aller Menschenrechte. Und alle Menschenrech‐
te schützen wesentliche Elemente und Bereiche der menschlichen Existenz,
die der Mensch zum Überleben und Leben als Mensch braucht.1060

Aus diesem Grund sollte man die beiden Menschenrechte nicht als sich
widersprechend, sondern als Hand in Hand gehend betrachten. Denn
die Beziehung zwischen den beiden Rechten beruht auf dem inhärenten
Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrechte. Das Prinzip der Unteilbar‐

1052 Vgl. Stöber 2011: 131.
1053 Vgl. Rosenfeld 2012; Bleich 2013; Mensching 2014; Schell 2014: 85; Jacobs 2013.
1054 Vgl. Fofiu 2013; Shooman 2014: 140-178; Daniels 2009.
1055 Vgl. Woodward 2012.
1056 Vgl. Woodward 2012.
1057 Vgl. Haibach / Zeidler 2005; Land 2013: 449-456.
1058 Vgl. Mancini 2005: v.
1059 Vgl. Mancini 2005: 131; Köspsell 2000; Mathias 2007: 97-98.
1060 Vgl. Kirchschläger 2013a: 194-195.

7.12 Demokratie und datenbasierte Systeme

279
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


keit besagt, dass der Katalog der Menschenrechte unteilbar ist.1061 «Unteil‐
bar» bedeutet, dass alle Teile verwirklicht werden müssen und nicht nur
ein Teil. Es muss immer der optimale Schutz aller Menschenrechte ange‐
strebt werden. Die Unteilbarkeit der Menschenrechte lässt sich zunächst
mit den Menschenrechten selbst begründen, denn eine Träger:in von Men‐
schenrechten kann nicht selektiv über diese Menschenrechte verfügen, son‐
dern ist Träger:in aller Menschenrechte.

Zweitens schützt jedes spezifische Menschenrecht ein wesentliches Ele‐
ment oder einen wesentlichen Bereich der menschlichen Existenz, der des
Schutzes der Menschenrechte bedarf. Ein spezifisches Menschenrecht stößt
daher erst dort an seine Grenze, wo es nicht mehr in Übereinstimmung
mit anderen Menschenrechten oder mit den Menschenrechten anderer
Menschen steht.

Dieses Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrechte verneint die Re‐
de von einem Konflikt zwischen zwei Menschenrechten und schlägt ein
Verständnis der Koexistenz aller Menschenrechte vor – des Rechts auf
Nichtdiskriminierung und des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit.

Diese Koexistenz bringt zum einen eine gegenseitige Interdependenz
mit sich. Die Verwirklichung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information setzt voraus, dass niemandem der Zugang zum Internet aus
rassistischen Gründen – zum Beispiel wegen seiner Religion – verwehrt
wird.1062 Die Verwirklichung des Rechts auf Nichtdiskriminierung erfordert
die Freiheit der Meinungsäußerung und der Information, um zum Beispiel
durch Informationen oder kritische Diskussionen das Bewusstsein für die
Achtung der Vielfalt und gegen Rassismus zu schärfen.

Andererseits bedeutet diese Koexistenz, dass die Menschenrechte selbst
und andere, spezifische Menschenrechte Grenzen für die jeweiligen spezifi‐
schen Menschenrechte definieren. Zum Beispiel setzt das Recht auf freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit eine Grenze für das Recht auf
Nichtdiskriminierung, so dass nicht jede Kritik als ein durch das Recht auf
Nichtdiskriminierung geschützten Aspekt verstanden werden kann.

Das Recht auf Nichtdiskriminierung ist eine Grenze für das Recht auf
freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Das Recht auf freie Mei‐
nungsäußerung und Informationsfreiheit umfasst auch die Äußerung von

1061 Vgl. Lohmann et al. 2005.
1062 Vgl. Land 2013: 422-426.
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Ansichten und Meinungen, die verletzen, schockieren oder stören.1063 Es
gibt aber auch Formen der Meinungs- und Informationsäußerung, die mit
anderen Menschenrechten nicht vereinbar sind (Frank La Rue als UN-Son‐
derberichterstatter für das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit
spricht in seinem Bericht vor der UN-Generalversammlung am 16. Mai
2011 davon)1064, z.B. Kinderpornografie, Hassreden und Aufstachelung
zum Rassenhass.1065 Diese Auswahl wurde getroffen, weil diese Formen
andere Menschenrechte und/oder die Menschenrechte anderer verletzen
würden. Daher kann eine auf den Schutz vor Rassismus ausgerichtete Zen‐
sur im Internet legitimiert werden, wie sie z.B. im Zusatzprotokoll zum
Übereinkommen des Europarats über Computerkriminalität betreffend
die Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener Handlungen
rassistischer und fremdenfeindlicher Art vom 28. Januar 2003 definiert
ist.1066 «Art. 3 Abs. 1 des Zusatzprotokolls verpflichtet die Mitgliedstaaten,
die Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Materials unter Strafe
zu stellen.»1067

Jede diesbezügliche Einschränkung muss jedoch mit dem Recht auf freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit einhergehen, sie muss auf den
Menschenrechten beruhen und in einer demokratischen Gesellschaft not‐
wendig und verhältnismäßig sein.1068

Auf diese Weise ist es auch möglich, sich von der politisch motivierten
Zensur des Internets durch Diktaturen und totalitäre Systeme zu distanzie‐
ren.1069 Bei diesem kontrollierenden Umgang mit Rassismus muss eine Ba‐
lance gefunden werden zwischen verletzenden, schockierenden und verstö‐
renden Äußerungen, die unter Berufung auf das Recht auf Meinungs- und
Informationsfreiheit rechtlich zulässig sind, und Äußerungen, die rechtlich
unzulässig sind, weil sie andere zu Opfern von Hassbotschaften machen.1070

Die Menschenrechte können dagegen als «Herzstück der 'Humanisierung'
des Internets»1071 wirken.

1063 Vgl. La Rue 2011; Jahangir 2008.
1064 Vgl. La Rue 2011: Absatz 25.
1065 Vgl. UN Human Rights Committee 1983.
1066 Vgl. Europarat 2003.
1067 Mensching 2014: 252.
1068 Ähnlich Spinello 2011: 48-50; vgl. auch Spinello 2002: 21-45; Benedek / Kettemann

2013: 47-48.
1069 Vgl. Mertes 2010: 14.
1070 Vgl. auch Benedek / Kettemann 2013: 82-88.
1071 Delmas-Marty 2013: 15.
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Ein weiterer Grund, der dafür spricht, im Internet Maßnahmen gegen
Rassismus zu ergreifen, ist die Tatsache, dass Rassismus im Internet dazu
führt, dass nicht alle Menschen ihre Meinungs- und Informationsfreiheit
ausüben können, sondern zum Schweigen gebracht werden. Da Menschen‐
rechte keine Exklusivrechte sind, sondern allen Menschen gleichermaßen
zustehen, spricht auch dies für die Beseitigung von Rassismus im Inter‐
net.1072

Ein weiteres Argument ergibt sich aus der Umkehrung der Beweislast. Im
Hinblick auf die Vertretbarkeit des Rechts auf Nichtdiskriminierung müss‐
ten im Rahmen der Beweislastumkehr «gute Gründe» angeführt werden,
um zu legitimieren, warum dieses Recht nicht auf das Internet anwendbar
sein soll. «Gute Gründe» bedeutet, dass es denkbar sein muss, dass alle
Menschen in ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen
Gleichheit diesen Gründen – im Rahmen eines Denkmodells und nicht
im Rahmen eines realen weltweiten Referendums – aus ethischen Grün‐
den zustimmen würden. Es dürfte schwierig sein, «gute Gründe» für die
Behauptung zu finden, dass das Recht auf Nichtdiskriminierung nur in der
realen Welt und nicht online gelten sollte.1073

Schließlich spricht die Tatsache, dass Rechte und Pflichten, die in der
realen Welt gelten, auch in der virtuellen Welt anwendbar sind, dafür,
die Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet einzuschränken, um
Rassismus zu bekämpfen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im
Vergleich zu anderen Medien im Internet mehr Kommunikation mit mehr
Menschen zu geringeren Kosten möglich ist und Filter wie bei den Re‐
daktionen anderer Medien nicht vorhanden sind.1074 Diese globale Erreich‐
barkeit innerhalb von Sekunden stellt neue Formen der kommunikativen
Macht dar.1075 Mit anderen Worten: Es geht darum, Offline-Standards
auch online durchzusetzen, wobei die Online-Spezifika zu berücksichtigen
sind.1076 «Die neuen Angebote zum Kommunizieren, zum Austausch und
zur Rezeption von Medien, auch das veränderte Verhältnis von Privat und
Öffentlich sind für sich genommen nicht gefährlich oder zum Schaden der

1072 Vgl. auch Eliasson 2015.
1073 Vgl. Gagliardone 2015: 13.
1074 Vgl. Land 2013: 410.
1075 Vgl. Hausmanninger / Capurro 2002.
1076 Vgl. Benedek / Kettemann 2013: 19; zu den Grundrechten im Internet im Allgemei‐

nen vgl. Hoffmann et al. 2015.
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Menschheit. Sie bergen reiche humane Potentiale und können gleichzeitig
das Menschliche bedrohen.»1077

Aus diesen Gründen muss eine internationale Konsultation mit allen
Beteiligten – z. B. Internetunternehmen, Staaten, Nichtregierungsorganisa‐
tionen usw. – durchgeführt werden, um Rassismus im Internet sinnvoll
zu bekämpfen.1078 Dabei können die Menschenrechte als ethische Referenz‐
punkte dienen.1079 Anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der UN-Konven‐
tion gegen Rassismus am 2. Dezember 2015 sagte der damalige stellvertre‐
tende UN-Generalsekretär Jan Eliasson: «Unser Leben findet, wie Sie alle
wissen, zunehmend online statt. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass
unsere Werte auch online lebendig sind»1080.

 
der Menschenrechte steht auch auf dem Spiel, wenn datenbasierte Sys‐

teme im Rechtssystem eingesetzt werden. Schon jetzt werden vermehrt
datenbasierte Systeme zur Vorhersage von Straftaten,1081 zur Vorhersage des
Ausgangs eines Strafverfahrens, die der Risikobewertung von Beschuldigten
dienen,1082 und zu mehr Effizienz1083 im Verfahren eingesetzt, trotz der
sensiblen Asymmetrie des Machtverhältnisses zwischen dem Staat und den
in einem Staat lebenden Menschen und trotz der nach wie vor bestehenden
grundsätzlichen Probleme mit datenbasierten Systemen, u.a. unverhältnis‐
mäßig nachteilige Ergebnisse, die von datenbasierten Systemen ausgegeben
werden, Verstärkung von systemischen Vorurteilen,1084 Perpetuierung von
Vorurteilen1085 und Schaffung neuer Vorurteile1086 (vgl. weiter unten, ins‐
besondere Unterkapitel 7.17 Datenschutz und Privatsphäre). Aus ethischer
Sicht widerspricht es der Gerechtigkeit, der Verantwortung und den Men‐
schenrechten, dass datenbasierte Systeme mit einem so hohen Grad an
Diskriminierungsrisiko, Unzulänglichkeit und Unrichtigkeit zur Vorhersage
von Straftaten im Rechtssystem verwendet werden.

1077 Filipović 2015: 6.
1078 Vgl. Laidlaw 2015: 58-281.
1079 Vgl. Massit-Folléa 2013: 89.
1080 Eliasson 2015.
1081 Vgl. Wyllie 2013; Ferguson 2014; Brayne et al. 2015; Joh 2017; Mateescu et al. 2015.
1082 Vgl. Kehl et al. 2017; Christin et al. 2015; Bavitz / Hessekiel 2018; Aletras et al. 2016;

Hutson 2017.
1083 Vgl. Marr 2018.
1084 Vgl. Fry 2018; Simonite 2018; O'Neil 2016; Burgess 2016; Citron / Pasquale 2014.
1085 Vgl. Talbot et al. 2017b.
1086 Vgl. Barocas / Selbst 2016; Chouldechova 2016; Crawford 2016.
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Darüber hinaus brauchen demokratische Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozesse Zeit. Beratungen sind für eine demokratische
Governance unerlässlich, auch für die Governance technologiebasierter
Innovationen und Veränderungen. Die digitale Transformation und da‐
tenbasierte Systeme überholen die demokratische Governance. Es be‐
steht eine Asymmetrie zwischen dem Innovationstempo bzw. der Be‐
schleunigung des Innovationstempos und dem Tempo der demokrati‐
schen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse, die eine
neue Form der «Governance-Lücke»1087 hervorruft, die die ursprüngli‐
che «Governance-Lücke», die durch die Globalisierung und die wachsen‐
de Macht multinationaler Unternehmen und die schwindende Macht der
Nationalstaaten entstanden ist,1088 noch vergrößert – «die abnehmende Fä‐
higkeit der nationalen Regierungen, jene Dimensionen der transnationalen
Geschäftstätigkeit zu steuern und einzuschränken, die die Menschenrechte
ihrer Bevölkerung betreffen (....), die sich aus der erweiterten Macht und
den Fähigkeiten der transnationalen Unternehmen und den geschwäch‐
ten Fähigkeiten der Staaten unter den Bedingungen der wirtschaftlichen
Globalisierung ergeben»1089. Diese Asymmetrie zwischen der Innovations‐
geschwindigkeit oder der Beschleunigung der Innovationsgeschwindigkeit
durch Technologieunternehmen und dem Tempo der demokratischen
Governance und dem Ungleichgewicht der Macht1090 muss angegangen
werden – entweder durch eine demokratische Gesetzgebung, die besagt,
dass die Innovationsgeschwindigkeit oder die Beschleunigung der Innova‐
tionsgeschwindigkeit – «die Geschwindigkeit der Träume»1091, wie sie von
Google beschrieben wird – an das Tempo der demokratischen Governance
angepasst werden muss oder durch die Anpassung des Tempos der de‐
mokratischen Governance an die Innovationsgeschwindigkeit oder die Be‐
schleunigung der Innovationsgeschwindigkeit. Beides sollte geschehen –
wobei die Betonung auf Ersterem liegt, denn sowohl Technologie als auch
technologiebasierte Innovation existieren nicht in einem Vakuum, sondern
in einem sozialen, politischen und rechtlichen Kontext, mit dem sie inter‐
agieren und den sie respektieren müssen. Selbst Joseph Schumpeter – der
den Begriff der «schöpferischen Zerstörung» prägte – behauptet keines‐

1087 Vgl. Mărcuţ 2020; van Eeten 2017.
1088 MacDonald 2011: 549.
1089 MacDonald 2011: 549.
1090 Vgl. Nemitz 2018.
1091 Teller 2012.
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wegs eine «erlaubnisfreie Innovation»1092 im Schnelldurchlauf, wie sie von
Technologiekonzernen propagiert wird. Stattdessen unterstreicht Schumpe‐
ter die Rolle des kapitalistischen Systems («Der kapitalistische Prozess hebt
nicht zufällig, sondern kraft seines Mechanismus den Lebensstandard der
Massen schrittweise an»1093) und hebt «Mutationen» als relevant für die
wirtschaftliche Entwicklung hervor. «Es handelt sich um dauerhafte, nach‐
haltige, qualitative Veränderungen in der Logik, dem Verständnis und der
Praxis der kapitalistischen Akkumulation, nicht um zufällige, vorüberge‐
hende oder opportunistische Reaktionen auf die Umstände.»1094 Sie schaf‐
fen1095 und – leider, so Schumpeter – zerstören auch, aber zum sozialen
und wirtschaftlichen Nutzen.1096 Diese «Mutationen» brauchen Zeit und
erfordern Geduld. «Wir haben es mit einem Prozess zu tun, bei dem
jedes Element eine beträchtliche Zeit braucht, um seine wahren Merkma‐
le und endgültigen Auswirkungen zu offenbaren. (...) Wir müssen seine
Leistung im Laufe der Zeit beurteilen, während er sich über Jahrzehnte
oder Jahrhunderte entfaltet.»1097 Das Innovationstempo bzw. die Beschleu‐
nigung des Innovationstempos muss an das Tempo der demokratischen
Governance angepasst werden, denn «Mutation ist kein Märchen, sondern
ein rationaler Kapitalismus, der durch demokratische Institutionen auf Ge‐
genseitigkeit mit seinen Bevölkerungen beruht. Mutationen verändern das
Wesen des Kapitalismus grundlegend, indem sie ihn in die Richtung derer
verschieben, denen er dienen soll.»1098

Schließlich sind Geschwindigkeit und «Governance-Gap» in Verbin‐
dung mit der beispiellosen Macht, nicht nur in finanzieller und wirtschaft‐
licher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf die unmittelbare Wirkung
der Lobbyarbeit von Technologieunternehmen auf die Politiker:innen, eine
höchst gefährliche Mischung für Demokratien.1099 Diese gefährliche Mi‐
schung muss von der Politik energischer angegangen werden, als es jetzt
geschieht. «Es ist gut, dass Amazon und Apple, Facebook und Google diese
Art von Gegenwind spüren. Sie konnten sich zu lange wie Überirdische
benehmen, für die Recht und Gesetz nur eingeschränkt gelten. Politiker:in‐

1092 Vgl. Thierer 2014; Hayes 2011.
1093 Schumpeter 2008: 68.
1094 Zuboff 2019: 51.
1095 Vgl. Schumpeter 2008: 83.
1096 Vgl. Schumpeter 1991: 412.
1097 Schumpeter 2008: 83.
1098 Zuboff 2019: 52.
1099 Vgl. Kergueno 2018.
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nen auf der einen wie auf der anderen Seite des Atlantiks tun endlich, was
sie lange versäumt haben. Sie stellen die Machtfrage. Wer bestimmt die
Spielregeln der digitalen Welt: Regierungen oder Konzerne?»1100

Eric Schmidt gibt als CEO von Google zu: «Der Durchschnittsamerika‐
ner ist sich nicht bewusst, wie viele Gesetze von Lobbyisten geschrieben
werden.»1101 Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple,
Google & Co. hätten alle Instrumente der politischen Einflussnahme, der
Öffentlichkeitsarbeit und der Manipulation in der Hand und würden bei
Politiker:innen, die gewählt oder wiedergewählt werden wollen, Lobbyar‐
beit betreiben, um sie nicht zu regulieren.1102 «Die Gefahr, die der Com‐
puter darstellt, bedroht die menschliche Autonomie. Je mehr über einen
Menschen bekannt ist, desto einfacher ist es, ihn zu kontrollieren. Die
Sicherung der Freiheit, die die Demokratie nährt, erfordert eine Struktu‐
rierung der gesellschaftlichen Nutzung von Informationen und sogar die
Ermöglichung einer gewissen Verheimlichung von Informationen.»1103

Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google & Co.
würden mit all ihren Daten, die sie über eine Politiker:in haben, diese
Politiker:in beeinflussen, sie nicht zu regulieren. Jack Ma, Gründer von
Alibaba, fordert sogar noch weniger Regulierung: «Der Staat muss das
tun, was der Staat tut, und die Unternehmen das, was Unternehmen tun
müssen.»1104

Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google & Co.
würden mit all ihrer finanziellen Macht, die sie besitzen, um Politiker:in‐
nen und Parteien zu finanzieren, im öffentlichen Diskurs neue Ideen testen,
die gegen die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Verfassungen
der Demokratien verstoßen.

Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google &
Co. würden einen Großteil der bahnbrechenden Forschung im Bereich
datenbasierter Systeme und vielversprechender Talente aufkaufen. «Das ei‐
gentliche Problem ist, dass diese Menschen nicht über die Gesellschaft
verteilt sind. Der Intellekt und das Fachwissen sind in einer kleinen Anzahl
von Unternehmen konzentriert.»1105

1100 Nezik 2019: 24.
1101 Thompson 2010.
1102 Vgl. Issenberg 2013.
1103 Schwartz 1989: 676.
1104 Yang 2018: 23.
1105 Probe 2017.
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Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google &
Co verfügen über die Instrumente zur Erstellung und Bereitstellung von
Inhalten, z.B. Google: «Google hat im Laufe der Zeit begonnen, eigene
Inhalte zu entwickeln, wie z.B. eigene Preisergebnisse für Shopping und ei‐
gene Bewertungen für lokale Geschäfte. In diesen Situationen agiert Google
sowohl als Suchmaschine als auch als Anbieter:in von Inhalten.»1106

Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google &
Co nutzen ihre finanziellen Ressourcen, um akademische Forschung und
Grundsatzpapiere gegen die Regulierung zu finanzieren1107 und kritische
akademische Stimmen auszuschalten. Der folgende Fall dient als exemplari‐
sches Beispiel für solche Angriffe auf die Forschungs- und Meinungsfreiheit
sowie für Korruption und die Zerstörung der unabhängigen akademischen
Welt: «In den Stunden, nachdem die europäischen Kartellbehörden Ende
Juni eine Rekordstrafe von 2,7 Milliarden Dollar gegen Google verhängt
hatten, erfuhr ein einflussreicher Washingtoner Think Tank, was passieren
kann, wenn ein reicher Tech-Gigant kritisiert wird. Die New America
Foundation hat seit der Gründung der Denkfabrik im Jahr 1999 mehr als
21 Millionen Dollar von Google, dem Vorstandsvorsitzenden der Mutterge‐
sellschaft, Eric Schmidt, und der Stiftung seiner Familie erhalten. Dieses
Geld trug dazu bei, New America als elitäre Stimme in den politischen
Debatten der amerikanischen Linken zu etablieren und half Google, diese
Debatten zu gestalten. Aber nicht lange nachdem einer der Wissenschaftler
von New America eine Erklärung auf der Website des Think Tanks veröf‐
fentlicht hatte, in der er die Strafe der Europäischen Union gegen Google
lobte, teilte Herr Schmidt, der bis 2016 Vorsitzender von New America
war, der Präsidentin der Gruppe, Anne-Marie Slaughter, seinen Unmut
über die Erklärung mit, so der Wissenschaftler. (...) Diese Befürchtungen
schienen sich ein paar Tage später zu bestätigen, als Frau Slaughter den
Gelehrten Barry Lynn, der die kritische Stellungnahme verfasst hatte, in ihr
Büro rief. Er leitet eine Initiative von New America mit dem Namen Open
Markets, die sich an die Spitze eines wachsenden Chors liberaler Kritik an
der Marktdominanz von Telekommunikations- und Tech-Giganten gestellt
hat, darunter auch Google, das jetzt Teil eines größeren Unternehmens mit
dem Namen Alphabet Inc. ist, dessen Vorstandsvorsitzender Herr Schmidt
ist. Frau Slaughter teilte Herrn Lynn mit, dass «die Zeit für Open Markets

1106 Luca et al. 2015: 2.
1107 Vgl. Mullins/Nicas 2017.
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und New America gekommen ist, sich zu trennen», wie aus einer E-Mail
von Frau Slaughter an Herrn Lynn hervorgeht. In der E-Mail wurde vorge‐
schlagen, dass das gesamte Team von Open Markets – fast 10 Vollzeitmitar‐
beiter und unbezahlte Stipendiaten – von New America verbannt werden
sollte. (...) Herr Lynn warf Frau Slaughter in einem Interview vor, sie habe
dem Druck von Herrn Schmidt und Google nachgegeben und dabei die
Wünsche eines Geldgebers über die intellektuelle Integrität der Denkfabrik
gestellt. ‚Google ist sehr aggressiv, wenn es darum geht, sein Geld in Wa‐
shington und Brüssel zu verteilen und dann die Fäden zu ziehen‘, sagte
Lynn. Die Leute haben jetzt große Angst vor Google.»1108

Stellen Sie sich vor, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google & Co
mit ihrem mangelnden Verständnis und ihrer Missachtung von Menschen‐
rechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verfügen über enorme poli‐
tische Macht. So kommentiert beispielsweise Sergey Brin, Mitbegründer
von Google, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, in dem das «Recht
auf Vergessenwerden» als Grundprinzip des EU-Rechts bestätigt wird: «Ich
wünschte, wir könnten das Urteil einfach vergessen»1109. Larry Page, CEO
und Mitbegründer von Google, erklärt: «Im Allgemeinen ist es besser,
wenn die Daten bei Unternehmen wie Google vorhanden sind, als wenn
sie bei der Regierung liegen, ohne dass diese ein ordnungsgemäßes Verfah‐
ren hat, um an diese Daten zu gelangen, denn wir sorgen uns offensicht‐
lich um unseren Ruf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Regierung sich so
sehr darum kümmert»1110. Ist es überraschend, dass massiver Widerstand
fehlen könnte? «Googles Innovationsmethode zielt von jeher darauf, gesell‐
schaftliche ‚creepy lines‘ [Eric Schmidt], auszutesten, diese immer wieder
zu strapazieren, um neue Entwicklungs- und Marktfelder zu erschliessen.
Das Terrain gesellschaftlicher No-Go-Areas, das haben weite Teile der Sili‐
con-Valley-Elite erkannt, ist flexibel – und gerade durch die emanzipativen
Verheissungen quasiutopischer Visionen scheint sich die Verführungskraft
bestimmter Projekte und Produkte immer weiter zu dynamisieren. Bedenkt
man die prädiktiven Gesundheitsinnovationen aus dem Tal der Zukunft,
wird offensichtlich, dass die hyperbolischen Statements von einst nicht
gänzlich unerhört geblieben sind, die Geschichtenerzähler aus dem Valley
die Geschäftstüchtigkeit kaum überflügelt gelassen haben.»1111

1108 Vogel 2017.
1109 Sterling 2014.
1110 Waters 2014a.
1111 Nosthoff / Maschewski 2019: 89.
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Multinationale Technologiekonzerne wenden einen Enteignungsprozess
an, der vier Phasen umfasst: Eindringen – Gewöhnung – Anpassung –
Neuausrichtung.1112 Sie haben gelernt, nach der Methode «form follows
fiction» den Rahmen des rechtlich und ethisch Inakzeptablen zu spren‐
gen.1113 «Nach dem Motto ‚clarify today, design tomorrow‘ sollen nicht nur
Widerstände gegen oder Potenziale für neue Entwicklungen antizipiert,
sondern, oft folgenreicher, mit der Kraft der Fiktion Spielräume für zukünf‐
tige Fakten vermessen werden.»1114 Das von Google in Auftrag gegebene
Video «The Selfish Ledger» ist ein höchst relevantes und aufschlussreiches
Beispiel.1115 Es zeigt die Zukunft des Unternehmens, das über so viele Daten
verfügt, dass es menschliche Verhaltensweisen, soziale Fragen, psychische
Gesundheit, ... kartieren kann. Es zeigt die Zukunft des Menschen als «epi‐
genetische[r] Datenträger»1116. Und sie bietet eine teleologische Darstellung
der menschlichen Evolution, die auf Folgendes abzielt: «Benutzer:innen‐
zentrierte Designprinzipien haben die Welt der Informatik viele Jahrzehnte
lang beherrscht, aber was wäre, wenn wir die Dinge ein wenig anders
betrachten würden? Was wäre, wenn man dem Grundbuch einen Willen
oder einen Zweck geben könnte, anstatt es nur als historische Referenz zu
verwenden? Was wäre, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, ein
reichhaltigeres Grundbuch zu erstellen, indem wir mehr Informationsquel‐
len einbeziehen? Was wäre, wenn wir uns nicht als Eigentümer:innen die‐
ser Informationen betrachten würden, sondern als Hüter:innen, vorüberge‐
hende Träger:innen oder Verwalter:innen?»1117 Ein solches Verständnis lässt
keinen Raum für Menschenwürde, Freiheit und Autonomie, Individualität,
Pluralität, Vielfalt – für eine individuelle Perspektive. «Dass die euphorisch
begrüßte Technologie unserer Kommunikationsmedien in ihrer Logik das
Gegenteil anvisiert – Transparenz, Durchsichtigkeit, Kontrolle, permanente
Erreichbarkeit –, zeigt, wie schlecht es um das Individuum in Wirklichkeit
bestellt ist. Der Egoismus unserer Tage ist nicht Ausdruck einer radikalisier‐
ten Individualität, sondern Konsequenz der sich selbst kontrollierenden
Wettbewerbsgesellschaft, in der alle ihren Vorteil suchen, indem sie das
machen, was die anderen auch machen. Gerade wenn in einer Gesellschaft

1112 Vgl. Zuboff 2019: 137-154.
1113 Vgl. Bleecker 2009.
1114 Nosthoff / Maschewski 2019: 84.
1115 Vgl. Savov 2018.
1116 Nosthoff / Maschewski 2019: 85.
1117 Savov 2018.

7.12 Demokratie und datenbasierte Systeme

289
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


jeder nur an sich denkt, denken alle das Gleiche.»1118 Das Kollektiv und
sein Gut – definiert durch einen multinationalen Konzern – dominiert.
Dies beinhaltet «eine neue Form biopolitischer Kybernetik […], eine syste‐
mische Denke, die sich keineswegs auf das Laisser-faire verlässt und daran
glaubt, dass sich durch das ungeordnete Laufenlassen ein Gemeinwohl,
ein gesunder Geist in einem gesunden Körper einstelle. Harmonie müsse
vielmehr aktiv, über permanente kleine Eingriffe und subtile Korrekturen,
durch Anreizsysteme und ein beständiges datenbasiertes Redesign des ge‐
sellschaftlichen Nervensystems produziert werden.»1119

Außerdem gab es fruchtbare Umstände, die es diesen wenigen Techno‐
logiekonzernen ermöglichten, ihr Imperium aufzubauen. «Es ist unwahr‐
scheinlich, dass ein einzelnes Element dafür ausschlaggebend war, aber
ein Zusammenspiel von politischen Umständen und proaktiven Strategien
trug dazu bei, den Lebensraum zu bereichern, in dem diese Mutation
Wurzeln schlagen und gedeihen konnte. Dazu gehören (1) die unerbittliche
Verfolgung und Verteidigung der ‚Freiheit‘ der Gründer durch die Kontrolle
der Unternehmen und das Beharren auf dem Recht auf einen rechtsfreien
Raum; (2) der Schutz spezifischer historischer Umstände, einschließlich
der Politik und der rechtlichen Ausrichtung des neoliberalen Paradigmas
und des dringenden Interesses des Staates an den aufkommenden Fähig‐
keiten der Analyse und Vorhersage des Verhaltensüberschusses nach den
Terroranschlägen vom September 2001; und (3) die absichtliche Errichtung
von Festungen in der Welt der Politik und der Kultur, um das Königreich
zu schützen und jede genaue Prüfung seiner Praktiken abzuwehren.»1120

Einige Technologieunternehmen propagieren die Grundannahme, dass
es zwei Welten gibt – die reale und die virtuelle Welt – und dass die
virtuelle Welt gesetzlos ist. «Die Online-Welt ist nicht wirklich an irdische
Gesetze gebunden (...) sie ist der größte unregierte Raum der Welt».1121

Technologiekonzerne fördern systematisch ein Narrativ von ihrem «Recht
auf Rechtsfreiheit»1122. «Ihre Bemühungen sind von einigen konsistenten
Themen geprägt: dass Technologieunternehmen wie Google sich schneller
bewegen, als der Staat in der Lage ist, sie zu verstehen oder ihnen zu folgen,
dass alle Versuche, einzugreifen oder sie zu beschränken, daher schlecht

1118 Liessmann 2019: I.
1119 Nosthoff / Maschewski 2019: 88.
1120 Zuboff 2019: 101.
1121 Schmidt / Cohen 2014: 1.
1122 Zuboff 2019: 104.

7 Chancen und Herausforderungen aus ethischer Sicht

290
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:17
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


durchdacht und dumm sind, dass Regulierung immer eine negative Kraft
ist, die Innovation und Fortschritt behindert, und dass Gesetzlosigkeit der
notwendige Kontext für 'technologische Innovation' ist.»1123 Einige Beispiele
verdeutlichen diesen Ansatz. Eric Schmidt, CEO von Google, erklärt, dass
es keine Notwendigkeit gibt, Google zu regulieren, da es für Google Anrei‐
ze gibt, «seine Nutzer:innen richtig zu behandeln»1124. Er zeigt sich auch
einverstanden mit der antidemokratischen Formel von Andy Grove, dem
ehemaligen CEO von Intel: «Hightech läuft dreimal schneller als normale
Unternehmen. Und die Regierung arbeitet dreimal langsamer als normale
Unternehmen. Wir haben also eine neunfache Kluft (...) Und deshalb wol‐
len wir sicherstellen, dass die Regierung uns nicht in die Quere kommt und
die Dinge verlangsamt.»1125 Und er betonte: «Die Technologie entwickelt
sich so schnell, dass die Regierungen wirklich nicht versuchen sollten, sie
zu regulieren, weil sie sich zu schnell verändert und jedes Problem durch
die Technologie gelöst werden wird. Wir werden uns viel schneller bewegen
als jede Regierung»1126. Larry Page, Mitbegründer von Google, führt dies
weiter aus: «Alte Institutionen wie das Gesetz und so weiter halten nicht
mit der Geschwindigkeit des Wandels Schritt, den wir durch die Technolo‐
gie verursacht haben. (...) Als wir an die Börse gingen, waren die Gesetze
50 Jahre alt. Ein Gesetz kann nicht richtig sein, wenn es 50 Jahre alt ist, so
wie es vor dem Internet war. (...) Vielleicht sollten wir einen kleinen Teil
der Welt beiseite lassen (...) als Technologen sollten wir einige sichere Orte
haben, an denen wir neue Dinge ausprobieren und herausfinden können,
wie sie sich auf die Gesellschaft und die Menschen auswirken, ohne dass
wir uns in der normalen Welt entfalten müssen.»1127

Darüber hinaus werden neben finanzieller und wirtschaftlicher Macht
sowie politischem Einfluss auf wissenschaftlicher Basis manipulative und
totalitäre Instrumente entwickelt, die die Menschheit methodisch und kon‐
zeptionell zulasten der Menschenrechte, des Rechtsstaates und der Demo‐
kratie in Geiselhaft nehmen, um Konformität zu erzwingen.1128 Alex Pent‐
land, Direktor der Massachusetts Institute of Technology MIT-Labs «Con‐
nection Science» und «Human Dynamics», Vorstandsmitglied von AT&T,

1123 Zuboff 2019: 104.
1124 Jenkins 2010.
1125 Cunningham 2011.
1126 Gobry / Schmidt 2011.
1127 Schafgarbe 2013.
1128 Vgl. Gertz 2016.
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Mitglied des Beirats von Google, liefert der UBS, Accenture, IBM, aber
auch den Regierungen Chinas und der Türkei Erkenntnisse und Werkzeu‐
ge zur Manipulation und Kontrolle sozialer Beziehungen in öffentlichen
Kontexten sowie des menschlichen Verhaltens in sozialen Medien und so‐
zialen Netzwerken.1129 «Soziometrische Badges» als Wearables ermöglichen
einen tiefgreifenden Einblick, bei dem es «weniger […] den Inhalt oder die
Semantik des Kommunizierten als um das Monitoring körperlicher Reak‐
tionen, latenter Verhaltensmuster oder unbewusster Gesten – der Informa‐
tiker spricht hier von ‚ehrlichen Signalen‘ –, sodas ein durchdringender
Blick auf das Ich und die Anderen, ihre atmosphärischen Verfasstheiten
und Stimmungen entsteht.»1130 Mit diesen Daten lassen sich Menschen
besser überwachen, kontrollieren und manipulieren. «In der traditionellen
Sozialwissenschaft stellt man den Menschen Fragen in Umfragen. Dabei
erhält man in der Regel nur Antworten, die gesellschaftlich akzeptiert sind,
aber nicht wirklich die Realität widerspiegeln. In ähnlicher Weise sprechen
Wissenschaftler:innen über das Mining von Twitter-Feeds und Facebook,
aber das ist eigentlich nur das Mining einer sozial konstruierten Version
von einem Menschen. Beim Reality Mining geht es um das, was man
tatsächlich tut, und nicht darum, wie man sich selbst vorstellt.»1131

Diese strenge Überwachung der Menschen bildet die Grundlage für eine
forcierte Vereinheitlichung und Harmonisierung in einem Kollektiv – sei
es ein Unternehmen oder ein Staat. «Sämtliche Anwendungen des Human
Dynamics Labs beschreiben Modi technischer Supervision, die Unebenhei‐
ten im Verhalten der Menschen bestimmen und feststellen sollen, um diese
in geordnete Bahnen zu lenken, zu glätten – kurz: um eine neue Ordnung
ins alltägliche Chaos zu bringen.»1132 Wearables als Instrumente dienen
diesem Social Engineering, das darauf abzielt, menschliches Verhalten neu
zu gestalten, um die soziale Effizienz zu steigern – «alle dazu zu bringen, ihr
Verhalten zu koordinieren»1133. Die Sozialphysik versucht, den Menschen
zu verändern, indem sie ihn durch ständiges Feedback überwacht, kontrol‐
liert und manipuliert. «Die Antwort der Sozialphysik besteht nicht darin,
den Menschen direkte Anreize zu geben, sich selbst zu ändern, sondern

1129 Vgl. MIT Connection Science 2018.
1130 Nosthoff / Maschewski 2019: 43-44.
1131 Eggers 2014.
1132 Nosthoff / Maschewski 2019: 44.
1133 Pentland 2014a: 15.
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sozialen Druck für Veränderungen zu erzeugen.»1134 So soll beispielswei‐
se der ungesunde Lebensstil einiger Personen durch Wearables verändert
werden, um die Kosten der kollektiven Gesundheitssysteme zu senken.
Wearables ermöglichen es technologiebasierten Unternehmen, «den Ideen‐
fluss innerhalb sozialer Netzwerke zu messen und Anreize zu schaffen, die
das Muster des sozialen Lernens in realen Situationen beeinflussen.»1135

Im Jahr 2023 werden schätzungsweise 302,3 Millionen Wearables verkauft,
die alle Facetten des menschlichen Lebens überwachen, kontrollieren und
manipulieren. Individuen und Kollektive sollen so modelliert werden,
dass Gesellschaften fairer, vertrauenswürdiger und stabiler werden –1136

auf kollektiver Ebene.1137 «Das ist das Versprechen der sozialen Physik
und einer datenreichen Gesellschaft.»1138 Wearables sollen ein «neues Ner‐
vensystem» um die gesamte Menschheit herum aufbauen.1139 Dies würde
eine «gottähnliche Sicht auf uns selbst»1140 eröffnen. Zum Beispiel würde
eine «Echtzeit-Grippeüberwachung»1141 auf der Grundlage von Wearables
bei der Eindämmung von Pandemien helfen.

Diesem sozio-physikalischen Ansatz liegt die Annahme zugrunde, «dass
unser Verhalten tief und unmittelbar mit dem anderer Menschen verbun‐
den ist. Der Mensch wird als soziales Tier betrachtet, bei dem der Einzelne
am besten mit einem Musiker in einem Jazzquartett verglichen werden
kann. Natürlich können wir das Verhalten dieser Individuen anhand des
Verhaltens ihrer Mitspieler vorhersagen: Sie sind so sehr auf die Gesamt‐
leistung der Gruppe konzentriert und so sehr darauf bedacht, die anderen
in der Gruppe genau zu ergänzen, dass sie fast aufhören, überhaupt ein
Individuum zu sein.»1142 Dies wäre das Ende der Individualität (wie wir sie
kennen) und des Kerngedankens der Aufklärungsbewegung – der mensch‐
lichen Vernunft.1143 Darüber hinaus wird das menschliche Leben auf das
reduziert, was von Wearables als Daten gesammelt werden kann.

1134 Eggers 2014.
1135 Pentland 2014a: 15.
1136 Vgl. Pentland 2014a: 250.
1137 Vgl. Pentland 2014a: 6.
1138 Pentland 2014a: 216.
1139 Vgl. Pentland 2008.
1140 Pentland 2008: 93.
1141 Pentland 2014a: 147.
1142 Pentland 2007: 16.
1143 Vgl. Pentland 2008: 87.
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Dieses Bestreben kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es die ky‐
bernetische Tradition fortsetzt. «Alles regeln, was regelbar ist, und das
noch nicht Regelbare regelbar machen.»1144 Die menschliche Freiheit
wird als «programmierbare Funktion der Effektivität»1145 verstanden, das
menschliche Gehirn als Computer.1146 Alex Pentland folgt am Massachu‐
setts Institute of Technology (MIT) Norbert Wiener, dem Begründer
der Kybernetik, und stellt fest: «Der Begriff (Kybernetik) ist am MIT ver‐
schwunden, weil die Kybernetik überall ist, wie die Luft.»1147

Schließlich profitiert dieser substanzielle Angriff, der fast alles in Frage
stellt, wofür die Aufklärungsbewegung steht, von einem Eckpfeiler der Auf‐
klärungsbewegung – dem Vertrauen in den menschlichen Intellekt und die
rationale Forschung, das zur Entwicklung der wissenschaftlichen Erkennt‐
nistheorie und zum Vertrauen in die Wissenschaft und den technischen
Fortschritt führte, was wiederum die oben erwähnte Zwanghaftigkeit zur
Folge hatte (vgl. oben Unterkapitel 7.5 Zwanghaftigkeit). «Technische Inno‐
vationen neigen häufig dazu, gesellschaftliche Normen zu überholen, ihre
Wirksamkeit und Gültigkeit still zu hinterfragen und etablierte Welt- und
Selbstverständnisse schlicht zu verändern.»1148 Technologie schafft Fakten,
die die «neue Normalität» definieren sollen ...

7.13 Automatisierung der Mobilität

7.13.1 Es geht nicht nur um «moralische Dilemmata»

Automatisiertes Fahren, automatisierte Fahrzeuge, selbstfahrende Autos, ...
– zusammengefasst unter dem Oberbegriff der Automatisierung der Mo‐
bilität –1149 führen nicht nur zu grundlegenden Veränderungen im berufli‐
chen und privaten Alltag, sondern auch in unserer Gesellschaft und in

1144 Schmidt 1941: 41.
1145 Bier 1973: 6.
1146 Vgl. Steinbuch 1963: 2; Maltz 2015: 46.
1147 Pentland 2014c.
1148 Nosthoff / Maschewski 2019: 91.
1149 Vgl. Kyriakidis et al. 2015; Casner 2016; Radlmayr et al. 2014; Aeberhard et al. 2015;

Watzenig / Horn 2016; Spieser et al. 2014; Alessandrini et al. 2014; Basu et al. 2018;
Stocker / Shaheen 2018; Schulz et al. 2019; Heinrichs / Cyganski 2015; Winner et
al. 2018; Pereira et al. 2017; Walker et al. 2018; Pech et al. 2016.
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unserer Wirtschaft. Die Automatisierung der Mobilität lässt sich in sechs
Stufen einteilen:1150

«Stufe 0 (keine Automatisierung des Fahrens): Ein menschlicher Fahrer
kontrolliert alles. Es gibt keine automatisierte Lenkung, Beschleunigung,
Bremsen usw.

Stufe 1 (Fahrerassistenz): Es gibt ein grundlegendes Maß an Automatisie‐
rung, aber der Fahrer behält die Kontrolle über die meisten Funktionen.
Laut SAE kann auf dieser Stufe die Quer-(Lenkung) oder Längskontrolle
(z. B. Beschleunigung) autonom, aber nicht gleichzeitig erfolgen.

Stufe 2 (teilautomatisiertes Fahren): Sowohl die Quer- als auch die
Längsbewegung wird autonom gesteuert, zum Beispiel mit einem adaptiven
Tempomat und Funktionen, die das Auto in der Spur halten.

Stufe 3 (bedingte Fahrautomatisierung): Ein Auto kann selbstständig
fahren, muss aber in der Lage sein, dem menschlichen Fahrer mitzuteilen,
wann er das Steuer übernehmen soll. Der Fahrer wird als Ersatz für das
System betrachtet und muss wachsam und bereit bleiben.

Stufe 4 (hochautomatisiertes Fahren): Das Auto kann selbst fahren und
ist nicht auf einen Menschen angewiesen, der im Falle eines Problems das
Steuer übernimmt. Das System ist jedoch noch nicht in der Lage, unter
allen Umständen autonom zu fahren (je nach Situation, geografischem
Gebiet usw.).

Stufe 5 (vollständig automatisiertes Fahren): Das Auto kann selbst fah‐
ren, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist, und kann in
allen Fahrsituationen eingesetzt werden. Unter den Interessenvertretern
wird heftig darüber diskutiert, wie weit der Prozess hin zum vollständig au‐
tonomen Fahren fortgeschritten ist. Die Beteiligten sind sich auch uneinig
über den richtigen Ansatz für die Einführung autonomer Funktionen in
Fahrzeugen»1151.

Die künftige Entwicklung im Bereich der Automatisierung der Mobili‐
tät dreht sich um die Fragen der Rolle des menschlichen Fahrers (wird
der menschliche Fahrer eliminiert1152 oder unterstützt1153?) und des Verfüg‐
barkeitsumfangs («alles irgendwo» [‚sehr hohe Funktionalität ist nur in
bestimmten geografischen Gebieten oder auf bestimmten Straßen möglich,

1150 Ausschuss für automatisiertes Fahren auf der Straße (ORAD), Society of Automo‐
tive Engineers SAE International 2016.

1151 OECD 2019a.
1152 Vgl. Lee 2018.
1153 Vgl. Lippert et al. 2018.
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die detailliert kartiert wurden‘] oder «etwas überall»: [‚Funktionalität wird
nur in ein AV-System eingeführt, wenn es auf jeder Straße und in jeder
Situation eingesetzt werden kann‘1154]).

Die Automatisierung der Mobilität verändert die Wahrnehmung des
Fahrzeugs – weg vom isolierten individuellen Transportmittel hin zum
Knotenpunkt in einem Kommunikationsnetz. «So sind es pervasive ‚ver‐
netzte‘ Informationssysteme, die heute Vorstellungen vom isolierten Auto
in Frage stellen. Autos sind, wie sich zunehmend zeigt, gesteuert durch
pervasive Software und zugleich mobile ‚devices‘»1155. Im Zuge der Automa‐
tisierung der Mobilität werden Fahrzeuge und Menschen in Fahrzeugen
über datenbasierte Systeme zu Datenlieferanten.1156 Der Mensch wird damit
mit der Realität konfrontiert, dass z.B. «die Kraftfahrzeugversicherung je‐
derzeit überwachen kann, wie, wann und wohin ich fahre, was das Solidari‐
tätsprinzip einer Versicherung auf längere Sicht zu untergraben droht»1157

(Auf die grundlegenden Bedrohungen und Angriffe auf die Privatsphäre
und den Datenschutz wird weiter unten in Unterkapitel 7.17 Datenschutz
und Privatsphäre näher eingegangen).

Die Automatisierung der Mobilität birgt ethische Chancen und Risi‐
ken.1158 Die ethische Dimension der Automatisierung von Mobilität geht
weit über die ethische Frage des «Trolley-Dilemmas»1159 hinaus. Sich aus
ethischer Sicht nur auf das «Trolley-Dilemma» zu konzentrieren,1160 würde
nicht nur eine reduktionistische Sicht auf die ethische Dimension der Mo‐
bilitätsautomatisierung darstellen.1161 Es würde auch etwas in den Mittel‐
punkt der Aufmerksamkeit rücken, was an der Automatisierung der Mobili‐
tät nicht einzigartig ist. Die im «Trolley-Dilemma» beschriebene Situation
stellt ein moralisches Dilemma dar – unabhängig davon, ob das Fahrzeug

1154 OECD 2019a.
1155 Buschauer 2014: 22.
1156 Vgl. Carvalho et al. 2015; Holder et al. 2018; Bengler et al. 2014; Wang et al. 2020;

Alkim 2018; Berković / Kosovac 2020; Sperling et al. 2019; Sabaliauskaite et al.
2018; Gräf et al. 2019; Spielkamp 2019b.

1157 Steil 2019: 32.
1158 Vgl. Santoni de Sio 2016; Zhenji et al. 2016; Nyholm / Smids 2020; Goodall 2014;

Lugano 2017; Gogoll / Müller 2017; Zhou et al. 2019; Mladenovic / McPherson
2016; Bonnefon et al. 2016; Sparrow / Howard 2020; Hilgendorf 2020.

1159 Vgl. Foot 2002; Thomson 1985; Matzner 2019; Lütge et al. 2019; Brändle / Grun‐
wald 2019; Grunwald 2018.

1160 Vgl. z. B. Scholz / Kempf 2016; Herrmann / Brenner 2018.
1161 Vgl. Horizon 2020 Expertengruppe der Kommission 2020; Hübner et al. 2020;

Rietz 2017.
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automatisiert ist oder von einem Menschen gefahren wird. Mit anderen
Worten: Das moralische Dilemma, das überraschenderweise den ethischen
Diskurs über die Automatisierung der Mobilität dominiert, taucht auch in
der nicht-automatisierten Mobilität auf.1162 Daraus sollte man schließen, die
ethische Bewertung der Automatisierung der Mobilität nicht primär auf
dieses moralische Dilemma zu konzentrieren.

Da es sich um ein moralisches Dilemma handelt, gibt es außerdem
keine moralisch vertretbare Lösung. Das Wesen eines moralischen Dilem‐
mas besteht in einer Situation, in der eine Entscheidung erforderlich ist
und beide Optionen moralisch problematisch sind.1163 Daher stellt keine
von ihnen eine moralisch vertretbare Lösung dar. Stattdessen muss eine
dritte Alternative gefunden werden, oder es müssen geeignete Maßnahmen
ergriffen werden, um die Möglichkeit eines solchen moralischen Dilemmas
zu vermeiden. Auch hier handelt es sich jedoch nicht um ein spezifisches
Problem der Automatisierung der Mobilität.

Das Besondere an automatisierten Fahrzeugen und dem «Trolley-Dilem‐
ma» in der automatisierten Mobilität ist die Möglichkeit, dass das Verhal‐
ten technischer Systeme in solchen Situationen in die eine oder andere
Richtung kodiert werden kann. Es kann jedoch argumentiert werden, dass
selbst unter diesen Umständen die automatisierten Fahrzeuge auf eine Art
und Weise kodiert werden müssen, die nach einer dritten alternativen Opti‐
on sucht und die aus angemessenen Maßnahmen besteht, die sicherstellen,
dass die Möglichkeit eines solchen moralischen Dilemmas vermieden wird
– wiederum nichts Einzigartiges für automatisierte Mobilität.

Welche Chancen der automatisierten Mobilität ergeben sich aus ethi‐
scher Sicht? Welche Herausforderungen birgt die automatisierte Mobilität
aus ethischer Sicht in sich? Diese und ähnliche Fragen sollen im Folgenden
diskutiert werden.

7.13.2 Automatisierte, nicht «autonome» Mobilität

Bei der automatisierten Mobilität lassen sich, wie oben gesehen, verschiede‐
ne Automatisierungsgrade unterscheiden: der menschliche Fahrer allein,

1162 Vgl. Eimler et al. 2018.
1163 Vgl. Hilgendorf 2017; Manzeschke / Brink 2020. Für die gegenteilige Position im

Falle der Automatisierung der Mobilität vgl. Hevelke / Nida-Rümelin 2016; Schäff‐
ner 2020.
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assistiert, teilautomatisiert, hochautomatisiert, vollautomatisiert und fah‐
rerlos.1164 Die Übergangsphasen, die den Weg zur automatisierten Mobili‐
tät ohne menschlichen Fahrer ebnen, sind besonders problematisch, weil
sie in der Regel das spezifische Risiko bergen, nur der Effizienz und Ver‐
fügbarkeit zu dienen (z.B. strebt Uber nach Effizienz und Verfügbarkeit
auf Kosten der Menschenrechte und der Menschenwürde)1165 und die ethi‐
schen Prinzipien und Normen (z.B. Sicherheitsstandards, Gesundheitsstan‐
dards, Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz) (noch) nicht zu
respektieren. Dieses spezifische Risiko der Verschärfung der Verflechtung
zwischen realer und virtueller Welt im Bereich der Mobilität muss ange‐
gangen und strikt vermieden werden – von Anfang an. Mit anderen Wor‐
ten: Der Charakter einer Übergangsphase als vorübergehendes Intervall
zwischen dem Beginn einer Transformation und ihrer Vollendung darf
nicht als Entschuldigung für Verstöße gegen ethische Prinzipien und Nor‐
men dienen. Gerechtigkeit, Verantwortung und Menschenrechte müssen
bereits in der Übergangsphase verwirklicht werden. Konkrete Maßnahmen,
um dies zu erreichen, sind präzise und strikt umgesetzte Regulierungen,
die z.B. Genehmigungsverfahren für innovative Mobilitätsdienstleistungen,
Controlling-, Kontroll- und Evaluierungsmaßnahmen, die Schaffung von
Experimentier- und Erfahrungsräumen, die einen öffentlichen Diskurs er‐
möglichen, und die Kompatibilität der Systeme bei gleichzeitiger Einfüh‐
rung einer digitalen Schicht im Verkehrssystem beinhalten.

In diesem Buch wird absichtlich der Begriff «automatisierte» Fahrzeuge
anstelle von «autonomen» Fahrzeugen verwendet. Denn von Autonomie
im kantischen Sinne kann nicht die Rede sein, wenn es um Fahrzeuge geht,
wie oben in Kapitel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien
delegiert werden? erläutert wurde. Während automatisierte Fahrzeuge auf
Zweckmäßigkeit programmiert sind, kennzeichnet Autonomie – d.h. die
Fähigkeit, sich verallgemeinerbaren moralischen Gesetzen zu unterwerfen
und ihnen in den eigenen Entscheidungen und Handlungen zu folgen
– die Menschen. Während letztere über Moralfähigkeit verfügen, ist dies
bei automatisierten Fahrzeugen nicht der Fall. Natürlich können automati‐
sierte Fahrzeuge mit ethischen Regeln programmiert werden. Dafür wird
der Begriff «moralische Technologien» verwendet. Dieser Begriff ist jedoch
nichtzutreffend, denn es werden nur ethische Kriterien in das Fahrsystem

1164 Vgl. Axhausen 2016.
1165 Vgl. Taylor / Goggin 2019.
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einprogrammiert, die moralisch vertretbare Handlungen ermöglichen –1166

und das war's. Die Fahrzeuge bleiben fremdbestimmt, und von Moralfähig‐
keit kann keine Rede sein. Die Moralfähigkeit ist das, was den Menschen
von anderen Lebewesen und Robotern unterscheidet.1167

Diese begriffliche Differenzierung beinhaltet keine Absage an ethische
Regeln bei der Programmierung von Fahrsystemen. Es ist notwendig, ethi‐
sche Aspekte bei der Konzeption, dem Entwurf, der Entwicklung, der
Programmierung, der Produktion und dem Training von selbstfahrenden
Fahrzeugen so zu berücksichtigen, «dass ein unethisches Ergebnis vermie‐
den werden kann.»1168 Nicht nur moralische Dilemma-Situationen,1169 son‐
dern auch andere Situationen könnten von Fahrsystemen eine Entschei‐
dung verlangen, für die die programmierten und trainierten ethischen
Regeln den Weg weisen werden.1170

Voraussetzung wäre eine Diskussion oder ein Konsens über ethische
Prinzipien und Normen.1171 «Man muss sich eben einigen, welche Regel‐
systeme – typischerweise realisiert in Form von ‚Wenn-Dann‘-Verknüpfun‐
gen – in Robotersysteme implementiert werden sollen. In einem generel‐
len Zusammenhang wäre diese Einigung zwischen einem Roboterprodu‐
zent:innen und dem Roboternutzer:innen, d. h. dem/der Nutzniesser:in
der Dienstleistung, zu erzielen.»1172 Der Mensch, nicht das Antriebssystem,
bleibt das Subjekt, das entscheidet, welche ethischen Prinzipien und Nor‐
men angewendet werden, und auch das Subjekt der Verantwortung.1173 Ein
Konsens unter den Menschen über ethische Prinzipien und Normen ist
wegen der Risiken und Gefahren im «Mischverkehr» für die Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer notwendig.1174 Dies ist ein Argument gegen die
Möglichkeiten der Anbieter:innen von automatisierter Mobilität, z.B. einen
utilitaristischen oder einen deontologischen Ansatz für ihre Fahrzeuge zu
wählen,1175 oder dass die Nutzer:innen die Wahl haben sollten.1176

1166 Vgl. Wallach/Allen 2009.
1167 Vgl. Kirchschläger 2017a.
1168 Krenn 2016: 25.
1169 Vgl. Thomson 1985.
1170 Vgl. Armand 2012.
1171 Vgl. Trappl 2016.
1172 Decker 2013.
1173 Vgl. Neuhäuser 2014.
1174 Vgl. Ohly 2019a: 103.
1175 Vgl. Millar 2017: 22.
1176 Vgl. Millar 2017.
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7.13.3 Subjektivität der Verantwortung

Immer – auch auf Stufe 5 (vollständige Automatisierung des Fahrens) –
bleibt der Mensch Subjekt der Verantwortung. Wie in Kapitel 3 Kann
ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert werden? dargelegt
und in Unterkapitel 6.2 Das Prinzip der Verantwortung weiter ausgeführt,
setzt die Verantwortungssubjektivität Freiheit und Rationalität voraus. Oh‐
ne Freiheit kann es weder Verantwortung noch Rechenschaftspflicht geben.
Beides setzt eine freie Wahl und die selbstbestimmte Gestaltung des eigenen
Lebens voraus. Auch Rationalität ist eine notwendige Grundlage für Ver‐
antwortung. Rationalität und Freiheit wirken sich auf die Verantwortung
aus, denn die Verantwortung ist von der Freiheit abhängig und durch die
Rationalität insofern begrenzt, als in Situationen, in denen die Vernunft
irrelevant bleibt, das vermeintliche Subjekt der Verantwortung nicht in
Beziehung zur Verantwortung gesetzt werden kann. Zugleich eröffnet dies
die Verantwortung über die persönliche Freiheit hinaus, nicht nur in ihrem
Selbstbezug, sondern auch als fürsorgliche Verantwortung bzw. Freiheit in
ihrem sozialen Bezug.

Wenn nur Menschen zu Subjekten der Verantwortung werden können
und Antriebssysteme «nicht verantwortungsfähig sind, dann stellt sich un‐
mittelbar die Frage, wer stattdessen für ihr Tun und ihre Auswirkungen
auf das Handeln von Menschen verantwortlich ist oder Verantwortung
zugewiesen bekommen soll.»1177 Die Verantwortung muss in ihren acht Di‐
mensionen – Subjekt, Form, Objekt, Umfang, Art, Volumen, Massstab, In‐
stanz – und den entsprechenden Beziehungen bestimmt werden,1178 um die
Durchsetzung von Normen zu gewährleisten (z.B. im Hinblick auf den Da‐
tenschutz, der aus ethischer Sicht schon jetzt eine große Herausforderung
der automatisierten Mobilität darstellt) und um die entsprechenden Haf‐
tungs- und Versicherungsfragen zu beantworten. Wer ist der Verantwortli‐
che und haftet, wenn ein automatisiertes Fahrzeug einen Unfall verursacht?
Die Fahrgäste, die Anbieter:innen von automatisierten Mobilitätsdienstleis‐
tungen, die Hersteller:innen,1179 die Softwareentwickler:innen,1180 ein Netz‐
werk verschiedener Agent:innen,1181 ... Was Letzteres betrifft, so wäre die

1177 Neuhäuser 2014: 274. Vgl. auch Wölm 2018; Ohly 2019b.
1178 Vgl. Kirchschläger 2014a.
1179 Vgl. Lohmann 2016.
1180 Vgl. Gurney 2017.
1181 Vgl. Hubig 2018; Rammert 2004; Weyer 2015; Loh / Loh 2017.
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Möglichkeit,1182 ein datenbasiertes System – z.B. ein automatisiertes Fahr‐
zeug – in das Verantwortungsnetzwerk zu integrieren1183 oder ihm «Rechts‐
persönlichkeit» zuzusprechen, was aufgrund der oben ausgeführten man‐
gelnden Moralfähigkeit von datenbasierten Systemen ausgeschlossen ist.
Ein Netzwerk von Menschen kann nur dann als Subjekt der Verantwortung
gedacht werden, wenn – basierend auf den obigen Ausführungen in Kapi‐
tel 3 Kann ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert werden?
und in Unterkapitel 6.2 Das Prinzip der Verantwortung – ihre Entschei‐
dungsfindung definiert und organisiert ist, so dass sie zurückverfolgt und
bestimmt werden kann, und wenn sie eine innere Struktur, gemeinsame
Ziele und Normen haben. Diese Merkmale müssen gegeben sein, um eine
Verantwortungssubjektivität zu erhalten, damit die Verantwortung nicht
verwischt oder ein Netzwerk als Deckmantel benutzt wird, um sich der
Verantwortung und Rechenschaft zu entziehen.

7.13.4 Sicherheit angesichts der Ironie der Automatisierung

Aus ethischer Sicht muss die Automatisierung der Mobilität ihr Bestes
tun, um die Sicherheit zu gewährleisten,1184 wobei sie sich der menschli‐
chen Grenzen beim Streben nach Perfektion im Bereich der Sicherheit
bewusst sein muss.1185 Dazu gehört auch der Umgang mit den «Ironien der
Automatisierung»: «Fehler des Konstrukteurs/der Konstrukteurin können
eine Hauptquelle für Betriebsprobleme sein [erste «Ironie der Automatisie‐
rung»]. (...) die/derjenige, die/der versucht, die/den Bediener/in zu elimi‐
nieren, überlässt ihr/ihm immer noch die Aufgaben, die sie/er nicht zu
automatisieren weiß («zweite Ironie der Automatisierung»).»1186 Die zweite
Ironie provoziert eine dritte Ironie, nämlich: je besser das System, desto
seltener muss der Mensch eingreifen, desto geringer ist seine Aufmerksam‐
keitsspanne. Je geringer die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen ist, des‐
to mehr Unfälle passieren («dritte Ironie der Automatisierung»).1187

1182 Vgl. Hubbard 2011.
1183 Vgl. Loh / Loh 2017; White / Baum 2017.
1184 Vgl. Derrick et al. 2016; Lütge 2017; Czarnecki / Salay 2018; Merat / Jamson 2009;

Lazarus 2018; Viehl et al. 2017; Woisetschläger 2016; Hetzer et al. 2019.
1185 Vgl. Etienne 2020; Lütge 2017; Landini 2020; Demiridi et al. 2019; Martínez-Díaz

et al. 2019; Meyer 2019; Sperling et al. 2018; Bassi 2019; Kos et al. 2020.
1186 Bainbridge 1983: 775.
1187 Vgl. Mackworth 1950; Buschauer 2014; Wolf 2015; Spahn 2013.
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7.13.5 Risiken für das Menschenrecht auf Privatsphäre und auf Datenschutz

Im Bereich der Automatisierung der Mobilität ergeben sich aus menschen‐
rechtlicher Sicht Bedenken hinsichtlich des Schutzes des Menschenrechts
auf Privatsphäre und des Datenschutzes, da automatisierte Fahrzeuge de‐
zentral untereinander kommunizieren müssen, was die Bereitstellung und
den Austausch von Daten erfordert.1188 Zudem ist die Nutzung dieser Daten
für wirtschaftliche Zwecke von hohem Interesse. Unten in Kapitel 7.17
Datenschutz und Privatsphäre wird dieses Thema vertieft. An dieser Stelle
soll nur ein kurzer Einblick in die Problematik gegeben werden. Stellen
Sie sich zum Beispiel vor, dass ein Kind auf dem Rückweg vom Schwimm‐
training von einem Imbissrestaurant «angestupst» wird, das «zufällig» auf
dem Heimweg liegt und «zufällig» von einem automatisierten Fahrzeug
ausgewählt wurde, das von wirtschaftlichen Partikularinteressen angetrie‐
ben wird.

Diesen Bedenken muss Rechnung getragen werden, und sie müssen in
konkreten Regelungen berücksichtigt werden.

7.13.6 Weniger Unfälle

Es wird davon ausgegangen, dass 90 Prozent der Autounfälle auf mensch‐
liches Versagen zurückzuführen sind.1189 Auch durch die Kommunikation
zwischen den einzelnen Fahrzeugen sind weit weniger Unfälle zu erwar‐
ten,1190 denn die Fahrsysteme müssen untereinander sicherstellen, dass
es nicht kracht. Das heißt aber nicht, dass Unfälle völlig vermieden wer‐
den können. Denn auch bei Fahrsystemen können Fehler auftreten; sie
treten aber weitaus seltener auf, weil Unfallursachen wie Ablenkung, Mü‐
digkeit, Stress, Emotionen etc. ausgeschlossen werden können.1191 Auch die
Ursachen der Unfälle ändern sich. Anstelle von Unfällen aufgrund von
Ablenkung oder aufgrund der oben genannten Gründe für menschliches
Versagen werden Unfälle aufgrund von Kommunikationsfehlern erwartet,
sowie andere Faktoren, die automatisierte Fahrsysteme in besonderer Weise
beeinträchtigen können. Es liegt auf der Hand, dass der Rückgang der Un‐

1188 Vgl. Misselhorn 2018: 184-204; Holstein et al. 2018; Burkert 2017; Ryan 2020; Wilk
2019; Martinesco et al. 2019; Ionita 2017; Perret et al. 2020.

1189 Vgl. Gurney 2019: 51.
1190 Vgl. Dabrock 2017.
1191 Vgl. Axhausen 2016.
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fälle eine ethisch positive Auswirkung der Automatisierung der Mobilität
darstellt.

7.13.7 Weniger Umweltverschmutzung

Staus entstehen unter anderem wegen der unterschiedlichen Geschwindig‐
keiten und der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der einzelnen Fahr‐
zeuge. Wenn beides minimiert werden könnte, gäbe es weniger Staus. Die
automatisierte Mobilität umfasst beides – die Verringerung der Geschwin‐
digkeitsschwankungen durch einen Verkehrsfluss, der mit der gleichen Ge‐
schwindigkeit läuft, und die Harmonisierung der Geschwindigkeit aller
Fahrzeuge durch dezentrale Kommunikation zwischen den einzelnen Fahr‐
zeugen.

Weniger Staus – eine großartige Perspektive der Automatisierung der
Mobilität aus ethischer Sicht, vor allem weil dies eine weitere positive Folge
wie weniger Umweltverschmutzung nach sich zieht und zur Nachhaltigkeit
der Automatisierung der Mobilität beiträgt.1192

7.13.8 Weniger Fahrzeuge – mehr Fahrkilometer

In Szenarien mit automatisierter Mobilität kann gezeigt werden, dass durch
die mit der automatisierten Mobilität verbundene gemeinsame Nutzung
von Fahrzeugen die Zahl der im Umlauf befindlichen oder in menschli‐
chem Besitz befindlichen Fahrzeuge massiv reduziert wird. Es ist zu erwar‐
ten, dass für die gleiche Mobilität wie heute nur noch 10 % der heutigen
Fahrzeuge benötigt werden.1193 Gleichzeitig wird diese viel geringere Anzahl
von Fahrzeugen viel mehr Kilometer fahren, weil der Komfort der auto‐
matisierten Mobilität und der damit verbundene Zeitgewinn dazu führen
wird, dass mehr Menschen unterwegs sind. (Z.B. wird es für eine ältere
Person durch die bequeme Möglichkeit der automatisierten Mobilität at‐
traktiver, abends auszugehen).

1192 Vgl. Thomopoulos / Givoni 2015; Tussyadiah et al. 2017; Silva et al. 2019; Hop‐
kins / Schwanen 2018; Papa / Ferreira 2018; Frädrich et al. 2015; Mladenović et
al. 2014; Adnan et al. 2019; Ullah et al. 2018; Lim / Täihagh 2019; Müller / Gogoll
2020; Kelley et al. 2019; Landini 2020; Renda 2019; Sovacool / Griffiths 2020;
Soeiro 2020; Mladenovic / McPherson 2016; Gandia et al. 2017; Grahle et al. 2020.

1193 Vgl. Bösch et al. 2016.
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Dieser positive Effekt einer geringeren Anzahl von Fahrzeugen auf
die Umwelt wird noch verstärkt, weil davon auszugehen ist, dass die
Fahrzeuge leichter werden. Aufgrund des geringeren Unfallrisikos wird
kein umfassendes Sicherheitskonzept benötigt, und wegen der niedrigeren,
aber gleichmäßigeren Geschwindigkeiten werden keine schweren Motoren
durch die Landschaft fahren. Da es keinen Stop-and-Go-Verkehr mehr
geben wird, werden auch weniger Schadstoffe ausgestoßen. Die automati‐
sierte Mobilität mit ihrer Nachhaltigkeit1194 stellt eine positive Auswirkung
aus ökologischer Sicht dar, die für die Anwendung von Verantwortung,
Gerechtigkeit – vor allem intergenerationeller Gerechtigkeit – und Men‐
schenrechten von Bedeutung ist.

7.13.9 Automatisierte Mobilität als Disruption

Wenn mit der automatisierten Mobilität nur noch 10 % der Fahrzeuge
benötigt werden und mehr Fahrkilometer zurückgelegt werden, wird dies
zum Verschwinden verschiedener bezahlter beruflicher Aufgaben führen.
Dieser Wandel ist insofern ein disruptiver Prozess, als Automobilherstel‐
ler:innen durch automatisierte Mobilität, Bus- und Taxifahrer:innen durch
selbstfahrende Fahrzeuge usw. ersetzt werden. Weniger bezahlte berufliche
Aufgaben führen zu einer Verringerung der bezahlten Arbeitsplätze, was
wiederum dazu führt, dass u. a. Einkommen, Finanzierungsquellen, Sinn‐
quellen und Quellen des Selbstverständnisses des Einzelnen verschwin‐
den. Die Konsequenz wird sein, dass immer weniger Menschen direkt
an einer effizienteren und effektiveren Wertschöpfungskette teilhaben und
teilnehmen.1195 Auf der makrosozialen Ebene wird dies zu Fragen der
Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle im Interesse der Existenzsi‐
cherung führen. Ein Modell für die Gesellschaft und ihr Teilsystem Wirt‐
schaft,1196 das die Existenzsicherung als Grundlage für den sozialen Frieden
einschliesst und gleichzeitig die wirtschaftlichen Anreize aufrechterhält, ist
das Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model (SERT) (vgl. unten
Unterkapitel 8.2), das für jeden Menschen ein Grundeinkommen für ein
menschenwürdiges Leben vorsieht und umfasst, dass alle Menschen in glei‐

1194 Vgl. Fraedrich et al. 2015; Schreurs / Steuwer 2015; Kirschbaum 2015; Taiebat et
al. 2018; Greenblatt 2015; Randolph 2018; Peterson 2014; Jonietz / Bucher 2018;
McDonald / Rodier 2015.

1195 Vgl. Kirchschläger 2017a; Kirchschläger 2016b.
1196 Vgl. Helbing 2015c; Helbing 2015d; Helbing 2015e; Helbing 2015f.
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chem Umfang und in der von ihnen selbstbestimmt gewählten Form zum
gesellschaftlichen Zusammenleben beitragen. (Der Schweizer Zivildienst
dient dabei als Analogie.) Von diesem gesellschaftlichen Beitrag könnte
man sich befreien lassen, indem man sich in Unternehmertum, Bildung,
Forschung oder Innovation engagiert.

7.13.10 Weltweit ungleiche Verteilung von Vorteilen und Nachteilen

Während die mit der Automatisierung der Mobilität verbundene Verrin‐
gerung der Umweltverschmutzung für die ganze Welt positiv sein wird,
muss berücksichtigt werden, dass die Einführung der Automatisierung der
Mobilität und die Entwicklung des Automatisierungsgrades nicht überall
auf der Welt gleichzeitig erfolgen werden. Daher müssen die notwendigen
Maßnahmen ergriffen werden, um dies zu beheben. Auch sind die Vor- und
Nachteile der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme global
ungleich verteilt, was weiter unten in Kapitel 7.19 Globale Ungerechtigkeit
näher erläutert wird. Während reiche Länder auf automatisierte Mobilität
umsteigen können, leiden Menschen in ärmeren Ländern unter menschen‐
unwürdigen Arbeitsbedingungen, die ihre Menschenrechte verletzen, oder
unter Sklaverei und Umweltzerstörung beim Abbau von Rohstoffen oder
bei der Herstellung automatisierter Fahrsysteme. Aus ethischer Sicht be‐
steht dringender Handlungsbedarf, damit die Würde aller Menschen geach‐
tet wird und die Menschenrechte aller Menschen umgesetzt werden.

7.14 Internet der Dinge

Das Internet prägt das berufliche und private Alltagsleben der Menschen.
Die Menschen haben sich auch daran gewöhnt, Daten zu erzeugen und
zu teilen, ohne zu wissen, wer diese Daten zu welchen Zwecken und wie
wirtschaftlich nutzt. Das Einzige, was man weiß, ist, dass dies geschieht.

Nachdem sich die Menschen inzwischen an das Internet und die mit
der aktuellen Form der Internetnutzung verbundenen Verletzungen der
Menschenrechte auf Privatsphäre und Datenschutz gewöhnt haben, wird
nun zunehmend das Internet der Dinge vorangetrieben – sozusagen als
zweites Kapitel der Internet-Geschichte. Es wird als harmlos dargestellt,
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als eine Zukunft, die im Alltag so alltäglich ist wie Elektrizität, und aus
wirtschaftlicher Sicht höchst profitabel. Das Internet der Dinge (IoT) «be‐
zieht sich auf ein Ökosystem, in dem Anwendungen und Dienste durch
Daten gesteuert werden, die von Geräten gesammelt werden, die die phy‐
sische Welt wahrnehmen und mit ihr verbunden sind. Wichtige IoT-An‐
wendungsbereiche erstrecken sich über fast alle großen Wirtschaftssekto‐
ren: Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Verkehr, Fertigung, Stromnetze
und viele mehr. (...) Die Kombination aus Netzwerkkonnektivität, weit
verbreiteter Sensorplatzierung und ausgefeilten Datenanalyse-Technologien
ermöglicht es Anwendungen nun, große Datenmengen, die von IoT-Gerä‐
ten in Haushalten, öffentlichen Räumen, in der Industrie und in der Natur
erzeugt werden, zu aggregieren und zu verarbeiten. Diese gesammelten
Daten können Innovation, Forschung und Marketing vorantreiben und
die Dienste optimieren, die sie erzeugt haben. IoT-Technologien werden
die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, in großem Umfang
verändern. Ein Ding im IoT kann ein unbelebter Gegenstand sein, der digi‐
talisiert oder mit digitaler Technologie ausgestattet wurde, eine vernetzte
Maschine oder sogar, im Falle von Gesundheit und Fitness, der Körper
eines Menschen. Diese Daten können dann genutzt werden, um Muster
zu analysieren, Veränderungen vorherzusehen und ein Objekt oder eine
Umgebung so zu verändern, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird, oft
auch autonom.»1197 Das Internet der Dinge kann z. B. aus einem Internet
der Spielzeuge bestehen.1198

Wenn man das Internet der Dinge aus einer ethischen Perspektive be‐
trachtet, werden einige Aspekte deutlich, die nicht nur für das Internet der
Dinge, sondern auch für das Internet sowie für datenbasierte Systeme im
Allgemeinen gelten. Man könnte argumentieren, dass sie im Fall des Inter‐
nets der Dinge aufgrund seiner Komplexität nicht vorhersehbar sind.1199

Es gibt Gegenargumente, die besagen, dass einige ethische Probleme mit
dem Internet, mit datenbasierten Systemen und auch mit dem Internet der
Dinge bereits in der Gegenwart auftreten – und dass einige ethische He‐
rausforderungen vorhersehbar sind.1200 Erstens bedeutet mehr Vernetzung
in Wirklichkeit mehr Datenextraktion, mehr Datenmissbrauch, mehr Über‐
wachung, mehr Manipulation und mehr Menschenrechtsverletzungen.

1197 OECD 2016.
1198 Vgl. Druga / Williams 2017.
1199 Vgl. Krös 2009.
1200 Vgl. Henschke 2017: 40.
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Zweitens geht es beim Internet der Dinge nicht in erster Linie darum,
Menschen oder Dinge miteinander zu verbinden, um einem gemeinsamen
Ziel zu dienen. Es geht darum, Daten über das menschliche Verhalten
zu generieren,1201 um diese Informationen wirtschaftlich und politisch zu
nutzen.

Drittens sind die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Einhaltung
der «Nutzungsbedingungen», z. B. der Menschenrechte auf Privatsphäre
und Datenschutz, völlig unzureichend, da die Menschen als Nutzer:innen
– und folglich auch als Datenerzeuger:innen und -anbieter:innen – keine
Wahl haben. Diese «Vereinbarungen» stellen kein Instrument zum Schutz
von Daten und Privatsphäre dar, sondern sind vielmehr «Knebelverträ‐
ge»1202, die den Nutzer:innen Bedingungen auferlegen, an die sie sich
halten müssen, ob sie wollen oder nicht,1203 und die sie aufgrund ihrer
übermäßigen Länge und überwältigenden Komplexität zwingen, sie zu ak‐
zeptieren. Diese Rechtspraxis stellt einen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit
und den demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess
dar, da sie «lediglich zum Ausdruck bringt, dass das Unternehmen, das die
Standardbedingungen verwendet, möchte, dass der Empfänger gebunden
ist»1204. Technologiekonzerne können ihren eigenen Rechtsraum schaffen,
anstatt demokratisch legitimierte Nutzer:innenrechte zu respektieren, «in‐
dem sie sie durch das System ersetzen, das die Firma durchsetzen will
(...) Die Empfänger müssen sich in ein von der Firma erdachtes Rechtsuni‐
versum begeben, um Transaktionen mit der Firma zu tätigen.»1205 Einen
Vorgeschmack darauf gibt es bereits bei der Nutzung von Apps und Smart‐
phones. Zugleich wäre es eine «Bankrotterklärung» des Staates, wenn er
nichts dagegen unternimmt. Der ehemalige Vorsitzende der US Federal
Trade Commission Jon Leibowitz erklärte: «Wir sind uns alle einig, dass
die Verbraucher die Datenschutzrichtlinien nicht lesen.»1206 Um ein Miss‐
verständnis zu vermeiden: Das Problem ist nicht, dass die Menschen die
Datenschutzrichtlinien in der Regel nicht lesen, denn dazu bräuchten sie
viel mehr als 76 volle Arbeitstage pro Jahr, was nationalen Opportunitäts‐
kosten in den USA in Höhe von 781 Milliarden US-Dollar entspricht.1207

1201 Vgl. Portmess / Tower 2014.
1202 Zuboff 2019: 48.
1203 Zuboff 2019: 48.
1204 Radin 2012: 14.
1205 Radin 2012: 16-17.
1206 Leibowitz 2009.
1207 Vgl. McDonald / Cranor 2008.
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Das Problem ist, dass diese Datenschutzrichtlinien das Menschenrecht auf
Privatsphäre und Datenschutz verletzen.

Viertens bleiben den Menschen nicht nur keine Alernativen, so dass
ihnen die Verletzung ihrer Menschenrechte gleichgültig ist, sondern sie
werden sogar gezwungen, diese Menschenrechtsverletzungen zu akzeptie‐
ren. Diese Akzeptanz fördert die Selbstwahrnehmung, an diesen illegitimen
Handlungen mitschuldig zu sein, die darin besteht, dass sie theoretisch
diese nicht akzeptieren hätten können und sich daher selbst die Schuld an
diesen Menschenrechtsverletzungen geben sollten.

Fünftens: Ein Technologieunternehmen verletzt die Menschenrechte,
während es vorgibt, dies nicht zu tun. Zusätzlich zu den ethischen Beden‐
ken, die bereits beim Internet bestehen, geht es beim Internet der Dinge
um ethische Bedenken auf zwei Ebenen – der physischen Ebene und der
Informationsebene.1208

Sechstens: Der schon beim Internet bemerkenswerte naive und unkriti‐
sche Glaube, es sei neutral und ethisch unproblematisch, wird beim In‐
ternet der Dinge und bei datenbasierten Systemen im Allgemeinen noch
verstärkt: «Ich glaube, das Internet begründet eine neue Art von Religion.
Es verfügt über ähnliche Eigenschaften wie Gott: Es ist immer da, sieht und
weiss alles. Seine Algorithmen beeinflussen unser Schicksal.»1209

Das folgende konkrete Beispiel veranschaulicht diese Punkte. «Smart-
Home» ist ein Bereich des Internets der Dinge, der einen Markt von
36 Mrd. USD umfasst.1210 Das Smart-Home-Gerät «Nest-Thermostat» von
Google ist beispielsweise in der Lage, Daten zu sammeln, die durch sei‐
ne Nutzung und durch seine Umgebung erzeugt werden. «Wi-Fi-fähig
und vernetzt, werden die komplizierten, personalisierten Datenspeicher
des Thermostats auf die Server von Google hochgeladen. Jedem Ther‐
mostat liegen eine «Datenschutzrichtlinie», eine «Dienstleistungsvereinba‐
rung» und eine «Endnutzer:innen-Lizenzvereinbarung» bei. Diese offen‐
baren bedrückende Folgen für den Datenschutz und die Sicherheit, da sen‐
sible Haushalts- und persönliche Daten mit anderen intelligenten Geräten,
ungenanntem Personal und Dritten zum Zwecke von Vorhersageanalysen
und Verkäufen an andere, nicht näher bezeichnete Parteien geteilt werden.
Nest übernimmt kaum Verantwortung für die Sicherheit der von ihm ge‐
sammelten Informationen und auch nicht dafür, wie die anderen Unterneh‐

1208 Vgl. Henschke 2017.
1209 Lehmann-Maldonado 2016: 11; vgl. auch Cachelin 2017.
1210 Vgl. Marketers Media 2018.
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men in seinem Ökosystem diese Daten nutzen werden. (...) Der Kauf eines
einzigen Heimthermostats würde dazu führen, dass fast tausend so genann‐
te Verträge geprüft werden müssten. Sollte sich der Kunde weigern, den
Bedingungen von Nest zuzustimmen, so zeigen die Nutzungsbedingungen,
dass die Funktionalität und Sicherheit des Thermostats stark beeinträchtigt
wird und nicht mehr durch die notwendigen Updates unterstützt wird,
die seine Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten sollen. Die Folgen
können von eingefrorenen Rohren über ausgefallene Rauchmelder bis hin
zu einem leicht zu hackenden internen Heimsystem reichen.»1211

7.15 Internet der Menschen

Zwar werden durch das Internet der Dinge angeblich alle Dinge miteinan‐
der verbunden, doch in erster Linie geht es um die Verbindung von Men‐
schen. Eric Schmidt, der Vorsitzende von Google, sagt dazu: «Das Internet
wird verschwinden. Es wird so viele IP-Adressen geben (...) so viele Geräte,
Sensoren, Dinge, die Sie tragen, Dinge, mit denen Sie interagieren, dass
Sie es nicht einmal mehr spüren werden. Es wird die ganze Zeit über
Teil Ihrer Gegenwart sein. Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Raum,
und der Raum ist dynamisch. Und mit Ihrer Erlaubnis interagieren Sie
mit all dem und mit den Dingen, die im Raum vor sich gehen.»1212 Auf
der einen Seite werden Dinge miteinander verbunden, um mehr über das
menschliche Verhalten zu erfahren, was eine umfassendere Manipulation
des menschlichen Verhaltens ermöglicht. «Mit Hilfe von Sensoren lässt sich
das Verhalten von Menschen ebenso leicht ändern wie das Verhalten von
Geräten. Es gibt viele großartige Dinge, die wir mit dem Internet der
Dinge tun können, z. B. die Heizung in allen Häusern in Ihrer Straße
absenken, damit der Transformator nicht überlastet wird, oder einen gan‐
zen Industriebetrieb optimieren. Aber auf individueller Ebene bedeutet es
auch die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die das, was Sie tun, außer
Kraft setzen oder Sie sogar auf einen Weg bringen können, den Sie nicht
gewählt haben.»1213 Das menschliche Verhalten wird zu einem Spielball,
mit dem man spielen kann; der Mensch wird zur Marionette. «Es geht
nicht mehr nur um allgegenwärtiges Computing. Jetzt geht es wirklich um

1211 Zuboff 2019: 7.
1212 Smith 2015.
1213 Zuboff 2019: 293.
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allgegenwärtige Intervention, Aktion und Kontrolle. Die eigentliche Leis‐
tung besteht darin, dass man jetzt in Echtzeit Aktionen in der realen Welt
ändern kann. Vernetzte intelligente Sensoren können jede Art von Verhal‐
ten registrieren und analysieren und dann herausfinden, wie man es än‐
dern kann. Echtzeit-Analysen werden in Echtzeit-Aktionen umgesetzt.»1214

Dies ist die Gegenwart und keine Science-Fiction-Traumvorstellung von
der Zukunft: Zum Beispiel die Studie «A 61-Million-Person Experiment
in Social Influence and Political Mobilization»1215 von Facebook zur politi‐
schen Manipulation im Rahmen der US-Kongress-Zwischenwahlen 2010,
die Studie «Experimental Evidence of Massive-Scale Emotional Contagion
Through Social Networks»1216 von Facebook zur Manipulation menschli‐
cher Emotionen (die massive Kritik an dieser Studie und an diesen mani‐
pulativen Ambitionen von Facebook, die sich bewahrheitete, provozierte
eine zutiefst besorgniserregende Verteidigung der Facebook-Studie, die da‐
rin besteht, dass «die extreme Reaktion auf diese Studie [...] dazu führen
könnte, dass solche Forschung im Geheimen oder gar nicht durchgeführt
wird.»1217) Das Argumentationsmuster ist im Wesentlichen wie folgt: Face‐
book hält sich nicht an rechtliche und ethische Normen der Forschung.
Wenn Facebook dafür kritisiert wird, wird Facebook diese Forschung im
Geheimen fortsetzen, also soll bitte niemand Facebook mit der Forderung
belästigen, die rechtlichen und ethischen Normen einzuhalten.

Zudem schuf das Spiel «Pokémon Go» «ein lebendes Labor für Fernbe‐
einflussung in großem Maßstab, da die Eigentümer des Spiels (Google)
lernten, wie man kollektives Verhalten automatisch konditioniert und auf
Echtzeitkonstellationen von Verhaltensmärkten der Zukunft lenkt, wobei
all dies knapp jenseits des individuellen Bewusstseins geschieht.»1218 John
Hanke, Product Vice President von Google Maps, Chef von Google Street
View und Gründer des Unternehmens hinter dem Spiel «Pokémon Go»,
ging von dem massiven Manipulationspotenzial des Spiels aus. «Mehr als
80 % der Menschen, die ein mobiles Gerät besitzen, geben an, dass sie
Spiele auf ihrem Gerät spielen (...) Spiele sind oft die Nummer 1 oder
Nummer 2 der Aktivitäten (...), daher ist es für Android als Betriebssystem,

1214 Zuboff 2019: 292.
1215 Bond et al. 2012: 295-298.
1216 Kramer et al. 2014.
1217 Meyer 2014b: 265.
1218 Zuboff 2019: 311.
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aber auch für Google, wichtig, dass wir innovativ sind und eine führende
Rolle in (...) der Zukunft des mobilen Spielens spielen.»1219

Darüber hinaus werden Menschen durch Unternehmen miteinander
verbunden, die diese Produkte und Dienstleistungen anbieten und den Ein‐
druck erwecken wollen, dass sie nicht Menschen, sondern Dinge miteinan‐
der verbinden. Man kann dies bereits im Fall des Internets erkennen, wo
das Hauptziel angeblich die Verbindung von Informationen ist, aber was
am Ende des Tages wirklich verkauft wird, ist das menschliche Verhalten
im Internet. Diese Vertuschung dient dazu, den Traum von mehr Wissen
durch vernetzte Informationen zu nähren, während wir als Menschen von
Akteuren überwacht und manipuliert werden, die für diese Möglichkeit aus
wirtschaftlichen oder politischen Gründen bezahlen. Diese Vertuschung
dient als Ablenkung von der Vernetzung als Werkzeug für Datenextraktion,
Datenmissbrauch, Überwachung, Manipulation und Menschenrechtsver‐
letzungen. Shoshana Zuboff bezeichnet diesen Prozess als «die Dynamik
der Akkumulation von Verhaltensüberschüssen» – gemäß dem «Extrakti‐
onsimperativ», der auf das Internet als «Quelle von Verhaltensüberschüs‐
sen» angewandt wird, und gemäß dem «Vorhersageimperativ», der auf die
folgenden «Quellen von Verhaltensüberschüssen» angewandt wird: physi‐
sche Welt – tägliches Leben der Menschen – Körper und Selbst der
Menschen – verändertes Verhalten.1220 Der Mensch wird nicht nur zur
Marionette, sondern der Mensch kann auch nichts dagegen tun, wenn diese
Entwicklung nicht gestoppt und verhindert wird. «Selbst wenn das aus
Ihrem Verhalten abgeleitete Wissen im ersten Text als Gegenleistung für
Ihre Teilnahme an Sie zurückgegeben wird, fangen die parallelen geheimen
Operationen des Schattentextes den Überschuss ab, um ihn in Vorhersage‐
produkte zu verwandeln, die für andere Marktplätze bestimmt sind, die
eher von Ihnen als für Sie sind. Diese Märkte hängen nicht von Ihnen
ab, außer zunächst als Quelle von Rohmaterial, aus dem Überschüsse ge‐
wonnen werden, und dann als Ziel für garantierte Ergebnisse. Wir haben
keine formale Kontrolle, weil wir für das Marktgeschehen nicht wesentlich
sind. In dieser Zukunft sind wir Exilant:innen unseres eigenen Verhaltens,
denen der Zugang zu oder die Kontrolle über das aus unseren Erfahrun‐
gen gewonnene Wissen verwehrt ist. Wissen, Autorität und Macht liegen

1219 Weber / Hanke 2015.
1220 Vgl. Zuboff 2019: 203.
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beim Überwachungskapital, für das wir lediglich 'natürliche menschliche
Ressourcen' sind.»1221

Das Internet der Menschen ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Es ist Vergangenheit, weil es im Internet bereits mehr um die Verbindung
von Menschen als um Informationen geht. Es ist Gegenwart, weil es im
Internet der Dinge bereits mehr um die Verbindung von Menschen als
um die Verbindung von Dingen geht. Es ist die Zukunft – wenn man
den Ausblick betrachtet, den ein Ingenieur eines Technologieunternehmens
gibt: «Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Hammer. Das ist maschinelles
Lernen. Er hat Ihnen geholfen, einen mühsamen Berg zu erklimmen, um
den Gipfel zu erreichen. Das ist die Dominanz des maschinellen Lernens
bei Online-Daten. Auf dem Gipfel des Berges finden Sie einen riesigen
Haufen Nägel, die billiger sind als alles, was Sie sich bisher vorstellen konn‐
ten. Das ist die neue intelligente Sensortechnologie. Vor Ihnen erstreckt sich
ein ununterbrochener Blick auf ein jungfräuliches Brett, so weit Sie sehen
können. Das ist die ganze blöde Welt. Dann erfährt man, dass man jedes
Mal, wenn man mit dem Hammer des maschinellen Lernens einen Nagel
in ein Brett schlägt, einen Wert aus diesem ehemals wertlosen Brett heraus‐
holen kann. Das ist Datenmonetarisierung. Und was tun Sie? Sie fangen an,
wie verrückt zu hämmern und hören nicht mehr auf, es sei denn, jemand
zwingt Sie dazu. Aber hier oben gibt es niemanden, der uns zum Aufhören
zwingt. Deshalb ist das 'Internet der Dinge' unausweichlich.»1222 Es geht
um Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechte – vor allem um die
Freiheit der Gedanken.1223

7.16 Wearables

Stellen Sie sich vor, jemand kommt zu Ihnen und bittet Sie, ein kleines
Gerät an Ihrem Körper anzubringen – idealerweise sieben Tage die Woche
und 24 Stunden am Tag –, das nicht nur jede äußere Bewegung, die Sie
und Ihr Körper machen, aufzeichnet, sondern auch jede einzelne innere
Information und alle verfügbaren und erfassbaren Signale.

Stellen Sie sich vor, diese Person teilt Ihnen nebenbei mit, dass alle
Ihre persönlichen Daten an jeden verkauft werden, der wirtschaftlich und

1221 Zuboff 2019: 327, Hervorhebung im Text.
1222 Zuboff 2019: 223-224.
1223 Vgl. Merkel 2018.
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politisch an diesen Daten interessiert ist, und dass Sie natürlich nicht am
Gewinn beteiligt werden.

Stellen Sie sich vor, dass diese Person Sie wissen lässt, dass dieses kleine
Gerät auch Sie, Ihre Persönlichkeit, Ihre Gedanken, Ihre Wünsche und
Träume, Ihre Entscheidungen, Ihre Handlungen und Ihr Verhalten auf in‐
tensive und höchst raffinierte Weise manipuliert, und zwar auf der Grund‐
lage der Ideen, Wünsche, Vorlieben und besonderen Interessen derjenigen,
die am meisten für diesen unmittelbaren Zugang und unmittelbaren Mani‐
pulationskanal zu Ihnen bezahlen. Könnten Sie sich vorstellen, freiwillig
zuzustimmen, ihn zu tragen?

25% der US-Amerikaner:innen tragen eine Smartwatch oder einen Peil‐
sender.1224 Um Menschen dazu zu bringen, etwas zu akzeptieren, das so
diametral gegen ihre Freiheit und Autonomie, so gegen ihre persönlichen
Interessen und so im Widerspruch zu ihrem wirtschaftlichen Eigeninteres‐
se steht, bedarf es einer ausgeklügelten Marketingstrategie. Das Marketing
als neues «Instrument der sozialen Kontrolle»1225 verkauft ein fundamenta‐
les, absolutes und äußerst effektives und effizientes Totalüberwachungsin‐
strument als angebliches Tor zur persönlichen Freiheit, zur Selbstverwirk‐
lichung und zur sozialen Interaktion, das einen überwältigenden sozialen
Druck erzeugt, der Gemeinschaft der Wearables beizutreten – und eine
Gegenkarikatur dessen bildet, was Wearables wirklich sind.

Im Zentrum dieser ideologisch irreführenden Propaganda steht ein emo‐
tional starkes Narrativ. Exemplarisches Beispiel dafür ist Folgendes: «Am
24. Januar wird Apple Computer den Macintosh vorstellen. Und Sie wer‐
den sehen, warum 1984 nicht wie '1984' sein wird.»1226 In diesem Clip,
der in der Pause des Super-Bowls – dem Endspiel der US-amerikanischen
National Football League NFL – gezeigt wird und der der meistgesehene
Werbespot ist, werden, begleitet von starken symbolischen Gesten, «sämt‐
liche technologische Emanzipationsversprechen einer Zeit, die in dezen‐
tralen Apparaturen eine valide Antithese zur Idee staatlich kontrollierter
Netzwerke bilden – und damit zur Orwellischen Dystopie […] Besonders
die Verbreitung des Personal Computers und die neue Zugänglichkeit der
Apparate verstärkte im Anschluss ihre Umwidmung im Zeichen der Partizi‐
pation und Teilhabe. Technologie wurde nicht mehr als Inbild der Entfrem‐
dung von Arbeit und Natur, sondern mit der Aura des Demokratischen,

1224 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 11.
1225 Deleuze 1992: 6.
1226 Apple 2012.
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Organischen und Emanzipativen aufgeladen, man erkannte in ihr eine wi‐
derständige, antihierarchische Kraft. Computer etablierten sich so schnell
als Must-Have des individuellen Einspruchs – als ultimatives Lösungsmit‐
tel gegen zentrale Übermächte. […] Freilich ist bekannt, dass […] wenig
mehr entstanden ist als die Etablierung neuer, sehr viel umfänglicherer,
technologischer Machtmonopole.»1227 In paradigmatischer Weise wird die
Technologie, die die berechtigte Angst vor totaler Überwachung und Kon‐
trolle hervorruft, fälschlicherweise in einen Weg zu Freiheit und Emanzi‐
pation umgedreht. (In diesen Jahren arbeitete Apple bereits an einem «per‐
sönlichen digitalen Assistenten».)1228 Wearables – ein hocheffizientes und
effektives Werkzeug für die totale «kontrollierte Freiheit»1229 – werden als
Werkzeug für «liberale Kontrolle»1230 dargestellt.

Diese Idee der Kontrolle fällt – durch Marketing? – in die offenen Arme
der Menschen. «Viele junge Menschen rühmen sich seltsamerweise, ‘moti‐
viert’ zu sein; sie fordern erneut Lernmöglichkeiten und ständige Weiterbil‐
dung. Es liegt an ihnen, herauszufinden, wozu sie gemacht werden, so wie
die Älteren, nicht ohne Schwierigkeiten, das Telos der Disziplinen entdeckt
haben.»1231 Überwachung, Manipulation und Kontrolle durch Wearables
werden immer wieder in Freiheit, Emanzipation und Empowerment umge‐
dreht – siehe z.B. den Werbespot für die marktführende Apple Watch Series
4. Seine Kernbotschaft lautet: «‚Du hast ein besseres Ich in dir!‘ Will heis‐
sen: ein aktiveres, gesünderes Ich; ein Ich der Zukunft und des Potenzials,
das mehr kann, sich nicht gehen lässt, sondern aufsteht, fortschreitet und
zurückholt, was ihm zusteht. Genau dieses Ich gilt es zu befreien. Wie?
Ganz einfach, mit der neuen Apple Watch.»1232 Oder man beachte z.B. den
Werbeslogan für die Apple Watch Series 5: «Und motiviert dich, dich zu
bewegen, zu trainieren und aufzustehen. Die Aktivitätsringe verfolgen Ihre
Fortschritte und inspirieren Sie dazu, weniger zu sitzen, sich mehr zu bewe‐
gen und jeden Tag zu trainieren. Sie können sich sogar mit Freund:innen in
Herausforderungen messen.»1233

Auf dem Spiel stehen nicht nur Freiheit, Autonomie, Privatsphäre, Da‐
tenschutz, sondern auch Individualität, Identität, Vielfalt und Pluralität.

1227 Nosthoff / Maschewski 2019: 9-10.
1228 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 15.
1229 Nosthoff / Maschewski 2019: 12.
1230 Nosthoff / Maschewski 2019: 12.
1231 Deleuze 1992: 7.
1232 Nosthoff / Maschewski 2019: 18.
1233 Apple 2020.
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Eine Vereinheitlichung und Nivellierung des Lebenszwecks und des Sinns
der menschlichen Existenz nach den Vorstellungen, Wünschen, Partikular‐
interessen und Präferenzen multinationaler Technologiekonzerne bedroht
die Menschenwürde und die Menschenrechte. Das Leben der Menschen
wird in einen Leistungswettbewerb verwandelt, der nach dem von den
multinationalen Technologiekonzernen definierten Telos der menschlichen
Existenz gemessen und bewertet sowie von denselben multinationalen
Technologiekonzernen mit hoher Präzision dokumentiert wird. «Kein Be‐
reich des Lebens bleibt von dieser Logik ausgeschlossen, zu mitfühlend
und umsorgend zeichnet das fast aufklärerisch anmutende Erkenntnisin‐
strument die biorhythmischen Höhen und Tiefen des Alltags nach.»1234 Der
Mensch soll sich ständig selbst übertreffen, sich selbst optimieren und stets
nach einem besseren Ich streben – dessen Maßstab von multinationalen
Technologiekonzernen definiert wird. «[S]o puritanisch weiß und makellos
die Bauhaus-Architektur oft war, so reinlich und schmuddeleckenfrei soll es
auch auf den iPhones und iMacs zugehen. Alles soll beherrscht, soll bis ins
Letzte kontrolliert sein, auch darin beerbt Apple die alte Avantgarde.»1235

Während multinationale Technologiekonzerne betonen, dass Technologie
neutral ist, definieren sie klare Werte und Ziele und erwarten, dass sich die
Menschen an die Technologien anpassen.1236

Wearables sind so nah am Menschen, dass sie sich so intensiv mit dem
Menschen verflechten, dass sie die Macht besitzen, den Menschen zu ver‐
ändern. Wearables erzeugen den Wunsch und die Forderung, die eigene
Lebensleistung zu dokumentieren und mit anderen zu vergleichen, und
zwar nach Parametern, die von multinationalen Technologiekonzernen
definiert werden. Wearables werden als Instrument der Selbsterkenntnis
wahrgenommen –1237 ein Selbst, das mit den von multinationalen Techno‐
logiekonzernen vorgegebenen Augen gesehen, beobachtet und verstanden
wird. Wearables überwachen, kontrollieren und dominieren den Menschen
– ohne dass der Mensch merkt, dass er eine Marionette der multinationalen
Technologiekonzerne ist und ohne dass er merkt, dass der Puppenspieler
entweder dieselben multinationalen Technologiekonzerne sind oder deren
Kund:innen, die bereit sind, viel Geld zu zahlen, um Zugang zu den
Marionettenfäden zu erhalten. «Das digitale Device [ist] keine Maschine

1234 Nosthoff / Maschewski 2019: 20-21.
1235 Rauterberg 2012.
1236 Vgl. Schmidt / Cohen 2013: 100.
1237 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 28.
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[…], die per Knopfdruck Arme und Beine bewegt, die Nutzer:innen in
technikdeterministischer Lesart fremdsteuert. Seine Kontrollreflexe wirken
suggestiver und ambivalenter: Einerseits fokussiert es als fast klassische
extension of men die Steigerung der Fähigkeiten der Einzelnen – von den
Tiefen des Fühlens (Pulsschlag) bis zu den Höhen neuer Leistung (Schritt‐
folge). Andererseits richtet es den Self-Tracker ganz programmlogisch auf
die Imperative der Optimierung, Leistung und Effizienz zu, rationalisiert
so spielerisch wie eindringlich seine Lebenswege, schmiegt sie ganz den
lockenden Versprechen eines maschinellen Funktionierens an. Damit hat
die neue Lust an der Vermessung einen durchaus doppelbödigen Effekt.
Denn so selbstbestimmt und -ermächtigt sich das quantifizierte Selbst gibt,
so technik- oder zumindest datenhörig scheint es zu sein, schleift es doch
berharrlich – mit vorgefertigten Parametern – an seinen Ecken und Kanten,
um (s)einem Idealtypus zu entsprechen.»1238

Wearables verändern den Menschen. Zunehmend wird der Mensch da‐
zu gebracht, sich nicht in sich selbst zu finden, sondern in den Zahlen,
Ergebnissen, Bewertungen und Vergleichen (mit anderen Träger:innen von
Wearables), die von Wearables gesammelt, strukturiert, interpretiert und
in Form von Imperativen kommuniziert werden. «Dass der Kontrolleur
seiner Selbst die beständigen Interventionen als lustvolle Motivation emp‐
findet und in der pedantischen Genauigkeit, die jeden Herz- oder Puls‐
schlag als Zahl liest, keinen Makel, sondern die Grundlage seines Begeh‐
rens erkennt, macht diese Lebensform so zeitgenössisch wie widersprüch‐
lich. Denn mit Kalkül und Leidenschaft synchronisiert er Selbstregierung
mit kontinuierlicher Selbstunterwerfung – Freiheit mit permanenter Kon‐
trolle.»1239 Der Mensch wird mit einer solchen Intensität manipuliert,
dass er übersieht, was ihm bei der Begegnung mit anderen Marionetten
klar werden könnte, wenn er mit anderen Träger:innen von Wearables
verglichen wird: Dass sie zu einer Marionette geworden sind, die im
Gleichschritt tanzt, initiiert von multinationalen Technologiekonzernen
und ihren Kund:innen, die die Marionettenfäden in die Hand genommen
haben.

Stattdessen erfreuen sie sich dank des propagandistischen Narrativs
der «antagonistischen Peer-Review»1240, die von den Unternehmen einge‐

1238 Nosthoff / Maschewski 2019: 33.
1239 Nosthoff / Maschewski 2019: 35.
1240 Vgl. Nosthoff / Maschewski 2019: 39-63.
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richtet wurde, um daraus den größtmöglichen Profit oder den stärksten
Einfluss auf die Menschen zu ziehen.

Stattdessen kapitulieren die Menschen dank der «Diktatur der Alterna‐
tivlosigkeit». «Der allgegenwärtige Apparat funktioniert durch Zwang und
Heimlichkeit. Unser Weg ins Leben führt uns zwangsläufig durch das Di‐
gitale, wo die unfreiwillige Auslieferung zu einer unausweichlichen Tatsa‐
che geworden ist. Wir haben kaum noch das Recht, zu wissen oder zu
entscheiden, wer weiß oder wer entscheidet. Diese anormale Aufteilung
des Lernens wird durch eine geheime Anordnung geschaffen und aufrecht‐
erhalten, die mit unsichtbaren Methoden umgesetzt und von Unternehmen
gesteuert wird, die sich den wirtschaftlichen Zwängen einer seltsamen neu‐
en Marktform beugen. Die Überwachungskapitalisten setzen ihren Willen
hinter der Bühne durch, während die Akteure die stilisierten Wiegenlieder
der Offenlegung und Zustimmung für die Öffentlichkeit spielen. Der Vor‐
hersageimperativ verwandelt die Dinge, die wir haben, in Dinge, die uns
haben, damit er die Vielfalt und den Reichtum unserer Welt, unserer Häu‐
ser und unserer Körper als verhaltende Objekte für seine Berechnungen
und Fälschungen auf dem Weg zum Profit darstellen kann.»1241

7.17 Datenschutz und Privatsphäre

7.17.1 Es geht nur um Daten

Natürlich können datenbasierte Systeme sowie Daten und Big Data genutzt
werden, um etwas ethisch Positives zu schaffen, z. B. die Bekämpfung sozialer
Ungleichheit.1242 Allerdings ist diese Art der digitalen Transformation und
diese Art der Nutzung datenbasierter Systeme im Begriff, die Privatsphäre
und den Datenschutz zu töten. Die Vernetzung von allem und jedem wird
auch als  «Verdatung»1243  bezeichnet.  Noch vor drei  Jahrzehnten wäre es
unvorstellbar gewesen, dass man einen Liebesbrief an seine/n Geliebte/n
schickt und gleichzeitig eine Kopie dieses Briefes an staatliche Behörden und
die Privatwirtschaft schickt, damit diese ihn lesen, studieren und anhand
dieses Briefes die Persönlichkeit, die Bedürfnisse, die Vorlieben, das Verhal‐
ten, die Träume, die Wünsche und die politischen Ansichten analysieren und

1241 Zuboff 2019: 252-253.
1242 Vgl. Cranach 2019: 39-40.
1243 Streit 1993: 183-191.
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vorhersagen können. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen: Facebook
verletzte  das  Recht  auf  Privatsphäre  und Datenschutz  auf  folgende Wei‐
se: «Ich habe bei Overstock einen diamantenen Verlobungsring als Neujahrs‐
überraschung für meine Freundin gekauft (...) Innerhalb weniger Stunden
erhielt ich [Anrufe] mit 'Glückwünschen' zur Verlobung (...) Ich erfuhr, dass
Overstock die Einzelheiten meines Kaufs (einschließlich eines Links zu dem
Artikel und seinem Preis) in meinem öffentlichen Facebook-Newsfeed veröf‐
fentlicht hatte, ebenso wie Benachrichtigungen an alle meine Freunde (...),
einschließlich meiner Freundin.»1244

Werbetreibende wollen u. a. unsere Interessen und Vorlieben kennen.
Arbeitgeber wollen wissen, wie belastbar wir sind und was wir politisch
tun. Versicherungen wollen unsere Gesundheit und Risikobereitschaft ken‐
nen. Banken wollen wissen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie
sicher unser Arbeitsplatz ist und wie hoch unsere finanziellen Belastungen
sind.1245 Totalitäre Systeme wollen wissen und kontrollieren, was wir tun
und was wir denken, um durch Überwachung Konformität zu erreichen.
Sie alle wollen uns beeinflussen oder sogar manipulieren. «Der Extrakti‐
onsimperativ verlangt, dass alles besessen werden muss. In diesem neuen
Kontext sind Waren und Dienstleistungen lediglich überwachungsgebunde‐
ne Versorgungswege. Es ist nicht das Auto, es sind die Verhaltensdaten
beim Autofahren. Es ist nicht die Karte, es sind die Verhaltensdaten aus der
Interaktion mit der Karte. Das Ideal ist eine kontinuierliche Ausweitung der
Grenzen, die schließlich die Welt und alles in ihr beschreiben, und zwar die
ganze Zeit.»1246 Und ein paar Technologieunternehmen extrahieren diese
Daten. «Wir haben bessere Informationen als alle anderen. Wir kennen das
Geschlecht, das Alter, den Standort, und es sind echte Daten im Gegensatz
zu dem, was andere Leute daraus ableiten»1247, sagt Shery Sandberg, COO
von Facebook. Larry Page, Mitbegründer von Google, führt aus: «Unser
ultimatives Ziel ist es, das gesamte Google-Erlebnis umzugestalten, indem
wir es wunderbar einfach und fast automatisch machen, weil wir verstehen,
was Sie wollen und es sofort liefern können.»1248 Marcus Ash, Group Pro‐
gram Manager für Microsofts digitale Assistentin «Cortana», erklärt: «Die
Idee dieses grenzenlosen 'Ich weiß so viel über dich, dass ich dir auf eine

1244 CNN Money 2010.
1245 Vgl. Piater 2020.
1246 Zuboff 2019: 131.
1247 Kirkpatrick 2011: 257.
1248 Google 2011.
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Art und Weise helfen kann, die du nicht unbedingt erwartest, ich kann
Muster erkennen, die du nicht sehen kannst.' Das ist die Magie»1249 – oder,
wahrscheinlich genauer gesagt, der dramatische Albtraum für einen selbst
und der absolute Angriff auf einen selbst sowie die Verweigerung eines frei‐
en und autonomen Menschen und ihrer bzw. seiner damit einhergehenden
Menschenwürde.

«Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, privat wie be‐
ruflich, in einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analy‐
siert und prognostiziert, damit es gesteuert und optimiert werden kann,
und zwar im geschlossenen Regelkreis von Stimulus und Response, von
‚Anreiz‘ und ‚Antwort‘.»1250 Als der Mathematiker Norbert Wiener die
Kybernetik als «die wissenschaftliche Lehre von der Steuerung und Kom‐
munikation im Tier und in der Maschine»1251 begründete, dachte wohl
niemand daran, dass diese Theorie in so umfassender Weise Wirklichkeit
werden würde. «Er selbst hätte sich wohl kaum die Perfektion ausmalen
können, mit der die Digitalisierung Zahlen, Daten und Informationen des
menschlichen Lebens generiert, über das immer mehr Kontrolle ausgeübt
werden kann. Mit der digitalen Transformation wird alles vogelfrei, auch
der Mensch. Wieder wird er als Ware auf den Markt geworfen, jetzt nicht
als Arbeitskraft, sondern als Zahl und Datum. Dort wird er zur Wirkursa‐
che riesiger Umsätze und Gewinne bei den Unternehmen, die seine persön‐
lichen Daten zum gespiegelten Ganzen einer Person neu zusammensetzen
und damit Handel treiben. Mit der digitalen Transformation des 21. Jahr‐
hunderts hat sich auch der Menschenhandel modernisiert.»1252 Daten – in
Kombination mit datenbasierten Systemen – eröffnen neue wirtschaftliche
und erkenntnistheoretische Horizonte und werden zu einer Verwirklichung
des Francis Bacon zugeschriebenen Diktums «Wissen ist Macht»1253. Selbst
wenn es sich nur um ungeschützte und nicht sensible Daten handelt, sind
datenbasierte Systeme in der Lage, diese Daten aus Proxy-Variablen abzu‐
leiten.1254

1249 Kedmey 2015.
1250 Hofstetter 2017: 74, Hervorhebung im Text.
1251 Vgl. Wiener 1948.
1252 Hofstetter 2017: 74.
1253 Vgl. Bacon 1990.
1254 Vgl. Kosinski 2013; Cellarius 2017.
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Daten definieren, was als normal angesehen wird,1255 der Mensch ist
der «Kontrolle durch Algorithmen»1256 ausgesetzt. Daten, die als «Ressour‐
ce des einundzwanzigsten Jahrhunderts»1257 bezeichnet werden, werden
ohne Grenzen abgebaut. Alles ist mit Sensoren ausgestattet. «Im Jahr 2030
sollen 100 Mrd. Gegenstände, die mit Sensoren und Sendern ausgestattet
und über die globale Kommunikationsinfrastruktur des Internets verbun‐
den werden, das ‚Internet der Dinge‘ bilden.»1258

«Datensolidarität» ist angeblich die neue Maxime, die von multinatio‐
nalen Technologiekonzernen propagiert wird und die besagt, dass alle
Menschen so viele Daten wie möglich erzeugen und teilen sollten, damit
die Menschheit gedeihen und das Leben für alle besser wird. Ihr Erfolg
hängt von der Förderung einer Lebensweise ab, in der jede Facette der
menschlichen Existenz digital transformiert, digitalisiert und von datenba‐
sierten Systemen durchdrungen wird – ergo, Daten erzeugen, Daten bereit‐
stellen, Daten teilen und mit einer unendlichen Naivität an die Ergebnisse
der Datenverarbeitung glauben und vertrauen. «Die Kombination von Ro‐
botertechnik, Mensch-Maschine-Interaktion und Lernverfahren macht es
daher möglich, Maßstäbe im privaten, professionellen oder öffentlichen
Bereich zu definieren, denen man sich nur schwer oder gar nicht entzie‐
hen kann. Dies beschneidet offensichtlich persönliche Freiheiten und sehr
wahrscheinlich auch Kreativität und Innovation, für die Vielfalt und Frei‐
räume notwendig sind. Ein ethischer Aspekt, aber auch gesellschaftliche
Herausforderung, ist dabei die Frage, wo die Grenzen der Vermessung
des menschlichen Verhaltens sein sollen und müssen. Die Verbreitung
von Roboteranwendungen in ganz neue, persönliche Bereiche verschärft
die Dringlichkeit, sich mit dieser Frage zu befassen, enorm.»1259 Aufgabe
der Datenwissenschaft ist es, das Problem zu definieren, die Daten zu
erfassen, die Daten aufzubereiten, die algorithmische Grundlage für den
Prozess des «maschinellen Lernens» zu entwickeln oder auszuwählen (Ler‐
nen «nicht in der Art, wie Menschen lernen, sondern auf der Grundlage
eines rechnerischen und statistischen Prozesses. Mit Hilfe von Daten kön‐
nen Lernalgorithmen Muster oder Regeln in den Daten erkennen und

1255 Vgl. Steil 2019: 30.
1256 Jarzebski 2014.
1257 Mangold 2016.
1258 Hofstetter 2017: 74.
1259 Steil 2019: 30.
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Vorhersagen für künftige Daten treffen»1260) und für das «Deep Learning»-
Verfahren («eine Form des maschinellen Lernens, bei der neuronale Netze
mit mehreren Schichten von 'Neuronen' verwendet werden: einfache, mit‐
einander verbundene Verarbeitungseinheiten, die interagieren»1261), um die
Ergebnisse zu interpretieren und die geeigneten Maßnahmen auszuwäh‐
len.1262

7.17.2 Daten-Tyrannei

Die ethischen Instrumente Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschen‐
rechte ermöglichen es, die «Datensolidarität» als das zu entlarven, was
sie wirklich ist: «Datentyrannei» statt «Datensolidarität», die Ausbeutung
einer Ressource mit datenbasierten Systemen,1263 die Ausbeutung des Rests
der Welt durch einige wenige,1264 das Ende der Hochschätzung aller Men‐
schen als Träger:innen von Menschenwürde und Menschenrechten durch
die Prägung des Menschen als «ultimative Maschine»1265, die Ausplünde‐
rung kostenloser «digitaler Arbeit»1266 durch den Menschen, die Verletzung
diverser Menschenrechte, der Raub individueller Daten und der Privat‐
sphäre der meisten Menschen durch wenige Technologieunternehmen, die
nicht-neutrale,1267 manipulative und diskriminierende1268 Verarbeitung von
Daten durch Algorithmen wie z.B. Lernalgorithmen1269 in der Weise, dass
sie zu den gewünschten, den Partikularinteressen einiger Akteur:innen die‐
nenden Ergebnissen führt,1270 die Nicht-Nachvollziehbarkeit, Unvorherseh‐
barkeit und Unerklärbarkeit von Algorithmen wie z.B. Lernalgorithmen,
die nicht nur eine erkenntnistheoretische Lücke schafft, die in einer Verwi‐
schung der Schnittstellen zwischen Mensch und Technologie besteht und
dazu führt, dass Technologien als unzugänglich wahrgenommen werden

1260 Coeckelberg 2020: 204.
1261 Coeckelberg 2020: 203.
1262 Vgl. Kelleher / Tierney 2018.
1263 Vgl. Hofstetter 2014.
1264 Vgl. Schwab 2018.
1265 Vgl. Kneser / Dietsche 2015.
1266 Vgl. Fuchs 2014.
1267 Vgl. Brey / Soraker 2009; Wiener 1988.
1268 Vgl. Barocas / Selbst 2015; Birrer 2005; Sweeney 2013.
1269 Vgl. Tutt 2016; Burrell 2016.
1270 Vgl. Friedman / Nissenbaum 1996; Johnson 2006b; Krämer et al. 2011; Nakamura

2013.
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und die Interaktion von Menschen mit ihnen verhindern.1271 Sie führt auch
zu einer Verantwortungslücke aus ethischer Sicht und zur langfristigen
Sicherung der wirtschaftlichen und politischen Macht einer datenbasierten
Diktatur durch wenige Technologieunternehmen, die nicht demokratisch
legitimiert ist.

Die «Datentyrannei» wird noch verstärkt durch eine «Kluft zwischen
dem Design und der Funktionsweise von Algorithmen und unserem Ver‐
ständnis ihrer ethischen Implikationen»1272. Aus ethischer Sicht motivie‐
ren datenbasierte, automatisierte Entscheidungen die Menschen dazu, ihre
Rechte nicht wahrzunehmen. «Daten weisen den Weg, wie der Staat den
Bürger mithilfe verhaltenspsychologischer Tricks hin zu erwünschtem Ver‐
halten manipulieren kann.»1273 Dies ist umso gefährlicher, weil es auf un‐
glaublich subtile Weise geschieht. Diktatoren können sich auf Daten stüt‐
zen, sie müssen keine sichtbare rohe Gewalt anwenden. Vielleicht bewegt
diese Dystopie die Menschen mehr zum Handeln als eine Utopie.1274

Die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs erhöht sich zudem durch die
Abhängigkeit des derzeitigen Wirtschaftssystems von einigen wenigen mul‐
tinationalen Technologiekonzernen und deren Auswirkungen. «Durch die
zunehmende Vernetzung aller Lebensbereiche steigt die Abhängigkeit von
digitalen Infrastrukturen, mit denen Bürgerinnen und Bürger täglich in
Interaktion treten. Angeboten werden diese Infrastrukturen vorrangig von
internationalen Konzernen, die so dynamisch agieren können, dass sie
sich in wirtschaftlicher und datenschutzrechtlicher Hinsicht künftig natio‐
nalstaatlichen Regulierungen entziehen. Daher ist zum einen das souveräne
Handeln der einzelnen Bürgerinnen und Bürger bedroht. Zum anderen
sieht sich eine digitalisierte Industrie durch zunehmende Angriffe und
verstärkte Abhängigkeiten von internationalen Technologielieferanten in
ihren Handlungsoptionen eingeschränkt.»1275 Die fundamentale Bedeutung
von Daten führt zu politischen Implikationen, und die Datenmacht eini‐
ger der oben genannten multinationalen Konzerne zu einer Gefährdung
des Datenschutzes und der Privatsphäre. Die umfassende Abhängigkeit
von dieser einen Ressource in einer in der Menschheitsgeschichte noch
nie dagewesenen Absolutheit erhöht einerseits die immense Macht einiger

1271 Vgl. Hubig 2008.
1272 Mittelstadt et al. 2016: 2.
1273 Ramge 2019: 91.
1274 Vgl. Heller 2016.
1275 Lepping / Palzkill 2016: 17.
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multinationaler Technologiekonzerne, andererseits die Abhängigkeit der
Gesellschaft und der Wirtschaft von einigen im Bereich datenbasierter Sys‐
teme führenden multinationalen Technologiekonzernen. (Da das Geschäft
mit datenbasierten Systemen nach dem «The winner takes all»-Muster
funktioniert, sprechen wir von einigen wenigen Unternehmen in dieser
Position absoluter, unkontrollierter und unausgewogener Macht.) Neben
dem wirtschaftlichen und erkenntnistheoretischen Potenzial birgt die Nut‐
zung von Daten – insbesondere von Big Data – auch technische Herausfor‐
derungen, vor allem «Volumen – Geschwindigkeit – Vielfalt – Wahrhaftig‐
keit»1276. Unter anderem ergeben sich Sicherheitsbedenken, die aufgrund
der oben erwähnten umfassenden Abhängigkeit von Daten als einzige Res‐
source in einer absoluten, in der Geschichte der Menschheit noch nie
dagewesenen Weise hochrelevant werden. Diese Abhängigkeit erhöht die
Verletzbarkeit des Menschen, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Im Falle
der ersteren könnte man sogar so weit gehen zu argumentieren, dass diese
erhöhte Verletzbarkeit, diese neuen technologiebasierten Verletzbarkeiten
auch menschliche Verletzbarkeiten sind.1277 Ein Gegenargument besteht in
der Unterscheidung zwischen der technologiebasierten Ursache für eine
Verletzbarkeit, die technologisch ist, und der Verletzbarkeit selbst, die
menschlich ist. So ist beispielsweise das Risiko, dass Daten gehackt werden,
eine technologiebasierte Ursache für eine Schwachstelle, die menschliche
Schwachstelle selbst umfasst den Schutz der Privatsphäre und den Daten‐
schutz – beides relevant für die menschliche Freiheit. Mit anderen Worten:
Privatsphäre und Datenschutz sind und bleiben menschliche Schwachstel‐
len und werden nicht auf technologische Schwachstellen ausgedehnt.

7.17.3 Datadeologie

Außerdem scheint der «Dataismus»1278 die neue Philosophie oder Religion
zu sein.1279 «So wie göttliche Autorität durch Mythologien und religiöse
Überzeugungen legitimiert wurde und menschliche Autorität durch huma‐
nistische Ideologien, so schaffen die neuen Hightech-Gurus und Silicon-
Valley-Propheten ein neues universelles Narrativ, das ein neues Prinzip

1276 Helbing 2015g: 3.
1277 Vgl. Coeckelberg 2013.
1278 Brooks 2013.
1279 Vgl. Harari 2017: 428-462; Bloching 2012: 28.
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der Legitimität legitimiert: Algorithmen und Big Data. (...) Der Dataismus
hat keine Gläubigen und keine Kultstätten, und doch verdient er seinen
Namen: weil die Computerwelle, die die Realität überwältigt, und das
Versäumnis, ihre Annahmen zu hinterfragen, zu einem Glauben werden
können, der ähnliche Eigenschaften wie ein religiöser Glaube hat.»1280 Der
folgende wichtige Unterschied muss hervorgehoben werden: Es handelt
sich nicht um eine neue Religion; sie ähnelt einer Ideologie aufgrund ihrer
unhinterfragten, absoluten Autorität für ihre Anhänger, die nicht kritisch
reflektiert wird. Man könnte daher von einer «Datadeologie» (Daten-Ideo‐
logie) sprechen. Die Datadeologie scheint das neue Äquivalent einer Reli‐
gion zu werden. Datadeologie ist ein Angriff auf die Mündigkeit, zu der
die fortbestehende Bewegung der Aufklärung den Menschen einlädt. «Auf‐
klärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Un‐
mündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,
sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung
eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.»1281 Ge‐
genwärtig scheint die Datadeologie die Menschheit zu beherrschen und
zu manipulieren – im politischen Bereich in Form der «Datatorship» (Da‐
tendiktatur), die die Menschen überwacht, kontrolliert, regiert und mani‐
puliert und sie «unfähig macht, selbst zu denken oder selbst zu entschei‐
den, was sie tun sollen»1282. Die Datadeologie im wirtschaftlichen Bereich
nimmt die Form des «Datalismus» (Datenkapitalismus) an, der Menschen
missbraucht, ausbeutet und manipuliert. «Warum wird unsere Erfahrung
überhaupt als Verhaltensdaten dargestellt? (...) die menschliche Erfahrung
wird als Rohmaterial für die Datafizierung beansprucht (...), der Apparat
der Allgegenwart ist kein passiver Einwegspiegel. Vielmehr schafft er durch
Wiedergabe aktiv seine eigenen Wissensbestände.»1283 Die Datadeologie er‐
obert die Menschheit und greift die menschliche Würde, Individualität und
Autonomie an. «Was (...) wird passieren, wenn wir erkennen, dass Kund:in‐
nen und Wähler:innen niemals freie Entscheidungen treffen, und wenn
wir die Technologie haben, ihre Gefühle zu berechnen, zu gestalten oder

1280 Benanti 2018: 98.
1281 Kant 1784: 481.
1282 Shanahan 2015: 170.
1283 Zuboff 2019: 232-233.
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zu überlisten? (...) Was wird geschehen, wenn die menschliche Erfahrung
nur noch ein weiteres gestaltbares Produkt ist, das sich in seinem Wesen
nicht von jedem anderen Artikel im Supermarkt unterscheidet?»1284 Aus
ethischer Sicht muss die Datadeologie gestoppt und überwunden werden,
denn Menschen sind mehr als Daten.

Darüber hinaus besteht die Datadeologie auch in einer Neuinterpretati‐
on des Konzepts der Solidarität. Diese Umdeutung umfasst, wie bereits er‐
wähnt, eine Pflicht zur gemeinsamen Generierung von Daten, da nur mehr
und mehr Daten die technologiebasierte Innovation verbessern können.1285

Diese Umdeutung entfremdet sich so weit vom Kern der Solidarität, dass
man sich fragen könnte, ob der Begriff «Solidarität» noch angemessen ist,
weil er einen Grundpfeiler der Solidarität vernachlässigt, nämlich den ein‐
zelnen Menschen, der als Träger:in der Menschenwürde geachtet werden
muss. Ein menschliches Individuum zu zwingen, seine Daten zu teilen,
verletzt seine Menschenwürde sowie das Menschenrecht auf Privatsphäre
und Datenschutz.

7.17.4 Verstöße gegen das Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz

Die digitale Transformation und datenbasierte Systeme bergen in fast allen
ihren Facetten ethische Risiken hinsichtlich des Menschenrechts auf Privat‐
sphäre und des Menschenrechts auf Datenschutz.1286 Eine Aussage von
Larry Page, Mitbegründer von Google, verdeutlicht dies: «Sensoren sind
wirklich billig. (...) Speicher ist billig. Kameras sind billig. Die Menschen
werden enorme Datenmengen erzeugen. (...) Alles, was sie jemals gehört
oder gesehen oder erlebt haben, wird durchsuchbar werden. Ihr ganzes
Leben wird durchsuchbar sein.»1287 Das Menschenrecht auf Privatsphäre
besagt:1288 «Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, sei‐
ne Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr sowie Angriffen
auf seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt werden. Jeder hat das Recht

1284 Harari 2017: 323.
1285 Vgl. Prainsack / Buyx 2017: 43.
1286 Vgl. UNESCO 2019: 43-53; Berendt et al. 2015; Carnevale 2016; Grimm et al. 2015;

Betts / Sezer 2014; Dix 2016; Meixner 2017; z.B. zu Privatsphäre- und Datenschutz‐
problemen bei zivilen Drohnen vgl. Finn / Wright 2016; z.B. zu Datenbrillen vgl.
Bendel 2016.

1287 Edwards 2011: 291.
1288 Vgl. Kainz 2016; Norwawi et al. 2014.
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auf den Schutz des Gesetzes gegen solche Eingriffe oder Angriffe.»1289 Im
General Comment Nr. 16 zu Artikel 17 Recht auf Privatsphäre des Inter‐
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte von 1966 wird
betont: «Das Sammeln und Speichern von persönlichen Informationen auf
Computern, Datenbanken und anderen Geräten, sei es durch Behörden
oder private Personen oder Einrichtungen, muss gesetzlich geregelt werden.
Die Staaten müssen wirksame Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen,
dass Informationen, die das Privatleben einer Person betreffen, nicht in
die Hände von Personen gelangen, die nach dem Gesetz nicht befugt sind,
sie zu empfangen, zu verarbeiten und zu nutzen, und dass sie niemals für
Zwecke verwendet werden, die mit dem Pakt unvereinbar sind. Um einen
möglichst wirksamen Schutz seines Privatlebens zu gewährleisten, sollte
jede Person das Recht haben, in verständlicher Form zu erfahren, ob und
welche personenbezogenen Daten zu welchen Zwecken in automatischen
Datenverarbeitungsanlagen gespeichert werden. Jede Person sollte auch in
der Lage sein zu erfahren, welche öffentlichen Stellen oder privaten Perso‐
nen oder Einrichtungen ihre Daten kontrollieren oder kontrollieren kön‐
nen. Wenn solche Dateien unrichtige personenbezogene Daten enthalten
oder entgegen den gesetzlichen Bestimmungen erhoben oder verarbeitet
worden sind, sollte jede Person das Recht haben, die Berichtigung oder
Löschung zu verlangen.»1290 Die digitale Transformation und die Nutzung
datenbasierter Systeme eröffnen neue Möglichkeiten für die unrechtmäßi‐
ge Erstellung und Sammlung von Daten, für die Überwachung und das
Abfangen von Daten sowie für die wirtschaftliche Ausnutzung von Verlet‐
zungen des Menschenrechts auf Privatsphäre und Datenschutz. Aus ethi‐
scher Sicht ist dies höchst problematisch und relevant, denn bei der Verlet‐
zung des Menschenrechts auf Privatsphäre und Datenschutz steht nichts
weniger als die Freiheit auf dem Spiel. Nichts weniger als die informatio‐
nelle Selbstbestimmung wird verletzt.1291 Nichts weniger als das «Recht
auf Vergessenwerden»1292 wird verletzt. Nichts Geringeres als Autonomie
und Selbstbestimmung werden vernachlässigt. Nichts weniger als andere
Menschenrechte werden vernachlässigt. So verletzt Überwachung das Men‐
schenrecht auf freie Meinungsäußerung («Jede Person hat das Recht auf
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die

1289 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948: Artikel 12.
1290 UN Human Rights Committee 1988.
1291 Vgl. Mertz et al. 2016; Ullrich 2014; Klumpp 2014.
1292 Vgl. Leutheusser-Schnarrenberger 2015; Schweitzer 2017.
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Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder
Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu
suchen, zu empfangen und zu verbreiten»1293) und das Menschenrecht auf
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit («1. Jede Person hat das Recht,
sich friedlich zu versammeln und zu vereinigen. 2. Niemand darf gezwun‐
gen werden, einer Vereinigung anzugehören.»1294) Es liegt auf der Hand,
dass diese Verstöße schwerwiegende negative Folgen für eine frei funktio‐
nierende, lebendige Zivilgesellschaft nach sich ziehen. «Denn weil die Digi‐
talisierung mit der mitgelieferten Überwachungs- und Optimierungsfunk‐
tion so häufig und willentlich in die Selbstbestimmung eingreift, kommt
es zu zahllosen Grundrechtsverstößen. Das spüren wir auf diffuse Weise.
Trotzdem lehnt sich niemand auf. Stattdessen nutzt die digitale Gesellschaft
des 21. Jahrhunderts die Technologien der Freiheitszerstörung fast beden‐
kenlos.»1295

Die digitale Transformation und die Nutzung datenbasierter Systeme
haben die UN dazu veranlasst, die UN-Resolution über das Recht auf
Privatsphäre im digitalen Zeitalter von 2013 anzunehmen. Die UN-Gene‐
ralversammlung äußerte ihre tiefe Besorgnis über die negativen Auswir‐
kungen, die die Überwachung und das Abhören der Kommunikation auf
die Menschenrechte haben können.1296 Indem sie bekräftigte, dass «die
gleichen Rechte, die Menschen offline haben, auch online geschützt wer‐
den müssen, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre»1297, rief die UN-
Generalversammlung alle Staaten auf, das Recht auf Privatsphäre in der
digitalen Kommunikation zu respektieren und zu schützen. Die UN-Gene‐
ralversammlung rief alle Staaten dazu auf, ihre Verfahren, Praktiken und
Gesetze im Zusammenhang mit der Überwachung von Kommunikation,
dem Abfangen und der Sammlung personenbezogener Daten zu überprü‐
fen, und betonte die Notwendigkeit, dass die Staaten die vollständige und
wirksame Umsetzung ihrer Verpflichtungen gemäß den internationalen
Menschenrechtsnormen sicherstellen.1298

1293 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948: Artikel 19.
1294 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948: Artikel 20.
1295 Hofstetter 2017: 75.
1296 Vgl. Office of the UN High Commissioner for Human Rights (n.d.).
1297 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (n.d.): Artikel 3.
1298 Vgl. Office of the UN High Commissioner for Human Rights (n.d.); z.B. zu daten‐

intensiver Forschung, vgl. Dove et al. 2016; z.B. zu Forschung über Social-Media-
Inhalte, vgl. Krieger et al. 2014.
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Die digitale Transformation und die Nutzung datenbasierter Systeme
rufen diese Bedenken hinsichtlich des Menschenrechts auf Privatsphäre
und Datenschutz hervor, da die meisten Daten von hohem wirtschaftli‐
chem Interesse sind und daher das Risiko höher ist, dass diese Daten miss‐
braucht, ohne informierte Zustimmung der Eigentümer:innen dieser Daten
an andere Nutzer:innen weitergegeben oder nicht ausreichend geschützt
werden. Aus ethischer Sicht muss das Menschenrecht auf Privatsphäre und
Datenschutz auch im Zuge der digitalen Transformation und der Nutzung
datenbasierter Systeme respektiert werden. Dies bedeutet, dass für das
Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz relevante Daten, Infor‐
mationen und Wissen von dieser Person lokal (z.B. auf dem eigenen Com‐
puter) gespeichert werden müssen, jeder Vorschlag einer Übermittlung der
Daten von Menschen transparent sein muss und vorher die informierte
Zustimmung der betroffenen Person finden muss sowie nur diese Person
berechtigt sein darf, über ihre Daten zu entscheiden.

Das Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz wird von den
Technologiekonzernen systematisch angegriffen. Hal Varian, langjähriger
Chefökonom von Google, sagt zum Beispiel: «Heutzutage steht bei prak‐
tisch jeder Transaktion ein Computer im Mittelpunkt (…), und jetzt,
wo sie verfügbar sind, haben diese Computer mehrere andere Verwen‐
dungszwecke.»1299 Diese Verwendungen sind: «Datenextraktion und -ana‐
lyse», «neue Vertragsformen durch bessere Überwachung», «Personalisie‐
rung und Anpassung», «kontinuierliche Experimente»1300. Oder er drückt
es so aus: «Jede Aktion, die eine Nutzer:in ausführt, wird als Signal
betrachtet, das analysiert und in das System zurückgeführt wird»1301.
Diese Daten bieten einen «breiten Sensor des menschlichen Verhal‐
tens»1302. «Googles Erfindung offenbarte neue Möglichkeiten, die Gedan‐
ken, Gefühle, Absichten und Interessen von Einzelpersonen und Gruppen
mit einer automatisierten Architektur abzuleiten, die als Einwegspiegel un‐
abhängig vom Bewusstsein, Wissen und Einverständnis einer Person funk‐
tioniert und so einen privilegierten, geheimen Zugang zu Verhaltensdaten
ermöglicht.»1303 Diese Daten sind schließlich die Grundlage für «Vorhersa‐
gen». «Vorhersageprodukte verringern die Risiken für die Kunden, indem

1299 Varian 2014a: 27.
1300 Vgl. Varian 2014a.
1301 Varian 2014b: 113.
1302 Levy 2011: 46.
1303 Zuboff 2019: 80-81.

7 Chancen und Herausforderungen aus ethischer Sicht

328
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:18
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


sie ihnen empfehlen, wo und wann sie ihre Wetten platzieren sollten. Die
Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts hängen von seiner
Annäherung an die Gewissheit ab: je vorausschauender das Produkt, desto
geringer das Risiko für die Käufer und desto größer das Verkaufsvolumen.
Google hat gelernt, ein datenbasierter Wahrsager zu sein, der Intuition
durch Wissenschaft in großem Maßstab ersetzt, um seinen Kunden, aber
nicht uns, unser Schicksal mitzuteilen und es gewinnbringend zu verkau‐
fen.»1304

Darüber hinaus bestehen weitere ethische Risiken im Zusammenhang
mit Daten in den Bereichen Sicherheit, Kriminalität, Wahrhaftigkeit und
Manipulation. «Big Data»1305 erhöht alle oben genannten Risiken exponen‐
tiell. «Sicher ist, dass die Entwicklung einer elektronisch vernetzten ‚Welt
der Dinge‘ wenig mit Faszination in der Forschung zu tun hat. ‚Big Data‘
wird zum Synonym für einen Forschungswahn, der von mächtigen Wirt‐
schaftsinteressen genährt wird und mittlerweile ehrwürdige Universitäten
erfasst hat. Der Glaube, dass ohne Löschen alles gespeichert werden sollte,
was Menschen je getan oder geäussert haben oder was sonst aus irgend‐
einem Grund aufgezeichnet wurde, ist krankhaft, sowohl bei einzelnen
Personen als auch als strategisches Programm.»1306

Man könnte meinen,  dass es keine Rolle spielt,  ob die eigenen Daten
irgendwo gespeichert sind oder dass die eigenen Daten niemanden interes‐
sieren. «Wer glaubt, das ginge niemanden als ihn selbst etwas an, mag einen
Blick auf die Selektorenlisten der Internetgiganten werfen. Aus Hunderten
von Kriterien können interessierte Käufer die oben genannten Daten und
Informationen über die Nutzer:innen der beliebtesten sozialen Netzwerke
auswählen und von professionellen Datenhändlern käuflich erwerben – je
nach Detailgenauigkeit eine Investition von Millionen Euro.»1307 Wie geht es
Ihnen? Wo befinden Sie sich? Wen treffen Sie? Mit wem sind Sie regelmäßig in
Kontakt? Was tauschen Sie mit anderen aus? Was ist Ihre Meinung zum
Klimaschutz? Sind Sie Ihrem Partner treu? Wie hoch ist Ihr Cholesterinspie‐
gel? Sind Sie fit genug für diese Krankenkasse? Haben Sie die beste Gesund‐
heit unter den verbleibenden drei Kandidat:innen für diesen Job?

1304 Zuboff 2019: 96.
1305 Vgl. Wrobel et al. 2015.
1306 Meixner 2016: 12.
1307 Hofstetter 2017: 76.
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7.17.5 Manipulation von Menschen – Das Beispiel «Nudging»

Das ethische Risiko der Manipulation wird exemplarisch anhand einer
Technologie näher beleuchtet, die auf der Grundlage von Daten eine Form
der Manipulation verfolgt – das «Nudging»1308. Dieser Ansatz geht von
der Annahme aus,1309 dass die Herausforderungen der heutigen Welt bes‐
ser bewältigt werden könnten, wenn Staaten oder nichtstaatliche Akteure
die Menschen durch libertären Paternalismus «anstupsen» würden, indem
sie kognitive Verzerrungen korrigieren. Das harmlose Beispiel für «Nud‐
ging» ist, dass man gesündere Ernährungsgewohnheiten beeinflussen kann,
indem man Obst, Gemüse usw. in einem Lebensmittelgeschäft an den
besten Stellen (z. B. auf Augenhöhe) platziert, wo die Verbraucher:innen
mehr Produkte kaufen, so dass mehr Verbraucher:innen sie kaufen. Was
beim «Nudging» tatsächlich passiert, ist, dass Menschen beeinflusst wer‐
den, ohne dass sie merken oder merken können, dass sie «angestupst» wer‐
den.

Aus der Perspektive der Menschenrechte könnte «Nudging» einerseits
attraktiv erscheinen, wenn dieses «Nudging» zur Verwirklichung der Men‐
schenrechte führen würde. Letzteres wäre äußerst begrüßenswert: «Nud‐
ging» durch die Staaten, die die Menschen vor sich selbst schützen, könnte
als Teil der Verantwortung der Staaten für die Umsetzung der Menschen‐
rechte verstanden werden.

Andererseits gehört es gerade zum Kern der Menschenrechte, den Ein‐
zelnen vor dem Kollektiv und vor Machtmissbrauch durch das Kollektiv zu
schützen. Mit anderen Worten: Die Menschenrechte schützen alle Macht‐
losen vor den Mächtigen. Die Universalität der Menschenrechte impliziert,
dass die Menschenrechte für alle Menschen gelten. Der Mensch genießt
die Menschenrechte als Individuum, unabhängig von einem Kollektiv. Alle
Menschen sind Träger:innen von Menschenrechten, unabhängig davon,
was sie tun, woher sie kommen, wo sie leben, welche Nationalität sie haben
oder welcher Gemeinschaft sie angehören. Die Menschenrechte kämpfen
aber gerade mit Partikularinteressen von Kollektiven, z.B. Staaten, die an‐
geblich besser wissen, was für ihre Bürger:innen das Beste ist, indem sie
den Vorrang ihrer Souveränität vor der Universalität der Menschenrechte
beanspruchen. Menschenrechtsverletzungen durch Traditionen, Kulturen,
Zivilisationen, Religionen oder Wertesysteme werden von kulturellen, reli‐

1308 Sunstein/Thaler 2008.
1309 Vgl. Kirchschläger 2016h.
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giösen und weltanschaulichen Entscheidungsträger:innen angeblich damit
gerechtfertigt, dass sie besser wissen, was das Beste für ihre Anhänger:in‐
nen ist, während sie in Wirklichkeit um einen möglichen Verlust an insti‐
tutioneller Macht und Einfluss besorgt sind und in der Regel nicht um
Kernelemente der traditionellen «Wahrheit», die von den Gemeinschaften
geteilt wird.

Darüber hinaus besteht aus menschenrechtlicher Sicht die Notwendig‐
keit, die Autonomie des Individuums zu respektieren, um mit dem Kern‐
konzept der Menschenrechte kohärent zu bleiben. Diese Notwendigkeit,
die Autonomie eines Individuums zu respektieren, geht sogar so weit –
wie oben in Unterkapitel 6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte
ausgeführt –, dass die Menschenrechte selbst einer ethischen Begründung
bedürfen, da Autonomie voraussetzt, dass man weiß, warum die eigene
Freiheit durch jemanden oder etwas, einschließlich der Menschenrechte,
eingeschränkt werden sollte. Daher stellt sich die Frage, ob und wie dieser
Aspekt mit der oben genannten Argumentation kombiniert werden kann,
sodass der Zweck die Mittel heiligt, und ob und wie «Nudging» gerechtfer‐
tigt werden kann. Dieses «Nudging» müsste allerdings die Menschenrechte
respektieren.

Darüber hinaus schützen die Menschenrechte die Autonomie des Einzel‐
nen auch durch spezifische Menschenrechte, die die Beteiligung des Ein‐
zelnen an politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen er‐
möglichen,1310 die durch «Nudging» durch Staaten gefährdet sein können,
z.B. durch Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von
1948, auch «Demokratieprinzip» genannt: «(1) Jeder hat das Recht, an der
Regierung seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter
mitzuwirken. 2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zum öffentlichen
Dienst in seinem Land. 3. Der Wille des Volkes ist die Grundlage der
Staatsgewalt; dieser Wille kommt in regelmäßigen und echten Wahlen
zum Ausdruck, die in allgemeiner und gleicher Weise und in geheimer
Abstimmung oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren durchge‐
führt werden.»1311 Demokratie kann auch als institutioneller Ausdruck der
Achtung der Autonomie des Individuums gesehen werden, der dem Ein‐
zelnen die Möglichkeit gibt, am Meinungsbildungs- und Entscheidungsfin‐
dungsprozess der Rechtsordnung, in der er als Bürger lebt, teilzunehmen.
Menschenrechte und Demokratie gehen Hand in Hand, da die Demokratie

1310 Vgl. Kirchschläger 2013e.
1311 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948: Artikel 21.
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das politische System ist, das die Autonomie des Individuums verkörpert,
die der Idee und dem Konzept der Menschenrechte innewohnt. Daher
ist die Achtung der Menschenrechte Teil eines demokratischen Systems.
Folglich muss eine Demokratie Mechanismen integrieren, die sicherstellen,
dass die Menschenrechte beim Zugang zu demokratischen Meinungsbil‐
dungs- und Entscheidungsfindungsprozessen und bei der Art und Weise,
wie diese Prozesse ablaufen, geachtet werden, da die Möglichkeit, dass eine
demokratische Entscheidung die Menschenrechte verletzt, von vornherein
ausgeschlossen ist. Die Menschenrechte sind der Bezugsrahmen für eine
Demokratie. Es sind verschiedene Formen bekannt, die die Achtung der
Menschenrechte in einem demokratischen System garantieren, wie z.B. die
Verfassung oder der Oberste Gerichtshof, und die in Demokratien ohne
solche institutionellen Maßnahmen im Einklang mit den Menschenrechten
und zur Förderung der Verwirklichung der Menschenrechte eingeführt
werden müssen.

Aus einer ethischen Perspektive, die von den Menschenrechten als ethi‐
schem Referenzpunkt geprägt ist, bleibt die Skepsis gegenüber dem Ansatz
des «Nudging» groß, solange erstens «Nudging» den rechtlichen und ethi‐
schen Referenzrahmen der Menschenrechte überschreitet und zweitens der
Staat oder die nichtstaatlichen Akteure die Menschen nicht vor Menschen‐
rechtsverletzungen schützen müssen. Die Grundlage für den ersten Grund
der Skepsis bilden der Schutz der Autonomie durch die Menschenrechte,
die Garantie der Beteiligung des Einzelnen an Meinungsbildungs- und Ent‐
scheidungsprozessen und der Charakter der Menschenrechte als individu‐
elle Rechte, nicht als Rechte des Kollektivs. «Nudging» kann dazu führen,
dass einigen dieser Elemente widersprochen oder gegen sie verstoßen wird,
und muss daher aus menschenrechtlicher Sicht kritisiert werden.

Die Grundlage für den zweiten Grund verkörpert die Möglichkeit,
dass «Nudging» dazu beiträgt, Menschenrechtsverletzungen zu stoppen
und zu verhindern und zur Verwirklichung der Menschenrechte bei‐
zutragen. «Nudging» ist aus menschenrechtlicher Sicht gerechtfertigt,
wenn «Nudging» die Verwirklichung der Menschenrechte fördert. Aber
auch in diesem Fall muss «Nudging» die Menschenrechte respektieren,
denn das Prinzip der Unteilbarkeit der Menschenrechte besagt, dass der ge‐
samte Menschenrechtskatalog geachtet, umgesetzt und verwirklicht werden
muss und dass es keine Hierarchie gibt. Alle spezifischen Menschenrechte
müssen Hand in Hand gehen.

Die normative Grundlage dafür, den zweiten Grund überhaupt realis‐
tisch werden zu lassen und für Anliegen, die den Ruf nach «Nudging» von
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Menschen durch Staaten oder durch nichtstaatliche Akteure provozieren,
wäre drittens aus menschenrechtlicher Perspektive zu thematisieren, wobei
– wenn überhaupt möglich – «Nudging» im rechtlichen und ethischen Be‐
zugsrahmen der Menschenrechte nur und ausschließlich dann stattfindet,
wenn es der Verwirklichung von Menschenrechten dient.

Viertens: Die Antwort auf diese Bedenken wäre die Betonung der durch
die Menschenrechte geschützten Autonomie des Einzelnen.

Fünftens würden diese Bedenken durch den Hinweis beantwortet, dass
diese Herausforderungen durch die Überwindung der naiven Annahme,
dass jeder Mensch demokratisch und mit den Fähigkeiten und Kom‐
petenzen zur Teilnahme an einem demokratischen Meinungsbildungs-
und Entscheidungsfindungsprozess geboren wird, sowie durch die Förde‐
rung der Menschenrechtsbildung bewältigt werden könnten.1312 Thomas
Hammarberg, der damalige Menschenrechtskommissar des Europarates,
betont: «Die Aufklärung der Bürger über ihre Menschenrechte schafft
eine informierte Gesellschaft, die wiederum die Demokratie stärkt»1313.
Anlässlich eines Expert:innenseminars im Rahmen des Vorbereitungspro‐
zesses der UN-Erklärung über Menschenrechtsbildung und -training in
Marrakesch 2009 skizzierte Navanethem Pillay, damals UN-Hochkommis‐
sarin für Menschenrechte, die Erwartungen an die Menschenrechtsbil‐
dung: «Menschenrechtsbildung ist wesentlich für die Prävention von Men‐
schenrechtsverletzungen, die Förderung von Nichtdiskriminierung, Gleich‐
berechtigung und nachhaltiger Entwicklung sowie die Stärkung der Betei‐
ligung der Menschen an demokratischen Entscheidungsprozessen.» Die
grundlegende Aufgabe der Menschenrechtsbildung besteht darin, die Bür‐
ger zu befähigen, ihre eigenen Rechte und die Rechte anderer zu vertei‐
digen. «Diese Befähigung stellt eine wichtige Investition in die Zukunft
dar, mit dem Ziel, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, in der alle
Menschenrechte aller Menschen geschätzt und geachtet werden»1314. Un‐
ter «Empowerment» versteht man die Fähigkeit, die eigene Gegenwart und
Zukunft selbstbewusst und im Bewusstsein der eigenen Rechte zu gestalten
und aktiv am politischen Entscheidungsprozess teilzunehmen. Die UN-Er‐

1312 Vgl. Fritzsche et al. 2017.
1313 Hammarberg 2008.
1314 DeMello 2004: 3.
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klärung über Menschenrechtsbildung und -training von 2011,1315 Artikel
2/2 definiert Menschenrechtsbildung und -training wie folgt: «Menschen‐
rechtsbildung und -ausbildung umfasst alle Bildungs-, Ausbildungs-, Infor‐
mations-, Sensibilisierungs- und Lernaktivitäten, deren Ziel es ist, die allge‐
meine Achtung und Einhaltung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
zu fördern und so unter anderem zur Verhütung von Menschenrechtsver‐
letzungen und -verstößen beizutragen, indem die Menschen durch die
Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und Verständnis und die Entwick‐
lung ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen dazu befähigt werden, zum
Aufbau und zur Förderung einer universalen Kultur der Menschenrechte
beizutragen. a) die Bildung über Menschenrechte, die unter anderem darin
besteht, Wissen und Verständnis über die Menschenrechtsnormen und
-prinzipien, die ihnen zugrundeliegenden Werte und die Mechanismen für
ihren Schutz zu vermitteln; b) die Bildung durch Menschenrechte, die
unter anderem darin besteht, in einer Weise zu lernen und zu lehren, dass
die Rechte sowohl der Lehrenden als auch der Lernenden geachtet werden;
c) die Bildung für Menschenrechte, die unter anderem darin besteht, die
Menschen zum Genuss und zur Ausübung ihrer Rechte und zur Achtung
und Wahrung der Rechte anderer zu befähigen.»

Sechstens wird das Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz
verletzt, wenn die eigenen Daten im Rahmen des «Nudging» verwendet
werden. Die informationelle Selbstbestimmung, die Freiheit und die Auto‐
nomie von Menschen stünden auf dem Spiel.

Aus der Perspektive der Menschenrechte ist es notwendig, Alternativen
zum «Nudging» von Menschen durch Staaten und nichtstaatliche Akteure
zu wählen, wenn das «Nudging» die Menschenrechte verletzt, was (fast)1316

immer der Fall zu sein scheint. Und es gibt Alternativen zum «Nudging» ...

7.17.6 Totale Manipulation – das Beispiel des «Hyper-Nudging»

Diese ethischen Bedenken bei der Anwendung der Menschenrechte als
ethisches Instrument gewinnen noch mehr an Bedeutung, wenn man

1315 Der Autor hat als beratender Experte an der Entwicklung der UN-Deklaration
über Menschenrechtsbildung und -training von 2011 während des gesamten Vorbe‐
reitungsprozesses der Erklärung mitgewirkt.

1316 Vgl. Idhe 2011.
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das «Hypernudging»1317 in Betracht zieht. Auf der Grundlage von Self-
Tracking-Technologien und damit auf der Grundlage umfangreicher Daten
über die Art und Weise, wie jemand eine Entscheidung trifft, und über
seine Entscheidungen kann «Hypernudging» unsere Meinungsbildungs-
und Entscheidungsprozesse beeinflussen und sogar unsere Entscheidun‐
gen dominieren. «Hypernudging» kann beschrieben werden als «Algorith‐
men, die auf der Grundlage von Echtzeitdaten personalisierte Online-Ent‐
scheidungsarchitekturen erstellen, die darauf abzielen, einzelne Nutzer:in‐
nen dazu zu bewegen, ihr Verhalten effektiv zu ändern.»1318 Sowohl die
Entscheidungs- und Informationsprivatsphäre als auch die Autonomie
des Einzelnen werden durch «Hypernudging» angegriffen. «Self-Tracking-
Technologien versprechen, die Nutzer:innen zu befähigen, aber sie verlet‐
zen die Informations- und Entscheidungsprivatsphäre, wenn kommerzielle
Parteien in eine versteckte, umfassende Überwachung und Einmischung in
Entscheidungsprozesse involviert sind, die ihnen nicht zugemutet werden
sollte.»1319

Die Frage ist, ob die Menschen bereit sind, ihre Freiheit für kleine
Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten aufzugeben, wie z. B. die Mög‐
lichkeit, mit ihrer Uhr zu telefonieren und Nachrichten zu verschicken,
und im Gegenzug zuzustimmen, dass sie ihr ganzes Leben lang vollstän‐
dig überwacht werden und ununterbrochen Daten für wirtschaftliche und
politische Zwecke liefern. Ist der gezahlte Preis nicht viel höher als die
erhaltene Leistung? «Diverse Algorithmen saugen Daten über dich auf, jede
Sekunde, ununterbrochen. Auf was für Links klickst du? Was für Videos
siehst du dir bis zum Ende an? Wie schnell springst du von einer Sache zur
nächsten? Wo befindest du dich, während du das tust? Mit wem hast du
Kontakt, persönlich oder online? Welchen Gesichtsausdruck machst du?
All diese Messdaten und viele andere werden mit ähnlichen Daten aus dem
Leben von diversen anderen Menschen abgeglichen, die durch massives
Ausforschen erfasst wurden. Algoritmen korrelieren das, was du tust, mit
dem, was so gut wie alle anderen getan haben. Die Algorithmen verstehen
dich zwar nicht wirklich, aber ihre Zahlen bringen ihren Besitzer:innen
Macht, vor allem, wenn es viele Zahlen sind.»1320

1317 Yeung 2017.
1318 Lanzing 2019: 549.
1319 Lanzing 2019: 568.
1320 Lanier 2018: 11-12.

7.17 Datenschutz und Privatsphäre

335
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:18
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


Das weltweite Verbot der Sklaverei ist unumstritten. Niemand stellt es
offiziell in Frage oder fordert offiziell die Wiedereinführung der Sklave‐
rei. Über Jahrhunderte haben die Menschen für ein Verbot der Sklaverei
gekämpft. Beginnt heute die Versklavung des Menschen durch Daten?
Verkaufen wir uns für technologiebasierte Vorteile? «Je mehr ich poste,
desto schlechter fühle ich mich, und je schlechter ich mich fühle, desto
mehr poste ich. Es funktioniert wie eine Droge oder jede andere Sucht.»1321

Werden wir Menschen durch den Einsatz datenbasierter Systeme manipu‐
liert, unterdrückt und ausgebeutet? «Die größten Supercomputer der Welt
befinden sich in zwei Unternehmen – Google und Facebook – und worauf
richten wir sie aus? Wir richten sie auf die Gehirne der Menschen, auf
Kinder.»1322

Sean Parker, der Gründungspräsident von Facebook, sagt Folgendes
über Facebook: «Es verändert buchstäblich unsere Beziehung zur Gesell‐
schaft, zueinander ... Wahrscheinlich beeinträchtigt es die Produktivität
auf seltsame Weise. Gott allein weiß, was es mit den Gehirnen unserer
Kinder anstellt. (...) Bei der Entwicklung dieser Anwendungen, von denen
Facebook die erste war, ging es darum, wie wir möglichst viel konsumieren
können: 'Wie können wir so viel Zeit und bewusste Aufmerksamkeit wie
möglich in Anspruch nehmen?' Und das bedeutet, dass wir dir ab und
zu einen kleinen Dopaminstoß geben müssen, weil jemand ein Foto oder
einen Beitrag geliked oder kommentiert hat oder was auch immer. Und
das wird dich dazu bringen, mehr Inhalte beizusteuern, und das wird
dir mehr Likes und Kommentare einbringen. Es handelt sich um eine
Feedback-Schleife der sozialen Bestätigung – genau die Art von Dingen, die
sich ein Hacker wie ich ausdenken würde, weil man eine Schwachstelle in
der menschlichen Psychologie ausnutzt. Die Erfinder, die Schöpfer – das
bin ich, das ist Mark [Zuckerberg], das ist Kevin Systrom von Instagram,
das sind all diese Leute – haben das bewusst verstanden. Und wir haben
es trotzdem getan.»1323 Chamath Palihapitiya, ehemaliger Vizepräsident für
Nutzer:innenwachstum bei Facebook, sagt: «Ich glaube, wir haben Werk‐
zeuge geschaffen, die das soziale Gefüge der Gesellschaft zerreißen. (...)
Die kurzfristigen, dopamingesteuerten Feedbackschleifen, die wir geschaf‐
fen haben, zerstören das Funktionieren der Gesellschaft. (...) Kein ziviler
Diskurs, keine Zusammenarbeit; Fehlinformationen, Unwahrheiten. Und

1321 Piepgras 2019: 42.
1322 Bowles 2018.
1323 Allen 2017.
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es ist kein amerikanisches Problem – es geht nicht um russische Anzeigen.
Dies ist ein globales Problem. (...) Ich fühle mich unendlich schuldig. Ich
glaube, wir wussten das alle im Hinterkopf, auch wenn wir so getan haben,
dass es wahrscheinlich keine schlimmen unbeabsichtigten Folgen gibt. Ich
glaube, wir wussten im tiefsten Innern, dass etwas Schlimmes passieren
könnte. Aber ich glaube, wir haben so getan, als ob es nicht so war. (...)
Meiner Meinung nach befinden wir uns derzeit in einer wirklich schlechten
Situation. Es untergräbt das Grundgerüst des Verhaltens der Menschen
untereinander. Und ich habe keine gute Lösung. Meine Lösung ist, dass
ich diese Werkzeuge einfach nicht mehr benutze. Das tue ich schon seit
Jahren nicht mehr. (Ich benutze soziale Medien nicht, weil ich) von Natur
aus nicht programmiert werden wollte. (...) (Meine Kinder) dürfen diesen
Scheiß nicht benutzen. (...) Dein Verhalten – du merkst es nicht, aber du
wirst programmiert. Es war ungewollt, aber jetzt musst du entscheiden,
wie viel du bereit bist aufzugeben, wie viel von deiner geistigen Unabhän‐
gigkeit.»1324

7.18 Reduktion der bezahlten Arbeitsplätze

7.18.1 Schaffung oder Vernichtung von bezahlten Arbeitsplätzen?

Der digitale Wandel und die Nutzung datenbasierter Systeme eröffnen neue
Horizonte für innovative Geschäftsmodelle und Wirtschaftssysteme sowie
neue Arbeitsformen,1325 die zur Lösung sozialer und ökologischer Probleme
beitragen können. Diese Dynamik wird neue Arbeitsplätze schaffen.1326

Die technologiebasierte Unterstützung von Geschäftsprozessen führt zu
Disruptionen1327 sowie gleichzeitig zu einer Entlastung des Menschen und
schafft neuen Raum für andere Aufgaben.1328 Wahrscheinlich werden viel

1324 Braun 2017.
1325 Vgl. Zimmermann 2015b; Jensen / Koch 2015.
1326 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017: 48; Gordon 2016.
1327 Vgl. Schumpeter 1972: 134-142.
1328 Vgl. Dengler / Matthes 2015; Eichhorst et al. 2016; Staab / Nachtwey 2016; Oerder

2016; Elstner et al. 2016.
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mehr bezahlte berufliche Aufgaben verschwinden als neu entstehen,1329 was
diesen Wandel deutlich von anderen Innovationsschüben unterscheidet.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben innovationsbasierte
Veränderungen zu einem Rückgang von Arbeitsplätzen geführt.1330 «Eine
der größten Ironien dieser Zeit ist, dass in dem Maße, wie die Technologie
unsere Welt umgestaltet, die Notwendigkeit, die menschliche Dimension
unserer Arbeit und das Gefühl der sozialen Verantwortung eines Unterneh‐
mens zu bewahren, in gleichem Maße zunimmt. Das Wirtschaftswachstum
mit dem Schutz der Menschenrechte in Einklang zu bringen, ist eine der
größten Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.»1331

7.18.2 Massive Reduktion der bezahlten beruflichen Aufgaben – die
Einzigartigkeit der digitalen Transformation und datenbasierter
Systeme

Um die Auswirkungen der digitalen Transformation und datenbasierter
Systeme auf die menschliche Arbeit einordnen zu können, ist es notwen‐
dig, die Unterschiede zwischen diesem technologiebasierten Wandel im
Vergleich zu früheren zu analysieren.1332 Erstens geht es bei der digitalen
Transformation und dem Einsatz datenbasierter Systeme im Gegensatz zu
früheren technologiebasierten Epochen des Wandels nicht in erster Linie
darum, dem Menschen die Arbeit zu erleichtern, sondern den Menschen
in der Wertschöpfungskette aus Gründen der Kosteneffizienz durch selbst‐
lernende Systeme zu ersetzen. So zielen beispielsweise automatisierte Kas‐
sensysteme in Supermärkten nicht darauf ab, den Beruf des Kassierers zu
erleichtern, wie es beim Landwirt der Fall war, als der Pflug durch einen
Traktor ersetzt wurde. Sie wollen Kassiererinnen und Kassierer ersetzen
und sie von der Lohnliste streichen. (Andrew McAfee, Mitbegründer der
Initiative on the Digital Economy am Massachusetts Institute of Technolo‐
gy MIT, erklärt dazu: «Ich glaube nicht, dass viele Arbeitgeber bereit sein
werden, viele Menschen für das zu bezahlen, was sie derzeit tun»1333).

1329 Vgl. Cowen 2013; Ford 2009; Ford 2015; Frey / Osborne 2013: 7-72; McKinsey
Global Institute 2017; Ohly 2019a: 126-133; Schweighofer 2016; Brynjolfsson /
McAffee 2011; Betschon 2015.

1330 Vgl. Hessler 2016; Katz: 2013.
1331 Office of the UN High Commissioner for Human Rights 2000.
1332 Vgl. Hessler 2016.
1333 Brutto 2014.
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Zweitens werden selbstlernende datenbasierte Systeme mit dem Ziel ent‐
wickelt, dass immer weniger oder gar kein menschlicher Input erforderlich
sind.1334

Drittens betreffen der digitale Wandel und die datenbasierten Systeme
alle Berufe (z. B. Roboteranwälte, Roboterrichter usw.)1335 – nicht nur be‐
zahlte berufliche Tätigkeiten, die eine geringe oder gar keine Qualifikation
erfordern und von früheren technologiebasierten Veränderungen betroffen
waren.1336

Viertens werden die digitale Transformation und datenbasierte Systeme
durch die Globalisierung gestärkt und umgekehrt,1337 was auch einen ein‐
zigartigen Beschleunigungseffekt auf die durch die digitale Transformation
und datenbasierte Systeme in der Berufswelt verursachten Veränderungen
hat. Einerseits werden die digitale Transformation und die datenbasierten
Systeme durch den globalen Zugang zu Daten statt nur zu lokalen, natio‐
nalen oder regionalen Daten vorangetrieben. Zum anderen wird die Globa‐
lisierung durch die hochwertigen, vereinfachten und kostenfreien Kommu‐
nikationsmöglichkeiten dank digitaler Transformation und datenbasierter
Systeme vorangetrieben.

Fünftens umfasst die digitale Transformation auf einzigartige Weise meh‐
rere technologiebasierte Innovationen, z. B. Digitalisierung, Automatisie‐
rung, Mechanisierung, Maschinisierung, Roboter und datenbasierte Syste‐
me.

Sechstens verändert der technologiegestützte Wandel nicht nur das Be‐
rufsleben, sondern auch das Privatleben der Menschen, was das Eindringen
der Technologie in die menschliche Existenz intensiviert und somit ihren
Fortschritt sowie infolgedessen ihre Auswirkungen auf die menschliche
Arbeit beschleunigt.

Siebtens: Die Natur der digitalen Transformation und der datenbasierten
Systeme – vor allem, dass sie sich direkt aus den Daten derselben Menschen
speisen – erhöht die Akzeptanz und die Bereitschaft, sich an neue technolo‐
gische Anwendungen zu gewöhnen.

Achtens: Dieser digitale Wandel vollzieht sich mit viel höherer Ge‐
schwindigkeit und in kürzeren Abständen als in früheren technologieba‐
sierten Epochen des Wandels, so dass die Gesellschaft als Ganzes nicht

1334 Vgl. Floridi 2015b: 53.
1335 Vgl. Susskind/Susskind 2015.
1336 Vgl. Levy / Murnane 2004.
1337 Vgl. Wilhelms 2018: 3.
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genügend Zeit hat, sich anzupassen, bevor datenbasierte Systeme den Men‐
schen die bezahlte berufliche Aufgabe abgenommen haben.

Neuntens: Der digitale Wandel und die Nutzung datenbasierter Systeme
bedeuten das Ende des Strebens nach Vollbeschäftigung aufgrund der «gro‐
ßen Entkopplung»1338 zwischen dem auf technologischem Fortschritt beru‐
henden Produktivitätsanstieg und der Verlangsamung der Gesamtbeschäf‐
tigung seit 2011. «Die Produktivität ist auf einem Rekordniveau, die Innova‐
tion war noch nie so schnell wie heute, und doch haben wir gleichzeitig ein
sinkendes Medianeinkommen und weniger Arbeitsplätze.»1339

Zehntens: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können
die Einnahmen und der Gewinn eines Unternehmens enorm sein und
gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten extrem gering.1340

Elftens: Die Plattformökonomie erhöht die Effizienz, nicht aber die An‐
reize und die Motivation zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Gegenteil,
sie verringert die Zahl der bezahlten beruflichen Aufgaben. «Wir leben in
einer Zeit, in der weniger als 10% der weltweit börsennotierten Unterneh‐
men mehr als 80% aller Gewinne auf sich vereinen. (...) Vor zehn Jahren
dominierten Banken und Energieunternehmen die Top Ten. Heute sind
es die Technologieunternehmen, allen voran der US-Computerkonzern
Apple.»1341 7 von 10 der größten Unternehmen der Welt verdienen ihr
Geld mit Plattformen.1342 Plattformen bieten ihren Eigentümern nicht nur
mehrdimensionale und vielfältige Geschäftsmöglichkeiten, sondern geben
auch aus ethischer Sicht Anlass zur Sorge. «Die Transparenz und globale
Reichweite digitaler Plattformen setzen eine Preisspirale nach unten in
Gang. Internetplattformen haben Potenzial für moderne Sklaverei. [...] Die
billigste Anbieter:in einer Leistung erhält den Zuschlag.»1343 Normative
Rahmenbedingungen als Teil des Wirtschaftssystems werden auf diesen
globalen Marktplätzen angegriffen oder niedergerissen. Menschenrechte,
für die die Menschheit jahrhundertelang gekämpft hat, um das physische
Überleben und ein menschenwürdiges Leben zu sichern, werden mit einem
Klick ausgehebelt. Die digitale Transformation und die Nutzung datenba‐
sierter Systeme bedeuten auch eine Entwertung menschlicher Arbeit, die

1338 Brynjolfsson / McAffee 2011.
1339 Rotman 2013.
1340 Vgl. Metzler 2016.
1341 Gray 2017.
1342 Vgl. Gray 2017.
1343 Hofstetter 2017: 80.
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Menschen zum «Multijobbing» zwingt – ermöglicht durch Plattformen wie
z.B. Uber, Airbnb. «Die Personen, die sich als Multi-Jobber verdingen und
sich selbst über Online-Plattformen vermarkten, sind die Wirkursache un‐
vorstellbarer Umsätze und Gewinne – aber nicht bei sich selbst, sondern
bei den Plattformbetreibern.»1344

Zwölftens werden Investitionen und Finanzmittel durch diesen Anreiz
technologiebasierter Innovationen angezogen, die zu hohen Gewinnen bei
einer geringen Zahl bezahlter beruflicher Tätigkeiten führen, was zu einer
Intensivierung und Verstärkung dieser Entwicklung hin zu einer Wirtschaft
führt, die aus Wirtschaftswachstum bei einem Rückgang der bezahlten
beruflichen Tätigkeiten besteht.

Dreizehntens: Die Antwort auf die Frage, ob Menschen noch eine be‐
zahlte berufliche Aufgabe erfüllen dürfen, hängt nicht von den Fähigkeiten
der Menschen ab, sondern von der Definition und der Beschreibung der
Tätigkeit,1345 die allerdings – wie oben erwähnt – von digitaler Transfor‐
mation und datenbasierten Systemen sowie von Kosteneffizienz dominiert
werden.

Vierzehntens: Basierend auf der oben in Kapitel 4 Kritische Überprüfung
der Begriffe vorgestellten Kernkonsequenz der digitalen Transformation –
immer weniger Menschen werden direkt an einer effizienteren und effekti‐
veren Wertschöpfungskette teilnehmen und teilhaben –1346 verringern weni‐
ger Menschen, die in Forschung, Wissenschaft und Technologie involviert
sind, die Vielfalt der beteiligten Menschen, was eine geringere Innovations‐
wahrscheinlichkeit zur Folge hat.

Fünfzehntens: Wenn die große Mehrheit der Menschen nicht die Mög‐
lichkeit hat, durch die Erfüllung bezahlter beruflicher Aufgaben genug für
ihr Überleben und für ein menschenwürdiges Leben zu verdienen, und
damit das Vertrauen der Menschen schwindet, dass sie mit etwas geboren
werden, das den Unterschied ausmacht («die Fähigkeit zu arbeiten, zu
lernen und Geld zu verdienen»1347), ist das nicht nur ethisch inakzeptabel,
sondern führt auch zu einem Rückgang der Innovation, weil sich die Men‐
schen auf das Wesentliche – ihr Überleben – konzentrieren müssen.

Sechzehntens stellen aufgrund dieses schnellen technologiebasierten
Wandels die Elemente des Unbekannten und der Ungewissheit die neue

1344 Hofstetter 2017: 83.
1345 Vgl. Ford 2016.
1346 Vgl. Kirchschläger 2017a; Kirchschläger 2016b.
1347 Smith 2013.
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Realität dar, die es den Menschen verunmöglicht, sich durch Weiterbildung
adäquat vorzubereiten. Der gegenwärtige wissenschaftliche, aber auch poli‐
tische Diskurs über die Frage des Stellenabbaus beinhaltet auch die Auffor‐
derung an die Menschen, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, um
sich auf die gegenwärtige und zukünftige digitale Transformation und auf
die Nutzung datenbasierter Systeme vorzubereiten,1348 um für eine volatile,
unsichere, komplexe und mehrdeutige Realität gerüstet zu sein.1349 So wird
zum Beispiel folgendes Argumentationsmuster präsentiert: «Der technolo‐
gische Fortschritt wird einige Menschen, vielleicht sogar viele Menschen,
zurücklassen, während er voranschreitet. (...) Es gab noch nie eine bessere
Zeit für Arbeitnehmer mit besonderen Fähigkeiten oder der richtigen Aus‐
bildung, denn diese Menschen können die Technologie nutzen, um Werte
zu schaffen und zu erfassen. Es gab aber auch noch nie eine schlechtere
Zeit, um ein Arbeitnehmer zu sein, der nur 'gewöhnliche' Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu bieten hat, denn Computer, Roboter und andere digitale
Technologien erwerben diese Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem außer‐
ordentlichen Tempo.»1350 Dies galt in der Vergangenheit für technologieba‐
sierte Veränderungen. Für die digitale Transformation und den Einsatz
datenbasierter Systeme gilt dies aus den oben genannten Gründen nicht
mehr, vor allem aber wegen des Ziels dieses technologischen Fortschritts
– dem Ersatz von Menschen durch Maschinen im Dienste der Kosteneffizi‐
enz – und aufgrund der Tatsache, dass alle Berufsgruppen von der digitalen
Transformation und dem Einsatz datenbasierter Systeme betroffen sind.

Aus ethischer Sicht ist es unverantwortlich zu versuchen, ein grundle‐
gendes strukturelles Problem des Wirtschaftssystems (massiver Abbau be‐
zahlter beruflicher Tätigkeiten) zu einer individuellen Herausforderung zu
machen (individuelle Verantwortung eines jeden Menschen, sich entspre‐
chend dem technologiebasierten Wandel weiterzubilden).

Es ist unverantwortlich, dem grundlegenden Wandel unseres Wirt‐
schaftssystems, der in der massiven Reduktion bezahlter beruflicher Tätig‐
keiten besteht, nicht mit strukturellen Maßnahmen (z.B. mit dem weiter
unten in Unterkapitel 8.2 vorgestellten SERT-Modell) zu begegnen, son‐
dern mit der Forderung nach individueller Fortbildung.

Es ist unverantwortlich, von den Menschen zu verlangen, dass sie sich
weiterbilden, wenn man weiß, dass die Menschen ohnehin ersetzt werden.

1348 Vgl. z. B. Tuffley 2015.
1349 Vgl. z. B. Freyth 2020.
1350 Brynjolfsson / McAffee 2011: 11.
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So sagt beispielsweise Christoph Franz, Präsident der Roche Holding: «Wir
wollen sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden die nötigen Kenntnisse er‐
werben. […] Die meisten von uns werden in ihrem Berufsleben gezwungen
sein, neue Fähigkeiten zu erwerben.»1351 Natürlich ist es aus ethischer Sicht
positiv, dass er behauptet, sein Unternehmen habe eine Verantwortung für
diese Fortbildung seiner Mitarbeiter. Gleichzeitig ist es ethisch problema‐
tisch, die grundsätzlichere Herausforderung zu leugnen, dass Menschen –
auch wenn sie in ihre eigene Aus- und Weiterbildung investieren – ihre
bezahlten beruflichen Aufgaben ohnehin verlieren werden.

Es ist unverantwortlich, wenn ein Unternehmen die Kosten für den
Ersatz von Menschen durch Maschinen auf die Öffentlichkeit abwälzt und
gleichzeitig von den Menschen verlangt, sich selbst weiterzubilden. Der
Regulierungsprozess der Europäischen Union geht zum Beispiel in diese
Richtung. Mady Delvaux, seinerzeit Mitglied des Europäischen Parlaments,
kritisierte dies wie folgt: Die Gesetzgeber «weigerten sich, die möglichen
negativen Folgen für den Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Sie haben eine
aufgeschlossene und zukunftsorientierte Debatte abgelehnt und damit die
Sorgen der Bürgerinnen und Bürger missachtet.»1352

Es ist unverantwortlich, von den Menschen zu verlangen, dass sie sich
weiterbilden, wenn niemand bereit ist, die Kosten für diese Fortbildung zu
tragen.

Es ist unverantwortlich, Menschen aufzufordern, sich selbst weiterzubil‐
den, wenn niemand weiß – aufgrund der Elemente des Unbekannten und
der Ungewissheit –, ob eine oder welche Weiterbildung angemessen wäre.

Siebzehntens: Die Art, die Merkmale und die Profile der bezahlten
beruflichen Aufgaben sind nicht statisch. Sie verändern sich. Durch die
digitale Transformation und die umfassende Durchdringung der Wirtschaft
und des Arbeitsmarktes mit datenbasierten Systemen erstreckt sich dieser
technologiebasierte Wandel auch auf die Gestaltung, die Struktur und die
Organisation von Erwerbsarbeit: Erwerbsarbeit wird so angepasst, dass sie
den Vorgaben und Fähigkeiten von datenbasierten Systemen, nicht von
Menschen, entspricht.

Der Rückgang an bezahlten beruflichen Aufgaben für Menschen und
damit an bezahlten Arbeitsplätzen erweist sich als eine Auswirkung der
digitalen Transformation und datenbasierter Systeme, insbesondere des

1351 Möckli 2019: 8.
1352 Prodhan 2017. Vgl. Europäisches Parlament 2017a.
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dabei erfolgenden Einsatzes selbstlernender Systeme, und stellt große He‐
rausforderungen dar – unter anderem Abstraktion im Sinne einer Entfer‐
nung vom Menschen, seiner Freiheit und seinem Gestaltungswillen sowie
Unmittelbarkeit als Beschreibung des Phänomens, dass Menschen in den
Bann von Maschinen gezogen werden.1353 Darüber hinaus setzt das Streben
nach Perfektionierung des Menschen, zu dem das so genannte «Human
Enhancement» in seinen verschiedenen Ausprägungen beiträgt, den Men‐
schen insbesondere am Arbeitsplatz unter Druck.1354 Schon heute übertref‐
fen datenbasierte Systeme den Menschen in verschiedenen Bereichen der
Intelligenz (z.B. Gedächtnis, Umgang mit großen Datenmengen etc.). Es ist
davon auszugehen, dass andere Bereiche der kognitiven Fähigkeiten folgen
werden. Der bereits durch selbstlernende Maschinen verursachte Effekt in
Bezug auf bezahlte berufliche Aufgaben und bezahlte Arbeitsplätze wird
durch «Super-Datenbasierte Systeme» noch verstärkt werden.

7.19 Globale Ungerechtigkeit

Erik Brynjolfsson stellt fest: «Es ist eines der schmutzigen Geheimnisse
der Ökonomie: Der technologische Fortschritt lässt die Wirtschaft wachsen
und schafft Wohlstand, aber es gibt kein ökonomisches Gesetz, das besagt,
dass alle davon profitieren werden.»1355 Digitalisierung, Automatisierung,
Maschinisierung, Robotisierung und die Nutzung datenbasierter Systeme
haben das oben genannte Potenzial, zur Schaffung von mehr globaler Ge‐
rechtigkeit und zur Verwirklichung der Menschenrechte beizutragen (z. B.
indem sie mehr Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen und Märkten
auf der Grundlage der Blockchain-Technologie bieten).

Dabei können beispielsweise die bisherigen Auswirkungen der Block‐
chain-Technologie auf die Wirtschaft berücksichtigt werden. Allerdings
kommt auch ein anderes Szenario ins Spiel, nämlich dass die Blockchain-
Technologie Gefahr läuft, als Vehikel zu dienen, das zur Vergrößerung
der Kluft zwischen Arm und Reich beiträgt. Dies könnte aufgrund des
fehlenden Zugangs zur Blockchain-Technologie geschehen und würde be‐
reits etablierte privilegierte Positionen stärken. Dies würde auch bedeuten,
dass immer weniger Menschen direkt wirtschaftlich und sozial in eine effizi‐

1353 Vgl. Wilhelms 2018.
1354 Für eine Kritik am Streben nach menschlicher Perfektion vgl. Sandel 2007.
1355 Rotman 2013.
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entere und effektivere Wertschöpfungskette eingebunden sind.1356 Einerseits
zeichnet sich diese Entwicklung dadurch aus, dass mehr Wert geschaffen
wird. Auf der anderen Seite tragen immer weniger Menschen direkt zur
Wertschöpfungskette bei und profitieren von dieser Wertschöpfung. Die
größte Herausforderung aus ethischer Sicht ist daher nicht ein Mangel an
finanziellen Mitteln, denn effizientere und effektivere Wertschöpfungsket‐
ten auf Basis der Blockchain-Technologie führen zu einem Zuwachs in die‐
ser Hinsicht, sondern die Frage nach Gerechtigkeit und Menschenrechten.
Es geht um die Verteilung des Mehrwerts, der geschaffen wird – das ist der
Anlass zur Sorge. Es geht um die Frage der sozialen Integration, da weniger
Menschen an der Wertschöpfungskette auf Basis der Blockchain-Techno‐
logie beteiligt sind – ein Aspekt, der die Kernkonsequenz der digitalen
Transformation und der Nutzung datenbasierter Systeme im Allgemeinen
darstellt.1357

Darüber hinaus ist und bleibt die «digitale Kluft» eine ungerechte Reali‐
tät, wenn nicht entschieden gegengesteuert wird. Ihre globale Lösung muss
heute und morgen als Priorität angegangen und betrachtet werden. «Die
Menschen, die Zugang zur digitalen Welt haben, profitieren bisher wirt‐
schaftlich von diesem Prozess im Vergleich zu den Menschen, die keinen
Zugang haben (‚Digital Divide‘), wobei allerdings in Zukunft nahezu al‐
le Menschen Zugang zur digitalen Welt haben werden, jedoch mit unter‐
schiedlichen Qualitätsmerkmalen bzgl. des Zugangs. In der Tendenz wird
sich ein Zustand der ‚Digital Inequality‘ einstellen, ähnlich der ökonomi‐
schen Ungleichheit, die in jüngerer Zeit wieder mehr Aufmerksamkeit in
den Medien findet. Es gilt, diese Ungleichheit durch eine Inclusive Global
Governance mit einer Balance zwischen zentraler und verteilter Kontrolle
möglichst zu überwinden.»1358

Vor dem Hintergrund des ethischen Bezugspunkts der Menschenrechte
drängen datenbasierte Systeme und die digitale Transformation die Men‐
schen zu schnellem Handeln, insofern sie ein schon vorher bestehendes
Problem weiter anheizen. Sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen oder mo‐
derne Sklaverei bei der Gewinnung von Rohstoffen1359 und der Herstellung
von Technologieprodukten sowie große Unterschiede in der politischen

1356 Vgl. Kirchschläger 2017a; Kirchschläger 2016b.
1357 Vgl. Kirchschläger 2019b.
1358 Ünver 2015: vi.
1359 Vgl. Gerding 2019: 27; Amnesty International 2016; Schweizer 2015; Odiot / Gallet

2012.
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Teilhabe an der Gestaltung der digitalen Transformation und der Nutzung
datenbasierter Systeme sowie im Hinblick auf die Sonnenseiten (u.a. Chan‐
cengleichheit, Gewinnbeteiligung) oder die Schattenseiten dieser Trans‐
formation (u.a. Ausgrenzung, menschenunwürdige Ausbeutung) schreien
nach grundlegendem Wandel und ethischem Fortschritt. Dies ist keine
neue, aber immer noch aktuelle Herausforderung, die durch den technolo‐
gischen Fortschritt rasch zunimmt. Die steigende Nachfrage nach diesen
natürlichen Ressourcen im Rahmen der digitalen Transformation und der
Verwendung datenbasierter Systeme verschärft diese Menschenrechtsverlet‐
zungen. Die steigende Nachfrage nach Technologieprodukten unterstreicht
die Dringlichkeit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen in allen Phasen
der Wertschöpfung, einschließlich der Produktion, zu schaffen. Die erhöh‐
te Nachfrage nach natürlichen Ressourcen, die die digitale Transformation
und datenbasierte Systeme antreiben, sowie nach Technologieprodukten
erfordert eine Optimierung der Umsetzung bereits bestehender menschen‐
rechtlicher Verpflichtungen von Staaten und dem Privatsektor in diesem
Bereich.1360

Natürlich leisten die Unternehmen einen sozialen Beitrag, wenn sie
versuchen, Gewinne zu erzielen und zu wachsen. Denn abgesehen von
den unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft (z.
B. Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuern usw.) muss auch die positive,
wertschöpfende und lösungsorientierte Kraft des Unternehmertums für die
Umwelt berücksichtigt werden. Zudem beflügelt seine Dynamik die Gesell‐
schaft, wie sich im Bereich der digitalen Transformation und der datenba‐
sierten Systeme zeigt. Von diesem Innovationspotenzial des gewinnorien‐
tierten Entscheidens und Handelns profitieren Menschen und Gesellschaft,
denn wirtschaftliche Innovationen sind Auslöser oder Treiber für gesell‐
schaftlichen Fortschritt. Darüber hinaus wird der unternehmerische Ansatz
genutzt, um Fragen zu stellen, Probleme zu lösen und Herausforderungen
zu bewältigen, weil von diesen Lösungen mehr Nachhaltigkeit erwartet
wird. Schließlich bieten Unternehmen den Menschen eine Struktur für ihr
tägliches Leben und die Möglichkeit, sich zu entwickeln und Selbstverwirk‐
lichung zu finden. Letzteres kann auch dazu beitragen, der menschlichen
Existenz Sinn und Zweck zu verleihen.

In diesem Sinne unterstreicht soziales Unternehmertum eine wichtige
Eigenschaft des Unternehmertums im Allgemeinen: die Verbindung von

1360 Vgl. Kirchschläger 2015c: 280.
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wirtschaftlicher und ethischer Rationalität. Unternehmen schaffen nicht
nur wirtschaftlichen Nutzen, sondern leisten auch einen sozialen Beitrag.
Unternehmen tragen zu sozialen Systemen bei. «Die zentrale Rolle der
Wirtschaft (Unternehmensführung) besteht darin, die langfristige Lebens‐
fähigkeit einer demokratisch regierten Gesellschaft (...) zu gewährleisten,
die auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Vertrauen beruht und von nachhalti‐
gen natürlichen, sozialen und wirtschaftlichen Systemen getragen wird»1361.
Gleichzeitig geben die Gesellschaften den Unternehmen den notwendi‐
gen Entscheidungs- und Handlungsspielraum. «Immer wieder kommt die
Wechselwirkung zwischen Unternehmen und Gesellschaft zum Vorschein:
Die Gesellschaft braucht starke Unternehmen zur Sicherung ihres Wohler‐
gehens. Unternehmen brauchen wiederum eine starke Gesellschaft. Denn
nur in einer starken Gesellschaft finden sie stabile politische Rahmenbe‐
dingungen, Ressourcen, und Märkte, Infrastruktur, geistiges und finanzi‐
elles Kapital, gute Mitarbeiter[:innen], Geschäftspartner[:innen] und Kun‐
den[:innen].»1362

Es besteht jedoch die Gefahr, dass durch die stärkere Betonung der wirt‐
schaftlichen Rationalität der Blick der Unternehmen verengt wird und dass
sie die ethische Rationalität verdrängen und sich von ihrem gesellschaftli‐
chen Beitrag entfremden könnten. So können Unternehmen an Ausbeutung
und Unterdrückung beteiligt sein oder diese gleichgültig beobachten, was
leider insbesondere im Bereich der digitalen Transformation und der Nut‐
zung datenbasierter Systeme geschieht. In beiden Fällen gilt: Wenn die
oben genannten sozialen Beiträge von Unternehmen mit solchen Praktiken
verbunden sind, verlieren sie aufgrund des unsozialen Charakters dieser
Geschäftspraktiken automatisch ihren Wert für die Gesellschaft. Außerdem
stellen sie eine Ungerechtigkeit und eine Bedrohung für die Gesellschaft
dar. Es ist ein Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlicher und ethischer
Rationalität festzustellen. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass nicht
nur die von den Unternehmen geschaffenen positiven Auswirkungen ausge‐
löscht werden, sondern nur der der Gesellschaft zugefügte Schaden zählt.
So negieren beispielsweise unmenschliche Arbeitsbedingungen den sozia‐
len Beitrag der Schaffung von Arbeitsplätzen und machen das handelnde
Unternehmen zu einem Verbrecher und Menschenrechtsverletzer. Das Ar‐
gument, dass dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden, verliert durch die
Ungerechtigkeit der unmenschlichen Arbeitsbedingungen jede Relevanz.

1361 Dillard 2013: 199.
1362 Clever / Ramb 2010: 59.
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Nicht nur das, das Unternehmen wird auch zu Recht dafür kritisiert wer‐
den.

Die Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher und ethischer Rationali‐
tät im unternehmerischen Handeln ist für die gesamte Gesellschaft wichtig.
Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Unternehmen ihre soziale Ver‐
antwortung wahrnehmen, denn Unternehmen haben Macht und Einfluss.
Unternehmen haben nicht nur die Macht, das Verhalten ihrer Investor:in‐
nen,1363 Lieferant:innen und Kund:innen1364 zu beeinflussen.1365 Die Inten‐
sität der gegenseitigen Verflechtung im Zuge der Globalisierung verviel‐
facht die Macht der Unternehmen, so dass eine Gesellschaft einen Ausfall
oder Teilausfall von Unternehmen, die einen gesamtgesellschaftlichen Bei‐
trag leisten, oder Angriffe auf den sozialen Zusammenhalt durch Unterneh‐
men durch Ausbeutung und Unterdrückung nicht verkraften kann.1366 «Ein
von Unternehmen ins Spiel gebrachtes Instrumentarium, das auf mehr
wirtschaftliche Fairness abzielt, ist die sog. Corporate Social Responsibility
(CSR). Gemeint sind damit von Unternehmen selbst gesetzte Standards
in Bezug auf ihr wirtschaftliches Verhalten (z. B. Arbeitsbedingungen, Um‐
weltverhalten, soziale Aspekte).»1367

Das Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen (Corporate
Social Responsibility CSR) erweitert das Objekt der Verantwortung der
Unternehmen über die Aktionär:innen hinaus und umfasst die Verantwor‐
tung der Unternehmen «gegenüber internen und externen Stakeholder:in‐
nen, Mitarbeiter:innen, Kund:innen, Lieferant:innen sowie der näheren
und weiteren Gemeinschaft»1368. Es basiert auf dem Begriff «Verantwor‐
tung»1369. «Die gesamte soziale Verantwortung der Unternehmen beinhaltet
die gleichzeitige Erfüllung der wirtschaftlichen, rechtlichen, ethischen und
philanthropischen Verantwortung des Unternehmens. Pragmatischer und
betriebswirtschaftlicher ausgedrückt sollte das CSR-Unternehmen danach
streben, Gewinne zu erzielen, das Gesetz zu befolgen, ethisch zu handeln
und ein guter Unternehmensbürger zu sein»1370.

1363 Vgl. Gurbuz et al. 2014; Idowu / Mermod 2014a.
1364 Vgl. Schönheit 2014: 41-48.
1365 Vgl. Ekmekçi 2014.
1366 Vgl. Dillard / Murray 2013: 11.
1367 Hilty / Henning-Bodewig 2014: 4.
1368 Braun 2009: 249.
1369 Vgl. Kirchschläger 2014a.
1370 Carroll 1991: 43.
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Aus ethischer Sicht ist darauf hinzuweisen, dass die menschenrechtlichen
Pflichten für Staaten implizit auch menschenrechtliche Pflichten für nicht‐
staatliche Akteure beinhalten. Natürlich sind die Menschenrechte als Teil
des Völkerrechts in erster Linie für Staaten als Völkerrechtssubjekte rechts‐
verbindlich.1371 Es ist Aufgabe der Staaten, die Menschenrechte umzusetzen.
Der Staat muss durch rechtliche und administrative Maßnahmen dafür
sorgen, dass die Menschenrechte Wirklichkeit werden. In der rechtlichen
Dimension wird dieser nationale Menschenrechtsschutz durch regionale
und internationale Menschenrechtsmechanismen ergänzt, um das Verhal‐
ten der Staaten zu kontrollieren und die Sicherung des universellen Men‐
schenrechtsschutzes wesentlich zu ergänzen.

Diese Menschenrechtspflichten der Staaten bringen es mit sich, dass
auch nichtstaatliche Akteure wie Unternehmen zur Verwirklichung der
Menschenrechte beitragen müssen. Wenn Staaten dafür sorgen müssen,
dass z.B. multinationale Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen
und die Menschenrechte achten, schützen und zu ihrer Verwirklichung
beitragen, ergibt sich daraus indirekt eine Rechtspflicht für Unterneh‐
men. Selbst z.B. in den «UN Guiding Principles on Business and Hu‐
man Rights»1372, die die Verantwortung des Staates1373 von der Verant‐
wortung der Unternehmen1374 trennen und damit von den Unternehmen
im Sinne eines «Menschenrechtsminimalismus»1375 nur erwarten, «nicht
zu schaden», findet sich im dritten Prinzip implizit die Bestätigung,
dass für Unternehmen bereits rechtliche Verpflichtungen bestehen: «Als
Teil ihrer Pflicht, vor unternehmensbezogenen Menschenrechtsverletzun‐
gen zu schützen, müssen die Staaten geeignete Maßnahmen ergreifen,
um durch gerichtliche, administrative, gesetzgeberische oder andere geeig‐
nete Mittel sicherzustellen, dass die Betroffenen Zugang zu wirksamen
Rechtsbehelfen haben, wenn solche Verletzungen in ihrem Hoheitsgebiet
und/oder ihrer Gerichtsbarkeit auftreten.» Wenn «Zugang zu Rechtsbehel‐
fen» gewährt werden muss, beinhaltet dies implizit eine rechtliche Ver‐
pflichtung für Unternehmen, denn ohne eine rechtliche Verpflichtung, die
erfüllt oder nicht erfüllt werden kann, würde ein Recht auf «Zugang zu
Rechtsbehelfen» keinen Sinn machen, und es bräuchte kein Recht auf «Zu‐
gang zu Rechtsbehelfen».

1371 Vgl. Kälin 2004: 17; Spenlé 2005.
1372 Vgl. UN 2011.
1373 Vgl. McCorquodale 2009.
1374 Vgl. Wettstein 2012a: 18-33.
1375 Wettstein 2012b: 745.
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Schließlich beinhalten die menschenrechtlichen Pflichten der Staaten
auch die Überwachung der Umsetzung der Menschenrechte im Einflussbe‐
reich multinationaler Unternehmen, die Kontrolle der Wirksamkeit beste‐
hender Rechtsinstrumente und die Verbesserung von Umsetzungsmecha‐
nismen und rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn Menschenrechte nicht
verwirklicht werden. Im Falle einer «Governance-Lücke», d.h. «der abneh‐
menden Fähigkeit nationaler Regierungen, jene Dimensionen transnatio‐
naler Geschäftstätigkeit zu steuern und einzuschränken, die sich auf die
Menschenrechte ihrer Bevölkerung auswirken (...), die sich aus der erwei‐
terten Macht und den Fähigkeiten transnationaler Unternehmen und den
geschwächten Fähigkeiten von Staaten unter den Bedingungen wirtschaft‐
licher Globalisierung ergeben»1376, wie oben in Kapitel 7.12 Demokratie
und Datenbasierte Systeme vorgestellt, haben die Staaten die Pflicht zu
reagieren, um die Umsetzung der Menschenrechte durch die Verbesserung
der rechtlichen Instrumente und Mechanismen zu verbessern.

Natürlich sind in erster Linie die Staaten dafür verantwortlich, die Men‐
schenrechte zu achten, zu schützen, umzusetzen und zu ihrer Realisierung
beizutragen.1377 Neben der vertikalen Wirkung haben die Menschenrechte
auch eine horizontale Wirkung, das heißt, sie wirken sich auch auf die
Beziehungen zwischen Einzelpersonen oder nichtstaatlichen Akteuren wie
Unternehmen usw. aus.1378 Dieses Verhältnis zwischen Rechten und Pflich‐
ten ist, wie oben erläutert, als Korrespondenz zu verstehen1379 und findet
darin auch seine Legitimation. Die Menschenrechte sind «ein besonders
dringender und moralisch begründeter Anspruch, den eine Person allein
dadurch hat, dass sie ein erwachsener Mensch ist, und unabhängig von der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, Klasse, Geschlecht oder ethni‐
schen, religiösen oder sexuellen Gruppe»1380. Dieses Recht korrespondiert
mit einer Pflicht: «Die Existenz eines Menschenrechts impliziert immer
auch die Verpflichtung (...), dieses Recht zu respektieren, zu schützen und
zu verwirklichen.»1381 Ein Recht von «X gegenüber Z» wäre nutzlos ohne
die Pflicht von Z, das Recht von X zu achten, zu schützen und zur Verwirk‐
lichung beizutragen.1382 Die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Men‐

1376 Macdonald 2011: 549.
1377 Vgl. Wettstein 2012c: 76.
1378 Vgl. Müller 2005.
1379 Vgl. Witschen 1999.
1380 Nussbaum 2002: 135.
1381 Wettstein 2012b: 753.
1382 Vgl. Tomuschat 2003: 39.
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schenrechte von 1948 sowie Artikel 5 des UN-Pakts über bürgerliche und
politische Rechte von 1966 und des UN-Pakts über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte von 1966 sowie Artikel 28 und 29 der Afrikanischen
Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker von 1981 zeigen, dass
die Menschenrechte nicht nur eine Verpflichtung für Staaten sind, sondern
für die gesamte Gesellschaft und alle Akteur:innen, insbesondere für dieje‐
nigen mit Macht und Einfluss. Die Menschenrechte verpflichten nicht nur
die Staaten, sondern je nach Kontext und Situation auch nichtstaatliche
Akteur:innen wie Unternehmen, Einzelpersonen usw.

Aus der Perspektive einer Träger:in von Menschenrechten oder eines tat‐
sächlichen oder möglichen Opfers von Menschenrechtsverletzungen wird
die Notwendigkeit und Berechtigung dieser horizontalen Wirkung von
Menschenrechten deutlich. Für eine Träger:in von Menschenrechten oder
ein tatsächliches oder mögliches Opfer von Menschenrechtsverletzungen
ist es sekundär, wer Menschenrechte umsetzt oder wer für Menschenrechts‐
verletzungen verantwortlich ist. In erster Linie ist es aus Sicht des Rechts‐
subjekts oder des Opfers von Menschenrechtsverletzungen entscheidend,
dass Menschenrechtsverletzungen gestoppt werden, dass sie in Zukunft
verhindert werden, und dass die Menschenrechte verwirklicht werden. Da‐
her haben die Staaten die primäre, aber nicht alleinige Verantwortung für
die Umsetzung und Verwirklichung der Menschenrechte. «Nur eine völlige
Missachtung des moralischen Status und der Grundlage der Menschen‐
rechte kann zu dem Schluss führen, dass die Regierungen die einzigen
Parteien sein sollten, die den Menschenrechten direkt verpflichtet sind.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Menschenrechte einen inhärenten und
gleichen moralischen Anspruch für alle Menschen darstellen, unabhängig
von ihrer Herkunft und ihrem Hintergrund, können wir nicht leugnen,
dass sie logischerweise nicht nur Regierungen, sondern alle Menschen
verpflichten.»1383 Der Schwerpunkt liegt auf dem Individuum als Träger:in
der Menschenrechte. Seine Rechte müssen geachtet, geschützt, umgesetzt
und realisiert werden. Ihre Perspektive entscheidet darüber, wer je nach
Situation und Kontext bzw. je nach Macht- und Einflussverhältnissen die
Verantwortung dafür trägt, dass die Menschenrechte geachtet, geschützt,
umgesetzt und realisiert werden.

Diese Begründung wird durch ein pragmatisches Argument er‐
gänzt: «Die bekannten Grenzen der Pflicht des Staates, die Menschenrechte

1383 Wettstein 2012c: 77.
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vor Verstößen durch private Unternehmensakteure zu schützen, die auf
transnationaler Ebene operieren und die Möglichkeit haben, zu verschwin‐
den oder von einer Gerichtsbarkeit in eine andere zu wechseln»1384. Es
ist zu bedenken, dass einerseits «Staaten, die nicht willens oder in der
Lage sind, energisch gegen Unternehmensakteure vorzugehen, ihre men‐
schenrechtliche Verantwortung missachten. Diese mangelnde Bereitschaft,
insbesondere von Entwicklungsländern, ist in erster Linie auf die Befürch‐
tung zurückzuführen, dass ein hartes Vorgehen gegen Menschenrechtsver‐
letzungen durch transnationale Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit
beeinträchtigen könnte, um ausländische Investitionen anzuziehen, die für
die Entwicklung dringend benötigt werden.»1385 Gleichzeitig befürchten die
sogenannten Industrieländer einen Wettbewerbsnachteil für ihren Privat‐
sektor, wenn sie ihn vor ihren eigenen Gerichten für Menschenrechtsverlet‐
zungen zur Rechenschaft ziehen.1386

Andererseits sind multinationale Unternehmen in Staaten mit schwacher
Menschenrechtsperformance und wenig bis gar keiner Rechtsstaatlichkeit
tätig und erweisen sich als stille Beobachter, Komplizen («Corporate com‐
plicity can be differentiated in 'direct complicity', 'indirect complicity',
'beneficial complicity', and 'silent complicity'»1387) oder gar Subjekte von
Menschenrechtsverletzungen. Angesichts dieser Realität würde man den
Menschenrechten als völkerrechtlich verbindlichem Recht nicht gerecht,
wenn man primär und ausschließlich Staaten verantwortlich machen wür‐
de («Das Ergebnis bildet eine Situation, in der staatenzentrierte Menschen‐
rechtsdurchsetzungsmechanismen eher erfolglos versuchen, nichtstaatliche
– nicht nur im Sinne der Aktivität und der Organisation sondern auch
im Auftreten – Akteur:innen zu bändigen»1388). «Macht, Autorität und
Rechte (...) sollten Pflichten, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten mit
sich bringen»1389. Natürlich «können und sollten Unternehmen nicht die
moralischen Schiedsrichter der Welt sein. Sie können weder die Rolle der
Regierungen übernehmen, noch alle sozialen Probleme lösen, mit denen
sie konfrontiert sind. Aber ihr Einfluss auf die Weltwirtschaft wächst, und
ihre Präsenz wirkt sich zunehmend auf die Gesellschaften aus, in denen

1384 Deva 2012a: 103.
1385 Deva 2012a: 103.
1386 Vgl. McCorquodale / Simons 2007.
1387 Wettstein 2010: 35-39.
1388 Deva 2007: 250.
1389 Kobrin 2009: 355.
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sie tätig sind»1390. Wachsende Macht und zunehmender Einfluss bringen
jedoch auch eine entsprechende Verantwortung und Berichtspflicht mit
sich, denn dank ihres Einflusses und ihrer Macht haben sie die Möglich‐
keit, zu entscheiden und zu handeln. Laut Amnesty International «sind von
den 100 größten Volkswirtschaften der Welt 51 Unternehmen, nur 49 sind
Staaten»1391.

Darüber hinaus wird diese Machtverschiebung durch die Natur der unter‐
nehmerischen Tätigkeit noch verstärkt: «Eine wachsende Zahl von Unter‐
nehmen operiert grenzüberschreitend in einer Weise, die die Regulierungs‐
kapazitäten eines einzelnen nationalen Systems übersteigt»1392. Das Folgende
verstärkt diese Zunahme von Macht und Einfluss noch: «Die Staaten verfü‐
gen im Prinzip immer noch über die Macht der Regulierung/Einmischung,
aber es wird erwartet, dass die Staaten ihre Macht nur dann ausüben, wenn es
den Interessen des globalen Kapitals entspricht (...), selbst wenn dies den
Interessen der lokalen Gemeinschaften schadet. (...) Darüber hinaus sind
Staaten, selbst wenn sie demokratisch aufgebaut sind, möglicherweise nicht in
der Lage, unter dem Druck internationaler Gremien oder multinationaler
Konzerne eine aktivistische Haltung zur Erfüllung ihrer Menschenrechtsver‐
pflichtungen einzunehmen. Angesichts dieses Szenarios ist es zweifelhaft, ob
man den Staaten noch zutrauen kann, die Menschenrechte ihrer Bevölkerung
nach besten Kräften zu schützen.»1393

An dieser Stelle muss festgestellt werden, dass die Betonung der ergän‐
zenden Verantwortung nichtstaatlicher Akteure für die Menschenrechte
nicht bedeutet, dass die Verantwortung der Staaten geschmälert wird. Da‐
für gibt es weder einen Grund noch eine Grundlage. Die Staaten tragen
weiterhin die primäre, aber nicht die alleinige Verantwortung.

Im Bereich der digitalen Transformation und der Nutzung datenbasierter
Systeme ist es Staaten und multinationalen Konzernen bisher nicht gelungen,
die Menschenrechte zu achten, zu schützen, umzusetzen und zu verwirkli‐
chen. Daher muss die Umsetzung der bereits bestehenden rechtlichen Ver‐
pflichtungen für Unternehmen verbessert werden. Bei der Verbesserung der
Umsetzung bestehender rechtlicher Menschenrechtsverpflichtungen für Un‐
ternehmen handelt es sich nicht um zusätzliche rechtliche Verpflichtungen
für Unternehmen, sondern um neue, effektivere rechtliche Instrumente und

1390 Chandler 2000: 5.
1391 Amnesty International n.d.
1392 Tripathi 2005: 158-159.
1393 Deva 2007: 242-243.
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Durchsetzungsmechanismen zur Verbesserung der Umsetzung der bereits
existierenden rechtllichen Verpflichtungen der Menschenrechte im Einfluss‐
bereich von Unternehmen.1394  So zeigt  beispielsweise die Diskussion um
die «extraterritoriale Gesetzgebung», dass es um Verbesserung geht. Es geht
nicht um zusätzliche neue Pflichten für multinationale Unternehmen, son‐
dern um den Versuch, das bestehende «Missverhältnis zwischen modernen
Menschenrechtsverletzungen und alten Regulierungsinstrumenten»1395  zu
überwinden. Territorial  definierte Rechtsmechanismen können nicht mit
einem privaten Sektor umgehen, der sich nicht auf ein einziges Land be‐
schränken lässt. «Unternehmen operieren heute auf transnationaler Ebene
über  ein  komplexes  Netz  von  Tochtergesellschaften,  Joint  Ventures  und
Lieferketten. Ein solcher Geschäftsmodus bedeutet zwangsläufig, dass einige
direkte  oder  indirekte  Menschenrechtsverletzungen  durch  Unternehmen
außerhalb  der  territorialen  Grenzen  des  Staates  stattfinden,  in  dem  ein
bestimmtes Unternehmen seinen Sitz hat.»1396 Die «extraterritoriale Gesetz‐
gebung» zielt darauf ab, dass «das innerstaatliche Recht des Landes, in dem
die  Unternehmen  registriert  sind,  auf  ihre  Aktivitäten  im  Ausland  'aus‐
strahlt'»1397.

Die Menschenrechtstradition kennt eine solche Entwicklung aus ande‐
ren Bereichen, nämlich angesichts von Unrechtserfahrungen1398 und einer
unzureichenden und unbefriedigenden Umsetzung bestehender Menschen‐
rechte neue Rechtsinstrumente zu schaffen und bestehende Durchsetzungs‐
mechanismen zu verbessern. So war die UN-Kinderrechtskonvention von
1989 eine Reaktion auf die Tatsache, dass Kinder, obwohl sie auch Trä‐
ger:innen von Menschenrechten sind, nicht in gleichem Maße wie Erwach‐
sene in den Genuss ihrer Menschenrechte kamen.1399 Mit der UN-Konven‐
tion über die Rechte des Kindes von 1989 wurde diese Situation verbessert.

Beispiele für erste konkrete Schritte zur Optimierung bereits bestehen‐
der gesetzlicher Menschenrechtsverpflichtungen für Unternehmen sind et‐
wa das Gerichtsurteil vom 30. Januar 2013 in Den Haag, in dem Shell
für die Ölverschmutzung im Nigerdelta schuldig gesprochen wurde: «Das
erste Mal, dass ein in der Europäischen Union ansässiges Unternehmen

1394 Vgl. Deva 2012b; Bernaz 2013; McCorquodale 2009: 387-390.
1395 Deva 2012b: 1079.
1396 Deva 2012b: 1080.
1397 Bernaz 2013: 494.
1398 Vgl. Kirchschläger 2013c.
1399 Vgl. Kirchschläger / Kirchschläger 2007.
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in seinem eigenen Land für Missstände verantwortlich gemacht wurde,
die anderswo begangen wurden»1400, politische Initiativen auf nationaler
Ebene wie die «Konzernverantwortungsinitiative»1401 in der Schweiz oder
das Projekt für eine UN-Erklärung «Transnationale Unternehmen und
Menschenrechte» auf internationaler Ebene. «Einige argumentieren, dass
kein Vertrag notwendig sei. Sie verweisen darauf, dass der UN-Menschen‐
rechtsrat bereits die 2011 veröffentlichten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte gebilligt hat. Und es ist richtig, dass die Prinzipien
einen Wendepunkt darstellen sollten. Die Realität ist jedoch, dass sowohl
Regierungen als auch Unternehmen es versäumt haben, den Leitprinzipien
Bedeutung zu verleihen. In der Zwischenzeit haben die Lobbyist:innen
der Unternehmen alles getan, um sicherzustellen, dass die Prinzipien völ‐
lig freiwillig bleiben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich für die
Gemeinschaften und Individuen, deren Rechte verletzt werden, in den
letzten drei Jahren wenig geändert hat. Die Menschen, deren Häuser von
den Bulldozern eines Unternehmens zerstört wurden oder deren Lebens‐
grundlage durch Ölverschmutzungen vernichtet wurde, sind so machtlos
wie eh und je»1402. Mehr als 80 Staaten und einhundert regionale und
internationale Menschenrechtsorganisationen unterstützen dieses Projekt
bereits. «Die weltweit unterschiedlichen und uneinheitlichen Gesetze so‐
wie deren Durchsetzung in Verbindung mit dem völligen Fehlen einer Re‐
chenschaftspflicht der Unternehmen in den meisten Fällen von Menschen‐
rechtsverletzungen durch Unternehmen (...) rechtfertigen einen Vertrag in
ausreichendem Maße. Angesichts der vorherrschenden Straflosigkeit von
Unternehmen ist ein Vertrag aufgrund der staatlichen Schutzpflicht und der
Forderung nach wirksamen Rechtsbehelfen wohl erforderlich»1403.

Sind Menschenrechtsverpflichtungen für den privaten Sektor ethisch
vertretbar? Erstens können die rechtlichen Pflichten für Unternehmen so‐
wie ihre moralische Verantwortung durch die rechtliche und ethische Be‐
gründung der Menschenrechte gerechtfertigt und legitimiert werden. Letz‐
tere hat ihre Grundlage in dem oben in Unterkapitel 6.4 Menschenrechte
als ethische Referenzpunkte dargelegten Ansatz, der auf dem Prinzip der
Verletzbarkeit beruht.

1400 Hennchen 2014: 11.
1401 Vgl. Konzernverantwortungsinitiative 2020.
1402 Shetty 2015.
1403 Pitts 2015, Hervorhebung im Text; vgl. auch Deva 2012c: 200-231.
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Zweitens rechtfertigt die oben eingeführte Reziprozität der Menschen‐
rechte die rechtlichen Verpflichtungen der Unternehmen: Da es sich um
Menschenrechte (und nicht um die «Rechte von Peter G. Kirchschläger»)
handelt, ist der Anspruch auf Menschenrechte nicht exklusiv, sondern
damit verbunden, dass auch alle anderen Menschen Träger:innen von
Menschenrechten sind. Aus den Menschenrechten ergibt sich daher auch
die entsprechende Verantwortung und Pflicht, die Menschenrechte aller
anderen Menschen zu achten, zu schützen, durchzusetzen und zu ihrer
Realisierung beizutragen.

Drittens dient die Umkehr der Beweislast auch dazu, menschenrechtliche
Verpflichtungen für Unternehmen zu begründen. «Gute Gründe», d.h. es
muss denkbar sein, dass alle Menschen in ihrer effektiven Freiheit und
Autonomie sowie ihrer vollen Gleichheit diesen Gründen – innerhalb eines
Denkmodells und nicht innerhalb eines realen weltweiten Referendums
– aus ethischen Gründen zustimmen würden, sind erforderlich, um zu
begründen, warum es keine rechtlichen Menschenrechtspflichten für Un‐
ternehmen geben soll. Es wird unmöglich sein, Gründe zu finden,

– warum nur Staaten rechtlich verpflichtet sein sollten, etwas an der
Situation der Menschenrechtsverletzungen zu ändern, insbesondere in
Kontexten, in denen Unternehmen mehr Macht und Einfluss haben als
Staaten,

– warum nur Staaten dazu beitragen sollten, den Menschen in allen we‐
sentlichen Elementen und Bereichen zu schützen, die für das Überle‐
ben und das Leben als Mensch mit Menschenwürde notwendig sind
– insbesondere wenn auch Unternehmen die Möglichkeit haben, den
Menschenrechtsschutz zu fördern.

Die Umkehr der Beweislast zeigt also auch, dass die menschenrechtlichen
Verpflichtungen für Unternehmen ethisch legitim sind.

Aus der Perspektive von Menschenrechtsträger:innen und potenziellen
oder tatsächlichen Opfern von Menschenrechtsverletzungen darf keine Zeit
verloren werden, um diese menschenrechtlichen Verpflichtungen für den
Privatsektor bei der digitalen Transformation und bei der Nutzung daten‐
basierter Systeme zu erfüllen.
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7.20 Ökologische Auswirkungen

Die digitale Transformation und datenbasierte Systeme könnten eine tech‐
nologiebasierte Innovation sein, die die Welt grüner machen könnte. Zur‐
zeit verschmutzen sie das Ökosystem.1404 «Der Energieverbrauch der Infor‐
mations- und Kommunikationstechnologien (ICT) steigt jedes Jahr um
9%. Es ist möglich, dieses Wachstum auf 1,5% pro Jahr zu begrenzen, indem
man zu nüchternen digitalen Praktiken übergeht. Der digitale Wandel,
wie er derzeit vollzogen wird, trägt mehr zur globalen Erwärmung bei,
als dass er sie verhindern würde. Es besteht daher dringender Handlungs‐
bedarf»1405. Aus ethischer Sicht und unter Anwendung des Prinzips der
Verantwortung ist es zwingend notwendig, den Weg sofort in Richtung
Nachhaltigkeit zu ändern. «Die schnelle Expansion der ICT führt zu einem
raschen Anstieg ihres direkten Energie-Fußabdrucks. Dieser Fußabdruck
umfasst die Energie, die für die Produktion und die Nutzung von ICT-Ge‐
räten (Server, Netzwerke, Terminals) verwendet wird. Dieser direkte Fuß‐
abdruck ist um 9% pro Jahr gestiegen. Im Vergleich zu 2010 ist der direkte
Energieverbrauch, der durch einen in digitale Technologien investierten
Euro entsteht, um 37% gestiegen. Die Energieintensität des ICT-Sektors
nimmt jährlich um 4% zu, ganz im Gegensatz zur Entwicklung der En‐
ergieintensität des globalen BIP, die um 1,8% pro Jahr zurückgeht. Die
explosionsartige Zunahme der Videonutzung (Skype, Streaming usw.) und
der erhöhte Verbrauch von häufig erneuerten digitalen Geräten sind die
Hauptursachen für diese Inflation. (...) Der Anteil der ICT an den globalen
Treibhausgasemissionen hat sich seit 2013 um die Hälfte erhöht und ist
von 2,5 % auf 3,7 % der globalen Emissionen gestiegen. In den OECD-Län‐
dern sind die CO2-Emissionen der ICT seit 2013 um rund 450 Millionen
Tonnen gestiegen. Im gleichen Zeitraum gingen die CO2-Emissionen der
OECD-Länder insgesamt um 250 Millionen Tonnen zurück. Die Digitali‐
sierung erschließt Ressourcen, die für die Energiewende entscheidend sind.
Die Aneignung eines allmählich überproportionalen Anteils des verfügba‐
ren Stroms erhöht den Druck auf die Stromerzeugung, deren Dekarbonisie‐
rung uns bereits schwerfällt. Die zunehmende Produktion von ICT-Gerä‐
ten erfordert größere Mengen an seltenen und kritischen Metallen, die auch
für kohlenstoffarme Energietechnologien von entscheidender Bedeutung
sind, während physische, geopolitische und wirtschaftliche Faktoren ihre

1404 Vgl. Grefe 2018: 35.
1405 Shift Project 2019.
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Verfügbarkeit bereits einschränken.»1406 Das Potenzial, dass datenbasierte
Systeme die Welt grüner machen würden, ist noch immer nur ein Traum
und keine Realität. «Der Nettobeitrag der ICT zur Verringerung der glo‐
balen Umweltauswirkungen muss erst noch für jeden einzelnen Sektor
nachgewiesen werden, und bei diesem Nachweis müssen die zahlreichen
'Rebound-Effekte' berücksichtigt werden. Die tatsächliche Entwicklung
der Digitalisierung steht im Gegensatz zu ihrer vermeintlichen Funktion
der ‘Entmaterialisierung der Wirtschaft’. Die aktuelle Entwicklung der Um‐
weltauswirkungen der ICT steht im Widerspruch zur Entkopplung des En‐
ergieverbrauchs vom BIP-Wachstum, die ein Ziel des Pariser Abkommens
von 2015 ist.»1407

Darüber hinaus zerstören die Bergbauindustrie und der Abbau von Pla‐
tingruppenmetallen für die Hardware-Infrastruktur zur Unterstützung der
digitalen Transformation und datenbasierter Systeme die Umwelt.1408

Natürlich wäre es ideal, wenn datenbasierte Systeme selbst dieses ökolo‐
gische Problem lösen würden, das durch die digitale Transformation und
datenbasierte Systeme entsteht. Heute ist das noch ein Traum. Bis datenba‐
sierte Systeme das wirklich können und tun, sollte der digitale Konsum
– wie in anderen Bereichen des täglichen Lebens – reduziert werden,
um unser Ökosystem zu retten. «Der digitale Überkonsum ist noch nicht
verallgemeinert: Er wird von Ländern mit hohem Einkommen verursacht,
für die das Hauptproblem darin besteht, die Kontrolle über ihr digitales
Konsumverhalten zurückzugewinnen.»1409 Darüber hinaus sind regenerati‐
ves Design, ein Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt auf Energieef‐
fizienz und auf erneuerbare Technologien sowie ein sorgsamer Umgang
mit Rohstoffen und deren Wiederverwendung und Abfallreduzierung aus
ethischer Sicht zwingend notwendig für die digitale Transformation und
datenbasierte Systeme.

1406 Shift Project 2019.
1407 Shift Project 2019.
1408 Vgl. z. B. Amnesty International 2020b.
1409 Shift Project 2019.
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8 Ausblick: Wie man eine Zukunft ethisch gestaltet

Über die Identifizierung ethischer Chancen und Herausforderungen durch
die Anwendung der ethischen Prinzipien der Verantwortung, der omni-dy‐
namischen sozialen Gerechtigkeit und der Menschenrechte auf die digitale
Transformation und datenbasierte Systeme hinaus könnten die folgenden
Wege zu Lösungen aus ethischer Perspektive führen. Diese Lösungswege
werden bei aller Bescheidenheit aus drei Gründen vertreten: Erstens gehö‐
ren die oben genannten und ethisch bewerteten Realitäten in den meisten
Fällen teilweise oder noch mehr der Zukunft an, und ihre Wahrnehmung
beruht meist auf Szenarien und Wahrscheinlichkeiten. Zweitens muss sich
die Analyse und Diskussion der digitalen Transformation und des Einsat‐
zes datenbasierter Systeme aus ethischer Sicht mit komplexen Systemen
befassen, insbesondere mit dem Denken in komplexen Systemen, das eine
Herausforderung für die Ethik darstellt, wenn sie dieser Besonderheit der
digitalen Transformation und des Einsatzes datenbasierter Systeme in vol‐
lem Umfang Rechnung tragen will.1410 Drittens sind die folgenden Lösun‐
gen Ideen eines Ethikers, der sich der Tatsache bewusst ist, dass die meisten
von ihnen notwendigerweise durch andere Disziplinen ergänzt werden
müssten.

8.1 Ethischer und rechtlicher Rahmen für den technologischen Fortschritt

8.1.1 Datenbasierte Systeme sollten den Menschen und der Erde dienen

Der durch datenbasierte Systeme vorangetriebene gesellschaftliche und
wirtschaftliche Wandel führt aus ethischer Sicht zu einzigartigen Chan‐
cen.1411 Die Menschen sollten versuchen, die einzigartigen ethischen Chan‐
cen der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme optimal zu
nutzen und gleichzeitig die potenzielle Ambivalenz dieser Chancen sowie
die «Dual Use»-Problematik sowie die ethischen Risiken dieser technolo‐

1410 Vgl. Breiding et al. 2015: 37.
1411 Vgl. Lucchi 2016: 4.
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giebasierten Transformation zu meistern.1412 Dieser negativen Seite der di‐
gitalen Transformation und datenbasierter Systeme sollte nicht mit dem
Ansatz begegnet werden, «die Probleme der Technologie mit denselben
Technologie zu bewältigen, welche die Probleme hervorgebracht hat»1413,
um einen Teufelskreis zu vermeiden.

Die Bedeutung der Ideen aus ethischer Sicht wird durch den Umstand
unterstrichen, dass die digitale Transformation einen Wendepunkt erreicht
hat. Ein Wendepunkt steht für den Moment, in dem ein Prozess seine
Stabilität verliert. Dies ist bei der digitalen Transformation und den daten‐
basierten Systemen der Fall, da ein Fehler in den Systemen die globalen
Finanzmärkte1414 oder die Energieversorgung zum Absturz bringen könnte
und automatisierte Waffensysteme den Frieden bedrohen könnten. Man
möchte sich beispielsweise nicht vorstellen, dass bei automatisierten Waf‐
fensystemen ein algorithmischer Fehler auftritt, wie er 2010 bei den Finanz‐
systemen auftrat, denn eine sofortige Rückkehr zur Ausgangssituation – wie
im Finanzsystem – scheint in einem militärischen Umfeld nicht realistisch
zu sein, und schon gar nicht in einer konflikt- oder kriegsgefährdeten
Situation.1415 Drei Dynamiken kennzeichnen diesen Wendepunkt – alle
drei müssen angegangen werden: «1. die Wissenschaft nähert sich einem
allumfassenden Dogma an, das besagt, dass Organismen Algorithmen sind
und Leben Datenverarbeitung ist. 2. Die Intelligenz entkoppelt sich vom
Bewusstsein. 3. Unbewusste, aber hochintelligente Algorithmen könnten
uns bald besser kennen als wir uns selbst.»1416 Der Mensch sollte entschie‐
dener unterscheiden, was datenbasierte Systeme können und was nicht1417

oder was sie tun sollten und was nicht.
An diesem Wendepunkt, an dem datenbasierte Systeme «neue Probleme

verursachen und auch bestehende Probleme in der Gesellschaft und mit der
Umwelt verschärfen könnten»1418, müssen zunächst die notwendigen Ent‐
scheidungen und Maßnahmen getroffen werden. Es müssen die notwendi‐
gen ethischen Prinzipien und Normen sowie Rechtsnormen, Mechanismen
und Rahmenbedingungen geschaffen werden, um zu gewährleisten, dass
die digitale Transformation und datenbasierte Systeme den Menschen und

1412 Vgl. Russell et al. 2013.
1413 Thürkauf 1980: 232.
1414 Vgl. Taleb 2010.
1415 Vgl. Mannino et al. 2015: 3-4.
1416 Harari 2017: 462.
1417 Vgl. Broussard 2019.
1418 Coeckelberg 2020: 187, Hervorhebung im Text.
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dem Planeten Erde dienen und nicht umgekehrt. Es besteht daher die
Notwendigkeit, rechtlich zu regulieren, verfassungsrechtlich zu regeln und
technologisch ethisch und rechtlich einwandfreie datenbasierte Systemlö‐
sungen zu schaffen, um ethisch positive Innovationen zu ermöglichen und
gleichzeitig zu vermeiden, dass ethisch positive Innovationen durch Regu‐
lierung und Gesetzgebung verboten werden.

Diese normativen Maßnahmen müssen sich auf eine Ethik der For‐
schung stützen, die aus ist auf «Einsichten, und sie sucht sie mittels Begrif‐
fen und Argumenten. Die Einsichten haben aber keinen Selbstzweck; sie
dienen der Legitimation oder aber Limitation menschlicher Praxis.»1419

Diese ethisch und rechtlich normativen Maßnahmen müssen zweitens
sicherstellen, dass Menschen entscheiden, ob eine Technologie gebaut wer‐
den soll oder nicht.

Drittens müssen sie sich mit dem Rahmen, den Zielen, den Grenzen, der
Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion, der Strukturie‐
rung, der Organisation, der Nutzung und den Anwendungen datenbasierter
Systeme befassen und darüber ethisch und rechtlich informieren.

Viertens müssen sie sich ethisch und rechtlich mit der Verhinderung
potenzieller Fehler und Missbräuche sowie potenzieller Straftaten bei da‐
tenbasierten Systemen befassen.

Fünftens sind diese Regulierungsmaßnahmen aus ethischer Sicht not‐
wendig, wenn man das Prinzip des rationalen Risikomanagements berück‐
sichtigt, wonach es auch bei geringen Risikowahrscheinlichkeiten sinnvoll
ist, teure Vorkehrungen zu treffen, wenn es genug zu gewinnen oder zu
verlieren gibt.1420

Sechstens müssen diese Regulierungsmaßnahmen unbedingt für die di‐
gitale Transformation und datenbasierte Systeme geeignet sein, um dem
Problem der Durchsetzbarkeit zu begegnen.

Siebtens müssen diese Regulierungsmaßnahmen in der Lage sein, der
potenziellen Gefahr auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. «Hunderte von
Computern in jedem Raum, die alle in der Lage sind, die Menschen in
ihrer Nähe zu erfassen, und die durch Hochgeschwindigkeitsnetze mitein‐
ander verbunden sind, haben das Potenzial, den bisherigen Totalitarismus
wie die reinste Anarchie erscheinen zu lassen.»1421 Wenn Computer dieses

1419 Höffe 1994: 47-48.
1420 Vgl. Peterson 2009.
1421 Weiser 1999: 89.
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totalitäre und instrumentelle Potenzial besitzen, was ist dann mit datenba‐
sierten Systemen überall, in allem und auf jeder/m?

8.1.2 Menschliche Verantwortung

Aufgrund seiner Moralfähigkeit, wie sie in Kapitel 3 Kann ethisches Urteils‐
vermögen an Technologien delegiert werden? aufgezeigt und in Unterkapitel
6.2 Das Prinzip der Verantwortung näher erläutert wird, bleibt der Mensch
für die technische Entwicklung und den technologiebasierten Fortschritt
verantwortlich. Diese ethische Verantwortung kann nicht an Technologien
delegiert  werden,  da  technologische  Systeme  nicht  über  Moralfähigkeit
verfügen,  autonom  ethische  Normen  und  Prinzipien  zu  definieren,  die
universalisierbar sind. Es gibt keinen ethischen Grund, sich durch Abstrakti‐
on zu distanzieren, sich zu entfremden und dem Menschen und dem Planeten
Erde zu entfliehen.1422 Der technologische Fortschritt muss seine ethische
Orientierung vom Menschen erhalten. Auch wenn der Mensch durch die
digitale Transformation und den Einsatz datenbasierter Systeme mehr und
mehr aus Prozessen und Wertschöpfungsketten ausgeschlossen wird, bleibt
er aufgrund seiner Moralfähigkeit die entscheidende und führende Instanz
für diese Prozesse. Bei der Betrachtung dieses ersten Paradoxons der digitalen
Transformation und des Einsatzes datenbasierter Systeme muss anerkannt
werden, dass der Mensch die digitale Transformation ethisch begleitet, ihre
Geschwindigkeit und Reichweite1423 durch die Setzung ethischer Prinzipien
und Normen bestimmt und aufgrund seiner Moralfähigkeit für die Entschei‐
dungen und Handlungen der Technologien verantwortlich bleibt. Teil dieser
Moralfähigkeit ist es, ethische Prinzipien und Kategorien in die Gestaltung
und Programmierung sowie in das Training von Technologien einzubeziehen
und  kontinuierlich  mit  dem  technologischen  Fortschritt  zu  interagie‐
ren. «Wir müssen aufhören, KI wie Magie zu behandeln, sondern endlich
Verantwortung  dafür  übernehmen,  wie  sie  geschaffen,  angewendet  und
reguliert wird – und das möglichst ethisch.»1424 Die Ethik muss also ständig
mit dem technologischen Fortschritt interagieren. Im Sinne der in Kapitel 2
Das Verhältnis zwischen Ethik und Technologie vorgestellten Interaktion
zwischen Ethik und Technologie ist es notwendig, ethische, rechtliche und

1422 Vgl. Arendt 1958.
1423 Vgl. Krenn 2016: 17.
1424 Hao 2020.
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soziale Aspekte von Beginn an und im gesamten Prozess der Gestaltung,
Kreation, Entwicklung, Produktion, Nutzung und Anwendung einer techni‐
schen Innovation einzubeziehen (ein Beispiel dafür, wie dies erreicht werden
kann, ist  das Modell  zur ethischen Bewertung soziotechnischer Arrange‐
ments  MEESTAR1425).  Dieser  Prozess  sollte  partizipativ  organisiert  und
strukturiert werden.1426

Während die Moralfähigkeit von Technologien verneint wird, muss be‐
tont werden, dass Technologien, Maschinen, Roboter, Systeme und daten‐
basierte Systeme in der Lage sind, ethischen Regeln zu folgen, auf der
Grundlage dieser Regeln ethische Entscheidungen zu treffen und entspre‐
chend zu handeln. Datenbasierte Systeme können mit ethischen Regeln
programmiert oder trainiert werden, um zu ethisch legitimen Entschei‐
dungen und Handlungen in einem datenbasierten System zu gelangen.1427

In dieser menschlichen Verantwortung haben die Menschenrechte aller
Menschen eine konstituierende und leitende Wirkung, um datenbasierte
Systeme mit Ethik zu schaffen. Dennoch muss noch einmal betont werden,
dass die Verantwortung für datenbasierte Systeme mit Ethik beim Menschen
verbleibt – wie z.B. in den folgenden Grundprinzipien der Roboterethik ex‐
plizit formuliert: «1. Künstliche Systeme sollten stets die Selbstbestimmung
von Menschen fördern und sie nicht beeinträchtigen. 2. Sie sollten nicht
über Leben und Tod von Menschen entscheiden. 3. Es muss sichergestellt
werden, dass Menschen stets die Kontrolle ausüben und Verantwortung für
das Handeln der Maschinen übernehmen.»1428

8.1.3 Ethische und rechtliche Normen für datenbasierte Systeme

Der technologische Fortschritt erhält seine ethische Orientierung vom
Menschen. Dazu gehört die gezielte Förderung der Nutzung ethischer
Chancen, um im Zuge der digitalen Transformation und der Verwendung
datenbasierter Systeme Innovationen für das ethische Wohl des Menschen
nutzen zu können. Aus einer ethischen Perspektive, die sich an den Prin‐
zipien der omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit, der Verantwortung
und der Menschenrechte orientiert, könnte der folgende Imperativ ethische

1425 Vgl. Manzeschke et al. 2013: 13-21; Weber 2015.
1426 Vgl. Weber / Wackerbarth 2015: 1247-1249.
1427 Vgl. Wallach/Allen 2009.
1428 Misselhorn 2019: 7.
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Orientierung bieten: «Handle so, dass die Folgen deines Tuns mit einem
[gegenwärtigen und] künftigen menschenwürdigen Dasein vereinbar sind,
d.h. mit dem Anspruch der Menschheit, auf unbeschränkte Zeit zu überle‐
ben.»1429 (Die Ergänzung des Zitats in Klammern ist notwendig, um zu
gewährleisten, dass auch alle Menschen in der Gegenwart als Träger:innen
der Menschenwürde respektiert werden, nicht nur alle Menschen in der
Zukunft – um eine sozialdarwinistische Lösung auszuschließen, einen Teil
der Menschheit in der Gegenwart als Beitrag zur Zukunft der Menschheit
zu töten, wie z.B. bei Friedrich von Hayek).1430

Dies impliziert einen politischen, demokratischen Meinungsbildungs-
und Entscheidungsfindungsprozess, der darauf abzielt, die Umsetzung be‐
reits bestehender Rechtsnormen anzupassen und zu verbessern sowie einen
Rechtsrahmen für die digitale Transformation und die Nutzung datenba‐
sierter Systeme auf ethischer Grundlage zu schaffen sowie rechtliche Gren‐
zen zu setzen,1431 um Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechte
und entsprechende Pflichten zu verwirklichen.1432 Ethik, Politik und Recht
müssen zusammenstehen, um zu vermeiden, «dass Vorschläge oder Bewer‐
tungen formuliert werden, die zu einem flatus vocis ohne jede historische
Wirksamkeit führen.»1433

Es besteht dringender Handlungsbedarf.1434 Der «Überwachungskapita‐
lismus» ist nicht der einzig mögliche Weg; es gibt Alternativen.1435 Die der‐
zeitige chinesische Regierung gibt der Menschheit einen Ausblick darauf,
wie die ganze Welt aussehen könnte, wenn wir nicht sofort handeln.1436

Kai-Fu Lee, ehemaliger Manager bei Google China und bei Apple, cha‐
rakterisiert China als das neue Saudi-Arabien,1437 wenn Daten das neue
Öl sind.1438 (Kai-Fu Lee ist dafür zu kritisieren, dass er den totalitären
Charakter der chinesischen Regierung als Diktatur nicht in seine Analyse
einbezieht). Der ethisch bedenkliche konzeptionelle Rahmen erinnert an

1429 Jonas 1984: 83.
1430 Vgl. Apel 1986: 18.
1431 Vgl. z. B. für einen möglichen Ansatz das Projekt einer Charta der digitalen

Grundrechte der Europäischen Union (n.d.).
1432 Vgl. Kirchschläger 2019b.
1433 Benanti 2018: 126, Hervorhebung im Text.
1434 Vgl. Helbing 2015a.
1435 Vgl. Helbing 2015h; Helbing 2015i; Helbing 2015j; Helbing 2015k.
1436 Vgl. Ferraris 2019: 36.
1437 Vgl. Lee 2018.
1438 Vgl. Helbing 2015l.
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Zhao Tingyang mit seinem Konzept von Tianxia (Alles-unter-dem-Him‐
mel): Er schlägt eine globale Weltordnung vor, die dem kollektiven Zusam‐
menleben Vorrang vor der individuellen Existenz einräumt und in der die
kollektiven Interessen der Harmonie Vorrang vor den Menschenrechten
aller Menschen haben.1439

Die derzeitige chinesische Regierung führt – mit Unterstützung multina‐
tionaler Technologiekonzerne – auf ihrem gesamten Staatsgebiet ein Sozi‐
alpunktesystem ein, bei dem die Menschen nach ihrem sozialen Ansehen
bewertet werden. Das Verhalten des Einzelnen führt zu einem höheren
oder niedrigeren «sozialen Punktestand». Wer zum Beispiel die chinesische
Regierung kritisiert oder die «falschen» Bücher liest (z.B. dieses), senkt
seinen «Social Score» drastisch. Ein zu niedriger «Social Score» führt zu
konkreten Konsequenzen für das individuelle Leben, z.B. Verhinderung
der Buchung von inländischen Flug- und Bahnreisen, Einschränkungen bei
Hotelbuchungen, Verweigerung des Zugangs zu Schulen und Universitäten
für die eigenen Kinder, Einschränkungen bei der Arbeitssuche, ... 1440 Diese
totale Überwachung durch eine Diktatur wird kombiniert mit dem biotech‐
nologischen und genetischen Tabubruch.1441

Um eine Zukunft ethisch zu gestalten, indem die Chancen und He‐
rausforderungen aus ethischer Perspektive angemessen adressiert werden,
sollte aus methodischer Sicht ein Punkt darin bestehen, zu analysieren
und zu verstehen, wie sich die Auswirkungen des technologiebasierten
Fortschritts auf Menschen und Gesellschaften bisher entwickelt haben,
wobei der Fokus darauf liegen sollte, wie es möglich war, dass datenba‐
sierte Systeme und die Nutzung datenbasierter Systeme Verantwortung,
Gerechtigkeit und Menschenrechte sowie andere bestehende Rechtsnor‐
men missachten, untergraben und zu beseitigen versuchen – eine Art
Genealogie der co-vermittelten Beziehung zwischen Mensch und digitaler
Transformation und datenbasierten Systemen. Shoshana Zuboff nennt die
folgenden Gründe: «beispiellos», «Deklaration als Invasion», «historisch‐
er Kontext», «Festungen», «Enteignungszyklus», «Abhängigkeit», «Eigen‐
interesse», «Inklusion», «Identifikation», «Autorität», «soziale Überzeu‐
gung», «ausgeschlossene Alternativen», «Unvermeidbarkeit», «die Ideolo‐
gie der menschlichen Schwäche», «Ignoranz», «Geschwindigkeit»1442. Da‐

1439 Vgl. Tingyang 2020.
1440 Vgl. Amnesty International Schweiz 2019; Isler 2019.
1441 Vgl. Bahnsen 2018: 39; Assheuer 2019: 46.
1442 Vgl. Zuboff 2019: 340-344.
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tenbasierte Systeme könnten nicht nur dem Totalitarismus dienen, sondern
auch die «instrumentelle Macht»1443 anheizen. «Die instrumentelle Macht
hat kein Interesse an unseren Seelen oder an einem Prinzip, das sie leh‐
ren könnte. Es gibt keine Ausbildung oder Umwandlung zur geistigen
Erlösung, keine Ideologie, an der sie unser Handeln messen könnte. Sie
verlangt nicht, dass jeder Mensch von innen heraus in Besitz genommen
wird. Sie hat kein Interesse daran, unseren Körper und unseren Geist im
Namen der reinen Hingabe zu vernichten oder zu entstellen. Sie begrüßt
Daten über das Verhalten unseres Blutes und unserer Scheiße, aber sie hat
kein Interesse daran, sich mit unseren Ausscheidungen zu beschmutzen.
Sie hat keinen Appetit auf unsere Trauer, unseren Schmerz oder unseren
Schrecken, obwohl sie den Verhaltensüberschuss, der sich aus unseren
Ängsten speist, begierig begrüßt. Sie ist zutiefst und unendlich gleichgültig
gegenüber unseren Bedeutungen und Motiven. Ausgebildet auf messbares
Handeln kümmert sie sich nur darum, dass alles, was wir tun, ihren sich
ständig weiterentwickelnden Operationen der Wiedergabe, Berechnung,
Modifizierung, Monetarisierung und Kontrolle zugänglich ist.»1444 Mit an‐
deren Worten: Der Mensch ist es nicht einmal wert, auf der Grundlage von
Kultur, Tradition, Religion, Weltanschauung, Philosophie oder Ideologie in
eine bestimmte Richtung manipuliert zu werden, sondern wird vielmehr
als biochemische Masse wahrgenommen, die dazu bewegt werden muss,
bestimmten wirtschaftlichen Interessen optimal zu dienen. Diese Position
ist nicht nur rational inkohärent, da sie ausschliesslich nur möglich ist,
wenn man die Grundlage ablehnt, auf der der Instrumentalismus beruht:
wirtschaftliches Interesse – menschliche Kultur. Auch die Überschneidung
mit einer «Zweckgesellschaft» ist verblüffend. «Durch diese Instrumentali‐
sierungsdynamik findet innerhalb dieser Zweckgesellschaft ein Machtge‐
rangel statt. Die Hierarchie organisiert sich entsprechend den ökonomisch
messbaren Effizienzpotentialen der vereinzelten, individuellen Mitglieder.
Durch diese Dynamik entsteht eine Struktur, die letztlich alle Mitglieder
funktional vereinnahmt und ihnen nicht erlaubt, Person zu sein. Diese
Struktur ist anonym. Aufgrund ihrer Anonymität kann sich eine Eigendy‐
namik in ihr entwickeln, die das Individuum mit seiner Subjektivität zum
verschwinden bringt.»1445

1443 Vgl. Zuboff 2019: 351-492.
1444 Zuboff 2019: 360.
1445 Baumann-Hölzle 1999: 141.
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Der Traum ist es, die Menschen, die Gesellschaft und die Menschheit wie
eine riesige Maschine zu steuern. «Unter dem Regime der instrumentellen
Macht werden die geistige Handlungsfähigkeit und die Selbstbestimmung
über das Recht auf eine zukünftige Zeit allmählich von einer neuen Art von
Automatismus überlagert: eine gelebte Erfahrung von Reiz-Reaktion-Ver‐
stärkung, die als das Kommen und Gehen bloßer Organismen zusammen‐
gefasst wird. Unsere Konformität ist für den Erfolg des Instrumentarismus
unerheblich. Es gibt keinen Bedarf an massenhafter Unterwerfung unter
soziale Normen, keinen durch Terror und Zwang herbeigeführten Verlust
des Selbst an das Kollektiv, keine Angebote von Akzeptanz und Zugehörig‐
keit als Belohnung für die Anpassung an die Gruppe. All das wird durch
eine digitale Ordnung ersetzt, die in den Dingen und Körpern gedeiht
und den Willen in Verstärkung und die Handlung in eine konditionierte
Reaktion verwandelt. (...) Macht wurde einst mit dem Eigentum an den
Produktionsmitteln identifiziert, aber jetzt wird sie mit dem Eigentum
an den Mitteln zur Verhaltensänderung identifiziert»1446. Dies könnte als
Beweis dafür angesehen werden, dass sich die «autonome» Computerme‐
tapher der «autonomen» prädiktiven Systeme gegen die Nutzer:innen wen‐
det, wenn man versucht, die Technologie-Metapher auf die menschliche
Gesellschaft zu verallgemeinern.

«Instrumentelle Macht» schließt jedoch nicht aus, dass sich die Mäch‐
tigen – begeistert und übermütig durch ihren wirtschaftlichen Erfolg so‐
wie aufgrund ihres explodierenden Narzissmus – dazu auserkoren sehen,
eine «bessere Welt» mit «besseren Menschen» zu gestalten, basierend auf
ihrer willkürlichen Vorstellung von einer «besseren Welt» und «besseren
Menschen». So behauptet beispielsweise Peter Thiel, Mitbegründer von
PayPal, Gründer von Palantir, Vorstandsmitglied von Facebook und selbst‐
erklärter Befürworter des Transhumanismus: «Die christliche Religion
war der Transhumanismus des ersten Jahrhunderts.»1447 «Instrumentelle
Macht» schließt nicht aus, dass die Mächtigen das gesamte System der
datenbasierten Verhaltensmodifikation auf von ihnen definierte Ziele aus‐
richten und die Manipulation von Menschen in einer Weise steuern, die
ihren Partikularinteressen dient. Im Gegenteil: Die Degenerierung der frei‐
en Marktwirtschaft zu einem Markt der totalen Gewissheit1448 ebnet den
Weg für die mächtigen staatlichen oder nichtstaatlichen Akteure. Warum

1446 Zuboff 2019: 379.
1447 Heuser 2018: 22.
1448 Vgl. Zuboff 2019: 379-382.
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sollte man beispielsweise eine Versicherungsprämie zahlen, wenn Versiche‐
rungsgesellschaften – die als Solidargemeinschaften gegründet wurden –
danach streben, ihre Risiken zu minimieren, indem sie die Ungewissheit
mit datenbasierten Systemen verringern, die die Daten der Menschen steh‐
len, generieren und ausbeuten? Statt Geld für diese neue Art von Versiche‐
rung ohne jeden Nutzen zu geben, wäre man mit einem individuellen
Sparplan bei einer Bank besser dran, der – theoretisch – Sparzinsen aus‐
zahlt. Warum sollte sich ein Staat nicht auf datenbasierte Systeme verlassen,
um oppositionelle Demonstranten zu identifizieren und zu orten?1449 Ein
Geschäftsführer des Überwachungsgeräte-Vertreibers CCTV kritisierte im
Vergleich zum Überwachungstotalitarismus, «wie weit die westlichen Län‐
der zurückliegen (...) Was hier anfängt, landet in den Häusern, Flughäfen
und Unternehmen in Amerika.»1450

Die Herausforderung, vor der die Menschheit steht, besteht darin,
dass multinationale Technologiekonzerne nach der totalen Kontrolle stre‐
ben. «Wir könnten wahrscheinlich viele der Probleme lösen, die wir als
Menschen haben. (...) Das gesellschaftliche Ziel ist unser Hauptziel»1451,
sagt Larry Page, Mitbegründer von Google. «Was Sie von uns erwarten
sollten, ist, dass wir wirklich erstaunliche Produkte bauen, und um das
zu tun (...), müssen wir Dinge verstehen, die Sie kaufen könnten (...) wir
müssen alles verstehen, wonach Sie suchen könnten. Und Menschen sind
eine große Sache, nach der man suchen könnte (...) Wir werden Menschen
als erstklassiges Objekt in der Suche haben (...) wenn wir Ihre Informati‐
onsbedürfnisse gut befriedigen wollen, müssen wir die Dinge wirklich ver‐
stehen und wir müssen die Dinge ziemlich tief verstehen.»1452 Sie verstehen
sich selbst als auserwählt, um ihre ökonomischen Imperative wahr werden
zu lassen. «Alle Macht strebt nach Totalität, und nur die Autorität steht
ihr im Weg: demokratische Institutionen, Gesetze, Verordnungen, Rechte
und Pflichten, Regeln und Verträge der Privatwirtschaft, die normalen
Zwänge des Marktes, die von Verbraucher:innen, Konkurrent:innen und
Arbeitnehmer:innen ausgeübt werden, die Zivilgesellschaft, die politische
Autorität des Volkes und die moralische Autorität des einzelnen Menschen,
der sich zurechtfindet.»1453 Der reine Paternalismus schreitet voran. Larry

1449 Vgl. Engel Bromwich et al. 2016.
1450 Strumpf / Fan 2017.
1451 Waters 2014b.
1452 Helft 2012.
1453 Zuboff 2019: 404.
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Page, Mitbegründer von Google, argumentiert: «Ich sag ja bloß, wenn Sie
Entscheidungen treffen, die einem globalen Kapitalsystem zuwiderlaufen,
dann müssen Sie das ganz bewusst und ernsthaft machen. Und ich glaube
nicht, dass irgendjemand das tut.»1454

Aus Sicht der Technologiekonzerne gehören diese Hindernisse zur «alten
Realität», die die «neue Realität», von der sie in Form von «Totalität»1455

und «Konfluenz» träumen, nicht aufhalten soll.1456 Ein Ausdruck dieser
Weltanschauung ist unter anderem, wie Peter Thiel, Mitbegründer von
PayPal, Gründer von Palantir und Vorstandsmitglied von Facebook, einige
Inseln mit eigenen Kryptowährungen und ohne nationale Gesetzgebung
schafft.1457 Ein weiteres Beispiel dafür ist die Aussage von Larry Page, Mit‐
begründer von Google: «Wir nutzen viele Daten, um bessere Dienste zu
bieten. So verbessern wir die Suche, so kommen wir zur Spracherkennung.
Wer auch immer die Dienste anbietet, wird die Daten haben und sie zur
Verbesserung nutzen. Die Debatte ist schon okay, aber man kann nicht
einfach zurückgehen und sagen: Die Welt soll wieder so sein wie vor 20
Jahren»1458. Microsofts Patentanmeldung «User Behavior Monitoring on a
Computerized Device» (Überwachung des Benutzer:innenverhaltens auf
einem computergestützten Gerät) zielt beispielsweise darauf ab, «jede Ab‐
weichung von normalem oder akzeptablem Verhalten zu überwachen und
präventiv zu erkennen, die den mentalen Zustand der Benutzer:in beein‐
trächtigen könnte. Ein Vorhersagemodell, das den Merkmalen eines oder
mehrerer mentaler Zustände entspricht, kann mit Merkmalen verglichen
werden, die auf dem aktuellen Benutzer:innenverhalten basieren.»1459 Alex
Pentland, Direktor der MIT-Labs «Connection Science» und «Human Dy‐
namics», Vorstandsmitglied von AT&T, Mitglied des Beirats von Google,
ist bestrebt, so viele Daten wie möglich von Menschen zu extrahieren,
um «eine interessante Sicht aus der Gottesperspektive»1460 zu ermöglichen.
Tang Xiao'ou, CEO von Sensetime, kündigt Google auf der Weltkonferenz
für künstliche Intelligenz mit dem Satz an, der sein eigenes Selbstverständ‐

1454 Heuser 2015: 22.
1455 Zuboff 2019: 400-415.
1456 Zuboff 2019: 407-415.
1457 Vgl. The Seasteading Institute 2017.
1458 Heuser 2015: 23.
1459 Yom-Tov et al. 2016.
1460 Greene 2009.
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nis offenbart: «Hey Google, lass uns die Menschheit wieder groß machen.
»1461

Diese «neue Realität», diese «bessere Welt», diese «besseren Men‐
schen» und diese «Größe», für die sie hart arbeiten, besteht in Folgen‐
dem: «Wie ein weltumspannender lebender Organismus verbinden sich
drahtlose Verkehrssysteme, Sicherheitssensoren und vor allem Mobilfunk‐
netze zu intelligenten, reaktiven Systemen, denen Sensoren als Augen und
Ohren dienen. Es scheint, dass die Menschheit plötzlich über ein funktio‐
nierendes Nervensystem verfügt. Für die Gesellschaft besteht die Hoffnung,
dass wir dieses neue, tiefgreifende Verständnis des individuellen Verhaltens
nutzen können, um die Effizienz und Reaktionsfähigkeit von Industrie und
Regierung zu steigern. Für den Einzelnen liegt der Reiz in der Möglichkeit
einer Welt, in der alles für seine Bequemlichkeit arrangiert ist – die ärztli‐
che Untersuchung wird auf magische Weise genau dann angesetzt, wenn
man anfängt, krank zu werden, der Bus kommt genau dann, wenn man
an der Haltestelle steht, und im Rathaus gibt es nie eine Schlange von
Wartenden.»1462

Die angestrebten «besseren Menschen» sind weder Träger:innen der
Menschenwürde noch frei, autonom und rational. Sie engagieren sich nicht
in der Politik, sondern werden überwacht, kontrolliert und manipuliert,
um zur «besseren Welt» beizutragen, die von einigen wenigen multinatio‐
nalen Technologiekonzernen geplant wird. «Ich glaube, dass wir uns jeden
Ideenstrom als einen Schwarm oder eine kollektive Intelligenz vorstellen
können, die durch die Zeit fließt, wobei alle Menschen in ihr von den
Erfahrungen der anderen lernen, um gemeinsam die Präferenzmuster und
Handlungsgewohnheiten zu entdecken, die am besten zu der sie umgeben‐
den physischen und sozialen Umgebung passen. Dies steht im Gegensatz
zu dem Selbstverständnis der meisten westlichen Menschen, die sich als
rationale Individuen verstehen, als Menschen, die wissen, was sie wollen,
und die selbst entscheiden können, welche Maßnahmen sie ergreifen, um
ihre Ziele zu erreichen.»1463 Die von einigen wenigen multinationalen
Technologiekonzernen angestrebten «besseren Menschen» besitzen keine
Individualität. «Sie haben also von rationalen Individuen gehört. Und jeder
schimpft über den rationalen Teil. Ich werde das nicht tun. Ich werde mich
über den individuellen Teil beschweren, ok? Denn ich glaube nicht, dass

1461 Yang 2018: 23.
1462 Pentland 2009.
1463 Pentland 2014a: 46.
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wir Individuen sind. Was wir begehren, die Art und Weise, wie wir lernen,
es zu tun, was wertvoll ist, sind einvernehmliche Dinge (...) individuelle
Anreize (...) ist Teil dieser Denkweise, die aus den 1700er Jahren stammt (...)
die Handlung findet nicht zwischen unseren Ohren statt. Die Handlung
findet in unseren sozialen Netzwerken statt, ok? Wir sind eine soziale
Spezies.»1464

Die Überwindung dieser Herausforderung durch multinationale Tech‐
nologiekonzerne, die nach totaler Kontrolle streben, ist aus ethischer
Sicht notwendig, um die Menschheit vor dieser vermeintlich «besseren
Welt» und vor dem Zwang, vermeintlich «bessere Menschen» zu werden,
zu retten. Eric Schmidt, der CEO von Google, sagt dazu: «Sie geben uns
mehr Informationen über Sie, über Ihre Freunde, und wir können die
Qualität unserer Suchanfragen verbessern. (...) Wir brauchen Sie überhaupt
nicht zu tippen. Wir wissen, wo Sie sind. Wir wissen, wo Sie gewesen sind.
Wir können mehr oder weniger wissen, woran Sie denken.»1465

Die begriffliche Umrahmung als «neue Realität», «bessere
Welt» und «bessere Menschen» sind auch die Gründe, warum man es ver‐
meiden sollte, die digitale Transformation und die datenbasierten Systeme
als «digitales Zeitalter» zu bezeichnen, weil einige multinationale Techno‐
logieunternehmen diesen Begriff einführen, um von einer historischen
Tradition zu profitieren, dass ein neues Zeitalter auch eine neue Rechtsord‐
nung mit sich bringen kann. Aus ethischer Sicht ist es dringend geboten,
sich gegen eine solche neue Rechtsordnung zu wehren, die Gerechtigkeit,
Verantwortung und Menschenrechte untergräbt.

Diese Dringlichkeit wird auch deutlich, wenn man die Auswirkungen
der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme auf den Men‐
schen betrachtet. So wurden im Rahmen der ICMPA-Salzburg Academy-
Studie «the world UNPLUGGED»1466 knapp 1’000 Studierende in zehn
Ländern auf fünf Kontinenten – von Chile bis China, vom Libanon bis
zu den USA, von Uganda bis Grossbritannien – gebeten, einen Tag lang
auf die Nutzung aller Medien zu verzichten. Nach ihrer 24-stündigen Ab‐
stinenz wurden die Schüler:innen gebeten, über ihre Erfolge zu berichten
und eventuelle Misserfolge einzugestehen. «Medien sind meine Droge; oh‐
ne sie war ich verloren», sagte ein Schüler aus Grossbritannien. «Ich bin
süchtig. Wie könnte ich 24 Stunden ohne sie überleben?» Eine Studentin

1464 Pentland 2014b.
1465 Thompson 2010.
1466 the World UNPLUGGED 2019.
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aus den USA bemerkte: «Es hat mich gejuckt wie einen Crack-Süchtigen,
weil ich mein Telefon nicht benutzen konnte.» Ein Student aus der Slo‐
wakei sagte: «Vielleicht ist es ungesund, dass ich nicht sein kann, ohne
zu wissen, was die Leute sagen und fühlen, wo sie sind und was gerade
passiert.» Eine Studentin aus den USA erklärte: «Ich lebe jetzt seit drei
Jahren mit denselben Leuten zusammen, sie sind meine besten Freunde,
und ich denke, dass dies einer der besten Tage ist, die wir zusammen
verbracht haben. Ich konnte sie wirklich sehen, ohne jegliche Ablenkung,
und wir konnten uns auf einfache Freuden besinnen.» Eine Studie der
britischen Wohltätigkeitsorganisation Girlguiding aus dem Jahr 2017 fand
heraus, dass «von mehr als 1’000 jungen Menschen (...) 35% der Mädchen
im Alter von 11 bis 21 Jahren angaben, dass ihre größte Sorge im Internet
darin besteht, sich selbst und ihr Leben mit anderen zu vergleichen.»1467

Die Abhängigkeit und Sucht junger Menschen nach ihren mobilen Gerä‐
ten ist – aus Sicht der multinationalen Technologieunternehmen – kein
negativer Nebeneffekt, sondern ein Ziel.1468 Facebook z.B. zielt absichtlich
auf den «sozialen Beweis»1469 und macht daraus ein Geschäft.1470 Ständiger
sozialer Vergleich, «Angst, etwas zu verpassen (FOMO)» – «das unbehagli‐
che und manchmal alles verzehrende Gefühl, dass (...) deine Mitmenschen
mehr oder etwas Besseres tun, wissen oder besitzen als du»1471.

Bestehende rechtliche und ethische Prinzipien und Normen sind weiter‐
hin gültig. «Unser Leben findet, wie Sie alle wissen, zunehmend online
statt. Und so müssen wir sicherstellen, dass unsere Werte auch online le‐
bendig sind.»1472 Die Menschenrechte als Rechtsnormen und ethische Prin‐
zipien sind universell gültig und müssen auch in einer digitalisierten, auto‐
matisierten und roboterisierten Gesellschaft, in der datenbasierte Systeme
zum Einsatz kommen, respektiert, geschützt, umgesetzt und realisiert wer‐
den. Andernfalls laufen wir Gefahr, dass unser Leben dazu verkommt, «sich
im gläsernen Leben zu Hause zu fühlen oder sich vor ihm zu verstecken.
Beide Alternativen berauben uns der lebenserhaltenden Innerlichkeit, die
in der Zuflucht geboren wird und die uns letztlich von den Maschinen
unterscheidet.»1473

1467 Marsh 2017; vgl. auch Drösser 2018.
1468 Vgl. MaxAudience 2016.
1469 Wackelpeter 2013: 5.
1470 Vgl. Zuboff 2019: 457.
1471 Przybylski et al. 2013: 1842.
1472 Eliasson 2015.
1473 Zuboff 2019: 492.
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Bestehende ethische und rechtliche Standards und vor allem die Instru‐
mente und Mechanismen zu ihrer Realisierung und Durchsetzung müssen
angepasst werden, um neue ethische Chancen zu nutzen und neue ethische
Risiken zu meistern. (Dieser Prozess könnte auch durch Selbstregulierun‐
gen von Branchen in Gang gesetzt werden, wie es z.B. beim Business
Continuity Management der Fall war, wo Selbstregulierungen der Finanz‐
industrie zu einem entsprechenden Rechtsrahmen führten).

Was einen Ethikkodex betrifft, so ist «ein Ethikkodex nur so gut wie sein
organisatorischer Rückhalt. Die Art und Weise, wie die Entwicklung von
Ethikkodizes für KI gehandhabt wird und wie solche Kodizes umgesetzt
werden, wird ein Element dieser organisatorischen Integrität sein, zum
Guten oder zum Schlechten. Diese Punkte gelten für Ethikkodizes im
Allgemeinen, aber einige Probleme dürften bei KI besonders akut sein.
Ethikkodizes können eher als Augenwischerei denn als wirklich angewand‐
te Politik dienen. In der KI, wo es viele Ängste gibt, kann die Versuchung,
einen wunderbar klingenden Ethikkodex zu erstellen, nur um Kritik abzu‐
wehren, besonders groß sein.»1474

Gesetzliche Regelungen sind u.a. notwendig im Bereich der Anpassung
der Durchsetzung bestehender Menschenrechtsnormen, wie z.B. des Men‐
schenrechts auf Privatsphäre und Datenschutz, und der Schadensersatz‐
pflicht,1475 im Bereich der Gesundheits-, Sicherheits-, Verbraucher- und
Umweltvorschriften, des geistigen Eigentums, des Urheberrechts,1476 der
Rechtsgeschäftsfähigkeit.

Verschiedene Initiativen von Staaten und der Zivilgesellschaft auf natio‐
naler Ebene,1477 regionaler Ebene1478 – z.B. die Allgemeine Datenschutz‐

1474 Boddington 2017: 99.
1475 Vgl. Gruber 2014; Gruber 2013.
1476 Vgl. Hamann 2014.
1477 Vgl. z. B. Association for Computing Machinery US Public Policy Council 2017;

Dänisches Finanzministerium, Agentur für Digitalisierung o. J.; Erklärung von
Montréal 2018; Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
2010; Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning (FAT/ML)
2016; Japanische Gesellschaft für Künstliche Intelligenz (JSAI) 2017; House of
Commons des Vereinigten Königreichs – Science and Technology Committee
2017; Villani 2018; Österreichischer Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz
2018; Australische Menschenrechtskommission 2019; Schweizerischer Bundesrat
2020.

1478 Vgl. z.B. Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union n.d.; Euro‐
pean Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commis‐
sion 2018a; European Group on Ethics in Science and New Technologies to the
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verordnung (GDPR) von 2018, die Forderung nach einer Europäischen
Datenagentur,1479 die Entscheidung des Europäischen Parlaments, die EU-
Kommission aufzufordern, EU-weite Regeln für Robotik und künstliche
Intelligenz vorzuschlagen,1480 die «Charta der digitalen Rechte» des Euro‐
pean Digital Rights (EDRi)-Netzwerks, die Prinzipien, wie die Förderung
von Transparenz, Zugang zu Dokumenten und Partizipation enthält, Da‐
tenschutz und Privatsphäre, ungehinderter Zugang zum Internet und zu
Online-Diensten, Urheberrecht, Maßnahmen gegen unkontrollierte Über‐
wachung, Online-Anonymität und Verschlüsselung, gegen die Privatisie‐
rung der Rechtsdurchsetzung außerhalb des Gesetzes, Exportkontrollen
für Überwachungs- und Zensurtechnologie, Multistakeholderismus, Open-
Source-Software, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit1481 – und auf interna‐
tionaler Ebene1482 – z. B. die «Declaration of Principles» des World Summit
on the Information Society in Genf 20031483 – tendieren in diese Richtung,
bleiben aber maximal «soft law», «das oft ein Instrument ist, um formale
Gesetzgebung zu vermeiden oder vorwegzunehmen»1484. Letztere bekräf‐
tigt in Artikel 1 den «gemeinsamen Wunsch und die Verpflichtung, eine auf
den Menschen ausgerichtete, integrative und entwicklungsorientierte Infor‐
mationsgesellschaft aufzubauen, in der jeder Informationen und Wissen
schaffen, zugänglich machen, nutzen und weitergeben kann, um Einzelper‐
sonen, Gemeinschaften und Völker in die Lage zu versetzen, ihr Potenzial

European Commission 2018b; European Group on Ethics in Science and New
Technologies to the European Commission 2015; European Group on Ethics in
Science and New Technologies to the European Commission 2014; European
Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission
2009; High-Level Expert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der Europä‐
ischen Kommission 2019; Europarat 2019a; Europarat 2019b; Europarat 2018b;
Europarat 2018c; Europarat 2019c.

1479 Vgl. Vogel 2019: 6.
1480 Vgl. z. B. Europäisches Parlament 2017b; Robolaw 2014.
1481 Vgl. Europäische Digitale Rechte (EDRi) 2014.
1482 Vgl. z.B., UNESCO COMEST 2017; UNICEF 2017; Institute of Electrical and

Electronic Engineers (IEEE) Standards Association n.d.; Dutton 1990; Association
for Computing Machinery's Committee on Professional Ethics 2017; Internation‐
al Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC) 2018;
Internet Governance Forum (IGF) 2014; Internet Governance Forum (IGF) 2019;
Future of Life Institute 2017; Burt et al. 2018; Information Technology Industry
Council (ITIC) 2017; Partnership on AI (PAI) 2016; The Public Voice Coalition
2018; UNI Global Union 2017; Price 2018; ISO 2020; WeGovNow 2020; Zentrum
für Digitalen Fortschritt D 64 n.d.

1483 World Summit on the Information Society 2003.
1484 Nevejans 2016: 26.
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zur Förderung ihrer nachhaltigen Entwicklung und zur Verbesserung ihrer
Lebensqualität voll auszuschöpfen, ausgehend von den Zielen und Prinzi‐
pienn der Charta der Vereinten Nationen und unter uneingeschränkter
Achtung und Wahrung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.»

Die UNESCO-Studie «Steering AI and Advanced ICTs for Knowledge
Societies. A Rights, Openness, Access, and Multi-stakeholder Perspec‐
tive» aus dem Jahr 20191485 unterstützt die Idee der Menschenrechte als
rechtlichen Bezugsrahmen und fordert Offenheit, einschließlich Erklärbar‐
keit und Transparenz, offene Daten und offene Märkte, Zugang zu da‐
tenbasierten Systemen, einschließlich des Zugangs zu Forschung, Wissen,
Bildung und Humanressourcen, Zugang zu Daten, befürwortet einen Mul‐
ti-Stakeholder-Ansatz und fordert Gleichstellung.

Der Bericht «the age of digital interdependence» des High Level Panels
on Digital Cooperation des UN-Generalsekretärs aus dem Jahr 2019 enthält
unter anderem die folgenden Empfehlungen: «3A: In Anbetracht der Tatsa‐
che, dass die Menschenrechte in der digitalen Welt uneingeschränkt gelten,
fordern wir den UN-Generalsekretär dringend auf, eine behördenweite
Überprüfung der Frage einzuleiten, wie bestehende internationale Men‐
schenrechtsabkommen und -standards auf neue und aufkommende digita‐
le Technologien anzuwenden sind. Die Zivilgesellschaft, die Regierungen,
der Privatsektor und die Öffentlichkeit sollten aufgefordert werden, ihre
Ansichten über die Anwendung bestehender Menschenrechtsinstrumente
im digitalen Zeitalter in einem proaktiven und transparenten Prozess dar‐
zulegen.

3B: Angesichts der zunehmenden Bedrohung der Menschenrechte und
der Sicherheit, einschließlich derer von Kindern, fordern wir die Unterneh‐
men der sozialen Medien auf, mit Regierungen, internationalen und loka‐
len Organisationen der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsexpert:innen
auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um Bedenken über bestehende
oder potenzielle Menschenrechtsverletzungen vollständig zu verstehen und
darauf zu reagieren.»1486

Die OECD-Prinzipien für Künstliche Intelligenz von 20191487 bestehen
aus «fünf sich ergänzenden, wertebasierten Prinzipien für den verantwor‐
tungsvollen Umgang mit vertrauenswürdiger KI»:1488 «KI sollte den Men‐

1485 Vgl. UNESCO 2019.
1486 UN Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation 2019.
1487 Vgl. OECD-Rechtsinstrumente 2019.
1488 OECD 2019b.
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schen und dem Planeten zugutekommen, indem sie integratives Wachstum,
nachhaltige Entwicklung und Wohlergehen fördert.

KI-Systeme sollten so konzipiert sein, dass sie die Rechtsstaatlichkeit, die
Menschenrechte, die demokratischen Werte und die Vielfalt respektieren,
und sie sollten geeignete Schutzmechanismen enthalten – beispielsweise die
Möglichkeit des menschlichen Eingreifens, wenn dies erforderlich ist –, um
eine faire und gerechte Gesellschaft zu gewährleisten.

Es sollte Transparenz und eine verantwortungsvolle Offenlegung von
KI-Systemen geben, um sicherzustellen, dass die Menschen die auf KI
basierenden Ergebnisse verstehen und sie in Frage stellen können.

KI-Systeme müssen während ihres gesamten Lebenszyklus robust, sicher
und zuverlässig funktionieren, und potenzielle Risiken sollten kontinuier‐
lich bewertet und gesteuert werden.

Organisationen und Einzelpersonen, die KI-Systeme entwickeln, einset‐
zen oder betreiben, sollten für ihr ordnungsgemäßes Funktionieren im
Einklang mit den oben genannten Prinzipien verantwortlich gemacht wer‐
den.»1489

Inmitten dieser demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungs‐
findungsprozesse müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die Ge‐
sellschaft und Wirtschaft mit den Menschenrechten als rechtlichem und
ethischem Referenzpunkt entsprechend umzustrukturieren, um ein friedli‐
ches Zusammenleben in einer Gesellschaft zu ermöglichen und alle Men‐
schen in ihrem Überleben und ihrer Menschenwürde zu schützen. Ein
konkretes Beispiel hierfür könnte die «Charta der digitalen Grundrechte
der Europäischen Union» sein, die von Politiker:innen (u.a. Martin Schulz,
damals Präsident des Europäischen Parlaments) und Expert:innen als Ini‐
tiative unter dem Dach der ZEIT-Stiftung (Deutschland) erarbeitet wurde
und als Diskussionsgrundlage dienen könnte.1490 In Artikel 5 heißt es: «(1)
Ethische Prinzipien können nur von Menschen formuliert werden, und
Entscheidungen, die sich auf die Grundrechte auswirken, können nur von
Menschen getroffen werden. (...) (6) Der Einsatz von künstlicher Intelligenz
und Robotik in Bereichen, die mit Grundrechtsverletzungen verbunden
sind, muss Gegenstand einer gesellschaftlichen Debatte sein und gesetzlich
geregelt werden.»

1489 OECD 2019b.
1490 Vgl. Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union (n.d.).
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Andere Beispiele – die aus der Berufsethik hervorgegangen sind – sind
der Kodex des Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE),1491

der Kodex der National Society of Professional Engineers (NSPE),1492 der
Kodex der American Society of Mechanical Engineers (ASME)1493 oder
die «Three Pro-Human Laws of Robotics»: «Regel 1: Intelligente Roboter
müssen dem Gemeinwohl der Menschheit dienen und uns Menschen hel‐
fen, ein ökologisch, sozial, kulturell und wirtschaftlich nachhaltiges Leben
zu führen. Regel 2: Intelligente Roboter dürfen menschliche Arbeit nur in
dem Maße ersetzen, wie dies mit einem sinnvollen Leben in Würde, Kultur
und kreativer Selbstverwirklichung der Menschen vereinbar ist – es sei
denn, diese Regel steht im Widerspruch zu Regel 1. Regel 3: Intelligente
Roboter müssen so programmiert sein, dass sie kooperative, selbstlernende
Maschinen sind und immer kooperativ arbeiten – außer wenn dies im
Widerspruch zu den Regeln 1 und 2 steht.»1494

Ein anderer Vorschlag enthält die folgenden grundlegenden roboterethi‐
schen Prinzipien: «Schutz des Menschen vor Schaden durch Roboter; Re‐
spektierung der Verweigerung der Pflege durch einen Roboter; Schutz der
menschlichen Freiheit angesichts von Robotern; Schutz der Menschheit vor
Verletzungen der Privatsphäre durch einen Roboter; Umgang mit persönli‐
chen Daten, die von Robotern verarbeitet werden; Schutz der Menschheit
vor der Gefahr der Manipulation durch Roboter; Vermeidung der Auflö‐
sung sozialer Bindungen; gleichberechtigter Zugang zum Fortschritt in der
Robotik; Beschränkung des menschlichen Zugangs zu Enhancement-Tech‐
nologien»1495.

Außerdem muss das Vorsorgeprinzip berücksichtigt werden. Darüber
hinaus sind die Entwickler:innen und Hersteller:innen datenbasierter Sys‐
teme zu verpflichten, mehr in Sicherheit, Zuverlässigkeit, Vorhersagbarkeit,
Transparenz, Nichtmanipulierbarkeit der Technologien und Rückverfolg‐
barkeit in Verbindung mit Haftung und Verantwortungszuweisung1496 so‐
wie sinnvoller menschlicher Kontrolle1497 zu investieren und diese umzuset‐
zen (vgl. oben Unterkapitel 7.11 Automatisierte Waffensysteme).

1491 Vgl. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) n.d.
1492 Vgl. National Society of Professional Engineers (NSPE) n.d.
1493 Vgl. American Society of Mechanical Engineers (ASME) n.d.
1494 Thun-Hohenstein 2017: 29.
1495 Nevejans 2016: 20.
1496 Vgl. Bostrom / Yudkowsky 2011; Mannino et al. 2015: 1.
1497 Vgl. Santoni de Sio / van den Hoven 2018: 11-12.
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Darüber hinaus muss der zu entwickelnde ethische und rechtliche Rah‐
men die Situation, in der sich die Menschheit befindet, ernster nehmen und
sich intensiver mit den ethischen Chancen und Risiken auseinandersetzen.
Ein Beispiel für diese Notwendigkeit verkörpert der erste Grundsatz der
gemeinsamen Robotik-Klausur des Engineering and Physical Sciences Re‐
search Council (EPSRC) und des Arts and Humanities Research Coun‐
cil (AHRC) im September 2010: «1) Roboter sind vielseitig verwendbare
Werkzeuge. Roboter sollten nicht ausschließlich oder in erster Linie ent‐
wickelt werden, um Menschen zu töten oder zu schädigen, es sei denn, dies
liegt im Interesse der nationalen Sicherheit.»1498 Der letzte Nebensatz «au‐
ßer im Interesse der nationalen Sicherheit» untergräbt das gesamte Prin‐
zip.1499

Eine Regulierung, ein Feldversuch und eine Zulassung für datenbasierte
Systeme – z.B. für neue Finanzprodukte – sind notwendig (ähnlich dem
Verfahren für neue Medikamente).1500 Die Notwendigkeit solcher Maßnah‐
men im Hinblick auf die digitale Transformation vom und datenbasierte
Systeme im Finanzsektor sollte mit der oben dargelegten Relevanz dieser
ethischen Probleme für Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechte
deutlich geworden sein.

Darüber hinaus braucht jedes datenbasierte System – bildlich gespro‐
chen – einen «roten Notfallknopf», um in jedem Fall vom Menschen aus‐
geschaltet werden zu können. «Jede Maschine sollte einen zugänglichen
'off '-Schalter haben; und im Falle eines Computers oder Roboters, der eine
Tendenz zur Selbsterhaltung haben könnte, sollte er einen Aus-Schalter ha‐
ben, den er nicht blockieren kann. Im Falle von Computern und Robotern
ist dies jedoch sehr leicht zu bewerkstelligen, da wir sie ja bauen. Alles,
was man braucht, ist ein Gerät im Inneren des Roboters, das für ihn unzu‐
gänglich ist, und das, wenn es ein bestimmtes Signal empfängt, den Strom
abschaltet – oder, wenn man etwas Dramatisches will, eine kleine Granate
auslöst. Dies kann so geschehen, dass der Computer wahrscheinlich nicht
herausfinden kann, wie die Granate platziert oder ausgelöst wird, und es
sicherlich nicht verhindern kann.»1501

1498 Engineering and Physical Sciences Research Council 2010.
1499 Vgl. auch Englert et al. 2014.
1500 Vgl. Buiter 2009: 13.
1501 Davis 2015: 124.
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8.1.4 Datenethik

Darüber hinaus muss die Datadeologie – wie oben im Unterkapitel Data‐
deologie 7.17.3 erörtert – mit einer Datenethik (data-ethics) konfrontiert
werden, die Verantwortung, interegenerationelle omni-dynamisch soziale
Gerechtigkeit und Menschenrechte umfasst. Die Datenethik bietet eine
ethische Anleitung für die Umsetzung einer verantwortungsvollen, gerech‐
ten und menschenrechtsbasierten Nutzung und Handhabung von Daten.

8.1.5 Menschenrechtsbasierte datenbasierte Systeme HRBDS

Um die aktuelle Situation der Menschheit ernster zu nehmen und die ethi‐
schen Chancen und Risiken stärker zu thematisieren, brauchen wir schließ‐
lich eine menschenrechtsbasierte Gestaltung, Entwicklung, Produktion
und Nutzung datenbasierter Systeme – wir brauchen eine menschenrechts‐
basierte «künstliche Intelligenz» HRBAI, wir brauchen menschenrechtsba‐
sierte datenbasierte Systeme HRBDS, einschließlich eines Vorsorgeansatzes,
der Stärkung bestehender menschenrechtlicher Instrumente speziell für
datenbasierte Systeme und der Förderung von Algorithmen, die die Ver‐
wirklichung von Menschenrechten unterstützen und fördern. «Wir müssen
uns kraft veränderten Denkens die Menschenwürde selbst wieder zurück‐
gewinnen, die sich auch in der Fähigkeit ausdrückt, unsere in die Zukunft
vorgreifenden technologischen Erfindungen so zu beherrschen, dass nicht
wir ihnen zunehmend unterworfen werden.»1502 Der Publizist Gerd E.
Hoffmann sagt das nicht im Jahr 2021, er schreibt das 1979 angesichts des
technologischen Fortschritts im Bereich der Computer. Was würde er heute
über die Notwendigkeit sagen, die Realisierung der Menschenrechte zu
stärken, um die Menschenwürde aller Menschen zu schützen?

Menschenrechtsbasierte datenbasierte Systeme HRBDS bedeutet – um
es an einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen –, dass z.B. die Men‐
schenrechte auf Privatsphäre und Datenschutz in ihrer Relevanz für die
Menschenwürde und Freiheit des Menschen verteidigt werden müssen –
was auch die Möglichkeit ausschließt, dass Menschen sich und ihre Daten
sowie ihre Privatsphäre als Produkte verkaufen können sollten. Auch ist
dies ein wesentliches Argument gegen Dateneigentum. Oder würde oder
sollte man auf die Idee kommen, den Liebesbrief an die Geliebte oder den

1502 Hoffmann 1979: 177-178.
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Geliebten als Daten an den Staat und an Konzerne zu verkaufen? Oder
würde oder sollte man die Tischgespräche seiner Familie an den Staat
oder die Privatwirtschaft verkaufen? Oder würde oder sollte man die Ver‐
haltensgewohnheiten seiner Kinder an den Staat oder an ein Unternehmen
verkaufen?

HRBDS können auch durch die Forderung nach einem wirtschaftlich
erfolgreichen, legalen und legitimen Geschäftsmodell z.B. für Videokonfe‐
renzsoftware veranschaulicht werden, die nicht – wie bisherige, z.B. ZOOM
– das Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz von Menschen
konstant verletzt.1503 Mit anderen Worten, es muss möglich sein, ein pro‐
fitables Geschäftsmodell mit der Bereitstellung und Förderung einer Vi‐
deokonferenz-Software zu schaffen, das keine Menschenrechtsverletzungen
beinhaltet.

Ein weiteres Anschauungsbeispiel könnte das automatisierte Fahren sein:
Um das automatisierte Fahren nicht mit Maximalforderungen und einem
hohen Ethos zu überfrachten, um die ethischen Anforderungen an das
automatisierte Fahren zu konkretisieren und greifbar zu machen, und um
eine Abwägung mit anderen wichtigen Gütern wie Mobilität und Komfort
zu erreichen, wäre der Ansatz des menschenrechtsbasierten automatisierten
Fahrens HRBAD erstrebenswert. Die Menschenrechte als Mindeststandard,
der den Menschen ein Überleben und ein Leben in Menschenwürde ga‐
rantiert, sind für das automatisierte Fahren erreichbar und ermöglichen
eine Konzentration auf das Wesentliche und Wichtige – das, was zum
physischen Überleben und menschenwürdigen Leben notwendig ist. Die
Menschenrechte besitzen einen präzisen Fokus, der eine klare Priorisierung
auf der Grundlage dieses zuerst zu erfüllenden Mindeststandards fördern
kann. Im Agenda-Setting-Prozess des automatisierten Fahrens können die
Menschenrechte daher nicht nur helfen, die richtigen Prioritäten zu setzen,
sondern auch die Einfluss- und Verantwortungsbereiche angemessen zu
definieren.

Das HRBAD-Konzept ermöglicht es auch, ethische Bezugspunkte in
Bezug auf andere Güter (Mobilität, Komfort) zu setzen und so eine kon‐
zeptionelle Einordnung zu ermöglichen. So kann beispielsweise ein Aspekt
des automatisierten Fahrens, der eine Verletzung eines Menschenrechts be‐
inhaltet, nicht durch mehr Komfort aufgewogen werden. Andererseits kann
eine menschenrechtsneutrale Luxuslösung im Bereich des Komforts des
automatisierten Fahrens, die nur einem kleinen Teil der Bevölkerung durch

1503 Vgl. Laaff 2020.
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entsprechende Preisgestaltung zugänglich gemacht wird, nicht als «unge‐
recht» im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit bezeichnet werden. Vielmehr
können Luxusgüter unter dem Aspekt der Tauschgerechtigkeit verhandelt
werden. Anders wäre es, wenn es um ein menschenrechtsrelevantes Ele‐
ment des automatisierten Fahrens (z.B. Sicherheit) ginge. Hier wäre ein
solcher Ausschluss über den hohen Preis nicht legitim.

8.1.6 Internationale Agentur für datenbasierte Systeme IDA

Darüber hinaus brauchen die Menschheit und der Planet Erde aus ethi‐
scher Sicht eine globale Zulassungs- und Aufsichtsinstitution im Bereich
der datenbasierten Systeme – analog zur Internationalen Atomenergiebe‐
hörde IAEA1504 –, um die Durchsetzung der unten genannten Prinzipien
zu gewährleisten, die Realisierung der Menschenrechte zu garantieren und
eine effektive, über die Regulierung hinausgehende Governance zu fördern.
Die Internationale Agentur für Datenbasierte Systeme IDA sollte die zen‐
trale zwischenstaatliche Plattform für die wissenschaftliche und technische
Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Transformation und der daten‐
basierten Systeme sein. Sie sollte in die UN1505 integriert oder mit ihnen
assoziiert sein und sich für die sichere und friedliche Nutzung datenbasier‐
ter Systeme einsetzen und so zu Frieden und Sicherheit in der Welt, zur
Achtung und Realisierung der Menschenrechte und zur Verwirklichung der
Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN beitragen.

Die IDA soll der Realisierung der folgenden 30 Prinzipien dienen:1506

1. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen die Menschenrechte achten,
schützen, umsetzen und ihrer Realisierung dienen.

2. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen der Verwirklichung der Ziele
für nachhaltige Entwicklung der UN dienen.

3. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen transparent sein.
4. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen nachvollziehbar sein.
5. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen erklärbar sein.
6. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen verständlich sein.
7. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen überprüfbar sein.

1504 Vgl. Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) n.d.
1505 Vgl. Kirchschläger 2020f.
1506 Diese Prinzipien stellen einen Vorschlag dar und könnten als Ausgangspunkt für

einen weiteren ethischen und interdisziplinären Diskurs dienen.
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8. Prinzip: Ursachen und Wirkungen bzw. Kausalität und Korrelation
müssen in datenbasierten Systemen erkennbar sein.

9. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen vorhersehbar sein.
10. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen entscheidungsfähig sein.
11. Prinzip: Datenbasierte Systeme dürfen nicht manipuliert werden und

müssen die Autonomie jedes Menschen respektieren.
12. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen sich an den Menschen anpas‐

sen können.
13. Prinzip: Datenbasierte Systeme und ihre Leistung (Effizienz und Ef‐

fektivität) müssen regelmäßig kontrolliert, überwacht, gemessen und
bewertet werden, und ihre Bewertung muss jedes Mal veröffentlicht
werden, so dass sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ist.

14. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen einen «Notfallknopf» (im
übertragenen Sinne) für den Menschen und eine «Ethik-Black‐
box» enthalten, die eine ethische Analyse ermöglicht.

15. Prinzip: Datenbasierte Systeme müssen von nationalen Zulassungsbe‐
hörden zugelassen werden – ähnlich wie Lebensmittel- und Arznei‐
mittelbehörden –, die die öffentliche Gesundheit schützen, indem sie
die Sicherheit, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit datenbasierter Syste‐
me gewährleisten, die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb da‐
tenbasierter Systeme regeln, Innovationen fördern, die datenbasierte
Systeme wirksamer, sicherer und erschwinglicher machen, und die
Öffentlichkeit durch die Bereitstellung genauer, unabhängiger und wis‐
senschaftlich fundierter Informationen, die sie für die Akzeptanz und
Nutzung datenbasierter Systeme benötigt, befähigen.

16. Prinzip: Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der daten‐
basierten Systeme müssen von nationalen Zulassungsbehörden geneh‐
migt werden.

17. Prinzip: Bei der Durchführung von Forschung und Entwicklung müs‐
sen diese IDA-Prinzipien beachtet werden.

18. Prinzip: Tödliche automatische Waffen und tödliche automatische
Waffensysteme sind verboten.

19. Prinzip: Datenbasierte Systeme zur menschenrechtswidrigen Überwa‐
chung sind verboten.

20. Prinzip: Datenbasierte Systeme zur sozialen Bewertung von Menschen
durch den Staat oder durch nichtstaatliche Akteure sind verboten.

21. Prinzip: Datenbasierte Systeme, die die Demokratie manipulieren und
aushöhlen, sind verboten.
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22. Prinzip: Datenbasierte Systeme, die totalitäre Systeme und Diktaturen
unterstützen oder verstärken, sind untersagt.

23. Prinzip: Datenbasierte Systeme, die den Weg zu «Super-Datenbasier‐
ten Systemen» oder zur «Singularität» weisen, sind verboten.

24. Prinzip: «Super-Datenbasierte Systeme» oder die «Singularität» sind
verboten.

25. Prinzip: Diese bisherigen Prinzipien müssen bei der Festlegung der Pa‐
rameter für die Schaffung, Gestaltung, Programmierung, Entwicklung,
Produktion, Schulung und Nutzung von datenbasierten Systemen be‐
rücksichtigt werden.

26. Prinzip: Designer:innen, Software-Ingenieur:innen, Hersteller:innen,
Produzent:innen, Betreiber:innen, Anbieter:innen und Nutzer:innen
von datenbasierten Systemen sowie Infrastrukturanbieter:innen und
Datenanalyseunternehmen und ihre Mitarbeiter:innen müssen über
angemessene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen,
einschließlich einer grundlegenden angewandten Ethikkompetenz.

27. Prinzip: Designer:innen, Software-Ingenieur:innen, Hersteller:innen,
Produzent:innen, Betreiber:innen, Anbieter:innen und Nutzer:innen
datenbasierter Systeme sowie Infrastrukturanbieter:innen und Da‐
tenanalyseunternehmen und ihre Mitarbeiter:innen müssen rechen‐
schaftspflichtig sein. Sie müssen in der Lage sein, rechtliche und ethi‐
sche Verantwortung zu übernehmen.

28. Prinzip: Das Prinzip der Unteilbarkeit aller IDA-Prinzipien muss be‐
achtet werden.

29. Prinzip: Jede Ergänzung oder Änderung dieser Prinzipien dürfen nur
von Menschen vorgenommen werden.

30. Prinzip: Jede Ergänzung oder Änderung dieser Prinzipien müssen
zweifellos der Realisierung der Menschenrechte aller Menschen und
den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN dienen.

Notwendig ist ein stärkeres und strengeres Engagement für den Rechtsrah‐
men und eine präzise, zielgerichtete und strikt durchgesetzte Regulierung.
Die IDA würde diesem Erfordernis dienen. Auf diese Weise kann die Re‐
gulierung auch wirtschaftlich von Vorteil sein. So hat beispielsweise die
US-amerikanische Regulierung des Luftverkehrs und der Luftfahrtindustrie
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durch ihre hohe Präzision, ihre klare Ausrichtung und ihre kompromisslose
Durchsetzung eine ganze Branche wirtschaftlich aufblühen lassen.1507

Es gibt Grund zur Hoffnung, denn die Menschheit hat in ihrer Vergan‐
genheit bereits gezeigt, dass sie in der Lage ist, nicht immer «blind» das
technisch Mögliche zu verfolgen und umzusetzen, sondern auch auf das
technisch Machbare zu verzichten, sich zurückzuhalten oder zu beschrän‐
ken, wenn es um das Wohl der Menschheit und des Planeten Erde geht.
So hat der Mensch z.B. auf dem Gebiet der Kerntechnik geforscht, die
Atombombe entwickelt, sie wurde mehrfach abgeworfen, aber dann hat der
Mensch die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kerntechnik
trotz massiver Widerstände erheblich und massiv eingeschränkt, um noch
Schlimmeres zu verhindern. Diese Begrenzung ist dank eines internationa‐
len Regimes, dank konkreter Durchsetzungsmechanismen und dank der
Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) der UN weitestgehend gelun‐
gen.

Auch bei den Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) hat die Mensch‐
heit mit dem Montrealer Protokoll von 19871508 beschlossen, ozonschädi‐
gende Stoffe zu verbieten und das Verbot konsequent durchzusetzen. Auch
hier war der Widerstand groß, unter anderem aufgrund von Partikularin‐
teressen der Privatwirtschaft. Diese Regelung und ihre kompromisslose
Durchsetzung haben dazu geführt, dass sich das Ozonloch nun langsam
schließt.

8.1.7 Das zweite Paradoxon der digitalen Transformation und
datenbasierter Systeme angehen: Ermächtigung datenbasierter
Systeme und menschliche Angst vor Ohnmacht

Man muss jedoch anerkennen, dass das Szenario, das diese Bedenken her‐
vorruft, aus dem zweiten Paradoxon der digitalen Transformation und da‐
tenbasierter Systeme resultiert – neben dem ersten Paradoxon der potenten
Impotenz (siehe Unterkapitel 7.6 Das Paradox der potenten Impotenz): Ei‐
nerseits investieren Menschen enorme finanzielle Mittel, Ressourcen, Zeit,
Kreativität und Forschungsenergie, um Technologien zu entwickeln und
zu schaffen, die in einer Vielzahl von Bereichen intelligenter, effizienter,
effektiver, schlauer, schneller und besser werden als der Mensch (anstatt

1507 Diese Beobachtung machte Dorian Selz, CEO und Gründer von Squirro, bei
einem Workshop an der ETH Zürich am 10. April 2019.

1508 Vgl. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 1987.
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sich z.B. auf drängende aktuelle globale Probleme wie globale Armut, Kli‐
mawandel etc. zu konzentrieren). Datenbasierte Systeme sollten sich von
Werkzeugen zu Teamkollegen, zu Coaches und zu Chefs entwickeln. Da‐
tenbasierte Systeme sollten Allgegenwart, Allwissenheit (einschließlich als
Super-Datenbasierte Systeme) und Allmacht (einschließlich Kreativität im
vollen Sinne des Wortes) erlangen. Andererseits fühlen sich die Menschen
durch die mögliche Zukunft, in der diese intelligentere, effizientere, effek‐
tivere, schlauere, schnellere und bessere Technologie die Kontrolle über‐
nimmt, bedroht und wollen sie vermeiden. Obwohl es vielleicht sogar Sinn
machen könnte, dass die Macht der Technologien intelligenter, schlauer
und besser ist als die menschliche Macht, wollen die Menschen unbedingt
die Kontrolle behalten.

Dieses Paradoxon hat wahrscheinlich mit der Angst der Menschen zu
tun, von technologischen Systemen entmachtet zu werden,1509 und mit dem
Vertrauen in den Menschen und mit der nicht vorhandenen Bereitschaft,
der Technologie die Führung anzuvertrauen, da der Mensch über einzig‐
artige Moralfähigkeit verfügt.1510 Selbst wenn datenbasierte Systeme mit
ethischen Prinzipien und ethischen und rechtlichen Normen kodiert und
trainiert werden können, die sie respektieren und umsetzen müssen, führt
die hohe Wahrscheinlichkeit, dass selbstlernende datenbasierte Systeme in
naher oder ferner Zukunft zu «Super-Datenbasierten Systemen» werden
und damit den Menschen und die menschliche Intelligenz übertreffen, zu
einer potenziellen zukünftigen Realität, in der datenbasierte Systeme auch
beschließen könnten, ethischen Prinzipienn und ethischen und rechtlichen
Normen nicht mehr zu folgen.

Selbst die Möglichkeit, dass sie selbst definieren könnten,
was «ethisch» und «legal» sein soll (obwohl es vielleicht gar
nicht «ethisch» oder «legal» wäre, weil es z.B. nur ihren Eigeninteressen
dienen und die Menschenwürde aller Menschen nicht respektieren würde),
muss aus ethischer Sicht in Betracht gezogen werden. Es stellt sich die
Frage, was mit den Menschen geschieht, wenn datenbasierte Systeme die
Macht übernehmen – Macht in einem ganzheitlichen Sinne, der z.B. auch
die kognitive Macht einschließt – und die Menschen nichts mehr zu sagen
haben. Was kann heute getan werden, um zu verhindern, dass in Zukunft
datenbasierte Systeme den Menschen überflügeln und an der Macht sind,

1509 Vgl. Neuhäuser 2014: 269.
1510 Vgl. Kirchschläger 2017c.
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die Menschen schlecht behandeln und die Menschenwürde aller Menschen
nicht respektieren? Was kann heute getan werden, um zu verhindern, dass
künftige datenbasierte Systeme Menschen genauso oder noch schlechter
behandeln, als Menschen heute Tiere behandeln? Was kann heute getan
werden, um dem «Nutzen für das Leben»1511 gegenüber der Machbarkeit
eine klare Priorität einzuräumen? Von einem ethischen Standpunkt aus, der
sich auf Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechte stützt, könnte
eine Lösung darin bestehen, dass datenbasierte Systeme so kodiert und
trainiert werden müssen, dass sie den Menschen immer noch als ihre Auto‐
rität respektieren, obwohl sie dem Menschen überlegen sind,1512 dass sie
die Menschenrechte respektieren und verwirklichen, und dass die Univer‐
salität und die Gültigkeit der Menschenrechte niemals durch datenbasierte
Systeme verändert werden können. Nachdem er die Gefahren der künstli‐
chen Intelligenz durch einen Vergleich mit Atomwaffen hervorgehoben und
erklärt hat, dass die künstliche Intelligenz weitaus gefährlicher ist als Atom‐
waffen, fragt Elon Musk: «Warum haben wir dann keine regulatorische
Aufsicht?»1513

8.1.8 Ethik-Kommissionen zurück an die Ethiker:innen!

In einer Zeit und in einem Kontext, in dem ethische Beratung aufgrund
des technologischen Fortschritts außerordentlich wichtig und notwendig
erscheint, muss eine Art von institutionellem Gremium, das sich dieser
spezifischen Aufgabe widmet, das notwendige ethische Fachwissen und den
ethischen Fachdiskurs beinhalten.

Bislang laufen Ethik-Kommissionen Gefahr, ihren Zielen nicht gerecht
zu werden. Sie scheinen entweder zum Spielball wirtschaftlicher Partiku‐
larinteressen zu werden (z.B. die Einrichtung und Auflösung des Ethik‐
beirats ATEAC (Advanced Technology External Advisory Council) von
Google),1514 zu einer Stakeholder-Dialog-Übung (z.B. die High-Level Ex‐
pert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der Europäischen Kom‐

1511 Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax 1998: 22-26.
1512 Vgl. Manzeschke / Karsch 2016: 10.
1513 Clifford 2018.
1514 Vgl. Wakefield 2019.
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mission;1515 die Arbeitsgruppe des Institute of Electrical and Electronics
Engineers IEEE zu einem Standard für Ethik im IT-Design) oder zu einem
interdisziplinären Dialog mit einer winzigen Minderheit von Ethiker:innen
(z.B., Google's ethics board;1516 die UNESCO-Ad Hoc Expert Group for
the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence;1517 die Horizon
2020 Commission Expert Group to advise on specific ethical issues raised
by driverless mobility1518) zu werden anstatt – was notwendig wäre, um die
komplexe ethische Aufgabe erfüllen zu können – ein Gremium von Ethi‐
ker:innen mit einer kleinen strukturierten interdisziplinären Komponente.
Natürlich kann es auch zu einer Kombination dieser drei Erscheinungs‐
formen kommen, z.B. dass die zweite verfolgt wird, um wirtschaftlichen
Interessen im Sinne der ersten zu dienen.

Im ersten Fall, wenn Ethikausschüsse zum Spielball wirtschaftlicher Par‐
tikularinteressen werden, besteht die Gefahr, dass Ethikausschüsse nicht
mehr in erster Linie der ethischen Beratung dienen, sondern für Reputati‐
onsgewinne und entsprechende wirtschaftliche Vorteile instrumentalisiert
werden. So hat beispielsweise Alphabets KI-Konzern DeepMind ein Ethik-
und Gesellschaftsteam gebildet und transparent gemacht,1519 während Face‐
book behauptet, sich speziell für Ethik Zeit zu nehmen, ohne mehr darüber
zu sagen.1520 Die meisten Fellows des Ethik- und Gesellschaftsteams von
Alphabets KI-Gruppe DeepMind (4 von 5) sind keine Ethiker:innen, die
meisten Mitglieder des Teams sind keine Ethiker:innen (5 von 6), und die
Forschung im Bereich Ethik von renommierten akademischen Einrichtun‐
gen wird weltweit (z.B., Oxford Internet Institute der Universität Oxford;
das Center for Information Technology Policy an der Princeton Universi‐
ty; das AI Now Institute an der NYU) zu ethischen Fragen finanziert,
die genau den Kern der Geschäftsinteressen der DeepMind AI Gruppe
betreffen. Letzteres provoziert zumindest einige Fragen über akademische
Freiheit, Unabhängigkeit der Forschung, ... Das Gleiche oder sogar noch

1515 Vgl. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der Europä‐
ischen Kommission 2020.

1516 Vgl. Shead 2019.
1517 Vgl. UNESCO 2020.
1518 Vgl. Horizon 2020 Expertengruppe der Kommission 2020.
1519 Vgl. DeepMind n.d.
1520 Vgl. Novet 2018.
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mehr gilt z.B. für das von Facebook1521 finanzierte Institut für Ethik in der
Künstlichen Intelligenz an der Technischen Universität München.1522

Im zweiten Fall, einer Stakeholder-Dialog-Übung, werden Ethikaus‐
schüsse eingesetzt, um das Ziel zu erreichen, die Vertreter einer Vielzahl
von Partikularinteressen zusammenzubringen und ihre Sichtweisen zu
sammeln. Dies dient nicht dem Zweck der ethischen Beratung, denn Ethik
ist eine akademische Disziplin und Ethik ist keine Demokratie (vgl. oben
Unterkapitel 5.1). Oder würden Sie die Klärung z. B. eines mathematischen
Problems einem Stakeholder-Dialog anvertrauen? In der High-Level Ex‐
pert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der Europäischen Kommis‐
sion beispielsweise sind 48 von 52 Mitgliedern keine Ethiker:innen; die
Gruppe besteht aus Vertretern der Politik, der Universitäten, der Zivilge‐
sellschaft und vor allem der Industrie.1523 Eines ihrer Mitglieder erklärte,
diese Zusammensetzung habe einen erheblichen negativen Einfluss auf ihre
Arbeit und ihre Ergebnisse – die «Ethics Guidelines for Trustworthy Artifi‐
cial Intelligence»1524 von 2019. «Die Richtlinien sind lauwarm, kurzsichtig
und vorsätzlich vage. Sie übertünchen schwierige Probleme (‚explainabili‐
ty‘) durch Rhetorik, verletzen elementare Rationalitätsprinzipien und sie
geben vor, Dinge zu wissen, die in Wirklichkeit einfach niemand weiß. Der
Einsatz von tödlichen autonomen Waffensystemen war ein naheliegender
Punkt auf unserer Liste (für „Red Lines“ – also nicht-verhandelbare ethi‐
sche Prinzipien, die festlegen, was in Europa mit KI nicht gemacht werden
darf ), ebenfalls die KI-gestützte Bewertung von Bürger:innen durch den
Staat (Social Scoring) und grundsätzlich der Einsatz von KI, die Menschen
nicht mehr verstehen und kontrollieren können. Dass all dies gar nicht
wirklich erwünscht war, habe ich erst verstanden, als mich der freundliche
finnische HLEG-Präsident Pekka Ala-Pietilä (ehemals Nokia) mit sanfter
Stimme gefragt hat, ob wir die Formulierung ‚nicht verhandelbar‘ nicht
doch aus dem Dokument streichen könnten? Im nächsten Schritt haben
viele Industrievertreter:innen und die an einer ‚positiven Vision‘ interessier‐
ten Gruppenmitglieder vehement darauf bestanden, das Wort ‚Red Lines‘
im ganzen Text zu löschen – obwohl ja genau diese roten Linien unser

1521 Vgl. Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz (n.d.).
1522 Vgl. Buchwald 2019.
1523 Vgl. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der Europä‐

ischen Kommission 2020.
1524 Vgl. High-Level Expert Group on Artificial Intelligence HLEG AI der Europä‐

ischen Kommission 2019.
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Arbeitsauftrag waren. Wenn Sie sich das Dokument nach der heutigen
Veröffentlichung anschauen, werden Sie keine roten Linien mehr finden.
Drei wurden komplett gelöscht, der Rest wurde verwässert und stattdessen
ist nur noch die Rede von ‚critical concerns‘.»1525

Im dritten Fall, einem interdisziplinären Dialog mit einer winzigen Min‐
derheit von Ethiker:innen anstelle – was notwendig wäre, um die komplexe
ethische Aufgabe erfüllen zu können – eines Gremiums von Ethiker:in‐
nen mit einer kleinen strukturierten interdisziplinären Komponente oder
eines Gremiums von Ethiker:innen, die interdisziplinär mit einem separa‐
ten interdisziplinären Gremium zusammenarbeiten, stellt sich die Frage,
warum man eine wissenschaftliche Aufgabe, nämlich ethische Chancen
und Risiken datenbasierter Systeme zu identifizieren und ethische Lösun‐
gen zu entwickeln, meist Personen ohne spezifische akademische Ausbil‐
dung und Qualifikation in diesem spezifischen Bereich anvertrauen würde.
Oder würden Sie die Klärung z.B. eines mathematischen Problems einer
Politikwissenschaftler:in übertragen? Würden wir die Bewältigung einer
astrophysikalischen Herausforderung Rechtsexperten:innen anvertrauen?
Oder würden wir einen Diplomaten einladen, sich mit einer biologischen
Forschungsfrage zu befassen? Die UNESCO-Ad Hoc Expert Group for
the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence1526 besteht bei‐
spielsweise aus 24 Mitgliedern, von denen nur vier Ethiker:innen sind. Ihre
Aufgabe ist es, den ersten Entwurf des ersten globalen Standardisierungsin‐
struments für die Ethik der künstlichen Intelligenz zu erarbeiten, nachdem
die UNESCO-Generalversammlung auf ihrer 40. Sitzung im November
2019 einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Natürlich muss bei einem
solchen Unterfangen der angewandten Ethik eine interdisziplinäre Kompo‐
nente irgendwie Teil der Aktivitäten der mit dieser Aufgabe betrauten Kom‐
mission sein. Aber warum sollte man diese Gruppe so zusammenstellen,
dass die Ethiker:innen in der Minderheit sind, wenn die Aufgabe speziell
die Ethik als wissenschaftliche Disziplin betrifft? Warum sollte man die
notwendige ethische Expertise und den entsprechenden Fachdiskurs nicht
einbeziehen?

Diese Konzeption, Organisation und Praxis von Ethikkommissionen
und Ethikräten muss sich so schnell wie möglich ändern, denn es besteht
die Gefahr des «ethics washing»: Das bedeutet, dass die Industrie Ethikde‐

1525 Metzinger 2019.
1526 Vgl. UNESCO 2020.
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batten organisiert und kultiviert, um Zeit zu gewinnen – um die Öffent‐
lichkeit abzulenken, um eine wirksame Regulierung und echte politische
Entscheidungen zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Politiker:in‐
nen richten auch gerne selbst Ethikkommissionen ein, weil sie selbst nicht
wissen, was sie tun sollen, oder – wenn sie es wissen – aufgrund des
intensiven Lobbyismus («Tech-Giganten, angeführt von Amazon, Facebook
und Google, gaben im letzten Jahrzehnt fast eine halbe Milliarde für Lob‐
byarbeit aus»1527 in den USA; «Facebook, Google, Apple, Amazon und Mi‐
crosoft geben zusammen mehr als 20 Millionen Euro jährlich für ihre Lob‐
byarbeit in Europa aus»1528) und der intransparenten Einflussnahme multi‐
nationaler Technologiekonzerne Gefahr laufen, es nicht tun zu wollen.1529

Doch gleichzeitig baut die Industrie eine «Ethik-Waschmaschine» nach der
anderen: Facebook hat in die Technische Universität München investiert
– in ein Institut, das KI-Ethiker:innen ausbilden soll, «Google hatte die
Philosoph:innen Joanna Bryson und Luciano Floridi für ein ‚Ethics Panel‘
– das Ende vergangener Woche überraschend eingestellt wurde – engagiert.
Wäre das nicht so gekommen, hätte Google über Floridi – der auch Mit‐
glied der HLEG AI ist – direkten Zugriff auf den Prozess bekommen, in
dem die Gruppe ab diesem Monat die politischen und die Investitionsemp‐
fehlungen für die Europäische Union erarbeitet. Das wäre ein strategischer
Triumph des amerikanischen Großkonzerns gewesen. Weil die Industrie
viel schneller und effizienter ist als die Politik oder die Wissenschaft, be‐
steht das Risiko, dass wir nach ‚Fake News‘ jetzt auch ein Problem mit
Fake-Ethik bekommen. Inklusive jeder Menge Nebelkerzen, hochbezahl‐
ter Industriephilosophen, selbsterfundener Gütesiegel und nicht-validierter
Zertifikate für ‚Ethical AI made in Europe‘»1530. Ethikkommissionen und
Ethikräte müssen den Ethiker:innen zurückgegeben werden!

Darüber hinaus könnten die folgenden Wege zu Lösungen aus ethischer
Sicht führen.

1527 Romm 2020.
1528 Winter 2020.
1529 Vgl. LobbyControl 2020.
1530 Metzinger 2019.
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8.2 Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model (SERT)

8.2.1 Entlastung als Bürde – das Ende des Strebens nach Vollbeschäftigung

Ein Weg zu Lösungen aus ethischer Sicht besteht in der Bewältigung der
ethischen Herausforderungen, die sich aus dem erheblichen Rückgang
der bezahlten Arbeit ergeben. Digitalisierung, Automatisierung, Maschini‐
sierung, Robotisierung und der Einsatz datenbasierter Systeme führen –
wie bereits erwähnt – zu Disruptionen (z. B. Reisebranche und Online-Bu‐
chungen, Musikindustrie und Streaming, Einzelhandel und E-Shopping
usw.)1531 oder zu einem erheblichen Verlust von bezahlten beruflichen Auf‐
gaben und – als Folge davon – von bezahlten Arbeitsplätzen, da datenba‐
sierte Systeme weniger Kosten verursachen als menschliche Mitarbeitende.

Das Gegenargument zu diesem Szenario ist, dass durch die digitale
Transformation und den Einsatz datenbasierter Systeme neue Arbeitsplätze
geschaffen werden, wie es bei früheren technologiebasierten Transformati‐
onsprozessen immer der Fall war. Allerdings ist zu bedenken, dass – selbst
wenn neue Arbeitsplätze entstehen – diese nicht dort entstehen, wo bezahl‐
te Arbeitsplätze durch die Digitalisierung, Automatisierung und Robotisie‐
rung von Gesellschaft und Wirtschaft und den Einsatz datenbasierter Syste‐
me vernichtet werden.1532 Wichtiger sind jedoch die oben in Unterkapitel
7.18 Reduktion von bezahlten Arbeitsplätzen genannten siebzehn grundle‐
genden Argumente für die Einzigartigkeit dieser digitalen Transformation
im Vergleich zu früheren technologiebasierten Epochen des Wandels – un‐
ter anderem, dass selbstlernende Systeme, die das Herzstück der digitalen
Transformation sind, weniger menschlichen Input benötigen als Technolo‐
gien, die frühere Transformationsprozesse vorangetrieben haben.

Der Rückgang des bezahlten Arbeitsmarktes wird einen Mangel an
Einkommensquellen, an finanziellen Mitteln für die soziale Wohlfahrt,
an Strukturierung des täglichen Lebens, an Quellen für Lebenssinn und
Selbstverständnis der Menschen hervorrufen. Darüber hinaus wird sie zur
Vergrößerung der Kluft zwischen Arm und Reich beitragen, weil immer
weniger Menschen unmittelbar wirtschaftlich und sozial in einen effizien‐
teren und effektiveren Wertschöpfungsprozess eingebunden sind. All die‐
se Folgen sind ethisch bedenklich, da sie sich auf die Gerechtigkeit, die

1531 Vgl. Meyer 2015.
1532 Vgl. Acemoglu / Restrepo 2020.
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Verantwortung, das physische Überleben und die Menschenwürde aller
Menschen negativ auswirken.

Die digitale Transformation und die Nutzung datenbasierter Systeme
in Gesellschaft und Wirtschaft werden zu folgender Kernkonsequenz füh‐
ren: Immer weniger Menschen werden direkt an einer effizienteren und
effektiveren Wertschöpfungskette teilnehmen und teilhaben.1533 Die Bezeich‐
nung als «Kernkonsequenz» ist aus ethischer Sicht aus folgenden Gründen
gerechtfertigt. Erstens umfasst sie die wichtigsten positiven und negativen
Folgen der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme.

Zweitens lenkt sie den Blick auf die wirklichen Herausforderungen der
durch die digitale Transformation und datenbasierte Systeme verursachten
Disruption aus ethischer Sicht. Die größte Herausforderung ist nicht ein
Mangel an finanziellen Mitteln, denn effizientere und produktivere Wert‐
schöpfungsketten führen zu einem Anstieg in dieser Hinsicht, sondern die
Frage nach Gerechtigkeit und Menschenrechten. «Eine Gesellschaft mit
billiger Roboterarbeit wäre eine unglaublich wohlhabende Gesellschaft,
aber wir müssen einen Weg finden, wie die große Mehrheit der Menschen
an diesem Wohlstand teilhaben kann»1534. Auf dem Spiel steht die Vertei‐
lung des geschaffenen Mehrwerts bzw. im Zentrum der Sorge. Auch wenn
durch die digitale Transformation und den Einsatz von datenbasierten
Systemen alles billiger wird,1535 macht es keinen Unterschied, wenn man
sich das Überleben nicht leisten kann. Es geht um die Frage der sozialen
Integration, da immer weniger Menschen an der Wertschöpfungskette be‐
teiligt sind.

Drittens muss weniger Arbeit per se aus ethischer Sicht nicht negativ
sein, denn sie ermöglicht es den Menschen, ihre Zeit z.B. ethisch sinnvol‐
len Zwecken zu widmen (u.a. dem Kampf gegen die weltweite Armut,
dem Einsatz für Umweltschutz). Es könnte auch ethisch positiv sein, dass
die Menschen von der Verpflichtung zur Arbeit befreit werden.1536 An
dieser Stelle scheint es hilfreich zu sein, sich daran zu erinnern, dass
das heutige «Arbeitsethos» vor ca. 150 Jahren entwickelt wurde und dass
eine Anpassung eines auf bezahlter Arbeit und Vollbeschäftigung basieren‐
den «Arbeitsethos» möglich ist, die den Folgen der digitalen Transforma‐
tion und datenbasierter Systeme entspricht – einschließlich einer Aufwer‐

1533 Vgl. Kirchschläger 2017a; Kirchschläger 2016b.
1534 Smith 2013.
1535 Vgl. Worstall 2012.
1536 Vgl. Kellermann 2014.
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tung von sozialem Engagement, sozialem Unternehmertum, «gesellschaft‐
licher Zeit» und Freizeit. Sie hängt von der Gestaltung wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ab – erstere ermöglichen das
Überleben und ein Leben mit Menschenwürde für alle Menschen. Letztere
müssen es den Menschen ermöglichen, sich auch ohne Erwerbsarbeit in
Gesellschaft und Wirtschaft zu integrieren und ein neues Selbstverständnis
unabhängig von Erwerbsarbeit zu entwickeln.

Aus ethischer Sicht bedeutet dies, dass die Herausforderung aus ma‐
krosozialer Sicht nicht in der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel
liegt, sondern in der Schaffung eines gerechten Sozial- und Wirtschaftssys‐
tems,1537 u.a. im Hinblick auf die Verteilung der finanziellen Mittel und der
Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation, im Hinblick auf die Chan‐
cengleichheit für alle, im Hinblick auf die Sicherung des Lebensunterhalts
für alle, bei gleichzeitiger Wahrung unternehmerischer Anreize und des
sozialen Friedens.

Diese gerechtigkeitsorientierte Gestaltung1538 sollte bei der Chancen‐
gleichheit für alle ansetzen, damit allen Menschen ein physisches Überle‐
ben und ein Leben mit Menschenwürde garantiert werden kann.1539 Wenn
die Schaffung von Chancengleichheit gelingt, kann eine «Donut-Ökono‐
mie»1540 vermieden werden, also ein Wirtschaftssystem und eine Gesell‐
schaft, in der die Kluft zwischen Arm und Reich exorbitant wächst und die
Mitte der Gesellschaft ausgehöhlt wird.

Aus ethischer Sicht sind weniger Arbeitsstunden und mehr Freizeit nicht
unbedingt schlecht. Denkbar ist u.a., dass bezahlte Arbeit zur Finanzierung
des Lebensunterhalts je nach normativer Ausrichtung mehr zu Sinnverlust
als zu Sinnfindung beiträgt, Menschen von ethisch Relevantem ablenkt,
ethisch falsche Anreize oder Zwänge schafft, durch Arbeitsüberlastung an‐
deren Bereichen menschlicher Existenz Zeit raubt (z.B. für Müßiggang,
politisches Engagement etc.)1541 und Talente von Menschen für Tätigkeiten
bindet, die einem Zweck dienen, der auch aus ethischer Sicht problema‐
tisch sein kann. Die Frage, was der Mensch tun kann, wenn er frei von
bezahlter Arbeit ist, muss diskutiert werden.

1537 Vgl. Kirchschläger 2013c.
1538 Vgl. Kirchschläger 2016d.
1539 Vgl. Kirchschläger 2016i.
1540 Vgl. Keen 2015.
1541 Vgl. Arendt 2001.
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Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften können in ihrer Rolle
als gesellschaftliche Akteure eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum
geht, Menschen bei ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens, nach einem
Menschenbild und einem Selbstbild zu begleiten, dieser Debatte Raum zu
geben, sie aus ethischer Perspektive zu reflektieren, die digitale Transforma‐
tion und datenbasierte Systeme zu kritisieren und mitzugestalten.1542

Technologiebasierte Wirtschaftsprozesse entlasten den Menschen und
geben ihm die Möglichkeit, andere Aufgaben zu übernehmen. Weniger
Arbeitsstunden können aus ethischer Sicht eine gute Nachricht sein, wenn
eine Gesellschaft und ein Wirtschaftssystem entsprechend strukturiert ist
und soziale Bindungen ermöglicht, oder wenn Menschen zu einem neu‐
en Selbstverständnis kommen können, das weitgehend unabhängig von
bezahlter Arbeit ist.

Unter Beibehaltung unternehmerischer Anreize und zur Vermeidung von
Demotivation könnte daher eine Entkopplung von Einkommen und Arbeit
erwogen werden, um allen Menschen ein physisches Überleben und ein
menschenwürdiges Leben zu garantieren sowie sozialen Frieden zu ermög‐
lichen.

8.2.2 Bedingungsloses Grundeinkommen

Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens geht in diese Richtung.
Dieser Ansatz kennt verschiedene Formen und Modelle. Folgende Kernele‐
mente prägen eine Definition des bedingungslosen Grundeinkommens: «a.
Das bedingungslose Grundeinkommen beinhaltet einen monetären Trans‐
fer, dessen Höhe die Existenz des Einzelnen sichert und ihm die Teilha‐
be an der Gesellschaft ermöglicht. b. Vor der Auszahlung findet keine
Bedürftigkeitsprüfung statt (sozialadministrative Einkommens- und Ver‐
mögensprüfung) und es gibt keinen Zwang, für Geld zu arbeiten oder
einen anderen Beitrag zu leisten. Das bedeutet, dass das bedingungslose
Grundeinkommen existenzsichernd ist, gesellschaftliche Teilhabe ermög‐
licht, dauerhaft und bedarfsunabhängig gezahlt wird. Das bedingungslo‐
se Grundeinkommen kann als einkommens- und vermögensunabhängige
Transferleistung eingestuft werden, die ohne Bedürftigkeits- und Vermö‐
gensprüfung gezahlt wird.»1543

1542 Vgl. Kirchschläger 2017g; Kirchschläger 2016f; Kirchschläger 2017e.
1543 Schneider / Dreer 2017.
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8.2.3 Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model (SERT)

Aus einer ethischen Perspektive, die durch das Prinzip der Menschenrechte
geprägt ist – es sei noch einmal erwähnt, dass die Menschenrechte Ele‐
mente und Bereiche der menschlichen Existenz schützen, die der Mensch
braucht, um physisch zu überleben und als Mensch, d.h. mit Menschen‐
würde zu leben –, lässt sich festhalten, dass mit dem Ansatz des bedin‐
gungslosen Grundeinkommens das Überleben aller Menschen durch die
finanzielle Absicherung aller Menschen gewährleistet wird, was ethisch
positiv ist. Zugleich wird ein wesentlicher Beitrag zum sozialen Frieden
geleistet. Die Menschenrechte als ethische Referenzpunkte legen aber auch
nahe, dass nicht nur das physische Überleben der Menschen, sondern das
Leben als Mensch – ein Leben mit Menschenwürde – in Betracht zu ziehen
ist. Indem allen Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht
wird, wird das Leben als Mensch – ein Leben mit Menschenwürde –
für alle Menschen angesprochen. Es scheint jedoch auf einen bestimmten
Aspekt des menschlichen Lebens bzw. eines menschenwürdigen Lebens
beschränkt zu sein. Dies wird besonders deutlich, wenn man über die
möglichen aktuellen Funktionen einer bezahlten Arbeit nachdenkt, die in
diesem Zusammenhang von Bedeutung sind, wobei eine Verherrlichung
und Mystifizierung von bezahlter Arbeit vermieden werden sollen. Es soll
ein differenzierter Blick auf bezahlte Arbeit geworfen werden, indem man
Arbeit immer auch als Wechselwirkung mit Ruhe und Erholung versteht
und man aber u.a. im Auge behält, dass Arbeit für den Menschen da ist und
nicht umgekehrt:

– die Möglichkeit zu eröffnen, die Welt mitzugestalten;
– die Möglichkeit zu schaffen, einen Beitrag zu einem höheren, ethisch

vertretbaren Zweck zu leisten;
– zu einem friedlichen und solidarischen Zusammenleben beizutragen;
– Beteiligung am und Teilhabe am wirtschaftlichen Mehrwert zu ermögli‐

chen;
– als Quelle des Lebenssinnes zu fungieren;
– als Quelle des Selbstbewusstseins zu dienen;
– Unterstützung zu geben;
– das Menschenbild zu beeinflussen;
– das eigene Leben zu erschaffen, zu gestalten und zu verwirklichen;
– zur Entwicklung und Entfaltung eines Selbstkonzepts beizutragen;
– um Identität zu schaffen;
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– die Selbstverwirklichung zu eröffnen;
– um Selbstwirksamkeit zu ermöglichen;
– um Selbstbestimmung zu fördern;
– die Möglichkeit zu schaffen, sich selbst zu versorgen;
– um Lob, Anerkennung und Bestätigung zu erhalten;
– Erfolg und Misserfolg zu erleben und zu lernen, damit umzugehen;
– Einfluss anvertraut zu bekommen, Entscheidungs- und Handlungsspiel‐

raum zu gewinnen und zu nutzen;
– sich zu entwickeln, sich zu bilden und zu lernen;
– die Förderung der eigenen Talente und die Schärfung der eigenen Fähig‐

keiten zu erleben;
– die eigene Persönlichkeit zu entwickeln;
– in eine bestimmte Rolle hineinzuwachsen und sie auszufüllen;
– um das Selbstwertgefühl zu stärken;
– zur Strukturierung des täglichen Lebens beizutragen;
– die soziale Eingliederung zu fördern;
– die Schaffung von zwischenmenschlichen Beziehungen und Netzwerken

zu unterstützen oder zu bewirken;
– zum Aufbau oder Wachstum der Gesellschaft beizutragen;
– die Realität kennen zu lernen und von ihr herausgefordert zu werden;
– die Unterscheidung zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen zu

erlernen oder besser zu beherrschen und Prioritäten zu setzen;
– potenziell Anreize für unternehmerische Initiative zu schaffen;
– um potenziell Anreize für Innovationen auszulösen.

Außerdem sollte der Zugang zu einer bezahlten Arbeit idealerweise so
gestaltet werden, dass Chancengleichheit besteht.

An diesem Punkt wird deutlich, dass ein bedingungsloses Grundeinkom‐
men nicht alle bisherigen Funktionen einer bezahlten Arbeit abdecken
kann, was zu der Frage führt, ob eine mögliche Anpassung des bedingungs‐
losen Grundeinkommens einige – oder sogar alle – dieser Funktionen
erfüllen könnte.

Diese Frage gewinnt zum einen durch die Neben- und Begleiterschei‐
nungen der digitalen Transformation und der datenbasierten Systeme an
Bedeutung, die sich in Tendenzen der Vereinsamung, der individuellen
Isolation, der Degeneration der Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Inter‐
aktion und der Entwicklung eines schädlichen und selbstschädigenden
Selbstbildes zusammenfassen lassen.
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Zum anderen gewinnt die Erörterung dieser Frage an Bedeutung, wenn
man bedenkt, dass es an Aufgaben, die für die gesamte Gesellschaft wichtig
sind – insbesondere an Aufgaben, die auf menschlicher Interaktion und Be‐
ziehungen beruhen –, definitiv nie einen Mangel geben wird; im Gegenteil,
sie könnten sogar massiv zunehmen. Die demografische Entwicklung und
deren Beschleunigung durch den medizinischen Fortschritt wird beispiels‐
weise dazu führen, dass mehr Generationen von Menschen gleichzeitig le‐
ben werden, so dass die Bedeutung der Förderung der intergenerationellen
Verständigung zunehmen wird.

Hier könnte die Anpassung des Ansatzes des bedingungslosen Grund‐
einkommens an ein Society-, Entrepreneurship-, Research-Time-Model
(SERT)1544 weiterhelfen. SERT zielt darauf ab, zum physischen Überleben
aller Menschen und zu einem Leben als Mensch – d.h. mit Menschenwür‐
de – beizutragen. Es basiert zum einen auf der Zahlung eines höheren
Grundeinkommens, das nicht nur die Bedürfnisse für eine physische Exis‐
tenz deckt, sondern auch ein Leben mit Menschenwürde ermöglicht. Zum
anderen – und hier wird die bedingungslose Seite des Grundeinkommens
wesentlich angepasst – besteht es aus einem Beitrag jedes Menschen zur
Gesellschaft (Society-Time), die im Gegenzug für das Grundeinkommen
von jedem Menschen zu erfolgen hat. Analog zum bestehenden und be‐
währten Modell des Schweizerischen Zivildienstes könnte jede Person aus
einem breiten Spektrum von Möglichkeiten in einem selbstbetimmt und
frei ausgewählten Bereich einen Beitrag zum Wohle der Gesamtgesellschaft
leisten. Aus menschenrechtlicher Sicht ist die Selbstbestimmung jedes Ein‐
zelnen, den Bereich seines Beitrags zum Wohl der Gesellschaft zu wählen,
wichtig. Der zeitliche Rahmen für dieses Engagement für die Gesamtgesell‐
schaft wäre für alle derselbe.

Diese freie Wahl des individuellen Beitrags als Gegenleistung für das
Grundeinkommen zur Deckung der Kosten für das physische Überleben
und für ein menschenwürdiges Leben würde es ermöglichen, die Freiheit
und Autonomie jedes Einzelnen zu respektieren sowie die oben genannten
Herausforderungen zu bewältigen und dabei die Anreize für Unternehmer‐
tum und Innovation lebendig zu halten und menschliche Entmutigung zu
vermeiden. Das Wirtschaftssystem der sozialen Marktwirtschaft zeichnet
sich einerseits durch die auf den Prinzipien Solidarität und Gerechtigkeit
beruhenden sozialen Netzen aus. Andererseits bieten die Prinzipien der
Fairness und des freien Wettbewerbs sowie die Logik des Marktes Anreize

1544 Vgl. Kirchschläger 2019c.
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für Bildung, Wissenschaft und Forschung, für Innovation und Unterneh‐
mertum. Diese Ziele sind für den Fortschritt in einer Gesellschaft uner‐
lässlich. Das SERT trägt dem Rechnung und fördert das Streben nach
diesen Zielen, indem es eine Ermäßigung oder sogar eine Befreiung von
der «Society-Time» vorsieht, wenn man sich für Bildung, Forschung und
Wissenschaft, Innovation und Unternehmertum einsetzt. Auf diese Weise
können Anreize für Bildung, Forschung und Wissenschaft, Innovation und
Unternehmertum geschaffen werden.

Die Sorge um den hohen Verwaltungsaufwand kann durch eine digita‐
le Lösung ausgeräumt werden. Alle Monitorings- und Berichtsprozesse
können digitalisiert werden. Natürlich sind auch Lösungen, die auf der
Blockchain-Technologie basieren, in Betracht zu ziehen.

Der Sorge vor Missbrauch kann mit der wahrscheinlich realistischen
Einschätzung begegnet werden, dass dieses System, wie jedes andere System
auch, Missbrauchsversuche kennen wird. Solange es sich dabei nur um eine
kleine, statistisch nicht relevante Zahl handelt, was aufgrund der digitalen
Monitorings- und Berichtsprozesse zu erwarten ist, besteht kein Grund zur
Sorge. Dies gilt umso mehr, als auch zu berücksichtigen ist, dass selbst
im Falle eines Missbrauchs das gesamtgesellschaftliche Engagement weitaus
höher ausfällt als bei einem bedingungslosen Grundeinkommen.

8.2.4 SERT als ethischer Impuls für den interdisziplinären Dialog

Betrachtet man die digitale Transformation und datenbasierte Systeme –
insbesondere deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt – sowie die Idee des
bedingungslosen Grundeinkommens aus einer ethischen, menschenrecht‐
lich geprägten Perspektive, kristallisieren sich ethische Herausforderungen
heraus. Diese ergeben sich in menschenrechtsrelevanten Bereichen der
digitalen Transformation und datenbasierter Systeme, in der Arbeitswelt
sowie in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen. Das Society-,
Entrepreneurship-, Research-Time-Modell (SERT) kann als ein möglicher
Lösungsansatz verstanden werden, der sicherlich einer Vertiefung und
weitere – insbesondere interdisziplinärer – Weiterentwicklung bedarf. Viel‐
leicht kann SERT als Modell selbst und mit seinen entsprechenden Frage‐
stellungen als ethischer Impuls für den weiteren interdisziplinären Diskurs
genutzt werden.
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8.3 Gleichberechtigte Teilhabe an digitaler Transformation und
datenbasierten Systemen

Insbesondere mit Blick auf die Gerechtigkeit, aber auch auf die Menschen‐
rechte müssen aus ethischer Sicht die oben genannte globale Ungerech‐
tigkeit und die digitale Spaltung konsequent angegangen und gestoppt
sowie zukünftige Tendenzen in diese Richtung verhindert werden. Dabei
könnte es helfen, datenbasierte Systeme als öffentliches Gut zu verstehen.
Ein solches Verständnis datenbasierter Systeme nicht nur in erster Linie
als Industrieprodukt, sondern als öffentliches Gut basiert auf der Einschät‐
zung ihres Potenzials, «das Leben der Menschen zu verbessern, indem sie
dazu beitragen, einige der größten Herausforderungen und Ineffizienzen
der Welt zu lösen. KI hat bereits damit begonnen, der Öffentlichkeit in
so unterschiedlichen Bereichen wie Gesundheitswesen, Verkehr, Umwelt,
Strafjustiz und wirtschaftliche Eingliederung große Vorteile zu verschaffen.
Die Effektivität der Regierung selbst wird gesteigert, da die Behörden ihre
Kapazitäten für den Einsatz von KI ausbauen, um ihre Aufgaben schneller,
reaktionsschneller und effizienter zu erfüllen.»1545 Aufgrund ihrer komple‐
xen und weitreichenden Bedeutung und Auswirkungen müssen die digitale
Transformation und datenbasierte Systeme demokratisiert und gerecht ver‐
breitet werden, auch mit einem globalen Horizont. Die Art und Weise,
wie datenbasierte Systeme entwickelt werden, und die in diesem Bereich
erzielten Fortschritte legen eine globale Zusammenarbeit auf der Grundla‐
ge einer strikt durchgesetzten menschenrechtsbasierten Regulierung der
digitalen Transformation und datenbasierter Systeme nahe, insbesondere in
den Bereichen Standardisierung, Verteidigung, Cybersicherheit im Kontext
der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme, «too big to fail»-
Auswirkungen von Technologieunternehmen usw.

Wie bereits in Unterkapitel 8.1 Ethischer und rechtlicher Rahmen für
den technologischen Fortschritt erwähnt, besteht wie bei allen anderen
gesellschaftskritischen Innovationstechnologien wie gentechnisch manipu‐
lierten Lebensmitteln oder modernen Methoden der Reproduktionsmedi‐
zin sowie bei Gütern, die Risiken für Mensch und Umwelt bergen (z.B.
Arzneimittel), ein hoher Regulierungsbedarf. Die rasante technologische
Entwicklung, der hohe Investitionsbedarf und die hohe Zahl an Neuzu‐
lassungen von technischen Komponenten datenbasierter Systeme in sensi‐

1545 U.S. President National Science and Technology Council Committee on Technolo‐
gy 2016a.
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blen Bereichen unterstreichen die Dringlichkeit. Die Notwendigkeit der
Regulierung datenbasierter Systeme wird auch mit Risikoüberlegungen und
Folgenabschätzungen begründet: «KI findet in vielen Produkten wie Autos
und Flugzeugen Anwendung, die einer Regulierung unterliegen, die die
Öffentlichkeit vor Schaden bewahren und Fairness im wirtschaftlichen
Wettbewerb gewährleisten soll. Wie wird sich der Einbau von KI in die‐
se Produkte auf die entsprechenden Regulierungsansätze auswirken? Im
Allgemeinen sollte der Ansatz für die Regulierung von KI-gestützten Pro‐
dukten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit auf einer Bewertung der Ri‐
sikoaspekte beruhen, die durch den Einbau von KI verringert werden kön‐
nen, sowie der Risikoaspekte, die dadurch erhöht werden können.»1546 Der
Schwerpunkt sollte jedoch auf Forschung und Entwicklung, datenbasierten
Systemen und ihrer wirtschaftlichen Dimension, sozioethischen Fragen der
guten Regierungsführung (Fairness, Sicherheit, Kontrolle und Nachhaltig‐
keit), globalen Verbindungen, sozialen Auswirkungen, ethischer Relevanz
und spezifischen Anwendungsbereichen wie Cybersicherheit, modernen
Waffensystemen und selbststeuernden, selbstlernenden und intelligenten
Systemen liegen.

Darüber hinaus sollte der Umgang mit und die Nutzung von datenba‐
sierten Systemen als Teil einer guten Regierungsführung betrachtet wer‐
den. Dies würde bedeuten, dass sich die Regierungen ihrer technopoliti‐
schen Verantwortung bewusst sein müssten. Aus ethischer Sicht müsste die
Gleichberechtigung im Wettbewerb bei der Bereitstellung und der Nutzung
gewährleistet werden und Chancengleichheit und Beteiligung aller, Trans‐
parenz und Sicherheit sowie Nachhaltigkeit sollten berücksichtigt werden.

Datenbasierte Systeme zeichnen sich durch eine neue existenzielle Di‐
mension aus, da diese Technologie allein die Lebensqualität nicht verbes‐
sern kann. Vielmehr führt sie zu neuen Betrugs-, Macht- und Zerstörungs‐
potentialen mit staatlicher Relevanz.

Zudem überschreitet die Entwicklung von selbststeuernden, selbstlen‐
kenden und selbstlernenden datenbasierten Systemen die bisherigen Gren‐
zen des Natürlichen, des natürlich Machbaren, Konstruierbaren und damit
Beherrschbaren. Der Begriff des Künstlichen wird erweitert in Richtung
lernender und selbststeuernder Systeme, die nicht nur als intelligent agie‐
rende, reagierende und kopierende künstliche Systeme klassifiziert wer‐

1546 U.S. President National Science and Technology Council Committee on Technolo‐
gy 2016a.
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den können. Sie werden das Natürliche in Geschwindigkeit, Genauigkeit,
Funktionalität, Wahrnehmungstiefe, Ausdauer usw. bei weitem übertreffen.
Vielmehr zeichnen sich selbststeuernde, selbstlenkende und selbstlernende
datenbasierte Systeme dadurch aus, dass sie selbstständig neue und intelli‐
gente Verhaltensmuster in ihre Steuerung einbauen und damit unberechen‐
bar werden. Dies erfordert neben der oben genannten technologiepoliti‐
schen Verantwortung und der Gewährleistung gleicher Wettbewerbs- und
Nutzungsrechte auch eine realistische, ethische Expertise für die Folgenab‐
schätzung.1547 Dabei bietet das Vorsorgeprinzip ethische Orientierung.

So wie der Staat bei anderen Innovationen, die den Menschen und seine
Gesundheit (z.B. die Pharmaindustrie) oder die Umwelt gefährden können,
ohne Zurückhaltung handelt, muss das Vorsorgeprinzip auch in den Berei‐
chen der digitalen Transformation und der Nutzung datenbasierter Systeme
beachtet werden. Konkret bedeutet dies, dass z. B. vor der Einführung von
5G sorgfältig und unabhängig untersucht werden muss, ob diese technolo‐
gische Option für die menschliche Gesundheit schädlich ist.1548 Das US
Department of Health and Human Services hat im November 2018 eine
Studie veröffentlicht, in der es heißt:

– «Eindeutiger Nachweis von Tumoren in den Herzen männlicher Ratten.
Die Tumore waren bösartige Schwannome.

– Einige Anzeichen von Tumoren in den Gehirnen von männlichen Rat‐
ten. Bei den Tumoren handelte es sich um bösartige Gliome.

– Einige Anzeichen von Tumoren in den Gehirnen männlicher Ratten. Die
Tumore waren gutartig, bösartig oder komplexe kombinierte Phäochro‐
mozytome.»1549

Das US Department of Health and Human Services empfiehlt weitere
Forschung in diesem Bereich. Auch der Bericht «Mobilfunk und Strah‐
lung» vom 18. November 2019 des Bundesamts für Umwelt (BAFU) im
Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu‐
nikation (UVEK) fordert mehr Forschung zu den Gesundheitsrisiken.1550

1547 Vgl. European Commission (n.d.).
1548 Vgl. Schumann 2019: 34.
1549 U.S. Department of Health and Human Services: National Toxicology Program

2018.
1550 Vgl. Schweizerisches Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2020.
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8.4 Versicherung

Die digitale Transformation und datenbasierte Systeme – insbesondere Su‐
per-Datenbasierte Systeme – führen zu der ethischen Herausforderung,
dass ihre Risiken noch nicht abschätzbar sind. Dieser Aspekt gewinnt an
Gewicht, insbesondere wenn man Stimmen wie die von Stephen Hawking
berücksichtigt, die zu Beginn dieses Buches vorgestellt werden: «KI könnte
das schlimmste Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein. Sie
birgt Gefahren, wie mächtige autonome Waffen oder neue Möglichkeiten
für die Wenigen, die Vielen zu unterdrücken. Sie könnte unsere Wirtschaft
empfindlich stören»1551 oder Elon Musk: «KI ist weitaus gefährlicher als
Atombomben [Nuklearsprengköpfe]. Weit.»1552 Angesichts dieser Unsicher‐
heit ergibt sich aus ethischer Sicht und mit Blick auf Gerechtigkeit und
Verantwortung die Notwendigkeit, dass jeder Schaden auch repariert wird,
sollte er eintreten.

Beidem – dem Risiko der digitalen Transformation und datenbasierter
Systeme sowie der Notwendigkeit der Wiedergutmachung im Schadensfall
– sollte mit einem Versicherungsmodell begegnet werden. Eine solche
Versicherung kennt zum Beispiel die Gentechnik. Das «Österreichische
Gentechnikgesetz» sieht z.B. Folgendes vor: «Der Betreiber einer Tätigkeit
nach § 79a hat in einer Art und in einem Ausmaß, wie sie im redlichen
Geschäftsverkehr üblich sind, durch Eingehen einer Versicherung oder
in anderer geeigneter Weise dafür Vorsorge zu treffen, daß Schadenersatz‐
pflichten nach diesem Abschnitt erfüllt werden können. Besteht die Tätig‐
keit in Arbeiten mit GVO der Sicherheitsstufe 3 im großen Maßstab oder
in der Freisetzung von GVO in einem kleinen Ausmaß (§ 36 Abs. 1 Z 1),
so muß diese Vorsorge jedenfalls in einer Haftpflichtversicherung mit einer
Versicherungssumme von mindestens 712 200 Euro für jeden Schadensfall
bestehen. Besteht die Tätigkeit in Arbeiten mit GVO der Sicherheitsstufe
4 oder in der Freisetzung von GVO in einem großen Ausmaß (§ 36 Abs. 1
Z 2), so muß diese Vorsorge jedenfalls in einer Haftpflichtversicherung
mit einer Versicherungssumme von mindestens 4 069 700 Euro für jeden
Schadensfall bestehen. Die Haftpflichtversicherung muß bei einem zum
Betrieb dieses Versicherungszweigs in Österreich berechtigten Versicherer
abgeschlossen sein; darauf muß österreichisches Recht anzuwenden sein.

1551 Kharpal 2017.
1552 Clifford 2018.
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Zuständige Stelle im Sinne des § 158c Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz
1958 ist die Behörde nach § 100.

(2) Eine Verpflichtung zur Deckungsvorsorge besteht nicht, wenn der
Bund oder ein Land Betreiber ist.»1553

Auch im Bereich der kerntechnischen Forschung gibt es solche Versiche‐
rungen:1554 «Der Betreiber einer in Österreich gelegenen kerntechnischen
Anlage hat eine Versicherung zur Deckung seiner Haftpflicht abzuschlie‐
ßen. Diese Versicherung muss mindestens zehn Jahre nach Beendigung des
Betriebes der Kernanlage bestehen bleiben. Sie muss sich auf alle Schäden
erstrecken, die während der Laufzeit der Versicherung verursacht werden
und die spätestens zehn Jahre nach dem Schadenseintritt zu Ansprüchen
führen. Dieses Sicherheitserfordernis erstreckt sich nicht auf Schäden, die
durch Krieg, bewaffnete Konflikte, Bürgerkrieg, Aufruhr oder Rebellion
entstanden sind.

(2) Die Versicherungspolice muss eine Deckungssumme von mindestens
406 Mio. Euro je Ereignis zuzüglich 40,6 Mio. Euro für Zinsen und Kosten
vorsehen, außer bei Versuchs- und Forschungsreaktoren, bei denen die
entsprechenden Beträge 40,6 Mio. Euro je Ereignis und 4,06 Mio. Euro für
Zinsen und Kosten betragen.

(3) Eine Versicherungspflicht besteht nicht, wenn der Bund oder das
Land selbst haftet oder die Haftung des Betreibers einer kerntechnischen
Anlage mit einem Betrag übernommen hat, der die in den Absätzen 1 und 2
genannten Beträge nicht unterschreitet. Der Bundesminister der Finanzen
wird ermächtigt, die Haftung zu übernehmen, wenn der Abschluß einer
Haftpflichtversicherung die finanziellen Möglichkeiten des Haftpflichtigen
übersteigt und es im öffentlichen Interesse liegt, daß der Bund die Haftung
übernimmt.

§ 7 (1) Der Beförderer von Kernmaterial ist zum Abschluß einer Haft‐
pflichtversicherung nur verpflichtet, wenn das Risiko nicht durch eine
andere Pflichtversicherung gedeckt ist. Die Versicherung hat sich auf alle
Schäden zu erstrecken, die auf die Beförderung von Kernmaterial in Öster‐
reich zurückzuführen sind. Dieses Sicherungserfordernis erstreckt sich
nicht auf Schäden, die durch Krieg, bewaffneten Konflikt, Bürgerkrieg,
Aufruhr oder Rebellion entstehen.

1553 Österreichisches Gentechnikgesetz 1994 (2015): § 79j. (1).
1554 Vgl. z.B. das Österreichische Bundesgesetz über die zivilrechtliche Haftung für

Schäden durch Radioaktivität 1999: § 6-8.
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(2) Die Versicherungspolice muss eine Deckungssumme von mindestens
40,6 Mio. Euro je Schadensfall zuzüglich 4,06 Mio. Euro für Zinsen und
Kosten vorsehen, außer im Falle von Ausgangsmaterial, wo die entspre‐
chenden Beträge 4,06 Mio. Euro je Schadensfall zuzüglich 406 000 Euro für
Zinsen und Kosten betragen.

(3) Der Beförderer von Kernmaterial muss jederzeit einen Versiche‐
rungsschein mit sich führen (§ 158i des Versicherungsvertragsgesetzes von
1958), der den für die Überwachung der Einhaltung der für diese Beförde‐
rung geltenden Rechts- und Sicherheitsvorschriften zuständigen Behörden
auf Verlangen vorzulegen ist.

Die Versicherungsbefreiung in Abschnitt 6, Absatz 3 für Betreiber gilt
auch für Beförderer von Kernmaterial.

8 (1) Die nach den §§ 6 und 7 vorgeschriebene Versicherung muss bei
einem in Österreich zum Versicherungsschutz zugelassenen Versicherer ab‐
geschlossen werden. Der Vertrag muss österreichischem Recht unterliegen.
Der Versicherer hat der Finanzmarktaufsichtsbehörde die Bedingungen des
Vertrages vor dessen Anwendung anzuzeigen.

(2) Zuständige Stelle für die Entgegennahme der in § 158c Abs. 2 des
Versicherungsgesetzes von 1958 vorgesehenen Versicherungsmeldung ist
die für die Genehmigung von Kernanlagen und Kernmaterialtransporten
zuständige Behörde.»

Aus ethischer Sicht legen die ethischen Prinzipien der Gerechtigkeit, der
Verantwortung und der Menschenrechte nahe, dieses Versicherungsmodell
für digitale Transformation und die datenbasierte Systeme solidarisch zu
organisieren, da es einen Einzelnen überfordern würde, die volle Risikovor‐
sorge zu leisten. Wie bei allen Versicherungspolicen sollten die Risiken
solidarisch geteilt werden. Die Abschätzung des Risikos sollte so wahrheits‐
getreu wie möglich sein. Eine Annäherung an die Berechnung könnte das
Verhältnis von Schadenshöhe mal Wahrscheinlichkeit sein (analog z.B. zu
einer Kfz-Haftpflichtversicherung).

Es ist jedoch zu bedenken, dass die Versicherungsgesellschaften die Hö‐
he des Schadens möglicherweise nicht unbegrenzt versichern wollen. Es
könnte eine Obergrenze eingeführt werden. Sie sollte auch eine generelle
Offenheit für die Anpassung dieser Grenze beinhalten, wenn die Höhe
des Schadens berechnet werden kann. Bei einem solchen Versicherungsmo‐
dell muss von Anfang an sichergestellt werden, dass die Durchsetzung der
Haftung gewährleistet ist, so dass, wenn beispielsweise ein multinationaler
Konzern versucht, die durch seine Produkte oder Dienstleistungen verur‐
sachten Schäden oder die damit verbundenen Risiken an Subunternehmer
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auszulagern, dies verhindert werden kann und der verantwortliche Kon‐
zern zur Rechenschaft gezogen werden kann.

 
Schliesslich sind neben diesem hermeneutischen Weg und diesem Weg

des verantwortungsvollen Lebens und der generationenübergreifenden om‐
ni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit sowie der Achtung, des Schutzes,
der Durchsetzung und der Realisierung der Menschenrechte weitere Lö‐
sungswege aus ethischer Perspektive Ausdruck der ethisch begründeten
Notwendigkeit, die Gesellschaft und ihr Teilsystem Wirtschaft für ihre
fortschreitende digitale Transformation und ihre Nutzung datenbasierter
Systeme adäquat zu gestalten.

8.5 Steuern

Ein fünfter Lösungsweg aus ethischer Perspektive besteht darin, die Gesell‐
schaft und ihr Teilsystem Wirtschaft durch eine Anpassung des Steuersys‐
tems zu einem gerechten globalen Steuersystem zu strukturieren,1555 das
die notwendige digitale Transformation des Erwerbsarbeitsmarktes und der
Wertschöpfungskette durch datenbasierte Systeme berücksichtigt. Warum
Steuern? «Steuergerechtigkeit ist wichtig, weil eine moderne Wirtschaft
voraussetzt, dass der Staat auf Dauer über ausreichende Einnahmen ver‐
fügt, um die für den wirtschaftlichen Wohlstand notwendige physische
und soziale Infrastruktur zu finanzieren. Er sollte auch eine gewisse Um‐
verteilung des Wohlstands zwischen reichen und armen Menschen ermög‐
lichen, um Gerechtigkeit und Sicherheit zu fördern. Wird das erste Ziel
aufgrund schlecht gestalteter, ungerechter oder undichter Steuersysteme
nicht erreicht, ist wirtschaftliches Versagen vorprogrammiert, während die
Nichterreichung des zweiten Ziels zu sozialem Versagen führen wird. In
beiden Fällen sind die Kosten für die Gesellschaft enorm. Steuergerechtig‐
keit ist daher das Herzstück stabiler und demokratischer Staatsformen.»1556

Die Bewältigung der oben genannten Kernkonsequenz der digitalen
Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft und des Einsatzes von
datenbasierten Systemen– nämlich, dass immer weniger Menschen unmit‐
telbar wirtschaftlich und sozial an einer effizienteren und effektiveren Wert‐
schöpfungskette teilnehmen und teilhaben – ist von ethischer Relevanz, um

1555 Vgl. Pogge et al. 2016; Mehta et al. 2020.
1556 Netzwerk für Steuergerechtigkeit 2005, 11.
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eine Ausweitung der globalen Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu vermei‐
den, um Chancengleichheit für alle zu eröffnen und um ein friedliches
Zusammenleben in einer gerechten Gesellschaft zu gewährleisten. Eine An‐
passung des Steuersystems an die digitale Transformation und die Nutzung
von datenbasierten Systemen könnte diesem Ziel dienen. Diese Anpassung
des Steuersystems sollte die globale Harmonisierung der Besteuerung, die
Besteuerung von Kapital statt Arbeit, die Besteuerung von datenbasierten
Systemen und die Besteuerung von Daten beinhalten.

Die Dringlichkeit einer weltweiten Steuerharmonisierung wurde von
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zusammen mit der spanischen Wirt‐
schaftsministerin Nadia Calvino, dem italienischen Finanzminister Roberto
Gualtieri und dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire aner‐
kannt und in einer gemeinsamen Erklärung hervorgehoben: «Diese Unter‐
nehmen erwirtschaften enorme Gewinne in Gebieten, in denen sie phy‐
sisch kaum präsent sind. […] Einige der größten Konzerne dieser Welt
verlagern die in einem Land erzielten Gewinne weiterhin in andere Länder
mit niedrigeren Steuern.»1557.

Ein neues globales Steuersystem kann sich auf den OECD/G20-Rah‐
men zur Verhinderung von Gewinnverkürzung und -verlagerung (BEPS)
stützen. «BEPS bezieht sich auf Steuerplanungsstrategien, die Lücken und
Unstimmigkeiten in den Steuervorschriften ausnutzen, um Gewinne künst‐
lich in Niedrig- oder Nichtsteuerstandorte zu verlagern, in denen es keine
oder nur geringe wirtschaftliche Aktivitäten gibt, oder um die Steuerbemes‐
sungsgrundlage durch abzugsfähige Zahlungen wie Zinsen oder Lizenzge‐
bühren zu untergraben. Obwohl einige der angewandten Regelungen illegal
sind, sind die meisten nicht illegal. Dies untergräbt die Fairness und Inte‐
grität der Steuersysteme, da Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig
sind, BEPS nutzen können, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
Unternehmen zu verschaffen, die auf nationaler Ebene tätig sind. Wenn die
Steuerzahler sehen, dass multinationale Unternehmen legal die Einkom‐
menssteuer umgehen, untergräbt dies außerdem die freiwillige Einhaltung
der Vorschriften durch alle Steuerzahler. (...) Da Entwicklungsländer stärker
von der Körperschaftssteuer abhängig sind, leiden sie unverhältnismäßig
stark unter BEPS. BEPS-Praktiken kosten die Länder jährlich 100 bis 240
Milliarden US-Dollar an entgangenen Einnahmen. Im Rahmen des Inclu‐
sive Framework on BEPS der OECD und der G20 arbeiten mehr als

1557 Deutsche Welle (DW) 2020. Vgl. Scholz et al. 2020.
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135 Länder und Gerichtsbarkeiten gemeinsam an der Umsetzung von 15
Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung, zur Verbesserung der
Kohärenz der internationalen Steuervorschriften und zur Gewährleistung
eines transparenteren Steuerumfelds.»1558

Der Inclusive Framework on BEPS sieht einen Zwei-Säulen-Ansatz vor,
der aus (erster Säule: Einheitlicher Ansatz) neuen Regeln für den Ort, an
dem Steuern gezahlt werden sollten (Regeln für den «Nexus»), und neue
Regeln für den Anteil ihrer Gewinne, der besteuert werden sollte (Regeln
für die Gewinnzuweisung) («Ziel ist es, sicherzustellen, dass multinationa‐
le Unternehmen (MNU), die dauerhaft und in erheblichem Umfang an
Orten tätig sind, an denen sie nicht physisch präsent sind, in diesen Län‐
dern besteuert werden können»1559), sowie (zweite Säule) die Bewältigung
der verbleibenden Probleme im Zusammenhang mit der Aushöhlung der
Bemessungsgrundlage und der Gewinnverschiebung (BEPS) und die Ge‐
währleistung, dass internationale Unternehmen ein Mindestmaß an Steu‐
ern zahlen.1560

Was die Besteuerung von Kapital anstelle von Arbeit angeht, so ist dies
zugegebenermaßen keine neue Idee,1561 aber die Besteuerung von Finanz‐
transaktionen gewinnt aufgrund der folgenden Auswirkungen der digitalen
Transformation und der Nutzung datenbasierter Systeme an Bedeutung
und Relevanz: «Der Anteil der Löhne an der Wirtschaftsleistung wird mit
fortschreitender Digitalisierung weiter fallen, während der Anteil des Ka‐
pitals steigen wird. [...] Geld wird mehr als je zuvor mit Geld verdient,
nicht mit Arbeit. Wer arbeitet, ist der neue Arme.»1562 Oder wie es Jeffrey
D. Sachs, Wirtschaftswissenschaftler und Sonderberater des UN-Generalse‐
kretärs António Guterres, beschreibt: «Die grundlegende Ökonomie der
Automatisierung besteht darin, dass technologisch fortgeschrittene Maschi‐
nen die Arbeiter im Produktionsprozess ersetzen. Das Ergebnis ist ein
Anstieg der Produktion bei gleichzeitigem Rückgang der Nachfrage nach
Arbeitskräften. Die Produktion steigt, die Arbeitsproduktivität nimmt zu,
aber die Löhne sinken und das Einkommen wird von der Arbeit zum
Kapital umverteilt. Ist die Gesellschaft besser dran? Ja und nein. Das Brut‐
toinlandsprodukt steigt, aber die Arbeitnehmer bleiben ärmer. Der Weg,

1558 OECD n.d.
1559 OECD 2020.
1560 Vgl. OECD 2020.
1561 Vgl. Keynes 1936; Tobin 1978; Summers / Summers 1989; Feige 1989.
1562 Hofstetter 2017: 88.
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um sicherzustellen, dass alle vom technologischen Fortschritt durch die
Automatisierung profitieren, besteht also darin, die Umstellung mit einem
Einkommenstransfer vom Kapital (dem 'Gewinner' der Automatisierung)
zu den Arbeitnehmern (dem 'Verlierer' der Automatisierung) zu beglei‐
ten.»1563

In Bezug auf die Besteuerung von datenbasierten Systemen und die
Besteuerung von Daten betonte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz
zusammen mit der spanischen Wirtschaftsministerin Nadia Calvino, dem
italienischen Finanzminister Roberto Gualtieri und dem französischen Fi‐
nanzminister Bruno Le Maire in einer gemeinsamen Erklärung, dass «die
Gewinne der großen Digitalkonzerne – seien sie amerikanisch, europäisch
oder chinesisch – nicht angemessen besteuert werden. Diese Unternehmen
erwirtschaften enorme Gewinne in Gebieten, in denen sie physisch kaum
präsent sind, aber die Daten von Millionen Nutzer:innen verwerten. Oft
zahlen die Unternehmen mit den höchsten Gewinnen letztendlich am
wenigsten Steuern. Somit leisten sie keinen gerechten Beitrag zur Finanzie‐
rung unseres Gemeinwesens. Diese Situation ist inakzeptabel, ineffizient
und vor allen Dingen nicht tragfähig. Mit einer internationalen Digitalbe‐
steuerung können wir dieses Problem beseitigen, indem wir eine gerechte
und stabile Besteuerung festlegen, die den neuen Geschäftsmodellen der
Digitalwirtschaft gerecht wird. Gleichzeitig erhalten die betreffenden Un‐
ternehmen dadurch mehr steuerliche Rechtssicherheit.»1564

8.6 Patente

8.6.1 Patente als herkömmliche Innovationsinstrumente

Patente bilden ein klassisches Instrument der Innovation. Ein Patent ist
ein Rechtstitel, der seinem Inhaber das ausschließliche Recht einräumt,
andere von der Nutzung oder Herstellung seiner Erfindung abzuhalten.
Seine weiteren Merkmale lassen sich wie folgt zusammenfassen: «Ein Pa‐
tent ist eine von der Regierung oder in ihrem Namen ausgestellte Beschei‐
nigung, in der bestätigt wird, dass der Gegenstand des Patents neu, nicht
naheliegend und gewerblich anwendbar ist und dass die Patentanmeldung

1563 Sachs 2019: 159.
1564 Scholz et al. 2020.
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eine ausreichend detaillierte Darstellung der Erfindung enthält. Patente
gewähren umfassende Rechte. Handelt es sich bei dem Gegenstand des
Patents um ein Erzeugnis, hat der Patentinhaber das Recht, andere daran zu
hindern, das Erzeugnis zu einem dieser Zwecke herzustellen, zu benutzen,
zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen oder einzuführen. Inhaber eines Ver‐
fahrenspatents haben das Recht, andere daran zu hindern, das Verfahren
zu benutzen sowie zumindest das unmittelbar durch die Anwendung des
Verfahrens gewonnene Erzeugnis zu benutzen, zum Verkauf anzubieten,
zu verkaufen oder zu einem dieser Zwecke einzuführen. (...) Diese Rechte
sind gerichtlich durchsetzbar. Die Monopolrechte des Patentinhabers sind
zeitlich begrenzt»1565.

Einerseits tragen Patente zur Geschwindigkeit und Qualität der Innova‐
tion bei. Andererseits werden ihre innovative Effizienz und Effektivität
sowie ihr ethischer Wert in Frage gestellt. «Tatsächlich lässt sich die Not‐
wendigkeit des Patentsystems aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht zweifels‐
frei begründen. Die Zunahme von Patentanmeldungen als Zeichen für
innovativen Fortschritt zu sehen, ist so sinnvoll, wie die Zunahme der
Inanspruchnahme von Gefängnissen als Erfolg der Kriminalitätsbekämp‐
fung aufzufassen. Leider gibt es heute einen zunehmenden Missbrauch des
Patentrechts mit der Folge, dass Innovationen behindert werden. Durch
Reformen muss die tatsächliche Förderung von Innovationen wieder zur
Geltung kommen. So sollten Neuerungen, die beispielsweise Schnittstellen‐
definitionen und Standards darstellen, von der Patentierung ausgeschlossen
werden. Die Erteilung von Patenten auf Software und softwarebasierte
Geschäftsmethoden muss gestoppt werden.»1566

Aufgrund der beiden Hauptmerkmale der Innovation – bahnbrechende
Ideen und konkrete Auswirkungen aufgrund erfolgreicher Anwendung –
gehören Unternehmen zu den wichtigsten Akteuren, die zur Innovation
beitragen, denn bei der Innovation geht es nicht nur um neue Ideen,
sondern auch um die effiziente und effektive Anwendung dieser Ideen.
Letzteres scheint auch implizit zu sein, wenn Anita Roddick, die Gründerin
von The Body Shop, die innovative Rolle der Unternehmen betont: «Es
gibt keine andere Macht auf der Welt als die Wirtschaft, die in der Lage
wäre, die Veränderungen herbeizuführen, die wir für das weitere Überle‐
ben des Planeten dringend brauchen»1567. Wie bereits im Unterkapitel 7.19

1565 Sterckx 2006: 250, Hervorhebung im Text.
1566 Schindlbeck 2008: 64.
1567 Roddick 2009: 4.
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Globale Ungerechtigkeit erörtert, gehen die Beiträge der Unternehmen zur
Gesellschaft in der Regel über die Schaffung von Arbeitsplätzen und die
Zahlung von Steuern hinaus. Unternehmen schaffen Werte, Lösungen für
gesellschaftliche Herausforderungen und Innovationen.1568

Unternehmen verfügen über Macht und Einfluss, um die Innovation
weltweit voranzutreiben, und daher ist es gerechtfertigt, ihnen eine entspre‐
chende Verantwortung für einen Beitrag zur weltweiten Innovation zuzu‐
schreiben.1569

8.6.2 Die ethische Verantwortung von Unternehmen als Innovationsmotor

Unternehmen für die Förderung von Innovationen auf globaler Ebene
verantwortlich zu machen, ist legitim, denn Innovationen gehören zu
den Kernaufgaben eines Unternehmens, da sie Wachstum ermöglichen,1570

gleichzeitig aber niemals ethisch neutral sind. Der Wandel ist komplexer
und kann nicht nur um des Wandels willen als positiv angesehen werden.
Diese Merkmale der Innovation erfordern eine ethische Bewertung der
Innovationen von Unternehmen.1571 Während die Innovation für die Wirt‐
schaft eine zentrale Rolle spielt, muss die Rolle der Unternehmen bei der
Innovation und ihre entsprechende Verantwortung hervorgehoben werden.
Beides rechtfertigt die Interpretation, dass Unternehmen eine ethische Ver‐
antwortung für das Vorantreiben von Innovationen auf globaler Ebene
haben.

8.6.3 Legitime Prüfung herkömmlicher Innovationsinstrumente

Eine Verantwortung von Unternehmen im Zusammenhang mit Innovation
besteht auch darin, konventionelle Innovationsinstrumente kontinuierlich
unter ethischen Gesichtspunkten auf ihre Leistungsfähigkeit hin zu über‐
prüfen und gegebenenfalls entsprechend zu verändern. Zu diesen konven‐
tionellen Instrumenten gehören Patente, die darauf abzielen, Innovationen
zu fördern und ihre Früchte zu verbreiten.

1568 Vgl. Dillard / Murray 2013: 199.
1569 Vgl. Kirchschläger 2015e.
1570 Vgl. Brenner / Witte 2011.
1571 Vgl. Kirchschläger 2013b.
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Diese Prüfung aus ethischer Sicht erweist sich auch deshalb als legitim,
weil ein Patent als Mittel zum Zweck und nicht als Selbstzweck angesehen
wird. Mit anderen Worten: Wenn Patente oder Teile des gegenwärtigen
Patentkonzepts nicht mehr der Innovation dienen oder sogar Innovationen
blockieren oder verhindern sollten, sind entsprechende Änderungen not‐
wendig und legitim.1572

Ein Teil dieser ethischen Prüfung muss sich auch auf die rechtlichen
Instrumente der Innovation konzentrieren und beinhaltet die Analyse ihrer
Kohärenz mit ihrer eigenen Idee und ihren Zielen, ihrer Zielerreichung,
ihrer innovativen Wirkung und ihrer Folgen.

8.6.4 Die Auswirkungen von Patenten auf die Innovation und ihre ethische
Bedeutung

Betrachtet man Patente als herkömmliche Innovationsinstrumente aus
einer ethischen Perspektive,1573 so wird deutlich, dass Patente eine Schlüs‐
selrolle bei der Verbesserung der Geschwindigkeit und der Qualität von
Innovationen spielen. Die Erfinder erhalten das ausschließliche Recht, die
kommerzielle Nutzung ihrer Erfindungen für einige Jahre zu kontrollieren
– einschließlich des Einsatzes von Patentverwertungsunternehmen, um den
Wert ihrer Erfindungen zu erfassen –1574 und im Gegenzug legen sie eine
detaillierte Beschreibung ihrer Erfindungen offen, um das Wissen für alle
zugänglich zu machen. Andere können auf der Grundlage dieser Offenle‐
gungen auf dem gewonnenen Wissen aufbauen.

Gleichzeitig kommen Zweifel an der Effizienz und Wirksamkeit von
Patenten bei der Bereitstellung von Innovationen und am Wert von Pa‐
tenten aus ethischer Sicht auf.1575 Fehlanreize, Verzerrung der Prioritäten,
künstlich hohe Preise, mangelnde Effizienz aufgrund von Lobbyismus und
Spielerei (z. B. wettbewerbswidrige Vereinbarungen), Kosten für die Paten‐
tierung, Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum, die den Innovations‐
prozess verlangsamen, Mitnahmeeffekte und eine begrenzte Verbreitung
von Innovationen sind einige der Phänomene, die diese skeptische Haltung

1572 Vgl. Médecins Sans Frontières 2016.
1573 Vgl. auch Hübner / Spranger 2010.
1574 Vgl. Krech et al. 2015.
1575 Vgl. Stiglitz 2006; Love / Hubbard 2007: 1519; Ravvin 2008; Kremer / Glennerster

2004.
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gegenüber Patenten nähren.1576 «Das Patentsystem ermöglicht die Unter‐
drückung von Erfindungen, da die Verwertung von patentierten Erfindun‐
gen nicht obligatorisch ist. (...) Das derzeitige Patentsystem stimuliert das
Phänomen des 'Rundherum-Erfindens'.»1577

Eines von vielen konkreten Beispielen zeigt die Notwendigkeit, Patente
auf ihre Auswirkungen auf die Innovation und ihre ethische Bedeutung zu
prüfen: «Wir tolerieren solche Beschränkungen in dem Glauben, dass sie
die Innovation ankurbeln können, indem wir Kosten und Nutzen gegenei‐
nander abwägen. Aber die Kosten von Beschränkungen können den Nut‐
zen überwiegen. Es ist schwer zu erkennen, wie das von der US-Regierung
erteilte Patent auf die seit Hunderten von Jahren bekannte Heilwirkung
von Kurkuma die Forschung anregen konnte. Wäre das Patent in Indien
durchgesetzt worden, hätten arme Menschen, die diese Verbindung nutzen
wollten, Lizenzgebühren an die Vereinigten Staaten zahlen müssen.»1578

Analysiert man die Auswirkungen von Patenten auf die Märkte, so
wird deutlich, dass multinationale Konzerne, die in ihrer Branche eine
führende Position einnehmen, statt ihrer Verantwortung für die Suche nach
Innovationen und deren Förderung gerecht zu werden, es vorziehen, ihre
Konkurrenten durch kreative Konstruktionen des Patentschutzes so lange
wie möglich aufzuhalten, um nicht gezwungen zu sein, neueste Forschungs‐
ergebnisse und Technologien mit ihren Konkurrenten zu teilen.

Darüber hinaus leiden reife Industrien oder komplexe Technologien
unter den Auswirkungen des so genannten «Patentdickichts», da jedes Pro‐
dukt eine Vielzahl von Patenten umfasst, was die Innovation nicht erleich‐
tert. Stattdessen führt dies zu massiven Transaktionskosten, Schranken und
vertikalen Monopolen und blockiert somit die Innovation. Auf diese Weise
werden kleine und mittlere Unternehmen vom Patentspiel ausgeschlossen,
weil es für sie unerschwinglich oder zu riskant ist, daran teilzunehmen.

Außerdem verlangsamen Patente die Forschungsdynamik und die Ver‐
breitung von Technologien und tragen zum Mangel an Technologietransfer
bei.

Patente werden auch als Bedrohung der individuellen Freiheit und
Rechte wahrgenommen.1579 Sie werden nicht mehr als im Dienste des
Allgemeininteresses stehend wahrgenommen, sondern lassen den Verdacht

1576 Vgl. Pogge 2012.
1577 Sterckx 2006: 262-263.
1578 Stiglitz 2006: 1279.
1579 Vgl. Forman 2007: 350.
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aufkommen, dass sie zum Nutzen enger Kreise von Unternehmensinteres‐
sen konzipiert sind.1580 Anstatt Innovationen zu schaffen und voranzutrei‐
ben, scheinen Patente die Monopole multinationaler Konzerne zu festigen,
indem sie den Wettbewerb verhindern. Letzteres ist für den Innovations‐
diskurs von besonderer Bedeutung, da auch der Wettbewerb zu den klassi‐
schen Instrumenten der Innovation gehört. Durch die Verhinderung von
Wettbewerb entspricht die Preisgestaltung nicht mehr den freien Märkten.
Sie führt zu überhöhten Preisen. Je ärmer die Menschen sind, desto höher
sind die Kosten für dieses unfaire System. «Die hohen Preise sind ‘künst‐
lich’ in dem Sinne, dass sie durch Patente ermöglicht werden. Die Frage ist
nicht, ob wir fortschrittliche Medikamente für die Armen subventionieren
sollten. Die Frage ist vielmehr, ob wir die Durchsetzung vorübergehender
Monopole fördern dürfen, die die Preise, zu denen sie solche Medikamen‐
te kaufen können, in die Höhe treiben. Dies haben unsere Regierungen
in unserem Namen getan, indem sie darauf bestanden, dass Innovatoren
in die Lage versetzt werden müssen, selbst in den weniger entwickelten
Ländern die Herstellung und den Verkauf von Generika ‘ihres’ Produkts zu
wettbewerbsfähigen Marktpreisen zu verbieten und zu unterdrücken. Zur
Verteidigung dieser Praxis wurde argumentiert, dass die Herstellung und
der Verkauf von Generika moralische Verbrechen sind, die jedes gerechte
Rechtssystem unterdrücken sollte. Die Befürworter dieser Ansicht haben
jedoch kein überzeugendes Argument dafür vorgebracht, warum die Tatsa‐
che, dass eine Person ein neues Produkt hergestellt hat, ihr ein natürliches
Recht geben sollte, andere daran zu hindern, ein ähnliches Produkt aus
ihren eigenen Rohstoffen herzustellen.»1581

Man könnte vielleicht von einem positiven Nebeneffekt dieses Phäno‐
mens sprechen, wenn ein hoher Prozentsatz der von der Industrie auf
diese Weise erzielten Marge in die Innovationsforschung fließen würde.
Dies ist jedoch nicht der Fall. «Die Pharmaunternehmen geben mehr für
Werbung und Marketing als für Forschung aus, mehr für die Erforschung
von Lifestyle-Medikamenten als für lebensrettende Medikamente und fast
nichts für Krankheiten, die nur die Entwicklungsländer betreffen. Das ist
nicht überraschend. Arme Menschen können sich keine Medikamente leis‐
ten, und die Pharmakonzerne investieren dort, wo sie die höchste Rendite
erzielen.»1582

1580 Vgl. Médecins Sans Frontières 2001.
1581 Pogge 2011: 2; vgl. auch Hollis / Pogge 2008.
1582 Stiglitz 2006: 1279.
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Darüber hinaus führen dieser Rechtsrahmen und die Marktbedingungen
beispielsweise in der pharmazeutischen Industrie dazu, dass der geringe
Prozentsatz, der in die Innovation investiert wird, in die Forschung in
Bereichen fließt, in denen sich die Patient:innen die medizinischen Pro‐
dukte leisten können, und nicht in die Erforschung von Arzneimitteln und
medizinischen Behandlungen, die am dringendsten benötigt werden und
die größte Anzahl von Menschen betreffen würden.

Die Initiative «Health Impact Fund» kann als beispielhafter Ansatz für
andere Innovationsbereiche dienen, um die Prinzipien von Verantwortung,
Gerechtigkeit und Menschenrechten zu verwirklichen. So diente die Robo‐
terchirurgie oben als Beispiel für eine medizinische Hightech-Behandlung.
Diese medizinische Behandlung ist nicht für jeden erschwinglich, und des‐
halb werden Menschen diskriminiert und von medizinischer Behandlung
und Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. «Die Herausforderung besteht
darin, medizinische Hightech-Hilfsmittel zu erschwinglichen Kosten zu er‐
halten und zu nutzen, um die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht
zu verschärfen.»1583

Der Health Impact Fund ist ein Ansatz, der sich dieser Herausforderung
stellt. «Der hauptsächlich von den Regierungen finanzierte Health Impact
Fund (HIF) ist ein vorgeschlagener leistungsbezogener Mechanismus, der
Innovator:innen die Möglichkeit – nicht die Verpflichtung – bietet, jedes
neue Medikament oder unter bestimmten Bedingungen auch ein traditio‐
nelles Medikament oder eine neue Verwendung eines bestehenden Medika‐
ments zu registrieren. Mit der Registrierung eines Produkts zum Zeitpunkt
der Marktzulassung würde sich der/die Innovator/in verpflichten, es wäh‐
rend der ersten zehn Jahre auf dem Markt überall dort, wo es benötigt wird,
zu den niedrigsten realisierbaren Produktions- und Vertriebskosten zur
Verfügung zu stellen. Der/die Innovator/in würde sich ferner verpflichten,
nach Ablauf dieses Jahrzehnts die Herstellung und den Vertrieb von Gene‐
rika kostenlos zuzulassen (sofern der Innovator noch über ein laufendes
Patent für das Produkt verfügt). Im Gegenzug würde der/die Registrant/in
während dieser zehn Jahre jährliche Prämienzahlungen erhalten, die sich
nach der gesundheitlichen Wirkung seines Produkts richten. (...) Der HIF
würde die größte Ungerechtigkeit des gegenwärtigen Systems erheblich
abmildern, indem er den Preis jedes registrierten Medikaments auf die
niedrigsten realisierbaren Produktions- und Vertriebskosten begrenzt. (...).

1583 Tzafestas 2016: 86.
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Darüber hinaus würde der HIF die Entwicklung neuer hochwirksamer
Arzneimittel gegen Krankheiten fördern, die vor allem bei den Armen
auftreten. (...) Die Registrant:innen würden nicht für den bloßen Verkauf
ihrer Produkte belohnt, sondern dafür, dass sie wirksam zur Verbesserung
der globalen Gesundheit beitragen.»1584 Das dem Ansatz zugrunde liegende
Argument, dass durch den Health Impact Fund alternative Anreize für
die Erforschung und Entwicklung unentbehrlicher Arzneimittel geschaffen
werden sollten, provoziert das Gegenargument, dass dies Kosten verursa‐
chen würde, die für die steuerzahlenden Bürger der Länder mit hohem
Einkommen zu hoch wären, um gerecht zu sein, und dass diese Kosten aus
libertärer Sicht inakzeptabel wären.1585 Auch wenn man mit dem Ausgangs‐
punkt der individuellen Autonomie einverstanden ist – die z.B. aus der
Perspektive der Menschenrechte gerechtfertigt werden kann –, stellt sich
die Frage, wer in den Genuss der individuellen Autonomie kommt, und
wenn nicht, ob jeder Mensch in den Genuss der individuellen Autonomie
kommen sollte. Während die Antwort auf die zweite Frage aus menschen‐
rechtlicher Sicht – begründet durch das Prinzip der Verletzbarkeit – lautet,
dass alle Menschen das Recht auf individuelle Autonomie haben, weist
die Antwort auf die erste Frage auf die Realität hin, die anders aussieht:
Nicht jeder Mensch genießt individuelle Autonomie, und es gibt viele
Faktoren – unter anderem die vom Health Impact Fund identifizierten
Phänomene –, die die individuelle Autonomie einschränken. Die dritte
Frage wäre, ob die Kosten für die steuerzahlenden Bürger der Länder
mit hohem Einkommen wirklich zu hoch, ungerecht und inakzeptabel
sind, denn erstens könnte man aus der Perspektive der Menschenrechte
argumentieren, dass es Pflichten und Verantwortung jedes Rechtsinhabers
gibt, die mit den Menschenrechten korrespondieren, um zur Achtung, zum
Schutz, zur Durchsetzung und zur Realisierung der Menschenrechte aller
Menschen beizutragen. Man könnte argumentieren, dass die Kosten für die
steuerzahlenden Bürger:innen der Länder mit hohem Einkommen einen
Teil ihres Beitrags zur Achtung, zum Schutz, zur Durchsetzung und zur
Realisierung der Menschenrechte aller Menschen darstellen.

Zweitens könnte man das Argument vorbringen, dass die steuerzahlen‐
den Bürger:innen der Länder mit hohem Einkommen vom Erfolg der
pharmazeutischen Industrie auf der Grundlage von Patenten wirtschaftlich

1584 Pogge 2011: 3-4.
1585 Vgl. Sonderholm 2014.
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(z. B. Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuern, Wirtschaftswachstum usw.)
und in Bezug auf ihre Gesundheit profitieren.

Beide moralischen Argumente würden zu der Schlussfolgerung führen,
dass die Kosten des Health Impact Fund nicht zu hoch, ungerecht und
inakzeptabel für die steuerzahlenden Bürger:innen der Länder mit hohem
Einkommen sind.

Drittens könnte sogar ein pragmatisches – und daher zweitrangiges –
Argument angeführt werden, dass es aufgrund der globalen Verflechtung
der Märkte und Volkswirtschaften tatsächlich im besonderen Interesse der
steuerzahlenden Bürger von Ländern mit hohem Einkommen liegt, einen
Beitrag zur globalen Gerechtigkeit zu leisten.

Ein weiteres Gegenargument ist der fehlende Nachweis, dass Patente
den Zugang zu Produkten behindern.1586 Betrachtet man die Preise bei‐
spielsweise für medizinische Produkte, die den Zugang zu ihnen erheblich
einschränken, und die Auswirkungen von Patenten, die für medizinische
Produkte die Herstellung und den Verkauf von Generika «ihres» Produkts
zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen rechtlich verhindern, wird diese Kri‐
tik entkräftet.

Betrachtet man zudem, welche zentrale Rolle kleine und mittlere Un‐
ternehmen (KMU) für das Wirtschaftssystem und insbesondere für die
Innovation spielen, so muss auch der Einfluss, den Patente auf kleine und
mittlere Unternehmen haben, in Betracht gezogen werden.

Darüber hinaus scheinen bestimmte Entwicklungen beim rechtlichen
Schutz von Patenten in eine andere Richtung zu gehen als ihr ursprüngli‐
cher Zweck der Innovationsförderung. Voraussetzungen für Patente sind
Neuheit («absolut»: weltweiter Stand der Technologie, oder «relativ»: na‐
tionaler Stand der Technologie) und Nichtoffensichtlichkeit. Letzteres ist
ein abstrakter und offener Begriff, der Raum für Differenzierungen lässt
und die Realität von Trivialpatenten nicht ausschließt, die vor allem kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) schaden und innovationsfeindliche
Auswirkungen haben.

Schließlich stellt sich die Frage, ob Patente zweckgebundenen Schutz
oder vollen Produktschutz bieten sollten. Ein vollständiger Produktschutz
deckt nicht nur die vom Erfinder (bewusst) erfundenen Zwecke ab, son‐
dern alle unbekannten Zwecke und Wirkungen eines Produkts. Wenn es
bei Patenten wirklich um Innovation geht, erfordern Erfindungen mit un‐
terschiedlichen wirtschaftlichen Wirkungen – mechanisch oder stofflich

1586 Vgl. Sonderholm 2009.
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(chemische Produkte, biotechnologisches Material, nanotechnologische
Bausteine) – unterschiedliche gesetzliche Lösungen, und daher scheint
ein vollständiger Produktschutz nicht angemessen zu sein, wenn Patente
der Innovation dienen sollen. So verschlimmern beispielsweise «Swiss-ty‐
pe claims», die Schutz für neu entdeckte Wirkungen von pharmazeuti‐
schen Substanzen beanspruchen, die Situation, weil sie eine falsche Form
der «Differenzierung» darstellen. Der Schutz des spezifischen Zwecks
(Wirkung) von Stoffen darf nicht als «Ausnahme» gelten – ein Effekt, der
zur Verlängerung der Frist für den vollen Produktschutz führt), sondern es
muss die Regel sein, dass nur der spezifische – offenbarte – Zweck eines
Stoffes durch ein spezifisches Patent geschützt werden darf. Um die Inno‐
vation zu fördern, können neu entdeckte Verwendungszwecke Gegenstand
neuer Patente sein, wodurch ein Anreiz für Dritte geschaffen wird, neue Be‐
reiche zu entwickeln, und die Gefahr der Monopolisierung «wesentlicher
Einrichtungen» (z. B. Nanotechnologie) gebannt wird.

Aus globaler Sicht ist eine wachsende Wissens- und Technologielücke
zwischen reicheren und ärmeren Ländern zu beobachten. Diese Realität
ist der Innovation sicherlich nicht zuträglich. Vielmehr reduziert sie den
Bereich der Innovation auf eine kleine Gruppe von Menschen. Während
die wesentliche Rolle, die Patente für die Förderung von Innovation, Tech‐
nologieentwicklung und Technologietransfer spielen, unbestritten ist, muss
diese innovationsfeindliche globale Realität, zu der unter anderem auch
Patente ihren Teil beitragen (neben Finanzen, lokaler Absorptionsfähigkeit,
lokalem Umfeld usw.), bei einer kritischen Betrachtung von Patenten als
herkömmliche Innovationsinstrumente berücksichtigt werden. Wenn nur
so genannte «entwickelte Länder» aufgrund ihrer Innovationsfähigkeit Pa‐
tente anmelden können und den meisten sogenannten Entwicklungslän‐
dern diese Fähigkeit fehlt, und wenn es eine Korrelation zwischen dem
Pro-Kopf-BIP und Patenten gibt,1587 dann dient dieser Ausschluss eines
Teils der Welt nicht der Innovation und erfordert eine Änderung des Pa‐
tentsystems. Die Innovation wird durch die Verbreitung von Wissen und
den Zugang zu Wissen gefördert.

Aus ethischer Sicht drängt eine Entwicklung, die sich am Beispiel der
pharmazeutischen Industrie erkennen lässt, umso mehr auf ein Überden‐
ken und Anpassen der Patente: «Das TRIPS-Abkommen, das Teil des
WTO-Vertrags ist, gibt den Pharmaunternehmen das Recht, ihre Inno‐

1587 Vgl. Martinot 2000.
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vationen durch Produktpatente zu schützen, die den Wettbewerb durch
Generika unterdrücken, und ihre patentierten Medikamente zu Preisen
zu verkaufen, die weit über den Produktionskosten liegen. Indem die
wohlhabenderen Länder die weniger entwickelten Länder dazu drängten,
einen stärkeren Patentschutz einzuführen und durchzusetzen, ermöglich‐
ten sie ihren Pharmaunternehmen, vom Verkauf an die wohlhabenderen
Menschen in den Entwicklungsländern zu profitieren. Ein Nebeneffekt
dieses Erfolges ist, dass arme Menschen heute von vielen modernen Me‐
dikamenten ausgeschlossen sind, die ihnen ohne TRIPS sofort als billige
Generika zur Verfügung gestanden hätten. Um sicherzustellen, dass wohl‐
habende Menschen in den Entwicklungsländern zu den Kosten der phar‐
mazeutischen Forschung und Entwicklung (F&E) beitragen, führt TRIPS
zu schwerwiegenden Schäden und Todesfällen unter armen Menschen in
den Entwicklungsländern, die sich die hohen Aufschläge für patentierte
Arzneimittel nicht leisten können.»1588

8.6.5 Möglichkeiten zur Anpassung von Patenten

Die bisherige kritische Betrachtung von Patenten als herkömmliches Inno‐
vationsinstrument zielt nicht darauf ab, die Schwächung oder Abschaffung
von Patenten zu fordern, da beides zu schwerwiegenden Nachteilen führen
würde (z. B. Abschreckung von Investitionen in diesem Sektor). Es ist in
der Tat allgemein anerkannt, dass ein wirksames System zum Schutz und
zur Durchsetzung von Patenten die Innovation fördert. «Ohne die Aussicht
auf ein ausschließliches Recht zur Nutzung der Erfindung und damit auf
die Möglichkeit, das in die Entwicklung der Erfindung investierte Geld
wieder hereinzuholen, würde zu wenig erfunden werden. Das Patentsystem
bietet Erfindern einen unverzichtbaren Anreiz.»1589 Patente fördern auch
die Offenlegung, den Handel und die gemeinsame Nutzung von Wissen
sowie die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Unternehmen. «Das Patentsys‐
tem ermutigt Erfinder, ihre Erfindungen offen zu legen, anstatt sie geheim
zu halten. Dank des Patentsystems werden technologische Informationen
verbreitet, was den technologischen Fortschritt und damit auch das Wirt‐
schaftswachstum fördert.»1590

1588 Pogge 2011: 1.
1589 Sterckx 2006: 259.
1590 Sterckx 2006: 259.
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Dennoch muss das «Paradox der Patente» erkannt und berücksichtigt
werden: «Die Begründung des Patentsystems ist, dass es durch die Verlang‐
samung der Verbreitung des technischen Fortschritts sicherstellt, dass es
mehr Fortschritt zu verbreiten gibt (...) Da es auf einem Widerspruch
beruht, kann es so etwas wie ein ideales Patentsystem nicht geben.»1591

Zu berücksichtigen ist auch, dass Patente – unter dem Gesichtspunkt der
Verteilungsgerechtigkeit – erfinderische Initiativen nicht belohnen, weil die
erfolglos gebliebenen Erfinder:innen oder die Grundlagenforscher:innen
ebenfalls viel Mühe in ihre Erfindung stecken und keine Belohnung erhal‐
ten. Darüber hinaus kann die Frage aufgeworfen werden, ob es gerecht
ist, jemanden zu belohnen – um die «Trittbrettfahrer:innen» von der Voll‐
endung auszuschließen – durch die Garantie von ausschließlichen Rechten
zur Bestimmung der Anwendung und Nutzung von Wissen. Es besteht
keinerlei Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Nutzen einer
Erfindung einerseits und der Schutzdauer (der «Länge») und dem Schutz‐
umfang (der «Breite») des erteilten Patents andererseits. Alle Patente gelten
zwanzig Jahre lang, unabhängig von der Nützlichkeit der betreffenden
Erfindung und unabhängig vom Aufwand, der für die Entwicklung der
Erfindung erforderlich ist.»1592 Schließlich sind Patente mit hohen Kosten
verbunden,1593 und diese Kosten sollten gegen die Wirkung, die sie haben,
abgewogen werden.

Die kritische Auseinandersetzung mit Patenten soll dazu beitragen, die
Kosten der Patente in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer positiven
Wirkung zu halten und die Innovationskraft von Patenten zu stärken.
Zum einen kommt der Rechtsprechung eine große Verantwortung zu, u.a.
die Schutzvoraussetzungen («erfinderische Tätigkeit») aufrechtzuerhalten,
Beschränkungen und Ausnahmen zu schaffen und zu klären sowie das
Wettbewerbsrecht angemessen anzuwenden. Patente sollen nicht nur Inno‐
vation, sondern auch Fortschritt schaffen.1594

Zweitens kennt das Patentrecht bereits die Möglichkeit von Schutzaus‐
schlüssen, die teilweise auf unterschiedliche Schutzansätze abzielen (z.B.
Sortenschutz), und die Möglichkeit von Schutzerweiterungen, die auf eine
Differenzierung der Amortisationsmöglichkeiten abzielen (z.B. ergänzen‐
des Schutzzertifikat). Diese Möglichkeiten und ihre Anwendung könnten

1591 Robinson 1958: 87.
1592 Sterckx 2006: 258-259.
1593 Vgl. Sterckx 2006: 262-263.
1594 Vgl. Sterckx 2006: 261.
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z.B. auf Computerprogramme, «lebendes Material» (Biotechnologie), na‐
türlich vorkommende Bausteine (z.B. Nanotechnologie) erweitert werden.

Drittens müssen Gegenrechte zu Patenten durchgesetzt werden, um in‐
novationsfeindliche Auswirkungen von Patenten zu vermeiden.

Viertens müssen aus globaler Sicht konkrete Maßnahmen ergriffen wer‐
den, um den Wissens-, Technologie- und Knowhow-Transfer sowie die
globale Forschungszusammenarbeit zu verbessern, um eine bessere Ver‐
breitung von Innovationen und Neuerungen in kontextuell angepassten,
effizienten und effektiven innovativen Lösungen für Herausforderungen zu
erreichen.

Fünftens müssen Wege gefunden werden, um den Patentschutz als Inno‐
vationsanreiz mit der Erleichterung von Forschung und Innovation durch
die offene Weitergabe von Forschungsergebnissen und Wissen in Einklang
zu bringen. Ein konkretes Element dieses Ausgleichs könnte darin beste‐
hen, dass die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung an Hochschulen
nicht patentiert werden dürfen, um die Innovation zu fördern.

Sechstens könnten Patentpools ein erster Schritt und eine Art Kompro‐
miss sein, der die Interessen der Innovator:innen und der Nutznießer:in‐
nen der Innovation ausgleicht und den Zugang zu wissenschaftlichen Da‐
ten, die Verbreitung von Wissen, Technologie und Knowhow sowie eine
innovative Zusammenarbeit ermöglicht, die verschiedene Standpunkte und
Perspektiven zusammenbringt. Bei diesem Mechanismus werden mehrere
Patente verschiedener Einrichtungen als Objekte gemeinsamer Forschung
und Entwicklung von den teilnehmenden Einrichtungen genutzt, die an
die/den Inhaber:in der Patente Lizenzgebühren für den Zugang zum Pa‐
tentpool zahlen.

Siebtens könnten – nach dem Vorbild des Health Impact Fund – inter‐
nationale Fonds für bestimmte Branchen eingerichtet werden, um Innova‐
tionen in Bereichen zu fördern, die sich auf das Leben vieler Menschen
und nicht nur auf das Leben einiger weniger vielversprechender künftiger
Kund:innen auswirken, und vielleicht sogar Patente zu kaufen, um den
Zugang zu gemeinsamen Ressourcen zu öffnen.

Achtens: Um Innovationen zu erleichtern und zu fördern, müssen Paten‐
te auf echte Erfindungen beschränkt sein und sollten weder Elemente der
Natur noch geringfügige Verbesserungen bestehender Produkte umfassen.

Neuntens sollten andere der Innovation dienende Instrumente (z. B.
alternative Anreizsysteme, Vergabe und Vergütung, steuerliche Regelungen,
Geschäftsmodelle, Bildungsansätze, globale offene Räume für den Aus‐
tausch von Wissen, Knowhow und Technologie) entwickelt werden, um die
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Patente in ihrer Rolle bei der Schaffung und Förderung von Innovationen
zu entlasten.

Zehntens: Aus ethischer Sicht könnten neben den oben erwähnten kur‐
zen Hinweisen auf Möglichkeiten, von denen eine Anpassung von Patenten
ausgehen könnte, Kriterien (die die Legitimität der Folgen, Auswirkungen
und des Einflusses von Patenten und der Anpassungen von Patenten ne‐
ben ihrer Schaffung, ihrem Beitrag und ihrer Förderung von Innovation
bestimmen) den Diskurs über die Innovation von Patenten vielleicht berei‐
chern. Da die globale Ungleichheit zunimmt, den Globus beherrscht und
die große Mehrheit der Menschen unterdrückt, sollten Nutzen, Anwendun‐
gen und Veränderungen von Patenten, die zu einer Verringerung der globa‐
len Ungleichheit führen, in den Fokus gerückt werden. Laut einem Bericht
von Oxfam vom Januar 2016 verfügen 62 Personen über das gleiche Vermö‐
gen wie 3,6 Milliarden Menschen – die untere Hälfte der Menschheit.1595

Nach Angaben der Bank Credit Suisse haben die reichsten 1% inzwischen
mehr Vermögen angehäuft als der Rest der Welt zusammengenommen.1596

Der Global Agenda Council des Weltwirtschaftsforums (WEF) bezeichnete
die Zunahme der globalen Ungleichheit als die größte Herausforderung
des Jahres 2015. Al Gore erklärt: «Während die Reichen der Welt weiterhin
Reichtum in Rekordgeschwindigkeit anhäufen, hat die Mittelschicht zu
kämpfen. Heute erhalten die obersten 1% der Bevölkerung ein Viertel des
Einkommens in den Vereinigten Staaten. In den letzten fünfundzwanzig
Jahren ist das Durchschnittseinkommen der obersten 0,1% im Vergleich zu
dem des Durchschnittsbürgers um das Zwanzigfache gestiegen.»1597 Amina
Mohammed, Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für die Post-2015-
Entwicklungsplanung und stellvertretende Vorsitzende des Global Agenda
Council on Sustainable Development, erklärt: «Dies betrifft alle Länder
der Welt. Sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern
verfügt die ärmste Hälfte der Bevölkerung oft über weniger als 10% des
Wohlstands. Dies ist eine universelle Herausforderung, der sich die ganze
Welt stellen muss. Es stimmt zwar, dass das Wirtschaftswachstum weltweit
an Fahrt gewinnt, aber es gibt nach wie vor große Herausforderungen
wie Armut, Umweltzerstörung, anhaltende Arbeitslosigkeit, politische In‐

1595 Vgl. Oxfam 2016.
1596 Vgl. Credit Suisse 2015.
1597 Gore 2015.
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stabilität, Gewalt und Konflikte. Diese Probleme (...) stehen oft in engem
Zusammenhang mit Ungleichheit.»1598

Ein konkretes Kriterium, das sich mit dem Problem der globalen Un‐
gleichheit im Bereich der Innovation befasst, ist das «Gap-Closing-Prin‐
zip»1599, das auf den Prinzipien der Verantwortung, der Gerechtigkeit und
der Menschenrechte beruht. In Anlehnung an das Differenzprinzip von
John Rawls («Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestal‐
ten, dass sie (a) den am wenigsten Begünstigten zugute kommen und (b)
mit Ämtern und Positionen verbunden sind, die allen unter den Bedingun‐
gen fairer Chancengleichheit offen stehen»1600) soll das folgende «gap-clo‐
sing-principle» – unter Berücksichtigung der Folgen, der Wirkungen und
der Auswirkungen von Patenten – als ethischer Bezugspunkt bei der Re‐
form bzw. Überarbeitung und Nutzung von Patenten dienen: Patente oder
Abwandlungen von Patenten sind legitim, wenn sie zur Verwirklichung der
Menschenrechte aller Menschen und zur Schließung der Kluft zwischen Arm
und Reich beitragen.

Das «Gap-Closing-Prinzip» basiert auf der jüdischen Tradition des
Zehnten, der einen religiösen und sozialen Beitrag für Leviten, Ausländer,
Witwen und Waisen darstellt (vgl. Dtn 12,6; 14,22; 26,12). Mit dem Zehnten
teilt sie die Kombination aus der Verfolgung des Eigeninteresses und dem
Beitrag zur systematischen Verringerung des eigenen Vorteils zugunsten
der Ärmsten und damit der Kluft zwischen Arm und Reich. Zugleich
ist das «gap-closing-principle» aus folgenden Gründen eine Weiterentwick‐
lung des Zehnten:

– Erstens bedeutet dies eine Abkehr vom karitativen Charakter und eine
Hinwendung zu einem menschenrechtsbasierten Ansatz, denn das «gap-
closing-principle» beruht auf dem legitimen Anspruch aller Menschen
auf ihre Menschenrechte;

– Zweitens führt ihre menschenrechtliche Fundierung zu einer Universa‐
lität ihres Horizonts, die über die jüdische Tradition des Zehnten als
religiöser und sozialer Beitrag hinausgeht und die einer globalisierten
Innovation, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Wirtschaft, glo‐
balen Patentsystemen und globaler Ungleichheit entspricht;

– Drittens strebt das «Gap-Closing-Prinzip» nicht nach einer relativen
Verringerung des Unterschieds zwischen Arm und Reich im Sinne des

1598 Mohammed 2015.
1599 Vgl. Kirchschläger 2016d.
1600 Rawls 1971: 83.
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jüdischen Zehnten (z.B. vereinfacht ausgedrückt: der Vorteil der Reichs‐
ten wächst um 50% und sie geben 10% davon an die Ärmsten ab, die
Kluft vergrößert sich nur um 30%), sondern nach einer absoluten Ver‐
ringerung der Kluft zwischen Arm und Reich (z.B., schematisch zusam‐
mengefasst, der Vorteil der Reichsten wächst um 50%, das Wachstum
der Ärmsten umfasst 80% des ursprünglichen Vorteils der Reichsten, so
dass der absolute Abstand zwischen Arm und Reich um mehr als 30%
verringert wird).

Das «Gap-Closing-Prinzip» hat die folgenden Vorteile:

– Grundlage sind die legitimen Ansprüche aller Menschen auf die Men‐
schenrechte und die damit verbundenen negativen und positiven Pflich‐
ten und Verantwortlichkeiten von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren,
die Menschenrechte aller Menschen zu achten und zu schützen, sie um‐
zusetzen und zu ihrer Realisierung beizutragen.1601

– Die Konzentration auf den Kampf gegen globale Ungleichheit und Ar‐
mut findet ihre Legitimation in der Tatsache, dass Armut selbst eine
massive Menschenrechtsverletzung und eine konstitutive Quelle für an‐
dere Menschenrechtsverletzungen ist.

– Aus pragmatischer Sicht ist die dringende Notwendigkeit der Überwin‐
dung von globaler Ungleichheit und Armut ein weiterer Grund für
die Fokussierung des «Gap-Closing-Prinzips» angesichts der ungerecht‐
fertigten massiven Einkommens- und Vermögensunterschiede auf der
Welt und der Tatsache, dass jährlich 18 Millionen Menschen an armuts‐
bedingten Ursachen sterben.1602

– In zweiter Linie bezieht sich das «Gap-Closing-Prinzip» auf die pragma‐
tische Beobachtung der Interdependenz von globalisierter Innovation,
Wissenschaft, Forschung, Technologie und Wirtschaft, globalen Patent‐
systemen und globaler Ungleichheit sowie anderen globalen Heraus‐
forderungen, denen sie gegenüberstehen. Mehr Integration in globale
Zusammenhänge und die Förderung aller dient den Partikularinteres‐
sen aller Beteiligten, weil sie zu mehr Wachstumspotenzial führt und
die Wahrscheinlichkeit von politischer Instabilität, Konflikten, Gewalt,
Terrorismus etc. aufgrund von Armut, Zukunfts-, Hoffnungs- und wirt‐
schaftlicher Perspektivlosigkeit sowie von Unrechtserfahrungen verrin‐
gert.

1601 Vgl. Kirchschläger 2014b.
1602 Vgl. Pogge 2012: 537-559.
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– Während die ökonomische Logik der Verfolgung des eigenen Partikular‐
interesses weitestgehend beibehalten wird, stellt das «Gap-Closing-Prin‐
zip» nur ein Korrektiv des «ad infinitum» der Verfolgung des eigenen
Partikularinteresses dar. Das heißt, die Verfolgung des eigenen Partiku‐
larinteresses ist legitim und gerecht, solange sie die Kluft zwischen Arm
und Reich verringert. Mit anderen Worten: Die Maximierung des eige‐
nen Partikularinteresses ist unter der Bedingung legitim, dass die Maxi‐
mierung der Interessen der Ärmsten noch höher ausfällt.

8.7 Forschung

Die Vision der Verschmelzung von menschlicher Intelligenz mit datenba‐
sierten Systemen, d.h. die zunehmende unmittelbare und direkte Interakti‐
on zwischen menschlicher Intelligenz und datenbasierten Systemen, wird
sich auf die Art und Weise auswirken, wie Forschung betrieben wird.
Aus ethischer Sicht stehen die Individualität der menschlichen Intelligenz
und des menschlichen Denkens sowie ihre entscheidende Rolle für die
Forschung auf dem Spiel. Forschungsprojekte in diesem Bereich und ande‐
re Forschungsprojekte, die sich mit der Entwicklung von datenbasierten
Systemen mit so genannter «allgemeiner Intelligenz» befassen oder darauf
abzielen, sollten von Ethik-Boards begleitet1603 und unter die Kontrolle
und Aufsicht einer internationalen Monitoringbehörde gestellt werden –
der Internationalen Agentur für datenbasierte Systeme IDA (analog zur
Internationalen Atomenergiebehörde [IAEA]) (vgl. oben Unterkapitel 8.1
Ethischer und rechtlicher Rahmen für den technologischen Fortschritt).

Darüber hinaus sind aus ethischer Sicht weitere gezielte Forschung, Aus-
und Weiterbildung in der Ethik zu ethischen Chancen und Risiken der di‐
gitalen Transformation und datenbasierter Systeme (z.B. Forschung zu den
Auswirkungen der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme auf
die psychische Gesundheit des Menschen) ein vielversprechender Weg, um
diesen Herausforderungen der nahen oder fernen Zukunft zu begegnen.

Zudem ist die interdisziplinäre Forschung, welche die Forschung im
Bereich der digitalen Transformation sowie datenbasierter Systeme und
Ethik zusammenführt, ein weiterer zu verfolgender Weg.

1603 Vgl. Mannino et al. 2015: 2.
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Ausserdem sollte sich die weitere interdisziplinäre Forschung mit den
ethischen, rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkun‐
gen der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme befassen.

Des Weiteren könnte die Einbeziehung der Ethik in die Forschung im
Bereich der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme sowie in
den Entwurf, die Konzeption, die Entwicklung und die Programmierung
technologischer Systeme in gewissem Maße hilfreich sein.

Zugleich sollte die forschungsbasierte Antizipation zukünftiger Schritte
in die Entwicklung präziser Präventionsmaßnahmen einfließen, die in
technologischen Systemen programmiert werden können, um die Selbst‐
zwecksetzung technologischer Systeme zu unterbinden – wobei zu berück‐
sichtigen ist, dass es sich um selbstlernende Systeme handelt, die daher
theoretisch die Fähigkeit in sich tragen, auch selbst zu lernen, wie sie diese
Präventionsmaßnahmen überwinden können. Entsprechende Forschung
könnte in diesem Bereich relevante Erkenntnisse liefern.

Schließlich muss dringend die folgende Lücke im Bereich der digitalen
Transformation und datenbasierter Systeme geschlossen werden: «Eine kri‐
tische Lücke in der aktuellen KI-Technologie ist das Fehlen von Methoden,
die die Sicherheit und vorhersehbare Leistung von KI-Systemen gewähr‐
leisten.»1604 Besondere Aufmerksamkeit im Forschungsbereich der datenba‐
sierten Systeme und der digitalen Transformation sollte aus ethischer Sicht
den kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen technologischer Anwen‐
dungen auf den Menschen (z.B. psychische Gesundheit, physische Gesund‐
heit, ...) und auf das Ökosystem, der Entwicklung menschenrechtsbasierter
Wege der Interaktion zwischen Technologie und Mensch, der Entwicklung
sicherer und unabhängiger öffentlicher Test- und Schulungsumgebungen
für digitale Transformation und datenbasierte Systeme sowie der Entwick‐
lung von Standards, Methoden und Werkzeugen zur Bewertung von Tech‐
nologien gewidmet werden.

8.8 Bildung «befähigt» die Vernunft, nicht nur die «technische Rationalität»

Ein achter Lösungsweg in Bezug auf die digitale Transformation und daten‐
basierte Systeme aus einer ethischen Perspektive beinhaltet Bildung, die

1604 U. S. President National Science and Technology Council Committee on Technol‐
ogy 2016b: 15.
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sowohl die strukturelle und systemische Dimension als auch die individuel‐
le Dimension der konkreten Akteur:innen (z. B. Lehrer:innen, Schüler:in‐
nen, Student:innen) umfasst.1605 Von diesem Weg sind keine unmittelbaren
Auswirkungen zu erwarten. Die Anpassung der Bildung an die digitale
Transformation und datenbasierte Systeme wird nur mittel- und langfristige
Auswirkungen haben.

Bildung ist von ethischer Bedeutung, weil die Ziele der Bildung eine
ethische Frage darstellen. In erster Linie muss Bildung darauf achten, im
Streben nach Fortschritt nicht den Blick für das Wesentliche zu verlieren.
In der realen und in der virtuellen Realität gelten die gleichen ethischen
Prinzipien, Normen und Standards. Das bedeutet auch, dass technologische
Anwendungen nur dann in der Bildung eingeführt oder genutzt werden
sollten, wenn sie aus ethischer, pädagogischer und didaktischer Sicht sinn‐
voll sind – nicht nur, weil sie Innovationen darstellen oder weil sie von der
Privatwirtschaft gesponsert oder geschenkt werden. Wenn man als Schule
z. B. 100 Basketbälle geschenkt bekommt, heißt das ja nicht, dass die Schule
ihren Lehrplan ändern und mit Basketballspielen füllen würde, nicht wahr?
Zumindest sollte das nicht passieren, obwohl ich wirklich gerne Basketball
spiele ...

Dementsprechend muss sich das Bildungswesen mit den folgenden Fra‐
gen auseinandersetzen und sie nicht aus wirtschaftlicher oder technologie‐
begeisterter Sicht beantworten, sondern auf der Grundlage rein pädagogi‐
scher und didaktischer Überlegungen – im «besten Interesse der Schüler:in
und der Student:in»: Soll die Bildung digitalisiert werden? Wenn ja, wie
weit soll die Digitalisierung der Bildung gehen? Soll jede Schüler:innen ihr/
sein eigenes Tablet bzw. sein technisches Gerät haben? Oder soll die Schule
eine bildschirmfreie Oase sein? Soll Schule ein Ort sein, an dem zwischen‐
menschliche soziale Interaktion ohne Ablenkung durch Bildschirme erlebt
und gelernt werden kann? Soll die Didaktik digitalisiert werden? Sollen
Handys in der Schule verboten werden? Wie sollen wir mit der Herausfor‐
derung umgehen, dass Lehrpersonen des 20. Jahrhunderts Schüler:innen
des 21. Jahrhunderts unterrichten? Sollte Bildung weder analog noch digital
sein, sondern genau das nutzen, was ihrem Zweck dient und den Rest weg‐
lassen? Sollten alle oder nur diejenigen, die diesbeüzglicher Unterstützung
bedürfen, unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit und Gleichheit aus‐
gestattet werden? Sollten Lehrpersonen in ihrem Selbstvertrauen gestärkt

1605 Vgl. Peters et al. 2018.
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werden, um Lehrpersonen für «Millennials», aber nicht um selbst «Millen‐
nials» zu sein? Sollte die Bildung ihren Umgang mit der Tatsache ändern,
dass sich die Bildung schneller und in kürzeren Abständen verändert? «Der
Glaube, dass Bildung durch ein Computerprogramm ersetzt werden kann,
ist ein Mythos. Der menschliche Kontakt und das Mentoring machen den
entscheidenden Unterschied bei den Lernergebnissen aus»1606, sagt Sebasti‐
an Thrun, Vorsitzender und Mitbegründer der Online-Akademie Udacity.

Das Bildungswesen sollte seinen Umgang mit den Lehrpersonen än‐
dern und/oder die Lehrpersonen sollten sich in Bezug auf die Wahrneh‐
mung von Technologie und technologischer Innovation ändern. Lehrper‐
sonen sind nicht verpflichtet, technologische Anwendungen zu nutzen,
nur weil es sie gibt, da sie kostenlos sind, weil ein Unternehmen sie mit
einer Spende zugunsten der Schule verbindet, usw. Sie sind verpflichtet,
ethisch, pädagogisch und didaktisch begründete, rationale Entscheidun‐
gen darüber zu treffen, ob sie technologische Anwendungen nutzen oder
nicht. Die Kriterien der Verständlichkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftig‐
keit müssen beachtet werden. So muss z. B. ein digitales Lernunterstüt‐
zungssystem auch aus ethischer Sicht bewertet werden.1607 Dabei könnten
ethische Risiken wie Abhängigkeit, die Verwandlung der die Technologie
nutzenden Schüler:innen selbst in ein Produkt zur Datenbereitstellung,
die Verletzung des Menschenrechts auf Privatsphäre und Datenschutz
usw. identifiziert werden. So bieten Google, Apple, Microsoft den unter
wirtschaftlichem Druck stehenden Schulen eine moderne Infrastruktur,
ein benutzer:innenfreundliches Design und leistungsfähige Funktionen –
fast zum Nulltarif. Doch «Google Suite», «School Manager», «Microsoft
Office 365» und «Windows 10» sind «Spione im Klassenzimmer»1608: Sie
sammeln so viele Daten wie möglich von und über Kinder und missbrau‐
chen sie wirtschaftlich,1609 während Kinder und ihre Eltern den Schulen
fälschlicherweise vertrauen sowie fälschlicherweise annehmen, dass die
öffentlichen Bildungssysteme sie schützen.

1606 Bossard 2018: 2.
1607 Für eine Bewertung von emotionssensitiven Trainingssystemen für Menschen mit

Autismus vgl. Dziobek et al. 2017.
1608 Fiechter 2019.
1609 Vgl. Ehrenhauser 2019.
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Videokonferenz-Tools wie «Zoom» sammeln so viele persönliche Daten
wie möglich von den Gastgebenden und Teilnehmenden virtueller Sitzun‐
gen und verkaufen diese Daten an Facebook und andere Parteien.1610

Darüber hinaus sollte sich das Bildungswesen an die digitale Transfor‐
mation anpassen und sich angemessen auf den technologiebasierten Wan‐
del vorbereiten, aber noch mehr sollte es der menschlichen Gestaltungsver‐
antwortung für die digitale Transformation gerecht werden. Die Schule
ist ein Ort, an dem der digitale Wandel gestaltet, beeinflusst, verändert
und gestoppt werden sollte. Bildung sollte Wege finden, die ethischen
Chancen datenbasierter Systeme zu nutzen. Bildung sollte aber auch auf die
ethischen Risiken datenbasierter Systeme vorbereiten.1611 So sollte z.B. der
gegenwärtigen Gefährdung des Menschenrechts auf Privatsphäre und Da‐
tenschutz mit Bildungsanstrengungen begegnet werden, die zu einer «Pri‐
vacy Literacy» führen: «Privatheit muss unseres Erachtens aber nicht zu
Ende gehen. Dies wäre allerdings auch kein Selbstgänger, sondern dazu
sind zunächst Bewusstheit und dann Maßnahmen, die solches steuern,
nötig. Gerade Autonomie als relevanter Aspekt hierbei muss auch gepflegt
und vermittelt werden. Zentrales Mittel erscheint uns eine digitale Privat‐
heitskompetenz (privacy literacy) zu sein, wobei eine solche aber eben
nicht erst bei der technischen Anwendung von Medien ansetzt, sondern bei
einer Bewusstheit über deren semiotische Dimension und den Konstrukt‐
charakter des inhaltlich Gebotenen und Kommunizierten, da erst dadurch
die Anwendung in der Praxis auf ein solides Fundament gestellt wäre und
Verhalten hierauf bezogen und reflektiert werden könnte. Zusammnenge‐
fasst können folgende Fähigkeiten für eine Privatheitskompetenz stehen:
a) das Wissen, wie Medien Privatheit semiotisch kommunizieren und
konstruieren (Medialitätskompetenz), b) die Reflexionsfähigkeit, warum
private Daten als schützenswert einzustufen sind (ethische Kompetenz),
c) das Wissen, wer private Daten zu welchem Zweck erhebt, verarbeitet
und weitergibt (strukturelle Kompetenz), d) die Abschätzung der Folgen,
die sich aus der Veröffentlichung privater Daten ergeben könnten (Risiko‐
kompetenz), e) das Wissen über mögliche (Selbst-)Schutzmaßnahmen und
Privatheit schützende Kommunikationsmedien (Handlungskompetenz) so‐
wie f ) die Befähigung, über Machtaspekte der Digitalisierung – kurz Big

1610 Vgl. Laaff 2020.
1611 Vgl. Schaudel 2012.
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Data, Big Power und Big Money – zu reflektieren (systemische Analyse und
politisches Wissen).»1612

Zudem muss die Bildung der massiven Reduktion bezahlter beruflicher
Aufgaben im Zuge der digitalen Transformation und der Nutzung datenba‐
sierter Systeme Rechnung tragen.

Bildung sollte auf die digitale Transformation vorbereiten, indem sie die
Stellung des Menschen in der Welt stärkt, ihn befähigt, mit dem rasanten
Wandel angemessen umzugehen, und die einzigartigen Kompetenzen des
Menschen stärkt, die ihn von datenbasierten Systemen unterscheiden –1613

z. B. eine an der Menschenwürde, den Menschen- und Kinderrechten ori‐
entierte Haltung,1614 ethische Vernunft statt nur technischer Rationalität,
kritisches Denken, die Fähigkeit, in komplexen Systemen zu denken bzw.
mit komplexen Systemen zu interagieren, Flexibilität, soziale und zwischen‐
menschliche Kompetenz, Kreativität, Kunst, Moralfähigkeit, Autonomie,
ethische Kompetenzen, die Fähigkeit des Menschen, seinen eigenen Le‐
benssinn zu suchen, zu diskutieren, zu reflektieren und zu definieren, die
Fähigkeit des Menschen, Arbeitszeit, Freizeit und «Society-Time» nach sei‐
nem eigenen Sinnhorizont zu gestalten. Bildung soll die Grundlage für die
Fähigkeit schaffen, in Kontexten der Ungewissheit einen selbstbewussten
Standpunkt einzunehmen.

Schließlich liegt es in der Verantwortung der Bildungspolitik, der Schul‐
leiter:innen, der Lehrer:innen und der Schüler:innen, dass die Schulen
einen Ort bilden,

– an dem die digitale Transformation und datenbasierte Systeme nicht
etwas vom Schicksal Gegebenes sind, sondern Objekte menschlicher
Entscheidungen;

– an dem die digitale Transformation und datenbasierte Systeme gestaltet
werden;

– an dem kritisch über alles nachgedacht wird – auch über die digitale
Transformation und datenbasierte Systeme sowie ihren Platz im Leben
der Menschen und in der Gesellschaft;

– an dem es gilt, aus ethischer Sicht «Ja» und «Nein» zu technologieba‐
sierten Optionen zu sagen;

1612 Grimm / Krah 2014: 21-22.
1613 Vgl. Brynjolfsson / McAfee 2014: 10-11.
1614 Vgl. Bellamy et al. 2007b.

8.8 Bildung «befähigt» die Vernunft, nicht nur die «technische Rationalität»

429
https://doi.org/10.5771/9783748918462, am 22.07.2024, 02:36:18
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783748918462
https://www.nomos-elibrary.de/agb


– an dem wir als Menschen in die Lage versetzt werden, den sich schnell
und ständig verändernden Realitäten und Kontexten gerecht zu werden
und sie kontinuierlich zu gestalten;

– an dem man lernt, mit Ungewissheit umzugehen;
– an dem die einzigartigen Kompetenzen des Menschen im Mittelpunkt

stehen;
– der zur gegenwärtigen und zukünftigen Achtung, zum Schutz, zur

Durchsetzung und zur Realisierung der Menschenwürde und der Men‐
schenrechte beiträgt.

8.9 Leben mit datenbasierten Systemen

8.9.1 Der Mensch und das Leben mit datenbasierten Systemen

«Digitaler Humanismus»1615, «Kann die digitale Zukunft unsere Heimat
sein?»1616, ... – läuft man nicht Gefahr, datenbasierten Systemen zu viel
Bedeutung, Signifikanz und Relevanz zuzuschreiben, wenn man die grund‐
legende ethische Basis des friedlichen und respektvollen Zusammenlebens
von Menschen um sie herum denkt und/oder wenn wir von datenbasier‐
ten Systemen erwarten, dass sie uns ein Nest bieten, und/oder wenn
man datenbasierten Systemen eine ganze eigene Welt zuschreibt? Hat die
Menschheit jemals ihre normative Grundlage und/oder ihre Einbettung
mit einer Technologie konnotiert? Sollte es nicht umgekehrt sein, indem
man die Unterscheidung zwischen Menschen und datenbasierten Systemen
aufrechterhält sowie gleichzeitig die intensive Interaktion und Verflechtung
zwischen Menschen und datenbasierten Systemen anerkennt?

Die Organisation, Struktur und Gestaltung eines Lebens mit datenba‐
sierten Systemen liegen in den Händen von Menschen. Sie sind dafür
verantwortlich, etwas Gutes oder Richtiges zu schaffen und zu vermeiden,
was unter ethischen Gesichtspunkten schlecht oder falsch ist. Datenbasierte
Systeme und die digitale Transformation geschehen nicht von selbst – auch
wenn sie die Fähigkeit zum Selbstlernen haben oder gar «Super-Datenba‐
sierte Systeme» sind. Bildlich gesprochen oder einfach ausgedrückt: Die
erste Codezeile wird immer von einem Menschen geschrieben. «Sollten wir
jedoch eines Tages unser Schicksal tatsächlich in die Entscheidungsgewalt

1615 Vgl. Nida-Rümelin / Weidenfeld 2019.
1616 Zuboff 2019: 4.
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digitaler Maschine legen, wäre das immer noch unser eigener Wahnsinn
gewesen. Wir werden die Verantwortung für die Besen, die wir riefen,
nicht mehr los.»1617 Dies verweist auf die alleinige Verantwortung des
Menschen.1618 Es liegt an den Menschen, immer wieder zu überprüfen,
wie sie datenbasierte Systeme programmieren und trainieren, bzw. was sie
datenbasierten Systemen einprogrammieren und beibringen, um sicherzu‐
stellen, dass die Menschenwürde und die Menschenrechte aller Menschen
geachtet werden – gerade z.B. angesichts der Gefahr, menschliche rassisti‐
sche Vorurteile in datenbasierte Systeme einzubetten.1619 Es liegt an den
Menschen, die digitale Transformation und datenbasierte Systeme so zu
gestalten, dass die Umsetzung bestehender ethischer Prinzipien und Nor‐
men angepasst und die Komplexität der Ethik berücksichtigt werden kann.
Es liegt am Menschen, die digitale Transformation und datenbasierte Syste‐
me so zu gestalten, dass ethische Chancen genutzt und ethische Risiken
sowie ethische Ambivalenzen und die «Dual Use»-Problematik bewältigt
werden können. Es liegt an den Menschen, die digitale Transformation
und datenbasierte Systeme so voranzutreiben, dass sie den Menschen die‐
nen, verantwortungsvoll und fair genutzt werden, alle Menschen in ihrer
Menschenwürde respektieren, zur Achtung, zum Schutz, zur Umsetzung
und zur Realisierung der Menschenrechte für alle Menschen beitragen und
das Ökosystem nachhaltig respektieren. Es ist Aufgabe des Menschen, die
Arbeit mit datenbasierten Systemen, die dem Menschen Arbeit zuweisen,
ihn mit Informationen unterstützen und seine Leistung bewerten, so zu
organisieren und zu strukturieren, dass der Mensch «mit intelligenten Ma‐
schinen nicht nur effektiv, sondern auch zufriedenstellend und sinnvoll
zusammenarbeitet.»1620

8.9.2 Der Mensch als Gestalter der digitalen Transformation und
datenbasierter Systeme

Bei der Gestaltung der digitalen Transformation und der datenbasierten
Systeme sollte man sich die Einzigartigkeit dieses technologiebasierten
Wandels im Vergleich zu früheren innovationsbasierten Epochen vor Au‐

1617 Stadler 2017.
1618 Vgl. Kirchschläger 2014a; Posé 2019.
1619 Vgl. Misselhorn 2018: 80.
1620 Lee et al. 2015: 9.
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gen halten. Es ist eine intellektuelle Versuchung, diese Epoche des Wandels
mit früheren Zeiten der technologiebasierten Revolution gleichzusetzen.
Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee zum Beispiel verstehen ihr zweites
Maschinenzeitalter gleich wie die industrielle Revolution.1621 Der größte
Teil des Diskurses über die digitale Transformation und datenbasierte
Systeme tut dies ebenfalls. Auf einer metaethischen Ebene provoziert das
Nachgeben gegenüber dieser intellektuellen Versuchung drei grundlegende
hermeneutische Zweifel: Warum sollte jede innovationsbasierte Transfor‐
mation auf dieselbe Art und Weise ablaufen? Es gibt keine Gründe, warum
man das automatisch annehmen könnte. Dazu zählt z.B. die Grundannah‐
me einer Behauptung wie dieser: «Computer und andere digitale Errun‐
genschaften bewirken für die geistige Leistungsfähigkeit – die Fähigkeit,
unser Gehirn zu nutzen, um unsere Umwelt zu verstehen und zu gestalten
– das, was die Dampfmaschine und ihre Nachfahren für die Muskelkraft
getan haben. Sie ermöglichen es uns, frühere Beschränkungen zu überwin‐
den, und führen uns in neue Bereiche. (...) Ein enormer und noch nie
dagewesener Zuwachs an geistiger Kraft sollte also ein großer Zuwachs für
die Menschheit sein, so wie es ein früherer Zuwachs an körperlicher Kraft
eindeutig war.»1622 Im Gegensatz dazu könnte es theoretisch auch möglich
sein, dass dieser technologiebasierte Wandel die Menschheit einschränkt
oder degeneriert. Es geht hier darum zu zeigen, dass es keine Gründe
gibt, warum das eine über das andere siegen sollte. Nur weil dies bei
der industriellen Revolution der Fall war, wird sich dies bei der digitalen
Transformation und datenbasierten Systemen nicht automatisch wiederho‐
len. Tatsächlich impliziert eine solche einheitliche Argumentationslinie ein
Verständnis der menschlichen Geschichte als linearen Fortschritt. Für die
Geschichte im Allgemeinen und insbesondere für die Wissenschafts- und
Technologiegeschichte lässt sich zeigen, dass dies nicht der Fall ist.1623

Warum sollte jeder innovationsbasierte Wandel zu den gleichen Konse‐
quenzen führen, von denen man profitieren kann, wenn sie positiv sind
– und sie überwinden, wenn sie negativ sind? «Die Digitalisierung wird
einige heikle Herausforderungen mit sich bringen. Das sollte an sich nicht
allzu überraschend oder beunruhigend sein; selbst die vorteilhaftesten Ent‐
wicklungen haben unangenehme Folgen, die bewältigt werden müssen.
Die Industrielle Revolution war begleitet von rußverschmutztem Londoner

1621 Vgl. Brynjolfsson / McAfee 2014: 2-12.
1622 Brynjolfsson / McAfee 2014: 7-8.
1623 Vgl. Kuhn 1962; Laudan 1977.
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Himmel und grausamer Ausbeutung von Kinderarbeit. Was werden die
modernen Gegenstücke sein?»1624 Die Argumentation geht weiter, indem
sie darauf hinweist, dass diese Herausforderungen anlässlich der Industriel‐
len Revolution gemeistert wurden und dies daher auch bei den negativen
Folgen der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme der Fall
sein wird. Dies scheint eine unbegründete Argumentation zu sein, denn
einerseits sind Kinderarbeit und Umweltverschmutzung nach wie vor in‐
akzeptable Bestandteile der Wertschöpfungskette der digitalen Transforma‐
tion und datenbasierter Systeme, wie oben in Unterkapitel 7.19 Globale
Ungerechtigkeit dargestellt wurde. Andererseits bedeutet der Umstand, dass
sich die Menschen von den negativen Seiten der industriellen Revolution
befreien konnten, nicht automatisch, dass sie sich auch von den Schatten‐
seiten der digitalen Transformation und datenbasierter Systeme befreien
können.

Warum sollte ausgerechnet etwas Innovatives zur gleichen Methode und
zum gleichen Weg führen und ähnliche Ergebnismuster erreichen? «Es
(das zweite Maschinenzeitalter) ist ein Wendepunkt in die richtige Rich‐
tung»1625. Könnte es nicht sein, dass all die von Erik Brynjolfsson und And‐
rew McAfee aufgezählten negativen Auswirkungen selbst dazu führen, dass
dieser innovationsbasierte Wandel uns eigentlich in die falsche Richtung
führt – nämlich in die Zerstörung der Menschheit und des Planeten Erde
– und dass die Menschen diese Richtung sofort ändern müssten? Nur weil
etwas neu ist, heißt das weder, dass es ethisch legitim ist, noch dass es die
Menschheit in die richtige Richtung führt.

Darüber hinaus kann der Fortschritt an sich aus ethischer Sicht kein Ziel
sein. «Jeder Fortschritt ist ein Fortschritt in Richtung eines Ziels, aber es
kann keinen Fortschritt in der Bildung, dem Ausdruck und der Bewertung
von Zielen an sich geben, sondern nur deren Umschreibung oder Vermeh‐
rung. (...) Fortschritt als Selbstzweck zu behandeln, bedeutet in der Regel,
tatsächliche Zwecke zu verleugnen – sei es für Gerechtigkeit, für Vielfalt,
für die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, für mehr ausgewiesene Be‐
friedigungen auf dem Glücksindex, was auch immer der Zweck sein mag
– und indem man sie verleugnet, gibt man auch die Begriffe auf, ohne

1624 Brynjolfsson / McAfee 2014: 10.
1625 Brynjolfsson / McAfee 2014: 11.
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die jeder Begriff von Fortschritt letztlich unverständlich ist.»1626 Schließlich
muss man anerkennen: «Die Zukunft ist ein Prozess, kein Ziel»1627.

8.9.3 Die Verantwortung von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren für die
digitale Transformation und datenbasierte Systeme

Staaten und nichtstaatliche Akteure (wie Unternehmen, Religions- oder
Weltanschauungsgemeinschaften) tragen auch diese Verantwortung für die
ethische Gestaltung der digitalen Transformation und datenbasierter Syste‐
me,1628 weil sie als moralische Akteure verstanden werden können.1629 Denn
sie können die Quelle der «Handlungsfreiheit: Fähigkeit, unter den in einer
bestimmten Situation möglichen Möglichkeiten des Tuns oder Nichttuns
bestimmte Handlungen bewusst durchzuführen», «Voraussicht: Fähigkeit,
sich im Voraus auf erwartete Ergebnisse zu konzentrieren und in der Folge
Handlungsfreiheit auszuüben», «Überlebensfähigkeit: Fähigkeit, Gründe
rational zu bewerten und entsprechende Absichten zu entwickeln», «Mitbe‐
troffenheit: Fähigkeit, [den oben genannten Fähigkeiten] einen moralisch
bestimmten Sinn zu geben»1630 sein. Aus dieser Liste von Voraussetzungen
lässt sich kein Unterschied zwischen moralischen Akteuren, wie z.B. Reli‐
gionen, und moralischen Personen, wie z.B. Menschen, ableiten.

Mit Blick auf das ethische Instrument der Verantwortung wird deutlich,
dass einzelne Individuen nicht die Verantwortung tragen können, die sich
im Kontext von Institutionen und Organisationen ergibt.1631 Dies wird im
Schatten des Holocaust deutlich, wo es nicht ausreicht, dass z.B. Unterneh‐
men als Organisationen oder die christlichen Kirchen als Institutionen
keine Verantwortung übernehmen und sich zu ihrer Schuld bekennen,
sondern einzelnen Mitarbeitenden oder Gläubigen die Schuld zuschieben,
und wo es nicht ausreicht, «dass die Kirchen lediglich auf den Unterschied
zwischen christlichem Antisemitismus und der nationalsozialistischen Vari‐
ante hinweisen. Wenn sie ihre moralische Integrität wiederherstellen und
zu starken Befürwortern der neuen Tiefe menschlicher Verantwortung

1626 Carrico 2013: 50.
1627 Sterling 2012.
1628 Vgl. Kirchschläger 2016f; Kirchschläger 2017e; Kirchschläger 2015c; Kirchschläger

2017f.
1629 Vgl. Griffin 2008: 32.
1630 Kettner 2001: 149.
1631 Vgl. Neuhäuser 2011: 90.
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werden wollen, zu der die Erfahrung des Holocaust die Menschheit im ein‐
undzwanzigsten Jahrhundert aufruft, müssen sie sich zunächst mit ihrem
allgemeinen Versagen in der moralischen Verantwortung gegenüber Hitlers
Opfern, insbesondere den Juden, auseinandersetzen. Nichts anderes wird
ausreichen.»1632

Ausserdem lässt sich feststellen, dass z. B. Religionen nicht nur Subjekte
rechtlicher, sondern auch moralischer Verantwortung sind, denn Religio‐
nen erfüllen die auf Ciceros Legitimation des Tyrannenmordes zurückge‐
hende Forderung, positives Recht zu verletzen, wenn das positive Recht
schlecht ist.1633 Religionen als Subjekte der moralischen Verantwortung
haben diese Handlungsoption. Darüber hinaus sind staatliche und nicht‐
staatliche Akteure moralische Akteure, weil Menschen ihre Gemeinschaften
als moralische Akteure schaffen.1634 Staatliche und nichtstaatliche Akteure
sind jedoch moralische Akteure und keine moralischen Personen, weil sie
nicht Träger:innen der Menschenwürde sind.1635 Daher sind staatliche und
nichtstaatliche Akteure auch nicht Träger:innen von Menschenrechten,
sondern nur von kollektiven Rechten zum Schutz der Menschenrechte aller
Menschen als Individuen.1636 Schließlich sind z.B. Religionen insofern mo‐
ralische Akteure, als das Göttliche, Gott, das Gottähnliche oder das Tran‐
szendente ihre Richtschnur bzw. ihr Leitbild für moralisches Handeln ist –
für die jüdisch-christliche Tradition z.B. ausgedrückt im Folgenden: «Weil
ich dein Gott bin, der dich als humane Gesellschaft geschaffen hat, sollst
und kannst du diese humane Gesellschaft konkret leben und schützen.»1637

Staatliche und nichtstaatliche Akteure sollten nicht nur ihren eigenen
Partikularinteressen dienen, sondern allen Menschen und der Gesellschaft
als Ganzes. Das bedeutet, dass Staaten nicht nur nationale Interessen ver‐
treten, sondern die digitale Transformation und datenbasierte Systeme mit
einem globalen Horizont gestalten und vorantreiben müssen. Als Völker‐
rechtssubjekte müssen Staaten rechtsverbindliche Menschenrechte achten,
schützen, durchsetzen1638 und zu ihrer Realisierung beitragen.

Unternehmen dürfen nicht nur nach ihrem eigenen Profit streben, sondern
müssen auch die Menschenrechte achten, schützen, umsetzen und zu ihrer

1632 Pawlikowski 2001: 284.
1633 Vgl. Neuhäuser 2011: 92; Radbruch 1932; Alexy 1986.
1634 Vgl. Neuhäuser 2011: 123.
1635 Vgl. Neuhäuser 2011: 181-220.
1636 Vgl. Kirchschläger 2016f: 152-160.
1637 Zenger 2009: 222.
1638 Vgl. Kälin 2004: 17; Spenlé 2005.
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Realisierung beitragen. Sie müssen soziale Verantwortung übernehmen sowie
gerecht und nachhaltig entscheiden und handeln.1639 Sie müssen durch ihr
Geschäftsgebaren dazu beitragen, «dass Menschen ihr eigenes Leben besser,
erfolgreicher oder selbstbestimmter gestalten können. Die zwangsläufig sehr
auf Kapital ausgerichtete Finanzwirtschaft muss dabei die Frage beantworten,
in welcher Weise sie dazu beiträgt, Wohlstand und auch soziale Gerechtigkeit
zu mehren.»1640  Unternehmen müssen nicht nur wirtschaftlichen Nutzen
schaffen, sondern auch einen sozialen Beitrag leisten. «Geld – ebenso wie
Wirtschaft,  Kapitalmärkte oder Unternehmen – ist,  um es vereinfacht zu
sagen, kein Selbstzweck. Es ist ein Mittel zur Gestaltung des Zusammenle‐
bens, mit dem verantwortlich umzugehen ist.»1641 Die Intensität der wechsel‐
seitigen Verflechtung im Zuge der Globalisierung vervielfacht diese Macht
der Unternehmen, weshalb ein Nicht- oder Teilversagen der Unternehmen,
einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu leisten, für eine Gesellschaft nicht
nachhaltig ist.

Im Zuge eines Lernprozesses wächst das Bewusstsein der Unternehmen
für die eigene Macht und die damit verbundenen Handlungsspielräume,
für das Zusammenspiel von ökonomischer und ethischer Rationalität
sowie für die Gefahr, die ethische Rationalität aus den Augen zu verlie‐
ren. «Marktwirtschaft lebt von unternehmerischer Freiheit, die nicht nur
im ökonomischen Sinne, sondern auch ethisch verantwortlich zu füllen
ist. Daher ist eine unternehmensethische Verantwortung unverzichtbar.»1642

Die Bedeutung der sozialen Verantwortung von Unternehmen wird deut‐
lich, wenn man sich die folgende Situation vor Augen führt: «Ein Unter‐
nehmen siedelt sich in einem Land mit unregulierten Marktbedingungen
an, in dem es aufgrund fehlender ethischer und ökologischer Standards zu
niedrigeren Kosten arbeiten kann. Der Wettbewerbsdruck veranlasst ande‐
re dazu, diesem Beispiel zu folgen, was die Aufnahmeländer (die versuchen,
das Kapital zu halten und die Beschäftigungsquoten und Steuereinnahmen
aufrechtzuerhalten) in einen Wettbewerb um den niedrigstmöglichen Stan‐
dard katapultiert. Dies setzt eine Abwärtsspirale in Gang, die mit dem
hypothetischen ‘Worst-Case-Szenario’ endet, bei dem die Gewinne priva‐
tisiert und die Kosten und Folgen sozialisiert werden. An den Hängen
einer unausgewogenen Weltwirtschaft droht dieser 'Schneeballeffekt' eines

1639 Vgl. Kirchschläger 2015e.
1640 Haasis 2012: 494.
1641 Neher 2013.
1642 Wiemeyer 2013: 16.
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eindimensionalen Gewinnstrebens eine Lawine prekären wirtschaftlichen
Verhaltens auszulösen»1643.

Religionen erweisen sich in verschiedener Hinsicht als moralische Ak‐
teure und müssen sich daher stärker in den Diskurs über digitale Transfor‐
mation und datenbasierte Systeme einbringen. Religionen und Moral sind
eng miteinander verbunden, denn Religionen haben eine eigene Moral,
die auf ihren Traditionen, Lehren, Überzeugungen, Werten und Prinzipien
beruht, und sie diskutieren und reflektieren ihre eigenen Vorstellungen
von Moral – zum Beispiel in der christlichen Tradition in Form der Theo‐
logischen Ethik.1644 Diese enge Verbindung umfasst auch, dass Religionen
beispielsweise aufgrund ihrer moralischen Kompetenz in einer Gesellschaft
die Rolle einer öffentlichen Instanz für moralische Fragen einnehmen,
Selbstverständlichkeiten kritisch hinterfragen oder die Durchsetzung von
Normen einfordern. Es besteht ein Interesse an ihrer Position zu allgemei‐
nen Fragen eines friedlichen und menschenwürdigen Zusammenlebens.1645

Die Beiträge der Religionen reihen sich ein in den Chor der verschie‐
denen Stimmen des öffentlichen Diskurses über digitale Transformation
und datenbasierte Systeme.1646 Entscheidend für ihre Überzeugungskraft ist
ihre argumentative Strahlkraft und weniger der Bezug auf Autoritäten, ins‐
besondere außerhalb der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Zudem können
Religionen als moralische Akteure nur dann integrativ auf die Gesellschaft
wirken, wenn ihre Begründungen für ihre Positionen rational zugänglich
und plausibel sind.

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben aufgrund ihres
morallebenden, moralbildenden, moralgebenden und moralbegründenden
Charakters1647 eine besondere Verantwortung, zu einer wissenschaftlichen
Durchdringung im Rahmen der Theologie und damit zur Kritik und Mitge‐
staltung von Forschung und Wissenschaft sowie zu gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Transformationsprozessen wie der digitalen Transformati‐
on und datenbasierten Systemen beizutragen.

Religionen, die sich an eine göttliche Offenbarung wenden oder sich
auf eine Transzendenz berufen, auf die sie ihre Entscheidungen und Hand‐
lungen stützen, können Moral leben, indem sie nach dem streben, was in
der Welt moralisch gut und richtig ist. Religionen als moralische Akteure

1643 Dierksmeier 2012: 17.
1644 Vgl. Schockenhoff 2013.
1645 Vgl. Arens 2007: 64.
1646 Vgl. Hilpert 2006: 280.
1647 Vgl. Kirchschläger 2017g.
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bemühen sich, auf der Seite der Unterdrückten, der Ausgegrenzten und
der Opfer von Machtmissbrauch zu stehen und nicht auf der Seite der
Unterdrücker, derjenigen, die ausgrenzen, oder derjenigen, die ihre Macht
missbrauchen.

Wenn Religionen in einer Gesellschaft Moral leben, muss die Tren‐
nung von Staat und Religion gewahrt werden. «Einerseits muss eine Vermi‐
schung von Religion und Politik auf der Ebene der jeweiligen Repräsentati‐
onssysteme (Staat – Kirche/ Religionsgemeinschaft) vermieden werden, an‐
dererseits darf nicht der Eindruck genährt werden, Religion als gesellschaft‐
liches Potential sei apolitisch und hätte nur individualisiert und privatisiert
ein Existenzrecht.»1648 Gleichzeitig ist auf die wesentlichen Funktionen
hinzuweisen, die Religionen als moralische Akteure für einen Staat und
eine Gesellschaft erfüllen: u.a. moralische Erziehung, Gewissensbildung,
Beiträge zur ethischen Grundkonsensfindung in einer Gesellschaft, «einen
Beitrag zur Fortentwicklung der Religionspolitik beziehungsweise zu einer
tragfähigen Bestimmung des Verhältnisses von Religionspolitik und Religi‐
onsrecht»1649, aber auch Normgebung und -setzung. Diese Aspekte dürfen
aber nicht so radikalisiert werden, dass sie entweder in das Schema des
Zeitalters der Aufklärung fallen und Religionen auf ihre Rolle eines «kul‐
turellen Mediums volkspädagogischer Moralisierung»1650 reduzieren oder
Religionen «gerade dieses Deutungsprivileg für sich beanspruchen»1651 und
sich darauf konzentrieren. Religion ist auch nicht als «Schubfach in der
Kommode der Kultur»1652 zu betrachten, denn diese Beschränkung auf «re‐
ligiöse Dinge» wird der Heilsrelevanz und den kritischen Fragen des Men‐
schen nach allem nicht gerecht.

Alle Menschen sind mit ihrer Moralfähigkeit zu verstehen. Religionen als
moralische Akteure können Moral leben. Als solche tragen sie zum Zusam‐
menspiel von Recht und Ethik bei und «sind Verbündete im Blick auf das
Ziel, eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle miteinander leben können:
eine gute, geschwisterliche Gesellschaft [...] die Maß an der menschlichen
Person nimmt.»1653

1648 Heimbach-Steins 2012a: 211.
1649 Heimbach-Steins 2012a: 210.
1650 Lübbe 2001: 128.
1651 Wils 2004: 19.
1652 Rosenzweig 1979: 966.
1653 Martini 2001: 17.
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Die Religionen eint die Pflicht, als moralische Akteure einen Unterschied
für eine positive Gegenwart und Zukunft zu schaffen. Gemeinsam ist ihnen
auch, dass sich die Grenzen des Spannungsfeldes zwischen dem Pol des
Engagements für die Menschenrechte und dem Pol des Widerstands gegen
die Menschenrechte nicht an den Grenzen von Religions- oder Weltan‐
schauungsgemeinschaften orientieren, sondern entlang von Gruppen und
Strömungen – innerhalb von Religionen und innerhalb von Weltanschau‐
ungsgemeinschaften, aber auch religions- und weltanschauungsübergrei‐
fend. «Heute müssen Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen sowie
Musliminnen und Muslime zusammenstehen, um die Menschlichkeit, die
Unantastbarkeit des Lebens, die Religionsfreiheit und die Ehre Gottes
selbst zu verteidigen. Der wahre Kampf des 21. Jahrhunderts wird nicht
zwischen Zivilisationen oder Religionen stattfinden, sondern innerhalb die‐
ser. Jahrhunderts wird nicht zwischen Zivilisationen oder Religionen statt‐
finden, sondern innerhalb von ihnen: zwischen denen, die die Trennung
von Religion und Macht akzeptieren, und denen, die sie ablehnen.1654

Ein weiterer Aspekt kommt zum Vorschein, wenn die Religionen als mo‐
ralische Akteure verstanden werden, die eng mit einem moralischen Leben
verbunden sind, mit ihm interagieren und es mitgestalten: Religionen ha‐
ben die Wirkung, Moral zu bilden. «Für die Gläubigen haben insbesondere
die Religionen die Funktion, einen ethischen Sinn zu vermitteln, indem
sie eine Vision von einem guten Leben und einer gerechten Gestaltung
der Gesellschaft transportieren.»1655 Dabei müssen sich die Religionen der
epistemischen Differenz zwischen Glaubenswahrheiten und moralischen
Wahrheiten bewusst sein.1656

Zugleich versucht die religiöse Moralerziehung, ethische Herausforde‐
rungen, die sich aus der Wirklichkeit ergeben, im Austausch mit dem
philosophisch-ethischen Diskurs über diese Fragen zu bewältigen, «ihre
Optionen und normativen Urteile zu begründen, in gesellschaftliche Dis‐
kussionen einbringen und für Menschen unterschiedlichen weltanschauli‐
chen Standpunkts anschlussfähig und plausibel darbieten zu können»1657.

Neben der Gestaltung von Moral können Religionen als moralische Ak‐
teure auch für Moral sorgen, indem sie staatliche Akteure – auch wenn die‐

1654 Säcke 2015.
1655 Reder 2013: 368.
1656 Vgl. Demmer 2000: 12.
1657 Heimbach-Steins 2012b: 12; vgl. Schockenhoff 2015: 56-60.
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se religiös und weltanschaulich pluralistisch sind –1658 und die internationa‐
le Gemeinschaft, insbesondere die UN, sowie nichtstaatliche Akteure (z.B.
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen) mit moralischen Prinzipien
und Vorstellungen von Moral unterstützen. Dies ist vor dem Hintergrund
des «Böckenförde-Diktums» zu verstehen. «Der freiheitliche, sälularisierte
Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist
das große Wagnis, das er, um der Freheit willen, eingegangen ist.»1659 Das
hängt damit zusammen, dass z.B. Staaten oder die UN nur dann als legitim
angesehen werden können, wenn sie die Menschenrechte respektieren und
einhalten, und gerade deshalb keine Moral entwickeln können, auf der
eine Begründung der Menschenrechte aufgebaut werden kann. Um ihrer
eigenen Liberalität willen dürfen Staaten und staatliche Gemeinschaften
den Menschen keine Moral vorlegen und sich nicht darum bemühen,
sie von einer Moral zu überzeugen.1660 «Um ihrer eigenen Existenz und
Zukunft willen sind deshalb die modernen Gesellschaften auf religiöse
Gruppierungen wie die christlichen Kirchen angewiesen, die die funda‐
mentalen Werte, Normen und Rechte, die sich in der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit in einem verhängnisvollen Prozess der Erosion befinden, aus
ihrer letzten Verankerung im transzendenten Bereich schützen und das
religiös-kulturelle Erbe wachhalten, aus dem auch und gerade die säkularen
und weltanschauungsneutralen Gesellschaften leben können müssen.»1661

So profitiert der säkulare Staat, wenn Religionen «aus ihrer Binnenperspek‐
tive das Verhältnis der religiösen Gemeinde (a) zum liberalen Staat, (b) zu
anderen Religionsgemeinschaften und (c) zur säkularisierten Gesellschaft
im Ganzen neu bestimmen.»1662 Eine säkulare Gesellschaft gewinnt auch
dann, wenn Religionen zum normativen Diskurs beitragen mit «religiös
bedingter Wirklichkeits- und Wahrheitsfähigkeit, worauf man angewiesen
ist, wenn man unter Aufklärungsbedingungen ideologieresistent existieren
können soll.»1663 Darüber hinaus gelingt es den Religionen, das Göttliche,
Gott, das Gottähnliche oder das Transzendente als letztverantwortliche
Instanz des Menschen einzuführen und den Menschen in einen größeren
Zusammenhang zu stellen.1664

1658 Vgl. Palm 2013: 151.
1659 Böckenförde 2006: 112, Hervorhebung im Text; vgl. auch Lübbe 1990b: 297-306.
1660 Vgl. Graf 2015: 85-86.
1661 Koch 2012: 138.
1662 Habermas 2004.
1663 Lübbe 1990b: 280-281.
1664 Vgl. Schröder 2003: 34.
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Alle anderen gesellschaftlichen Akteure gewinnen, wenn z.B. Religionen
im öffentlichen Diskurs einer Gesellschaft über digitale Transformation
und datenbasierte Systeme ihre Glaubens-, Wissens-, Denk- und Verste‐
henshorizonte sowie die Sinnstiftung einbringen. «Daher muss der liberale
Staat den säkularen Bürgern nicht nur zumuten, religiöse Mitbürger, die
ihnen in der politischen Öffentlichkeit begegnen, als Personen ernst zu
nehmen. Er darf von ihnen sogar erwarten, dass sie nicht ausschliessen,
in den artikulierten Inhalten religiöser Stellungnahmen und Äusserungen
gegebenenfalls eigene verdrängte Institutionen wiederzuerkennen – also
potenzielle Wahrheitsgehalte, die sich in eine öffentliche, religiös ungebun‐
dene Argumentation einbringen lassen.»1665

Das bedeutet zugleich, dass ein säkularer Staat die Existenz einer «post‐
säkularen Gesellschaft»1666 nicht ausschließt, in der «[i]n der Öffentlich‐
keit, dem für die säkulare Gesellschaft konstitutiven Ort der kritischen
Debatte zwischen den Bürgern, zugleich säkulare und nicht-säkulare Kom‐
munikation stattfindet und diese Gleichzeitigkeit eine spezifische Entwick‐
lungs- und Konfliktdynamik freisetzt»1667. Säkularisierung ist nicht als eine
antireligiöse oder religionslose Realität misszuverstehen, sondern als «ein
Zustand zunehmender Pluralisierung religiöser und nichtreligiöser Mög‐
lichkeiten»1668. Säkularisierung bedeutet auch nicht den Verfall einer Ge‐
sellschaft in moralischer Hinsicht.1669 Auch darf die Postsäkularität nicht
aus einer zeitlichen, sondern aus einer programmatischen Perspektive be‐
trachtet werden. Dieses Programm umfasst sowohl Beiträge der Religionen
zum öffentlichen Diskurs1670 als auch moralische Beiträge.

Bei der Betrachtung der Religionen als moralische Akteure muss ein
säkularer Staat die verfassungsrechtlich garantierte Pflicht zur Toleranz
im Sinne einer «Achtung vor der Würde, der Persönlichkeit und den
abweichenden Glaubensansichten und Gewissensentscheidungen anderer
und damit Mässigung eigener exzessiver Forderungen und Ansprüche auf
Verwirklichung glaubensmässiger Vorstellungen»1671 berücksichtigen. Die‐
se Toleranzpflicht impliziert für die Religionen als moralische Akteure,
das Gebot zu akzeptieren, «dass Recht und politisches Handeln nicht

1665 Habermas 2015: 52.
1666 Habermas 2001b: 39.
1667 Loretan 2011: 423.
1668 Casanova 2015: 19.
1669 Vgl. Joas 2015b.
1670 Vgl. Holderegger 2015: 73.
1671 Friederich 1993: 350-351.
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unmittelbar aus religiöser Offenbarung oder weltanschaulicher Position
heraus begründet und geltend gemacht werden.»1672 Die Pflicht zur Tole‐
ranz zielt nicht darauf ab, religiöse oder weltanschauliche Gleichgültigkeit
zu fördern. «Die politische Neutralisierung religiöser und konfessioneller
Wahrheitsansprüche […] ist vielmehr die Antwort auf die Frage, wie Frie‐
de unter Bedingungen konkurrierender Wahrheitsansprüche insbesondere
dann, wenn Eiferer sie vertreten, sich wiederherstellen und sichern lässt.
Es ist diese Friedensraison, die der Praxis religiöser Toleranz ursprünglich
zugrunde liegt.»1673 Diese Forderung nach Toleranz ist keine «nur zu er‐
hoffende Toleranz des Staates, sondern hat den Status einer einklagbaren
Rechtsforderung»1674 im Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions‐
freiheit.1675 Dies dient dem Respekt und der Hochachtung vor «der Digni‐
tät des Glaubens, der in Freiheit angenommen und gelebt sein will.»1676

Toleranz führt dazu, den jeweils Anderen gerade in seinem Anderssein
anzuerkennen.1677 Dementsprechend verlangt der säkulare Staat, dass sich
Religionen anpassen müssen, weil sie die Voraussetzungen des Rechtsstaa‐
tes (u.a. Menschenrechte) akzeptieren, auch wenn sie sich auf eine säku‐
lare Moral stützen.1678 Für die Religionen kann dies auch bedeuten, die
Menschenrechte in Anlehnung an die Allgemeine Erklärung der Menschen‐
rechte von 1948 als kontinuierliche Quelle globaler Werte außerhalb und
innerhalb der Religionen zu verstehen, die die digitale Transformation und
datenbasierte Systeme prägen.1679

Religionen als moralische Akteure sind mit der Notwendigkeit konfron‐
tiert, moralische Prinzipien, Ideen und Normen zu begründen, um sie
durchzusetzen. Mit dem Rückgriff auf ihren Glauben gelingt es einer reli‐
giösen Begründung der Moral, die Mitglieder der jeweiligen Religion direkt
anzusprechen. Die argumentative Wirkung und Überzeugungskraft einer
solchen Moralbegründung hat für Angehörige der jeweiligen Religion eine
einzigartige und besondere Qualität. Sie bezieht ihre Kraft aus dem Vorteil,
dass ihre Geltung etwa durch ihren Gottesbezug sowie ihre Seinsordnung
in ihrer Unmittelbarkeit und Absolutheit kaum zu übertreffen ist. Zugleich

1672 Hilpert 2006: 280; vgl. auch Taylor 2015: 39.
1673 Lübbe 1990b: 76; vgl. Rawls 1993.
1674 Bielefeldt 1993: 466.
1675 Vgl. Kirchschläger 2013f.
1676 Bielefeldt 1993: 466.
1677 Vgl. Lehmann 2015: 73-78; Schockenhoff 2014b: 465-475.
1678 Vgl. Habermas 2011b: 14.
1679 Vgl. Kirchschläger 2015f.
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kann sie stringente Argumentationslinien ziehen und damit zeigen, dass die
spezifische Moral gültig sein soll.

Gerade der Aspekt des Glaubens kann aber auch eine religiöse Begrün‐
dung in ihrer Wirkung einschränken, denn für Nichtgläubige oder Anders‐
gläubige könnte die Begründung schwer nachvollziehbar sein, da dieser
Ansatz nicht rein rational, sondern nur für diejenigen unmittelbar akzepta‐
bel ist, die diesen Glauben ebenfalls teilen. Bei religiösen Begründungen
muss daher davon ausgegangen werden, dass ihre Relevanz begrenzt sein
könnte. Dies liegt daran, dass z.B. das Prinzip der Verallgemeinerbarkeit
nicht erfüllt werden kann, was angesichts eines pluralistischen Adressat:in‐
nenkreises zu einer Überforderung führen kann.

Diese Überlegungen führen zu der Frage, wie der Begriff «Begrün‐
dung» in diesem Zusammenhang zu verstehen ist. Wegen des Verweises
auf die Transzendenz religiöser Begründungen, die den Verdacht provo‐
zieren, dass sie sich rationalen Fragen und Argumenten, die Beweise
und Schlussfolgerungen zulassen, letztlich entziehen, erscheint der Be‐
griff «theologische Fundierung» angemessen, um diesen religiösen Weg zu
beschreiben.1680 Ein «theologische Fundierung» der Moral beinhaltet eine
Argumentationslinie, die auf Überzeugungen oder einer weltanschaulichen
Basis beruht und eine gewisse Logik in sich trägt. Sie verzichtet nicht auf
ihren transzendenten Bezug, sondern stellt eine Moral in einen bestimmten
Sinnhorizont. Dieser theologische Sinnhorizont ist nicht nur motivierend,
sondern die theologische Glaubenstradition lebt von altruistischer Bezeu‐
gung, weil sie als solche auch eine praktische Plausibilität erlangt. Die
Überzeugung wird durch die Praxis vermittelt.

Deshalb bedarf es neben der theologischen Fundierung der Moral auch
einer Begründung der Moral, die die Moral auch für Menschen plausibel
macht, die z.B. nicht an die Liebe Gottes glauben oder die Gott nicht
lieben.1681 Einfach davon auszugehen, dass alle Menschen das gleiche mora‐
lisch Gute anerkennen, ist im heutigen Diskurs,1682 der von Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit sowie von Toleranz und Pluralismus ge‐
prägt ist, nicht mehr haltbar, was als «positives Prinzip, das alle Religions‐
gemeinschaften zu gegenseitiger Achtung und Anerkennung – und letztlich
zum interreligiösen Dialog – auffordert»1683, zu verstehen ist. Denn die

1680 Vgl. Kirchschläger 2013a: 153-155.
1681 Vgl. Raz 1986.
1682 Vgl. Marschütz 2009: 163-165.
1683 Casanova 2015: 20.
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oben erwähnte Freiheit beinhaltet ein vielfältiges Spektrum von Vorstell‐
ungen über das Gute. Darin drückt sich auch die Achtung der moralischen
Selbstbestimmung des Individuums aus, verstanden als verantwortliche
Selbstgesetzgebung, die Glauben und religiöse Praxis in Freiheit und ohne
Zwang möglich macht.1684 Alle drei Aspekte haben natürlich nichts mit
Relativismus und Verzicht auf religiöse Wahrheit zu tun. Vielmehr geht
es darum, sich mit dem eigenen Wahrheitsanspruch1685 auseinanderzuset‐
zen und die unhinterfragte Selbstverständlichkeit, dass das, was man –
aufgrund von Tradition, Gewohnheit etc. – als übergreifendes Konzept des
guten Lebens akzeptieren kann,1686 durch eine Haltung des Lernens ersetzt
als «[K]onsequenz der Vorläufigkeit unserer jeweils erreichten Erkenntnis.
Offenheit für neue im Sinne von größerer und tieferer Erkenntnis, Wahr‐
nehmung von Veränderung und Sensibilität für neue Problemstellungen,
verbunden mit der unaufhörlichen Bereitschaft zur Selbstkorrektur sind
die Rückseite der Kontingenz unseres Bemühens um die Kenntnis des gött‐
lichen Willens.»1687 Die Tatsache, dass man die Notwendigkeit akzeptiert,
moralische Prinzipien, Ideen und Normen zu begründen und um eine
ethische Begründung ringt, erweist sich als Ausdruck des Respekts vor
der Moralfähigkeit aller Menschen.1688 Dieser Anspruch auf Universalität
einer moralischen Begründung hat auch Auswirkungen auf die religiöse
Moral.1689 Er bedeutet, dass man erkannt hat, dass die Begründung so
formuliert sein muss, dass es denkbar sein muss, dass alle Menschen in
ihrer effektiven Freiheit und Autonomie sowie in ihrer vollen Gleichheit –
innerhalb eines Denkmodells und nicht innerhalb eines realen weltweiten
Referendums – diesen Begründungen aus ethischen Gründen zustimmen
würden.

Es bedeutet auch ein vielschichtiges Engagement von Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften, um Ziele, Grenzen, Rahmenbedingun‐
gen, Prinzipien und Normen für datenbasierte Systeme und die digitale
Transformation zu bestimmen und zu vereinbaren. «Die ethische Regulie‐
rung der Entwicklung und Nutzung von KI ist eine komplexe, aber not‐
wendige Aufgabe. Die Alternative kann zu einer Abwertung individueller

1684 Vgl. Raz 1986: 395-399.
1685 Vgl. Kirchschläger 2010b; Kirchschläger 2012b.
1686 Vgl. Hilpert 1995.
1687 Hilpert 2013: 135-136.
1688 Vgl. Pianalto 2012.
1689 Vgl. Möhring-Hesse 1997.
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Rechte und sozialer Werte, zu einer Ablehnung KI-basierter Innovationen
und letztlich zu einer verpassten Gelegenheit führen, KI zur Verbesserung
des individuellen Wohlbefindens und des gesellschaftlichen Wohlergehens
einzusetzen. Die Menschheit hat diese Lektion auf die harte Tour gelernt,
als sie die Auswirkungen der industriellen Revolution auf die Arbeitskräfte
nicht regulierte und als sie die Umweltauswirkungen der massiven Indus‐
trialisierung und des globalen Konsumverhaltens zu spät erkannte. Es hat
sehr lange gedauert, soziale Unruhen und sogar Revolutionen gebraucht,
um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen und einen Rahmen für die
Nachhaltigkeit zu schaffen.»1690 Darüber hinaus können Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften die wichtige Aufgabe übernehmen – wie
oben im Unterkapitel 7.18 Reduktion von bezahlten Arbeitsplätzen ausge‐
führt –, Menschen bei der Frage und Suche nach dem Sinn des Lebens,
dem Menschenbild und einem Selbstverständnis zu begleiten und Raum
für diese Auseinandersetzung zu schaffen.

8.9.4 Von welcher Welt mit datenbasierten Systemen träumen wir?

Aus ethischer Sicht sollte es das Ziel sein, dass datenbasierte Systeme zur
Lösung globaler Probleme, zur Durchsetzung von Gerechtigkeit, Verant‐
wortung und Menschenrechten für alle Menschen und zur Achtung der
Natur beitragen, und nicht, dass sich einige wenige Menschen und Unter‐
nehmen bereichern und ihre eigenen Partikularinteressen erfüllen.

Die Leitfrage sollte lauten: Von welcher Welt mit datenbasierten Syste‐
men träumen wir? Die Leitfragen sollten nicht lauten: Welche Welt bringt
den größten Profit für ein paar Technologieunternehmen? Das folgende
paradigmatische Beispiel kann veranschaulichen, was diese Unterscheidung
ausdrückt und die Befürchtung zerstreuen, dass dies nur eine illusionisti‐
sche Theorie und unrealistisch ist. «Im Jahr 2000 arbeitete eine Gruppe
von Informatiker:innen und Ingenieur:innen an der Georgia Tech an
einem Projekt namens 'Aware Home'1691. Es sollte ein ‘lebendes Labor’
für die Erforschung des ‘Ubiquitous Computing’ sein. Sie stellten sich
eine ‘Symbiose zwischen Mensch und Haus’ vor, in der viele belebte und
unbelebte Vorgänge durch ein ausgeklügeltes Netz von ‘kontextbezogenen
Sensoren’, die in das Haus eingebettet sind, und durch tragbare Computer,

1690 Taddeo / Floridi 2018.
1691 Kidd et al. 1999.
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die von den Bewohner:innen des Hauses getragen werden, erfasst werden
sollten. Der Entwurf sah eine ‘automatisierte drahtlose Zusammenarbeit’
zwischen der Plattform, die persönliche Informationen von den Wearables
der Bewohner:innen enthielt, und einer zweiten Plattform vor, die die
Umgebungsinformationen von den Sensoren enthielt. Es gab drei Arbeits‐
hypothesen: Erstens gingen die Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen
davon aus, dass die neuen Datensysteme einen völlig neuen Wissensbereich
schaffen würden. Zweitens wurde angenommen, dass die Rechte an diesem
neuen Wissen und die Befugnis, es zur Verbesserung des eigenen Lebens zu
nutzen, ausschließlich den Bewohner:innen des Hauses gehören würden.
Drittens ging das Team davon aus, dass das Aware Home trotz all seiner
digitalen Zauberei eine moderne Inkarnation der alten Konventionen sein
würde, die das 'Zuhause' als privaten Zufluchtsort derjenigen verstehen, die
in seinen Mauern wohnen.»1692 Die digitale Transformation und datenba‐
sierte Systeme sind auch möglich, indem sie Gerechtigkeit, Verantwortung
und Menschenrechte vorleben und lebendig halten. Datenbasierte Systeme
können Teil der besseren Welt sein, von der wir träumen, ohne dass dafür
Menschenrechte, Menschenwürde, Freiheit, Autonomie, Privatsphäre oder
Datenschutz aufgegeben werden müssen. Das Narrativ muss und kann
geändert werden, dass es der digitalen Transformation und datenbasierten
Systemen inhärent ist, dass sie Ungerechtigkeit und Verantwortungslosig‐
keit fördern und Menschenrechte verletzen – wie dieser exemplarische
Fall zeigt: Die Menschheit kann die unbestrittenen Vorteile und Chan‐
cen datenbasierter Systeme genießen, ohne ihre Menschlichkeit aufzuge‐
ben. Menschenrechtsverletzungen, Verantwortungslosigkeit und Ungerech‐
tigkeit sind keine Vorbedingung für technologische Innovationen. So muss
beispielsweise mit dem Narrativ aufgeräumt werden, dass Suchmaschinen
die Daten der Suchanfragen technisch speichern müssten: «Die Realität ist,
dass Suchmaschinen, einschließlich Google, diese Informationen für eine
gewisse Zeit aufbewahren.»1693 Die Realität ist, dass dies technisch nicht
notwendig ist, aber für die Anbieter:innen von Suchmaschinen von Vorteil
ist. Oder, als Beispiel, es ist technisch nicht notwendig für die Anbieter:in
von E-Mail-Diensten (Google, etc.), die privaten E-Mails zu scannen, um
die Werbung entsprechend auszurichten.1694 Oder ein soziales Netzwerk
(Facebook usw.) kann auch betrieben werden, ohne die Nutzer:innen on‐

1692 Zuboff 2019: 5-6, Hervorhebung im Text.
1693 Newmann 2009.
1694 Vgl. Levy 2011: 172-173.
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line zu verfolgen und ohne ihre privaten Informationen, Daten und ihr
soziales Verhalten preiszugeben, zu teilen oder zu verkaufen.1695 Man muss
nicht behaupten, dass die Privatsphäre keine soziale Norm mehr wäre, um
die technische Seite eines sozialen Netzwerks zu betreiben. (Es entbehrt
nicht einer gewissen Ironie, dass dieselbe Person, die diese Behauptung
aufstellt – Facebook-Gründer Mark Zuckerberg – die Häuser um sein Haus
herum gekauft hat, um seine eigene Privatsphäre zu schützen ...).1696

Eine Alternative zu einem solchen System von Datadeologie, Datatorship
und Datalismus könnte beispielsweise eine Überarbeitung der digitalen
Governance sein, die ein neues Klassifizierungssystem für personenbezoge‐
ne Daten und eine Unterscheidung zwischen «offiziellen Daten (Daten,
die von offiziellen Stellen beglaubigt werden), kollektiven Daten (Daten,
denen Menschen zustimmen, sie mit einer vordefinierten Gruppe zu kol‐
lektiven Zwecken zu teilen) und privaten Daten (Daten, die der Einzelne
freiwillig angibt oder aus seinem Verhalten ableitet)» beinhaltet.1697 Es ist
jedoch fraglich, ob der Verkauf der eigenen personenbezogenen Daten
aufgrund des Grundsatzes der Unveräußerlichkeit der Menschenrechte mit
dem Menschenrecht auf Privatsphäre und Datenschutz vereinbar ist.

Eine mögliche Lösung, um die Datenverwendung im Einklang mit
dem Recht auf Privatsphäre und Datenschutz ethisch akzeptabel zu ma‐
chen, wäre der Ansatz der «zweckgebundenen Datenverwendung». Der
Ansatz der «zweckgebundenen Datenverwendung» geht vom Recht auf
Privatsphäre und Datenschutz als Voraussetzung aus und respektiert dieses
Recht. Beim automatisierten Fahren zum Beispiel müssen sich die Men‐
schen mit ihren «persönlichen Daten» identifizieren, um überhaupt in den
Genuss des automatisierten Fahrens zu kommen. Diese Daten werden aber
nur zur Verfügung gestellt, damit die Mobilitätsanbieter:innen wissen, dass
die Fahrt bezahlt wird und sie z.B. im Schadensfall die Kosten für die
Reparatur des Fahrzeugs zuordnen können. Diese Daten dürfen also nur
verwendet werden, um die Bezahlung der Mobilität und z.B. von Schäden
zu ermöglichen – sie dürfen weder für andere Zwecke verwendet noch
an Dritte weiterverkauft werden. Die Nutzer:innen haben auch nicht die
Möglichkeit, diese Daten selbst zu verkaufen (z.B. um einen Rabatt zu
erhalten). Um den Fahrvorgang überhaupt erst zu ermöglichen, geben die
Nutzer:innen ihren Standort und ihr Ziel an. Diese «Aktionsdaten» (Da‐

1695 Vgl. Johnson 2010.
1696 Vgl. King 2016.
1697 Snower/Twomey/Farell 2020: 6-8.
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ten, die eine Aktion beinhalten oder darauf beruhen) dürfen aber ebenfalls
nur zur Ermöglichung der Mobilität verwendet werden – sie dürfen weder
für andere Zwecke genutzt noch an Dritte weiterverkauft werden. Es be‐
steht auch keine Möglichkeit für die Nutzer:innen, diese Daten selbst zu
verkaufen (z.B. um sich Vorteile beim automatisierten Fahren zu verschaf‐
fen). Die individuellen «Aktionsdaten» dürfen nur zur Optimierung des
individuellen Mobilitätsdienstes gespeichert werden. Darüber hinaus ist es
für die Bezahlung sowie für die Ermöglichung der Mobilität von A nach
B z.B. unerheblich, mit wem man diese Reise beginnt (ob z.B. mit der
Ehefrau oder dem Ehemann oder mit dem/r heimlichen Liebhaber:in).
Vollständig anonymisierte «Aktionsdaten» dürfen nur mit dem informier‐
ten Einverständnis der Nutzer:innen – ohne Zwang, ohne Anbieten von
Vorteilen – für die Optimierung des kollektiven Mobilitätsdienstes aufbe‐
wahrt werden. Zur Veranschaulichung dieses Ansatzes in seiner Machbar‐
keit dient folgende Analogie: Wenn man zur Ärztin geht, teilt man auch
seine «persönlichen Daten» mit ihr, damit sie weiß, wen sie vor sich hat,
und erzählt ihr von seiner Krankheit («Aktionsdaten»), um hoffentlich
Leidenslinderung und Heilung zu erfahren, ohne dass entweder die Ärztin
diese Daten weiterverkaufen darf oder den Patient:innen angeboten wird,
diese Daten zu verkaufen, um eine bessere medizinische Behandlung zu er‐
halten. Die Ärztin kann auch die Patient:inakte mit der Krankengeschichte
streng vertraulich aufbewahren – ausschließlich zum Zwecke der besseren
Behandlung der/s Patient:in. Es ist auch möglich, vollständig anonymisierte
Daten zu Forschungszwecken weiterzugeben, wenn die/der Patient:in in
Kenntnis der Sachlage ihre/seine Zustimmung dazu gibt.

Menschenrechtsbasierte digitale Transformation, menschenrechtsbasier‐
te datenbasierte Systeme HRBDS und die Erfüllung der 30 IDA-Prinzipien
mit vielversprechender innovativer und wirtschaftlich rentabler Kraft sind
möglich – lassen wir es geschehen.

8.10 Eine Welt

Multinationale Technologiekonzerne schaffen und beflügeln das Narrativ,
dass sie in einer «neuen» Welt, in einer «anderen» Welt – in der virtu‐
ellen Welt – agieren. In dieser vermeintlich «anderen» Welt – die sie
als «ihre» Welt verstehen – gibt es keine Gesetze. Sie unterscheidet sich von
der, wie sie es nennen, «alten» Welt, in der es demokratische Institutionen,
Rechtsstaatlichkeit, Rechte und Pflichten, Verträge, Marktregeln, Interes‐
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sengruppen und ihre Interessen, die Souveränität des Volkes und die mora‐
lische Autorität der Menschen gibt. In dieser «neuen» Welt beanspruchen
die multinationalen Technologiekonzerne im Namen des Fortschritts der
technologiebasierten Innovation die totale Kontrolle und absolute Freiheit
für sich – ohne jegliche Grenzen, ohne Qualitätskontrolle, ohne Kontrolle
und Gegenkontrolle. Dies wird noch relevanter angesichts ihrer (nicht ganz
bescheidenen) Behauptungen, z. B. dass sie alles über alle Menschen wissen
(tun sie das wirklich?).

Dieses Narrativ einer «neuen» Welt, einer «getrennten» Welt und
einer «virtuellen» Welt steht im Widerspruch zu der Position der Na‐
tionalstaaten und der internationalen Gemeinschaft, die eine «virtuelle
Realität» oder eine «virtuelle Welt» anerkennen, sie aber in die «reale
Welt» einbetten und als Teil derselben Welt verstehen. Folglich gelten
für die «virtuelle» und für die «reale» Welt die gleichen rechtlichen und
ethischen Prinzipien, Normen und Standards, für eine Realität ohne daten‐
basierte Systeme die gleichen Institutionen und Behörden wie für eine
Realität mit datenbasierten Systemen.

Ein Kompromiss besteht in der Konstruktion einer «hybriden» Welt, die
eine Kombination aus «real» und «virtuell» darstellt, aus einer Realität oh‐
ne datenbasierte Systeme und einer Realität mit datenbasierten Systemen.
Die Stärken dieses Konzepts einer «hybriden» Welt liegen in der Betonung
der intensiven Interaktion und der Verflechtung von Mensch und Welt mit
datenbasierten Systemen. Seine Schwächen bestehen in der Überhöhung
des Einflussbereiches und der Bedeutung datenbasierter Systeme, in der
Verwischung der Grenzen zwischen «real» und «virtuell» – zwischen einer
Welt ohne datenbasierte Systeme und einer Welt mit datenbasierten Sys‐
temen sowie in der völligen Leugnung eines Lebens ohne datenbasierte
Systeme, das dennoch existiert, weiter existiert und immer existieren wird.
Zum Beispiel kann eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei
Menschen ein Teil des Lebens ohne datenbasierte Systeme sein – in der
Gegenwart und in der Zukunft.

In Anerkennung der epistemischen Begrenztheit des menschlichen
Standpunkts mit allen Einschränkungen des Anthropozentrismus und der
menschlichen Vernunft im Allgemeinen gehören aus ethischer Sicht ein
Leben ohne datenbasierte Systeme und ein Leben mit datenbasierten Syste‐
men bzw. Aspekte, Elemente und Sphären der menschlichen Existenz ohne
datenbasierte Systeme sowie Aspekte, Elemente und Sphären menschlicher
Existenz mit datenbasierten Systemen zu derselben einen Welt, für die der
Mensch eine Verantwortung besitzt, nachhaltig Sorge zu tragen, in der der
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Mensch nach intergenerationeller omni-dynamischer sozialer Gerechtigkeit
streben und in der der Mensch die Menschenrechte aller Menschen respek‐
tieren muss. Ob mit oder ohne datenbasierte Systeme, es ist die eine Welt,
die in unseren Händen liegt.

8.11 Vertrauen

Das Leben mit datenbasierten Systemen sollte auf dem Vertrauen in Men‐
schen, Unternehmen und Staaten basieren, die datenbasierte Systeme nut‐
zen. Wie bereits in Kapitel 4 Kritische Überprüfung von Begriffen kurz
erwähnt, können wir nur Menschen vertrauen, nicht aber datenbasierten
Systemen,1698 da Vertrauen ein relationales Konzept ist und daher eine
interpersonale Beziehung voraussetzt.1699 Da die Möglichkeit, datenbasier‐
ten Systemen Persönlichkeit zuzuschreiben, wie oben in Kapitel 3 Kann
ethisches Urteilsvermögen an Technologien delegiert werden? ausgeführt,
nicht besteht, ist eine Beziehung zu einem datenbasierten System nicht
möglich, und dies schließt auch Vertrauen in datenbasierte Systeme aus.

Es ist zu beobachten, dass das Wort «Vertrauen» in der Alltagssprache
in einem weiteren Sinne verwendet wird. «In Zusammenhängen alltägli‐
cher Kommunikation vertrauen wir nicht nur konkreten Menschen wie
Freund:innen, Verwandten oder Partner:innen, wir vertrauen auch ‚leblo‐
sen‘ Dingen wie technischen Apparaten, Flugzeugen, Medien oder Institu‐
tionen.»1700 Diese vermeintliche «Unabhängigkeit von Gesichtern»1701 des
Vertrauens lässt sich jedoch als «verkürzte Phrasen»1702 entschlüsseln. «Wir
vertrauen nicht der Brücke per se, sondern den Ingenieur:innen, die die
Brücke konstruiert haben; wir vertrauen nicht dem Auto per se, sondern
den Techniker:innen und Arbeiter:innen, die es hergestellt haben; wir ver‐
trauen nicht dem System per se, sondern den Personen, die es bevölkern
und wir vertrauen nicht dem Parlament per se, sondern den Abgeordneten,
die ihm Leben einhauchen. Da wir diese Personen aber nicht persönlich
kennen, richten wir das Augenmerk auf die Einrichtungen, in denen sie

1698 Für die entgegengesetzte Position des Vertrauens in datenbasierte Systeme vgl.
Kirkpatrick et al. 2017; für Misstrauen in datenbasierte Systeme vgl. Isaac / Bride‐
well 2017; Winikoff 2018.

1699 Vgl. Hartmann 2011: 82-85; Nickel et al. 2010.
1700 Hartmann 2011: 42.
1701 Giddens 1995: 116.
1702 Hartmann 2011: 283.
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wirken, oder auf die technisch-dinglichen Produkte, die sie herstellen,
und mit denen wir in gewisser Weise unmittelbarer konfrontiert sind.»1703

Aber das scheint nicht auszureichen, denn es ist zu beobachten, dass
wir uns bemühen, dieses abstrakte Vertrauen zu vermenschlichen. Wir
schaffen «Zugangspunkte», wo «in dem gesichtsabhängige und gesichtsun‐
abhängige Bindungen miteinander in Berührung kommen.»1704 So schei‐
nen die Menschen als Repräsentant:innen der Technologien die Relationa‐
lität des Vertrauens zu berücksichtigen und hoffen so, Vertrauen in die
Repräsentant:innen zu schaffen und über diese Menschen auf die Techno‐
logien einzuwirken. Ohne diese menschlichen Repräsentant:innen als Be‐
zugspunkte würde kein Vertrauen entstehen, denn Technologien sind nicht
in der Lage, Beziehungen aufzubauen und können nicht als Objekte des
Vertrauens betrachtet werden, weil eine Beziehung zu ihnen nicht möglich
ist. «Autos können verlässlich sein, aber nicht loyal, weil sie keine Gefühle
haben und nicht auf Gründe reagieren können. In Bezug auf leblose Dinge
können wir daher nur im übertragenen Sinne von Loyalität, Vertrauen und,
wie ich glaube, Schuld sprechen.»1705 Daher sollte das Vertrauen in die
Menschen hinter den datenbasierten Systemen gesucht werden und nicht
der Versuch, beispielsweise eine soziale Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine für Vertrauen zu schaffen.1706

Damit verbunden sollten Gerechtigkeit, Verantwortung und Menschen‐
rechte als Kriterien herangezogen werden, wenn es darum geht, wer mit
der Entwicklung, Produktion, Organisation, Infrastruktur, Verwaltung und
Nutzung von datenbasierten Systemen betraut wird. Aktuell stellt sich
beispielsweise die Frage, ob dem Unternehmen «Huawei», das zumindest
eine enge Beziehung zur chinesischen Regierung hat, also einem totalitä‐
ren, nach Selbstverständnis und Praxis als digitale Diktatur charakterisier‐
ten System, der Aufbau der für 5G notwendigen Infrastruktur anvertraut
werden sollte. Da nicht auszuschließen ist, dass eine Regierung, die im
Begriff ist, eine flächendeckende Totalüberwachung der Einwohner:innen
auf ihrem Territorium einzuführen,1707 diese Infrastruktur nutzen könnte,
um eine globale Überwachung anzustreben – oder besser gesagt, es sehr
plausibel ist, dass sie dies tun wird, da sie es programmatisch angekündigt
hat – darf eine solche Infrastruktur nicht an ein solches Unternehmen ver‐

1703 Hartmann 2011: 283-284.
1704 Giddens 1995: 107.
1705 Scanlon 2008: 161.
1706 Vgl. Atkinson / Clark 2013; Schäfer et al. 2016.
1707 Vgl. Zuboff 2019: 388-394; Amnesty International Schweiz 2019.
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geben werden, auch wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht die billigste und
aus technologischer Sicht die vielversprechendste Option wäre. Ansonsten
bestünde die Gefahr, dass die Menschenrechte, insbesondere die Freiheit
der Menschen, von der chinesischen Diktatur auch außerhalb des chinesi‐
schen Territoriums verletzt und missachtet werden.

Da Vertrauen eine lebendige Beziehung voraussetzt, müssen sich Men‐
schen, Unternehmen und Staaten, die datenbasierte Systeme nutzen, im
Sinne eines nachhaltigen Beziehungsaufbaus und positiven Beziehungsma‐
nagements zu Menschen, zu Menschen, die für Unternehmen arbeiten, und
zu Menschen, die für Staaten arbeiten, verhalten. Dieses Vertrauen entsteht
durch faires und verantwortungsbewusstes Handeln, durch die Achtung,
den Schutz, die Durchsetzung und die Realisierung der Menschenrechte
aller Menschen.1708 Dieses Vertrauen entsteht nicht einfach durch Informa‐
tions- und Sensibilisierungskampagnen, durch die Weitergabe von Wissen
(«wir müssen den Menschen nur datenbasierte Systeme erklären, dann
werden sie sie akzeptieren») oder durch Propaganda. Vertrauen muss man
sich verdienen.1709 Statt Erklärungen, Aussagen und Selbstverpflichtungen –
also Worte – brauchen wir vertrauenswürdige Handlungen und vertrauens‐
förderndes Verhalten von Menschen, von Menschen, die für Unternehmen
arbeiten und datenbasierte Systeme nutzen, und von Menschen, die für
Staaten arbeiten und datenbasierte Systeme nutzen.

8.12 Nachhaltige Entwicklung

Aus ethischer Sicht – geleitet von den Prinzipien der Verantwortung, der
intergenerationellen omni-dynamischen sozialen Gerechtigkeit und der
Menschenrechte – sollten die digitale Transformation und datenbasierte
Systeme zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, indem sie die ökono‐
mische, ökologische und soziale Perspektive berücksichtigen. Nachhaltige
Entwicklung zielt darauf ab, «die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedi‐
gen, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen»1710. Die nachhaltige Entwicklung beruht auf
den drei Säulen der ökonomischen, ökologischen und sozialen Perspekti‐

1708 Vgl. Hasselbalch 2016.
1709 Vgl. Hartmann 2011.
1710 UN 1987.
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ve, die alle respektiert und berücksichtigt werden müssen. Nachhaltige
Entwicklung umfasst «(a) Gerechtigkeit (mit den beiden unterschiedlichen
Ausprägungen inter- und intragenerativ und damit einhergehende Themata
wie etwa Minimalstandards menschlicher Lebensbedingungen, Partizipati‐
onsrechte, Risiken und Vorsorge etc.), (b) Orientierung an der Problemla‐
ge knapper ökologischer Ressourcen (was sich z.B. in der Formulierung
der environmental management rules niederschlägt) (c) der Sicherung der
gesellschaftlichen Produktivkräfte und (d) der gesellschaftlichen Reaktions‐
fähigkeit (wobei der neuere Diskurs neben den Aspekten von Governance
auch die kulturelle Diversität mit betont).»1711 Technologiebasierter Fort‐
schritt kann die nachhaltige Entwicklung fördern, wenn er den wirtschaft‐
lichen, ökologischen und sozialen Standpunkt einbezieht und seine wirt‐
schaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen und Folgen berück‐
sichtigt. Devaki Jain versteht das Konzept der Entwicklung als «menschli‐
che Entwicklung»1712. Technologischer Fortschritt kann zur «menschlichen
Entwicklung» beitragen, wenn er nachhaltig ist.

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung kommt in einem Bericht an
den «Club of Rome» aus dem Jahr 1972 zum Ausdruck: «Wenn es Anlass zu
tiefer Besorgnis gibt, so gibt es auch Anlass zur Hoffnung. Eine bewusste
Begrenzung des Wachstums wäre zwar schwierig, aber nicht unmöglich.
Der Weg ist klar, und die notwendigen Schritte, obwohl sie für die mensch‐
liche Gesellschaft neu sind, liegen durchaus im Rahmen der menschlichen
Möglichkeiten. Der Mensch besitzt für einen kurzen Moment in seiner
Geschichte die mächtigste Kombination von Wissen, Werkzeugen und Res‐
sourcen, die die Welt je gesehen hat. Er verfügt über alles, was physisch
notwendig ist, um eine völlig neue Form der menschlichen Gesellschaft zu
schaffen – eine Gesellschaft, die über Generationen hinweg Bestand haben
würde. Die beiden fehlenden Zutaten sind ein realistisches, langfristiges
Ziel, das die Menschheit zu einer Gesellschaft des Gleichgewichts führen
kann, und der menschliche Wille, dieses Ziel zu erreichen. Ohne ein sol‐
ches Ziel und den Willen, es zu erreichen, werden kurzfristige Bedenken zu
einem exponentiellen Wachstum führen, das das Weltsystem an die Gren‐
zen der Erde und schließlich zum Zusammenbruch treibt. Mit diesem Ziel
und dieser Verpflichtung wäre die Menschheit jetzt bereit, einen kontrol‐

1711 Burger 2007: 17.
1712 Jain 2004: 304.
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lierten, geordneten Übergang vom Wachstum zum globalen Gleichgewicht
zu beginnen.»1713

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der UN können als Ori‐
entierungshilfe dienen, wenn es darum geht, durch digitale Transformation
und datenbasierte Systeme einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
zu leisten. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN (SDGs) «sind
ein dringender Aufruf zum Handeln aller Länder – Industrie- und Ent‐
wicklungsländer – in einer globalen Partnerschaft. Sie erkennen an, dass
die Beendigung von Armut und anderen Entbehrungen Hand in Hand
gehen muss mit Strategien, die Gesundheit und Bildung zu verbessern,
Ungleichheit zu verringern und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln –
und das alles bei gleichzeitiger Bekämpfung des Klimawandels und dem
Schutz unserer Ozeane und Wälder.»1714 Die digitale Transformation und
datenbasierte Systeme haben nicht nur das Potenzial, die Bemühungen
um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN (SDGs)
positiv zu beeinflussen, sondern die nachhaltige Gestaltung der digitalen
Transformation und datenbasierter Systeme ist die Voraussetzung für eine
Erfolgsgeschichte für die Menschheit und den Planeten Erde in diesem
Bereich.

8.13 «Homo Dignitatis» anstelle von «Homo Digitalis»

Der Idee des «homo digitalis»1715 tritt der «homo dignitatis»1716 entgegen.
Der «homo dignitatis» betont, dass der Mensch Träger:in der Menschen‐
würde ist, die durch die Menschenrechte geschützt wird. Alle Menschen
haben also Menschenrechte, die sie in den wesentlichen Elementen und
Bereichen der menschlichen Existenz schützen, die für das physische Über‐
leben und für ein Leben als Mensch – ein Leben in Menschenwürde
– notwendig sind. Das «Supergrundrecht auf Menschenwürde»1717 gilt es
gegen datenbasierte Systeme und im Zuge der digitalen Transformation
zu verteidigen.1718 Den Menschen als «homo dignitatis» zu begreifen, statt

1713 Meadows et al. 1972.
1714 UN 2015.
1715 Vgl. Capurro 2017.
1716 Vgl. Kirchschläger 2019a.
1717 Hofstetter 2014: 219.
1718 Vgl. z. B. für den Bereich der virtuellen Selbstdarstellung Fricke 2011.
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ihn zu digitalisieren und auf der Basis eines «homo digitalis» als digitali‐
sierbar zu sehen, macht einen fundamentalen Unterschied, um z.B. eine
Fabrik effizienter oder «menschengerechter»1719 zu bauen oder um daten‐
basierten Gesellschaften – statt Wissensgesellschaften1720 oder allgegenwär‐
tigen Wissensgesellschaften1721 – die notwendige und befähigende Vision
von Menschlichkeit, Solidarität und Menschenrechten zu geben. Daten‐
basierte Gesellschaften umfassen die Fähigkeiten, Daten zu schaffen, zu
erzeugen, zu produzieren, bereitzustellen, zu teilen, zu sammeln, zu ana‐
lysieren, zu verarbeiten, zu transformieren, zu verbreiten und manchmal
auch zu nutzen, um Wissen aufzubauen und anzuwenden. Der «Homo
dignitatis» nutzt diese datenbasierten Prozesse, um dem menschlichen und
ökologischen Wohlergehen zu dienen. «Wir müssen die strukturellen Un‐
gleichheiten aus der Vergangenheit nicht mit in die Zukunft nehmen, die
wir gerade schaffen.»1722

Der «Homo dignitatis» vermeidet die Entwicklung des «Homo
ignorans» – eines gleichgültigen Wesens, das nur noch auf digitale und
datenbasierte Reize reagiert und sich immer mehr zurückzieht, weil «das
Können sozusagen Ecken der Wirklichkeit öffnet, die für den Ungelernten
unzugänglich sind. Für den Meister, nicht für den Anfänger, ist ein gutes
Stück Holz ein Betätigungsfeld, eine Einladung zum Gestalten und Schaf‐
fen. (...) Wenn Automania wirklich am Horizont auftaucht, dann wird eine
breite Palette solcher Erfahrungen für die meisten Menschen bald uner‐
reichbar sein – mit Ausnahme derjenigen, die Freizeit und Geld haben, um
viel in qualifizierte Hobbys zu investieren.»1723 Stattdessen feiert der «ho‐
mo dignitatis» den Menschen als «homo quaerens»1724 – den Menschen,
der Fragen stellt und Probleme wahrnimmt – und gleichzeitig als «homo
sapiens est homo faber»1725, indem er anerkennt, dass die technischen,
geistigen, künstlerischen und intellektuellen Fähigkeiten des Menschen
komplementär zu verstehen sind.

Welche konkreten Auswirkungen der Ansatz und die Präsenz des «homo
dignitatis» hat, soll im Folgenden anhand eines ethischen Blicks auf das

1719 Vgl. Menez et al. 2016.
1720 Vgl. UNESCO 2005: 27.
1721 Vgl. Kaivo-oja / Roth 2015: 4-9.
1722 Bernau 2017; vgl. Helbing 2015m.
1723 Zoller 2017.
1724 Vgl. Gerhardt 2019: 49-78.
1725 Vgl. Gerhardt 2019: 118-164.
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Forschungsprojekt «Moral Machine» des Massachusetts Institute of Tech‐
nology (MIT) gezeigt werden.

Ausgehend von der Annahme, dass maschinelle Intelligenz den Men‐
schen bei seinen immer komplexeren Aufgaben unterstützen oder deren
Lösung ganz übernehmen wird und dass diese größere «Autonomie» zu
Situationen führen kann,1726 in denen sie «autonome»1727 Entscheidungen
treffen müssen, will das MIT mit seinem Projekt «Moral Machine» «die
Diskussion vorantreiben, indem es eine Plattform bereitstellt, um ein Bild
der menschlichen Meinung darüber zu erstellen, wie Maschinen Entschei‐
dungen treffen sollten, wenn sie mit moralischen Dilemmata konfrontiert
sind, und indem es die Zusammenstellung und Diskussion potenzieller
Szenarien mit moralischen Konsequenzen durch die Crowd fördert»1728.
Online sind alle Menschen eingeladen, sich durch Szenarien zu klicken, in
denen ein selbstfahrendes Fahrzeug vor einem moralischen Dilemma steht,
und zu entscheiden, ob z. B. ein Erwachsener oder ein Kind, eine Person
oder zehn Personen usw. überfahren werden sollen. Aus ethischer Sicht
ergeben sich aus diesem Forschungsansatz die folgenden Fragen: Ausge‐
hend von den in Kapitel 3 Kann ethische Urteilsfähigkeit an Technologien
delegiert werden? angestellten Überlegungen, dass Maschinen Verletzbar‐
keit, Gewissen, Freiheit, Verantwortung und Autonomie sowie Moralfähig‐
keit fehlen, ist es problematisch, von «moralischen Maschinen», maschinel‐
ler «Autonomie» oder «autonomen» Entscheidungen von Maschinen zu
sprechen. Technologie kann ohne Freiheit keine Autonomie haben, und oh‐
ne Moralfähigkeit kann man Maschinen nicht als «moralisch» bezeichnen.
Daher sind diese Begriffe in ihrer Verwendung unzureichend.

Darüber hinaus suggeriert das Forschungsprojekt «Moral Machine» den
Teilnehmer:innen, dass sie über Leben und Tod von Menschen urteilen
dürfen, denn sie sollen z.B. entscheiden, ob ein selbstfahrendes Fahrzeug
einen Erwachsenen oder ein Kind überfahren soll. Zu glauben, diese Wahl
zu haben, beinhaltet bereits eine Missachtung der Menschenwürde aller
Menschen, denn, um bei diesem Beispiel zu bleiben, der Erwachsene und
das Kind sind Träger:innen von Menschenwürde. Damit wird menschli‐
ches Leben in unzulässiger Weise quantifiziert und bewertet. Dies würde

1726 Das Forschungsprojekt setzt hier keine Anführungszeichen.
1727 Das Forschungsprojekt setzt hier keine Anführungszeichen.
1728 Vgl. Moral Machine n.d.
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bedeuten, Menschen aufgrund ihrer Eigenschaften «ins Visier» zu nehmen
und sie in diesen spezifischen Situationen zu Opfern zu machen.1729

Diese Wahlmöglichkeit, ob das selbstfahrende Fahrzeug einen Erwachse‐
nen oder ein Kind überfahren soll, beruht auf einem Missverständnis über
die Qualität eines moralischen Dilemmas. Ein moralisches Dilemma, mit
all den verschiedenen Formen, Nuancen und Facetten, die es haben kann,
ist im Kern dadurch gekennzeichnet, dass beide zur Verfügung stehenden
Wege ethisch schlecht oder falsch sind.

Außerdem berücksichtigt das Forschungsprojekt nicht, dass – wie oben
in Unterkapitel 5.1 Ethik ist keine Demokratie ausgeführt – ein demokrati‐
scher Prozess keine Legitimität garantiert. Die Ethik als Wissenschaft ist
nicht demokratisch. Es ist denkbar, dass ein demokratischer Meinungsbil‐
dungs- und Entscheidungsfindungsprozess auch zu Ergebnissen führt, die
ethisch schlecht oder falsch sind.

Schließlich basiert das Forschungsprojekt auf einem reduktionistischen
Verständnis von Ethik. Es fehlt die Berücksichtigung und Integration der
Komplexität der Ethik, auf die oben in Kapitel 5 Die Komplexität der
Ethik eingegangen wurde. Ethik lässt sich nicht in Regeln komprimieren,
die in die Sprache der Mathematik oder der Algorithmen übersetzt werden
können. Selbst wenn bestimmte Aspekte der Ethik in Form von Regeln
an Maschinen weitergegeben werden können, muss berücksichtigt werden,
dass einige ethische Elemente für digitale Prozesse nicht zugänglich sind.
Zur Ethik gehört unter anderem auch, dem Konkreten gerecht zu werden,
das aufgrund seiner Einzigartigkeit Regeln überragen kann. So sorgt beim
Menschen die Tugend der Epikie und insbesondere das Gewissen dafür,
dass in der konkreten Begegnung mit konkreten Menschen in einer konkre‐
ten Situation die Grenzen von Prinzipien und Normen wahrgenommen
und ethisch orientiert berücksichtigt werden.

Und was das moralische Dilemma betrifft, das sich im Falle selbstfah‐
render Fahrzeuge ergeben könnte, wenn sie sich entscheiden müssen, ob
sie einen Erwachsenen oder ein Kind überfahren sollen, so gäbe es aus
ethischer Sicht keine einfache Antwort (in dem Sinne, dass z. B. der Er‐
wachsene überfahren werden sollte und das Kind nicht), da die Menschen‐
würde aller Menschen und die Menschenrechte aller Menschen zu achten
sind. Vielmehr muss man von einem ethischen Standpunkt einfordern,
dass mehr Fachwissen, Knowhow, Kreativität, Talent und Ressourcen (Zeit,
Geld usw.) investiert werden, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens

1729 Vgl. Lin 2014.
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eines solchen moralischen Dilemmas technisch so weit wie möglich zu
verringern – im Wissen um die Grenzen der menschlichen Vernunft und
im Bewusstsein, dass menschliche Perfektion unmöglich ist.

Wie dieses Beispiel zeigt: «Homo dignitatis» anstelle von «homo digita‐
lis» kann einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Die Menschen
als potenzielle Schöpfer:innen und Nutzer:innen datenbasierter Systeme
können sich entscheiden, datenbasierte Systeme nicht zu schaffen, sie auf
ethisch legitime Weise zu schaffen, sie nicht zu nutzen (das Beispiel der
jungen Leute, die Facebook nicht mehr nutzen, zeigt die Macht der Men‐
schen)1730 oder sie auf ethisch positive Weise zu nutzen.1731

8.14 Die COVID-19-Pandemie und die Bewältigung von Bedrohungen in
Zeiten datenbasierter Systeme

Viele Menschen sterben, sind bereits gestorben oder leiden an der derzei‐
tigen COVID-19-Pandemie und ihren Folgen.1732 Die UNO schätzt, dass
sich die Zahl der Menschen, die von Hunger betroffen sind, aufgrund von
COVID-19 auf 265 Millionen Menschen verdoppeln wird.1733

Einerseits wurden alle Menschen auf ihre Verletzbarkeit aufmerksam
gemacht, die mit Ungewissheit verbunden ist. Denn als Menschen wissen
wir nie, ob und wann sich eine Verletzbarkeit in eine Verletzung transfor‐
miert und wie schwer die Verletzung sein wird. In dieser Hinsicht sind alle
Menschen gleich. Das Prinzip der Verletzbarkeit macht alle Menschen zu
Menschen.

Andererseits verstärkt und vergrößert eine solche Krise Ungerechtigkeit
und Ungleichheit, weil arme Menschen massiv mehr unter einer Krise
leiden als reiche Menschen und weil Menschen, die sonst benachteiligt,
diskriminiert oder ausgegrenzt werden, noch mehr marginalisiert werden.
Um dem entgegenzuwirken, sind gezielte politische und wirtschaftliche
Maßnahmen erforderlich.

In einer Krise wie der COVID-19-Pandemie können präzise und ver‐
hältnismäßige Einschränkungen legitim sein. Entscheidend ist, dass sie

1730 Vgl. Stephens 2018.
1731 Vgl. Di Lorenzo 2018.
1732 Vgl. Moon et al. 2020.
1733 Vgl. Welternährungsprogramm 2020.
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sofort aufgehoben werden, wenn sie aus medizinischer Sicht nicht mehr
notwendig sind, um die Menschenwürde und die Freiheit aller Menschen
zu achten. «In den letzten Jahren haben sowohl Regierungen als auch Un‐
ternehmen immer ausgefeiltere Technologien eingesetzt, um Menschen zu
verfolgen, zu überwachen und zu manipulieren. Wenn wir nicht aufpassen,
könnte die Epidemie einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der
Überwachung markieren. Nicht nur, weil sie den Einsatz von Massenüber‐
wachungsinstrumenten in Ländern normalisieren könnte, die sie bisher
abgelehnt haben, sondern vor allem, weil sie einen dramatischen Über‐
gang von der Überwachung «über die Haut» zur Überwachung «unter die
Haut» bedeutet. Wenn Sie bisher mit dem Finger den Bildschirm Ihres
Smartphones berührten und auf einen Link klickten, wollte die Regierung
wissen, worauf genau Ihr Finger geklickt hat. Doch mit dem Coronavirus
verschiebt sich der Schwerpunkt des Interesses. Jetzt will die Regierung die
Temperatur Ihres Fingers und den Blutdruck unter Ihrer Haut wissen.»1734

Gesellschaften sind ständig im Wandel. Das ist auch hier der Fall. Ver‐
änderungen sind zu erwarten. Deshalb ist der Begriff der «neuen Norma‐
lität» als problematisch zu kritisieren, denn er birgt die Gefahr, dass z.B.
bisher inakzeptable Überwachungsmethoden, die das Menschenrecht auf
Privatsphäre und Datenschutz verletzen, von einigen Stimmen zur «neuen
Normalität» erklärt werden. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft weiter‐
hin die Menschenrechte und die Demokratie als die normativen Standards
achten und pflegen, für die wir jahrhundertelang gekämpft haben.

Eine weitere Sorge ist, dass mit dem «COVID-19-Argument» versucht
werden könnte, die Menschenrechte auszuhöhlen. Leider hat die Mensch‐
heit nach dem 11. September 2001 solche Angriffe auf die Menschenrechte
erlebt – zum Beispiel Versuche, das absolute Verbot der Folter aufzuwei‐
chen. Wir sollten gewappnet sein und uns gegen solche Angriffe auf die
Würde und Freiheit aller Menschen wehren. «Wenn Unternehmen und
Regierungen damit beginnen, unsere biometrischen Daten massenhaft zu
sammeln, können sie uns viel besser kennenlernen, als wir uns selbst ken‐
nen, und sie können dann nicht nur unsere Gefühle vorhersagen, sondern
auch unsere Gefühle manipulieren und uns alles verkaufen, was sie wollen
– sei es ein Produkt oder eine Politiker:in. Die biometrische Überwachung
würde die Datenhacking-Taktiken von Cambridge Analytica wie etwas aus
der Steinzeit aussehen lassen. Stellen Sie sich Nordkorea im Jahr 2030

1734 Harari 2020.
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vor, wenn jeder Bürger 24 Stunden am Tag ein biometrisches Armband
tragen muss. Wenn Sie einer Rede des Großen Führers zuhören und das
Armband verräterische Anzeichen von Wut registriert, sind Sie erledigt.
(...) Mein Heimatland Israel zum Beispiel hat während des Unabhängig‐
keitskrieges 1948 den Ausnahmezustand ausgerufen, der eine Reihe von
vorübergehenden Maßnahmen rechtfertigte, von der Pressezensur über die
Beschlagnahme von Land bis hin zu besonderen Vorschriften für die Zube‐
reitung von Pudding (ich mache keine Witze). Der Unabhängigkeitskrieg
ist längst gewonnen, aber Israel hat den Ausnahmezustand nie für beendet
erklärt und es versäumt, viele der ‚vorübergehenden‘ Maßnahmen von 1948
abzuschaffen (das Notstandsdekret für Pudding wurde 2011 gnädigerweise
abgeschafft). Selbst wenn die Zahl der Coronavirus-Infektionen auf Null
gesunken ist, könnten einige datenhungrige Regierungen argumentieren,
dass sie die biometrischen Überwachungssysteme beibehalten müssen, weil
sie eine zweite Coronavirus-Welle befürchten, oder weil sich in Zentralafri‐
ka ein neuer Ebola-Stamm entwickelt, oder weil ... Sie verstehen schon.»1735

Gleichzeitig wäre es wünschenswert, dass wir den Blick für das Wesent‐
liche – nämlich die Gewährleistung des physischen Überlebens und eines
menschenwürdigen Lebens für alle Menschen – nicht verlieren und diesen
Blick immer wieder neu schärfen. Denn die Menschenwürde hat weder ein
Alter noch ein Preisschild.

In dieser COVID-19-Krise konnten und können wir wieder einmal se‐
hen, wie wertvoll Menschenrechte und Demokratie sind. Denn sie schüt‐
zen die Meinungs- und Informationsfreiheit und beinhalten Partizipation
und Transparenz, damit nicht durch Vertuschung oder Fälschung von In‐
formationen wertvolle Zeit verloren geht und sich ein Virus zu einer globa‐
len Pandemie ausbreiten kann. Wir alle sollten uns nach der Krise umso
entschlossener für die Förderung der Demokratie und die Verwirklichung
der Menschenrechte aller Menschen überall auf der Welt einsetzen – auch
in politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen mit Diktaturen und
selbst dann, wenn dies unseren jeweiligen politischen und wirtschaftlichen
Kurzzeitinteressen zuwiderlaufen sollte.

Wir sollten diese Zäsur nutzen, um Reformen anzugehen, die aus ethi‐
scher Sicht dringend notwendig sind und unsere Gesellschaft und Wirt‐
schaft gerechter und nachhaltiger machen. Wenn z.B. eine Branche auf‐
grund der COVID-19-Pandemie auf staatliche Beihilfen angewiesen ist,

1735 Harari 2020.
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dann muss die Chance ergriffen werden und mit dieser Branche eine
gerechtere und nachhaltigere Wertschöpfung begonnen werden. Mit dem
Konzept der «Konzernverantwortungsinitaitive»1736 in der Schweiz (die po‐
litische Initiative hat am 29. November 2020 die Mehrheit der Volksabstim‐
mung erhalten und nur 8,5 der erforderlichen 12 regionalen Mehrheiten
in den Schweizer Kantonen; für die Annahme einer Initiative ist sowohl
eine Mehrheit der Volksabstimmung als auch eine Mehrheit der Kantone
erforderlich) besteht beispielsweise die einmalige Chance, auf der Grund‐
lage dieses konzeptionellen Ansatzes, der Schweizer Unternehmen vor
Schweizer Gerichten für Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern
zur Rechenschaft zieht, wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung der
Menschenrechte zu erzielen. Dieser konzeptionelle Ansatz der «extraterri‐
torialen Gesetzgebung»1737 könnte auch in anderen Ländern angewendet
werden.

Die im Zuge der COVID-19-Krise unternommenen Schritte der digitalen
Transformation und der Nutzung datenbasierter Systeme sollten nach der
Krise konsequent daraufhin überprüft werden, was aus ethischer Sicht
wirklich getan werden sollte und was nicht. Nur weil etwas technisch
machbar ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch gemacht werden
sollte – man denke nur an die Atombombe. Sicherlich ist es nicht zu
rechtfertigen, dass technische Lösungen für Videokonferenzen unsere Da‐
ten stehlen und unsere Selbstbestimmung verletzen. Dagegen muss etwas
unternommen werden. Es braucht Geschäftsmodelle, um die Software für
Videokonferenzen bereitzustellen, ohne die Menschenrechte zu verletzen,
ohne Ungerechtigkeit und Verantwortungslosigkeit zu schaffen.

Die Rückbesinnung auf das Lokale ist vielversprechend, wenn dies be‐
deutet, dass die Wirtschaft nachhaltiger betrieben wird. Gleichzeitig sollten
die Menschenrechte die Grundlage für eine globale Solidarität bilden, die
zur Lösung der wichtigsten Probleme der Gegenwart notwendig ist.

Die COVID-19-Krise führt uns vor Augen, dass wir eine Entscheidung
treffen müssen: Wir können nicht Freiheit, Gerechtigkeit und Menschen‐
würde für uns beanspruchen und gleichzeitig die Menschenrechte anderer
Menschen verletzen. Das Prinzip der Verletzbarkeit zeigt – wie oben in
Unterkapitel 6.4 Menschenrechte als ethische Referenzpunkte ausgeführt
–, dass es für uns die klügste, nützlichste und rationalste Option ist, un‐
sere eigenen Interessen insofern zu verfolgen, als wir uns alle mit den

1736 Vgl. Konzernverantwortungsinitiative 2020.
1737 Vgl. Deva 2012b; Bernaz 2013; McCorquodale / Simons 2007.
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Menschenrechten vor Verletzungen schützen oder für einen Ausgleich –
etwa den Zugang zu medizinischer Versorgung – sorgen, wenn sich eine
Verletzbarkeit in eine konkrete Verletzung oder einen Verstoß verwandeln
sollte. Denn als Menschen wissen wir zum Beispiel nie, ob wir krank
werden, wann wir krank werden und wie schlimm es sein wird – nur
eine Erkältung oder ein Tumor. Als Menschen wissen wir nicht, ob wir
diejenigen sind, die helfen müssen oder die Hilfe brauchen. Deshalb sollten
wir allen Menschen das garantieren, was zum physischen Überleben und
für ein menschenwürdiges Leben im Sinne der Menschenrechte notwendig
ist.

8.15 Schlussendlich: Die Frage der Schwerpunkte und Prioritäten

Natürlich will man kein Spielverderber sein. Gleichzeitig stellt sich –
wenn man Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenrechte aus einer
ethischen Perspektive auf das Verständnis der auf dem Planeten Erde
in einem «globalen Dorf» lebenden Menschheit anwendet – die folgende
grundlegende Frage: Stellen Sie sich vor, ein/e Besucher:in kommt in
dieses Dorf und sieht, wie wir Menschen mit großem Engagement die
digitale Transformation und datenbasierte Systeme vorantreiben, die Na‐
tur ausbeuten und unendlich viel Zeit, Energie, Talent und Ressourcen
in diesen technologiebasierten Fortschritt investieren, während im selben
Dorf Menschen hungern, Menschen aufgrund von Armut sterben und das
Ökosystem durch die Ausbeutung der Natur seine Zukunft verliert. Diese/r
Besucher:in würde uns zumindest nach unserem Fokus und unseren Prio‐
ritäten fragen – sollten wir selbst uns nicht auch dasselbe fragen?
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Epilog I

Sobald ein Hund ein Halsband um den Hals trägt und an einer Leine
hängt, kann er kontrolliert und geführt werden. Seine Freiheit ist begrenzt,
sein Weg endet abrupt, sein Spielraum hat klare Grenzen, seine Möglich‐
keiten sind limitiert, er steht unter Zwang. Er wird durch das Leben ge‐
führt. Von schönen Dingen wird er zurückgehalten. Der Hund wird vor
dem Hässlichen geschützt. Seine Erkundungsversuche bleiben erfolglos.
Seine Bestrebungen enden im Nichts. Die Begierden des Hundes finden
ihren Herrn im Halsband und in der Leine. Jedes Zucken, jede seiner
Bewegungen wird registriert und provoziert eine Reaktion – spürbar oder
ohne Druck auf den Hals. Der angebundene Hund unterwirft sich dem
Willen, der über die Leine auf das Halsband wirkt.

Der Hund wird mit Hundekeksen, Knochen und anderen Annehmlich‐
keiten belohnt und besänftigt. Ein engeres Halsband wird als Bestrafung
empfunden. Andere Formen der Bestrafung können hinzugefügt werden,
um den Hund zu erziehen, seinen Willen zu brechen ... Sind wir Menschen
im Zuge der digitalen Transformation wie Hunde? Sind wir die Hunde
datenbasierter Systeme?

Wollen wir Menschen die Leine halten oder das Halsband tragen? Wir
sollten so schnell wie möglich alles tun, um die Realität so zu verändern,
dass die Hunde in diesem Bild nicht wir, sondern die digitale Transfor‐
mation und datenbasierte Systeme sind. Wie legen wir der digitalen Trans‐
formation, den datenbasierten Systemen und den Super-Datenbasierten
Systemen ein Halsband an? Wie legen wir sie an die Leine? Was tun wir, um
sicherzustellen, dass das Halsband und die Leine an ihrem Platz bleiben?
Wie stellen wir sicher, dass der Hund niemanden beißt?

Dieses Buch soll nicht mit Leinen und Hunden enden, sondern mit
der italienischen Köstlichkeit «Panna Cotta». Die Suche nach Hilfe durch
das Bild der «Panna Cotta» und nicht durch einen Pudding ist nicht nur
eine Referenz an die italienische Küche, sondern hat auch inhaltliche Aus‐
wirkungen: Im Unterschied zu einem Pudding wird «panna cotta» in der
Regel frei stehend oder frei schwimmend oder frei schwabbelnd auf einem
Teller serviert. Was hat «Panna Cotta» mit digitaler Transformation und
datenbasierten Systemen zu tun?
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Ich lade Sie ein, das Bild eines Netzes und die Verwässerung des Be‐
griffs «Cloud» zu überwinden und das Bild der «Panna Cotta» zu verwen‐
den. Warum? Das Bild eines Netzwerks ist nicht angemessen, denn im
Leben mit datenbasierten Systemen hat jeder eine Auswirkung auf andere,
auch auf diejenigen, mit denen er oder sie nicht verbunden ist. So haben
beispielsweise alle Personen, die sich ein YouTube-Video ansehen, einen
direkten Einfluss auf andere, die nicht mit ihnen verbunden sind. Darüber
hinaus ist das Bild eines Netzwerkes zu statisch, um die Dynamik, die
Allgegenwart, Allmacht und Allwissenheit sowie die weitreichende Natur
datenbasierter Systeme darzustellen, die weit über die Knotenpunkte eines
Netzwerks hinausgehen.

Die Idee des Netzes prägt das menschliche Denken und bestimmt die
Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt. Die Idee des Netzwerks lässt
die Menschen glauben, dass sie zwar mit datenbasierten Systemen leben,
aber dennoch Knotenpunkte sind, die als Individuen agieren, immer noch
alles unter Kontrolle haben, immer noch entscheiden, mit wem sie sich
verbinden wollen und von wem sie beeinflusst werden wollen, und immer
noch Autonomie besitzen. Es gaukelt den Menschen vor, dass sie immer
noch das Sagen haben. Im Gegensatz dazu sind die Menschen gegenwärtig
in Wirklichkeit Teil der «Panna Cotta». Die Menschen beeinflussen sich
gegenseitig sowie die «Panna Cotta», und die «Panna Cotta» beeinflusst
alle Menschen. In der Gegenwart, in der wir mit datenbasierten Systemen
leben, können wir diese wechselseitigen Auswirkungen nicht kontrollieren
oder bestimmen. Sie passieren uns einfach. Es liegt auf der Hand, dass
ein Leben mit datenbasierten Systemen als «Panna Cotta» eine Bedrohung
für die Menschenwürde, für die Individualität des Menschen und für die
Autonomie des Menschen darstellt. Daher müssen die Menschenwürde,
die Individualität des Menschen und die Autonomie des Menschen in
einer Realität verteidigt werden, die kein Netzwerk, sondern eine «Panna
Cotta» ist.

Das bedeutet, dass wir unseren Verstand von der Illusion eines Netz‐
werks befreien müssen, das uns blind für die herausfordernden Bedrohun‐
gen macht. Wir müssen uns der Realität der «Panna Cotta» stellen, um
zu verhindern, dass wir herumgewirbelt werden, und um die «Panna Cot‐
ta» zu überwinden, indem wir uns unsere Menschenwürde, unsere Indivi‐
dualität und unsere Autonomie zurückholen.

«Panna cotta» ist eines meiner Lieblingsdesserts, aber der Esstisch ist der
Ort, an den «Panna cotta» gehört ... Ich vertraue darauf, dass wir als Men‐

Epilog I
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schen – unter Anwendung einer Heuristik des Vertrauens in die Menschen
und nicht einer «Heuristik der Angst»1738 – diesen ethisch notwendigen
Wandel vollziehen werden, um den technologischen Fortschritt zu ermögli‐
chen und gleichzeitig die Menschenwürde und die Menschenrechte aller
Menschen zu respektieren. Indem ich eine Heuristik des Vertrauens in die
Menschen anwende, vertraue ich darauf, dass die größte Kraft in unserer
Idee von einer besseren Welt liegt ...

1738 Vgl. Jonas 1985: 63-64.
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Epilog II

Ich träume von einer Gegenwart und einer Zukunft, in der technologieba‐
sierte Innovationen dem Wohlergehen aller Menschen und dem Planeten
Erde dienen und nicht der Gier einiger weniger Menschen und Unterneh‐
men, und in der technologiebasierte Innovationen mit Respekt vor der
Menschenwürde und den Menschenrechten aller Menschen und nachhaltig
geschaffen, konzipiert, entwickelt, produziert und genutzt werden.
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